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Dritte Periode:
Regierungder Herzogezu Mecklenburg

und Herrenzu Werlo(Fürstenzu
Wenden,)

bis auf
den Abgangder letzteren:

IZ59, März 31. bis 1456, Sept. 7-
(77 Jahre.)

GleichzeitigeGeschichtschreiber:

Unter dieserRubrik stehetzwar Ernst Von
Kirchbergs der um dieseZeit (1378)

seineReimChronikschrieb,(N. Periode,S. i8y)
im eigentlichenVerstände obenan. Weil aber
von seinerArbeit die besondreMecklenburgische
GeschichteseinesZeitalters, welcheer (cap. 179)
„Herzogen AlbrechtsBuch" nennt, nicht bis
auf uns gekommenist; so leisteter nur nochin
derWerlischenGeschichteundGenealogiebis da-
hin gute Dienste.

Wer der Verfasser eigentlichgewesensey?
das würdesodannauchvielleichtleichterzubeant-
Wortenseyn, wennwir seineChronikvollständig
besäßen. Ein MecklenburgischerEdelmann,wie
man gemeiniglichdafür hält, ister sicherlichnicht
gewesen:dasbeweisetschonderName, dieSpra-

Ff 2 che



442 Dritte Periode.

che und die ganzeArbeit. Merkwürdig ist es
zwar, daß genauum ebendieZeit, wo derGe¬
schichtschreiberlebte,(1370, Aug. 29.) einBete¬
te (vielleichtBodo) von Kerkberge von Otto
RetzoweinenAntheilinLoyßowkaufteund(1374,
Aug. 24.) demKnapen Jacob Tzartewißeneinen
AntheilmNeddechlinverkaufteaa\ Alleineben
so merkwürdigist es auch, daß vor dieserZeit
keineSpur dieserFamilie in Mecklenburganzu-
treffenist. So wahrscheinliches also hiedurch
wird, daß selbigeerstum dieseZeit sichin Meck¬
lenburgniedergelassenhat, so gewis ist es dage¬
gen, daß Chroniken, besondersin hochdeutschen
Reimenzu schreiben,damals ebennichtdieSache
deshiesigenAdels war. Die Kunst zu schreiben
und zu dichtenüberliesman gerndenGeistlichen,
und auch die behalfensichhier zu ^ande, neben

der lateinischenSprache in öffentlichenAuSserti-
gungen, mit der gemeinenplattdeutschen(lingua

vulgari); miß der Hochdeutschen Sprache hat

man nochkeineeinheimischeUrkundeaufzuweisen.
Wenn also Ernst von Kirchberg auch zu iener
Familiegehörte,die seitdemin Mecklenburgein-
heimischblieb; sowar er dochvon Geburt ohne
Zweifelein Oberdeutscher, und von Metier

wahr-

,a) Chemnitz im LebenH. AlbrechtsII. zu Mcckl.
ad ->.1370, 1z74, aus den Originalurkunden,
woson die letzteremit demanhängendenbekannten
KercbergischenSiegel (Weftphalc» monumcnc,
T. 1 ; 5. rab. d.) nochitzt im Herzog!.Archi»
tu Schwerinsichbefindet»
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wahrscheinlicheinGeistlicher, obgleichkeineder
bisher bekanntenvielenUrkundenaus demZeit-
alter, worin seineChronik geschriebenist, ihn
unter demherzoglichenGefolge, oder unter der
Geistlichkeitdes Landesals Hauptpersonoderals
Zeugennahmhaftmacht.

Daß er auf H. Albrechts Gcheis seine
Chronikgeschriebenund (1378) vollendethabe,
gestehter selbst(in der Vorrede). OhneZweifel
gabdienaheVerwandtschaftdesHerzogsmit dem
königlichSchwedischen,demköniglichDänischen,
demkuhrSächsischenundkuhrBrandenburgischen,
ja selbstmit demRömischkäiserlichenHanse,den
erstenAnlas zu der Idee, dieAbkunftdes Meck--
lenburgifchenHaufesvonnichtmindervornchmen
und berühmtenAhnenhistorischdarzuthun. We-
nigstenSistKirchbergder erste,derdieehemaligen
ObotritischenRegentenfür Monarchenund den
StammVater des herzoglichenHausesNiclot für
einen Bruder Pribislavs des I. erkläret, auch
allenthalbenVermählungendes fürstlichenHau?
fts mit königlichenHäusern aufzusuchenbemühet
gewesenist. UnddieseIdee dienetsehrwohl zur
Erläuterung des ComplimentS, welchesKaiser
Karl derIV. ohngefährum ebendieZeit (1373)
denHerzogenhierübermachtebb). Die Quellen
des Geschichtschreiberssind in den ältern Zeiten
HelmoldundArnoldvonLübeckund da, wo die-
seaufhören,theilsRömische,Sächsischeund Da-

Ff z nische

bb) GerdesSammlungenic. 1. Stück,S. iz.
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nischeChroniken, theilSmündlicheNeberlieferun-

gen, KlosterlegendenoderandreNachrichten, die
oft mit denUrkundengenauübereinstimmen;nur
Schade, daß diechronologischeRichtigkeitnicht

seltendemEbenmaassedesReimsaufgeopfertwird.
Ausserihm fieles gleichwohlin unserm Va¬

terlandenochniemandemein, zur Aufzeichnung

der hiesigenGeschichteeine Feder anzusetzen.

Wenn es indessengleichkeineeinheimischeGe-

schichtschreibermehrgiebt, so liefertdoch«uöder

unmittelbarenNachbarschaftnichtnur der Fran-

ciSkanerLesemeisterin seinerLübeckischen(SijtO*

Itif (lI.Periode, S. 189) bis 1400, sondernauch

M» HermanniCoiikeiiIjord»Praedjcarorurn,

(zu Lübeck1420 —1437) Chronicanotiella

(bis 1435) in l. G, EccardiCorp, hiftoric,

med. aeui, Tom. ll. p. 431 -- 1344.

sehrbrauchbareMaterialien dazu. Seine Cittel*

len, die er allenthalben, ausgenommenda, wo

er selbstihrenUrhebernichtkennt, getreulicham

gezeigthat, sind, wenn von Begebenheitender

HiesigenGegendendieRede ist. ChronicaDano-

rum, Saxonum, Lubeccnfium,Obotritorum.Die

Excerptederletzterenstimmenoft mit der obigen

LübeckschenChronik wörtlich überein, zum Be-

weis, daß der FrauciskanerLesemeisterdieselbe

Quellemüssegenutzthaben,wennman auchgleich

nicht behauptenkann, daß eben diesemit iener

für einerleigehaltenwerdenkönne.

3k5-
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A) RegentenGeschichte.
Erster Abschnitt.

(1359,Marz31.bis 1379,Febr.19.)

A) Mecklenburgisches Haus:

1) zuSchwerin HerzogAlbrechtder!.
+ 1379/ (Febr. 19.)

2) zu Stargard HerzogJohann der l.

B) Xßetlifcbes Haus:

1) zuGoldberg, JvhaNN derlV.f nach

1375/ (Nov. 1.) .

i) Güstrowsche Linie;

a) zu Güstrow, Nicolas der V.

f 1360, (nach Jmr. 15.) dann
dessenSöhne

Lorenz,geb.1339,und
Johann derV.geb 134V,t

nach 1377/ (Aug. 24.)

b) zu Waren, Bernhard der III*

f 1378, (»ach Iul. 8.) dann
dessenSohn

Johann derVI.

Bischöfe zu Schwerin.

Albrecht (vonSternberg)bisiz6z.
Rudolf derJH.(vonAnhalt)f 1365,Scpt.z.
Friederich derll. (vonBülow)| 1375,Sept. u.

Ff 4 Mar-
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Marquard (Beckmann)f 1376,Sept. 17.
Melchior (HerzogvonBraunschweig)

Bischöfe zu Ratzeburg»

Wiprecht f 1Z67,nachihm
Heinrich der11.(vonWittorp.)

j359 Zwischen demKönigvon Dännemarkund den
Grafen vonHolsteinwar baldnachdemHel-

Neuer singbnrgerFriedeneineneue Uneinigkeitentstan-
Dänischerx>en. Die Freundschaftdes H. Albrechtsmit

dem Hause Holstein lenkteseineEnrschliessung
auf die letztereSeite und verwickelteihn in einen
neuenKrieg. Er verpfändete(Jul. 8.) denMeck-
lenbnrgischenAntheilan Lenzen,umKriegsvölker
aufzubringen,die Femern erobern halfen; und
K. Magnus von Schwedenversprachihm(Aug.
54.) allenmöglichenBeistand gegenDännemark
a). Eine DänischeFlottebeunruhigtezwarWis-
mar, wardabervondenEinwohnernmit grossem
Verlust zurückgeschlagenb). Waldemar selbst
war unterdessenmit einemKriege in Schonen
beschäftigt,welcheser demjungen K. Erich zu
«itreissensuchte;er machtedahermit H. Albrecht

und

a) CheumizimLebenH. Mr. II. j.M. ada. 1359,
aus2Origg.Urkunden.Christian»SchleswigHolst.
Gesch.il. Th.S. 442, »Ii.Th.S. 225. Gebhar-
di DänischeGesch.S. 616.

b) llerm. Corner inCkronk.nouell.ft.
«dochirrigaJa. 1364.
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undden SeestädteneinenStillstand c), und die-'
femfolgtebaldder völligeFriede: Auf einerper-
sönlichenZusammenkunftzu Helsingburg, wozugcJ
sichH. Albrechtund seinSohn HenrichsowohlmitDänne»
vondenKönigenund ReichsständenvonSchwe-mark

denund Norwegen, als von demK. Waldemar,
dessenSohne dem H. Christoffvon Lalandund
demH. Erichvon LauenburgsicherGeleit erthei-
len liessen6), ward (Aug, 10.) einevollständige
AussöhnungzwischendemKönigvonDännemark
und seinemSohne, demHerzogevonLauenburg,

H. WaldemarvonSchleswig, denHerzogenvon
Stettin und dem Bisch. Johann von Kamin
auf dereinen, und densämmtlichenHerzogenvon
Mecklenburg,denKnhrfürstenLudewigvonBram
denburgund Rudolf von Sachsen, H. Barnim
demjüngernvonStettin, allenGrafen von Hol-
stein, auch den Städten Rostockund Wismar
auf derandernSeite, zum Stande gebrachtund
auf Dänischer Seite von dem SächsischenH.
Erich, demBischofvon Wendsysielund 28 Dä-
nischen,so wieauf MecklenburgischerSeite von
30 hiesigenRitternundKnapen, unterVerpflich¬
tung zum Einlager, garantiret. Eine Haupt-
bedingungdiesesVertrags war, daß der König

F f 5 und

e) RostockerAnzeigenvomJahr 1754,S. 49,Geb-
hardia.a. O. Dalins Gesch.vonSchweden,2.
Blind,S. 40z.

J) Chemniza.a.O. ^ a. 1360,Apr.8.u. Aug.13.
ausde»Srigg.Urkk.RostockerAnzeigen1754,
S. 53.
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und seinSohn demH. Albrechtund dessenSöh--
nen zur Erstattung des (in dem Schonenschen
Kriege,) von der Krone Schweden erlittenen
Schadens, in Entstehungder Güte, mit aller
Macht behülflichftyn sollten: Dagegenversprach
der Herzog, demKönig zur Behauptung seiner
Foderungan ebendieseNation zuverhelfen,auch
den gefangenenDanen in Wismar die Freiheit
unentgeldlichzu verschaffen. Jeder Theil über-
nahm das Amt einesVermittlers oderSchieds-
richtersin den Streitigkeiten des andernmit bei-
der Theile vorhin genannten Freunden, so wie
besondersH. Albrechtin allenIrrungen des&c;
nigs, seinesSohnes undH. ErichsmitdenWen¬
dischenHerren Claus von Güstrow, Bernhard
von Waren undHennekevonGoldberg; für ihre
eignenkünftigen Händel unter einander wurden
voniederSeite zweiRitter aus des andernTheils
Rache zu willkührlichenRichternund H. Erich
von Sachftn zumObmann erkohrene), Weil
aber Hernachdie Stadt Wismar sichweigerte,
dieDänischenGefangenenumsonstloszulassen,so
»misteH. Albrecht sichdas Lösegeldderselben
(1361) bei der Bezahlung des rückständigen
BrautschatzesseinerSchwiegertochterIngeburg
Abziehenlassen5).

Auch
c) NamentlichvollMecklenburgscherSeite Henrich

vonStralendorfundReimarPlegmvonBarnekow
(Dipl. Mfpcum dea. iz6o, Mg.ID. a. dem her-
zog!.Archiv.)Dalins Schived.Gesch.a. a. O»
S 405.

t) Chemnizada. 1361, 14.Maya. a. O. a.d.Orig.
Urk.
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AuchdieHäufteLaueuburgundMecklenburgundLauen«
vereinigtensichnunzueinervollkommenenFreund-
schaftHitbwechselseitigenHülfe; und ein Hei-
rathsVertrag zwischendein Mecklenburgischen
PrinzenMagnus und desSächsischenH.Erichs
TochterJutta, sollte/diesesBand befestigen.
Insonderheit begabensich H. Erich und sein
Sohn gleichesNamens aller noch übrigenAn-
fprücheihres Hauses an dieHerrschaftMecklen--
bürg und an die Grafschaft Schwerin oderan
irgend einenTheil derselben,mit demErbieten,
solcheauf das erstedisseitigeVerlangen vor dem
Kaiser förmlichaufzulassen; In allenStreitig-
fettendesLanenburgifchenHerzogsmit demKnhrf»
RudolfvonSachsen, demMarkgrafenvonBran¬

denburg, denHolsteinfchenGrafen, denWendi-

schenHerren, auchmit demKönig von Dänne°
mark übernahmH.Albrecht,sowiein desienVer-
uneinigungenmit demH. AlbrechtvonSachsen

und mit derKroneDännemark, derH. Erichdas

GeschäfteinesSchiedsrichters;zur Entscheidung

künftigerMishelligkeitenunter beidenHausern,

wählte jederHerr aus des andern Rache zwet

Ritter, diezu Schönberg zusammenkommensvl-
ten, undzumObern'chterward K, Waldemar be¬
stimmt; für diesenVertrag HaftetenbeideHerzo¬

geeinandermit einemEide und 29 adlicheMit-

gelobervon rederSeite mit demEinlager. Das
guteVernehmenmit demalten H. Erich dauerte 1361

Zwarnochbis zu seinemTodefort 1361): al-
lein
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lein die verabredeteVermahlung kam, vermuth-
lichmit beiderTheileZufriedenheit,nichtzurVoll-
Ziehung,sondernder Prinz Magnus heirathete
nachherH.Barnims vonPommernRügen Toch-
ter Elsabe, welche3000 Mk. Silber zumBraut-
schätzund die VogteiGrevismühlenzumLeibge-
ding erhieltff). *

WGüst«- Der Vater seinervorigenBraut, Nicolas
rowfche WerleGüstrow, hatte unterdessen,(nachJun.

Regi'e- mit Hinterlassung zweierSöhne Lorenz
rungsBer-und Johann von seiner erstenGemahlin, der
Änderung.MecklenburgischenPrinzeßin Agnes, ( verm.

1338, + 1340) und einerTochterKatharina
von der zwoten, Gr. Johanns vonHolsteinPlön
Tochter Mechtild, (verm. 1341) x) die für den
Verlust ihresBräutigams, desMecklenburgischen
PrinzenMagnus, in derFolge(1366, Jun. 25.)
durcheineVermählung mit demH. Albrechtvon
SachsenBergedorfentschädigtwurde,diefeZeitlich¬
keit gesegneth> torenz folgte ihm in der Re¬

gie-
ff) Scheidts NachrichtenvomAdelin Deutschland,

Voeuweot.96 b, p. 410, 414. Diplomatar.
Mcclcnb. ada. 1362,Jul.5, p. 986.

x) Schröders Pap. Mecklenb.»6». 1360^»». 15.
p. 1390. Chron. Lubcc. beim Gerdes ad a.
1338» 1341. . "Agnctis uxoris noftrc, (domicelli

Nicolai) pie raemoric nobis dile<Se pariter ac noftri

et uxorum noftraruni Mschtildis et Elisas««, dum
niori contrgerit, memoria etc. „ (Dipl, Nicolai et
Bernhardi fratrum Dnorum de Wcrlc, de a. 1344,

Mfpt.) Kirchberg a. a. O. cap. 178, S. 837.
t») Hrn. LorenzvonWerleEntschädigungsVersiche-

runggegendie,vonH.AlbrechtjuMecklenburgüber«
nom*
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gierungunderhielt,nebstseinemOheimBernhard
(Aug. 18.) von demKührs«LudwigvonBran- rz6r
denburgeineneueBelehnung über die jahrliche
Hebungvon ivO Pf. BrandenburgischerPfen-
ningeaus derMünze zuKirchi).

ZwischenebendiesemHn. Bernhard und dem
HauseMecklenburgschienzwar ein rechtfreund- //«W/
schaftlichesVerständnis eingeführtzuseyn, als er 1362
(Märzy.) demH.AlbrechtdasOefnungsRechtin Händel.
demSchlosseWredenha^en, auch(Ilm. 30.) für
1500 Mk. Silber und 6406 Mk. Lübschdenun-
terpfandlichenBesitzdes Schlosses, Landesund
derStadt Röbel, nur mit AusnahmederLeibge-
dingsGüterseinerGemahlinundder,zumWreden?
hagenschenBurgdienst gehörigenLehne,überlies:
Die RitterschaftdesLandes, der Rath und die
Gemeindeder Stadt leistetendemHerzoge die
PfandHuldigung, nachdemer ihnendieVersiche-
rung gegebenhatte, siebei ihren Privilegienund
GerechtsamenwahrendderPfandschaftzu schütze
In derFolge(Ott. 14.) warf sichauchdieStadt 1365
Waren, mit Bewilligung ihres Herrn, auf fünf
Jahre in desHerzogsSchutz, versprachihm ein
jährlichesSchutzgeldvon 50 Mk. Lübfthund die
Oefnungihrer Thore widerjeden, ausserihrem
Herrn. Bald aber entstunden,sowohlüber den°

Burg-
nommeiieBürgschaftfürdieBezahlungdesBraut»
schatzesderFräul-Catharinavon Werle,(beim
Chemnizim&H. Albr.Ii. j. M. ad 1366,Jan.
25.(1. d. Ölig. Ulk.)

0 Ebenderselbeim 2.Hrn. Bernhards$.W. »6a,
ausderOrig.Ulk.)
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Burgfrieden in Wredenhagen mit dem Werli-

schenVogt Jochim von Grambow, als überden
RöbelschenPfandBesiß mit den dortigen Lehn-

lenken, allerleiIrrungen, worüber letztereihre

Güter, so wie Bernhards Gemahlin Elisabeth
ihr Leibgeding,verlohren.Durch einenVergleich
zwischenbeiden Herren (Ott. 18.) wurden den
EdelleutenihreLehneund derFürstin ihre Lcibge-
dinesGüter wiedergegeben,das Wredenhagmsche
Oefnungsrechtaber aufgehoben; Bernhard ver-
sprach, die Röbelschen4eHnleutewiderrechtlich

nicht weiter zu unterstützen,sondernsiezu ihrer
Schuldigkeit gegendenHerzoganzuweisen,ihm
auch zu einemZuge über Meer 20 Mann mit
HelmenzuHülfezu sendenk).

1359 Die vormaligenpäbstlichenExecntorialVer-

Schwerin-fügnngen zumBesten des Bischofs von Schwe-
Bülow- rin warennicht hinlänglichgewesen,ihm dievcr-

scher Re-^^deten Stiftsgüter aus denHänden der mäch-
m5011* tigenFamilievon Bülow wiederzu verschaffen,

lind derBisch.AlbrechtwiederholteseineKlagen,

daß er nicht habe,wo er seinHaupt hinlegenkön¬

ne; Jnnocenz der VI. übertrug (Apr. 1.) dem
Bischöfevon Olmüz und dem ArchidiakonuS

vonPraag aufs neuedieVollstreckungdesBann-
ProcesseswiderdenArchidiakonuSvonTribbeseeS
Heinrichsden SchwerAschenDomherrn Vicko,

den

il) ChemnizimL.H. A!br.N.z.M. undHrn.Berich,
t. W.aä-. 1362,Mär;9. Ilm. 30.u. iz6z, Oct
14,a. 13,ans7Or>sä-
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den Ritter Dietmar und die Waffner Henrich
und Danquard von Bülow, erklärtedie beiden
zeistlichenallerPfründen unfähigunddiedreiwelt-
lichenallerStiftölehneverlustig. Alleinauchdiese
fürchterlicheAnsialt, welchederPraagscheArchi-
diakonuö DuranduS Gherardi in besterForm
Rechtens(Sept. 10.) gemeinkündigmachte,thar
nochnicht ganz die gewünschteWirkung. Auf
Befehl des Pabsts Urbans des V. (erwählt
1362.) ward endlich,durchdenErzbischofFrom? 1362
hold von Riga, einen Domherrn aus Praag, Vergleich;

zweiLübeckscheRathsPersonen und einige von
Adel, ein Vergleichzum Stande gebracht: die
beidenBrüder Reimar und Vicko von Bülow
behieltendie StiftShaufer Büßow und Wann
auf Lebenszeitvon demBischöfe zu Lehn, nach
ihremTode aber solltenbeideSchlössermit allem
ZubehördemStifte heimfallen. Bisch. Albrecht
war inzwischen einer so unruhigen Stiftsregierung /?6z

von Herzen überdrüßig geworden; der Pabst
versetzteihn nach Leutomißl in BöHmen und
er nannteeinengewissenRudolf aus demHause
Anhalt zu seinemNachfolger; das Domkapittel
durfte nichts dazu sagen, obgleiches schon den
gedachtenDomherrnundStiftschaßmeisterVtcks
von BülowzumBischofgewählthatte1).

Um
1) „Bulla Pape Innoccntii VI, d.d. Auinion. Kai April.

Pomificau anno VIF, ProcciTus pro Alberto Epifco-
po Zwerinenfi contra Bü owenfes fa&us per Duran-
dum Archidiaconum Pragenfem de a 1359, Sept.
10. Documcncum publicati#nis, ai£ et refixionis" de
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1361 Um den wiederholtenKlagen über die alge-
kandfriedemeineUnsicherheitder Straßen abzuhelfen,ward

Beaerow demKuhrf. LudewigvonBrandenburg, den

HH. Barnim von Stettin und Albrechtvon

MecklenburgunddenWerlischenHerrenBernhard

und Lorenz(Aug.9.) zu Begervtv ein dreijähri¬
ger Landfriedeverabredet, in welchemsich die
Häufer Brandenburg undMecklenburg,iedeszu
einer bewafnetenHülfe von 100, sowieStettin

und Werle iedes zu 80 gerüstetenMannen, im
Nothfall auch zurAufbietungaller ihrer Kräfte,

gegen die Besitzerder Raubfchlösieranheischig

machten; vonMecklenburgWerlifcherSeitewur-

den in diefenLandfriedenmit aufgenommender

König von Dännemark und derHerzogvon La-
land,dieHH. Barnim der jüngerevonPommern-
Rügen, Rudolf von SachsenWittenberg, Erich

von Lauenburg, Albrechtvon Möllen, Johann
von MecklenburgStargard und Wilhelm von
Lüneburg,dieHHn. Johann und Henning von
Werle(Güstrowund Goldberg,) dieGrafen von

Für-
e. 1360. (Dippi. Mfppt. 4. d. Kopenhagener Ar»

chiv)HederichsBischöflichSchwerinscheHist beim
Gerdes, S. 4Z7/4Z8,541 vonBÜlowsBeschrei¬
bung des Geschlechtsvon Bülow, S. 65. Wie
wenig indessenvon der Schuldenlastdes Stifts
aus dieRechnungder vormaligenBischöfeaus der
FamilievonBülowkomme,hat Herr Kammerdi.
reetorvon Bülow gezeigta. a. O. S. 42, 47, 51,
allwoauchderBischosHeimichvonBülow vondem
Archidiakonuszu TubseesgleichesNamens, mit
demichihn oben(S.278.) verwechselthatte, (S.
50, 60.) unterschiedenwird.
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Fürstenbergund von Holstein, anchReimar und
Vicke von Bülow wegenBüßow und Warin.
Es dauerteabernichl lange, so geriethH. HU
brechtmitdemH. WilhelmvonLüneburgin einen Lüneburg«
Streit, undmachte(Jul. 22.) denenvon Bülow }^
und von Moltke selberdenAuftrag, denHerzog Fehde,
vonLüneburgzu befehdenund dieVortheiledieser
Unternehmungvon den 5000 Mk. Lübschabzu¬
rechnen, wofür ihnen Boizenburg verpfändet
wordenwar. Dagegen errichtetederHerzog(Dee.
13) ein neuesdreyahrrgesVertheidigungsBünd--
nis mitdemErzbifth.DieterichvonMagdeburggs-
genieden, nur das Reich, denKaiserund dessen
Söhne, a»ichdieHauserBrandenburg, Meissen
undSachsenausgenommen.I Von StettinPom-
merscherSeite ward der BegerowscheLandfriede
auch nichtlange gehalten. Dagegen verbanden
sichdiebeidenHerzogevon Mecklenburgmit den
dreiPommernRügischenHerzogenBogislav,Bar^ iz6z
nini und Wartiösav (Jan. 10.) zli Damgarten,
in Ermangelung einer gütlichenoder rechtlichen
Beilegung ihrer Streitigkeiten mit demHerzoge
von Stettin, zu einer wechselseitigenHülfe auf
sechsJahre: zn dieser Verbindung ward den
vierHerrenvonWerle derBeitritt freigestelltm);
allein Bernhard verbandsichstatt dessen(Jan.
24.) zu Kiriß, bei einer erneuerten Landfriedens- Landfriedk

Versicherung,mit demStettinfchenHerzog zum
gegen-

m) Lhtmnizim ?. H. Albr. ".M. ad a. iz6i,
Aug.9. 1362, Jul. 22. Decbr. iz.u.iz6z,Ia,s.
io.ous4Origg. Urkk.

Mt'cki.Gesch.II. Th. G S
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gegenseitigenBeistand wider ieden, ausserdem
Kaiser und Reiche,denMarkgrafen Ludewiguiid
Otto von Brandenburg, demErzbisch.Dieterich
von Magdeburg und demHn. Henning vonWer-
leGoldbergn).

Doch mittenunter diesenzusammenziehenden
Wolken klartesich derHorizont wiederaus: bei-
de MecklenburgischeHerzogeunddiebeidenHerren
von WerleGüstrow beschiedensichpersönlichmit

Borzotver dem Herzoge von Stettin zu Bvrzvw ' Apr. 18)
üjricfcf»yyd übergabenalle wechselseitigeFederungen, in--

sonderheitwegendesSchadens, den diePommer?
fthen Beamten aus den Schlossern Demmm,
Kummerow, Treptow, Ukermündeund Kanneburg
denMecklenburgWerlischenUnterthanenzugefügt
hatten, dem schiedsrichterlichenErmessen des
jünger« H. Barnims; für die Zukunftversprach
der ältereBarnim den Häus?rnMecklenburgund
Werle gegen ähnlicheFriedbrüchsseinerUnter?
thanen eineHülfevon100 Rittern undKnechten,
ein allgemeinesAufgebotseinerStädte mit zw»
Blieben und einemtreibendenWerke, überlieferte
auchzu mehrererSicherheitdemjüngernBarnim
dieSchlösserMermündeund Kanneburg, um seb
bigeim Fall einerÜebertretungdenHerzogenvon
MecklenburgtindHerren von Werls sogleichzu
ösneno), Eben diesemjüngern H. Barnim
überliesH. Johann von Stargard (Dct»i„) die

Stadt
n) Kreysig Diplomatar, et Scrippt, hift» Germ. Tom,

IN- P- 54-
,0) Ehemnlzq.a.O>». zzöz,a. d.Srig.M.
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Stadt und dasLandStrausberg znmUnterpfan?
defür 2000 Mk. Silber, die er, (Apr. 4.) bei
der Vermählung seinerTochter Anna mi! H.
Barnims Sohne Wartislav dem jüngern, zum
Abtrageiner(seit1354) nochaufdasLandBarth
haftendenSchuldfoderungH. Albrechts,statt des
Ehegeldes,versprochenhatte p).

Mit den Herren Lorenzvon Güstrow und Weckten»

Johann von Goldberg erweiterteH. Albrecht

(Jul. 11.) zu Doberan denKirißerLandfrieden'Vertrag,
ans eine fünfjährige Freundschaftund Fried-
ferttgkeitbeider Hanser, die?auch von beider-
seitigen Unterthanen, bei Strafe der Einzie-
hung ihrer Güter, beobachtet werden solte,
auch auf eine allgemeinewechselseitigeHülfe
und Schutzleistung; wofür von Mecklenburgs
scherSeite dieVögte zu Gnoien und Rostock
Otto von Dewih und VicreMvltke nebst den
Städten Gnoien und Ribniß, von Güstrowschec
Seite die Vögte und Stadtrathe von Güstrow

und Kaland, von GoldbergscherSeite aber die

Vögte von Teterowund Parchim mit den Städ¬

ten Parchim, Malchin und Teterow, die Ge-
Währleistungübernähmencz)»

Das AnsehendesH. AlbrechtSwar um dieseAuswart

Zeitsoausgebreitet,daß er auchohneseinZuthnn

in verschiedneauswärtigeStaatshändel eingestoch-
G g 2 len

x) Chemnizim£ H. JohannsVIII. j. M. -ä
i?6z, ans2Oriqg.Urkk.

-z)Chemnizimk.H.Albr.II. j. M. »äp?iz6z, avS
DmSugg.Urkk.
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iZ6o ren wurde: Von einemHolländischenHerrn Jk
Hann von Kuhlenburgund van der Leckward er
durcheineeigneGefandschaftmit einer, in Dord-
rechtzahlbarenBelohnung von 16000 Schilden
(fcura,ecüs) angelockt,seinenSchwiegersohnden
Kührs LudewigvonBrandenburg zu einem<eld-
zug nachHolland zu bewegen.In denStreitig-

iz6z fettender HH. Wilhelm und Ludewigvon Lüne-
bürg und Braunschweigmit denMkgr. Ludewig
iindOtto vonBrandenburg, demH.Johann von
Stargard und den Grafen von Holsteinward
H. AlbrechtnebstdemH. Erich vonSachscnLau-
enburg zum Schiedsrichter gewählt r). Eben
diesesGeschäftübernahmer, ans Befehl desKai-
fers, in dem bekanntenHoheitsstreiteder Grafen
von Holsteinmit der Stadt Hamburg 5). Im
Namen und aus einemAuftrage des Kuhrf. Ru-
dolfvon Sachsen verwalteteer eineAufstehtüber
den an das HerzogthumHeimgefallenenTbeil der
ehemaligenGrafschaftDanneberg disseitSderEl¬
be undEkder). EbendaselbstkaufteervonHein¬
rich von derHnda das HalbeHaus Redefttt mit

der
r) Chemniz im L. H. Albr. U. z. M. sä ig6o,

Iul. 22.undH.JohannsVlli, adiz6z, Aug.
10.aus denOrigg.Urkk.

s) Christiani Schlesw. Holst. Geschichte, III. Theil,
S. 2ZY.

l) AufH.RudolfsVerehrenübergabH.Albrechtden
Pen;endasHausDömiz,undtheilsfürsich,theils
inebendessenNamenverstatteteerdenWenksternen
denBau einerVestungaufdemFeigenkorbeinder
Elde, wofürsiebeidenHerzogenTreue, Dienst.
..HungundSefnung,auchaufVerlangendeseinen

oder
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der angrenzendenGegendzwischender Sude und
Rögnitzu). Hingegenward das verpfändete
LandundSchlosLenzendenBrandenburgischen
Markgrafen(Jan. 21.) wiederabgetretenv). -

Am unmittelbarstenverwickelteden Herzog Nordische
seineVerknüpfungmit Schwedenin die

damali-^^'^'"'genmerkwürdigenStaatöRevolutionendesEuro-
päifchenNordens. Der junge SchwedischeK.
Erichwar mit Gift aus derWelt geschaffet;der
Königvon Dannemark hattesichbald nachdem
jüngstenHelsingbnrgerVertrag in Besitz voll
ganzSchonen, folglichauch von Skanoer uud
Falsierbo, geseßt,hatte die Inseln Oeland und
Gottland erobertund bei der Gelegenheitdiebe-
rühmteHandelsstadtWisby verwüstet. Nun
machtenderjungeH. Heinrichvon Mecklenburg,
dieHanseestädteund dieGrafen von Holsteinge-
meineSache mit den Schwedenund Norwegern
gegen Dannemark. Insonderheit nahmen die
Seestädteauf einerVersammlungin Greifswald
(Aug.1) zuihremgewöhnlichenZwangsmittelge- 1361.
gendie nordischenReicheihreZuflucht, indemsie
sichverabredeten,denKönigenvonSchwedenund
Norwegen zwar Waffenund Lebensmittelzuzu-

Gg 3 füh-
oderdesandernundderenErbendieNieberreißung
derBesteangelobten.(Chemnizin dessenLebenad
«. 1362,Ai»g.15. undiz6z, Äug.1. ausbliest»
undOrigg.Urkk)

u) Dipl,Mfpr.dea, iz6z, Mg. 14.a. p.herzvgl.
Archiv.

O Chcmniza.a.O. *d iz6z, Jan. 21,25. auös
Origg.ttrkk.



460 Dritte Periode,

führen, hingegennachDännemarkund Schonen
AberallkeineAusfuhr zu gestatten. Anf einem
neuenHanfetagedaselbst(Sept. 8.) errichtetenÜV
beck, Hamburg, Wismar, Rostock, Stralsund,
Greifswald, Anklam,Stettin, Kokberg,Bremen
und Kielmit denKK. Magnus und Haquin von
Schwedenund NorwegeneineförmlicheAllianz
gegenDannemarkund gegendieSeeräuber, und
übernahmenznrBefchützungderSeefahrt, aufge-
nleinschaftlichenGewinn undVerlust,dieAusrü¬
stungeinerFlotte von 28 großenSchiffen(Kog-
gen) und 24 kleinerenFahrzeugen (Schnecken,

Schöten) mit27ZoMannGewafneten,10 Schü¬
tzen,5 Blieben und 3 Werken,samtdendazuer-
fbderlichenMeistern und Arbeitöleuken,gegen
Schonen, Oelandund Gottland; zurBestreitung
DerKriegskostenward in denStädten ander Ost-
fee und in Preußen auf alleausgehendeWaaren
ein Zoll von 4 englischenPfenningen für icdeS
Pfund bewilligtund mit denjenigenStädten aus-
fer demBunde, diesichdieserAbgabewidersetzen
«deranfDännemarkundSchonen seegelnwolten,
ward allesHandlungsVerkehrganzlichabgcbro-
chen. Die beidenKönigeversetztenden verbün-
beten Städten, für dieErstattung diesesAufwan-
des (Sept. 28.) dieInsel Bornholm und ertheil-
ten (Sept. 9.) derganzendeutschenHanse erwei-
terteHandlungöVortheilein beidenKönigreichen,
besondersin AbsichtihrerdortigenErbschaften,der
Zollfreiheitund der Iusiizpjlege, Die beiden

Ei-
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Eilandewaren nun bald wieder gewonnenund

Gottland unterwarfsichdemSchutzedesHer-
zogs von Mecklenburg,der auch sogleichdavon

Besiznahm.
K.Magnus gab zwarzu allendiesenGeschäft

ten seinenund seines unmündigenSohnes Ha-

kons Namen her; unter derHand aberstander

selbstin einemgeheimenVerständnismitDanne--

mark, und aus Furcht für feineheimlichenVer-

folgungenflohendie vornehmstenSchwedischen

ReichsRälhe nachMecklenburgzumH. Albrecht.
Er ward deshalbvonseinereignenNation (Nov.

11.) derRegierungentsetzt,seinjüngsterSohn der

K. Hakon vonNorwegen auf den Schwedischen

Throngerufen,obgleichmancheSchwedenfür des

alten Königs SchwesterSöhne die Mecklenburg

gifchenPrinzen stimmeten. Der KriegDanne-
marksmit denSeestädtenward zwar durcheinen
einjährigen Stillstand (Nov. ,6) mit Lübeck, 1362

Hamburg, Rostock,Stralsund, und Greifswald
unterbrochenwj. Wie aberK. Hakon dieihmbe¬

reitsangetraueteGräfinElisubethvonHolstein,wie- rz6z
Gg 4 der

w) Dalins SchwedischeGesch.N.Th. S.402, 404»
406, 408/ 410,411/ 41z. RostockerAnzeigen
1754,S. 54,62,6z,6l, 66. WillebrandtsHans.
Chronick,in. Abth.S. 24. GebhardtDänische
Gesch.1.Th. S 617,618; GeschichtevonNor¬
wegenebend.S. 247. Cbristiani«.a. O. S. 228«
2Z2,ausHvitfeldtOansteChronikinv/sUcm.>v.
p. 524.%. EinBeispielvonderStrenge wo-
mit das Verbotder AusfuhrnachDänneinark
(iz6z) inRostockgehaltenward,S. inRost.An.
zeigena.a. £>.S. 78.
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der verlies,undsich(Ostern) mit desKönigs von
Dännemark jüngsten Tochter Margaretha ver-
mahlte, so war das für seinebisherigenBunds-
genosseneineueueLosungzumKriege. Albrecht
von Mecklenburgunternahm, inVerbindungmit
den Lübekern,eineLandungan denJütischenKü-
sten,dieaber durch die Schuld des Lübekischen
Bürgermeistersverunglückte.Die Seestädtemach-
ten darauf (May 21.) zu Nyköpingauf Falster
mit Dännemark Frieden,worinvorzüglichfür die
WiederherstellungalleralternVorrechtederHanse
in denDänischenStaaten, besondersin Absichtdes
Strandrechts, derZollfreiheit,derGerichtsbarkeit
und des Handels auf denJahrmärkten zu Ska-
noer undFalsterbode,gesorgtward; und denRo-
stockernwurdenihre seitdem(Aug.?.) in denDa-
nischenGewässerngenommenenSchiffe unweiger-
lichzurückgegeben.H. Albrechtbegnügtesichim-
mittelstnebstdenHolsteinschenGrafen, die Lam
dedesH.Erichs vonLauenburg,derdemK. Walde-
mar in DännemarkBeistand leistete,zu bennru-

Schwedt«higenx). Das schlimmsteaberwar, daßnun, ver-
scheKönigs-mögeeiner, bei der vormaligenNorwegischHol-

steinschenEhestiftung,verwillkührteuStrafe, die
SchwedischenReichsratheallerPflichtengegenih-
tt beidenKönige entlassenund verbunden waren,
dm Gr. HenrichvonHolsteinzuihremHerrn an-

zu-
x) Ll>ron.l.ul). beim Gerdts !Z6z, tlerm.Lor.

»er I. c.p. Iioz, (irrig säs. IZ61) p. liog, ad
a. iz6z.Hvitftlda.a.O.S.52I,5Zo.Rost.Anzei-
geni?54, S.78, 85.
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zunehmen. Dieser schlugiedochdie angebotene
Kroneaus undübertrugseinganzes Rechtaufdie
MecklenburgischenPrinzen. WegenderVerbin¬
dungdesältestenderselbenmit dem königlichDä-
NischenHause, wähltendieReichsrathe denmitt-
lern, Albrecht, zum König von Schweden.
In Gesellschaftdes Gr. HenrichsvonHolstein,
Gr.GüntherövonRuppinund Hn.LorenzvonWer-
le führte H. Albrechtden neuenKönig, nachdem
beidedenNeichsständendieBestätigungihrerPri«
vilegienund Güter ertheilthatten, mit einmzahl-
reichenHeer nachSchweden, und der König em¬
pfing (Nov.zo.) von der Stadt Stockholm die
Huldigung. Die Natisn sah den Vater ihres
jungen Kö..^gs als dessennatürlichenVormund
an, und erverhalfihn auchzumruhigenBesitzdes
Reichs y).

Einen neuenKrieg,welchendieganzedeutsche 1364
Hanse demKönig von Dannemark angekündigt
hatte, unterbrach dieVermitteluug des H. Bar¬

nims von PommernRügen zu Stralsund, durch

einenStillstand mit Lübek,Rostock, Stralsund,

Bremen, Hamburg,Wismar, Greifswaldu. s.w.

(S. 460) welcher(Sept. 30.) zu Lübekin ib I3g5
nen förmlichenFriedenöschluSverwandeltward: Friede
DiestädtischenHandlungssreihettenin Dannemark

/*» w Www#
@95 und

y) Herrn,Com er l. c. p. 1105«7, a. iz62»
HuldigungsDocuinentderStadtStockholm,(Dipl.
Mfpt.de.1,iz6z, Nov.30.nachdemOriginaldes
H.ArchivszuSchwerin.)DalinsSchwed.Msch.«»
«.O. S. 414-416,419.
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und Schonen, insonderheitdie Heringsfischerei

und die CivilGerichtsbarkeitüber ihre dortigen

Bürger, wurden aufs neue bestätigt, und der

König genehmigtediesenFrieden(Nov. 23.) zu

Nyköping auf Falster. Wie iminittelst(Jan.)
auch zwischenDännemark und Holsteinzu Kol-

ding einzölligerFriedegeschlossenwurde,lies sich
H. Albrechtmit in denselbenaufnehmen2).

gfit'ffen« Unterdessendaß diesegrössereStaatZveran-
bergische derung an dem NordischenHorizontvorgieng,
Erbfolgexxxjgnetesicheine kleinerean demMecklenburgs

^ 3 schen. Weil Gr. Otto von Fürstenbergund fein

Sohn Eckard (nach 1362, Jan. 26) aa) ohne
Söhne gestorbenwaren, so entstundüberdieErb¬

folge ein Streit zwischendes mitbelehntenGr.
Ulrichs Söhnen Eckard, Jacob und Gerhard,
und Gr. OttensSchwiegersöhnenJoachimGaus
Herrn züPutlist, demRitter Johann vonMoltke
und Bernhard von Motzahn; dieletzter»riefen
den H. Albrechtum Hülfe an und überlassen
(Jul. 12.) ihmdafür, aussereinemhalbjahrigen
Dienst von 10 Mann mit Helmen, die gräflich-
FürstenbergschenGüter im LandeRöbel a). Eck¬

hart -

z) RostockerAnzeigen1754,S 82, 86. Hviifeld
a. a. O. S. 532,536. Willebrandtshansische
Chronikli. Abth.'S.z?,irrigada, iz6z, lil.Abth.
S 26.. /

aa) Gr. Ottens und seines Sohnes Eckhards von Für«
sienbergVerschreibungeinerjährlichenHebntlgron
15 Mk. VinkenAugen aus Koblik an die Kalands-

brüdcrschastinNeubrandenburg6-a.1362,3(1«.26.
(Dipl Mfpt,imherzogl.Archiv.)

->)Dipl, tle».iz6z, Iul. 12.
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hart und Jacob gelangtenaber zum Besitzder *364

Grafschaft, zu welcherauch das LandDaberin

HiuterPommerngehörte,undsetztendengräflichen

Titel fort, wiewohlihnen der Krieg einenAuf-

wand von 12550 Mk. gekostethatte, worübersie

siV)(Jan. 22.) mit ihren dreiBrüdern undzwei

BrüderSöhnen vonDewitz berechnetenb). Doch

behieltenallediesevon DewitzischenAgnatennoch

gleicheAnsprüchean die GrafschaftFürstenberg

auf beidenSeiten der Oder, weshalb schonbei

Gr. OttensLeben(1355) imvoraus alles gemein-

schaftll'chzu Gelde gerechnetund den drei Brü-

dem Gr. Jacob , Gerhard und Ulrich dieWahl

gelassenwar, ob siedie Grafschaft oderdiebaare

Abfindung haben wolten. Gr. Eckard starb

bald nachher,und da dessenSohn, der Ritter UV

ttch, mit seinenFamilienNamenzufrieden,(Jun. iZ<5?

26.) des gräflichenTitels sichenthielt, so scheint

esfast,als ob dieGrafschaftdenanderndreiBrü-

dernzuTheilgewordensei. Hr.

b) Berechnungdes,indiesemKriegeerlittenenScha¬
densundVerlusts,mitAnweisungeinerjährliche»
VergütungvonzehnfürHundertaus demLande
Dobbern,demStadtleinArensberg,Jagowunv
anderngrafiichFürstenbergischenGütern, Mische»
Gr.EckartundJacobzuFürstenberg,derenBrüdern
Gerhard,UlrichundWcdige,auchifnerbereits
verstorbenenBrüderBickenundHennings»achge-
lassen«!beide»SöhnenUlrichundUlrichvonDe-
wizi. Dobbern,22.Jan. 1364.(Dipl,Mfpr.
imherjogl.Archiv.)

e) Gr.JacobszuFürstenberg,seinesBrudersGerhards
undihresVettersUlrichsvonDewi;PsandVer«
schrcibuuza» Graf Otten vonEberstem<J.<*•'

Do«
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Güstrow- Hr. Johann von WerleGoldberg hatte un-

kionsttatt''t°rdessenzwar seineVolljährigkeiterreicht; allein

,z6L
'

die Söhne seinesehemaligenVormunds, Loren;
und Johann von der GüstrowschenLiniehatten,

wegenverschiedner,aus derVormundschafther-

rührendenFoderungen, nochdieSchlösser xU

chin, Lawe, Parchim und Goldberg in Besth.

Ausserdemwar nichtnur schonseit altern Zeiten

Malchow und derGoldbergscheA,itheilvonBre¬
denhagenan dievonFlotow, sondernauchSto¬
lzenhagenverpfändet. Weil nun.dieGüstrowschen

Herren auchPlau nochnichtwiedervon derMeck¬
lenburgischenPsandschaftbefreiethatten, fo ver-
«badeten beideHäufer zu Güstrow (Sept. 21.)
eine neue gemeinschaftlicheAdministration ihrer
beiderseitigenLandeund Leute: wahrendderselben

sollten dieEinkünfte durch die Lehnmannerund

Rache erhobenund, nachAbzug einesgebühren-

den Unterhalts für die drei Landesherren,einst-'
weilenbei denStadtrathen zuGüstrow,Parchim
und Malchin niedergelegt,demnächst,mit Hülfe
der geistlichenund weltlichen Einwohner der
Städte und Lande,erstPlau und hernachSto-
venhageneingelöfetund iedesseinemHerrn wieder-
gegeben,auchdie etwanigenHindernissederRe-
luirung mit vereinigtenKräften weggeräumtwer-
den; nachder Einlösung solte iededieserStädte,

Lan-
Dobern, Sl. Der. 1364UiKreysigDiplomatar.
et Script,hift,Germ.Tom.HF,p.55.") Vorläufi¬
gerTheilungsVertragzwischendm GrasenEckard
«ndJacob;u Fürstenbergundderenvorhingenann.

ten
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Landeund Mannschaftenzwar auch dem andern
Theilehuldigen,im übrigenaber bliebdieeinmal
abgetheilteLandesGrenzeunverrückt, auchiedem
Herrn in seinemLandedieVerleihung geistlicher
und weltlicherLehneallein vorbehalten. Beide
GüstrowscheHerren erliessendafür ihrem Vetter
allevormundschaftliche,.sowie Hr. Loren;insde-
sondre alle ihm noch ausserdemangerechneten
Schuldsoderungenund beidewiesendarauf die
ihnen verpfändetenSchlösser, Malchin, Lawe,
Parchim und Goldbergmit derenBefehlshabern
an ihren Herrn zurück; hingegenmustendieLan-
de,Städte undMannschaftenParchim, Malchin,
Teterow,Lawe,GoldbergundStovenhagen, auch
diePfandbesitzervon Malchow und Wredenha-
gendenGüstrowschenHerren für dieFesthaltung
dieserVereinbarung mit demEide der Treue die
Gewähr leisten. Auf denFall feinesAbgangs
ohneSöhne ward vonHn. Johann denGüstrow-
schenHerren der Anfall feiner Schlösser, Lande
und Leute, den hinterbleibendenTöchtern oder
Schwesternaber nur einestandesmäßigeAussteu?
er, und seineretwanigenWittwe der lebenöwieri?
ge GenuSihres LeibgedingSversichert: 12 Edel?
teilteunddieStädte Parchim,Malchin, Teterow,

Lawe
tenGebrüderen«ndGevetterenvonDewizd. d.
Daber,20.Febr.135.5(beimChemnizim L.H.
Johannsviir, z.M. ada, 1365,a. d.Orig.Urk.
dieaber,nachgenommenemAugenschein,nichtvon
diesem,sondernvondemJahre 1355datirtgesua-
denworden.)Kr**«»,i,c»p,56,
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Bischöfe

Laweund Goldberg versiegeltendieseVereins
rung nebenihremHerrn d).

Das Bißthum Schwerin ward dnrch deir

SchwerinTod desBisch. Rudolfs bald (Sept. 3.) wieder
erledigt,ohnedaß dieseriezu dessenBesiß gekom-
wen seynmag. Nun hatte also(Vicke)Friede-
rich vonBülowkeinenNebenbuhlermehr,som
dern ward von demErzbisch.Albrechtvon Bre.'

^66 menunweigerlichbestätigt. Er entferntesichvon
demunrühmlichenVorbilde mancherseinerVor-
ganger so sehr, daß er nicht allein noch viele
Schulden der Bischöfe Hermanns des Ii und
Johanns des 1. abtrug und verpfändete oder
streitigeStiftsgüter aus eignenMitteln einlösete
und in Sicherheit setzte,sondern auch nochneue
Güter ankaufte, folglichalles Wiederherbeihol-

te, was denenvon Bülow oder andern verseht
gewesenodersonstdavonabgekommenodermtter-
geschlagenwar, und dadurchdieEinkünftedes
Stifts beträchtlichvermehrte.Durcheineernsthafte
KirchenzuchtbrachteersowohldieökonomischeVer¬
fassungseinesStifts, als dieCollegialEinrichtung

' desKapittelsund dieLiturgieseinerKachedralkir-

chein einebisher nochnie gewohnteOrdnung e).
Sein

d) Dipl.Mfpr.dea. 1Z65,Sept.2l. aus demher«
jo<?1. Archiv zu Schwerin.

«) Hederichsbischösi.Schwer.Hist. a. a. 0. S.
438'40, von Bülows Beschreibung des Geschlechts

vonBülow,S. 66. SchrödersPap.Merkt.ada,
1366, 1370, 1375, S. 1436, 1452, 1470. Cun-

ftnutiones.ecclefiae bucr incnlis perdomi¬
num Epifcöpüm Fremricum, Clericotum officium

maxi-
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Dein Zeitgenosseim Stifte Raßeburg war, nach 13<>7

Bisch. WiprechtSTode, Heinrich Von Wit- Ratz!durg.
tvrp t).

Mit des PommerschenH. Barnims desjün-
gernSohnen Wartislav undBogislav, auchmit
dem AlternH. Wartislav erneuerteH. Albrecht
(Oct. 12.) zu Stralsund dievorigeMecklenburgStralsund«
PommcrscheFreundschafts-und Hülfsverbindung J365

gegenjedermann; nur nahmendieHerzoge von
Pommern allein den Kaiser und denK. Walde-
mar vonDännemark, wegender beidenschuldi-
genDienstpflichten,davonaus ff) Ein ähnli¬
chesHülssBündnis fthlos H. 2!lbrechtzn Boi- ^ rzL6
zenburgmit demH. AlbrechtvonSachsenBerge-
dorf gegeneinenieden, ausserdemKaiftr g).

Das natürlicheBand der Freundschaftzwi-
sehendem H. Albrecht, seinenSöhnen und den

Her-
maximc conccrnenccs,beim VVestphalenT. II, p„
1969-1982, zwarunterderIahrzahl 1238; daß
sieabernichtDe«BischofFriederichien J. sondernden
zweitendiesesNamenszumUrheberhaben,istunter
andernauchausdemNamendesDomprobstesHein¬
richvonBülowabzunehmen/weicherdes zweiten
BischofsFriederichsZeitgenossewar, (S. v pio-
m?tar, Raceburg, gda. 1976, p 2267 statk
deßendesersterenDomprobstTheodorichhies (S.
obenS. Z2, Von derFamiliediesesBischofsS.
SchrödersP.M. »da.1369,©.3139 Dipl.Mfpr.
dca 1369,3«« 15.ans demKopenhagenerArchiv,
v. Bülowa a.O. S. 67

f) Chroni to 11Raceburg. beimV/eftphaJ. T, IT»
P- 1987.

ff) Dipl.Mfpt, de a, »365, Oct, 1?.
g) Chemniz im L. H. Albr. l/. j. M. ad a. ,z55,

März15, n.d.Srig.Urk.
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RostockerHerren von WerleGüstrow und Goldbergward
Landfrtcde Abla'usderDobberanschenVerbindung

(izöz), mitEinfthluSdesBischofsvonSchwerin

( Oct. ZI ) zuRostockauf eineZeil von 14 Jah¬
ren durchdie engsteVerlraulichkeilund durchei--
ne allgemeinereBeistandsVerbindungverstärkt,
vonwelcherderHerzognur den Kaiser, den Ko«
nigvonDännemark,dieHH. Rudolf,Wenzel,und
AlbrechtvonSachsen, allefünsHerzogevonPom-
mernRügen,denMarkgr. Ott-ovonBrandenburg
(Kuhrf. LudewigSBruder und Nachfolgerseit

1365) dieGrafen Claus, HeinrichundÄdolfvon
Holstein,auchdie Grafen von Lindow'ausnahm.
GegendieStörer deröffentlichenRuhe und deren
Hehler wurdenalle vormaligeMaßregeln und
die Vorschriften des alten Landrechtöauf das
ernsthaftestewiederholt.AnMecklenburgischerSci-
te ward dieserLanvsriedevon Z4 Edelleutenund
den Städten Schwerin, Gadebusch,GreviSmüH?
len, Wittenburg,Boizenburg,Grabow,Neustadt
Krivih, Schwaan, Ribnitz und Gnoien, sowie
auf WerlischerSeite von Zo Rittern und Kna'
pen mit denStädten Parchim, Güstrow,Mal-
chin,Teterow,Plau, Neukaland und Lawega-
rantirt, auchdemHn. Bernhard von WerleWa-
ren und demH. Johann vonMecklenburgStar-
Zard derBeitritt geöfneth)r ZwischenHn. Jo¬

hann
h) Denkmalderzu RostockgehaltenenzwotenJa»

belftierdes ReiigionsFriedens, S. 19 EiÄ
Folg?diiserLandfriedensDerabredungwartzmn.irh-

«ich
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HannvonGoldbergnndH.HeinrichsvonMecklen-
bürg TochterEuphemia ward zugleicheineHei¬
rath verabredet,derenVollziehungaber nochauf
12 Jahre hinausgesetzt: statt eines Brautschatzes
von 2000 Mk. Silbers verkramteman das an
MecklenburgverpfändeteLand, SchloS und die
Stadt Plan, vierWerlischenEdellenten,umes,im
Fall der Tod diesenHeirathsEntwurf vereiteln
und immittelstderPfandschillingdafürvon Wer-
leGüstrownichtbezahltftyn würde, deinHerzog
wiederzuüberliefern,-der Braut ward vonihrem
künftigenGemahl Land, Stadt und SchloS La-
we, oder eine jährliche Revenüevon 400 Mk.
Silber (die feineMk. zu ZMk. Lübfchgerechnet)
zumLeibgedingausgesetzti).

In Schwedenwar nachH. AlbrechtöAbreise 1365
dieRuhe bald wiederunterbrochen,und derKö¬
nigvonDannemarkhatte nebstdemH.Erich von
SachfenLauenbnrgdieParthei derabgesetztenKö¬
nigegegendenK. Älbrechtverstärkt. Im Namen Aalhvlmer

des letzternentwarf H. Albrechrzwar (Iul. 28)
mit deni'König von Dännemark zu Aalholm ei-
nen Frieden,inwelchemdemK. Waldemarallefei-
ne SchoonischHalländifchenEroberungen, mit

In-
!ichderförmlicheFeldmg,welchenH. Albrechtund
seinSshn Heinrich(1367)mitihrenMannenund
StädtengegenverschiedneunruhigeWeriischeEdel«
leuteunternahmen.(Gerdes Saminl. VIII.St.
S. 68?.)

i) Chemnijimk.Hn.JohannsS- XVllk.z.W.,-z
1366, n. d. Orig,Urk.Pötkcrs Sammlungen4.
St. S. 16.

Meckl.Gesch.II. Th. H h
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Jnbcgrif der darin belegenenMecklenburgische»
SchlösserundGüter, abgetretenwurden; das gan¬

ze übrigeSchwedischeReich softeK. Albrecht,ss
wie dessenVater und Bruder das Herzogthum
Mecklenburg,die Grafschaft Schwerin und die
HerrschaftRostock,behalten; beideTheile garan-
tirten einanderwechselseitig,nebeneinerallgemei¬
nen Bekräftigungihrer bisherigenVercmbarum
gen, insoferneselbigedurchdiegegenwärtigenicht
aufgehoben worden, den Besitz ihrer gestimmten
Staaten, und versichertensichdie dauerhafteste
Fremchschaftund mächtigenBeistand; insonder¬
heit bestätigteWaldemar den Mecklenburgischen
Herzogenden freienungestörtenBesitzderganzen
HerrschaftRostockk)«. Alleinder K. Albrech«
AndHieSchwedischenReichsstände verzögertendie
Eenchmhaltungund VolzichungdiesesFriedens,
und der Krieg mit Norwegen ward fortgesetzt;H. •

1367 Albrecht blieb während desselbenin Schweden, wo
ihm

Zl) D-p?. fpt. de a, 1366-Aul. 2:8. iin Herzog!.
ArchivzuSchwerin,welchesdieDänischeOriginal-
AusfertigungdiesesFriedensZnstrmtteni«enthält.
Mit einigenAbweichungenhievor./insonderheitin
Anschung vorbchaltsnerLchnchflichteuvon der
HerrschaftRostockgegendieKroneDännemark,wo-
Po»ieneskeineSilbe erwähnt,istdiedisseitigeFrie-
devsUrkuudeabgedrucktin Grams GeschichteK.
WoidemarsdesIV.indenSchrifte«derKönig!.Dä-
nischenGesellschaftder Wissenschaftenzn Kopen-
Hägen, IV.Th.M. 10.1xf36,0.232. K. Walde«
marsGeleitsbrieffürH.Aibrecht,zueinerReisenach
Jürlandmit 100Pferden, S. beimChminiz a. a.

-ä s.1365,Febr.1.a. ixOrig.Urk.Dalma.«.
K. S. 421.Gebhardta, a.£>.S.621.
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ihm derKönigund dieStände, vermutblichzur
Entschädigungwegen Skanoer und Falsterboe,
Nyköping abtraten, und er behielt einen beträcht¬
lichen.Einfins in die Staatsgeschäfte dieses
ReichsI). Sein ältesterSohn Heinrichstandun-
terdessenderMecklenburgischenLandesRegierung
vor m). <

Bald aber führtendie Herzogevon Mecklen-
bürg neueKlagenüberdas mannichfacheUnrecht,
was ihnender Königvon Däunemark, gegenaU
lengutenGlauben undohneallesVerschulden,zu
ihrem«usserstenSchadenzufügte.Sie trugen da-
her kein Bedenken, sichmit den Holsteinschen
Grafen Heinrichund Claus und den misvergnüg-
ten JütländifchenFamilien(Jan» 25.) zuWiS- izSI
mar in eine Hülfsverbindunggegendie Könige
von Dannemarkund Norwegen einzulassenund Wismar-
auchdenBeitritt des Königsvon Schweden zufcherParta-

versprechen. Vorlaufig ward schonzwischen̂
a '

Schweden,Mecklenburgund Holsteinein Thei-
lungöPlan über die bevorstehendenEroberungen
derDänischenStaaten verabredet,in welchem,die
Herzoge,ausserdemdrittenTheil der Beute und
Gefangenen,sichalle Eroberungen in Seelands
Falster, Moen und denumherliegendenEilanden
MlSbedungenunddenEinwohnernim voraus den

H h 2 Ge-
I) BinzelDiariumWadflcnenfe,appcnd»p, 187,

Dippi.Mmffpptt.de a. 1367,Dalms Schwedi¬
scheGesch.a. a. O. S. 4Z0.

mi) Rostocker Anzeigen 1754, S. 101. Chemniz

imL.H. HeinrichsVlU.z.M- »6 l z66, QcU3»
a. d. Orig. Urk.
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Venus ihret alten Gerechtigkeitenversichertenn).
AuchLübeck,Wismar, Rostock,Stralsund nnd
Greifswald hatten sichschonlange über dieneu-
en Beeinträchtigungenihres Handels in denDa-
fischenStaaten undMeerengenbeklagt,undeswa¬
rendeshalb (1367) verfchisdnevergeblicheConfe-
renzenmit demK. Waldemarund dessenRathen,
unkerH. ErichsvonSachsenVermittelung,ange-
stellt.DieLübeckersuchtendagegen(Febr.2.)Schutz
UndBeistand beidemH. AlbrechtauchdenGü-
strowschenundGoldbergschenHerren vonWerle,
undmachten,nebstRostockunddenübrigenHansee-
Mdten, gemeineSache mit denverbündetenHer¬
ren gegenDannemark und Norwegen0). Die

DänischerHerzoge-vonMecklenburgvollführte»eine Lan-
SeeKrieg. erobertenNykiöbingmitAecord,

uud nötbigten denDänischenBefehlshaber, eine
Mecklenburgisch«Besatzung unter Bicken von^ Moltke einzunehmenx>).DieHanseestädteverwü-
fielen unterdessendieDänischenKüsten,nahmen
den Dane» vieleSchiffeund Mannschaftenweg,
-erobertensogarKopenhagen,Helsingör,Aalholm,
Skanoer, Falsterboe:c. :c. und erhielten dafür'V
(Jul. 2Z.) von demK. Albrechtbeträchtlichver-
grösser«HaudlungsVorrechtein Schonen. Wal-

1Z69 demar entfloh darüber aus seinem Reiche nnd be-

mühetesich,demHerzogevon Mecklenburg,als
dem

«) PötkersSammlunge»:c.z St. S. 19,21.
v) Rostocker Anzeigen 1754/ S. 93. Dipl Mfpr.

de a. 1368/ Febr. 2. Hermann, Corner ad *.

1368/ I. c. p. 1113.

p) Cyemnija.«.O. «usderSrig. Urk.



Erster Abschnitt. 475

dem Haupte seiner Schwedischen Gegmparthei^
eine Menge Feinde in dem Schoosse von Deutsch?

land zu erweckenq)*
Von denFeindseligkeitendes H. Kasimirs von

Stettin, der immittelst seinem Vater, dem äl- Deinmin-.

kern H. Barnim, gefolgt war, hatte sich H.
Albreck)t schon (Nov. 6) zu Demmin durch ei-

nen Vergleich befreiet, in welchem beide einan-

der fürs vergangene völlige Vergessenheit, für

die Zukunft thätigen Beistand gegen alle Fein-

de und widerspanstige Unterthanen, auch ge-

meinschaftliche Rechtspflege wider die Straf-

fenrauber zusagten; das Römische Reich, dte

Könige von Dannemark und Polen, der Bi-

schof von Kamin, der Markgraf von Branden-

bürg, die Herzoge von Glogau und von Sach-

senWittenberg, sämtliche Pommerfche Herzoge,

und Hr. Johann von WerleGoldberg waren

diesen Vertrag eingeschlossenr).
Diesen Gegner Hatte ftd} aber oer Herzog Mgischer

nur vom Halse geschaft, um deM ungestörter ei- Krieg

nen neuen Krieg mit denPlv<<mernRugischenHH.

Wartislav und Bogi-cav den jüngern führen

Hh 3 zu

Co*N£R,<^.!Z68,1369/ p. l!!Z, "14. Wil-
lebrandS hansischeChronik,Hl. Abcheil.S. 29^

Rost. Anzeigen1754, S. 105-109.

1) Chemniza.a. a. O. aus derOrig.Urk. Zurgemein«
schaftlichenAbstellungderRauberei undöffentlichen
Unsicherheitwurdennachher(1371) aufs neue die
strengstenMaasregelnvonbeidenSeiten verabredet.
(Chemniz im L.H. Atbr. II« M. ad a. iz?»,

Apr. 29. n. d. Orig. Urk.
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zu können, worin er durch derenunfreundliches Be-

tragen gegen die Wendischen Herren verwickelt

- war. In einementscheidendenTreffen bei Dam-

garten (Nov. 10.) hatte das Wendische Panier

schon eine Zeitlang ohneErfolg gefochten, als Ab
brecht mit demseinigen durch eine glückliche Wen¬
dung die Feinde in die Flucht schlug: WartiSlav
selbstwurde mit dem Pommerschen Marschall We-
dige von Bugenhagen und dem Kern seines Land-
Adels gefangen l). Bogislav nnd die Pommer-

Ftiede sch^tt Landstände bewürkten (Decbr.) dem gefan-
zu genen Herzoge zuRibniß, für ein Lösegeldvon

Kiönit yooo Mk-fein Silber, die Freiheit wieder; eine
gleiche Summe mnsten ihre gefangenen Edelleute,
(nach Abzug der dafür schon bezahlten 1422 Mk.)
bei Strafendes Einlagers (vor Nov. 11.) zu be¬
zahlen angeloben; die MecklenburgWerlischen
befangenen aber wurden unentgeldlich loSgelas-
sen uviz die2!uSzahlung des Brautjchahes derGe-
mahlin d?s Mecklenburgischen Prinzen Magnus
mit 3000 Mk. Silbers (für ie^eMar? fein 3 Mk.
lubsch oder 5 LübscheGulden) ward von neuem
versichert. Alle übrige Irrungen zwischenbeiden
Häusern wurden gütlich abgechan und alle altere
Verträge aufs neue bestätigt, hingegen die (seit
'*354, *355) iwch übrigen Mecklenburgischen
PfandAnsprüche anTribsees undGrimm(für den
Rest des ehemaligen Batthfthen

Pfandschillings)
ganz-

0 Chronic. Lubee, beim Gerdes ad, a. iz6z.Hermann, coRMSx. l l28,UMichtigsä s. 1Z71.
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gänzlich aufgehoben; Beide versprachen einander

wider ieden, ausserdem Kaiser, den kräftigsten Bei-

stand, insonderheit die Pommern den Mecklen-

burge-rn zu einem Zuge über die See 60 gewaft

nete Ritter und Knechte; dieHH. Rudolf, Wen-

»el lind Albrecht von Sachsen, Johan vonMeck-

lenburgStargard und Kasimir von Stettin, die

sämtlichen Grafen von Holstein und von tindow,

alle Wendische Herren, nebst den Bischöfen Frie-

derich vsn Schwerin und Heinrich vonRaßeburg,

wurden von MecklenburgischerSeite mit in diese

Aussöhnung begriffen, und Zo adliche Mrtgclo-

ber von ieder Seite untersiegelten den Vertrag»

Das Versprechen wegen des Brautschaheö ward

(Jul. ?.) auf einer persönlichen Zusammenkunft iz6x>

mildem H. Wartislav zu Damgarten, in Ge-

folg der vorigen Vertrags, erneuert; r) die wirk--

liche 2luweisung des L,eibgedingsund die Leibge-

dingsHuldigung der Ritterschaft in derVogtei und

der Stadt Grcveömühlen verzögerte sich «doch

Hh 4 noch

r) Zu denKostendiesesKrieges hatte H. Alörechtvon

der Stadt Rostockeine Suminc aufgenominen, die

(1369, Apr. 15.) aufdie tIun.24.) eingehendenLö«

seg.lder der RügischenGefangenen assignirt wurde.

(Rost. Anzeig. 1754, S. 110.) Auf den Mccklen»

durgschenAitthei! an des H. Wartisl^vs Löscgel-

de wurden gleichfallsvon der Stadt Rostock (vor

1Z70, Jim. 28.) 1500 Mk. Silbers vorgeschos¬

sen(ebendaselbst,S. hj.). Dipl. Mfpr. de a.

1369, (vermuthlich iz68, nach Dec. 25. wo man

fchviinach der neue» Jahrzahl zu rechnen anfing)

Chcmniz a. a.O- ^ a. 1Z69, aus denOrigg. Urkk.

berichtigt.
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noch einige Zeit (bis 1377) »), und auch die
Löfegeloer blieben noch unbezahlt. Anstatt des
aufgehobenen Mecklenburgschen Pfandrechts auf
Triebsees, kam indessen Stadt, Land und Mann-
schaft Strausberg, der vormaligen Mecklen-
burgStargardischen Räumung (1363) zufol¬
ge, in H. AlbrechtS Hände w).

Drandenb. Einen andern Feind erregte Waldemar dem
Haufe Mecklenburg an demKuhrf. Otto von Braiu

^ '
denburg: Diefer wünschte nicht allein, wie die
Folge ergiebt, die Märkischen Pfandgüter von
Mecklenburg wieder zu erhalten, sondern suchte
auch noch auf Marniß (vermuthlich wegen der
ehemaligen BrandenburgSchwerinschen LehnS-

Verbindung) Ansprüche hervor und machte von
neuem die Abtretung der Herrschaft Stargard
und des Landes Fürstenberg streitig. Kaum war
auch dieser gefährliche Nachbar (Oct. 21.) durch
«inen Stillstand auf eine kurzeZeit besänftigt x),
als Albrecht eine sehr unhöfliche KriegsAnkündi-
gung von dem H. Magnus von Braunschweig
und zugleichnoch 17 andre Absagebriefe von dem

enburgisch/H» Wilhelm von Lüneburg, demDomprobst Hein-
Invasion, rich von Halberstadt, (des H. Magnus Bruder)

demjüngern H. Erich von SachfenLauenburg, den
Markgrafen Friederich, Wilhelm und Balthasar
von Meissen, den Grafen Günther von Schwarz-

bürg
«O Pdtkers Sammlung i(. 3St. S. 22-24.
w) Chtmmz a. a.O. ada. 1369, Iul. 2. n. d.Orig.

Urk.^
») Ebenderselbea. a. O. aus derOrig. Urk.
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bürg, Gerhard und Erich von der Hoye, Geb-
hard von Manöftld, Otto und Gerhard von Hal-
lermünde, Ludolf von Wunstorf und Moriz von
Spiegelberg, der Stadt Braunschweig und einer
Menge Märkischer, Braunschweigscher und Lüne-
burgscher Edelleute erhielt y ). Stolz auf einen
so zahllosenAnhang, brach H. Magnus über die
Elbe,so wieH.Erich von der LauenburgischenSeite,
ins Mecklenburgische, und beide Heere vereinigten

sichbei Roggendorf. Hier kam ihnen H. Albrecht
muchig entgegenund erfocht( Nov. 29) mit Hülfe
des Gr. Heinrichs von Holstein einen blutigen
Sieg; 6oo Gefangene, worunter sich die beiden '

Grafen von Diepholz befanden, waren Zeugen

davon. Die Feinde wurden theils bis an die Tho-
re von Lübeck, theils bis an die Ufer der Elbe ver-
folgt, und nur mit wenigen seiner Edlen erreich-

Hh 5 te

y) Chemut'z ebendas.aus den Origg.Urkk. Eine Probe
von der Urbanität dieses Episiolarstyls enthält der
Fehdebrief des Haupts dieses Bundes selbst: "We

„Magnus van der gnade Godes Hertoge tho Bruns-
„wig und Lüneborgentbeden dp Albert van Boitzen-
„borg, dat thopandesteit demvan Teckeneöorg,de si?
„hcfftgemackettaten tho einenHertogencho Meckel«-
„borg, das we dien Fiend wesen willen vmme g!och
„»nrecht,dat du an vusenlevenWeddernHertog Wil-
„Helmenvan Lünrborg vndean Vns gedahn heffst,
„vnd ockjvmbvnrecht, dat du an vnsen leucn Ohme
„den Maikgrauen tho Brandenborg gedahn hefsti
,,Wan datdi, dendienenvnddienenLandenjenigschade
„van vns vnd van denvnsenschüde,des willenwe vns
»>thoden ehren iegen dp vnd iegen de dienen wol
„verwahretHebben. Des tho e»em bekentnißehebbe
>.wevnseingestqeldrücketlateu an deßenbreue.» (Aus
demherjvgl.Archiv/ at-^ue^sco.)
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te Magnus den Strom z) Seinen Verlust
suchte er dadurch zu ersehen, daß er allen einhei-

mischen und auswärtigen Geistlichen ihre Salz-

Hebungen in Lüneburg, welchesihm nach H. Wil¬
helms Tode (fNov. 2Z.) angefallen war, einzog,

?Z7O wogegen die Mecklenburgischen Klöster mit den
Friede BraunfchweigLüneburgischen Prälaten und mit

«Braun* Lüneburgsichconföderirtena) Endlich

schweig, machte H. Magnus für sich, für die Markgrafen
von Meisten und für feine übrigen Alliirten (Jun.

iy.) auf dem Kuhfande vor Boizenburg einen
achtjährigen Frieden mit dem H. Albrecht, ver.-

sprach seine Gefangenen mit 3000 Mk. Silber

(iede zu L Gulden Lübsch)auszulösen, die Mecklen-
burgischenund Holsteinfchenaber unentgeldlich in
Freiheit zu sehen, den MecklenburgischenKlöstern

und deren Consorten die eingezogenen Güter zu-
rückzugebenund sie nicht weiter zubeeinträchtigen,

auch dem Herzoge wider iedermann, ohne das
Römische und Böhmische Reich, beizustehen:
Wenn der Markgraf Otto von Brandenburg an
diesemFrieden Theil nehmen wollte, sollen dessen
Streitigkeiten mit dem H. Albrecht schiedsrichter-
lichbeigelegtwerden; bis dahin behieltsichAlbrecht
vor, in des Markgrafen Feindfeligkeiten mit dem

H. Johann vonStargard diesem,sowieH. Mag-
nus ienem. Hülfe zu leisten und, ohne Verletzung

die-

1) Chron. Lubee, beimGerdes a-i IZ70. Er¬

mahn.Corner p, 1116, 1120, irrig ad a. 1370et
1371»

3) LvPEWiGRe%aiaeMfftorura,T, XII,p, 330/ZZi.
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dieses Vertrags gegen einander zu fechten^ Den

ans des einen Lande verfestetenStrassenraubern

und Missethatern ward auch von dem andern alle
^

Duldung versagt. Unter der Bedingung eines
ktwn&urg/

ähnlichen Lösegeldesgab Albrecht auch demHerzo¬

gevon Sachsenlauenburg denFrieden wieder. Der

Stadt Lübeckwurden, aufVermittelung des dor-> Lübeckund

tigen Bischofs Bertram, zum Ersatz ihres, von

den Mecklenburgischen Truppen erlittenen Scha¬

dens, (Inn. 24.) 1000 Mk. Silber von demHer¬

zogeversprochen und (Januar) bezahlt b). Auch *37*

mit demjungen H. Erich von SachsenBergedorf

waren einige Mishelligkciten entstanden, die von

beidenSeiten demAusspruche des Lauenburgischen

H. Erichs unterworfen wurden c).
Mkgr. Otto von Brandenburg hatte unterdes- I369

sen (Decbr 12.) zu Berlin mitHn. Bernhard von
WerleWaren und dessenSohne Johau eine Ver¬
bindung gezeichnet und ihnen, für die Oes-
ming ihrer Schlösser, den vierten Theil derBeute

«US den übrigen Wexlische^ Landen versprochen»

H. Iohan von Stargard, der sich ans diesenZw
rüstungen wenig Gutes für seine Märkischen
Pfandgüter weissagen durfte, lies sich auf den
Fall, daß ihm selbige mit Gewalt abgenommen 137a
würden, im voraus schonvon seines Bruders Söh-
nen Henrich und Magnus eine Entschadigungö-
Versicherungertheilen» H. Albrecht aber verband

sich
b) Chemnkz a.a.O. a<U 1370, izyi/ausbrelSrigg.

lIrf'F.
-) Cbendeeselbe»ä 13717Jan. 7. a. d.Orig.tlrk.
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*37* sich nun (Inn. iy.) zu Wittenburg mit dem H.
Erich von Sachsenlauenburg zu einem gemein-
schaftlichen Krieg gegen den Markgrafen 6), und
Bernhard von Werke wurde darüber gefangen.

Brandl ^ Friederich von Bäiern vermittelte auf einer

burg^ Tagefahrt zu Prenzlow noch in Zeiten (Sept.?.)
einen FriedensVertrag zwischen dem Markgrafen
und beiden Linien des Hauses Mecklenburg : die
für 18000 Mk. Brandenburgischen Silbers ver?
pfändeten Landschaften wurden für 4600 Mf*
gleicher Währung dem Markgrafen wieder abge-
treten; dieser begab sich dagegen aller Prätension
an die Lande Fürstenberg und Marnih, willigte
in die Abtretung und Reichölehnbarkeit der Herr-
schaft Stargard und der Grafschaft Fürstenberg,
bezahlte auch den Herzogen für die Loslassung des
Herrn von Wenden und seiner Mitgefangenen
1000 Mk. Silbers e).

5^Auch an den KaiferKarl den lV. Hattesichder
fliehende Waldemar gewandt und durch seine
Klagen einen Auftrag an die Markgr. Friederich,
Wilhelm und Balthasar von Meissen, den H.
Bogislav von Pommern und den Gr- Adolf von
Holstein, zur Vorladung und Bestrafung seiner
«inheimischenund auöwartigenFeinde,auSgewürkt.
Allein die Seestädte hatten unterdessenihren Zweck
schon hinlänglich erreicht, um von den zurückge-

las-
d) Chemniz im' L. Hrn. Bernh. z. W. 2. 1369;

H. Henr. VIII. j. M. ad 1370, Marz 24; und
H. Albr. 11 --d a. 1371, aus den Origg. Urkk.

-) Ctzemniz im L. H. Albr. ll. t. M. ad K nach der
Orig. Urk.
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lassen Dänischen Reichsrathen (May 24.) zu Slralsiin-

Stralsimd einen einseitigen Frieden zu erhalten, a '

in welchemihnen, ausserder bisherigen Handlungs-
und Zollfreiheit, zum Ersatz für die Wisbysche
Zerstörung (1360*) ganz Schonen auf 15 Jahre
eigenthümlich abgetreten wurde. Waldemar kam *37*

darauf, der fruchtlosen Aufwiegelungen müde,
nachdem dieser furchtbarste seinerFeinde befriedigt
war, ohne die unzuverläßige Wurkung des käiftr-
lichen Auftrags abzuwarten, in sein Königreich
zurück und genehmigte nicht allein (Oct.28.) den
Stralsunder Frieden 5), sondern versöhnte sich
auch mit den Herzogen von Mecklenburg. Weil
des Königs einziger Sohn Christoff langst (feit

1363) ins Reich der Todten übergegangen war,
so war seitdemdieReihe zur Dänischen Succession
an des Königs ältesteTochter Jngeburg, H. Hein-
richs von Mecklenburg Gemahlin (fvot 1370,
Zun. 16.) ff) und an deren nachgelasseneKinder ge¬
kommen. Sehr willig boten ihm daher die Herzoge Mecklen-

ihreHande zur Zurückgabe aller ihrer DanifthenEr-
oberungen unter der Bedingung: daß derKöm'g inDinnc«

da- mark.

f) Rost. Anzeigen 1754, S. 114, 117. LZnigs
ReichsAl'chiv ?. fpcciaj. Cont. IV. P. IF. Fortsetz.
6. 8,10. Gebhard» Dänische Geschichte, >. Th.
S. 624. Willebrandts hansische Chronick, II.
Abcheii. S. 42. Holtfeld a. a. O. S. 549.

fF) „In remcd'um animarum illuftrium er inclicarum
principum, Eufcrnic noflre et Inghcburgi*
Henricifilii noftri, conthoralium pie rccordacio-

nis, DucifTarum Magnopolenßum. „ (Dipl.Albsrä

D, M, de a, IZ70, lun. 16. Mfpt.)
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dagegen, (Aug. 14.) auf den Fall des Abgangs ohne
männliche Erben, seinem ältesten TochterSohne

Albrecht dieThronfolge in Dännemark versicher-

te; seiner jüngsten Tochter der Königin Margare-

tha von Norwegen und deren Sohne Oloff aber,
ward nur eine gebührende Abfindung vorbehalten»
Die Einwilligung der Dänischen Reichsstättde in
diese SuccessionsOrdmmg übernahm der Schlos-
Hauptmann von Wartberg Churd von Moltke,
durch seine Bemühungen zu erwürken, oder dem
schiedsrichterlichenAusspruche des Mkgr. Friede-

richs von Meissen oder des Mmdenschen Stifts-

vogtS Wedekind edlenHerrn zum Berge zu unter-

werfen g).
Branden« Die Handel, welcheMkgr. Otto von Bran-

Merschs denburg nachher mit den Pommerschen Herzogen,

K ri^eg. wegen ihrer Besitzungen in der Ukermark, anfing,
unterbrachen die Ruhe der hiesigen Lande auf die-

ser Seite bald wieder, und knüpften das Band der
Freundschaft zwischenden.Hausern Mecklenburg,
Werle und Pommern noch fester. Die Mecklew

2373 burgschen HH.Albrecht und Johan, Hr.Lorenz von

WerleGüstrsw und Johan von GoldbZrg erliesscn
dem jünger« H. Bogislav auf einem Herrentage

zu Friedland (Marz 9.) alle, seit dem Ribmtzex
Frieden (1368) noch unbezahlte Kostgelder, und

alle übrige MiSverstasduisse wurden von beiden
Seiten demUrtheile des Kaisers überlassen» Zw
gleich errichteten(Marz 10.) beideMecklenburgi¬

sche

-) Chemniz s. «. O. sä a, 1371, «As Mi Origg.
Urkk.
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scheund WerlischeLinien mit dem altern H. Bo¬
gislav von Pommern und dem H. Kasimir von
Stettin ein Defensivbündnis gegenBrandenburg,
wodurch sich Mecklenburg und Werle zu 600,
so wie die Pommerschen Herzoge zu 500 Reisi-
gen anheischig machten; zu iedemandern auswar?
tigen Kriege versprach ein Theil dem andern 200
Reisige, binnen Landes aber seine ganze Macht
wider ieden, wovon niemand, als der Römische
Kaiser und der König von Dännemark, ausgenom¬
men war; eingeschlossenwurden der Herzog
von Masovien, der ältere H* Wartislav,
mich Wartislav und Bogislav die jüngern von
Pommern, nebst den Stettinschen Prinzen Svan-
tibor und Bogislav Für die Mecklenbnrgi-
schenHH. Albrecht und Iohan hatte dieserKrieg
die unangenehme Folge, daß dem ersteren das
Schlos Marmtz und dem ichtern das Stadt-
lein Fürstettwerder von den Brandenburgern

weggenommen wurde. Um beides wieder zu er-
langen, verbanden siesichCMayZo.) zu Lüneburg

mit den HH. Wenzlav und Albrecht von Sach-
sen; dieseversprachenihnen dazu einegütliche oder
rechtlicheVermittelung und, falls beide Versuche
fehlschlagen sollen, ihre ganze Macht gegen
Brandenburg, auch sonstwider alle Feinde, dm

Kaiser ausgenommen, ihren Beistand i).
Da-

Ii) Chemniz a. a. O. -ä a, 1372, März'9.10, «us
zweiOrigg. Urkk.

i) Chemnij ebendaschstaus jweiSchg. Urkk.
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LüneSurger Dagegen wurde nun H. Albrecht, durch einen
^Kneg^ kaiserlichen ExecutionsAuftrag wider den geach?

teten H. Magnus von Braunfchweig, in den

Successionöstreit eben dieser Sächsischen Herzoge

über die Lüneburgifthe Verlassenschaft eingefloch¬

ten. Für das Versprechen eines ganz uneinge-

schränkten Beistandes wider den H. Magnus,

überließen ihm die Herzoge den erb?und eigen»

thümlichen Besitz des Landes, Schlosses und der

Stadt Domenitz, der Häuser Meningen und

Neuhaus mitdemLandeDarzing unddemgan-
zen Elbgestade, die Hoheit über die Häuser Re-

definund Gorlosen, oderwassiesonstausdie--
ser Seite der Elbe unterhalb Lenzengegen Me-

Ulenburg zu befassen, auch selbstdas Lüneburgs

scheUfer der Elbe, mit allem Anfall, mit Zöllen,

Gerichten, der Münze, mit Lehndienstenund allen

übrigen bisherigen SachsichLüneburgischen Ho-

heitörechten, bis an die ienseitigen nach Blekede ge¬

hörigen Wälder und Wiesen, welchedieGrenzezwi-

sehenMecklenburgundLüneburg ausmachen selten;

den Darzing mit demNeuenhause versprachen sie,

von den Ansprüchen des H. Erichs von Sachsen-

Lauenburg in Güte oder mit Gewalt zu befreien

und dem H. Albrecht den ruhigen Besitz davon,

so wie über sämtliche abgetretene Lande die Fat;

serliche Belehnung, zu verschaffen. Für die

aufzuwendenden KriegsKosten wurden dem Her¬

zoge die Häuser, Städte und Lande Blekede

und Danneberg mit deren Vogteien zum Um
ter-
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terpfandeangewiesen,unddeshalbvor allenDin-
gen zuderenEroberungdienöthigenMaasregeln
verabredet;bei ieuer Abtretungsolte es auchsc*
dann, wenn derErbfolgestreitohne Waffenbeü
gelegtwürde, fein unabänderlichesBewendenbe-
Halten. Durch einen offenenBrief des beiden
HerzogevonSachsen und Lüneburgwurden alle
geistlicheund weltlicheEinwohnerder Stadt und
Schlösser in der ganzenHerrschaft Dvmemtz, Herrschaft
insonderheitdie von Peuz auf IjiCOiflltfdievom ^Akiiitz.

Kruge auf torlosen und alleübrigeSächsische
Lehiileuteihrer bisherigen UnterthanenPflichten
entlassen,und zur Erbhuldigungan den Herzog
von Mecklenburgüberwiesen,der ihnen dagegen
denGenuSihrerGerechtsamenversicherten!c).Das
VersprechenwegenDarsingundNeuhauöbliebaber *

nochunerfüllt. H. Albrechthalf inzwischen,nach-
demer sichderFriedfertigkeitdes Hn. Bernhards
vonWerls(Der.7.) aufeinJahr versicherthatte1),
seinenBundsgenossenden Sieg bei Winsen an
derAllererfechtenm), alleinder Tod desBraun- 1575
schweigfchenH. Magnus machtedemKrieg auf

eine

k) Dipll, Mfptta. de s. I Z72, May Zv. Z i..Die VVN'
PenzenlecftetcndemHerzogedarauf(Jul, ig.) die
HuldigungwegendesSchlossesRedefin,undver-
sprachenihmi» dembevorstehendenKriegeeinen
Dienstvon10ReisigenmitHelmenaufihreKosten.
(Chemniza. a.O.a.d.Orig.Urk.)

1)ChemnizausderOrig.Urk.a. a.O. -><l1372..
m) PfeffingersBraunschweigLÜneb.Hist.!.THeii/

257, jedochunrichtigad--.1370.
Meck!. Gesch.II. Th. Ii
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eineZeitlangejnEnde,ehedieversprochenenUnter-
pfanderdemHerzogeüberliefertwaren.

Warnitz befandsichunterdessennoch immer
in BrandenburgischeuHänden, und von denver¬
sprochenenSächsischluneburgischenVerwendun¬
gen war noch keineWürkung zu spüren. Mit
einmalerschienein günstigerZeitpunkt,um nicht
nurMarnih, sondern auch die, vorhin für ei-
nm so wohlfeilen, vielleichtnoch nicht einmal
bezahltenPreis abgetretenenMarkischenPfand-
guter wiederzu erlangen. K. Karl der IV.
entschlossich,dievoreinigerZeit (1363) mit den
MarkgrafenLudewigundOtto vonBrandenburg
errichtete Erbverbrüderung zum Besten feines
AltestenSohnes Wenzel, nochbeides verschwen¬
derischenKuhrf. Otto Leben, gegendessenander-
weitigeVersuche,in Erfüllung zu fetzen, wozu
ihm die Freundschaftdes Hauses Mecklenburg
allerdings von sehr wesentlichemNutzen schien.
Beide,Vater undSohn errichtetendeshalb(Jun.
6.) 5» Fürstenbergeine genaueVerbindung mit
demH, Albrecht. Dieserversprach,denjungen
K. Wenzel«vonBöhmen mit aller Macht zum
Brsitz derMark Brandenburg zu verhelfen; der
Kaiserhingegenerbotsich, demHerzogeMarnitz
und die abgedrungenenMärkischenPfandgüter,
namentlichLiebenwalbe 2C.wiederzu verschaf¬
fen, ihm alles, was derK WenzeldemHerzoge
in der Mark zu Lehn reichen würde, erobern
zuhelfen,denK,AlbrechtbeiderSchwedischenKro¬

ne
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neunddenjungenPrinzendiesesNamens nachK.
WaldemarsTodebeiderDänischenThronfolgezn
erhaltenn). In GefolgdieserVersicherung,be-
lehnte der K. Wenzel als künftigerMarkgraf
zu Brandenburg, unter obcrlehnsherrlicherEin-
willigung des Kaisers, für sichund seine jün- Prignitze?
gernBrüder Sigismund und Johan, den Her- Belehnuug
zogund dessenmännlicheLehnserben(Jun. 7.)
nichtnur mit den Häufern, Städten undLanden
LenzenundWittenberge»,sondernauchmit
der ganzenpttgmy und den darin belegenen
Städten und Schlössern Perleberg, Kiritz,
Pritzwalk,FreienfteinuudMeienburg,den
SchlössernNeuhaus und Friederichsdorf, mit
den dazu gehörigenLandenund Mannschaften,
geistlichenundweltlichenLehnenk. :c. nur allein
das BisthumunddieStadt Havelberg,dieStadt
Wittstockund andre bischöflicheStiftsgüter aus-
genommen. Er entsagtezugleichallen markgräf-
lichBrandenbnrgischenAnsprüchensowohlan den
hiervondemHauseMecklenburgvorhin verpfans
detenOettern, als auch an allen übrigenMeck¬
lenburgisch?«Landen und Leuten, und versi-
cherteihnendabeiseinenSchutzgegenjedermann.

I i 2 Alles
n) Chemniz im L. H. Albr. Ji, 5. M. ad a. 1373,

einer,vondenBischöfe»FriederichvonSchwerinundHeinrichvonRatzeburgunddemMindenscheaStifte.vogtWedekindvomBergeauscultirtenlltf. H. Al¬brechtsBerechnungmitdenvonPlessenwegendes,beiderEroberungdesSchlossesMarnizerlitte«?«Schadens,de3. iz?z, May 15.(ebendaselbsta.a.
O. n.d.Orig.Urk.)
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Alks dieseswardvon Kaisers und NeichSwegen
vberlehnsherrlichgenehmigtund bestätiget o\
Ausserdemwarb dem Hause Mecklenburg,noch
(Inn. 8.) dieStadt HaVelöerg für 6oooMk.
BrandenburgischenSilbers verpfändet,auchInn.
TO.) der unterpfandlicheBesitzdes Elbzolleszu
Schnakenburg bis zurWiederlösunggesichertp)„

Damit endlichnochdenbisherigenVerbindun-
gen desHauses Mecklenburgmit demdeutschen
Reiche, aus demGrunde nichts an ihrer Kraft
abgehenmögte, weil Kar! bei derenErrichtung

(1348) nur noch Römischer König gewesen war,

sowiederholteer ißt, als RömischerKaiser, nicht
allein(Iun.lo.) diedenHH. AlbrechtlmdJohan
vorhin ertheilte Belehnung über die Herrschaft

. Stargard, sondernbestätigteauch (Inn. 22O
vonneuemihre ErhebungzuHerzogensamtallen

Stargardi-damit verknüpftenNeiehsfürstlichenVorzugsrech-
schcI«cor»tiXX/und vereinigtedieHerrschastStaraard nebst
porauv.i. übrigenMecklenburgischenReichslehnenauf

ewig mit dem HsrzogchumMecklenburg, als
Einilttzsrtrmuliches reichslehribares Reichs-
fürstenthum. Ueberdemgab er denbeidenHer->
zogen(Aug, 10.) zu Fürstenwaldezum Neber-
fiuSdiebündigeVersicherung,daß, ohngeachtet

der
0) K.Karlsdesiv.BestätigungdesLchnbriefes,d.d.

Fürsienberg7.3«ti.1373/CDipI.Mfpt,a.d.Herzog!.
Zlrchiv!)Zeugnidabeiwarenunterandernder
Kührs.Wm;e!zuSachsenundderBlsch.Lamprecht
vonStrasburg,

x) Chemniza.a.O.ausdm auseuitirt.Urkk.Gsrken-
Cod.Dipl,Brandeijb.T, II,p.Lvz,zdi».a.
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derunter ihnen gemachtenLandeöTheilung,dem
nochnach demAbgangeder männlichenLehns-
Erbenvon dereinenLiniedie überlebendein d?n
Landender andern eben so gut succedirensolle,
als warensie nievon einanderabgstheiltgewe-

* scnq). In Gefolgdessentrug nun H. Johann *374
auch weiter keinBedenken, den Städten und
Mannschaftender ganzenHerrschaftRostockdie
ihm bisher geleisteten gemeinschaftliche!?Hukdr-

gungsPfiichten (Marz rz.) zu erlassenund sie,
nach Vorschrift der brüderlichenErbtheilungen

(lZZ2,1355) an seinenBruder ganzlichzuüber-
weisen: Nur aufdenFall, daß dieAlbrechtfche
Linie ohne LehnsErben ausgehen würde, bedung

er sichdenRückfallvor. Albrechtertheilteihnen
dabeidieVersicherung,daß ieneErbtheilungund
dieseÜberweisungihren gemeinschaftlichenGna¬
denbriefenkeinenAbbruchthun solter)„

H. Albrechtbegleitetedarauf denKaiserauf
seinemFeldzugin die Mark» Nachdemlezw
rer (Aug. 15.) durch einen Vergleichmit dem

Mkgr. Otto zum Besitzvon der ganzenMar?

gelangtwar, entsagteer(April 28.) zu'Tanger? burgMe-
münde, sowieseineSöhne Wenzel,Sigismund
Und Johan, als nunmehrigeMarkgrafen vou lttjiung.
Brandenburg, (May 28.) zuGuben allen, aus
ehemaligenMecklenburgischenVerschreibungeu

I i z etwa
GerdesSainmlungen:c.z.St.S. 169?i>Stück,

S. 11; 7.St. S. 554«567. LetztesWort zur
Behauptungderk. eonvention(i?48)1Bcil.

r) RostockcrAnzeigen1754,S. 118/121,122.
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etwaherrührendenmarkgräflichenAnsprüchenund
Gerechtigkeitensowohlaufdas HerzogthumMeck¬
lenburg,aufdieGrafschaftSchwerinundauf
die HerrschaftenStargard und Rostock, als
auchauf dieprigmy, Lenzen, die Stadt Ha¬
velberg,SchnakenburgundderenZubehör;
der Kaiserund seineSöhne versprachendemHer-
zögeund dessenErbenzugleichbei allen genann-
ten Landen und Pfandgütern ihren kräftigen
Schuß, gaben auchdemjungenPrinzenAlbrecht
die wiederholteVersicherung, ihn nachK. Wal-
demarsAbgangezu derDänischenKrone zu ver-
Helfen; wogegenderPrinz, auf den Fall seiner
Thronfolge, dem Kaiser und dessenHauseallen
möglichenBeistandzur Behauptung der Mark
BrandenburgverhieS5). Zur Sicherheitderselben
errichtetederKaiserbeiebendieserGelegenheitmit
den MecklenburgischenHerzogen und den übrü
gen Nachbaren einen dreijährigen allgemeinen
Landfrieden;und einer der WendischenHerren,
(vermuthlichHr. Johann von Werle Güstrov)
widmetesichdempersönlichenDienstedesMonar-
chenund machtein dessenSuite die folgenden

»375 deutschenFeldzügemit r). Auf einer zahlreichen
Cour, die der Kaiser hernach zu Lübeckan¬
nahm, erhielt der Fürstbischif Henrich von
Raßeburg (Ott. 26.) die käiserlicheBestätigung

aller
Q ChemnizimZ.H.Mr. if.«. Albr.IV.z.M. ad

1374,aus4auscultirtenUrkk.
t) Dipl. Laurentii de Guftrow tt Johannis de Waren,

DnorumdeWerleMfpr.dea. 1375»Aug.24.
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aller von K. Friedlich demII. (1236) dem
RatzeburgischemBisthum und Kapittel verliehe-
neu Güter und Regalien. H. Albrechtundseine
Sohne HeinrichundMagnus machtendemKai-
serauchihre Aufwartungund der Monarchgab
ihnendafür (Ott. Zi.) in Wismar denGegen-

besuchu). Wegen der wiedererlangtenMarkt- 1376

schenPfandgüterLiebenwaldeundZehdenik bes

friedigteAlbrechtdemnächstseinenBruder (Jnl.

17.) mit8000Mf.iiibschundbefreiet?diedem--
selbenimmittelstverpfändeteStadt Röbel wie-

der mit 2500 Mk. gleicherMünzex)>
Ein Streit, worin Hr. Johan von Werke- i?73

Goldbergmit derStadt Malchin geriech,als sie

seindortigesSchlos niedergebrochenhatte, ward ^
(Inn. 11.) durchdenVerkaufdesSchlosplaßes
an dieStadt beigelegt,wobei der Landesherr
versicherte,keinSchlos weiterin der Stadt ha-
benzu wollen 7). Mit ebendiesemJohan dem ,z?5
V. erloschdieGoldbergscheLiniedesHansesWerle

("or Aug. 24.), eheer seine Vermahlungmit

der MecklenburgischenPrinzessin Eufemia (verl. Erbschaft

1366 ) hattevollziehenkönnen. Der Besitzsei-

«es Landesfiel darauf an seineSchwäger und
Vettern Lorenzund Johann von WerleGüstrow

I i 4 und

u)Hermann,Cornerus.I.c.p.1124,aAa.IZ76.
SchrödersPap.Meckl.»6».1Z75,Oft, 26, 31.
p. 1478/ 1482.

5) ChemnizimL.H.Albr.II.M. »ä 1376, aus
derOrig.Urk.

7) PötkersSamlungen,iV.StüchS. 17.
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und Johann von der WarenschenLinie,die es
seitdemgemeinschaftlichregierten2). Doch war
die Stadt Lawevon deren bisherigenPsandbe-
sißer Raven Barnekow schonvorher (1373)
H. Albrechtenvon Mecklenburgüberlassen,der
feineAnsprüchean das Landund dieStadt Ny-
kiöbing und an dielUplande in Schweden da-'
gegen vertauschthatte a). WegenderEinlösung
des LandesPlüU war unterdessendieGüstrowsche
Verabredung (1365) noch nichtzurErfüllung
gekommen;sondernesward nun erstvondenGü-
strowWerlischenHerren (vor Sept. 20) mit
2000 Mk. Silber von der Mecklenburgischen
Pfandvcrbindlichkeitwiederbefreietb). Die Prin-

2Z77 ZessinEuftMia vermahltesichhernach(Jun. 15.)
Mit Hu. Johann von WerleGüstrow, der ihr
gleichfalsPlan nnd KrakowzumLeibgedingan-
wies c).

iz75 Zu Schwerin war inzwischennacheinerselte?
Schwerin«nm ReihelobenswürdigerHandlungenderBisch.

Friederich(Sept. 11.) gestorben,der durchsei-
uen gutenHaushalt das Stift in denStand ge-
setzthatte, ausserverschiedenenzinsbaren Capi-
talien, denunterpfandlichenBesitzdes Schlosses

Eik-
-) Kirchberg(rz?8) r?9. PfandContractüber

StavenhagenvonLorenzundJohannGebr.undIo«
HannderenVetterzuWertemitBerendMolzahn.
1375/Aug.24(Orig.imherzogl.Archiv.)

«) ChemnizimL.H.AIbr.li.z.M. säa, 1373, Apr.
zo.n.d.Orig.Urk.

l-) FrankensA.u.R.Meckl.VI.B.S. 301.
c) ChemnizimL.Hn.JohannsXl.z.W.-ä a. 1377,

ausd.Orig.Urk.
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Eikhsf, auch (1371) derStadt und des Lan¬
des Sülze und der Stadt Marlow f nur mit
Ausnahmeder Mannschaftund des Oefnungs?
rechts, von dem Häuft Mecklenburgzu erwer¬
ben. Zu seinemNachfolgerward MarcMrd
Beermann,vormals(IZSZ)Klosterprobstzu
Rehna ui!d(iZ6y) Domherr zu Schwerin, vom
Domkapittelzwar gewählt, und er erhieltauch iz?6
dieerzbischöfiichBremifcheBestätigungd). Alleirr
derPabst woltedieWahl nichtgenehmigen,son-
dern hatte schondenbisherigenBischof von Os-
nabrück, Melchior HerzogvonBraunschweig
Uli!demBiSthum Schwerin bedacht. Dieser
konnteiedochwiderder Domherren Willen nicht
zum Besitz des Stifts gelangen. Die Herzoge
von Mecklenburghatten sichdieserSpaltung hit
dient, umEikhofund Sülze wiederzusichzuneh¬
men, worüberH. Albrechtund feineSöhne von
dem Bisch. Melchior (Jul. 20) zu Warm mit
demBannflüchebestraftund beimpäbstlichmHo-
fe verklagtwurdenc). Marquard bliebindessen
(Jul. 22.) ruhig zn Schwerin und in dembestell
Vernehmenmit denHerzogen; dochschafte ihil
derTod bald (Sept. 17.) seinemNebenbuhler

I i 5 aus
«I)DfpIJ,Mfptta, Je3,1371,Ian.l4? 1369/Jun.

15.v.BÜlowsBeschreib,dcsGeschl.vonBülow,
S. 66.Schröderswism.Ersil.S. 2zo. Hederich
a>a. 0. S. 4.Z4,441.

c) „ExcommunicatioMclclifon'sEpifcopiZucrincnSs
cottfraAlbenum,HcnricumctMagoumDucesMag-
nopofeafss,proprerfpoliatioriemcaftrorumEckhoifet
Stielten,â'.ä,Vf»r!i! Iul, IZ?6
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aus demWege f.) ZwischendenHerzogenund
demBischofMelchiorstiftetedarauf K. Karl der

*377 Iv» zu TangermündedenVergleich: daßsieihn
für denwahren Bischofvon Schwerin erkennen
und zum ruhigenBesiß des Bisthums verhelfen,
die dem Stifte verpfändetenGüter, gegeneine
gewisseAbfindung, demBischöfenachdrei Iah-
ren, bis zurganzlichenEinlösung, zurückgeben,
in Ermangelung der AbfindungsSummeaber
die Pfandgüter unwidersprechlichbehaltensollten,
wogegenBischof Melchior die Aufhebungder
Bannbriefe angelobteg.)

Die FamilienGüter des verstorbenenBisch.
FriederichvonBülow kauftederBisch. Henrich

vnd vonRaßeburg. EbenderselbeerweitertedieGreil-
Natzeburg.̂ seinesweltlichenGebiets nochdurchden AN'
^giemng*k"llf verfchiednerandrer, theils indem Landen

Grevismühlen undGadebusch, theilsimLande
Ratzeburg liegendenGüter, die von den Her-
zogen Albrecht vonMecklenburgundErich von
Sachsen, mit derLandeöHoheitin ihremganzen
Umfange,demStiftslande Boitin auf ewigein-
verleibtwurden. Unter den lezterenbefandsich
«nch das Schlos Stove, welches durch ei-

nen
f) Diplomatar. Raceb. ada. IZ76, Iul.22. p.

2271. Hederich a. a. O. S. 442.

S) ChemnizimL.H.Albr.II.ad.a.1377,Apr.12.14.
auszweiOrigg.Urkk.wobeidieHH.WenzelundAl-
brechtvonSachsen,derErzbisch.PetervonMagde¬
burg,dieBischösevonKamin,Bamberg,Braunsberg,
Meissen,Brandenburgu.Havelberg,auchGr.Otts
vonAnhaltalsZeugenaustreten.
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nen Tauschmit völliger LandeöHoheiterworben
wardh)„

Iii Dannemark eröfnetesichinzwischenmit 1375
demTodedesK. Waldemars des IV. (Ott. 25.)
diegrosseAussicht, auf welchedas Haus Meck- vns-
lenburgschonlangeseinvorzüglichstesAugenmerk
gerichtethatte. Vermögeder,vorhin(1371) erhal¬
tenenErbfolgsVersicherung,nahmderEnkel von
des verstorbenenältestenTochterPrinz Albrecht
von Mecklenburg sogleichden Titel einesKö¬
nigs vonDannemarkanunderhieltvondem
K. Karl dem IV. (Nov. 6.) ein Empfehlungs¬
schreibenan dieDänischenNeichöständei). Weil
aber dergrössereTheil derselbensich dennochfür
des letztenKönigs andern Enkel von dessennoch
lebendenjüngernTochter, denPrinzen Oloffvon
Norwegen, erklarte; so verbandensichderjunge
K. AlbrechtunddieHerzogevonMecklenburg
(Jan. sr.) zu Greviömühlenmit denGrafen 1376
Heinrich, Nicolas und Adolf von Holsteinzum
Kriege gegeu Dannemark, verpfändeten ihnen Hattdlun«
nicht allein für ein Darlehn von 30,000 Mf. flflu

Silber und für dieaufzuwendendenKriegsKosten
imvoraus Aalholm und Ravensburgs dieIm
ftln Laland undMoen, Koldingen, Niepen
und die Königsfriesen so lange, bis sie ihnen,

statt
li) viplomstar. Raceb.ada, lg66, p.2263 ad

1576,p. 2267-2269,2264,(irrig-><!a. 1373)
2271;acla. IZ77,p.2277-2288.

i) ChemnizimL.H.Albr.IV.j. M. ada. 1375, <ui|
nnerauscultirttnUrk.
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statt dieserUnterpfänder,FÜnenundArrve wür¬
den eingeräumthaben, sondernsie überlassen
denGrafen auchdas ganzeHerzogthumSÜder-
jütlandmitdenEilandernAlfen, Langeland
und dem Frieslande , famt allendazugehörigen
Inseln, Stiftern und Regalien, mit dem Ver-
sprechen,ihnenzurErlangungdesBesitzesdieser
Landeaus allenKräftenbehülssichzuseyn k)>

Böhmische Auchder Käiser und dessenSöhne Wenzel,
Allianz Sigismund und Iohan verhiessendem Haufe

Mecklenburg(May r.) zu Weidendenkräftigsten
BeistandzurBehauptung derDänischenThron¬
folge. Umdie Freundschaftmit demkaiserlich-
königlichenHaufe nochdauerhafterzubefestigen,
war zu Eger (März 4.) eine Heirath zwischen
des Käiftrs jüngstemPrinzen Iohan und des
MecklenburgischenPrinzenMagnus TochterEU-
femiaverabredet;vondemHerzogewarihrein
Brautschah von 6000 Mk. Silbers, diezuGra¬
bow ausgezahltund bis Lenzenvergeleitetwerden
sollen, undzugleichdieZurückgabeder, anbei-
VeLiniendes Hauses Mecklenburgverpfändeten

Oerter L̂iebenwalde, Zehdenik, Strausberg
. undFürstenwerder für einegleicheSumme, die

dagegenzu Lenzenbezahltund bis Grabow be¬
gleitetwerdensolle, beidesunter Bürgschaftvon
ZoRittern und Edlen, versprochen; hingegen
war der Braut ein Leibgedingvon 12000 fei¬
nenMk, an Wehrte versichelt,wovonnachdem

un-
k) Chemttiza.a.O.-ä 2.!z?6, Jan. 21. 22. aus

zweiOrigg.UM.
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unbeerbten Tode der Wittwe die Hälfte wieder an

Mecklenburg zurückgezahlt werden solte; auf den

Fall, daß die Braut vor dem Beilager sterben,

oder die päbsiliche Dispensation dazu verweigert

werden würde, war eine Tochter des K. AlbrechtS

von Schweden, oder eine von H. Henrichs jüng--

sten Töchtern an ihre Stelle bestimmt. Für die

Erfüllung dieser Eheberedung hafteten von Sei-

tendes Kaisers dessen drei Söhne, die HH. Hein¬

rich von Brieg und Rupert von Liegniß, Land-

graf Johan von ieuchtenberg "nd Gr. Albrecht

von imdotvRuppm; von Mecklenburgischer Seite

aber, die drei Söhne des Herzogs, sein Bruder

H. Johan und Achim Gans von Putlist 1). Zu

desto mehrerer Beruhigung über die Rechtmässig-

keit der disieitigen Pratensis» auf die Dänische

Krone, lies man sich von dem Kaiser, den man

damals noch für das weltliche Oberhaupt dergan-

zen Christenheit Hielt, eine rechtliche Belehrung

darüber ertheilen, welche denn sehr natürlich zum

Vortheil des Prinzen Albrechts und seiner An-

Hanger ausfiel m). Mit

1) Chemniz im L.H, Albr. II. und Albr. IV. j. M.
ad a. 1376, März 4. und May I. aus dreiOrigg.
Urkk. Was aberauchfüreinHindernis sichin dieses
Ehewerkgemischthabenmag,soward dochdieBraut
baldnachher(1378,Jan, 21. mitdesH Erichsvon
EachsenLauenburgSohne gleichesNamens verlobt,
u. ihr dabei einBrautschatzvon 1500 Mf. Silbers,
gegeneinLeibgedingvonjährlichen600 Mk. Silbers,
versichert.( Chemniz im L. H. Magn. I. j Dt. ad ».
1378, n. d. Orig. Urk.) Die Wahl des Markgr.
Johann mus alsoausdesK.AlbrechtsvonSchwedts
TochterRichardis gefallenseyn.

m) Chemniz im L.H.Albr. !V. z.M. -ä l,. Map 4.
aus der Orig. Urk.
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Mit allen diesen vielversprechenden Unter-

stüßungen ausgerüstet, wozu sichnoch (Jan. 22.)
die BeistandöVersicherung eines Dänischen von
Adel HennekevonLambek (mit 50 Mann) ae-
seilet hatte n), schickteH. Albrecht(Sept. FZ.) eine
Flotte nach Dännemark. Diese aber wurde gleich
beim Auslaufen durch einen heftigen Sturm so
unfreundlich bewillkommt, daß er solchesfür einen
Wink annahm, nebst seinem ältesten Sohne Hein-
rich und sieben Mecklenburgischen Rittern (Sept»

Kvpenha- 21.) zu Kopenhagen einen Vergleich mit dem K.

Verglich öe^en Butter Margaretha und den ge-

sammten Danischen Reichsständen zu unterzeich¬

nen, Vermöge desselben ward das Recht beider
KronCompetenten dem schiedSrichterlichenSprUche

des Mkgr. Friederichs von Meissen, *oder des

Burggrafen von Nürnberg, oder des Königs von
Frankreich, oder des Königs von Ungarn, oder
endlich, wenn keiner dieser Herren sich dem Ge,
schafte unterziehen fönte oder wolte, dem Ur-
theile desjenigen unterworfen, den der Dänische
Reichsrath mit H. Albrechts Räthen gemeinschaft¬
lich dazu erkiesenwürde, und blieb bis dahin un-
ausgemacht auf sich beruhen; was durch solchen

Ausspruch dem Prinzen Albrecht zuerkannt wer-

den würde, das versprachen nicht allein gesammte

Dänische Reichsstände ihm unweigerlich einzuräu¬

men und allenfals mit Gewalt zu verschaffen, son¬

dern davon erklärte sich auch der Prinz und das
ganze

n) Chemmz a. a. O. aus der Ong. Urk.
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ganze Mecklenburgische Haus zufrieden: Im mit-
telfi blieb das freie Wahlrecht der Dänischen

Neichsftände eben so ungekränkt und die Wahl

desK. Oloffs zwar in ihrer Kraft, iedoch für das

Haus Mecklenburg ohne Nachtheil. Der Kaiser

und seine Söhne der Römische König und die

Markgrafen von Brandenburg wurden von Meck¬

lenburgischer Seite in diesen Vertrag mit ai^ge-
uommen, auch der Beitritt des K. Albrechts von

Schweden und der Holsteinsch^n Grafen beson-
ders versprochen o).

Der Erfüllung dieses Vertrags wurden von
DänischNorwegischer (Seite bald allerlei Schwie¬

rigkeiten in den Weg gelegt; die Königin Mar-

garetha, ihr Gemahl K. Hakon von Norwegen

und der junge K. Oloff liessen sich (Nov. i.) mit
dem jüngern H. Erich von Sachsenlaueuburg in
eine offenbare Verbindung gegen das Haus Meck-
lenburg ein, nachdem K. Hakon schon vorher

(Aug. 14.) sichder Freundschaft der Hanseestadte,

dnrch einen vollständigen Frieden und durch die

Bestätigung aller ihrer vormaligen Handlungs?
Vorrechte in Norwegen, zu versichern gewust hat-
te p). Der junge K. Albrecht und die Mecklen¬

burg

0) Clironic. Lubec. beim Gerdes Sil Z. IZ7<5. Hvit-
fklds Dansk. Chron. in Oho V. ad a, 1376, p. 15.

'

(Edit. i.) Chemniz im L. H. Albr. IV. z. M. Ii.
S. aus der Orig. Urk.

p) Scheidts Nachrichten vvm Adel ;c. vocnmenr.??,

p. z68. Gebhardt Dänische Gesch. I. Th. S.
629. Norweg. Gchh. ebendas. S. 250 Rostock.

Anzeig. 1754, V. 125. WiMbrands hansische .
Chronik, m. Abth. S. za.
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Mecklen« burgischen Herzoge verwahrten sichgegen alle diese
k1'13 vertragswidrigen Schritte des Norwegischen Ho-

1377 fcs nicht allein (Jan. 9.) dnrch eine feierliche Pro-

testation, sondern reclamirten auch wider die Dä-

Nischen Reichsräthe den Schuß des Kaisers. Al-

lein dieser begnügte sich blos, (Sept. 12.) form*

liehe Ladungen an die beklagten Dänischen Reichs-

räthe und Ritter zu erkennen mit dem Befehl, sich

binnen 18 Wochen, bei Strafe des Ungehorsams,

über ihr Verhalten zu rechtfertigen q). Doch blie¬

ben verschiedeneansehnlicheFamilien des Danischen

Adels dem K.Albrecht getreu und versicherten ihm

die möglichste Unterstützung r). Alle diese tan--

delnden Anstalten waren aber viel zu schwach, um

den thatigen Unternehmungen der Dänischen Se-

tniramis das Gegengewicht halten, und auf ihre

auSgebreitetereParthei einen wirksamen Eindruck

machen zu können. Es ward zwar noch (Sept.

!Z78 8.) eine neue Allianz mit de-tt H. Albrecht von

Lüneburg!- SachsenLünebnrg errichtet gegen jedermann , den

scheAklianz.$4^ dessen Söhne, den H. Erich von Sach.-

sentancnburg und die Grafen von Holstein aus-

genommen: zugleich ward auch zwischen ebeUdef-

selben Tochter Elisabeth und dem Prinzen Al-

brecht eine Heirath verabredet, wobei der Braut

eiye Mitgabe von 2500 Mk. Silber und ein leib-
gedrng

<3)Chemniza. a.O. »äs. 1377, Jan<9.Sept. 12. und

14. aus dcnOrigg.Urkk.vonwelchennochverschiede«

neAusfertigungennichtinsinuirt fiu£>

r) Chemniz a.a. O. ad s. 1377 und 1378; aut drei

Ongg. U'.kk.

'/
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geding von 500 Mk. Silber jährlicher Einkünfte

im Lande Boizenburg oder Wittenburgs oder wenn

ber Prinz zur Dänischen Krone gelangen solte,

in Dännemark , versichert wurde 0; Allein zur

ernsthaften Behauptung der Danischen Thronfol-

ge wurden seit dem unglücklichen Seezuge kei-

ne weitere Versuche gemacht.

Mit der Warenschen Linie des Hauses Werle Mccklsn.

ward die so lange unterbrochen gewesene Freund-

schaft der Herzoge von Mecklenburg, durch die 1377

anderweitige Vermählung des H. Henrichs mit

Hi,. Bernhards Tochter Mechtild, wiederherge¬

stellt; ein Braurschaß von 5000 Mk. Silber ward

auf das an Mecklenburg' schon verpfändete Land

und die Stadt Röbel, auch zu mehrerer Sicher-

heit (Febr.26.) auf die Warensche Hälfte des

Schlosses Wredenhagen angewiesen c). Diese

nahe Verbindung veranlaßt! zu Schwerin (Aug. Erbserb?z»

24.) eine neue Erbvereinigung zwischen beiden

Hänsern: Bernhard und sein Sohn Johann

versicherten dem H. Albrecht und dessen mannli¬

chen Nachkommen, nach dem Abgange ihres

Mannsstammes, die Erbfolge in ihren gesamten

Landen und Leuten, nur mit Ausnahme der vom

Kaiser empfangenen und dem Reiche sodann heim?

fallenden Lehne, und liessenihnen deshalb vorkam

fis

0 Ebenderselbea. a. O. a. iz?8, aus derOrig.
Urk.

r) Chemnizim L. H. Henr. VHf. und Albr. II. j, M-
ad a. 1377, Febr. 26. aus dreiOrigg. Urkk.

Mckl. Gesch.v\ Th. K t
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fix dieHuldigung leisten; ihren überlebenden Witk

wen ward blos der lebeyöwierigeGenljS derLeibge-

dinge und den nachbleibenden Töchtern, nachdem

Gutachten derWendischen Manne und Städte,nur

eine gebührende Aussteuer an baarem Gelde, ohne

Land und Leute,ausbedungen; aufgleichen Fall lies-

sen die Herzoge den Werlischen Herren eben so viele

von, ihren Landen und Leuten huldigm; mit dem

H. Johan von Stargard auch mit den Güstrow-

Werlischen Herren Lorenz und Johan ward die

Errichtung einer ähnlichen Erbvereinigung vor-

behalten; die Gewährleistung übernahmen aufHn.
Bernhards Seite 20 Wendische Manne, und
ans H. Albrechts Seite der H. Johan von
Stargard, Gr. Heinrich und Gr. Claus von Hol-
stein und vier seiner Ritter u). Bernhard selbst
überlebte diese Erbvereinigung nicht lange: (bis
nach Jul. 8.) Von seiner Gemahlin Elisa-

Regie« beth, Gr. Johanns von HolisteinPlön Tochter,
rvnnsVer. (verm.'iZ4i) x) hinterließ er, ausser seinem ein-
ändeninge« @0£n q^antt, der ihm in der Regierung

Waren dcö äusserst verschuldeten Warenschen LandesAn-
theils folgte, uui> ausser der, an H. Heinrich ver-
mahlten Tochter Mechtild, (Metta) noch eine
Tochter Merislawe, die in dem IungfernKlo-
ster zu Eldena dem Geraufche der Welt stch ftü-

he
u) Pdtkers Samlungen, 2. Stück, S.27.
w) Chemviz im L. Hn. Beruh, j. W. -ä a. 1378,

Jul. 8. nacheinerOrig. Urk.
x) Ckro„ic.Lubcc.beimGerdts ad a, 1341, Kirch«

berg caP, 178, S. 837.]
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he entzog z). Auch Johann von WerleGüstrow

wird nach dem SchwerinWarenschen Erbvertrag

nicht weiter unter den Lebendigen angetroffen, und

von seiner Gemahlin Eufemia scheint er keine

Erben hinterlassen zu haben.

H.Albrecht vermählte sich,nach seiner erstenGe- und

mahlinEufemiaTode,(-j-oor 7Z?o,Jun. x6)a) noch

zum andernmal mitGr.lUrichS vonHohnsteinToch-

ter Adelheid, deren Vater ihm, (MarzZ) aufH.

Albrechts von Brauuschweig Vermitteluug, am

statt des BrautschaßeS, einen halbjährigen Dienst

von ioo Reisigen versprach K). Er überlebte aber

diese Verbindung kaum ein Jahr i^bis Febr. 19)

c). Aus der ersten Ehe überlebten ihn seine drei ^

Söhne Heinrich, Albrecht und Magnus; von

seinen beiden Töchtern war die älteste Jngeburg

erst (iZZ?) anKuhrfürft Ludewig denRömer von

Brandenburg, seit dessen Tode (1365) aber an

den berühmten Gr. Heinrich von Holstein ver?

K k 2 mahlt.

2) Mar esc halt. Annale« Herulor, et VändaJor. in

Westphalen monuircnt T I. p, 26?, c. I4,Eiusd,

Vitae Obetritorum, ibidem, T. II. p. 1565,

a) Sie lebte noch 1363, da sie ihren Conftns zur
Verpfandung des Landes Neubukow (ihre? Leibge-

dings) gab. (Chemniz imL. H. Albr. II. j. M.
ad a. 1363; aus der Orig. Urf.) Dipl. Mfpt de
1370, Inn. 16.

i>) Chmwiz a. a.O.sä a. 1378/ März 5. a.b. Orrz.
Ui k. Nach der bisher gewöhnlichen Berechnung, (S.

411) war das so viel, als baare 500 Mk. sein Silbe?»

e) Cliron. l.ub?c.Lerdez. ,do. 1379. Herrn.Corner,

irrig ad a. 1380. Seine bekannte lejte Urkundr ist

ein Vermächtnis vom ly.Febr, 1379. (Schröders

P. M. S. 1529.)
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^nahlt, <sie lebte noch 1Z92, Aug. 17.) und
die jüngere ANtM ( vor 1566, Sept. 2.) an Gr.
Adolf von Holstein (svor 1416) 6). Aus der
zwoten Ehe ward

"zwar
ein Prinz Namens Al-

brechtgebohren,derabersehrfrüheausderWelt
gegangen ist.

Wenn einer unter den verewigten Mecklenburg
gifchen Regenten den Beinamen des Großen ver¬
dient, in dem Verstände, worin fast iedes Volk,
iedeS RegenteuGeschlecht den ftinigen aufzuweisen
Hat, so war es gewiß H. ?f/6recht, eines großen
Vaters grösserer Sohn, geschaffen ein Königreich
zu regieren. Niemand wnste sichder beiden mach;
tigen Werkzeuge, wodurch dieseWelt regiert wird,
des Geldes und der Waffen, mit mehrerer Klug¬
heit und Geschicklichkeit zu bedienen, als Er»
Seine Erblande erweiterte er auf eine unglaubli-
che Art, und die nordischen Geschichtbücher neu-
neu noch izt mit Ehrfurcht seinenNamen. Der
Kaiser schaßte ihn hoch, und feine Nachbaren
fürchteten ihn; dem Europäischen Norden gab er
Könige, seinen Unterthanen mildere Sitten und
dem Handel der Städte Sicherheit und Schutz.
Schade? daß wir ihn in unfern Chronicken nie an-

ders
ä) Herrn, Corner 1. c. p. 1105, irrig ad a. 1362.

(Herrn von Herzbergs Excellenz) Anmerk. zu K.
Karl des IV. Landbuch, S. 29, (z) 35 (11). Gr.
Adolfs von Holstein Quitung über loooMk. Sil¬
bers, die er zum Braukschatz seiner Gemahlin Anna
von H. Albrecht erhalten, beim Chemniz a a O.

3. 1366, Sept. 2. Lamb. Schlaggcrr chronic.
Kibnk, beim Westpkal, T, IV. p. 865, 866.
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ders, als in völliger Rüstung, erblicken und in im*

fern Urkunden keine andre, als die Sprache der

Kanzlei reden hören: sicherlich würde sonst das

Privatleben eines so berühmten Prinzen nochlehr¬

reicher und verehrungswürdiger erscheinen. Ster¬

bend empfahl er seinen Söhnen, statt eines

Testaments, die weiseMaxime, deren sorgfältiger

Beobachtung er einen grossen Theil des Glanzes

und der Festigkeit seiner Regiernng zu danken ge-

habt hatte: Gerechtigkeit,Sicherstellung der Straft

sen und Verträglichkeit mit den handelnden
' Städten e),

e) Herrn, Corner ad a. izFo, p. *131. Lamb*
S«hlaggerc, 1. c.

Zweiter Abschnitt.
(1379, Febr. 19. bis 1395» Sept. 26.)

A) tNecklettburgisibes Haus:

a) zu Schwerin, H. Albrechts des I. Söhne

1) Heinrich t 1383 (Mar;), dessen Sohl!

AlbrechtderIIL.ErbezuDännemark,
+ 1388, vor Decemb. 6J

a) Albrecht der II. König von Schweden.

3) Magnus t 1385, (April) dessenSohn^
Johann der lll. .

t>)zuStarga rd, H. Johann derI.f nach
1392, Ott. 9. ,dann dessen Söhne

Johan der!1.Ulrich,RudolfundAlbrecht.

Kk 3 B.)ipOtt*
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B) Werlisches Haus:

a) zu Güstrow, Lorenz.

b) zu Waren, Johann der Vi. f 1395,
vor Ott. 16.

Bischöfe zu Schwerin.
Melchiors 1381, Jun. 6.
Potho und gegen ihn Johann (Junge) f 1Z89.
Rudolf der ill. (Herzog zu Mecklenburg) 1390.

Bischöfe zu Ratze bürg.
Heinrich der u. f iz88, nach Nov. 15.
Gerhard (Holtorp) bis 1395, Sept. z.

?)Ilbrecht der I. hinterlies seinen Söhnen die
Mecklen-« Mecklenburgische LandesRegierung in voll-

bürg kommener Eintracht mit allen Nachbaren. Weil
Albrecht der II. von einer unmittelbaren Theilneh-
mung an den RegierungöGeschäften seiner Me¬
cklenburgischen Erblande durch die Schwedische
Krone noch abgehalten wurde, so sueeedirteneinst-
weilen ferne Brüder in dem Herzogthume ihrem
Vater allein.

coau» Nur zwischen dem Schwerinschen Domka-
pittel und den Herzogen war seit dem Tangermün-
derVergleich (1^77) eine geheime Eifersucht übng
geblieben, weil letztere behaupteten, daß das Srift
von den ihm verpfändteten Vogteien Eikhof, Sülze
und Schwaan, ausser dem schuldigen Hauptstuhl,
schon 30,000 Mk.tübsch zuviel eingehoben habe.
Sie hatten daher nicht allein die Schlösser Eikhof

und
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und Sülze noch in Händen, sondern auch gleich

nachher die Stadt Bruel und das Dorf Jür-

genshageninBesitzgenommen,weildiesesoh-
ne lehnsherrlichen ConsenS von dem Kapittel er-

worben war. Ausserdem beschuldigten sie die

Domherren einer gesetzwidrigen Verwendung der,

von den vormaligen Herren zu Mecklenburg und

Grafen zu Schwerin der dortigen Kirche vermach-

ten milden Stiftungen, auch macher andern Ver-

letzung der den Herzogen schuldigen Ehrerbietung«

Zur Untersuchung der beiderseitigen Beschwerden

wurden von HerzoglicherSeite der Bischof Mel-

chior selbst, Gr. Christian von Delmenhorst und

Wedekind vom Berge edler Vogt des Stifts

Minden, so wie die Pröbste von Stettin «nd

Bukan (in Pommern), nebst dem ArchidiakonuS

ju Hitfeld (im Stifte Verden ) von Seiten des

Kapittels, zuSchiedsrichtern erkohren. Es mns

aber doch nicht zu einem UrtheilSspruch gekom¬

men ftyn. Wenigstens behielten die Herzoge die

dem Stift entzogenen Guter, verliehen solche ei-

uigen ihrer Ritter und wurden dafür nebst diesen,

auf des Domkapittels Anrufen, von dem pabst-

UchenViceConfervator Erdmann, DomCantorzu 1381

Lübeck,(Marz 21) mit all«n Verwünschungen des

Kirchenbanns bedrohet a).
Kk 4 Bald

») Historische Nachricht von der Verfassung des

Fürstenthums Schwerin, Beil. T. „Monitorium

a conferiMtorc apoftolico super violetita fpoliatione

per Duccs Magnopolenfes, de cafttis Eghof, Suite,

opido Bruyl et villa Yordenshagen optima informa-

tio"(Dipl, Mfpt, de a. iz8i,aus dem!Kopeichage«

ner Archiv.)



5io Dritte Periode,

Stift Bald nachher starb Bisch. Melchior (Jun. 6.)
Schwkrm. ^ Gifte: Urban der Vl. gab dem Stifte einen

iz8s Böhmen,(Johanj) Potho zumBischöfe;al-
lein das Kapittel weigerte sich ihn anzunehmen

und wollte ihm die StiftsHauftr nicht überlie¬

fern, sondern wählte einen Domherrn JohlM
Junge zum Bischof. Der päbstliche Candidat
schlug seinen Wohnsitz in Stralsund auf und
focht von dort aus mit dem geistlichenSchwert
des Bannes gegen seine Widersacher; allein sei-
nen Zweck erreichte er auf diesem Wege nicht, son-
dem Johan Junge blieb im Besitz der Stifts-

Schlösser. Zu mehrerer Scherheit errichtete das
*384 Domkapittel nebst den StiftsLehnleuten und der

Stadt Büßow (Sept. 8.) ein Vertheidigungs- und
LandfriedensBündniS mit der Stadt Rostock b)„

Die Mecklenburgischen Ansprüche auf die
Krone Dännemark waren seit den ersten ungün¬
stigen Versuchen doch nicht ganz aufgegeben, son-
dern wurden von neuem in Bewegung gebracht, als

iz?o dem König Oloff durch den Tod seines Vaters
Hakon, neben der Dänischen, auch die No.^vegi-
sche Krone aufgesetzt wurde. Zum Besten des

Mecklenb. Prinzen Albrechts errichteten H. Heinrich und H.
Pommer- Magnus (May 24.) eine neue Verbindung mit

jjjgj dem H. Wartislav (dem Vl.) von Pommern zu
Werbin» Barth, der ihnen allen möglichen Beistand wider

düng ihre«
l>) Hederich je. beim Gerdts S. 44z. Chronic.

Lub, cbendas.ad a. 1382. Herrn. Corner ad a.
138311384, >. c. p. IIZ9,1140. Rost. Anzeigen
»754/ S. 137.
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ihren mächtigenGegnerund dessenMutter Mar-
garetha oersprachc). Doch enthielt sichder
Prinz seitdieserZeit des königlichenTitels und
begnügtesichmit der Benennung eines Erbelt
des Reiches Dännemark und mit demferner»
Gebranch desDanischenWapenSd). Heinrich 1383
aber ward bald (Marz) durch den Tod ausser
Stand gesetzt,seinemSohne die Wirkungendes
HommerschenBündnisses zu verschaffen. Der
Ermahnung seinessterbendenVaters eingedenk,
hatte ersich, wiebei dessenleben, alsonochmehr
währendseinereignenkurzenRegierungdurchei-
ne strenge,oft eigenhändigeAusübung der stra-
senden Gerechtigkeitgegendie Strassenräuber,
ein damals sehr ehrwürdigesVerdienstum die
handelnden Städte erworben. Ausserseinem
einzigenSohne Albrecht, hinterlies er von fti^
ner ersten Gemahlin, der DanischenPrinzessin
Jngeburg, dreiTöchter: (r) Eufemwf dieerst
frz66)mitHn.Johan vonWerleGoldbcrgverlobt

und hernach (1377) mit Hn. Johann von

WerleGüstrow vermählt, aber balddaraufwie-

der Wittwe gewordenwar; (2) Mtlrttl, H.
MartiölavS des VII. von PommernStolpe Ge-

K k 5 mah-

c) Chemniz im L. H. Albr. IV. z. M. ad a, 1381/

ausderOng.Urk.
6) SelbigesbestandausdenDänischendreiLöwenim

Schildeund dem Mecklenburgischengeklönten
Stierkopfeaus demHelm, mit der Umschrift:
„8. Albcrti Regni Dacie Her. Ducis Mag¬

no pol." (Chcmniz in dessen Leben aus Original-

Mundendesh.Archivsseit138O
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mahlin; (3) Jngeburg, (geb. 1368) kamfrühe

ins KlosterRibniß und ward daselbstnach der
ResignationderAcbtissinBeatrix (iZyZ) zu de-

rcn Nachfolgeringewählt, welchessiebis an ih-

ren Tod (1408, Sept. 28.) gebliebenist. Die

zwote Ehe H. Heinrichs mit der WerleWaren-

schenPrinzessinMechtild (verm. 1377) blieb

kinderlos. Weil H. Albrecht der lll. bei des

Vaters Tode, wie es scheint,nochziemlichjung

war, so sielnun diegrößteLastderMecklenburg-
RegicrungsSchwennscheniandesRegierungauf den Herzog

Magnus e).
Dieser überlebtê seinenBruder nur kurze

iz85 Zeit (bis April). Sein Tod ward von denen,

Verande-welchendamalsdielautestePosanneder Fama zu
rungen 0cjjete den handelndenStädten, sehrwe-

nig bedauert, weil sie seineStandhaftigkeit und

Treue in der allgemeinenUnsicherheitnicht sehr

zuverlässiggefundenhatten k). Er warzwar erst

C1355) mit einerGoldbergschenPrinzessin,her-

«ach(1356) mitKatharina vonWerleGüstrow,

endlich(1360) mit H. Erichs vonSachsenLauen-

burg TochterJutta verlobt gewesen,hatte aber

(1362)
e) Chronic, Lub. beim Gerdts ad a. IZ8Z» Corner

ad a. 1382. Lamb. Schlaggert Chron. Ribnic, I.

c. p. 866, 868. Die Prinzessin Maria brachte in

derFolgedasDänischeErbfolgeRechtanihrenalte-
stenSohn H. Heinrich,oder,wie ersichnachher
denDänenzuGefallennannte,Erichundweiter-
hindurchihreTochterKatharinaan das Pfalz-
gräflicheHaus beimRhein.(GadebuschPomm.
Gesch.§.236, S. 101.)

f) Corner, p 1143; Ciirome. l.ubec. beim Gerdts,

beideid a.1385.
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(iZ62)doch Elsabevon Pommern geheirachet, die

ihmeinenSohnJvhan undeineTochterEufemia
gebahr. Diesewardgleichfallserst(1376 )mitdem
Mkgr. Johan vonBrandenburgGörliH,hernach
(rZ?8)mit demPrinzn Erich vonSachftnLauen-
blirgverlobt,heiratheteaberdochkeinenvonbeiden,
sondern(iZ97,Oct.i8>) Hn.LorenzensvonWerle-
GüstrowältestenSohn Balthasar undbrachteihm
einHeirathsgut von 4000 Mk^ zu, wogegener

ihr GoldbergzumLeibgedingvermachteg). iz8z

Johan von WcrlcWarenbegabsichauf fünf
Jahre in dieDienstedesKuhrf. Sigismund von ^'ch^
Brandenburg, der nun, seitdemseinältererBru- Schatz-
derWenzel(1378) demK. Karl denIV. in der
RegierungdesdeutschenundBöhmischcnReichsge¬
folgt war, die Mark allein beherrschte:SigiS-
mundversprachihm einejährlicheBesoldungvon
150 Schoef BöhmischerGroschen,für derenBe¬
zahlung Leopoldvon Bredow, Hauptmann in

der Mark, die Gewahr leistete,auch seinenLan-

den und Leutenwahrend dieserJahre den kraft
tigstenSchuß h). Au seiner Landfn'edensVer- 1Z85

bindung mit derStadt Rostock(Marz 5) nah¬
men auch seine Städte Waren r Malchin und
LaweAntheil, wobeier den Rostockernerlaubte, ^ sf
dieFriedbrech<runter seinenUnterthaneuin sei-

1

nem

g) Dipl,Mfpr, d, a. 1397,a. d. Orig.des herz.
Archivs. Seine Onitunaenbeendensichbeim
ChemnizimL. H. Albr.ilt. »i 1402, ausdm
Origg.llvff.

i) Chemnizim L.Hn. JohannsXVI.j. W. ada;
l?8Z,Marz29. aus derOrig.Urk.
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mm Laudeselbstzu verfolgen; dochwardzugleich
ausbedungen,daß, wenner mit denHerzogenvon
MecklenburgKriegfuhren wurde, die Stadl ih-
renHerrengegenihmBeistand leistendurfte,ohne
diesenVertrag dadurchzu verletzeni).

In MecklenburgregiertenunAlbrechtderlll.
gemeinschaftlichmit dem König von Schweden.
Beidevereinigtensich,nebstRostockundWismar,
mit der Stadt Lübekzur eifrigenVerfolgungder

Räuber- Strassenräuber. Sie brachten ein mächtiges
Jagd. Kriegsheerzusammenund hobendamitdieHaup-

tcr desgefährlichenOrdens, MohahttzuSchor-
zow, Mallin zu Gömtowf dievon Bülow zu
Preensberg, zu Prüzen und zu Raden aus
demSattel, und mehrals 20 Raubschlösserwur-
den zerstört. Der glücklicheAusgangdieserUn¬
ternehmungward durchein glänzendesFestgefei-

*386 ert, welchesderKönig den benachbartenFürsten,
Herren und Städten in Wismar gab, unter de-
nen auchHerr Lorenzvon Werle gezähltwurde,

kandfriedeEine andreFolgedavonwar, anfeinerzahlreichen
zuLübeck.VersammlungderHanseestädtezuLübeck,(Jul 13)

eineallgemeinereVerbindung, zurSicherstellung
desHandels gegendie Gefahrender Raubsucht,
zwischendemK. Albrechtvon Schweden,derKoni-
gin Margarethavon Dannemark, demH„ Erich
von SachsenLauenburg,denGrafen Claus und
AdolfvonHolstein,den Abgeordnetendes Her-
zogövonBurgund, derGrafenvonFlandern und

Hol-
-) Rost.Anzeig.1754,S. 141.
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Holland an der einen, «nd Lübeck,Hamburg,
Rostock,Wismar,anchallenübrigenSeestädtenin
Flandern,Holland,Liefland,Preussen,Pommern:c.
an derandernSeite: DagegentratendieSeestadt
te derKöniginund ihremSohne, in Gefolgedes
StralsunderFriedens, Schonen wiederab k).

Bald nachher(Ang. z) brachteder Toddesjun- 1387^
genK.Oloff denH. Albrechtin seinenAussichten
auf dieDänischeKönigskroneumeinenbeträcht-
lichenSchritt weiter. Margaretha war schonim
Begris, staktdesDänischenZepters, welchendie
Reichsständeihr selbstanvertrauethatten. Ihm *38!
dieNorwegischeThronfolgezu verschaffen. Al¬
leindieNorwegischenReichsständehattenihn da-
von ausgeschlossen,als seinfrühzeitigerTod den mMeck-
Vorhang zuzogund ihn überalleAbwechselungenke&wg

des neidischenErdenglückshinwegsetzteI), Seine
vormaligeEheberedungmit desH. Albrechtsvon
SachsenlüneburgTochterElisabeth (1378) war
nichtvollzogen,sondernwahrscheinlichdurchden
Tod derPrinzessinabgebrochenworden. Dage¬
genhatte er sichmit desGr. Claus vonHolstein
TochterElisabeth vermählt, die hernach(i4O4)
denH. ErichvonNiederSachsenzumzweitenGe-
Mahlbekamw). Um eben dieseZeit ward der

bischöß
k) Corner'p. !!4Z,1144,1150,1153,u55,

Chron. Lubec. Gerde5. ad. a, 1385/ 1386,

1) GebhardtDänischeGeschichteS.633:Norwegische
föcfch. S. 253. Chron. Lubec. Gerdes» et Corner, ad

a. 1388.

w) Vo«einerTochterH. AlbrechtszuSachse»Elisa-
beth,schy>ttg?nall?sepealogischeNachrichtendiefts

Hau«
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MatzeburgbischöflicheStuhl zu Naheburg(nach Nov. 15)
durchdenTod des Bisch. Heinricherledigtund
durchden bisherigenDomprobft, Gerhard dvtt

1389 Holtvrp (vorSept. 29) wiederbeseßtn).
Weil Albrechtder >Il. keineKindernachgelas-

1388 senhatte, so machtenun derKönig von Schwe-
den, als dessennächsterAgnat, auf die König-

Nordischerreich?Dännemarkund NorwegenAnspruchund
^•S®C0'nahmschonim voraus den Titel einesKönigs

allerdrei nordischenReichean. Unglückli-
, cherwclseaberwählteer hiezueinenZeitpunkt,wo

sein eignerThron, dnrchdas Miövergnügender
SchwedischenReichsstände,theilöüberdieeigen
mächtigeErhöhungderAuflagen,theilSüberdievor-
züglicheBegünstigungfeinerdeutschenLandsleute,
schonlange sehr wankendgemachtwar. Weit
leichtergelanges dagegenfeinermachtigenNeben-
buhlerw, sichin demSchoossevonSchwedenei-
nenAnhang zuverschaffen,undsiefi'enggleichfals
an, durchAnnehmungdes Titels einerKönigin
von Schweden,ihre Absichtenauf diefeKrone
sehrdeutlichzubezeichnen,nachdemsievorherden
Sohn ihrerSchwesterTochterMaria vonMeck-
lenburg, denPrinzen Erich von Pommern, zum

, Kö-
Hauses,welcheswenigstensihrenfrühenTodahnden
laßt. »De hoebgeborne Fürftinne vnd Frovve, Fro-

wc Elifsbeth Hercoginne van Mekelenborg, Gr*uen
Clanfs Dochter." Dipl, Mfpt. d. a. 1397.) Chri«
stianiGcsch.v.Schlesw>Holst.IV.Th.S. n, 46.
Geh-'.arvia. a. O. 645.

o) Oip!om!it. ai »,138B/IZ89,p.2291,
2292,2294.
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König von Norwegen hatte erklärenlassen. WeÄ
bei diesen Vorrichtungen ein Krieg zwischen
Schweden und Dannemark nicht lange ausblei¬
ben Porste,trat Albrecht auf den Fall, daß er in
diesemKriege Lebenoder Freiheit einbüssenwür-
de, (Jul. 24) zu Stockholm seinemSohne Erich
und seines Bruders Sohne Johann vorlaufig
die SchwedischeKrone c.b, um selbigeim ersten
Fall für sichzu behalten, im andernFall aberbiszu
seinerErledigung zuverwaltenund ihm demnächst
wiederzu überliefern; Im voraus ward auch die
Stadt Stockholm diesenbeidenHerren überwies
ftn, nachdemer nochvorher derselbenPrivilegien
bestätigthatte o). Ehe es aber zum Angrifkam,
bemühetesichder König von Mecklenburgans,
wo er seitdemtheils für sich, theils in Vormund-
schafrfürdenjungenH.Johan (nochDeebr.16)bie
Regierung führte p), um die Sicherstellungsei-
aierdeutschenErblande. Er Verbündteesich(Nov. Branden-

28.) mit demMkgr. Jodokuö von Mahren, als
nunmehrigemBesitzerder Mark Brandenburg, schxVerbin.
zur gemeinschaftlichenErhaltung des Landfriedens dung.

und zu einemwechselseitigenBeistand mit 100
Reisigen disseitöder See q). Er eilte darauf

nach
o) Gebhardta. a. O. S. 25z, 634, 635. Dalin

Gesch.desR. Schweden,>l.Th. S. 442-445.
Chemnijim L.K. Albr.m. ad 1388/Jul. 24.
nacheinerauscultUrk.

x) "Wyvndvnseernenvndvan vnsersbroder Soh«
nes weqen,deß wy Vormündersint."
Mffpptt, d. a. IZ88, Decbr.)

q) Chemnija.q.9. n.d.Origg.U»kk.
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nachSchwedenund, ohne einmal die Jahrszeit

zur Eröfnung des Feldzugs abzuwarten, lieferte

1389 er (Febr. 24.) der Königin bei Apenwülde ein
Schacht

<£rc^en/in welchemanfangs dieSchweden siegten

Axcmvalde.und denHeerführerderDänen Henrich Parow,

einen Mecklenburgischenvon Adel, mit vielen

DänischenRittern erlegten; Aberdurchdie Treu¬

losigkeiteines SchwedischMecklenbnrgischenRit¬

ters Gerds von Schnakenburg, gieng die

Schlachtverloren; denKönig führte fmii:persön¬

licheHitzein einen Momst, und hier ward er,

nebstseinemSohn Erich, demMecklcnburgStar-

gardischenPrinzenUlrich, dessenBruder Rudolf

Bischofvon Skara und verschiedenenandern sei¬

ner deutschenHülssgenossen, gefangen und sei-

ner Ueberwinderinin die Hände geliefert. Der

König und sein Sohn wurden auf die Vestung

Lindholmgebracht; die übrigenGefangenenkauft

Schwerin«ten sichlos und derPrinz Rudolf bliebim Besiß

seinesBisthums, bis der ElectuSzu Schwerin
lj9° Iohan Junge vonseinemHauptmann Diederich

von Zegelkeermordetwurdeunddiedortigen
DomherrenIhm denKrumstabanboten r).

Ohne vieleMühe gelangte nun Margaretha

1ZL9 baldzumBesitzdes gröstenTheils vonSchweden;

nur alleindieStadt Stockholmbliebihrem Herrn

unverbrüchlichtreu. Hier behauptetesichauch
der

1j Cbron.Lubcc.beimGerdts ad a. I Z89. Corne«

p. 1158. Schröders P. M. ->6a. 13901S.
1592.Dalin a. a.O. S. 446*450, derhierjedoch

vielerBerichtigungenbedarf.
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der junge H. Iohan, um, in Gefolge der mit sei- md
nem Oheim genommenenAbrede, die königliche
Regierung einstweilenzu verwalten. Zwar wider-
setzensichdesKönigs MecklenburgischeLehnleute
den Danen hie und da'nochherzhaft genug; al-
lein ihr eigenerHauptmann, HemrichVvtt BÜ-
low (Grotekopp genannt) hintertrieb selbst den
Erfolg dieserGegenwehr. Zur Befreiung ihres 1390
Herrn mustensiesichalso, nebstRostockund Wks-
mar, auf den Versuch gütlicherUnterhandlungen
beschranken:es wurdenverschiedeneConventean-
gesetzt,alleindieKönigin machtesiealle fruchtlos,
und verursachteden MecklenburgischenMannen
und Städten nur vergeblicheKosten. Dereinzi- Mecklenö.
ge H. Johann von Stargard, der sich,wahrend Regierung

der Gefangenschaftdes Königs und bei der Ab-
Wesenheitdes minderjährigenH.JohanS, nun der
verwäiftten MecklenbnrgSchwerinschenLandes-
Regierung unterziehenmuste, nahm sichnochsei-
neöNeffen mit Nachdruck an. Er rüstete eine
Flotte in denMecklenburgischenHafen aus, um
wenigstensStockholm zu entsetzen;allein ein hef-Schwedi-
tiger Orkan zerstörtedie mehrstendeinerSchiffe, scht

und die übrig gebliebenenwurden theils gefan¬
gen, theils durchVerratherei den Feinden in die
Hände gespieletf). NachdemdieserVersuch im
einzelnenmislungen war, vereinbarten sich der
altereH. Iohan vonStargard und feineSöhne i3SI

der
f) Salin a.a. S. 452, solgg.tkronic. l.ub.

ad 3. 1389,1390. Cornbr p. Ii6a.

Meckl. Gesch. II. Th. i l
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AllsIS« der Bisch. Rudolf von Schwerin, die Prinzen
suugs« Johan der jüngere, Ulrich und Alörecht, der

SchweriiischeH»Johan, deöKönigs hinterlasse
ne Rathe, der ganze Adel, alle Städte und
SchlosVögke in dein Herzogthum Mecklenburg
und der Vogtei Schwerin sowohl, als in den
LandenStargard, Sternberg und Röbel, auch
selbstim Stifte Schwerin, imgleichcndieMann--
schaft der Vogtei Mavnih und dieStadt Bützow
mit Rostockund Wismar zu einemneuengemein-
schaftiichcnSeezngegcgendieKöniginMargaretha
und die dreiNordischenReiche, um dadurchdie
Befreiung des Königs, seinesSohneö und ihrer
Mitgefangenenzu forciren;denjenigenLehnleuten,
welchesichder Hülfleistunghiezuentziehenwür-
den, ward dieStrafe derverletztenLehnstreuean-
gedrohet, binnen Landes versicherten zugleich
sämtlicheInteressenten einanderalle mitlerweilige
Friedfertigkeit; dochhatte dieftVerbindung nicht
die Absicht, die früheren Verträge der Grafen
von Holsteinund des alten H. Johans mit des
Königs Rachen und Landständen «nfznhebem.
Auch an denRömischenKönig Wenzel und an
den Hochmeisterdes deutschenOrdens in Preußen
schicktendie Stargardischen Herzoge und die
königlichenRäthe eine Gesandschast,um sie zn
einer Verbindung zum Besten des gefangenen
Königs einzuladenr).

In
t) RostockerAnzeigen1754/S. 157/i-5z. Ungna¬

dens areoenicac.V»St. S. Z69. StUNl»
>1,St. S. 27.
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In Vereinigung mit Rostockund Wismar HaMM»
unternahm nun der alte H. Joyan nebst seinen ^
Söhnen Johan und Ulrich einenzweitenSeezug
nachSchweden, plünderteunterwegs die Inseln
Bornholm und Gotland und eroberte eine der
Dänischen Schanzen vor Stockholm; Er
wurde auch die andre zur Uebergabegezwungen
und, durchdieGefangennehmungderAuserlesen?
stenDänischenLandmacht,demKönigedieFreiheit
wieder verschaffthaben, wenn ihn nichtdieUm
treue der peinigen verleitet hatte, derBesaßung
einenvoreiligenStillstand zn bewilligenu). Ee
muste also unverrichteterSache nach Hause ger
heu, und wagte nun keineVersucheweiter zur
Befreiung des Königs. Sein Sohn JohtM
der jüngereregierteseitdem,auf desKönigs
Geheis und mit Znziehmh der Räche desselben, lM
disMecklettburgSchwerinschen^andeundresidirt-e
zu Wismar v).

Rostockund Wismar wählten noch ein Mit? Mkalie«»
tel, um dasjenige, was siemit Gewalt nicht hat- ®n,iK'rb

ten erreichenkönnen, durch alln7ähligeEntkräst
tung ihrer Feindezu erhalten; Sie verkündigten
allen Partheigängern, die für eigneGefahr auf
die drei nordischenReicheJagd machen wölken,
öffentlich eine sichereZuflucht in ihren Häfen
und die Freiheit, allegeraubteGüter daselbstzn
verkaufen. Ein so einladenderWink thar seine

i l a erwünscht
u) Chron»Lubee,beimGerdesßda, lZKl. CöWskh

p, 1164.
V) Pötkers GammlitttgtN/V.cht.S. Z3,m

\
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erwünschteWirkung. Binnen kurzemwimmelte
nicht allein die Ostsee, sondern auch der westli-
cheOcean von Kapern, die unter dem Namen
VltalienbrüderalleSchissladungeninbesagten
Städten ausbrachten; und mit Freuden wurden
hier alle Prisen, ohneUnterschied,ob sieFeinden
oder Freunden gehört hatten, vortheilhaft ein-
gekauft Weil man die Stadt Lübeckim Ver-
dachthatte, daß sie,durcheinheimlichesVerstand-
Iiis mit der Königin, aus derenKriegemit den
hiesig«,Seestädten für ihreHandlung ausschlief-
sendeVortheile zu erhaschenund deshalb dieGe-
fangenschaftdesKönigs zu verlangern suchte, so
war das Augenmerkder Seeräuberei größtentheilö
gegendie LübeckerFlagge gerichtet. Langeward
diefts menschenfeindlicheGeschäft mit vielem

1393 Glückegetrieben,bis es einmal der Stadt Stral¬
sund gelang, sich einer grossenAnzahl Rostocks
scher und WismarscherRaubschiffezu bemächti-
gen w).

Auchaus demfestenLande war seitH. Hein-
richö von MecklenburgTode dieRaubsucht eine

1Z89 sehrlästigePlage gewesen.Die HHn. Lorenzund
C' ~°^an ücn errichtetendeshalb (Marz 7)

zu Demmin mit denHH.Wartislav undBogis-
lav von PommernRügen einendreijährigenLand-
frieden. Mit den Mkgr. Jodokus ^von Bran-

IZ92 denbnrgerneuerten(Dec. 27.) die Mecklenburg!-
schenHerzogeIohan von derSchwerinschen,nnd

Iohan

w) Corner 1,c, x. 1164/ II66,
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I 5H Dritte Periode,

teien Wittenburg und Grabow, die Abrede, daß
beide Schlösser ihr, für das Versprechen einer

Igegenseitigen Hülfe, in allen Gefahren offen stehen
solten. Eine gleiche Verbindung trafen in eben
dieser AbsichtLübeckund Hamburg auf drei Jahre
mit den von Zülen, wegen des ihnen verpfändeten
Schlosses und der Stadt Boizenburg z),

*393 Eben dieseUnannehmlichkeiten empfand die
Privat Stadt Rostockvon der Raubsucht desAvels in den

fanden Lawe und Güstrow a), am meistenaber
von den unaufhörlichen Befehdungen Heinrich
Moltkens zu Totendorp, ohngeachtetebensie
denselben (1382) aus der Gefangenschaft des
Dänischen Feldherrn Henrich Parows gelöftr hat-
*?. Vergebens wandte sie sich dagegen an dieLaw
desRegenten H. Johan den altern und den jtW
Zern vHNStargard. Diese bekanten sich eben so
Anvermögend, den seindse'liggesinnten Ritter zur
Genugthnung, als selbstzur Leistungder den Law
desherren schuldigen Dienste zu zwingen; statt
Dessenerlaubten sie(Ott. 10.) den Rostockern für
sich und Namens der übrigen Srargardischen
Prinzen, ihm die (seit 1391) von den bisheri¬
gen Pfandbesißern von Bülow überlassen? Stadt
«nd Vogtei Schwaan abzunehmen 'und so lange
Zubehalten, bis ihnenderKönig nnd derSchwe-

rinsche

a) CoRNERada. 1391^ p. ll6g. Chron. Lubcct
ad 1391. Beckers Geschichteder St. Lübeck,
I. £&.©. 308.

s>) Dipl Mfpt. d. a. 135?, Rostock. Anzeigen
-754, S. 161,
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rinsche H.Johann das, für ihn bezahlte Lösegeld

mit den Zinsen und alle verursachte Schaden baar

erstattet haben würden b). Alle diese «inländischen

Unsicherheiten wurden durch einen fünfjährigen

allgemeinen Landfrieden vermindert, welchen die

Herzoge von Mecklenburg, die Herren von Wen-

den und der Bischof von- Schwerin mit ihren

Mannen und Städten einander eidlich gelobten»

Nur der vorhin schon (1Z89) ausgezeichneteHein¬

rich von BÜlvW(Grotekopp), ein Mecklenburg«-

scher Eingesessener, weigerte sichnicht allein, den
Landfriedenzu beschwören,sondernhielt auch seinen

Vetter Joachim von BÜlow, einen Lehnmann des

Stifts Schwerm> davon ab und setztegegen den

Bisch. Rudolf und dessenlandsriedensmassigeBe¬

drohung alle Achtung bei Seite: diese unverant--

wortliche Nnbescheidenhedtklagte der Bischofden
interessirenden Herren und Städten und brachte

ihn dadurch in sehr üblen Ruf c).

Seit dieserZeit hatte zwar derHandel binnen Kriege.
Landes für den hiesigen Adel Ruhe; desto mehr

aber beklagten sich die Machbaren über die Meck¬

lenburgischeRanbsucht. Besonders rächte sichHier-

für der H. Erich von Sachsenlauenbnrg an die

von Lützow>durch einekriegerischeVerheerung, der
Vögtei Wittenburg, worüber verschiedene Dör--

fer und Kirchen von ihm zerstöret, und die Raub-
Ll 4 schlöft

b) Ungnadens amc*n..v. St. 372. Rost. Anzeig.
*754/ S. 130. Dipl. Mfpr, i, a. 1391, Iuil. 28.
Änon, Lubec,,teil» Gttdes ada, 1352.
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schlösserPritzier, Niendorf, Krempz, Schwe-
chow und THM0W erobert wurden; das letztere
behielt er selbst und befestigte es aufs neue, die
übrigen wurden geschleift. Gleiche Beschwerlich-

!Z95 keilen hatten die Pommerschen Städte von den
Moltken uydMallinen auszustehenund wurden
nicht eher, als mit dem Tode der Anführer, davon
befreiet cl).

LZ9? Der alte H. Johan vonStargardverschwin-
StMzard« dieseZeit sowohl aus der Schwerinschen,

als ans der Stargardischen LandesGeschichte. Er
war zweimal vermählt gewesen: erst mit Gr.
Adolfs von Holstein Tochter ANM (fror 1356);
mit dieser hatte er eine Tochter gleiches Namens
erzeugt, die (1363) an H. Wartislav den jün-
gern von PommernRügen vermählt war; hernach
(vor 1361) mit Agnes, Gr. Ulrichs des U. von
LindowRuppin Tochter, Hn. Nicolas des VI. von
WerleGoldberg Wittwe. Von seinenvier Söhnen
aus dieserEhe war Rudolf erstmit dem Bistuhm
Skara inSchweden,hernach(seit1390) mitdem
BtSthum Schwerin versorgt worden, er nahm
aber dennoch nach des Vaters Tode mit seinen
übrigen Brüdern gleichenTheil an der Regierung;
Ulrichhatte, nachseinerErledigungaus derDa-
nischenGefangenschaft (1389), die Dienste des
K. Sigismunds von Ungarn gesucht, weshalb
fein Vetter der Schwerinsche H. Johan sich bei
des Königs Brandenburgischen Rathen, den Bi¬

schöfen
6) et Ckron. JLubec» a. 139a « 1395.
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fchöfen von Brandenburg und Havelberg, dem Succession
Gr. Ulrich von Lindow und den Märkischen Land-
standen um ein Empfehlungsschreiben für ihn be-
worden hatte; ißt aber folgte er, nebst seinem
altern Bruder JohüN, (vorFebr. Z.) dem Vater
jn der Regierung gemeinschaftlich; und Albrecht
nahm gleichfalS (bis 1395) an denRegierungs-
Geschaften Antheil c). Von den beiden jungem
Töchtern ward Hedewig des H. Otto des 11.von
StettinPommern Gemahlin, dieandre ConsttM--
tia (geb. iz?Z) ward sehrfrühe (1376) dem
Kloster Ribniß anvertrauet und (1395) daselbst
an die Stelle der unmündigen AekttissinJngeburg
zur Vicaria erwählt (^1408, Sept, 20.) 5).

H. Bogislav von PommernRügen lebte da-- 1395
malS mit seinen Städten in öffentlicher Fehde Stralsund«

und Hr. Lorenzvon Werle war ihm dabei behülft
lich. Weil er aber wederNutzen noch Ehre von
diesem Krieg hatte, so wolte er, zur Beeinträch¬
tigung de6Sralsundl'schenHandel6,aufdemDarS,
an der Grenze des Landes ZwanteWustrow, zu
2lrenshope einen neuen Handlungsplaß anlegen
und bevestigen. Allein die Rostocker zerstörten Rostockische

Ll Z (Jul.
«) LenzensForsetzungvonkucaGrafenSaal, csp. z.

h. 23, p. 149. Chemnizim L.H. Johanns XU.
ad a. !Z9Z, Febr. 3. nach einer auscult. Urk. (wel¬
ches die erste ans der eigenthüinliche»Negierung
derHH.Jvhan und Ulrichist) ad 1393, Inn. 22.
i394r Dec 27. nachOrig. und.briefll. Urkk. Lam*-
bert ScHL/ggert ClirOn. Ribfl. p. 8<jJ.

f) Lambert,SchlaggertChronif,Hibnic.I.e.p. 866,
867, ad a, 1373, 1376, 1395, 1408.
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(Iul. ig.) die angelegten Werke und vereitelten

den ganzen Plan, der auch ihrer Seehandlung Ab¬

bruch drohete ft"),
*394 Die Stadt Rostock fuhr inzwischen nicht nur

fort, sich für die benachbarten Wendischen von

Adel durchLandfriedenöVerträge Ruhe zu verschaß

fen, sondern derKrieg mitDännemark ward auch

muthig fortgesetzt s). Die Aueschweifungen der

JW'mf r-
Vitalienbrüder hatten auf die Lübecker und andre

'
ger Seestädte einen so fruchtbaren Eindruck gemacht,

Trartatm daß sie nun selbstzur Befreiung des K. Albrechts

(Aug. iZ.) zu Helsingburg mit der Königin eine

gütlicheUnterhandlung eröfneten,die sichaber durch

einen unglücklichen Zwist einiger Danen und

Deutschen, worüber ein Stralsundischer Bürger-

Meisterums Leben kam, wieder zerschlug. Der

König und seinSohn blieben im Gefängnis, und

die ihm noch immer getreueStadt Stockholm wäre

beinahe durch Hunger von den Danen zur Ueber-

gäbe gezwungen worden, wenn es nicht einem Dfo-

stockschenund WiStnarfchenKaperKapitain Hugo

durch ein halbes Wunderwerk geglücktwäre, die

Belagerten im Winter mit Lebensmitteln zu ver¬

sorgen h).
Hreussische 2luf der andern Seite fiengen aber die M.s-

schweiffungender seefahrenden Mecklenburgischen

Vsntiv a* Unterthanen während diesesKrieges an, auch freund¬

schaftlichenStaaten sehr zur Last zu fallen, und
be-

ff) Chron. Lubcc. ada. 1395. Corner p, 1170.
s) Rost. Anzeigen 1754, S. l?z, 165.

Ii) Ni.Lvraersä s. IZ94.
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besonders hatte der Deutsche Orden bittere Kla-
gen darüber geführt. H. Iohan der i 11. und die
Städte Rostock und Wismar vertrugen sich des-
wegen, im Namen der gesamten Mecklenburgs
schonLande,mit dem Hochmeister Konradvon Jun- 1395
gingen und sämtlichen Preüsstschen Städten, durch
eine förmliche Convention: allen neutralen Han-
delslenten sotten die geraubten Schiffe und Güter
erstattet, oder die zum Kriegsdiensttauglichen Fahr-
zeugevergütet, für die Zukunft aber alleKauffahrer,
die aus Freundes Landenzu Freunden segelten, von
den Capitains der Mecklenburgischen und könig-
lichSchwedischen Kriegsschiffe, weder auf der
Stockholmer Fahrt, noch sonsten beunruhiget, son-»
dern wenn dennoch ihre Schifsladnngen etwa in
den Mecklenburgischen Hafen aufgebracht würden,
selbige nach einer kurzen unpartheiifchen Rechts»
pflege zurückgegeben, auch die Uebertreter diefeS
Träctatö nach der Strenge bestraft werden i).

Die Lübecker lieffen sich den ersten mislnng«
genen Versuch zur Befreiung des Königs nicht ab-
schrecken,in Verbindung mit Stralsund und Tho-
ten mehrere, wiewohl eben so fruchtlose Tagefahrten
zu Skanoer und Falsterbo abzuwarten. Durch
unermüdete Bearbeitungen bewurkten endlich diese
drei Städte zu Lindholm (May Zv.) bei der Kö--

mgm

i) Rost. Anzeigen 17545 S. 146. Weil Konrad
vonIunglngni erst 1395 Hochmeister vonPreufft»
gewordenist 8cnü?2 Chronic, Pruffic, L. 3.. pr. foJ.
100 b.)r ^bestätigt sichdaraus dieIahrzahjdiche
Wkm,be.
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Lindholmer nigin den EntschluS, gegen ihre und der Städte

Elbing, Reval, Greifswald und Danzig Bürg-

fchaft, den K. Albrecht und dessen Sohn (Sept.

29.) unter der Bedingung loszulassen, daß beide,

wenn sieam Lebenblieben und sichbinneü drei Iah-

ren wegen des Lösegeldes nicht mit der Königin

vereinbaren könnten, ihr sodann entweder von den

Städten an Ort und Stelle wieder überliefert, oder

für ihre Erledigung 60,000 Mk. fein Silber bezah¬

let, oder auch das Schloö und die Stadl Sivck-

Holm ihr abgetretenwerdensolten. Zur Rück-
bürgfchaft mußte Albrecht den siebenvermittelnden

Städten Stockholm mit 6 dazu gehörigen Kirch¬

spielen, als ein Unterpfand für das eventuelle Lö''

segeld, auf die drei Jahre einräumen fc); und er

ward von ihnen für diesen einstweiligen Besch mit

zooo Mk. Lübsch abgefunden. Dagegen liessen

sich iedoch die Städte eine gleiche Summe unter

dem Namen von Zehrungskosten von den Mecklen¬

burgischen Mannen und Städten wieder geben.

Hievon übernahmen (Inn. 18.) der Adel (14 Rit¬

ter und 2zKnapen) und die Städte.in den Bog-

teien Schwerin, Grevismühlen, Gadebusch,

Wittenburg, Grabow, Boizenburg undKri-
vttz gemeinschaftlich 1000 Mk. Lübsch, welcheRo¬

stock und Wismar vorgesch ossen hatten, in drei

Terminen und vertheilten selbige, nach des Königs

Vorschrift, auf ihre Güter; die andern beiden

Drit-

k) Chronic.Lubec. Gerde?,aä a. IZYF, p. 53. Cor«
her p, 1170. Dalin a. a. 0.15. Kap. §. 6.
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Drittheile bezahlten Rostock und Wismar nebst

den übrige» königlichen Lehnleuten und Städten I.)
.Im Namen des Königs und seines Sohnes Friede,

schlössendarauf (Jun. 17) die Mecklenburgischen

Herzoge Johan von Stargard und Johan von

Schwerin, die Bevollmächtigten des Deutschen

Hochmeisterthums in Preussen, wie auch der Städte

Lübeck, Stralsund, Thoren , Elbing und Danzig

mit der Königin auf die gedachten drei Jahre Frie^

den: wahrend dessen sollte leoer Theil, seiner An-

sprüch^ unbeschadet, waö er (seit Apr. 23.) auf

Gotland und in Wiöby besas, behalten, der Han«.

del zu Wasser und Lande iedem freigelassen und die

Friedbrecher nach den Gesetzen des Landes, wo sie

besprochen würden, gerichtet werden; von Meck¬

lenburgischer Seite unterzeichneten diesen Frieden

86 Ritter und Knapen des Königs, nebst seinen

Städten Rostock, Wismar,Stockholm,Schwaan,

Boizenburg, Wittenburg, Greviömühlen, Gade-

busch, Grabow, Kriviß, Gnoien und Ribniß, als

Mitgelober m). In Gefolg aller dieser Prali-

Miliarien wurden nun (Sept. 26.) derK. Albrecht

und H.Erich den Sendeboten von Lübeck, Stral-

sund, Greifswald, Thoren, Elbing, Danzig,

Reval, Rostock, Wismar und Stockholm zu Hel-

sing-

1) WESTrHALENFvfonum.T,IV. pracf. p. 66. tyotfiV&
Saml. 6 St. S. 29.

w) Huitftlds daisskeChronik, !,Ivita Margar. R. D,
0.97. (Eit, I.) undaus demselben(unrichtig) bchn
Pötker V. St. S. zz, an beidenOrten irrig a<*s.

--ZS6.
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singburg, gegen einen Empfangschein, ausgelie¬
fert, den derH.BogiSlav von StettinPommern,
dieDeputirten des DeutschcnOrdens und 13 Pom-
mersche Edellente mit unterschrieben. Der König
ward sodann glücklichnach Rostock, sowie H. Erich

Regie- nach Wismar gebracht n).

Werände« 3" Naheburg hatte unterdessen der Bisch,
rungen zu Gerhard ( Sept. 3,) sein Bisthum in die Han-
Ratzeburg Kardinals S. iaixrenjti von Damaso

resigniret, und der Pübst Bonifacius der IX.
besetzte es wieder mit dem bisherigen Dom-

probst Detlev von Parkentin 0). Bald nach-
und her eröfnete auch (vor Ott. 16.) der Tod des Hn.

Waren,
|^anß ,u Wc»ttn p) seinen beiden Söhnen von
der jüngsten WerleGoldbergschen Prinzessin Ag¬
nes, die ihn (noch 1^02) überlebte, Nicolas

und Christofs die gemeinschaftliche Nachfolge in
der Regierung; Seine eine Tochter Agnes kam
(vori402, Dee. 17) ins Kloster Malchow und
brachte daselbst (noch 1449, Ottobr. 21.) ihre

Lebens-
v) Hvitfeld a. a. O. » izy5, übersetztin Pötkers

Sa-»!. V. St. S. Zl. Chronic. Lubee. ad a.
1395f S. 54-

o) Schröders P. M« z. lZ95, x.i6l4.
p. II70.

p) Hermann SchomackersVcrschreibungüs'?rlvMk.
jährlicherHebungaus der Bede des Dorfs Dame-
row im KirchspieleJabel an. das KlosterMalchow
«Z.<j.-6. Ott. s395/ mit CediruligdesienigenBrie¬
sts, „den Jnncher Johann van Wenden/ deme
God qnedich si- mit fiene»eruen" (>ul,d. Warne,
24. Ja». IZ82) bei Verpfändung solcher Hcbung

^ ausgchcllethalte. (Dipn. MjicKofienf, dt
iz95, Oct. Vi, uii& 138S/ Jan. 24.)
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Lebenszeit zu; die andre Merislave q) ward ( vor

1402) Canouisstn und hernach (1407) Dechan¬
tin des Stifts Quedlinburg, resignirte aber den^
nächst (7417)?) und kommt erst spät (1436,
Nov. 2^.) in der folgenden Geschichte wieder zum
Vorschein.

q) Vermächtnisseder verwittweten FrauMechtild von
Werle (Hrn. LorenzensGemahlin) zum Besten ihres
SchwesterKiudes Agnes zu Malchow, ihrerSchwe-
fiertochter zu Quedlinburgs und ihrer Schwe¬
ster der Frau von Waren d. 1402; Dec. 17.
(Dipl. Mfpt. aus dem Herzog!.Archiv.) Hm.
Christofs zu Werle Schenkung des halben Dorfs
Jabel an das Kloster Malchow, für die Einklei-
düng seiner Schwester Agnes, vom 21. Sept.
1411, und der Herzoge zuMecklenburg nachmalige
BesiattMng dieser Urkunde, vom 21. Octobr.
1449 (Ivlrnffptta.)

r) „Mirifla de Wenden (1405, Auguft,l8)Cano~
nie, abfens*," (1407, Jul. 28- 1411, Nov. II.)
Dechantin des Stifts Quedlinburg. gnn-
tjiiitatcs Quediinburgenfes, p. 549, 595, .553.)
Weiterhin scheintdie Stelle der Dechantin daselbst
(1417, Inn. 10.) vacirtzu haben, bis selbiges 8,
Der. 26) mit einer andern Kapitulant, besetztwar.
(Rettmer 1. c. p, 554, 556.)

Drit-



534

Dritter Abschnitt.

(1395 r Sept. 26,-bis 1412, Jul. 27.)

A) Mecklenburgisches.. Haus;

a) zu Schwer! n: /'

1) K. Albrecht der II. f 1412, vor Jul. 28.

2) H. Magnus des l, Sohn Johann der III*

b) zu Stargard:

H. Johanns des L Söhne,

Iohan der IL Ulrich der /. Rudolf
und Albrecht der IV. f nach 1405, Febr. 8).

B) lVeeliftbes Haus;

a) zu Güstrow:
Hr. Lorenz, 1-1400, dann dessenSöhne

Balthasar, Johann der vu. und
Wilhelm (Domprobst zu Güstrow)

i>) zu Waren: Johanns des V/. Söhne

Nicolas der VII. (^1408, nach März

22.) und

Christofs.
Bischöfe:

zu Schwerin: zu Ratzeburg:
Rudolf der in. (Detlov von Par¬

kentin.)

tTXer König der Schweden und Gothen mußte

sich nun (feit Oct. 25.) in Gemeinschaft mit

seines Bruders Sohne H. Iohan auf die Regie¬

rung
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rung seiner väterlichenErblande beschränkena)„
Nichts lieser seitdemsichangelegnerseyn,als die
Befestigung der öffentlichenRuhe und des guten
Vernehmens mit seinen Nachbaren» Mit dem I39$
Mkgr Wilhelm von Meissen, deritzt auchdie Landfriede
MarkBrandenburg als ein Unterpfand von dem zu Per»
Kührs. JodokuS beherrschte, und mit den See?
siadtenbeschworer auf einemCongres zuPerleberg
einensechsjährigenallgemeinenLandfrieden. Ei-
ne FastnachtslustbarkeitbenachbarterFürsten und
Herren zu Schwerin knüpfte zugleichein doppel¬
tes .EHebandzwischendemKönig und derBraun-
schwedischenPrinzessinAgnes, und zwischensei?
nemPrinzen Erich und des jünger»H, Bogiöla»
von PommernWolgast Tochter Margaretha
(oder Sophia) b). Erster«erhielteineMitgabe
von 6000 Mk., womit der König ihren Brük
dern denHH. Friederich, Bernhard und Hein-
rich von Braunfthweig, die Stadt und Vogtei
Bueg oder Nibniß einzulösen und eines dieser
Lande seiner Gemahlin zum Leibgedingezu ver?
machen,versprachc). In den/SchlewigHolstein-
schenSuccessionsStreitigkeiten, welchenachGr. Holst.Suc«
ClausenTode zwischenseinereinzigenTochterder cessionsst.
Herzogin Elisabeth von MecklenbnrgAlbrechtS
des Hl. Wittwe) und seinesBruders Heinrich
Söhnen Gerhard, Albrechtund Heinrichentstan-

den,
ChemnizimLebenK. Albr.Iii. ausOrigg.Urkk.

l>)Cornerp, 117%1173,ttCkron. Lubec. ada,
13 96.

e) Chemniza. a.O-ad a. 1396,n.d.Orig.Urk.
Meekl.Gtsch.N. Th. M m
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den, versuchtezwar K. Albrecht mit Mehrereu

benachbarten Herren einen Vergleich, der aber

nicht zumStande kam, bis es denSchleswigschen

Landständenglückte, die Herzogin Elisabeth zur

Verzichtleistungauf das Herzogthnm Süderjüt-

land und gesamteLandeihresVaters, zumBesten

des Gr. Gerhards, zu vermögend).
Der Umfang der Stargardischen Landeward

Älbrechl vier regierendeHerren bald zu enge. Der

von jüngstevon ihnen, H. Albrechtentschlossichda-

Stargard. mit einemausgesuchtenCorps Truppen sein

Glück /ausserhalb seinemVatersande zn suchen,

wozuihm in LieflanddiestreitigeErzbischofswahl

zu Riga einereizendeAussichtdarbot. Er scheint

dieParthei des Stettinschen Prinzen Otto genom?

menzuhaben, welchender Kaiser Wenzeslav un¬

terstützte; allein die GegenParthei, für welche

sichder Pabst erklärt hatte, ward durchdendenk

schenOrden aus Prenssen verstärkt. Das Glück

war feinemMuch zwar nicht günstig; dochhatte

er sichbei dieferGelegenheitbei dem Bischof zu

Dörptf wo die StettinscheParthei eine vorzüg-

ticheStütze fand, so sehrin Credit gesetzt, daß

dieserihn zumCoadjutor, und bald darauf zu

seinemNachfolger im Stifte annahm. Albrecht

' behielt das Bisthum Dörpt aber nur ein Jahr,

kamdarauf wiedernachMecklenburgund behaup-

*397 tele(seitFebr. 20.) noch einen schwachenAntheil

an dm einheimischenRegierungsgeschäftenseiner
Brü-

d) Chronic. Lubec. et Corner »d a, 1597, p.

j 175, Dipl, M fp t, 4c ». 13977 Odtobr.
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Brüder, aus deren Geschichteer allmahlig (na ch
140Z, Febr.8.) ganz verschwindete).

Sein dritter Bruder, derBisch. Rudolfv on StistsRe-
Schwerin, hatte unterdessenden Verdrus, mit gierungzu
seinemDomkapittel in heftige Uneinigkeitenzu
gerathen, wovonderDomSeniorJohan Berch-
tehcile derUrheberwar. Er ward darüber von
seinen Kapirularen aus Schwerin und Büßow
verdrängt und behielt, aller zeitlichenGewalt
beraubt, kaum die EinkünfteeinereinzigenPrä-
bendeübrig. In dieserVerlegenheitwandte er
sich an seine altern Brüder Johan und Ulrich,
auchan den H. Erich von Sachsenlauenburg und
denGr. Albrechtvon Holstein; dieserücktenvon
zwei verschiedenenSeiten in das StiftsGebiet,
plünderten und zerstörtendes KapittclS Güter»
Die Domherren verbandensichdagegen(Sept. 29.
Oct.21.) mit ihren SchutzherrendemK. Albrecht
und H. Johan von MecklenburgSchwerin, auch
mit derenMannen und Städten, öfnetenihnendie
StiftsschlösserBüßow undWarin, und beideThei-
le versicherteneinander wechselseitigenBeistand-
Eine gleicheVerbindung errichtetensie(Nov. 10.)
mit Hn. Lorenzensvon WerleGüstrow Söhnen
Balthasar und Johan wider jeden, ausser den

Mm 2 Spetf-
c) Chronic Lubec. beim Gerdts und Corner. p.1173,ada. 1396/anwelchemlezternOrtederPrmi

unrichtigHoricusgenanntwird. Chemnizim L.
H. Joh. Xll.M. ad3. 1397,Febr.20; 1399
und1405,Febr.8. nachauscult.Orig. undbrieff.
Urkk. I. c.x. L67isthiernach
zuverbessern.
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HerzogenvonMecklenburg. Hiedurchscheintdie
Ruhe wiederhergestelltzu seyn. Der Bischof

lzzz trat hernach (Dec. i.) selbstder BeistandsVer-
bindung seinesKapittels mit den Schwerinschen
Herzogen bei und behielt sichnur die Freiheit
vor, in den etwanigenKriegenderselbenmit sei-
nen Brüdern neutral zu bleibenoder eine ihm
beliebigeParthei zu ergreifen5). Es ist wahr-
fcheinlich,daß dieneuenSchulden, womitBützow
und Warm von dem Bischöfe beschweretworden
waren, den erstemAnlas zu diesen unruhigen
Auftrittengegebenhatten: der Bischofvereinbarte

»Z99 sichdeshalb (Nov. 16.) mit seinenChorherren,
daß sie ihm beideSchlössereinlösenhelfen, und
Bühow demnächstzweienaus ihrem Mittel ein-
geräumt werden solte, welcheihm die Einkünfte
Davonberechnen,ihm darin gebührendenSchloS-
Glauben halten und auf den Fall, daß er das
Domkapittel irgend worin beeinträchtigen würde,

von derManschaft, Rittern und Knechten, den
.bischöflichenBeamten', Bürgermeistern, Rath.'
männeru und Bürgern derStadt und des Landes
Bützow schonim voraus die Eventualhuldigung
einnehmen sollen g). Mit den HH. Johan und

Ulrich von Stargard ward hernach( Dec. 23,)
unterbrocheneguteVernehmender Schwerin,

schen

f) Corner er Chronic. Lubcc, ad a. 1397. Hist.

Nachr.v.d.Verf.desFÜrstench.Schwerin,Beil.
P.a,b,c. Chemnizin L.Ha. Balthas.z.W.ada,
1397/Nov. 9. n,d.Orig.Urk.

x) SchrödersP. M. »ä1599, S. »662.
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schenKnie durch einenVertrag wiederhergestellt,
in welchembeideTheikeeinander den kräftigsten
Beistand «nd die wechselseitigeOefnung ihrer
Schlösserznsagten. Der eigentlicheAnstifteraller
dieserUnruhen aber, der SchwerinscheDomfe-
nior Johan Berchteheile, bliebnicht ungestraft:
Er vergiengsichin derFolgeauch gegendenKö-
nig und ward darüber von demselbenzur Haft
gebracht,anch nicht eherwiederentlassen,als bis
er sicheidlichanheischiggemachthatte,das Herzog/ 14»,
thum und das Stift auf ewig zu meiden, den
Schwerinschm Herzogen alle seineGüter in ih-
rem lande, als verfallen, abzutreten, auch alle
feineFoderungenan denBischof und dessenStift
schwindenzu lassen. Zu mehrerer Sicherheit
verbandensichnachherder König, H, Johan der
III. und der Bischof aufs neue wider alle von

ihm etwa besorglicheUnternehmungenK).Unier
Bisch. Rudolfs Regierung ward übrigens nicht
nur das Schloö zu Büßow neu gebauet, sondern
es waren auch unterdessendie ersten Karthäu- ,396
sötMönche in die hiesigen lande gekommen:
Der RostockischeBürgermeisterWilwld Bag-
geln legte den Grund zu ihrem Kloster Ma-
rienehe (ad legemMarne) bei Rostock, und der
Orden erwarbbinnen-kurzemvieleHebungen,)»

M m Z Der'
t>) ChcmnizimL.K. Albr«Hf.atia, 1399«. 1401,

nach.dk»Srigg.Urkk.
I^^r.iLM'r,8ci!l.^<ZQsi'.r^!>rc>n.Ribn.p.867.EtwjlA'

vongelehrte:«RostockischeuSacheni7Z9,S,5SAö
1-38/0.479. CsRKBivacla.IZ98,x.1J77"
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1398 Der Bisch. Detlev von Raßeburg lebte mit
Ra^burg ^inem Domkapitel in besseremVernehmen. Er'

verkaufte demselbenseinehöhere Gerichtsbarkeit
über dieKapittelsGüter im LandeBoitin wieder-

rZ99 käuflichfür izc-o Mk Lübsch. Dagegenerwarb
er von demSachsenlauenbnrgischenH. Erich die
völlige LandeöHoheitüber die, bisher zum Her-
zogthum Sachsen gehörigenStiftsgüter in der
Vogtei Ratzeburg k).

*397 K. Albrechts einzigerSohn Erich, der mit
Schwe- seinem Vetter Ioban dem III. auf der Inseldische G^^land zu Wisby regierte, starb (Sept. 8.)

in der Blüre seinerJahre, ohne von seinerGe-
mahlin Erben zu hinterlassen. Mit dem Tode
einessohofnungövolleuPrinzen verlohrdieSchwe-
discheKrone den größten Theil ihrer Reize für
den Vater. H. Johan blieb zwar zu Wisby
und setztedie alleinige Verwaltung der Insel
fort. Weil aber die Vitalieubrüder hier
«och eine sichere,Zuflucht fanden und von hier-
aus besondersdemPreusstschenHandel sehr be¬
schwerlichfielen, sounternahm der deutscheött
den eineLandungauf der Insel, eroberteWisby
und gelangte so zumBesiz des ganzenEilandes,
welchesder König unter der Hand gernegesche-
hen lies, weil: er, bei der nunmehrigenAnnahe?
r»ng des Termins zu seiner Erledigung, eben
Geld nöthig hatte und deshalb mit dem Orden

schon
K) Schröders P. M. ad a. 1397, 1398,13991S.1630;1649,1652f1670. Diplomat.Raceb.ad

»'lZ9Z/k>.2295-2299.
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fthon in Verkaufstraetateu stand. Die Vitaliew

brüder, deren Geschäft ohnehin mit der ^oslassnng

des K. Albrechts und seit dem Lindholmer Frie--

den mit den nordischen Reichen zu Ende war, wur>

den also vertrieben^ Da sie nun in der Ostsee

ihr gewohntes Handwerk nicht mehr fortsetzen

durften, zerstreneten sie sich theils nach der Nord-

fce an. den WestfrieSländifchen Küsten, theilS in

den atlantischen Ocean an die Uftrvon Spanien;

der grössere Theil aber kreuzte bei Norwegen

herum ins Eismeer, umsegelte Rusland und

irrste so lange in unbetonten Gewässern nmher,

bis ße endlich, durch viele Abentheuer sehr ge-

schwächt, nach Deutschland zurückkehrten >).

Die sieben vermittelnden Städte standen um Auslö-

terdessen, (Aug. 15?Sept. 8.) wegen dcrErfüllung su«gS»

ihrer (1395), übernommenen Bürgschaft, mit der

Königin- Margaretha in Unterhandlungen und

liessen deshalb, ehe sie mit ihr darüber schlössen,

durch einen Stralsundischen Bürgermeister dem

K. Albrecht die drei Alternativen des tindholmer

Friedens zur Wahl, vorlegen«. Er, nahm zwar Handlung

mit dem Deputirten mündlich die zweideutige Ab- ^

rede, die Stadt Stockholni, weil er sie doch.nicht

mehr vertheidigen könnte, in Hofnung auf de»

ferneren Beistand seiner Bundsgenossen, zur- Ue-^

beigäbe an die Konigin aufzufodern und dadurch

M m ff feine

1) Dali» a a. O. 15. Kap. §. 10 ($) Corner ad

1397'1398/ 1395/P- "75/ 1178, "7^l)ixl<».°.

»sc. M.ccl. aia.1398/ p. 999°
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seine völlige Freiheit zu erkaufen, obgleich er ißt,
«ach dem Tode seines Sohneö, zur Erlegung des
vollen Lösegeldes eigentlich nicht verbunden gewe-
sen wäre, und schon lange an einheimische Beitra-

Handlun- ge zu dessen Ausbringung gedacht war m). Im
gctt Ernst aber war er gar nicht gewilligt, seiner Aw

Sprüche auf die Schwedische Krone sich zn be-
geben, ohngeachtet selbige schon vorher (1397,
Jul. 13.) durch die Kalmarsche Union mit den
beiden nordischen Reichen unter der Königin Mar?
garetha und ihrem (1388) ernannten Thronfol¬
ger, dem Pommerschcn Prinzen Erich, auf ewig
vereinigt war. Anstatt der verabredeten Ueberwei-
fung, gab er dem städtischen Abgeordneten an die
Stadt Stockholm eine ganz entgegengcsehte In?
struction mit. So sehr nun auch diese, als die
seestädtischen Sendeboten, zur Vollziehung der ge-
«ommenen Abrede, in Stockholm ankamen, von
deren Erwartung «nd demBerichte ihres Gesand¬
ten sich unterschied, so richteten sich doch die ver¬
mittelnden Städte sowohl, als die Einwohner
Stockholms, nach des Königs persönlichen Ent-
schliessung und überlieferten der Königin (Sept«
29.) die Stadl und das Schlos Stockholm. So
wurden die Städte ihrer Bürgschaft und der
König seiner Haft entledigt, und so gelangteMar-

gare-
«0 Schuldverschreibungdes RostockerMagistrats

über1000RosiockerMk.welchezurErledigungK.AlbrechtsundH.Erichssollenangewendetwerden,
beimChemniza. a.O ada. 1Z96,Nov. 19, nach
einerauscult.Urk.
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garechazumruhigenBesitzvonganzSchweden n);
Albrecht behieltvon seinerganzen 25-jährigen
Regierungnichtsweiterübrig, als den leerenTi¬
tel einesKönigsder Schwedenund Gothen. So-
gar dieBezahlung des Kaufgeldesfür die.Insel
Gotland fand nun Schwierigkeiten, weil man
ihn in Preußen nichtmehr als^nig vonSchwe?
den anerkennenwolte, als er, zur Erhebung des
Geldes, (Octb.) in Begleitung zweierBürgennci-
sie? von Rostock unb Wismar selberdahin reise-
te, bis es im folgendenJahre demdeutschen£>& 1399
dengefiel,ihmdas GeldnachWismar zuschicken0).

Zur BefestigungderHaudlungsSicherheir in
Dannemark, Schweden und Norwegen, und zur
gemeinschaftlichenVerfolgung derSeeräuber, ver--
banden sich nun (Sept. 29.) die Seestädte auf Friede«?-,
das genauestemit derKönigiuMargarekha. Weil
siefitrz vorher ( Aug. 25.) auf einemHansetage pVg!"
jtt Lübeckauch mit Rostock und Wismar wegen
der neuestenAusschweifungender VitalienBrü-
der sich vertragen, und beide Städte in einen
fünfjährigenBund gegen ihre Femde arifgenom?
men hatten, so vermitteltendieAbgeordnetenvon
Lübeck,Hamburg, Stralsund und'Greifswald
zu Nyköping eine völlige Aussöhnung zwischen
ihnen undderKönigin, wegenaller, seitdeuMeck-

M m 5. len-
») Chronic. Lubec.ada, 139$. Corner p. 1x79.

Gebhardia. a. O. S. 640. Dalin a. a.O. §. 1r
o)Coänkr ad a. x39ga 1399, p. 1178^ 1181. Chro¬

nic.
Lubec,^ ada. 1398 (etwas unverstandlich)»

richtigerundübcreinßinumnder->ä»,1399.
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kenburgischen FriedensUnterhandlüngen noch übrig

gebliebenen Feindseligkeiten; sie übernahmen die

schiedsrichterliche Hinlegung der beiderseitigen In

rungen> und. bewirkten den Kauffeuten und Schis-

fern besagter Städte die Versicherung eines- unge?.

störten Genusses aller,, in den nordischen Reichen

erworbenen Ha.»)lungsPrivilegien^ Eben diese

Versicherung ward beiden.Städten,, wegen ihrer,

in, Bergen vor dem Kriege genossenenHandlungs-

Vorrechte, (1404) von dem jüugern K.. Erich noch

besonders ercheilt p
Ohngeachtet die Stargardischen HH. Iohan

«Z96> und Ulrich in. einer wechselseitigen algemeinen Beü

standsVerbindung mit dem Fürsten Sigismund

von Anhalt und dem Gr. Hans von Barby,, ausser

dem Römischen. Reichenden Anhaltischen Grafen

Albrecht-,. Otto, und Bernhard ,, dem Erzbischof

von Magdeburg, und dem. Herzog von. Sachsen,

ausdrücklich' auch noch in Ansehung des Mkgr.

Wilhelms von Meissen ( und' Brandenburg) eine

Ausnahme gemacht hatten <?)'. so wurden doch.
1598 (Novbr..) ihre Lande von eben diesem Markgrafen,

karg«
6*1'

durch eine, feindliche Invasion.heimgesncht,. welche

die Absicht hatte und erreichte^ihnen.das (verpftm-

dete) Ukermärkische Schlos Boizenburg, abzli-

nehmen und durch eine starke Besatzung, mit der

Mark

$
CöRNutad a, 1559/ p »8*i. Cftr.oa$e-, Lubec.

ad a. 1-399/ ©. 56. Rostock. Anzeigen 1754, S.

190,197,-1755/ S.22,25.

Chemnizin L.H. Joh. xii.M. 1396,
Mont.inderKreuMche,a. d.Orig,Urk.
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Mark wiederzu vereinigen. Bei einemzweiten 1399
Besuchaber,wurdendieBrandenburgischenVögte,
Lehnleuteund Bürger im Stargardischen beiKar-
Witz(Novbr. 25.) von denHerzogenin dieFlucht
geschlagen;dieseverfolgtensogar ihreFeindebis in
^ieMark undbelagertenPrenzlau:dieBürgerfchaft
that zwar (Dec.) einemAusfall, aber der ganzeSkargardi-
Haufe ward gefangenund die Stadt Awöthigk,schcrKrieg
den Herzogenden Huldigungseidzu schwörenund
für 60,00a Schock BöhmischerGroschendurch
Geissel hinlängliche Sicherheit zu bestellen. Auf 1401
einem wiederholtenFeldzugeH. Ulrichs in die
Mark wurden dieStädte Friedburg und StrauS-
öerg geplündertund eingeäschertr). >

Um ebendieseZeit geschahenaus derPrigniß 1Z97
häufigräuberischeStreifereienin diehiesigenLande;Markijche
dagegen ward nicht nur die Stadt Lenzen, wo
die Räuber ihren vornehmstenSammelplatz hat-
ten, von den Einwohnern des LandesParchim
nachdrücklichgezüchtigt, sondern auf einemaber-
maligen CongreßzuPerleberg (Febr.) erneuerten 1399
auch ter K. Albrecht, Mkgr. Wilhelm von Meist
ftn und Brandenburg, dieMarkgrafen von Mäh-
ren und Hr. Lorenzvon WerleGüstrow den vorü
gen Landfriedendurchdie bündigstenwiederholten
Versicherungen. Nochwährend dieser wohltä¬
tigen Veranstaltung warendieRäuber aus LenzenRäuber-
so keck,ein Schlos, was derKönig Lenzengegen-

über

r) Chronic. Lnbccens, a<3a. IZ98, 1399. Cor¬
ner, ad a. 1399f 1401, p. 1182, Ii85. Klüvers

Beschreib,vonMccklenb.U.THeil,S. 171.
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über angelegt hatte, gleichsamunter denAugen
der fürstlichenVersammlungeinzunehmenund zu
verwüsten. Die verbündeten Herren hatten also
gleichGelegenheit, ( Iul.) durchEroberung der
Stadt LenzenunddurchZerstörungvierbenachbar-

Jagd, ter RaubschlösserWustrow, Mesekow, Mank-
Mus undKummerlose t diePerlebergerZusage
in Erfüllung zu setzen0.

Der Kührs. JodokuS nahmunterdessenwieder
Bestß von der Mark und versöhntesich, aufVer-

140« Mittelungder Bischöfevon Havelberg und LebuS
Branden-und derMärkischenLandstande,(Aug. 27.) mit den

gardischer"
Herzogen von StargardZwischen den beiderseü

Landjrirde/tigeu Landen, nur die Ukermark ausgenommen,
ward eindreijährigerLandfriedeerrichtet,wahrend
dessenderKuhrfürst allenseinenAnsprüchenan die
Herzogeentsagte; durch eine jahrlicheBesoldung
von 400 SchockBöhmischerGroschen,anchdurch
einegegenseitigeBeistandöVersicherungverpflich?
tctc er siezugleichzur Vertheidigungder Prignitz
gegenalleFeinde. DieseVerpflichtungward Herr

- 1403 nach (Nov. 25.) m eineförmlicheStatthalter-
Statthal» schaftverwandelt,welchederKuhrfürstbeidenHer»
terschaftder.zogenfür das obigeGehalt über die ganzePrig-
Prigmtz.

^ tind über das Stift Havelberg, doch mit
Vorbehalt einer halbjahrigen Kündigung, anf
sechsJahre übertrug; allen Schaden, den siein
feinenKriegsdienstenleidenwürden, verspracher,

ihnen

s) CoRN8RetCbrout£ Lutee* ada« 1399.
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ihnen vor Zurücknahme des anvertraueten Landes

zu erstatten t).
Zu Güstrow war inzwischen Hr. Lorenz von *4°°

Werke gestorben; seine Gemahlin, die ältere Werke- ^ssVer-
Goldbergsche Prinzessin Mechtild, vielleicht auch änderung

seine einzige ihn überlebende Tochter Eufemia, &u

fokgte ihm bald hernach (nach 1402, Decbr. 17.)

zu Parchim im Grabe nach. Sein ältester Sohn

Balthasar succedirtein derLandesRegienuigu)f
doch nicht ganz ohne Zuziehung seines zweiten Bru¬

ders Johan; der jüngste Sohn Wilhelm, eilt

Geistlicher, widmete f?ch den Wissenschaften und

ward von dem Mapittel zu Güstrow zum Dom-

probst gewählt,wiewohler dennoch anch an denRe-

gierungsgeschaften seiner Brüder Antheil nahm v). 14oa
Ein

t) Chemniz im L. H. Joh. Xil. z. M. ad a. 1401,
a. d. Orig. Urk. Buchholz Brandeub. Gesch.Anh.
zum u. Th. 29. Beil. S. 168.

u) Corner ad a. 1400, p. I l 82. Testament der ver¬
witweten Frau Mechtild von Werie J. d. Parchim
1402, Dec. 17. (Dipl. M fpc. aus dem Herzog!.
Archiv zu Schwerin) mit Vermächtnissen für ihr
Fravenzimmer, viele Geistliche, Gotteshäuser und
andere Stiftungen, auchihre Brüder denBisch. Ru¬
dolf zu Schwerin und dieHH. Johann und Ulrich
zuStargard, ihre Schwestexdie PrinzessinConstan-
zia zu Ribniz, ihrer Mutter Schwester die Gräfin
Beata zuLindow,ihresämmtlichenKinder, besonders
ihren Sohn Wilhelm und ihre Tochter Eufemia,
ihres Gemahls Schwester die Herzogin Kathartna
von Sachsen u. a m. theils an Gelde, theils an Ge¬
schmeideundKleinodien

w) Versicherung des Güstrowschen DomKapittels,
Hn. Wilhelm von Werle, wenn Johann von BÜ-
low DomProbst bleiben wird, jährlich 25 Unga¬

rische
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Ein vierter Sohn Namens Nicolas, war schon
in der Jugend gestorben x).

Delmcnvw- Wegen des vorhin (1391) angelegten Delme-,
Streitigkeit nyjyKanals war der K. Albrecht mit der Stadt1400

Lübeck sehr unzufrieden, weil man damit, ohne
vorgangige Anfrage und Einwilligung, dasdissei-
tige Gebiet bei Boizenburg berührt hatte. Der
König machte eben so billig auf eine Vergütung
Anspruch, als die Stadt solche dem Sachsenlau-
enburgischen Hofe ohne Bedenken bewilligt harte.
Anstatt einer so gerechten Foderung Gehör zu ge-
ben, rüsteten sich die Lübeckerzur gewaltsamen Be^
Hauptung ihrer neuerlichen Schiffahrt. K. Al-
brecht und H. Johan hingegen stunden mit den
HH, Bernhard und Heinrich von Btaunschweig-
Lüneburg, Johan und Ulrich von Mecklenburg-
Stargard, Barnim und Wartislav von Pom-
mernWolgast, Gr.Ottenvon derHoyeund Brok-
Husen, HHn. Balthasar und Johan von Wekle-
Güstrow in einem VercheidigungeBunde, welchem

sich
rischcfl. zu geben, auf den Fall aber, daß selbiger
sterben, oderzur Verlassung des geistlichenStandes
die gesuchtepabstlicheDispensation erhalten würde,
Ihn wiederzuihrem Probst zuwählen,(beim Chem«
niz im L-Hn. Will), z. W. ad1401, Mayi. n.d.
Ong. llrk.) Dip). Balthaf. Dni. d. VI. -I. a. 1403,

5pr. Schröders P. M. ada. 1407,©. 1738.
i) Wilhelms z. W. Stiftung einer Memorie für die

Seelen seinesVaters Hn. Lorenzund seiner versto»
denen drei Brüder Balthasar, Johann u. Nicolas
d. d. Güstrow, 24. Iun. 1431, beimChemni; im L.
Hn. Wilhelms j. W. »da. i42i,nach einer ausM.
Urk.
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sich in der Folge (April 2.) auch dieG^afenUlrich *4*#

und Günther von LindowRuppin, nur mit dem

Vorbehalt, anschlössen, im Fall eines Krieges der

verbündeten Herren mit der Mar? neutral zu bleu

ben ?).Von diesen unternahm erst Balthasar von

Werle eine leichte Streiferei ins Lübeckische Gebiet

und kam, ohne Widerstand zn finden, mit vieler

Beute zurück. Ein zweiter gemeinschaftlicher Feld-

jug des Hn. Balthasars und H. Barnims von 14s»

Barth, deren verstärkte Mannschaft Heinrich

Diestelfinkanführte,trafdieLübeckervorbereiteter
an, und nicht ohne Mühe retteten.sich beideHerren

mit grossem Verlust in die Arme des H. Erichs von

Sachsenlauenburg. Durch des Bisch. Detlevs von

Ratzeburg Vermittelung, bequemte sich zwar (Oct.

si.) die Stadt Lübeck zu einem einseitigen Ver- *40*

gleich mit dem Könige, worin sie ihm, ausser einer

beträchtlichen EntschädigungsSumme fürs Ver-

gangene, für die Zukunft von ieder Last Salz,

welche die Delmenow passiren würde, auf ewig 6

Pfennige Zoll, und überhaupt alle nachbarliche

Freundschaft versprach; der König versicherte da*

gegen ihren Schiffen und Gütern auf dem Kanal

seinen Schutz z).

DagK-

7) Ehemnij imL.Z Albr. III,ad1402, Apr.».
a. d. Orig. Urk.

2) Corner ada. 1391, 1400, 1401, p. ll6z, ng2t

1185. Chron. Lubcc hxim Gerdes ad a. 1400.
Chemnij im L. K. Albr. III. ad 1402, Oct. 31.
«. d. Orig. Urk.



55° Dritte Periode»

4
140z Dagegen verbanden ftdj aber die Lübecker mit

WeKchde Hamburg, Rostock, Stralsund, Greifswald, Wis-

mar und Lüneburg ( Jan. 19.) zu Wismar noch
genauer gegen ieden äussern Krieg und suchten auch
benachbarte Fürsten gegen die Hauser Wenden und
Barth auf ihre Seire zu ziehen. Einstweilen ward
«och mitHn. Balthasar und dessen Alliirle», den

HH. Barnim und Wartislav von Pommern, den
Grafen Ulrich und Günther von Lindow, HHn.
Nicolas und Christofs von WerleWaren (Febr.
1 - Sept. 29.) ein kurzer Stillstand getroffen»

»404 Würklich hatte sich auch H. Ulrich von Stargard
geneigt finden lassen, den Lübeckern Sternberg zum
Wajstnplaß einzuräumen. Von hieraus rächten
sie sich für die vormaligen Werlischen Befehdnn-
gen durch ein« räuberische ©traferei nach Par?

' chim, verwüsteten die fruchtbare Gegend, der Ro-
sengarten genannt,bis Güstrowundwarenschon
im Begrif, die Residenz selbst zu erobern, als Bal¬
thasar ihnen wiederholte VergleichsVorschlage an-
bot, die sich zuletzt (Marz) dahin endigten, daß
alle wechselseitige Streitigkeiten und Schadens?
foderungen dem schiedsrichterlichen Urtheile des

K. AlbrechtS von Schweden, derHH.Iohan von
MecklenbnrgSchwerin, Bernhard und Heinrich

von BraunschweigLüneburg, Svantibvr und Bo-
gislav von StettinPommern, Gr. Ottens von der

Hoyeund der Städte Hamburg, Rostock, Stral¬

sund, Wisnmr, Greifswald und Hannover unter¬

worfen wurden 2). Ro-

s) Rostocker Anzeigen i?55/ S. 17, Corner ad -

!4°4,
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Rostock und Wismar hatten noch aus dem Glüsing,

vormaligen Seeräuberkriege (1392 ? 1394) den

Verdrus übrig behalten, wegen einer von ihren ,40z

Schiffen aufgebrachten Prise, von einem Lübecki-

schen Bürger Johan Glüsing vor dem Reichs-

Hofgerichr zu Nürnberg verklagt zu werden. Weil

sie daselbst auf ergangen« Ladung nicht erschienen,

wurde nicht allein von dem königlichen Hofrichrer,

Gr. Günthern von Schwarzburg (Nov. 12.)

der Kläger wegen seiner Foderung, die sich <m

10,000 Mk. belief, in ihre Güter gewiesen, so»*

dern der Ron?. K. Ruprecht erklärte sie auch (Nov.

24.) förmlich in die Reichöacht, das heißt: er er-

kannte sie aller Ansprüche auf des Reichs Schutz

und Sicherheit bei ihrenGütern und Gerechtsame»

verlustig, welches sich hauptsächlich aufihrenAn?

theil an dem gemeinsamen grossen HandlungsConu

toir der vereinigten deutschen Hanse zu Brügge

erstrecken sollte. So unfruchtbar auch dieses Er-

kenntnis für den Kläger blieb, so wenig war es

doch dem K. Albrecht gleichgültig, feine Städte,

blos wegen ihrer weiten Entfernung von der könig¬

lichen Dingstätte, ihrer EntfchuldigungsGründ«

beraubt und durch ihre Treue gegen ihn in Ver-

leaer.i?eit gefetzt zu sehen. Erschickte einen Gefand-

ten Dieterich Fritzen an den Hof des Königs

nach Frankfurt und bewürkte (Jul.2.) einen Auf-

trag

,404, p. 1187. Chenmij im L. Hrn. Balthas. ß.
W. *d , 1403/ 1404/ aus denOrigg. Urkk.

Gesch. ti. Th. N n
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trag, zur nähern Untersuchung und gütlichen oder
rechtlichen Entscheidung, anginen Schwager den
benachbarten H. Henrich von BraunschweigLüne-

bürg. Dieser beschied beide Theile vor seinem ge-
Hegten Gericht nach Danneberg: Die Städte er.'
schienen durch einen Anwald und der K. Albrecht
mit ihnen; dem ausbleibenden Kläger ward zwar
ein Fürsprecher bestellt, der aber nicht verhindern
tonte, daß nach einem weitläufigen Verhör (Nov.

19.) die Beklagten von der Anklage entbunden

und der Kläger, ausser dem Verlust seiner Sache,
in die Kosten verurtheilt wurde. Dieser hatte
indessen schon gleich nach der Citation den Com-
missarius, vermuthlich wegen dessen naher Ver¬
bindung mit dem Landesherrn seiner Gegner, ver-

beten und bei dem Rom. Könige einen andern

Auftrag zu gleichem Endzweck an den Hofmeister

von Praissen ausgebracht, wodurch die Städte
der Wirkungen iener kommissarischen Entschei¬
dung wieder beraubt wurden b).

i4°4 Zwischen beiden Mecklenburgischen Häusern

burlfische herrschte noch immer einige Kälte, welche in der

Hausstrei- Idee von der ungleichen LandeStheilung ihren
tigkeilen. Grund hatte. Seitdem die Stargardifchen HH»

Johan und Ulrich die Statthalterschaft der Prig-
Nitz Verwaltern und LetlZM pfandweise besaßen,

scheint

b) Rost. Anzeigen 1755, S. 1, 4, 9- 14. Zum
Grunde der evmmissarischenEntscheidung wurden
die Texte des 257. 277 u. 216. Kapittcls im Mi¬
serrechte und des Sachsenspiegels it. B. 72 Kap.
Iii. B. 9 Kap. u. II. B. 8 Kap. gelegt.
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scheintdagegendieSchwerinscheLinieihreLehns-
oderPfandAnsprüchean dieseLandevon neuem
regegemachtzu haben, welchesan beidenSeiten
vielleichtdas MiStrauen noch vergrößerte. K.
Albrechtund H. Johan der in. verbandensich
deshalb(Marz y.J mit denWerlischenHHn. Bal-
thasar undJohan vonGüstrow und Nicolas und
Christoffvon Waren gegendie Mark Branden-
bürg und derenSchuhherren. Ehe es aber zu
Tätlichkeiten unter so nahenVerwandtenkam, Schwaan-

vermitteltenRostockund Wismar (Jul. 18.) zu gieich.^"
Schwaan einevölligeAussöhnungbeiderHerzog-
lichenLinien. Die SchwerinschenHerzogewoll-
ten ihre StargardischenVettern an der Verthei,
digung der Vormark (Prigniß) und an dem
PfandBesih von Lenzennicht verhindern; alle
wechselseitigeBefehdungensoltenabgestelletwer-
den unddieSicherheitderStraßen aus deseinen
in des andernHerrn Lande, nur mit Vorbehalt
des gewöhnlichen^ZolleS,ungestörtbleiben; die
Herzogevon Stargard versprachen,ihreBurg an
der Sagstorfer Brücke abzubrechen,begaben

sichallerPrätensionen aus demGrunde der um
gleichenLandestheilungund erließenihrenVettern
eine auf 6000 Mk. LübschübernommeneBürg¬
schaft; künftigeIrrungen soltendurch beidersei-
tige Näthe geschlichtetwerdenc).

Die GüstrowWerlischcnHerren,welchein die- Werkln-
serAussöhnungnichtmit begriffenwaren, liessen düngzu

NN- sich
SA-»-

e) Chemniz im L. K. Mr. III. ad». 1404, aus öerr
Origg-Urkk. -
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1405 sichhernach(Nov. 10.) mit einemandernFeinde
derMark Brandenburg, demErzbisch.Günther
vonMagdeburgzuGiebichensteinineinevierjährige
VerbindunggegenalleFeindeein,von welchennie¬
mand auSbeschiedenwurde, als nur derH.Rudolf
vonSachsenLüneburg,F. AlbrechtvonAnhaltund
dieSchwarzburgischenGrafenHeinrichvon Arn?
statt undHeinrichvonSondershausend). Von der
Statthalterschaft in der Prignitz wurden aber

34*4 dieStargardischenHerzogedurchdieQuitzowschen
Factionen,baldnach/demSchwaanschenVertrag
vomKuhrf. Jodokus wiederentsetzt. H. Iohan

3406 nochüberdemdas Unglück,(nachMarz i.)
Stargardi-bei Liebenwaldevon den Quißowen aufgehoben

sche und nach Plauen in Verwahrung gebrachtzu
^schaft" wer&en* mußte er so lange sitzen,bis es

seinemBruder Ulrichglückte,Hansenvon Qui«
tzowgleichfalszu erhaschen,undnunwurden(vor

,409 Febr. 24.) beideGefangenegegeneinanderaus?
gewechselte).

1407 DieStadt RostockbekameineFehdemit den

Rostock-ĤHn. Claus und Christoffvon AZerleVZaren,
Händel.wegenverschiedenerwechselseitigerAngriffe,und

warddafür mit 200 Mk. Lübschentschädigt,zu
derenSicherheit die WerlischenHerren demK«
Albrechtund derStadt (May 2.) das Oefnungs-

recht
d) ChemnizimS.Hn.Balthaf.z.W. »d 1405.

a. d. Orig.Urk.
«) BuchholzBrandend.Geschicht.II. Th. S. 557,Z60. «hemnizim L.H. Joh. X«. z.M.

1406,März 1. und1409, Ahr. 24. nachbesser»eigenenOrigg.Urkk.

J \
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e-cht an ihren Städten und Schlössern Lawe,
Malchin undWarenwiderieden,ausserdenWerle- ^
GüftrowfthenHerren âuf z Jahre einräumten5).

K. Albrechthattesichbishernochimmernicht Flensbux-
überwindenkönnen,seineAnsprücheaufdieSchwe-
discheKron?,besondersauf Stockholm,fahrenzn ct! u''

lassen. Die immerzunehmendeBeftättigungder
Unmöglichkeit,selbigejemalsgegendrei vereinigte
Nationen und derenmächtigeMonarchin geltend
zumachen,riechihmendlich,aufeinerZusammen¬
kunftmitderKöniginMargarethaunddemjungen 1405
K.ErichzuFlei.sburg,sNov.2Z.)einenimmerwäh¬
rendenFriedens-undFreundfchaftsTractatmitden
drei nordischenReichen und dem HerZogthum
Schleswig;u unterzeichen,auch den sämtlichen
Städten dieserKönigreicheseinevölligeAuSsohnung
zuversichern.In derFolgeerrichtetensogarH. Jo- t$it
han von derSchwerinschenund H.Ulrichvonder Allianz.

Stargardischen Linie zu Wardiligburg eine ge-Wardwgb"
«aue Allianzmit dem K. Erich, worin sieihm
mit Ivo Reisigenund ebenso vielenledigenPscr-
den,für baare500 löthigeMk.und 4Z ßl. Lübsch
auf iedeSVierteljahr, beizustehen,auch ihre Un-
terchane«"'nicht gegendie drei nordischenReiche
dienenzulassen,verspracheng). Eben dieselben 141®
waren kurzvorherüberdieDanischenAnsprüche

N n A an
O Rost.Anzeigen1755,©. 33.
g) Chenmijim2.K.Albr.ill.». 1405; H.Ukrichs

l. undJohannsxiii. ad3. 141t, aus denOrigg.
Urkk. GebhardtDänischeGesch.I.Th. S. 64s»
DalinsSchived.Gesch.».Th. S. 472.
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an das HerzogthumSchleswigvon denVormün¬
dern b.r SchleSwigschenPrinzen, sowie hinge-
gen Balthasar von Wendenvon demK. Er^ch,
durch das FlensburgerCompromißzu Schieds-
richten!erwähltk).

Schwerin» Die Regierung der MecklenburgSchwen'n-

FaMien ^en *ani)cn)ßr zwischendemKönigund seines
Angelegen.Bruders Sohne bishergemeinschaftlich:beideversi-

Helten. «Hertendeshalb,einanderaufihremResidenzschlosse
I*°S zuSchwerin, oderwo siesonstimLandezusammen

treffenwürden, einenrechtenBurgfriedenzu hal¬
ten. Nur daSAmt Schwenkt ward, vermnth-
lichzurVerhütungmancherunmittelbarenColli-
sionen zwischenbeiden Hofhaltungen, in zwo

,407 gleicheHalstengetheilet,wobeidochderSchwe-
rinscheSce, dieLewitz, dieBrüsewitzer Land-
wehr, die peinlicheGerichtsbarkeit,verschiedene
Waldungen, Mühlen, Fischereienund einzelne
Güter gemeinschaftlichblieben; derKönigmach-
te dieTheilunglind derHerzogwählte. In der
Folgeward dieVogteiBukow mit demBuge,
nachdemselbigevon den StargardischcnHH.

1406 Johan, Rudolf undUlrichfür 6000 Mk. Silber
x4ro vollendseingelöfttworden, gleichfals(Fcvr. 29.)1413 zwischendemKönigund H. Johann getheileti).

Landfrieden .Zur Befestigungder ansserlichenRuhe und
1408 SicherheiterrichtetederK. Albrccht(May 27.)

einen
Ii) ChristianiGeschronSchlcsw.Holst.lV.TH.S.64.
i) Chemniz imL. K.Albr.iU. u.H.JohannsXils.zä

s. 1405,Ort. 2; 1407,Febr.27. u. März 10;
1406, Febr.28. u. Mär; 1,*1410, Ig». 30;
«. 141s,ausdenOrigg.Urkk.
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einen fünfjährigenLandfriedens-und Vertheidi?
digungsBund mit dem H. Erich von Sachsen-
Lauenburgund hem Bisch. Heinrichvon Osna¬
brück, gebohrnenGrafen vonHolsteink)t Da¬
durch aberkonnteer nicht verhindern, daß der
Geist des Aufstandes, welchenfeit einigerZeit
(1405:^) die,aus dennordischenKriegenübrigge-
bliebenen Schulden, unter den Bürgern der
Seestädteausgebrütethatten, sichvonLübeckaus y„rlj£m
auch überWismar und Rostockverbreitete.Der ja
guteFortgang,womitderLübeckischePöbeldenMa- Wismar
gistratzurRechenschaftüberdieStadtverwaltung
ausgesodertund,nachdemletztererseinemUngestüm
durchdieFluchtentgangenwar,sichselbsteinenneuen
Rath gewählthatte, reiztedieGemeindenin den
beidenhiesigenSeestädten, aufAnstiften einiger
LübekischenAbgeordneten,zur Nachfolge. An 140,
beidenOrten wurden, nach demVorgange de?
Lübecker,sechsjig Männer gewählt, welchealle
Beschlüsseund Unternehmungendes Magistrats
untersuchtenund nachBefindenwiderriefenoder
cassirten. Dieses hatte sehrbald die Wirkung^
daß beideMagistrateabgesetztund neue gewählt
wurden,dieseitdemdas Stadtregimeutfortsetzten;
wobeidieRostockerihre abgefetztenRathsglieder
sehrmishandelken,stattdessendieWismarschendie
ihrigenunangefochtenliessen.H. Johan begabsich^
ohneZweifelauf Anrufen der abgesetztenRaths?
Herren,mit desKönigs PrinzenÄlbrecht selbst

N n 4 mich

Je) OriginaleMfpc.AeS. 1408, May 27. imher-
tsgl. Archiv;«Schwerin. .
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nach Wismar, um den eingedrungenenRath
und die Bürgerschaftwegenihres ausgelassenen
Anternehmenszur Verantwortung zu ziehen.
AlleinderwütendePöbel erregteeinenso heftigen
Aufstand, daß beideHerrennur mit Mühe leben?
dig aus demThor entkamen. Beide Städte
bliebenseitdemohueweiteresEinsehenderHerzoge
ihremunruhigenSchicksaleüberlassen!.', und ver-

1410 schwisierten sich (April 2o.)mit Lübeck aufs genaue?

sie, zur wechselseitigenAusrechthklrungihrerun-
regelmäßigenVerfassungaufZJahre; dieLübecker
ließen ihre neuenBundSgenossenmit an denLue
beckischenHandlungSvortheilenin Bergen, auch
an demzollbarenGebrauchihres DelwenowKa-
nalS Theil nehmen, und dieRostockerBärger-
schaftgabdieserUnregelmäßigkeit(May 15.) so-
gar durcheinenförmlichenBürgerbriefdaofalsche
Gepräge einer ordentlichenConstitutionm).

140« Im HauseWerlehatte(nachMärz 21.) n) der
TodesfälleunbeerbteTod Hn. Nicolasdes Vif. seinenBru-
^ Christoffin den alleinigenBesitzderWaren?

schenLandesPortiongesetzt. Dem K. Albrecht

lies inzwischensein ruhigeresAlter Muffegenug,
die

l) BeckersGesch.derStadt Lübeck,S. 32s-zz6.
Cornerp. 1192, 1195, 1196,ad a. 1409.

01) Rostock.Anzeigen1755,S. 42, 46. Wm-
tHalen Diplomar. fdeclfoH, T, IV. p, 1054, not.

NackdemselbensoltederRath aus24Mitgliedern
(16 aus den Bürgern und 8 aus den Äemtern) be«

stehenundvon ersterenZ, vonletztereneinerjl»
Bürgermeisterngewähletwerden.

») CbemnizimL.Hn.N.eol.Xlll. ;.W. -ä1408,
Mär; 21. a. d.Orig.Urk.welchesdieletztedessel.
t&Cttist.
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die EitelkeitallerirdischenDinge an seinemeige-

genenExempelbestätigtzu finden: Der Todbe-

schloö endlich( nachMarz 22.) dieseContenugl*ls-

planen und man begrub ihn zuGadebusch0).
'

An seinenEnschliessungenerkannte man noch
wohl den Sohn des großen Albrechts, aber

auf die Ausführung derselbenruhete der Geist

seinesVaters eben nicht. Von seinerzwo-
ten Gemahlin Agnes, H. Magnus (torqua-

tus) von Braunschweig Tochter/p), <vermahlt

1396) hinterlieser einenPrinzenAlbrecht und

von dererstcren, Gr. Ottens von Schwerin ein-

zigenTochterRichardis, ( verm.nach 1353, f
nach1377, April 23.) nachdemihr einzigerSohn

Erich (139?) unbeerbtgestorbenwar, nur eine

TochterRichardis, die (nach 1376) mit K.
Karls des IV. jüngstemSohne H. Johan von
Görlitz vermählt, aber schon(1399) wiederver-
wittwetwar <z).

Nn 5

o) Die BestZtligunzder Privilegien des Klosters
Ribuitz(Dipl.Mfpt. de a. 1412, Mär; 22. a. d.
herzogl.Archiv)istseineletzteIbekanntellrfimde.
Chriftiani Progr. de anno Alberti Suecorum

Regis, Duci» Megipol. emortuali. Kilon. 1780, 4/
Schröders P. -6 a. 1412, S. 1761.

p) Zum Witchumwar'derKönigin, ausserdem,bei
ihrerVermählung(i zy6) angewiesenenLeibgeding,
noch(1409) einejährlicheHebungvon200 Mk.
kübschaus demSchos der Stadt Wittenburgan-
gewiesen.(ChemnizimL.K.Albr.III. ada. ,409,
Iun. 13.ans denOrigg.Urkk.)

3) Dalins SchwedischeGesch.«.Th.S. 42c,, (x)
4Z6. Schiabgmt Chronic. Riboic, p,

L66. BuchholzBrand. Gesch.il. ZH.S. 554*
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VierterAbschnitt.
(1412, Jul. 28-1423^ Decemb. 5.)

A) tNe cklenburgisches Haus;
s) zu Schwerin:

1) K.AlbrechkSdesll.Sohn Albrecht derV»
t 1423.

2) Johan der III. f 1422, Oct. 16,

d) zu Sta rgard :
r) Johan der II. f 1416, dessenSohn

Johan der IV.
2) Ulrich der I. f 14x7 (April 8.) hernach

seineunmündigenSöhne.

B) XlDetltfcbeoHanS;
0 5UGüstrow:

Balthasar (Fürst zu Wenden) f 1421,
April 5,

Johan der VII, f nach 1414, Inn. 26.
Wilhelm.

b) zu Waren:
ChristoffFürst zuWenden.

Bischöfezu Schwerin:
Rudolf derIII.-j-1415,nachJul. 25.
Heinrich (Na»en) der n f 1419.
Heinrich (vonWangelin)derIii.

Bischöfezu Raßeburg:
Detlev, 1-1419,Jan. 7. «achihm
Johann (Trempe).

Die
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ie Minderjährigkeitdes jungenH. AlbrechtSMecklen«
verursachteeinenStreit über dieVormund-Schwerin«

schüftzwischenseiner Mntter und H. Johan schx
demIII. ver deshalbden königlichenAntheilvon Vormund«
Schwerinin Besitzgenommenhatte. Durch ei- ^a'(*

nen Vergleich,welchendie beiderseitigenRathe
nebstdenStädten Rostock,Wismar undSchwe:
rin (Jul. 28.) vermittelten,ward der Königin
Agnes der Besitzder Vormundschaftüberlassen,
demjungenHerzogedieväterlicheHälfte an dem
SchwerinschenSchlossezurückgegebenundH Jo'
han mit 2200 Mk. Lübschbefriedigt,woraufbeide
Tbeile einandervollkommeneFreundschaftund
wechselseitigenSchutz zusagten; alle ältereMiö-
HelligkeitenbeiderTheilewurdenbis zurVolljäh¬
rigkeitdes jungenHerzogsausgesetzta).

Eine der erstenBeschäftigungender neuen Lüneburg.
Regierungwar (Aug. 19.) einHandlnngstractatscherSalz,

mit derStadt Lüneburg,diebesondersmit Salz £ractat*

einensehreinträglichenVerkehrüberBoizenburg
auf Wismar unterhielt. Ausser der allgemeinen
Schutzleistungund öffentlichenSicherheit für die
LüneburgischeHandlungauf derbesagtenStraße,
einer unpartheiischenRechtspflegeund bereitwilli¬
genVerwendunginetwanigenBefehdungen, auch
selbstimFall einesKriegesmit derLüneburgifchen
Herrschaft, bewilligtenH. Johan und die Kvni-
gin mit ihremSohne denLüneburgernnichtnur

un?
a) Dipl.M(p't. dea.1412, aus dem herzog!,Archiv

tu Schwerin.
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ungehindertePassage mit ihrenMaaren, gegc«
Erlegungdes gebührendenZolleszuBoizenburg,
Gadebufchund MühlenEixen, der an diesenOr¬
ten nicht erhöhet, noch an andern im Lande
neu angelegtwerdensolle, dieZollfreiheitfür er-
weislich eigemhümlicheGüter Lüneburgischer
Bürger auf demWegevonWismar, Lübeckoder
Möllen durch Boizenburg und eine ungestörte
Freiheitdes Einkaufsund derAusfuhr; sondern
die Stadt erhielt auch die Erlaubnis, zutnbe-
quemernTransport des Salzes und andrerKauf-
mannsWaaren nachund von Wismar, Kanäle
(WcuerWege) zu graben. Schleusenzu bauen,
wozuihnendas Holzgeliefertwerdensolte,dabei
Niederlagenund zur Sicherheit

'des
Handels,

nichtaber derHerrschaftzumNachtheil,Bevesti-
gungenanzulegen,auchzur Bestreitungder Un-
terhalrungsKosteneinen müßigenZoll auf die
Waaren zu fetzen,nebstdembenöthigtenGebrauch
desUferszumZweckdesTransportsundzumAus-
oderEinladen:Hingegenwardallen,vonWismar
und Boizenburgin oderdurchdas Lüneburgische
gehendenHandlnngeWaarenausdrücklichderWeg
auf derElbe nachLüneburghinunter vorgeschrie-
benund derSchleichwegumLüneburgherumun-
tersagt, widrigensals durch disieitigeBeamte
unddenLüneburgischenMagistratdieConfiScation
des umgefahrnenGuts oder dieBeitreibung de«
WchrtSvondenContravenienten,zumVortheil
beiderTheile,vorbehalten» Man versprachsogar

bis-
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disseits,nichtzuzugeben,daß zumNachtheildes
LüneburgischenSalzhandels, fremdes in Lüne-
bürg nichtgesottenesSalz dieElbe herunternach
der See zugeführetwürde, sondernsolcheshü*
selbstanhalten und iedemTheile zur Hälfte be-
rechnenzu lassenK).

H. Ulrichvon Stargard hatte sichso sehrin Dänisch-
denBesitz desZutrauens derKöniginMargare-
tha von Dännemark und derHerzoginElisabeth legenhe^^
von Schleswig gesetzt,daß ihn beideTheile in ten.
ihren abermaligenStreitigkeitenüberdasHerzog«
thum Schleswigzu ihremeinzigenRichter wähl-
ten. DurchseinenAusspruchward zwar(Sept.
4.) zuFlensburgeinVergleichgestiftet,alleinEc
war es auch, derselbigennachderKöniginTode
(Jul. 26.) zuNyborg wiederaufhob und durch 14,3
«ineförmlicheUrcheldiejungenHerzogedes gan-
zenHerzogthumsverlustigerklärtec).

H. Joha» von MecklenburqSchwcrinerrich-Zehnjähri«
tete (Jan. 10.) mit den HH. Bernhard von serLand«

Braunschweigtüneburg, Eriib und Johan von
SachsenLauenburgund dem Gr. Heinrich von
HolsteineinezehnjährigeSchutz-und Beistands?
Verbindungwiderieden, ausserdemPabst, dem
RömischenKönig, demK.ErichvonDännemark,
denHH. Wartiölav vonStettinPommeru, Hein?
rich von BraunschweigLüneburg,Albrechtvon

Mecklen?
b) Dipl.Mfpr,ded.^oiienbar^f19.Aug.1412.
9) Christian? Gesch. von Schleens Hohr. tV. S. 70,

77- GebyarviHaniM G^sch.1. Th. S. 640,
€49,
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Mecklenburgund H. Gerhards von Schleswig
Söhnen; nebenherwar dieAbsichtdiesesBünd¬
nissesauf die Abschaffungund Bestrafung des
Strassenraubs gerichtetd).

Branden« Weil zwischenden Hausern Stargard und

Verbind Werledas gute.VernehmenfeitderLübscheuFehde
düng. (1404) noch nicht völlig wiederhergestelltwar,

sotrat Balthasar nichtalleininnähereVerbindung
1414 mit seinemVetterChristoffvonWerleWaren,und

dieser räumte ihm die Mitherrschaftdes Landes
und der Stadt Pmzlttt ein, deren Privilegien
ersterer(Marz 24.) bestätigte's); sondernbeide
verbandensichauch(Aug. 13,) mit demBurggra-
sen FriederichvonNürnberg, als nunmehrigem
Statthalter der Mark Brandenburg, auf drei
Jahre, versprachenihm, dieMark widerieder-
mannn vertheidigenzu helfen, und er verhiesda¬
gegen, im Namen des K. Sigismund von Um'
garn, ihre'-ande,wiedieseinigen,zuschützenund
ihnen eineBesoldungvoni8c>oRheinischenGul¬
den zu reichen5).

In einer Fehde der Stadt Rostock mit
den Molzahnen vermitteltenoch(Inn. 26.)
Hr. Johann von Werle mit dem Schwerin-

schen
4) Chemnizim L.H. Joh. XIII,z.M. ad*. 14x3,

a. d. Ong. Urk.
«) AusführlicheBetrachtungüberverschiedeneStückc

derGemcinschasis-undContribntionsVerfassiingin
Mecklenburg?17.51)192.Beil.S. 240. Klüvers
Beschreib,dckHerzvgth.Mecklenb.II. Th. S. 878.
r>ipl.Mfpc.dea. 1414,März24.

t) ChemnizimL.Hn. Balthas.i. W. scia. 1414,
a. d. Orig. Urk.
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fdjm H. Johann zu Grubenhagen einen Still-
stand bis zur gänzlichen Beilegung, die er aber,
dem Anschein nach, nicht erlebte, sondern (Aug,
iZ.) von H. Johann und Hrn. Balthasar zu
Büßow in Güte erreicht wurde g). Dieser regierte Krieg
seitdem den Güstrowschen LandesAntheil allein, Meckienb.
gerieth aber, nach dem unbeerbten Tode seiner Ge-
mahlin der Mecklenburgischen Prinzessin Eufemia,
mit ihrem Bruder in ein MiSverständniS über die 1415
Zurückhaltung des eingebrachten BrautschaßeS:
An beiden Seiten fehlte es nicht lange an allerlei
Feindfeligkeiten,hausig wurden Dörfer und Schlös¬
ser verwüstet und viele Menschen um Freiheit
und Leben gebracht; unter andern hatte Baltha-
sar auf einer dieser Streifereien einen Mecklen-
burgischen Ritter Heinrich von Moltke gefangen
und ihm wegen des Lösegeldes so lange zugesetzt,
bis der arme Ritter unter den Martern seinenGeist
aufgab h). Nun verbanden sich die Stargardi-
schen HH. Johan, Rudolf und Ulrich und die
Schwerinfchen HH. Johan und Albrecht (Jus.

28.) öffentlich' mit den HH. Otto und Kasimir
von StemnPommern wider die Herren von Werke
und deren Lande, wovon jedoch die Stadt Röbel,
wegen der Mecklenburgischen (unterpfandlichen)
Ansprüche darauf, ausbeschieden wurde i).

Ohne

g) Rost. Anzeigen 1755, S. 53-58.
h) Corner ad a, 1416/ p, 1206.

i) Lhemniz im L. H. I»h. Xlll. j. M. «d 1415,
K. d. Orig. Urk.
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Ohne Zweifel waren die vereinigten Kräfte der

WendischenHerren zu schwachem derMecklenburg-

Pommerschen Uebermacht das Gegengewicht zu

halten. Balthasar, Wilhelm und Christoff war-

fen sich daher, in Gefolg ihrer jüngsten Verbin-

vung mit Brandenburg, demBurggr. Friederich,

Ser itzt dieMark zum wiederkäuflichenEigenthum

besas, in die Arme: dieser suchtedieVerlegenheit,

worin stestch befanden, zum Vortheil seinesHau-

fes auf immer zu benußen, indem er ihnen (Dct.

«r.) zu Berlin einen daselbst entworfenen Revers

vorlegen lies, in welchem ste ihm nicht nur den

kräftigsten Beistand und den Einwohnern der

Mark gleichenSchuß wie ihren eigenen Erblanden

versprechen, sondern sich auch anheischig machen

solten, ihre sämtlichen Lande und Herschaften, ohne

die Ausnahme, für sich und ihre Erben von

dem Burggrafen und dessen jedesmaligen Nach-

folgern im Markgrafthum Brandenburg zu Lehn

zu empfangen und ihm deshalb den gewöhnlichen

Erbhuldigungseid zu schwören. Allein der Man-

gel einer Besiegelung dieses Entwurfs ist ein ficht-

licher Beweis von der standhaften Weigerung der

Wendifchen Herren, eine für ihr Haus so nach.-

«heilige, als für ihre Vettern unverantwortlich,?

Verbindung zu vollziehen k). Inzwischen ward
seit-

k) Abgedrucktist dieserEntwurf in hochdeutscher (d.i.
hiesetdstfremder)Sprache in der kurzenInformation
vvn dem Ursprunguud Verfolg des KouiglichPreu>f-
scheuund MarkgräflichBraiidenburgischeuEoentuat«
SacceßiynßNechts an dm MecklenburglschenReichs-

lehnend
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seit dieser Zeit der Krieg von Hrn. Balthasar mit *4lS
Einverständnis und thätiger Hülfe des Burggrafen
von Nürnberg gegen beide Mecklenburgische Häu-
ser fortgesetztI). Christoff aber hatte das Unglück
gehabt, von denMecklenburgern gefangen und nicht
eher wieder losgelassen zu werden, als bis er sich
entschlos, (Marz 8.) das Land und die Stadt
Röbel mit demSchlosseWredenhagen den
Stargardischen und Schwerinfchen Herzogen von-
Mecklenburg ohne allen Vorbehalt erb--und eigen-
thümlich abzutreten. Wahrscheinlich ward eine
so erzwungene Verzichtleistung bald widerrufen;
die Herren von Werke stellten deshalb wider die
regierenden Herzoge und wider die Königin Agnes,
als Vormünderin ihres Sohms, beim Rom. Kö,
mg Sigismund Klage an. Durch des Burg-
grasen Vermittlung ward endlich zwischen den 141?
HH. Johan und Albrecht von MecklenburaSchwe- %f <(i>t
rin und Johan von Stargard, den GüstrowWeUi- Rost 0 ck.
schen Herren Balthasar und Wilhelm (Ott. 16.)

z»
lehne" (i7v8)Veil ä(inFabersStaatskanzki,XlV.
Th. S.?Z, 91) iedochnicht, wie alle übrige daselbst
beigebrachte Urkunden, mit Bemerkung eines anhan¬
genden Siegels, wovon auch die Reichsgerichtüche
Wdimation diesesRevnses -ic14z? sebendaselbj!
Beil. Q) nichts erwähnet. S.auch des Meckl. Archi-
varius,>Ioh.Schuljen kurzehistorischeVvrstellung—
dessen, was zwischen (dem MecklenburgWendischen
Hanse) und den Markgrafen von Brandenburg —
1150.1480 — sichbegebenund zugetragen habe."
Cap. IV. (in Gerdes Sammlungen S. 141.146.)

J) Fabers StaatsKanzlei a. a. O. S. 85«Beil. F.
M-cki. Gesch. n. Th. O 0
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Zu Rostock eine vollkommene Aussöhnung gestif¬

tet: dem Hn. Christofs von Waren ward für
4000 Mk. Sundisch seinevöllige Erledigung be-
willigt, und zugleichein fünfjähriges Bündnis auf-
gerichtet, während dessendie Werllfchen Herren
die Einstellung des Rechtsstreits beimKönige bis
würfen und die 2002 Mk., welcheBalthasar von
dem rückständigen Brautschah seinerverstorbenen
Gemahlin an ihren Bruder, den Herzog Johan
zu erlegen Hütte, ihm noch einigeZeit gelassenwer-
-den solteu m),

i4T(5 Die Herren von WerleGüstrow hatten unter-
dessennoch einen andern Feind an ihrem vormali-

msche
'

Äen Bundsgeuossen, dem Erzbisch. Günther von
Fehde. Magdeburg, bekommen. In diesem Streit

übernahmen die HH. Rudolf und Albrecht von
SachsenLüueburg und Burggr. Friedrich das
schiedsrichterliche Amt; und erstere versprachen,
(Nov. 19.) im Fall der Verzögerung ihres Aus-
fpruchs denHHn. Balthasar und Wilhelm Stadt
>midSchlos Sandau zu überliefern n).

Regle- Bisch» Rudolf von Schwerin und die

an"«ruMk der II. und Ulrich von Stargard
zu wohnten der Rostockisch«,Aussöhnung nicht mehr

Schwerin h^i, sondern hatten schon vorher dieseZeitlichkeit
verlassen» Weil ersierer die Priesterweihe nicht

ge-

«,) I. c. Chemniz im L. H. Aibr. V. ad 3,
14161 unö im L. H. Ioh. XIII. z. M. 2.1417,
a. d. Oi'-W llrff.

n) Gemniz M 8. Hn. Balchas. z. W. ack 1416,
a. d. Orig. Urk.
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genommen hatte, um ander weltlichen Regierung
seiner Erblande einen Ancheil beibehalten zu kön¬
nen, so hatte er sich (1401) den Constantinopo-
litauischen Bischof (in partibus) Jacob zum Vi-
earius INponriticailbuzund(1397,1416) de»
Domherrn Heinrich von Nauen zum Weih-
btfchof ( fuffraganeus ) bestellt. Dieser ward itzs
zu seinem Nachfolger gewählt und erhielt feineBe¬
stätigung, (vor Oct.6.) mit Einwilligung deSErz-
bischofs Johan von Bremen, von der damaligen
allgemeinen KirchenVersammlung zu Kostnitz o).
H. Ulrich hatte feinen Tod, (Apr. 8.) wie die 1417
gemeine Rede gieiig, aus einem Giftbecher ö^Star"ach'
trunken, den ihm feine vertrautesten Bedienten
gereichthaben folten,nachdem er noch vorher (Marz
iy.) auf seinem Krankenbette ein Testament ge-
macht hatte, in welchem die HH. Johann und
Albrecht von MecklenbürgSchwerin und seineGer
mahlin Margaretha, (H. SwantiborS von Stet-
tinPommern Tochter) zu Vollziehern seines letzten
Willens und zu Vormündern seiner (ungenanu-

ten) Söhne, seiner Tochter Anna im Kloster
Wanzke, nachhörigenAebtisstn dasebst, (vor 1422,
Nov. 25.) anch feiner Lande und Leute bestellt
wurden p). Sein unerschütterter Much, den er

O 0 2 in
o) amb. 8cl, laggcrcChronic,Riboiccns,ad a,1397^

p. 868. v. Balthasar von den Pominerschen und
RügijchenLandesGesetzen,S. 106. Co^^x» ad a.
1416, P. 1217. Etwas von gelehrten Rostocki¬
schen Sachen, 1740, S. 42s.

p) Corner ad 1417, p. 1323. „Conftituensqiie prc-
diflos principe? (patruos (hos) ec prcdi&am pnnci-

pcm
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in verschiedenenKriegen bewiesen hatte, und viele

andre lobenöwürdige Handlungen verursachten all¬

gemeine Klagen über seinen Verlust und erhielten

sein Andenken noch lange im Segen. Sein Bru?

der H. Johan, der schon vor ihm unter die abge-

fchiednen gerechnet wurde p), war mit einer Pol?

uischLittanischen Prinzessin Katharina, (vor ihrer

Taufe Wllheida genannt) vermählt gewesen,und

hinterlies von ihr, ausser einem Sohne, Johan

dem IV. der ihm in der Regierung folgte und

schon (Dee. 16.) an dem RostockerFriedensschlus

Antheil nahm, eineTochter Hedwigs geb. 1390),

die (1396, Nov. 2Z.) ins Kloster Nibnißgebracht

und (iZ97,J«l. 2.) eingekleidetwar; in der Folge

ward sie (1423,2^3.25.) daselbst zur Aebtissin

gewählt und resignirte(i467) noch kurz vor ihrem

Tode q). Die
|>tm'(Margarctliam)in filiorum worum ctfiliefue

terrcquefue er fuorum in piouifores." Teftamen-

tum D.UIricid.d, incaftroScrelirz in loco egn'tudinis,

19. Man, i7i7(üipl.Mfpt.aui denl herzogl.Archiv.)

Daß er mehrere Söhne hinterlassen habe, ist hieraus

»lmyjdersprechlich!wie fie aberhlessen, bekomm: man

nicht zu wissen» sondern in der Folge sueeevirte ihm

nur allein sei» Sohn Heinrich. Von der Aebtissin

Anna zu Wanzke S. Chemniz im L. H. Henr. IX. z.

M. -<>a. 1422, Nvv. 25. a. i>Orig. Itvf.

pp)
„Ambobus dominis.fcilicet domino Johan niduci

Magnopolenfi pic mcmorieetdoininoUlricoprin-

eipi.... tjuod fratcrfuus dominus Johannes prin-

ceps prefatus.,,, etc. (Teftament. D. Ulricid. a,

3417, Man. 19.Mfpt.)

<3) Lamb. Schlaggcrt Chronic. Pvibnitz, I, c.p.8f"8/

869, 874, l?6, «ä iz96, iz97, 1408, 1423t

-467.
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Die Glüsingsche Sache, die durch das Commissi ^4^5

rium andenHochmeistervonPreussen(i4OZ)um kei-

nen Schritt weiter gekommen war, fand itztauch

ihrEnde, seitdem der Rom. K.Sigismund (Jul.

22.) dem Burggr. Friederich von Nürnberg den

Auftrag machte, nach gütlicher oder rechtlicher

Befriedigung beider Theile, Rostock und Wismar,

aus der ReichöAcht zu entlassen: der neue Com-

missarius vertrug (Dec. i.) die Partheien zu

Rostock in Güte; beide Städte wurden nicht nur

durch den Burggrafen in 'des Königs Namen

von der Acht losgesprochen, sondern demnächst

(1418) auch von dem Röm. König selbst wieder

zu Gnaden und in die Gemeinschaft des Reichs-

Schutzes bei ihren Rechten und Freiheiten aufge-

nommen. Indessen war doch Rostock, durch die

Einlassung in eine Verbindung mit dem Lübecki-

schen neuen Rath, vor dem Reichshofgericht in

einen anderweitigen AchtöProceß verwicket wor;

den, der erst lange hernach (1423) abolirt wurde r).

Seitdem die vertriebenen Lnbekischen Magi-

stratsPerfonen durch eine eigne königliche Coim

Mission, unter schiedsrichterlicher Vermittell»ng

sieben benachbarter Seestädte, worunter sich auch

Rostock und Wismar befanden, (Inn. 15.) form-

lich wieder eingefetzt waren, hatte der Wismar-

sche neue Rath von Lübeck aus keine weitere schc

Rückstarkung zu erwarten; und die Bürgerschaft

suchte daher eine Aussöhnung mit ihren beleidig-

Do 3 ten

r) Rost. Anzeigen 1755, S.62,65, 82, ff. 109.
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ten Landesfürsten aufs angelentlichste. Die HH.

x Johan und Albert liessen sich auch nicht lange

vergebens bitten, die Bürgerschaft und der ein¬

gedrungene Rath kamen ihnen mit einer fusfalli-

gen Abbitte entgegen, und mit Freuden feierte die '

Stadt die Wiederkehr der landesherrlichen Gna-

de durch ein freiwilliges Söhnopfer von 10,000

Mk. Lübfch. Die abgefetzten Rathsglieder

wurden von den Herzogen mit eigner Hand

wieder eingeführet, die erledigten Stellen

von Ihnen mit angefthenern Kaufleuten, ohne

Rücksicht auf Handwerkszünfte, besetzt und ihnen

von der Landesherrschaft das RegimentöRudec

wieder anvertrauet; hingegen die widerrechtlichen

und gemeinschadlichen Anordnungen des einstwei¬

ligen Raths wurden widerrufen und cassirt t').
14,14 JnRostock hatte noch vor kurzem (Jan.25.)

Aussöh- Bürgerschaft, nach neuen Bewegungen, mit
»ungs»

^em damaligen Rath sich förmlich vertragen, ihn

aufs neue anerkannt, alle neuerliche Auflaufe und

Zufammenrottirungen, bis auf die 24 Bürger,

die der Rath sich selber auserkohren hatte, für be-

ständig eingestellt und von diesem dagegen eine

Bestättigung aller bürgerlichen Freiheiten erhalte».
Ißt erinnerte sieLübecks und Wismars zwiefacher

1416 Vorgang, daß keine Zeit zu verlieren sei, um auch

ihre öffentlicheAussöhnung zu bewürken. AufZure-

ten Lübeckischer, Hamburgscher, Stralsundscher

•»»»$•:« und

0 Willebrandts hansischeChronik,ll. Abth. S. 67-78.
Beckers Gesch.derStadt Lübeck,>.Th. S. z 42/347,
goRN^Rada, 1416/ p«xai7/ 13x8.
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und Lüneburgfcher Abgeordneten, setzte die Bür¬

gerschaft (Dee-) ihren verdrängten und so sehr ge-' Hür.diu»«

miöhandelten Rath wieder tu den völligen Besitz

seines vorigen Ehrenstandes; zur Befriedigung

ihrer beleidigten Landesherren, zahlte sie eine freu

willige Geldbusse, doch weil die hiesige Bürger¬

schaft nicht so wohlhabend war, als die Wismar?

fthe, nur von 6000 Mk. Sundisch. Die Stadt

huldigte (Febr. 7.) beiden Herzogen aufs neue,

und diese ertheilten ihr dagegen (Febr. 8.) die Be¬

stätigung aller Privilegien ß) Beide Städte nah^

wen demnächst auch an der schiedsrichterlichen

Beilegung der, in Lübeck aus dem Aufstande noch

übrig gebliebenen Handel Antheil» Und auf ei?

nem neuen Hansetage zu Lübeck wurden, ausser *4*8

andern nützlichen HandlungS- und Navigations?

Gesetzen, gegen ähnliche Aufrührer die schärfsten

Strafen verabredet, und diejenige Stadt, welche

ihren Magistrat aufs neue absetzen würde, ward

aller Gemeinschaft mit der Hanse im voraus ver:

lustig erklärt c).
Bei den abermaligen Anstakten, welche der ^ x

K. Erich von Dannemark, zur Vollstreckung derWchleswig^

furchtbaren Nyborger Urthel (141z) gegen die ^$eg,
( Do 4 jmv

IT) Rost.Anzeig. I755,S'58^ Cor n e r 1. c.p. 1220.

Abhandl.v. Urspr d. St. Rostock,z8 Beil.Qui«.
tung derHH.Johann undAlbrechtüberdieletzten
3coo Sundische Mk. von der Stadt Rostock, J. d.

Schwerin, 5 März? 1417, in Rost. Anzeigen! 755,

©73/74/77. Klüver>l.Th.S. 884.
t) Willebrandt a. a. D. 0.79. Co r n e r ad a. 1417,

1418, f. 1222, I2ZQ, Art. I-tlII,
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»416 jungen Herzoge von Schleswig, machte, schien

H. Johann von Schwerin gegen Holstein Par-
thei zu nehmen, indem er eine Foderung von
2,000 Mk. Silbers, wegen des unbeerbten Ab-

gangs der, an Gr. Adolfen von Holstein vermählt
gewesenen Meckl. Prinzessin Anna (H. AlbrechkS
des I. Tochter) in Anrege brachte u).Jn dem darauf
folgenden Kriege hingegen, welcher den Vitalien-
brüdern, zum großen Nachcheil der Handlung,
aufs neue das Dajeyn gab, ergriffen Balthasar
von Wenden und H. Albrecht von Mecklenburg
die Holsteinsche Parchei: ersterer, weil er die
Schwester der Herzoge von Schleswig zur Ge-
mahlin hatte,, und letzterer, weil er ohnehin noch
seine väterlichen Ansprüche auf das Königreich

1417 Schweden hervorfuchte, und beide leisteten den
Holsteinern nützliche Dienste gegen die Dänen,
Albrecht ward darüber mit seinen Truppen itt
Schleswig eingeschlossenund gezwungen, sich(Jul.
15.) dem Könige zu ergeben, der ihm nur unter
der eidlichen Bedingung, nie wider ihn oder die
drei nordischen Reiche etwas feindseliges unterneh-
men zu wollen, feine Freiheit wiedergab v). Die
Seestädte gaben sich seitdem viele Mühe, die krieg-
führenden Pariheien mit einander auszusöhnen,

und
u) Christian!a. a. O. IV.Th. S. 89.
v) Cornerada. 14171p.1222;1230. ChrMalli a.

a. O. S. 90, 95, 99. H. Albrechtbehieltaberden«
noch,solangeerlebte,denTiteleines„wahrenErben
derReicheSchwedenundNorwegen"bei (Chemniz
inseinemLebe»-6 142z,jauseinerOrig.Utk.)
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und in einem nachmaligen StillstandsVertrage
übernahm Balthasar von Wenden ans Holsteins
scher Seite die Gewahrleistung w)*

Bisher hatten sich die Herren von Werle nur Wendischer
selten des fürstlichen Titels bedient, obgleich sie FürstmTi«

würklich weder mehr noch weniger waren, als Pri-
bislav und seine beiden nächsten Nachfolger,

(S. i2Z.) sondern sich mit dem Titel: Herren
von Werle, begnügt. Ißt aber, wie die kaiser¬
lichen StandesErhöhnngen häufiger wurden, wo-
von die Erhebungen der Grafen von Savoyen

(1416) und von Cleve (1417) zu Herzogen die
neuesten Beispiele enthielten, vielleicht auch um sich
in den Augen ihres neuen Nachbaren des nun-
mehrigen Kuhrfürsten Friederichs von Branden-
denburg eine verdientere Achtung zu verschaffen,
schien auch in ihnen das von ihm (1415) beleidigte
Gefühl ihrer ursprünglichen Würde zu erwachen,
und alle drei Herren von Werle verlangten nun

auch für nichts geringere gehalten zu werden, als

was sie würklich waren, nämlich fürFÜrsteN Von

Wenden. WeildieGeistlichkeitdamalsnoch
allein für competenten Richter über menschliche

Kenntnisse und Wahrheiten gehalten ward, so legte

Balthasar, zum Beweise der hohen Abkunft sei-

nes HauseS, dem gemeinschaftlichen Diöcesan- X413

bischose eines Theils der Werlischen Lande Otto

von Havelberg (May 4.) zu Wilsnack zwei alte

O o Z Wen-

w) Corner ad a, 1418, p. 1229/ !2Zl. Christian!
a. a. £>.S. 101.
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Wendische Chronicken und fürstliche Geschlechts-

Nachrichten vor, wovon die eine zu Doberan, die

andre zu Neukloster aufbewahrt wurde. Von

der Aechtheit dieser beiden Monumente überzeugt,

legte der Prälat vor dem Kaiser und der ganzen

Welt daö feierliche Zeugnis ab: daß die Herren

Balthasar, Wilhelm und Christoffvon Werke und

FürstenVonWendenausköniglichemGeschlechte
und von den ehemaligen Wendischen Fürsten in gnu

der Knie abstammten. Seitdem fanden sie also '

auch kein Bedenken weiter, den fürstlichen Titel

öffentlich anzunehmen x)„
Mecklcn- Das Band der wiederhergestellten Freund-

schaftzwischendenHäusernMecklenburgund
Eröoerbrü. Wenden ward auf einer persönlichen Zusammen-

dkrung. fünft zu Rostock (Ott. 2?.) von den Schwerin-

sehen HH. Johan und Albrecht, dem jungem

H. Johan und H. Ulrichs Kindern von Star-

gard an einer, und Den Fürsten Balthasar, Wil-

helm und Christoff b0tt Wenden an der andern

Seite, durch eine vollkommene Aussöhnung auss
neue befestigt: BeideHauferverbanden sich mit Lan¬
den und Leuten auf ewig zu gegenseitigem kräftigen
Beistand wider jeden, nur allein das Röm. Reich
ausgenommen, und überliessen ihre künftigenStrei-

tigkeiten dem Urtheile ihrer Räche, Manne und
Städte; Sie beschworen zugleich, ihrer alten
StammöVetterschaft eingedenk, eine neue (§xh
Verbrüderung,vermögedereneinHausdeman-

dm?,

5) Dipi.Mfpt, 6. h, a, a.dem h. Archiv jtt Schwerin.
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dorn, auf denFallseinesAbgangesohnemännlü
che Erben, seineManne und Städte huldigen
lassensolte; dochward denhinterbleibendenfürst-
wichenTöchterneinestandesmäßigeAussteuernach
derManne undStadte Rath versichert;dasSchloS
Wredenhagen, welches die Herzogenochseit
dessenEroberung(141Z) in Besitzhatten, ward
denWendischenHerren zwar wieder abgetreten,
den Herzogen aber, als ein Unterpfandfür die
rückständigen3000 Mk. LübschvonF. Christoffs
Lösegeldern,gelassen; das Landund dieStadt
Nobel bliebgleichfalsnur bis zur Wiedereinlö¬
sungin MecklenburgischenHändenund musteden
Herzogeneinstweilendie Pfandhuldigung leisten.
In dieseErbvereinigungward derBisch. Hein-
rich und das Stift zu Schwerin mit allen seinen
Nachfolgern gleichfals aufgenommen y). In
Gefolg ebendieser, mit allen vorhin genannten
Mecklenburgische!, Herzogen geschlossenen Erbver-

cinigung, versicherten(März 13.) diedreiFürsien ,419
von Wenden derStadt Rostockund überhaupt
allenMannen undStädten derMecklenburgischen*'

ni
LandeRostock,

y) Dipl.Mfpt dea.1418, ausdeinh.Archiv:Daß
unter„HertochVinckesKindere,Veddere»,alle
SchechenHertoge» toMeckimborch"hier nichtseine
TochterimKlosterWanjke,funDernnurdieimTesta¬
mentenichtnahmhastgemachtenminderjährigen
Söhne verstandenwerdenmüssen,verstehtsichvon
selbst;derenNamenaberbleibenauchitztnochcinGe¬
heimnis.F. Christofsüberiieshernach(1419)de»!
Herzogennochbesonder»diegeistlichenLehnedesLan-
desRöbel,wahrenddessenVerpfändung(Cbemniz
imL-Z.Ehristoffsj.W.a4a. 1419,a.d.Orig.Urk.)

6
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Landenicht allein füritzt eben den Schutz wie
ihren eigenenUnterthanen, sondernsiebestätigten

ihnen auch im voraus auf den dereinstigenSuc-
cessionöFallallePrivilegien, Güter und Gerech-
tigkeitenz).

Bischöfe Im Stifte Raheburgward itztnachdemTo-
iu dedesBischofsDetlev(fJan. 7.) Johatt Trent-

Bischof erwählt; undzuSchwerinward
Schwerin,der,durchHenrichsdesiI. Toderledigtebischöfliche

Sitz durch den bisherigenDomprobstHeinrich

von Wangelin wiederbesetzta).

Universität Die tiefeUnwissenheitund die Wildheitder
'

zu' Sitten, womitdieKüstederOstseeund dasganze
Rostock, niedereDeutschlandnochüberallbedecktlag, ver-

mnthlichauchderguteVorgang, denderMarkgr.
Friederichvon Meissen(1409) mit derUmversi-
tat Leipziggegebenhatte, brachtedieHH. Johan
und Albrechtvon MecklenburgSchwerinauf den
verdienstvollenEntschlus, jenenNebelndurchdie
AnlegungeinerhohMSchllle (generalefludium)
ein ebensokräftigesGegenmittelund den Wissen-
schafteneineneueWerkstättezuzubereiten. Hie-
ZufandmandieStadt Rostockvorzüglichbequem.
Mit demdortigenMagistrat vereinbartensiesich
deshalb,wegenAnweisungbequemerWohnungen

für

z) Rost.Anzeigen1755,S. 9Z. Auchhierwerdeil
»Hsrtoch OlrickesKinderealle Hertogen to
Mecklenburg"unterdieerbverbrudertenHerrenauf-
gezahlt,iedochohneunsderenNamenzuentdecken.

») SchrddersP.M.aäs.I4I9,S. 1802. Lorner
ad a. 1419, p.1234, 1237.
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für Magisters und Lectoren,sie bewilligtenden
LehrernhinlänglicheBesoldungen,demkünftigen
Rector einenebenfo unbeschränktenUmfangder
bürgerlichenund peinlichenGerichtsbarkeitüber
die UniversitätöGlieder,als die Landesherrschaft
oder dieStadt bisher ftlhst gehabt hatte, und so?
WohldenLehrern, als denStudierendenallenur
zu ihrer und ihrer UnterthctnenDisposition
hendeVorrechte, BefreiungenundSicherheiten,
wiewohl übrigens mit Vorbehalt aller andern
Freiheiten und GerechtsamenderStadt. Weil
die Wissenschaftendamals noch ein Monopol
derGeistlichkeitwaren, so konnteeinesolchelit-
terarischeOperation nicht anders, als mit Ein-
Verständnis des Bisch. Heinrich von Schwerin,

zu Recht bestehen. Dieser war dahervomAn?
fange an mit in denPlan desHofes hineingezo-
gen. Er begab sichseinerunmittelbarenJuris-
dictionsAnsprücheüber die zur Universität gehö-
rigeu geistlichenPersonen und Sachen, zum
VortheilderakademischenObrigkeit,und begnügte

sichmit seinenübrigengeistlichenGerichtöbarkeitS-
und DiöcesanbefugnissenüberdieStadt. Er im
terstützteselbstdas gemeinschaftlicheGesuch der
Herzogeund desMagistrats ( Sept. 8.) um die
apostolischeAuctonsirungdieserStiftung beim
P. Martin dein V; und zur Verstärkung des
BesoldungsFondswi»rdvon beiden Seiten die -
VerwendungdesZehentenaller geistlichenLehne
des SchweriuschenKirchensprengelsvorgeschla-

. gen
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genb). Der heiligeVater genehmigtedas her-
zoglicheAnerbietenmit allenbewilligtenVortheilen

*4*9 und bestätigte(Febr. iZ.) dieStiftung der Ro-
stockischenhohenSchule in allenFaenltäten; nur
in Ansehung der .theologischenmachteer eine
Ausnahme, wahrscheinlichum die Gelegenheit
zn nochmehrerenNachforschungenüber manche
Irrthümet in derkatholischenKirchezu verhüten,
dieohnehingenugmit gefährlichenNeuerungenzu
kämpfenhatte. Uebrigenöwurden sowohlden
lehrenden, als denlernendenGliedernderUniver¬
sität dieftlbigenFreiheiten, wie denenzu Köln,
Wien und Leipzigverliehen;derjedesmaligeBi-
schofju SchwerinwardzumbestandigenKanzler
der Universität bestelltund die Gerichtsgewall
des NectorSfür alle Eingriffe der Herzogeund
desRaths vollkommengesichert;zugleichempfahl
man den Herzogendie Bestellung der nöthigen
Sicherheit für die Anweisungdes jährlichenUn¬
terhalts diesesInstituts c). Weil es nun, bei
dendamaligenbekanntenHindernissenderJüstiß-
pflegeimDeutschenReiche,ohnehinalgemeinge-
wohnlichwar, den Verheißungender Regenten
durchdieGewährleistungmitgelobenderUntertha-

neneinenauwendlichernGrad der Sicherheit zu
verschaffen;somusteauchhierdieStadt Rostock,
nachdemdie Bürgerschaftin die Aufnahme der

Uni?
MkundllckeBestättigungderHerzog!.Meckl.en.

burgischenGcrcchlsameüberDero ÄkadkMieund
Rath zuRostock.(i?54) Z.u 4̂.Beil.

O Ebendaselbst,5. Beil.
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Universitätgewilligthatte, demneuenKanzler,
(Sept. 29.) imNamen und auf Befehl derHer-
zog?, dievon dem-Pabst-verlangteCaution lei¬
sten: daß zwei CollegienGebäudein der Stadt
und einejahrlich?Hebung von Zoo Rheinischen
GoldGülden, nachder freienDispositionder aka¬
demischenObrigkeit, zum2lufenthaltund zur Bc-
foldungder Magister, DoctorenuiidandrerLeh-
rer angewiesenwerdensolteu. Von ebendiesem
Bischof ward darauf, (Nov. 12.) unterdemBei-
ständedes AbtSvonDobderan, zweierRostock?-
scherGeistlichenund desBürgermeistersHenrich
Kahow, derneueMnseusitzftierlicheröfnet; der
M. Peter Stenbeck wardzumerstenRectorbeei-
digt, und binnenkurzemfand sicheinebeträchtli-
cheMenge von Studierendenin Rostockeind)^

DieSorge für dieErhaltung der äussernund
jnnern Sicherheit des Vaterlandes ward unter
diesen literarischenVorrichtungen derRegenten
michnichtvergessen,sondernveranlaßt?verschie-
VeneBündnisse. Mit den HH. Bernhard und Landfnc«
Wilhelm vonBraunschweigLüneburg,Erich von
Sachsenwuenburg, Henrichvon Schleswig und
demF. Heinrichvon HolsteinStormarn verbau-
den sich H. Johan und Alb-echt(Jan. ig.)
auf zehnJahre, zn wechselseitigerBercheidigung
ihrer Landeund leute gegeniedenurd zurgemein-

schau-

Z) EtwasvongelehrtenRostock.Sachen, 173-7
S 1, 19z. UrkmidlBestätigung«. 6. Bttl.
Corner ad a, 1419/p. 1237,
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schaftlichenAbschaffungundBestrafungallerräu¬

berischenGewaltthätigkeiten;ihre eignenJrruw

gen unter einanderwurden demUrtheilegekohn

ner Schiedsrichter überlassen. Eine ähnliche
VerbindungvongleicherDauer trafen beideHer-'

Verbin« zöge(Febr. 24.) zuStettin mit denHH. Otto
düngen, und Kasimir, auchbaldhernach(April 4.) mit

dem H. Wartislav von Pommern, worin ein

TheildemandernbinnenLandesseineganzeMacht,
auswärts aber10s ReisigenzuHülfeversprachc).

Stargard- Die Herzogehatten auch bald Gelegenheit,

von diesenBündnissenGebrauchzu machen,als

derKührs. Friederichvon Brandenburg denjun-

gen HerzogJohan vonStargard heimlichanfHe-

benund gefangennachTangermündeführen lies.
Die geheimeAbsichtdieserGewattthätigkeitwar

verumthli'ch,wie die Folge deutlichzu erkennen

giebt, ihn zu einer abermaligenAnerkennung

derBrandenburgischenLehnshoheitüberdieHerr--
schaftStargard und zur Verzichtleistungauf

dienochübrigenMarkischenPfandgüter, inson.
derheit auf die vorhin (iZyy) eingenommene

Branden-PrenzlanifcheHuldigungzu nvthigen. Zur B&
burgschcrsx^ung diesesPrinzen brachtenH. Johan und

Albrechtvon M:cklenbnrgSchw:rin, H. Erich

vonSachsenLauenburgund H. Otto von Stettin

in der Geschwindigkeitüber 1000 Mann unter

Gewehr^ fielendamit in dieMark und belager-
teil

e) ChemnizimL.H.Albr.v. undJoh.XIII.z.M.»d
'». 1419,ausdenOrigZ.Urkk.
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ten zuerst die Grenzstadt Strasburg. Wein die
Bürger und adlichen Burgleute in der Stadt
waren so gut mit schwerem Geschütz und andern
Vertheidigungöwerkzeugen versehen, und die uns
gewohnten Wirkungen dieser neuen Waffen warnt
den Belagerern so tödtlich, daß H.Johan mit den
Stettinscheu Hülfstruppen und den Rdstockschen
und Wismarschen Bürgern nach vielem Verlust
genöthigt wurde> in der größten Unordnung die
Belagerung aufzuheben. Nach' dem ernsthaften
Widerstande eines so unbedeatenden Städtchens
blieb ihnen feine Infi weiter übrig, die Eroberung ^
der festeren Stadt Tangermünde zu versuchen» l'c®

Glücklicher hingegen war der Kuhrfürst auf einer
Streiferei inö Mecklenburgische, indem er das
Schlos Gvrlosen eroberte, aus welchem bisher
die Mark häufig durch Räubereien beunruhigt
war. Auf einem persönlichen Cvn^reß zu Perle- ^"dfticde

berg ward zwar von dem Kuhrfürsteu von Bran- PerlkberA
denbürg, den HH. Wilhelm von Lün'eburg, Ka¬
simir von Stettin/ Johann und Albrecht von
Mecklenburg, Erich von Wallenburg, dem F. Bal¬
thasar von Wenden, dem Freiherr« Gans von
Putlist und den Bürgermeistern von Lübeck, Spam:
bürg, Rostock, Lüneburg und Wismar (Äug. 23.)
ein allgemeiner Landfriede geschlossen 0» Beson¬
ders vermittelte daselbst der Herzog von Lüneburg

zwischen
f) Corner ad a.1419,1420;p 1235,1236/1238,1243*.

Buchholz brandend. Gesch. Iii. £h, ©. ZO, Zt»
Becker a. a. O. S. z6o.

«MI. Gesch. 11,Th. P »



584 ' Dritte Periode,

zwischen dem Kuhrsürsten, den Schwerinschen

Herzogen, sowohl für sich, als für den gefangenen

H. Johan und H. Ulrichs von Stargard unge¬

nannte Kinder, (alle Herzoge zu Mecklenburg)

den StettiliPommerschen HH. Otto, Kasimir und

Wartislaw, den Herzogen von Lauenburg und

den drei Fürsten von Wenden einen dreijährigen

Stillstand: während desselben sollen alle Wechsel-

fettige Ansprüche und Streitigkeiten seinem und

seines Bruders H. Bernhards schiedsrichter-

lichem Urtheile unweigerlich unterstellet und alle

beiderseitige Gefangene, auch selbst H. Johan,

wenn er, zum Unterpfands für sein künftiges Löse-

geld, dem Kuhrsürsten sein ganzes Land Huldigen

lassen würde, gegen Bürgschaft losgelassen wer-

den; von Brandenburgischer Seite wurden die

Bischöfe von Brandenburg, Lebus und Havel-

berg, die Grafen von Lindow und Jaspar Gans

von Putlist, so wie von MecklenburgPommer-

scher Seite die Stifter Schwerin und Kamin, mix

eingeschlossen. Von dem Kuhrsürsten ward auch

dieser Vertrag (Sept. 2.) genehmigt und nachher

»421 (Aug. 9.) von beiden Seiten nochmals erneuert g).
Allein H. Johan von Stargard, ohne Zweifel

Weil er sich weigerte, eine so verfängliche Sicher-

heit

g) Chemniza.a.O. 262.1420, Aug. 2z. undSept. 1;
1421, Aug 9, aus z Origg. Urkk. ZwischenJaspar
Gans v'onPutlist und der Stadt Rostockward her«
nach (142z) vondemF. WilhelmvvnWendenund
dessenRathen nocheinebe'sondereAussöhnung,wegen
verschiednerBefehdungen/vermittelt. (.Rost. Anzei«
gen 1755, S. ii°.)
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heit für sein Lösegeld zu bestellen, blieb in der
Gefangenschaft.

Kurz vorher hatte sich auch F. Balthasar, n
*42©

durch die Verwendung des Bisch. Heinrich von
Schwerin und der Stadt Wismar, mit den Lü- gncöe.
fccfern vollkommen wieder ausgesöhnt, ihnen seinen
Schuß und seine VerMittelung ir» allen ihren
Streitigkeiten versprochen; wogegen die Stqdt
allen ihren Foderungen an ihn entsagte und ihm
zum Ersatz des verursachten Schadens 400 Mk.
Lüb/ch bezahlte l,).

Um die neue Feindschaft zwischen dem K. Schleswig-
Erich von Dannemark und dein H. Henrich von H^el.Schleswig durch eine schiedsrichterliche Entscheid
dung zu besänftigen, gaben sich zwar, nebst andern
Fürsten, auch H. Johann von Mecklenburg auf
königlicher, so wie F. Balthasar auf herzoglicher
Seite, bei den Flensburger Unterhandlungen
(Nov. 10.) viele Mühe. Allein so sehr sichauch
Rostock und Wismar mit den andern Seestädten,
neben den Fürst?», für die Wiederherstellung des
Friedens bearbeiteten, so waren doch alle Versuche
zur Aussöhnung vergeblich i). Lübeck und Ham-
bürg ergriffen bald nachher selbst die Waffen ge- Danischer
gen den König, weil er, durch die Anlegung einer EttKmg
Vestung und eines Zolles zu Helsingör am Ore-

Pp 2 sund
B) Chemniz imL.F. Balthasars z. W. adfa 1420; Apr.

14. aus einerbrie/I.Urk.
») Christiani a. a. O.G. io8,117, an welchemletzte-

ren Orte iedochdie Jahrzahl nicht richtig seyn kaniy
weil (142z) H. Iohan und F. Balthasar nicht
mehr lebten. »ä 1420/ ^>.»246.
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sund,
'ihrer

^einträglichsten Handlung sehr lästige

Fesseln angelegt hatte: Mit erstcrer vereinigte sich

eine Rostockische und Wismarsche Flotte mit 800

Soldaten (Sept. 21.). Hingegen die Zurüstuu-

gen des Königs znr Gegenwehr wurden vor ihrer

Reife von den städtischen Schiffen vereitelt. Er

sah sich nach
"

vielem Schaden genothigt,

(Nov. 11.) mit ihren Anführern einen Stillstand

zu jschliessen, der zwar anfangs nur die Absicht

Hatte, die vereinigte Flotte in Ruhe auseinander

zu bringen und demnächst, durch die Kostbarkeit

einer neuen Expedition, allmäblige Entkräftung

und innerliche Uneinigkeiten unter die Städte zu
*42S mische». Allein eö kam nicht zu neueu Aus-

brächen,'sondern der gute Anschein, welchen die

Unterhandlungen des Herzogs von Glogau den
^1423 DänischHolsteinschen FriedenStractaten (Jan. 1.)

Misburg, gaben, hatte auch lJun. 15.) einen Friedens¬

und FreundschaftöVertrag des Königs mit den

Seestädten zur Folge; die künftigen Jrruu-

gen zwischen beiderseitigen Unterthanen sollen jähr*

lich (Sept. 8.) durch Bevollmächtigte in Dänne-

mark beigelegt werden k).
Eventual- In Gefolg der (1418) erneuerten Mecklem

burgWendischen Erbverbrüderung, leisteten nun

Wenden. (Febr. 11.) die sämtliche Manne und Städte

1421 des Landes Wenden, auf Befehl ihrer Fürsten

Balthasar, Wilhelm und Ehristoff, den Schwe¬

rin-

k) Corner p. 1253, 1255» jedochunrichtig -6 a.
1423. Gebhardt a, a. O. S. 654, 655. Chri«
stisnia. a.O..S. pe. Beckera.a.S. S. z6z, 364,
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rinschen Herzogen Johann und Albrecht, dem

jungen H. Johan von Stargard und H. Ulrichs

(noch immer namenlosen) Kindern zu Güstrow die

Erbhuldigung; die Schwerinschen Herzoge ver-

sicherten dagegen ihnen und der Stadt Güstrow,

für sich und in Vormundschaft für ihre nnmün-
digen Stargardischen Vettern, (H. Ulrichs Söhne)
den ungestörten Genus aller Güter und Gerech-

tigkeiten, und versprachen, selbige in dem Falk ihre?

dereinstigen Erbfolge im iande Wenden aufs neue

zu bestätigen 1). Balthasar starb bald nachher, .
(April Z.) und sein Bruder Wilhelm? der schon ^«gsVe»
lange an den öffentlichen Geschäften Theil genom- önderung

wen hatte in), befand sich seitdem (vorJun. 24.)
ju

im alleinigen Besitz der GüstrowschenRegierung 0).
u'

Balthasar hatte sich zwar, nach dem unbeerbten
Tode seiner ersten und zwoten Gemahlinnen,^ H»
BogiSlavS des Vl. von PommernTochter Agnes

(f 1396} und der Mecklenburgischen Prinzessin

Eufemia (verm. 1397), noch mit H. Gerhards

von Schleswig einzigen Tochter Heilwig ver?

mählt und ihr, für ihren Brautschaß von 4000

Mk. anfangs, das halbe Amt Güstrow, Hernach

Pp 3 (!4r?)
1) Gerdes Samlungen k. in. St. S. 170, Daß

auchhierunter „ HertochUlricksKindcr»/alleVed-
deren gchcten Hertoge tho Mecktenborch"keine
andre als Söbne. verstandenwerdenkönnen^bedarf
keinerErinnerung, wenn,man gleichwegenirrere
Namen nochimmerin Ungewißheitbleibt.

'») Klüvers Beschreibungdes Herz. Meckl. Ii. Th.'
S. 247. Dipl. Balchafar. Dpi d, W» de », 14©^
Mfpt. y

») S. sbMj tu. Abschnitt, -»or.X.
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(1417) das Land, Schlos und die Stadt Law«
zum Leibgeding angewieftu 0); Allein auch diese
Ehe war unfruchtbar, und Heilwig brachte in der
Folge, durch ihren zweiten Gemahl Gr. Theodo¬
rich den Glückseligen von Oldenburg, nach der
Erlöschung ihres väterlichen Schauenburgschm
Mannsstanimes, das SchleSwigHolsteinifche Erb-
folgerecht an ihren Sohn Christian von Ofden*
bürg, nachmaligen König von Dännemark.

^ H. Iohan der Iii« folgte seinem Vetter nicht

Schumi». kange hernach (Ott. 16.) auf seinem Residenz?
1422 schlösse Schwerin im Tode nach p).. Er hatte sich

erst (1398, Dec.iZ.) zu Boizenburg, durch des
K. Albrechts und des H. Bernhards von Braun-»
fchweigLüneburg Vcrmittelung,^ mit Gr. Ottens.
von der Hoye und Brookhusen Tochter Jutta
verlobt, die ihm bet), ihrer Vermählung (1399,
Sept. 29.) einen Brautschah vor» 4000 Mk. zu*
brachte. Diese Ehe nar aber, ausser einem ein*
zigen, sehr frühe wieder gestorbenen Prinzen,
Magnus,nichtmitErbengesegnet;derHerzog
Hatte sichhernach (1416) mit H. Erichs von Sachs
fenLauenburg (und der vormaligen Wittwe H»
Albrechtö des I'I. von Mecklenburg, Elisabeth)
Tochter, Katharina, dieser Verwandschaft UN?
geachtet, ohne päpstliche Dispensation, vermahlt
und es dadurch mit der Geistlichkeit verdor*

bm,.
») Christian! a. a. O. S. 41. Chemniz im L. F.^Balthas. z. W. -6 1417, May z. a. d. Ow-.Urk.
r) p. 1254, unrichtig ad 142z.
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N ben, bis endlich (1417, März 19.) P. Martin der

V. in die vollzogne Heirath dispensirt und, auf

dessen Befehl (Aug.) der Bisch. Heinrich von

Schwerin den Herzog von dem Kirchenbann loö-

gezählt hatte <z). Die beiden, mit dieser Ge-

mahlin erzeugten Prinzen Heinrich und Johatt

verloren nun ihren Vater sehr srühe, und H. Al-

brecht setzte, als ihr Vormund, (O-t^ 18.) die allei--

»ige Regierung des Herzogthums fort r).

Dieser brachte mit dem Kuhrfl Friederich von 142?

Brandenburg, noch vor Ablauf des Perleberger Perleberger

Stillstandes und, ohne die BrauUchtpeig^ünc-« t f
burgifche CompromißUrthel abzuwarten, bei einer

vertraulichen Unterrednng zu Perleberg (Febr. Z.)

ohne Zuziehung beiderseitiger Rathe, die alle zum

Kriege riethen, eine vollkommene Aussöhnung zum

Stande: von beiden Seiten wurden alle Gefan¬

gene völlig frei erkläret; nur allein der H. Iohan

von Stargard solte das Ende seiner Leiden nicht

finden, weil der Kuhrfurst sich nicht entschließen

konte, ihm die Freiheit wieder zu geben, sondern

seine Loslassung ward auf eine gelegnere Zeit pttf

schoben. Zur Befestigung der wiederhergestellten

Freundschaft, verlobte der Knhrfürst dem H, Al¬

brecht, nachdem er ihm vorhin (1413), auf H.
UlrichsvonStargard Vermittelung,ftineTochter

P p 4 Eö(i--
g) Chemniz im l H. Ich. Xtil. z. M. ad a. 1398/

D«. 15; lA\7t aus drei Origg. Urkk.
ad a. 1416/ p. 1220. Marefcalct Annal, Qbp-
tritor. cap. V. in Westphaien T. I. p. zog,

r) Chemniz im L. H. A!br. V. 142s, «, d.
Orig. Uvf.
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CöciliamiteinemBrautschaßvont0,000Rhei¬
nischen Gulden, gegen ein doppelt so hohes Ge-
Zenvermächtuis und dessen jährliche Verzinsung

mit 2000 Rhein. Fl. aus dem Amte Wittenburg,
zur Ehe versprochen hatte, anstatt derselben, nun
seine andre Tochter Margaretha, gleichsalS mit
«wem Heirathögut von iv,vOsRHFl. wofür ihm
die, im Kriege eingenommenen Schlösser und
Laude Gorlosen und Dömitz angerechnet wur-
den; der Herzog verhieö seiner künftigen Gemahlin
eben so viel zum GegeuvermächtniS, und für beide
Summen ward ihr Haus, Land und Stadt Witt
tenburg mit einer (allenfalls anders woher zu er-

Zanzendeil) Revenue von 2000 Fl. zum Leibge-
ding verschrieben; den Brautschatz solte, auch
nach dem unbeerbten Abgange der Herzogin, der
überlebende Herzog auf ewig behalten; so wie im
umgekehrten Fall die ganze Summe der 20,000
Fl. der Winnie, auch dann wann sie iu ihr Vater-
laud zurückgehen oder zur zwoten Ehe schreiten
würde, ohne alle weitere Ansprüche der vcrwitt--
nieten Königin Agnes (wegen ihrer WitthumSrechte
an Wittenburg) unwiderruflich ausgezahlt wer¬
den solte, und bis dahin ward ihr die Freiheit.
v?rbedungen, Wittenburg an andre verpfänden zu
dürfen. Das feierliche Beilager ward zu Tanger-
,künde vollzogen, und dem Herzoge wurden darauf
(May 23.) Gorlosen und Dömitz exb- und eigen?
shümlich wieder eingeräumt 5). Nach

f) Corner ad a. 1423, p. 1256. ChemM'z <1.a.
£>. »da, 1413, Iuu. 19; 142z, Fkbr.5. undMy
2Z.. M ixn Srigg. lUtf,
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Nach dem Vorgange der Mecklenburgischen EiKtrtimfa

und Wendischen Manne und Städte, (1419, h^^ung

1421) ward nun auch in den MecklenburgStar- StarMd,
gardfthe-n Landen von den Fürsten Christosf und

Wilhelm die C'ventualHuldigüug eingenommen:

dabei versicherten sie zu Neubrandenburg (Aug. z 1.)

den Mannen und Städten der Herrschaft Star-'

gard, auf den Fall des unbeerbten Abgangs ihrer

Herzoge, den ungestörten Besiß aller, von den

Brandenburgischen Markgrafen oder Mecklen?
burgischen Herren erlangten Güter und Privileg

gien. Eben diese Versicherung ertheilten H. Al-

brecht und die (Stargardischen) HH, Johan Walch iO
nnd Heinrich (Oct. 4.) noch besonders der Stadt ^ und

Malchin, wie auch den Landen Malchin und
®agVa?*

Stavenhagen, in Ansehung ihrer, von den Wen?
dischen Herren erlangten- Pfand - und Gnaden-

briefe und aller wohlhergebrachten Gerechtigkei¬

ten. Die Herzoge versprachen ihnen zugleich

ihren Schuß gegen alle bezwingbare Beeinträch¬

tigungen, mit der Versicherung, sie nicht in andre

Städte, Schlösstr oder Vogteien auszuladen, fon?

dern bei ihren einheimischen Gerichten zu lassen c).
Dieses ist die letzte öffentliche Handlung des ^

H. AlbrechtS; er starb bald nachher,/vor Deo> 6.) All'! MS

ehe noch die Hofnung einer künftigen Nachkom-

inenschaft auS seiner kurzen Ehe allsgekeimet war»

^r) Gerdts Samlungen,ViU.St. S. 67z. 675. Da
beideStargardischeHerzogehierals anweftndauf»
geführetwerdenund denHuldigiingRevcrs
gelten1 so kanndergefangeneH. Johann.darunter
nichtverstände»werden,sondernbeidess>»l>vex«.
muchiichdienunvolljährigenSöhnc desH.Ulrichs,

P p 5 Fünft
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FünfterAbschnitt.
(1423, Dec.6-1436,Sept. 7.)

A) Mecklenburgisches Haus;

a) zu Schwerin: H. Johanns des III,

Söhne

HeinrichderIII.(geb.<^1417)ttni>
Johann der V. (geb. ohngef. 1418)

b) zu Stargard:

1) Johann derIV,
2) H. Ulrich des !. SohnHtt'M'ch der!!.

L) werü'sthes Haus;

a) zu Güstrow:

F. Wilhelmt i436, Sept.7.
b) zu Waren:

F. Christvfft 1426,(August).
Bischöfe zu Schwerin:

Heinrich der in f 1429, Zun. 19.

Hermann (Köppen) der il.

Bischöfe zu Ratzeburg:

Johann 1° i4Zi, nach ihm

Haridom (von Knesebeck).

, AlbrechtS unerwarteter Tod verursachte eine

Veränderung in der Vormundschaft über die

beiden SchwerinschenHH. Heinrich und Johann,

WelchenundieHerzoginKatharina, unter Assistenz
des



FünfterAbschnitt. 593;

des Ritters MatthiasAxkow und desietznmanns
Otto Vieregge, vorläufig mit Zuziehung der Städte
Rostock und Wismar, übernahm»). Vor allen
Dingen veranlaßte die kostbare Abfindung der ver¬
witweten jungen Herzogin Margaretha eine per- Perlebergp
sönliche Besprechung der HerzoginVormünderin
mit dem Kuhrf. Friederich von Brandenburg ^ag»

"

(Dec. 6.) zu Perleberg. Weil die Vogtei Witten¬
burg kein hinlängliches Unterpfand für die gefamm-
ten Brautschatz- und WiederlagsGelder abgab,
so ward der jungen Herzogin auch die Stadt Rib-
niz mit einigen Dörfern zum Leibgeding angewie-
sen und ihr davon, gleichwie von Wittenburg, die
Huldigung geleistet, iedoch binnen Jahresfrist die
Wiederlösung mit 10,000 Rhfi.. vorbehalten;
für die übrigen 10,000 Rhfl. solte Wittenburg
mit einer jährlichen Rente von 1000 fl. so lange
haften, bis entweder der Rest bezahlt, oder um
8 Jahre ein andres Ehebündnis zwischen des
Kuhrfürsten jungem Tochter Dorothea und dem
jungen H. Heinrich, oder fals, der immittelst sters
ben solte, mit dessen Bruder Johan, vollzogen
werden könnte,da dann der Wittenburgische Pfand-
schilling im voraus zum Brautschaß angewiesen
ward aa). Die Herzogin Margaretha kehrte dar«
auf in ihr Vaterland zurück,, und heirathete

- in

a) Lamb. Schlaggert Chronic. Ribm'cens, ad a._
142z,p.869. Herrn, Corner 1, c, p. 1260^ ied»H
irrigaHa. 1424.

aa) Chemm'z im L. H. Henr. X. -6 a, 142z, De?. 6z
y. d.Orig.Urk,
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in derFolge (1438) denH. Ludewigvon Bäi-
ernJngolstadt.

ordentlichen Einrichtung der einheimi.'

Ntgic-^ föett Regierung, wählte die Herzogin Katharina

»ungsord- aus der Zahl ihrer Lehnleute eilf adliche Rache zu
nung. Hauptmännern oder Amtleuten, und iedem ward

ein besonderer Distrikt zur Verwaltung angewie¬

sen; namentlich dem Marschall Wiprecht von

kützowdieLandeGrabow,Gorlosen,Dömitz
ynd Wittenburg, Christian von Halberstadt

die Vogtei Boizenburg, dem Ritter Berend von

WessenundKlausSperlingdieVogteiGre-
viümühlen, dem Ritter Matthias von Axkow

die Vogtei Schwerin mit dem Leibgeding der Kö¬

nigin Agnes in den Landen und Vogteien Gade-

husch und Neustadt, dem Ritter Heinrich und

dessen Bruder Bicken von Stralendorf die

Vogteien Mecklenburg, Reubukow, Eikhof, Kri¬

witz und das Land Zellejen, dem Kammermeister

Otto von ViereggedieStadt undVogter
Schwaan, Henning von Kerkdorp das Land

Rostock, Radeken Kerkdorp und Heinrich

MoltkenvonStrietfelddasLandunddieVogtei
Gnoien. Dieftn ward von der Herzogin (May 6.)

'

die vormundschaftliche Regierung des Landes auf

zwölf Jahre anvertrauet und mit ihnen eine Re-

gimentsOrdnung verabredet, zu deren gemeinschaft¬

lichen Beobachtung und etwanigen Verbesserung

sich alle eilf Hauptmanner, mit] den Städten

Rostock und W'ismar, bei ihren Unterthancn-
^ '

Pjlich-
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Pflichten anheischigmachenmußten; besonders
ward iedeminseinemBezirkdieAusrechthaltungdes
Landfriedens,nöthigenfallsinVerbindung mitden
übrigen,aufgetragenund deneingesessenenMannen
undStädten dieerfoderlicheHülfleistunganbefoh^
len; dieVergehungender Hanptleute selbstsotten
vondenübrigenfreundschaftlichoderrechtlichbeiges
legt, und die Stellen der abgehendennachdem
Rath derüberlebendenwiederbesehtwerden«Aus
Rostockund Wismar wurdenihnendie Bürge»
MeisterHeinrich Bücke und Johan Banzkow
mit den Rachmännern Johan Ottbrecht und
Peter Wilde zugeorduet,und beidenStadtt
Magistraten bliebes überlassen,d«renStellen in
Behinderungsfallenmit andern ihres Mittels jtr
ersetzen.Der Bisch. Heinrichvon Schwerin trat
dieserVereinbarung, insofern?sie seinStift be*
rührte, mit allen StiftsLanden und Einwohnern
bei und bevollmächtigteeinige seiner Lehnleute,
die zugleichin demMecklenburgschcnRath fassen,
zur gemeinschaftlichenBeobachtung derselbenmit
denMecklenburgischenRathen b)4

Wegen der häufigenRäubereien, die seiteinb
zer Zeit aus den MecklenburgWendifchenLanden
und der Mark Brandenburg gegeneinander ver-
übt waren, vereinbartensichauf einer abermalü kandsried«
gen Zusammenkunftzu Wittstöck (Marz 26.)
derKuhrf. FriederichundseinSohn Mkgr. Johan ' *

Mit der HerzoginKatharina, dem H. Heinrich
von

b) Gerdes Sanil. Vili, St. H.öz?.
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vouMeckleuburgStargard, der nun seitdemTode
seiner beiden Vormünder seineväterlichenLande
in eignem Namen allein regierte, und mit den
Fürsten Christoffund Wilhelmvon Wendenüber
«ine wechselseitigeAuslieferung und gebührende
Bestrafung derFriedbrecherc). Alleineinedauer-
hafte Freundschaft zwischenBrandenburg und
Mecklenburgwar dochschwerlichzuerwarten, so
langederH.JohaMl nochin seinenFesselnschmach-
ten mußte. Sehr-bereitwillig liessmsichdaher
so wohl H. Heinrich, als dieWeUdischenFürsten

Slflian}mitfinden, für sichund im Namen des Gefangenen,

1425™'mit PommernRügifthen HH. Wartislaw,
Barnim demIII Barnim dem IV. und Swan-
tibor, auchmit dem StettiuPommerschenH. Bo-
giölav, die sichitzt der Abwesenheitdes Kuhrfür-
sten bedienten, um einen neuenVersuch aus die
Ukermarkzu machen,(May 1.) einezehnjährige
Verbindung widerledermanneinzugehen,nur nicht
wider dieRömischeKirche, das RömischeReich,
den König von Dannemark Unddas LandMeck-

* lenburg. AllenwechselseitigenAnsprüchenward
unterdessenAnstandgegebenund in allenStreitig-

keilen
r) LhemnizimL.H. Henr.ix. z.M. ada. 1424, n.

d.Orig.Urk. In demNürnbergerAnschlagezum
böhmischenKrieg(1422) warmnochdesHerzogs
Wuticks(MicksvonStargard) KindertSöhne)
trittdemLandeaufgefodcrt;(SammlungderReichs«
Abschiede,l. Th.S.ti? )in demfolgenden(14z1)
wurdenzwaranch„dieKindervonStargarden"
aufgeführet,(Ebendaselbst,S. i87>) worunter
ober auch die beidendamalsregierendenjungm
HerzogeversiMmweroenkönnen.
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feitender Bundsverwandten unter einander gut-
oderrechtlicheVcrmitttlnng, inauswärtigenStreu
tigkeitenaber der kräftigsteBeistand vecheissend).

Die HerzoginKatharina hatte zwar an dieserMecklen-
Verbindung keinenAntheil. Nur mit denFürsten tische/""Christoff und Wilhelm von Wenden stand sie Bund,
(seit Oct. Zi.) in einem dreijährigen Bunde,
welcher den wechselseitigenBeistand gegen alle
Feinde, die gemeinschaftlicheVerfolgung der
Strassenränber und diegütlicheBeilegung ihrer
Streitigkeiten unter einander zum Gegenstand
hatte; derBisch.Heinrichund das Stift Schwe-
riu waren mit eingeschlossene). Dennoch war Putiistee
der ersteAngrif vonBrandenburgischer Seite auf
die MecklenbnrgSchwerinschenLande gerichtet:
der FreiherrGans von Putlist zogin derPrigniß
ein Heer zusammenund wagte damit eineraube-
rische Streiferei über die Grenze. Ihm rückte,
der vormundfchaftlicheHauptmann Matthias von
Axkowmit einer wehrhaftenAnzahl Mecklenbur-
gischerLehnleuteund WismarscherBürger entge--
gen, nahm in einem blutigen Gefechtden feinde
liehen Anführer mit verschiedenenMärkischen
Rittern gefangenund überliefertesiein die Ver-
Währung des Bischofs von Schwerin nach Bö¬
tzow. Vermöge obigerVerbindung, kontennun
dieFürstenvonWenden sichnichtentziehen,Merk¬

ten-
d) Buchholzbrandenb.Gesch.M.Th.S.z6.Chemniz

imL.H.Henr.ix.z. ada. 1425,n.d.Orig.Urk.
e) ChemnizimL.H. Henr.X. sä a, 1424,Act.31.

q. i>.Srig. Urk.
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lenburg für dieseBefehdung zu rächen sieführ¬

ten, nachdem(Jan. 27.) dieStettinPomMerschen

HH. Otto und Kasimir demobigenzehnjährigen

Bündnisse mit den FürstenChristoff und Wil¬

helm von Wenden, denStargardischenHH. Jo-

Hann und Heinrichund derenübrigen Alliirten

zu Varchen nochbesondersbeigetretenwaren, ein
ausgesuchtesHeer in dieMark, und vieleDörfer

beyWittstockwurden mit Raub und Brand heim-
gesucht. Auf demRückzüge aber wurden die
Wenden von dein jungen Mkgr. Johan, dem
Grafen von Ruppin und dem Bater des gefan¬
genen Freiherrn von Putlist bei Prizwalk einge-
holt und es kam(August) zu einemhißigenTref¬
fen, worin die Brandenburger siegten, weil ein
MecklenburgischerRitter Helmold von Plessen

mit mehr als 40 Lünzendurchgieng; über 700
Wagen mit Kriegs- und Muudvorrath fielenden

WerleWa-Ueberwindern in die Hände; F. Christofsvon
Akische mußteselbernebst vielentapfern Rittern

das Lebeneinbüssen; Auch F. Wilhelm würde
gefangenwordenftyn, wenn nichtHeinrich Von
MolzahtlundeinRostockischerRathöherrJo-
ha»V0NA feineFreiheitaufKostenderihrigen
gerettet hatten 5). Weil Christoff (von seiner
mbekanntenGemahlin) kein«Erben nachlies, so

sncce-

£) Cornerad a, 1425 P̂<1264. Dipl*Mfpt, dea.
1426, Jan. 27. im Herzog!,Archivzu Schwerin,
wodurchin Ansehungder Schlachtbei Prijwaik^
Md desTvdesI. Ehrisioffsdie CsrnerscheZeit.

ttch.



FünfterAbschnitt. 599
succedirteWilhelm von Güstrow in demWaren?Sucecssson-
schen LandesAnlHrilund vereinigte alle, seit so
langer Zeit (1316, I Z47) von einander getrennt
geweseneWerlischeLande unter seineRegierung»

Nur der H. Heinrich von Stargard hatte
sicham erstenvon dem zehnjährigenBunde wie-
der getrennt und gleichdarauf (Febr. 7.) für sich Stillstand
und den gefangenenH. Johan mit demKuhrfür.-
Mn und dessenSohne einenStillstand geschlos¬
sen, in welchendie Bischöfevon Brandenburg,
Havelbergund iebus, Gr. Albrechtvon Lindow.'
Rnppin, die von Biberstein und Achim Gans
von Pntlist mit hineingezogenwurden ff). Viel^
leichtwaren es eben dieseeinseitigenUnterhand¬
lungen, worüber zwischendenHäusern Stargard
und Wenden sich ein MiSverständniS einschlich.
Nachdem selbiges (Mayzo.) durch eine wech-
selseitigeBeistandsVerbindung von H. Heinrich
und F. Wilhelm gütlich beigelegtund für die Zu?
kunft denbeiderfeitigenRathen überlaffenworden,
ward der BrandenburgStargardifche Stillstand,
selbstmit -F. Wilhelms Beitritt, (Ott. 10.) jti und

Pr.Nj-
rechnungberichtigetwerdennuis. Wegender,aufdiesemFeldzugezwischendenBürgernvonRostockunddemFreiherr»vonPutlistvorgefallenenFeind¬seligkeiten,geriethdieStadt (1426) nochj» Eon«testationmit Hn. Iaspar Gans von Putlist uni,muste,aufVermittelungderStadt Parchim,ihmund seinemSohne dafür 400 Nhfl. bezahlen.(Rost. Anzeigen̂1755,© 122, 125.)

f) Chemniz>mL.H. Henr.lX.ad 1426,aus denOrigg. Ulkk.
Nttckl. Gesch. ll. Th. & q
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Prenzlau verlängert und ein Cougreß beidersciti

ger Räthe in NeuAngermündeangesetzt Einst

weilenwurdenalleGefangene,ausserdemH. Io
Han, gegenBürgschaft losgelassen,bis dahinauch

alleLöfegeldcr,ausserfür Heinrichvon Molzahn,

einbehalteng).
1427 Endlich erfolgte(Inn. 19.) zu Templin die

friede* üllgeineineAussöhnung zwischendemKuhrfürsten

zu und demjungenMarkgrafen, H.Heinrich und F.
Templin.Wilhelm: der Kuhrfürst versprach,sichallerwei-

kern ?lnsprucheauf die StargardifchWendischen

Lande und Städte zu enthalten, derenBefehdun-

gen aus seinenLandennicht mehrzugestatten,noch

derenFeindebei sichzu dulden, sondernsie, gleich

seineneignen,zu beschützen;hingegenward dem

Herzogeund demFürsten dieFreiheit eingeräumt,

künftigeMärkischeBefehder der LandeStargard

und Wenden, unter sicheremMärkischenGeleit,

unmittelbar ins Braudenburgifchezu verfolgen

und zurgebührendenVerantwoxtungzu bringen;

künftige Uneinigkeitenbeider Theilesoltendurch

dieHH. Otto undKasimir vonStettin, nur allein

Lehnsstreitigkeitenvor demKaiser und dessenGe-

richte,entschiedenwerden: Von iederSeite garan-

tirten diesenFrieden 10 Edelleute, unter welchen

sichals BrandenburgischeGarantS dieFreiherren

Achimund Jaspar Gans von Putlist befanden,

unddieStädte Prenzlau, Templin, Strausberg
und

x) Chemnizim k.H. Henr.IX.j. M. undF. A5ilh,'
t. W.ada, 1426,ausdenvrizg.Urkk.
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und Gransee gegen Stargard, Perleberg, PriA-
walk, Kiriß uud Havelberg gegen Wenden, ans
Brandenburgischer, so wie auf Stargardischer
Seite Nenbrandenburz, Friedland, Lichenund
Woldeck, und ans Wendischer Seite Parchim,
Güstrow, Waren und Plan k). Wegen der,
dem Stifte Havelberg, bei Wittstock zngej7g?e»
Kriegsschäden, verglich sichF. Wilhelm nachher
(„1430, Febr. 12.) noch besondersmit demBisch»
Konrad, der deshalb allen weiter» Anfoderungen
entsagte und demFürsten, wenn er nur nicht von
dem Hause Brandenburg gegen ihn zu Hülfe ges
fodert würde, dauerhafte Friedfertigkeitverhieö i).

H. Iohan von Stargard fand also, von sei?
nen Freunden vergessen,bei allen diesenVerträgen Strrgachh?
und Friedensschlüssen, seines Jammers noch kein ^
Ende. Er war unterdessen von Templin nach
Rathenow geschalt, und es scheint ihm mm, da
er aus fernem Vaterlands auf keinen wirksamen
Beistand rechnen durfte., nach einer achtjährigen
Gefangenschaft, fast keine andre Wahl übrig ge?
rvesen zu seyn, als entweder sein Leben in den
Brandenburgischen Ketten zu beschlossen,oder alle
Bedingungen zu unterschreiben, die man ihm '.>on
markgraflicher Seite vorlegte. In dieser fürch- Müt¬
terlichen Verlegenheit soll er sichgezwungen gese-slw^hand»

Q q 2 hm *

b) Ebendaselbstaus den Origg. Urkk. vom Jahr
1427, Jun. 19.

^ Z) Ebenderselbeim L. I. Wilh. j. W. »ä ». 1450,
fl, d. Oriz. Uff.
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Heu haben, nicht allein (Inn. 28.) seine Gefan-

gennehmung selbst für rechtmäßig anzuerkennen

und seine Befreiung mit 3000 Schock Böhmi¬

scher ©röschen (9000 RheinschenFl.) zu erkaufen,

wovon ein Drittheil um zweiJahre, bei Strafe

des EinlagerS, in Bernau bezahlt werden solte.

Zwei Drittheile aber anderweitig versichert wur,

b.'N: sondern er soll anch an ebendem Tage noch

eine besondere Acte unterzeichnethaben, welchefür

ihn und seine Erben die ewige Verpflichtung ent¬

hielt, alle seine Laude und Leute ohne Ausnahme

von dem Kuhrhauft Brandenburg zum rechten

Mannlehne zu empfahen und der Markgrafschaft

deshalb Idie Lehnstreue zu leisten, alle feine noch

übrigen Pfandgüter in der Mark dem Kuhrfür-

sien, gegenBezahlung des Pfandschillings, wieder

abzutreten, auch der Stadt PreNZlav die, feinem

Vater und dem H. Ulrich vorhin (1399) gelei;

siete Erbhuldigung, wozu fte bisher noch jährlich

von den Stargardifchen Herzogen aufgefodert

war, gänzlichzu erlassenund nie wiederAnsprüche

darauf zu machenk). Nun endlichward er seiner

Haft entlassen und kehrte (vor Nov. 23.) wieder

zur Regierung seiner Lande zurück I).
H.

k) Fabers StaatsKanzlei XIv. Th. S. 76, 79,
GegendieRichtigkeit,vollendsaber gegendie EA-
tigkeitdieserHandlungsireitenindessennocherheb,
licheGründeinGerdes Sammlung. S. 117,152ff.
Klüvers Beschreib,des Herzogth.Meckl 1̂. Th.
S. 66z, 68o ff. Jargows LehrevondenRega«
lien, S. 422, 5.)

I) Chemnizim L.H. Joh. XVls.z.M. ad 1427,
Wov.2z. aus einerOrig. Utk.
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H. Heinrich von Stargard hatte sichinzwi- 1426

schen (Nov. 28.) mit der Herzogin Katharina auf Mische
drei Jahre verbunden, während welcher beide Haus»
Theile allen Ansprüchen gegen einander entsagt

jmd insonderheit H. Heinrich sichzur Beschützung

der MecklenburgSchwerinfchen Lande, gegeneine

jährliche Subsidic von 700 StralenMark, ver¬

pflichtet hatte. Es scheint, als wenn H. Johan 1427

diese Verpflichtung nach seiner Zurückkunft für

sich nicht verbindlich gehalten habe; beide Star-

gardische Herzoge erlaubten sichsogar verschiedne

Befehdungen der Schwerinschen Lande. Die

Herzogin Vormünderin wählte deshalb denMkgr»

Johann von Brandenburg zum Schiedsrichter»

Dieser beschiedbeideHerzoge (Nov. 25.) vor sich
und ermahnte insonderheit den H. Johan zur

künftigen Friedfertigkeit m). Seitdem findet sich
keine Spur von einer weitern Fortdauer dieses
Häuslichen Zwistes.

Um die venvittwete Herzogin Margaretha

nun auch, durch.die Einlösung der Vogtei W-t- Angelegen,

tenburg, völlig abzufinden, wurden die darauf hkite»

haftenden 10,000 Rhfl. ohne den Zeitpunkt der

vorläufig (142Z) verabredeten Vermählung ab-

zuwarten, von den Städten Rostock, Wismar

und Lüneburg angeliehen und ihnen das Schlos,

Weichbild und dieVogtei Boizenburg (April 24.)

dafür zum Unterpfande eingeräumt. Dennoch

Q q Z aber

») Cdemnizim?. H. Hnir. >x. z. M. ada. 1426, «
d. öiig. Uvf. Fabers StaatsKanzlei Xiv. TK.
S. Sa.
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aber behielt im übrigen iene Ehestiftung ihre'ver-
binLkicheKraft und ward von der HerzoginVor-
numderin und dem Mkgr. Johan auf einer Zu-
faminenki,nft zu Perleberg (Nov. 24.) von neuem
bestätiget: der künftigen Herzogin ward die Vog^
tei Hagenow nebstPicher und Jesar zum Leib-
oeding angewiefn, mit dem Vorbehalt, dasselbe
xach der Volljährigkeit der fingen Herzoge mit
der Stadt und Vogtei Ribnih, oder sobald die
Herzogin Margaretha Wittenburg gänzlich ge-
räumt haben wnr>e, mit dieserVogtei vertauschen
zu dürfen n). Ueber den Pfandbessß von Boü
zeyburg vereinbarten sich demnächst (Dec. 20«)
die dr i Städte, daß es allen dreien die Hnkdi-
gung leisten, Lüneburg aber den Vogt daselbst

^ Hatten solre, um eS im Namen der Landesherr-
schaft zu bewahren und den andern beiden Städ¬
ten rechten Schlosglanben zu halten 0^. Mit der
würklichen Annehmung des Wittenburgischen

3429 Pfandschillings verzog es sich doch noch einige
Z'it p).

1425 In den noch immer fortwährenden Dänisch.«
Tch-lcswlg-HolstchnschenStreitigkeiten über das Herzogthum^ Schleswig wandten zwar Rostock und Wismar

mehrmalenviele Mühe auf eine FriedensVermit-

telung.
") Wemvi; im L. H. !Henr. X. z. M. -6 1427,

aus den Oriqq. Uikk.
Rost. Anzeigen 1755, S. izo.

>) Kührs.Friederichsund Markgr. Jabanns Qnl»
lung auf>.10,000GvIdGü^en^. -i. Plasscnburg,
27. März 1429, beim Ehemnij a. a. O. a. i>,
Ong. Urk.

I
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telung. Wie sieaber sahen, daß sie ihren Zweck 142^

nicht erreichen fönten, vereinigten sie sich mit Lü¬
beck, Hamburg, Stralsund und Lüneburg, um
die gemeinsameGefahr, welchedie Dänische Ero»
berung des Herzogthums ihrer Handlung drohete,

abzuwenden, in Rostock (Sept. 14.) auf das ge¬

naueste gegen alle Erweiterungen des Danischen

Reichs und errichteten deshalb mit dem H. Hein¬

rich von Schleswig eine enge Verbindung. Nach

den furchtbarsten Kricgsrüstungen, wurden dem

Könige von allen sechsStädten (Octbr. 18.) die

AbsageBriefe behandigt, und eineFlotte von mehr

als 100 städtischenSchiffen, mit etwa 6000 Sofr

daten bemannt, versammlete sich (Ott. 31.) in Krieg,

dem Wismarschen Häven; allein die Jahrszeit

war zuweit verstrichen,und unaufhörliche Stürme

nöthigten sie, wieder auseinander zu gehen. Auf

dem folgenden Seezuge (Marz *2'.) wurden zwar
?

verschiedeneDänische Inseln geplündert, und die

RostockischenKaperschiffe schoneteninzwischenan

den Küsten weder Freund noch Feind. Flensburg

aber konnten sienicht erobern, und durch den Tod

des H. Henrichs ward dieVerbindung mit SchleS- _

wig wieder abgebrochen. Die Städte nnternah-

men zwar (Jul. 22.) noch eine Expedition gegew

die nordischen Reiche und erfochten einige Vor?

«heileüber die Schwedischen Schiffe im Sunde;

dagegen gerieth aber ihre reichbeladeneKauffyrthei-

flotte von36 Segeln aus der Westseeden Dänen in

die Hände q). Qq 4 Die-

<j) Gebhardt Gesch.vonDännemarkl. Th. S. 658.
EhristianiSchlesw.Holst.Gesch.IV. Th. S.!^28,

/
' »Zi,
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ffue Diesen Verlust benutzte derK. Erich, um sei?uyn« Gegnern in ihrem eignen Schoosse den furcht-
barsten aller Feinde zu erwecken, indem er dnrch
Circularschreiben den stestädtischen Bürgerschaft
ten die Entdeckung machte, daß ihr Rath in einem
geheimen Verständnisse mit ihm stehe, und sie
zugleich von ferneren Feindseligkeiten abzumahnen

j" t suchte. In Wismar that dieses die erwünschte*
Wirkung, daß von neuem Sechöziger gewählt wur*
den, die alle Unternehmungen des Magistrats re-
formirten und demselben in allen wichtigen Ange-
legenheiten das Gegengewicht hielten; die beiden
Bürgermeister Henrich von Harm und Zohan
Banzkvw, dieihnenvorzüglicheinerheimlichen
Uebereinkunft mit dem Dänischen Hofe verdächtig
waren, wurden binnen kurzem die Schlachtopftc
der Muth des Pöbels,

und Rostock folgte diesem Vorgange zwar infoi
t daß die Gemeinde sechszig Bürger, halb

ous den Kauflenten halb aus den Hantwerks.'
Aemtern, wählte und ihnen die Sorge für das
gemeine Beste und für dieVerwaltung des Stadt-
Regiments übertrug. Diese brachten zuvörderst
die Rechte der Bürgerschaft auch mancherlei öko¬
nomische und PolizeiVerfügungen, die sie dem
Hauöyalt und dem Wohlstande ihrer Commune
dienlich hielten, in eine Sammlung, und erbaten

vom
izt, 134. Corner ad a. 1426, ,427, p. 1271,
127z, 1274, 1276, 1277, 128l. Beschwerde per
Stadt Stralsund über die Rossockische«.Seeräuber
(1437) i» Rostock. Anzeig. 175L, S. 129.
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vom Rath derenGenehmigungund Bestärkung
mit demgrößerenStadtsiegel. Hierüberentfern«
ten sichdievierBürgermeisterHenrich Katzow»
HenrichBuchFriederichvonTzenaundJo-
hanOthbertundwurden,nachdemsievergeb-
lichvorgeladenwaren, nichtnur von derBürger-
fchaftauf ewig aus derStadt verfestet;sondern
auch die HerzoginVormünderin, um derenBei-
fall sichdieSechsziger bewarben, fehleeinetliu
terfuchungsCommifsionwider die entwichene»»
Bürgermeister und Rathmanner nieder, welche
sie, wegeniener, ohne der Landeöherrfchaftund 142z
BürgerschaftWissenund Willen, eingegangenen
nachtheiligenVerbindung mit Dannemark und
andrerVergehungen,(Jan. 16.) incontumaciam
aller ihrerGüter in denhiesigentanden verlustig
und dieseder Herzoginfür heimgefallcnerklärte.
Bald darauf ward auchder ganzeübrigeRath,
wegen d?SVerständnissesmit Dännemark, von
der Bürgerschafteinmüthigabgefetzt,dochver«
grif sichniemandan ihrenPerfonen undGütern»
Dagegen erhieltendie Sechsziger von der vor-
mundfchaftlichenRegierung, mittelsteines förm¬
lichenAuftrags, dievollkommneBestätigungder,
ihnen von der Bürgerschaft in allen gemeinen
StadtAngelegenheiten anvertraueten Gemalt.
Mit dieserhöhernSanttion gestempelt,wählten
sieeinenderentfehtmRathshemn, Jo!mN ÄVN
derA zuihremerstenBürgermeister;dieserrief
Z feiner ehemaligenCollege»in ihre verfohrne

O.q Z -Würde
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Würde zurück,und so wurden nochiF ans der
Kaufmanfchaftoderandern vornehmenBürgern
zu Rachsherrenund zweivon ihnen zuBürger-
meisterngewählt. Der solchergestaltwiederer-
gänzte Magistrat unterzogsichallen obrigkeitli¬
chenGeschäftenin der ganzenhergebrachtenOrd¬
nung undbestätigteden, vondenSechszigernent¬
worfenenBürgerbrief (Febr.2a.) unweigerlich.

Unter dem Schutze ebendieserAuctorität
setztendieWismarschenSechSzigerihrenganzen
Rath, wegen der gefährlichenVerbindung mit
Dännemark, ab und wählten einenneuen, der
theils aus ihrerMitte, theilö,wide âlleGewöhn-
heit derSeestädte,aus denHandwerkszünftenge¬
nommen ward. Die neuen Rathsglieder, von
welchenvier zu Bürgermeisternerhobenwaren,
wurden von dem jungen H. Heinrichselbst,in
Gegenwart der HerzogmRegentinund des vor-
wunvschaftlichenRaths Matthias von Axkow,
auf dem Rathhaufe eingeführtund in denvoll-
händigen Besth dergefammtenStadt-und Ge-
richtsVerwaltung, nach Vorfchrift der Stadt-
Rechte und der landesherrlichenPrivilegien,
förmlicheingesetztr).

K. Erich hatte also dieFreude, das Werk sei-

nerHände so schöngelingenzusehen: im übri-

Dänisch-3en <^berbliebendieGesinnungender Städte in
Geestädti-Absichtauf denDänischenHof, auchnach ihrer

sche Re-
r) Corner aJ a. 1427f 1428, p. 1482-1484.

Nrchel des Ritters Berend Plessen, als beste!!
Aich-
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RegimentsVeranderunq, unverändert. Verge- *42?
bens suchtezwarder Röm.KönigSigismund sie
mit drohendenVerweisennichtnur zur Friedfer¬
tigkeitund Verträglichkeitzuermahnen, sondern
ouchdurcheinenGesandtendenFriedenzwischen
dem König und den Städten zu vermittelns).
Tie verbundenenSeestästehatten bald wiederin
demWismarschenHafen, unter desSchleswig- keitm;
schenH. Gerhards Commando, 24c, Segel mit
12000 Kriegernbeisammen,800 freiwilligeVi*
talienbrüderungerechnet:fyiermitward dieDä¬
nischeSeemachtim Sunde eingeschlossen,allein
durcheinVersehenderWismarschenSchiffe ward
dieganzekostbareUnternehmungvereitelt. BloS
dem Schrecken, welchereiner so ungewohnten
suwimmendmMassevorhergieng,hatte ein Ro-
siockischerund WismarscherSeerauberTapitain,.
BartholomausVoetsdermitSooManndem
Zuge gefolgtwar, den glücklichenAusgangeiner
Streiferei auf Bergen in Norwegen zu danken,
und brachtevon demdortigen§nglifthNordischen
Jahrmarkt einereicheBeute, worunter sichauch

die
Richters, und seiner Beisitzer Hensing Halber»
stadt und Henning Barze, in Sachen der Herzo-,

gin Katharina, als Vormunden» ihrer beiden
Söhne, Klägerin, wider die 4 benannten Bürger»
nieister und den Rathinann Henrich Hecket vv»
Rostock, Beklagte (worinn der, durch selbige:beiw

Lande verursachte Schade auf 50,000 löthige Mk.
und darüber taxiret wird) ä. i. 16. Jan. 1428,
(Originale Mfpt, im Herzog!. Archiv zu Schwerin.)
Diplomat,Mecleob. ada. 1428,p. IQ48.

0 Christian:a. a. O. S. 14z-
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die Büchersamlungund derOrnat des Bischofs
von Bergen befand, ruhig naib Wismar zurück.

1429 Hiedurch hatte sich dieserberüchtigteSeeräuber
so furchtbar gemacht,daß er auf einemzweiten
KreuzzugevonWismar nachBergen ganz allein
Mit siebenSchiffenund etwa400 Mann die, ge-
gen ihn ausgeschickteDänischNorwegischeFkvtte
von mehr als 100 starkbemanntenSchiffenzum
weichennöthigteund mit Hülfe10 andrerFahr¬
zeuge, die er bei Wismar zurückgelassenhatte,
dieSta^dtunddiedaselbstvorAnkerliegendeSchiffe
eroberte. Mit unermeSlicherBeutesteuerteer dar-
«uf der Elbe zu, um seinePrisen in Hamburg
zu verkaufen. Eben so glücklichwaren die Ro-
stockischenund Wiömarschen Vitalienbrüder,
(Sept. 8.) die reichbeladenenSchiffe mit dem
jährlichenDänischenTribut aus Schwedenaufzu-
sischenund mit mehr als 220 Gefangenenin
Wismar aufzubringen. Zum Besten der Hol-
steinschcnPrinzen rüstetendie 6 Städte noch
(Sept. 14.) einekleineLandmachtgegenDanne?
mark aus, die ihnen Apenradeerobernhalf c).

,430 AufdemnachherigenFriedensTongreß(Aug.Friedens.24.) zu Nykiöbingauf Falster bestundderKönigHandlungen,herauf, daßalle beiderseitigeSchadengegenein-
ander aufgehoben, oder von Sachverständigen
geschähtund, nachdemUrtheilderMehrerenStim,
inen, erstattetwerden, dieStädte hingegendem
König für den unrechtmässigenFriedbrucheine

sol-
r) Cornett ad 3. 1428; 1429, p, 1287, 1288/ l~$Of

1291,1295,I394'
\
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solcheGenngthuung,als sieimumgekehrtenFall
von ihm selbstverlangenwürden, leisten,übrü
gensaberdie, zwischenbeidenTheilen vorhin er*
richtetenBündnisseund Verträgebei ihrerKraft
bleibensollten. Rostockund Stralsund liessen

sich,nachversckiednengemeinschaftlichenBerath-
schlagungen,zueinerTrennungvon ihrenBunds-
genossenverleitenund schlössenauf dieangebotk
nen Bedingungen eineneinseitigenFrieden. Die
übrigenvier Städte kontensichnichtentschlossen,
selbigefür annehmlichzu.halten, sondern, nach
einer abermaligenvergeblichenUnterhandlung,
(Nov. 10.) fuhren die WismarschenSeeräuber
nochlange fort,dendreinordischenReichenvielen
Schadenzuzufügenund derenSeehandlungganz-- 14z»
lichzu unterbrechenu).

Zu Schwerin starb unterdessen(Jun. 19.) H2g
der Bisch. Heinrichund ward zuBützow begra- Regie-
ben. WahrendderSediöVacanz verabredetedas ^«Ver-

Domkapittcl(Inl. 6.) den erstenEntwurf einer
beständigenMHlkapttUlütwN, die ieder Btt
schofnach seinerBestattigung unwiderrustichbe-?
schwörensollte, eheihm die Stiftsschlösservon
den Domherrenüberliefertwürden. Der Dom?~ ,sn .
Herr Hermann Koppen ward darauf zumBk- "'"

schofgewähltw), Bald hernachverlohrauchdie 14Z1
Raße»

u) I4Z0,14Z1,p,1297,1298,1306.
Christiania. a.O.S. 158/160. Gebhardta.a.
O. S. 665.

w) Corner p. 1296, irrigada, 1430. Hederich
beimGerdesS. 452, EhemaligesVerhältnis
zwischendemBisthumSchwerinn. d.H.Meckl,
z. B^il.
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nnd RatzeburgischeKirche ihren Bischof Johann,
Ratzcburg. einen friedfertigengeradenWann.

Der P. Eugen der >V.versorgtezwar einenv.>r-
maligenRatzeburgischenCapitularenund nachhe-
rigen BischofzuOesel,Christian Kvband, W'fr
cherkurzvorher(1430) in einemKriegemildem
DeutschenOrden seinBiöthnm verlohrenhatte,
mit demerledigtenStifte; alleindas Kapittcl
tpat, als ob es von dieserpäbsilichenProviston
nichtswußte, und wäplteeinenandernseinerOr¬
densbrüder,Paridom von Knesebeck,zumBi-
schof. Mit vieler Mühe und grossenKosten
«kaufte dieser,erstnacheinemHalbjährigenper¬
sönlichenAufenthaltin Rom, die päbstlicheBe-
stättigungund tratdaraus(Iun.24.) seineStifte
Regierunganx).

In Gefolg des vorigen HandlungStractalS
,4zy milderStadt Lüneburg(1412),wardißt (Inl.z.)

Züncburg'-fcenLüneburgernvon der HerzoginVormünderm

Schaak in einer erweitertenConvention,aussereinerge?
fahrt, wöhnlichenErneuerungaller bisherigenWechsel-

seitigenVerbindungenund Verschreibungen,die
bestimmtereErlaubnisgegeben,zurAnlegungeiner
Schiffahrt aus der Elbe bis in denSchaalfte,
auf ihre Kostendie Schaale aufzuräumen, die
erfoderlichenSchleusen zu bauen, auch weiter
aus demSchaalseebisWismar, oderso weitman
mitFahrzeugenkommenkbnte,Kanälezu graben:

Nach
£ x) Diplornatar,Riceburg, ada, IZ99,p,2Z0Z»

Corner ad a. 14.50;»4Zi, p. izoo, 1Z05»
SchrödersP. M. ->ii.a, I4ZI, S. »S2F.
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Nach vollendetem Kanal.' und Schleusenbau soltö
an der untersten Schleuse ein gemeinschaftliches
Zollhaus angelegt und ein Zöllner in beiderfti-
tigem Lohn und Eidespflichten bestellet, von der
LüneburgischenHälfte dieserZollEinnahme sodann
der Schleusenbau bestritten und unterhalten, im
Fall deren Unzulänglichkeit aber, von dem Lüne»
burgischen Magistrat, zu beiderseitigem gleichen
Vortheil, der Zoll erhöhet werden. Jmmittelst
wurden die ZollAbgaben auf dieser Wasserfahrt,
mit den Strafen für die Defraudanten, genau be-
stimmt, der Zoll zu Boizenburg aber ward der
Landesh<rrfchaft allein vorbehalten, und für den
zu Gadebusch der vorige Maasstab beibehal¬
ten; Mit Ausnahme des Salzes, blieben iedoch
alle erweislich eigemhümliche Maaren der Lüne«
burger zollfrei. Die Lieferung des Bauholzes
und andrer Bedürfnisse zum Schleusenbau ward
den Lüneburgern für billigen Preis, mit dem Vor-
behalt, diesen im Fall einer Unvereinbarlichkeit

mit den Verkäufern, durch landesherrlichen Aus-
spruch festzusetzen,versichert, auch zu allem, ms
die Stadt an Bauholz, liegenden Gründen und
andern Bedürfnissen zum Wasser- und Schleusen-
bau hieselbstetwa ankaufen würde, imvoraus lan-
desfürstlicher ConfenS ertheilet, ans den Herrfchaft,
lichen Domainen hingegen die Verabfolgung dev
etwa vorhandenen und benöthigten Materialien
zu den Kanälen, Schleusen oderFlössen verheissen»
Gegen alle, von einheimischenoderauswärtigen
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Fürsien, Privatleuten oderCommune«, beisolchem

Kanal- oder Schleusenbau, für die Schiffe
und deren Mannschaft oder Ladung etwa besorg-
liche Hindernisse und Gewaltthätigkeiten versprach
man einander, nöthigenfalls mit vereinigten Kräf-
teN, Hülfe nnd Vertheidigung y).

Ctarqard- Von den Stargardischen HH. Johann und

Lreun^d- Heinrich erkaufte sich die Stadt Lübeckdas Ver¬

schaff. sprechen einer dauerhaften Friedfertigkeit, durch
eine Anleihe von 2400 SÖZf.Lübsch, die nicht eher,
als im Fall einer Absage, von herzoglicher Seite
wiederbezahlt werden solte; künftige Miöhellig-
keittn wurden den Vermittelnngen der Städte
Rosiock und Wismar überlassen z).

Ruhe Die Erben der enthaupteten Wismarschen
Bürgermeister waren unterdessen mit ihren Kla-'
gen bis zum Thron des K. Sigismund vorgedrun-
gen und hatten, durch Vorschreiben verschiedener
Fürsten, eine hatte Urchel gegen die Stadt Wis-
mar ausgewürgt, deren Vollstreckung der Stadt
Lübeckaufgetragen ward. Um den beschwerlichen.
Würkungen derselben in Ansehung der auferleg?
ten Strafe zuvorzukommen, versuchten Lübeck,
Hamburg, Stralsund und Lüneburg den gelindem
Weg derUnterhandlung beider HerzoginRegentin
und derenvormundschaftlichenRathen. Weil diese
selbstdie neuereWismarsche StadtVerfassung an-
zeordnethatten, und es dochallemal schwergew^..

seyn
y) Dipl. Mfpr. d. d. Wittenburg, Z. Iul. I4Z0

-i) Chemniz im V. H. Ivh. xvn. u. Henr. iX.
t M. ad a. 1430, aus bricht.Uikk.
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seyn würde, gegen deren Willen einen strengeren
ExecntionsAuftrag durchzusetzen; so glückte es

den Abgeordneten der vier Städte leichter, unter

Auctoritat der vormundschaftlichen Regierung,

mit Zuziehung des Bisch. Hermanns von Schwe-

riu, (Marz 21.) eine gütliche Aussöhnung zwi-

scheu den abgesetzten Rarhögliedern, deren An-

hängern und den Erben der enthaupteten Bürger-

meister auf der einen, und dein neuen Rath, den

HandwerksAemtern nnd dergemeinenBürgerschaff
' auf der andern Seite jti vermitteln: Der neue

Rath und die Bürgerschaft mußten nicht allein

dieBanzkowschenund von HarenschenErben, durch

«ine öffentlicheAbbitte und Erstattung allerKosten

(6ooRhfl.) befriedigen, zum Andenkender Ent¬
haupteten Seelmessen halten, reichlich opfern
und auf dem Richtsatz am Markte ein steinern

Kreuz errichten lassen, auch zur Aussöhnung mit

der Kirche drei Pilger auf Wallfahrten ausschicken

lind zweimilde Stiftungen veranstalten ; sondern,

um dennoch auch demköniglichenBefehl zu genü¬

gen, ward der neue Rath ganzlich wieder abge-

setztund seiner der Herrschaft geleistetenPflichten

entlassen, der ältere Rath hingegen in den voll-
kommnen Besitz aller obrigkeitlichenGewalt wie-
derhergestellt. Diesem mußten die einstweiligen
RathSglieder förmlich Abbitte leisten, ihm all«
StadtSchriften und Güter ausliefern; doch blie-

Hen die Statuten, Urteilssprüche, Verfchreibnn-
SM,

Meckl. Gesch.II. Th. Rr
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gen, geistlicheund weltlicheVerleihungen des bis-

Herigen Raths, insofertte sie nicht zum Nachkheil

der Landesherrschaft, oder deö wiederhergestellten

Raths und dessenAnhqngS gereichten, in ihrer

Kraft; die Sechszigcr wurden abgeschaft und

sollen nie wieder gewählt werden; für die Zu-

kunft wurden gegen alle ähnliche innerliche Un-

ruhen die strengstenMaaSregeln genommen, da-

bei die eine Hälfte der verwirkten Güter der Lan-

desherrsthaft, die andre derStadt vocbednngenund

für ißt durch eine atgemeine Amnestie die Eintracht

zwischen Rath und Bürgerschaft von neuem be-

festiget ward; beide mußten den jungen Herzogen

und deren Vormünderin aufs neue den Raths-

tind HuldigungsEid leisten, worauf die Herzogin

dem Rath seine Wahlfreiheit, so wie der Sradt

ihre Privilegien, bestätigte und letzterer, zur Til-

gung ihrer vielen Schulden, die fernere Einnahme

der (nach dem altern Vorgange der Stadt Lübeck)

in vorigen Zeiten festgesetztenAttlfe auf etliche

Jahre bewilligte ->).
Diese günstige Wendung der Sache des Wis-

Märschen alten Raths erregte bei den vsrbannetm

RostockischenBürgermeistern den Wunsch nach
einer

a) Corner rd a. 1430, p. I?9?. LÜN'gs Reichs-

Arckiv, ?. spcciük.Conr. IV. II. Theil, Forts. S.

787. (.berichtigt nach £>rnt Original des hmogf.

Archivs ") Hans Regkmanns IvbeckischeChronik

(1619, 5°'^) Anhang, S. 28z< Unter denZeugen

dieser Urkunde stehet "Hr. Hermann Biseop ch»
Zwerin» oben an. Schröders P. M. »ä a. 14Z2,

S. 19Z2.
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einer ähnlichen Wiedereinschung. Sie vevabr«
deten mit der Herzogin Katharina einen Plan, -Rv^Mp

nach welchem die Stadt mit einem zahlrÄche»
Heere belagert und., durch Hülfe eines heimlichen t4M%
Verständnisses mit verschiednenEiiiwshnern^ über-
rumpelt, demnächst aber die mnnchige Bürge«
schaft bestraft und die Commune gedemüthigtwer-
den solle. Wie eben die Stadt mit den NykiZ-
bingschenFriedenshandlungen beschäftigtwar, er-
schien Plötzlich eine vereinigte 3frmee, irnter den
Fahnen des Herzogs Otto von Lüneburg, des H»
Erichs von jnueuöurg, der jungen Herzoge von
Mecklenburg, desVi sch.Hermanns von Schwerin
und des Gr. Johann von derHoye, mit vielen Rik-
tern und Edlen und den Wismarschell Bürgeln
vor den Thoren von Rostock. Mein der Anschlag
gelang nickt: F. Wilhelm von Wenden hatte die
Stadt in Zeiten frr die veranstalteten VeweAliw
gen gewaruet; und weil besonders dieUniversitär

bei solchenUmstanden sich in Rostock nicht sicher
hielt, sondern auf eine anderweitige Zuflucht Bes

dacht nehmen mußte, hatte F. Wilhcün zu einem
etwamgen Umzüge ihrer lehrenden und len ende«
Glieder zn Wasser oder zu Lande, durch ein siche-
res Geleit in seinem ganzen Gebiet, (Aug.. 21.)
schon im voraus die Hand geboten. Die Belm-
gerer fanden also alle Zugange verschlossenund
die VestungsWerke in so gutem Vertheidigungö?
Stande, daß si^ unverrichteter Sache nach Haus«
gehen mußtep, nachdem sie vorher noch Warne?

R r % münde
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münde zerstöret und den Häven verschüttet hatten.

An diejenigen von dem benachbarten Adel, welche

den Feldzug mitgemacht hatten, rächten sich die

Rostocker hernach durch eine heftige Verwüstung

ihrer Güter; den Warnemünder Häven setztensie

bald wieder in fahrbaren Stand und die entwiche?

nen Bürgermeister, als die eigentlichenAnstifter

dieses abgewandten Ungewittexö, 'mußten so, wie

der Adel des Landes, auf vielfacheArt die unan¬

genehmen Folgen davon empfinden b).
Gegen die Fürsten aber, die ihnen diesenum

erwarteten Besuch zugedacht Hatten, besonders

über die Verschüttung deS Havcns, wandte sich

die Stqdt klagend an den K. Sigismund. Die-

ftr machte dem H. Kasimir von Stettin den Allst

trag, die Sache in Verhör zu ziehen und zur wei¬

teren königlichen Entscheidung vorzubereiten, im-

mittelst auch alle weitere Tätlichkeiten nnd Neue¬

rungen in des Königs Namen zu untersagen.

Die HerzoginVormünderin und ihre Söhne Hat-
Zlussöh- ten schon, (Oet. iZ.) ehe es dazu kam, sich mit

nuaS Stadt ausgesöhnt und derselben ihren Schntz

bei allen vorigen Privilegien, insonderheit bei dem
Gebrauch dcs LübsckenRechts, verfchert: Die
abgesetztenMagistratsPersonen und derenAnhan-

ger blieben aus der Stadt und dem ganzen Lande
verftstet und alles sichern Geleits beraubt; Alle
aus der mislungenen Unternehmung an beiden

Sei-
d) Orner u.p. 1298.EtwasvongelehrtenRosto¬

ckischenSachen, 1737,S. iz.
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Seiten übrig gebliebeneUnzufriedenheitenwurden
nun vergessenund alle,diedaran Theil genommen
hatten, namentlich von herzoglicherSeite Mkgr.
Johann vonBrandenburg, H. HeinrichvonStar-
garö und derBisch. Hermann von Schwerin, von
Seiten derStadt aber H.Johann vonStargard,

F. Wilhelm von Wenden samt deren Mannen
und Städten, eingeschlossen. Dem königlichen
Commissarinsblieb also nichts weiterübrig, als,

(Dec.12.) bei Bekanntmachung des königlichen
Auftrags, allen benachbartenFürstenundEdelleu-
ten, besondersauchLen fünf übrigen verbündeten
Städten und denMitaliedern des alten Raths,
bis zu ausgemachterSache, in des Königs Na?
wen Ruhe und Friedfertigkeitzu gebieten und
einstweilender Stadt allenSchutz anzukündigen.
Auch mit denHH. Wanislav und Barnim von
Wolgast war die Stadt, wegeneinerBefehdung
der Ritter von Nenenkirchen, zerfallen,worüber
fichbeideTheile (Nov. 24.) mit einander vertru¬

genc).
AufsolcheArt ihrerHofmmg beraubtund von

ihrenBeschüßern verlassen,wandten sichdie ver-
triebenenRathsglieder nun auchan denK. Sigis- *

mund. Er zog vor seinemKammergericht zu
Nürnberg die Sache in Verhör; und da sichder
neue Rath gegendie gemishandeltenKläger nicht
hinlänglich rechtfertigenkonte, ward die Stadt,

R r z auf
c) RostockevAnzeigen 1155r S. 133/ 138* 142,

137.
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auf Annifen des KammerFiScalS, (Marz 2Z.)
mit allen ihren männlichenEinwohnern von und

über 14 Jahren so lange in die NeichsAchter-

klärt, bis sienichtnur dieverbanntenMagistrats-
Personen in den Besitz ihrer Ehrenstellen und

Güter wiedereingesetzt,fondernancheineStrafe
von 1400 Mk. löthigen Goldes bezahlt haben
würde. Doch das war nochnicht hinkanglich,

dem königlichenBefehl Gehorsam zu verschaffen,
weit es an der Vollstreckungfehlte: Der Mo-

»4M narch verfuhr (May 12.} »" Parma mit der
Oberacht: das heißt, die Stadt mit allen ihren
Einwohnern ward dem Angriffe eines icden an
Leib und Gnt preis gegebennnd aller, von den
Herzogenz» MecklenburgerhaltenenPrivilegien,
Lehn- und Pfandgüter verlustig erklärt; inson-
derheit ward demBisch. Hern,ann vonSchwerin,
den HH. Kasimir von Stettin, Wilhelm und
Otto von BraunschweigLüneburg,Vernhard von
SachsenLanenburg,der HerzoginKatbarina und
ZierenSöhnen HeinrichundJohann vonMeckleit-
burgSchwerin, Wartislav und Barnim von
PommernWolgast, Barnim und Swantidorvon
PommernBarth, Johann «nd Heinrich von
MecklenburgStargard und dem F. Wilhelm von
Wendenaufgetragen,diesendonnemdenAusspruch
in seiner ganzenStrenge zu vollziehen. Ausser
jener fiscalischenKlage des alten Raths, ward
die Stadt noch mit den Privatfoderungen der
ErbendesgleichfalsvertriebenenBürgermeisters"

Witte,
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Witte, wegenvieler im Tumult erlittenenMis-
HandlungenseinerPerson und seiner, zumTheil
unter herzoglicherGerichtsbarkeitbelegenenGüter, 1434
vor demköniglichenHofgerichtverfolgt und zur
Acht und Oberachtverurtheilt. Es scheintiet^ch
nicht, als ob einer von den zur Exemtion aufge-
foderten Fürsten von dem königlichenAuftrage
Gebrauch gemachthabe. Nur allein die Unglück-
lichenBürgermeister selbstmachtensichdas 23er;
gnügen, mit Hülfe der Stadt Wismar, vieleRo-
stockischeBürger zu beraubenund wegzuführen,
obgleichsiedadurchihremZweckum keinenSchritt
näher kamend). ,

Die hiesigenLandewaren unterdessenlange
gmug wiedereinGegenstandderMärkischenStau*
bereiengewesen: zu derenAbschaffunguud Be¬
strafung nahmendie HerzoginKatharina und F.
Wilhelm von Wenden mit demMkgr. Johann, Lanssnede

zu Wittstock, (Marz 16.) neue gemeinschaftliche
Abreden,an welchenauch dieBischöfevon Bran- '

denburg, Lebusund Havelberg, Gr. Albrechtvon
LintowNnppin und die Ganse Freiherren von
Putlist Theil nehmen sollene). Eine ähnliche
Verbindung errichtetedie HerzoginVormünderm
im Namen ihrer Söhne (Aug. 12.) mit ihrem
Bruder, dem H. Beruhard von SacHsenLauewb»i'gL.uieu-
bürg, der ihrenLanden ebenden Schutz wie den bmgtsche>

R r 4 sei-
6) Rostock.Anzeigen1755, S. 142-169. Cor,

BCCda. 1434; I. c, p. 1330,
e) Chemniz im L. H. Hmr. X. ad a, 1431, a. d.

Srig. Utk.
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seinigen und thätigen Beistand wider alle ihre
Feinde versprach; die Herzogin verhies dagegen
seinen Söhnen ihren künftigenSchuß zur Be¬
hauptung der Erbfolge in denväterlichenLanden,
so wie seinerGemahlin Adelheidzur Behanptting
ihres Leibgedings. Ausserdem versicherteH.

Crbverbrü-Bernhard auf den Fall, daß er und sein
dmmg. Bruder ohne männlicheErben abgehenwürden,

dem Hause MecklenburgdieErbfolgein allen fei;
uen Landenlind Leuten,mit dem Erbieten, seiner
Schwester und derenSöhnen seine Mannschaft
ten, Städte und Schlösser auf Erfodern die
EventualHnldignng leisten zu lassen, auch seine
Vögte zu Raßeburg und Lauenburg im voraus
an siezn überweisen; wobei er nur den nach?
bleibendenPrinzessinnen eine gewöhnlichefürst-
licheAussteuervorbehieltf)„

Theologie So vieleMühe sichauch die Stadt Rostock
sche 1422) gegebenhatte, durchdieVerwendung

tat der gesammtenHanseestädte,der dortigenAkade-
Rostock, mie dieBewilligung einer theologischenFacultät

vonP.Martin demV, zuverschaffen,sowar doch
gegen fle der heiligeVater allemal unerbittlich
geblieben,obgleicher sonstenauf ihr Ansuchendie
Universität(1423, 1430) mit stattlichenSchuß-
Versicherungengegen alle Beeinträchtigungen in
den damaligenUnruhen begnadigthatte. Hin:
gegenseinNachfolgerEugen der IV. (seit 1430)

dachte
0 Franks A. u. N. M vif. Buch, S. 351.

ßhkmniz«. a. O. sä d. aus derOrig. Ulf.
deshazogl.Archivs.
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dachte hierin anders: Er hielt es eben für 14z?
ein Mittel zur Bewahrung der rechtgläubigen
LehreHegenalle Abweichungen,daß er demBisch»
Hermann und den jungen HH. Henrich und Jo-
Hann von Schwerin sJan. 27.) die vollständige
Erlaubnis, zur Errichtung einer theologischenFa?
cultat mit ebendem Rechte der Anötheilungaller
Grade, wie die übrigen Facultäten, ausfertigen
lies g).

Die fortwahrenden Beeinträchtigungen des 1434
SeestadtischenHandels von Seiten Dannemarks Ha«I^'taz
und andrer Seemachte veranlaßten einen zahlrei-%§
chenHansetag in Lübeck,worauf sichauchRostock
und Wismar einfanden. Ausser verschiedenen,
zum gemeinenBesten der Handlung abgefaßten
Beschlüssen,ward mit dem Hochmeisterdes deut-
sehenOrdens in Preussengrgen alle Widersacher
der Hanse ein VertheidungsBündms errichtet.
Mit dem König von Däunemark Hessensich Lü¬
beck, Hamburg, Lüneburg, und Wismar, zu
Wardingburg (Iul. 2) zwar in neue Friedens- Warding«
Handlungen ein, sie gebrauchtendabei unter au- burgcr
dornden Bischof von Ratzeburg, so wie der Kö- ^"gres.

nig dieHerzoginvonMecklenburg,zu Mittelsper-
fönen; allein die Versammlung gieug fruchtlos
auseinander. Das innerlicheMisvergnügen in 14?$
den nordischenReichebeförderteendlichdas Ende ^v 1tfö*

des beinahedreisstzjährigenSchleSwigschenKrje-
Rr Z geS

g) Etwasvongel.Rost.S'cben, i?4', S. 2K9:
i737r S. 545! >739/©.2ö9. UrtunsUcheBe¬
stätigungK. 8. Ulli)IX.«Seil.
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zu gesund (Jul. 17.) zuWisby denvölligenFrieden
Wisby. zwischendem K. Erich und den vier Städten,

wodurch diese,nachgeleisteterAbbitte, ihre alten

HandlungsFreiheiten in denDanischen Staaten

wieder bekamenund alle wechselseitigeSchäden

erstattet wurden h).
i4?4 Die vier abgesetztenRostockischenBürger-

R 0 si0 ck meisterhatten unterdessenbeidemgeistlichenOber-

9t ^aupt &er̂ H^istenheiteinen Versuch gewagt, in
'

dem Schoosts der Kirche das Ziel ihrer Wünsche

zu finden, was sieunter den Flügeln des Reichs-

Adlers und von allen seinenDonnerkeilenverge-

bens erwartet hatten. Sie erhielten auch von

demapostolischenCommissariuöeinegünstigeSen¬

tenz, hievon aber appellirte die Stadt an die

abermalige allgemeineKirchenVersammlnng zu

Basel. Die heiligeSynode übertrug dieUnter-

suchung zuletztdem Abt des LüneburgischenMi-
chael'.sKlostcrSDottor Baldewin von Wenden;

und so bewürben allmählich, nach beiderseitigem

Verhör, dievertriebenenMagistracsPersonendrei
gleichlautendeErkenntnisse, die ihnen ihre Rück-

kehr in die Stadt mit Erstattung ihrer eingezo¬

genenGüter undaller Kostenzusicheren. Gegen

ein sobeschwerlichesDefinitivErkenntniSscheinen

die Vorsteher der Stadt (reÄorez ciuitatis) ein

neues Rechtsmittel an den apostolischenStuhl
ein-

Ii). Corner ad a. 14Z4, p. IZ??, 1334. Gebhardt

DänischeGeschS. 669. Christian: a. a. O.
S. 17^. BeckersGesch.derStadt Lübeck,?.TK.
S. z?->.
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eingewandt zu Haben. Allein dieserbestattigte
nicht nur dasEndUrthel derKirchenVersamkung,
fondern, weilnachdenBeschlüssendesKostnitzee
Coneiliums, die allgemeineSynode in gewissen
Fällen über den Pabst war, verwarf der
missariusderKirchenVersamlnngdieAppellation
ohnehinals nichtig, sprachübervieStadtobrig?
keitund derenAnhänger, ihres Ungehorsamshak?
ber, den Bannfluch aus und belegtedie ganze
Gemeindemit einemJnterdict. In allenPfarr-
kirchenward nun zwar der Gottesdienst einge-
stelltund diePfarrer verliessendieStadt. Allein
die übrigenWeltPriester und OrdensGeistlichen
wurdenvondenBürgern gezwungen,derAppel?
lationbeizutretenunddurchFortsetzungallerkirchs
lichenFunctionendengrößtenTheil der Wirkuns
gen desBannstrahls abzuleiteni).

. Die Universitäthatte sich,weil sienichtna-
mentlichunter demJnterdict begriffenwar, von r143$ .
derFortsetzungihrer akademischenUebungennicht
abhaltenlassenund dafür gleichfalsdie Richtung
des heiligenWetterstralsauf sichgelenkt Um
siediesemunvermeidlichenHebelzuentziehen,ward
ihr von der heiligenSynode alle Gemeinschaft
mit den Einwohnern derverbanntenStadt aus?
drücklichuntersagt. Weil aber die Lehreraus
einem solchenStillstände ihrer ganzen akademi?
schenThatigkeitsichnichtsgewisser,als dengän^

lichen

i) Corner ad ?. 1434» p. 1319. Rost. Anzeigen
' 755t S. 199' 201.

fc) Etwas v. gelehrten Rost. Sachen 1741,^.607.
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liehenVerfall dieserStiftung, und vondernoch-
wendigdaraus entstehendenEntfernungderhohen
Schule, eine unwiederbringlicheallgemeineZer¬
streuung ihrer Mitglieder, folglichden Verlust
aller ihrer gewidmetenHebungenweissagendürft
ten, so appcllirtensie von demVerbot ebenfalls
an den RömischenHof I).

Wüste also gleich die Stadt Rostock alle
geistlicheund weltlicheZwangsmittelzuvereiteln,
so konnte dochdas Uttheil der ganzenehrbaren
Welt unmöglicheinemsobeharrlichenUngehorsam
günstigseyn. Insonderheit scheinensichLübeck,
Hamburg, Lüneburgnnd Wismar einer so un-
würdigenGenossingeschämtzuhaben>aufwelcher
die Flüche des Staats und der Kircheruheten.
Vielleichtauch, um ihreHandlung aufKostender
Nostockischenzu erweitern,nahmensie, nachdem

*436 WisbyschenFrieven, mit demnordischenK.Erich
auf demReichStaq?zuKalmar iJul. 27.) dieAb-
rede, daß er dieStadt, wennsieseinen,derMeck-
lenburgischenvormundschaftlichenRegierungund
der vier Städte wiederholtenVorstellungenzum
Besten desaltenRaths keinGehör gebenwürde,
mit allen Wirkungen der Reichsacht und des
Kirchenbannesverfolgenund ihre Bürger nicht
langer in seinenStaaten duldensofte. Jedoch
auchhier fehltees demneuenRath nichtan Mit-
teln, denMonarchenvon dieferZusagezurückzu-
bringen und ihrem Handel in den nordischen

Rei-
I) Ebendasselbe173S/S. 23.
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ReichenfernereSicherheitznverschaffen,sodrin?
gend sichauchdievierStavte fü'. dieAuftechthal-
tuugderKalmarschenVerabredunginteressirtenm).

Tie MecklenburgischenLandehattengleichstes
dieUnannehmlichkeit,sichdenZorn derhochwür- Lübeck
dlgen Versammlung in Basel zuziehen,als der
erstevormundschaftlicheMinister,Ritter Matthias hurg.
von Axkow, zwei LübeckischeKapittelsbauernge¬
fänglicheingezdgenund das Domkapitteldafirbei
derHerzoginPormünderinundderenadlichenRa,
then keineGenugthliungHatteerlangenkönnen.
Der BischofundDomDechantvon Lübeck,selber
zuBasel gegenwärtig, wußten es zwar bei der
KirchenVersammlungsoeinzuleiten,daß derRit-
ter, auf einerWallfahrt nacheinemGnadenbilde
zu S. Theobald in dm Schweizergebürgen,zu
Bas.l in VerHast genommenund so lange zu
Reinalden verwahrtwurde,bis ersich,beiStrafe
des EinlagerS, zur gütlichenBefriedigungder
beleidigtenKapitulcren eidlichverpflichtethatte.
Wie aberstatt dcssenstineFreunde, umeinegleich?
seitigeAuswechslung zu bewerten, (Jul. 22.)
den LübeckischenDomProbst aufsingen und zu
Schwaan einsperrten,brachteder unvermuthete
Tod desgefangenenPrälaten ein allgemeinesIn?
terdictderversammletenKirchenväterüberdie ge-
sammtenMecklenburgischenLande» Der Gottes-
dienst wardauchnichteherwiedereröfnet, noch
der Ritter seinerVerpflichtungentlassen, als bis

die
w) RostockerAnzeigen1755/S. 177. Beckera.

a. O. S. 372.
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dt« R«aentin und ihr Minister sichdurcheinen
Eid von allem Verdacht der Theilnehnmngan
beiden Excessengereinigtund sichdafür mit der
LübeckischenKirchedurch zwei mildeStiftungen
abgefundenhatten n).

Mecflen» Die verwittweteKöniginvonSchwedenhatte
bmgische ihremTestamentdieGrafin2ldelheitvonQlden-

bürg und dieGrafen Günther, Busso undFrie?
derich von Beichlingenzu Erben einaeschtund
zu dessenE>ecutordenH. ?ldolf von Schleswig
verordnet» Nach ihrem Tode entstandenüber
denNachlasVerwickelungenmitderHerzoginVor?
münderin und deren Söhnen, welchevon de»
Städten iübeck,HamburgundWismar (Jan.28.)
dahin vermitteltwurden, daß der Gr. Adelheit
(Marz 4.) das S ilbergcfchmeideausgeliefertund
die Grafen von Beichlingen (Inn. 24.) mit
zooMk. lubfchan baaremGeldeabgefundenwer-
den mußten»).

Hau?An- Jmmittelft waren nun auchdieC1424) vor-
zeleqenhei-herbestimmtenzwölfJahredervormundfchaftlichen

ttn. Regierungverflossen.Katharina legtedaherihr
mütterlichesRegimentsRuderniederund erhielt,
fürdessenbisherigerühmlicheFührung, vonihren
dankbarenSöhnen (Sept, 27.) eineVerbesserung

ihres
n) Incerti au&oris Chronica Schlaiiica ad a,

1436, Jul», 22. in Lindinbrog. Scripcr, rer,
Germ, leptentr. p, m. 216. Kran«, Vandal,
LiS. X>. cap. 38. Beckers Gesch. der Stadt
Lübeck, I. Th. S. 376-578.

0) Chemniz im L. H. Henr. X, M. ad a 14z 6,
Ja». 28. Mäiz 4. u. Im» 24. aus briA und
Örigg.Urkunden.
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III. Geschlechtstafel:
des Hauses Werle »5-r Wenden.

Nicolas derm. Herr zu (Güstrow)Werke 1237, die I. Geschlechtstafel) f nach1275, Oct. r;
Gcin.N. N. GräfinvonAnhalt.

6einr,ch der f. Herr zuWerle 1277, 29. in Güstrow 1282, f 1291, Oct. z.
Gem. (1) Richen;«, K. Magnusl. von SchwedenTochter, 1° vor 1282

(2) M e ch t i l d, H. Johanns zu Lüneburg Tochter, venu. 1291.

HeinrichderU.regiertinPenzlin Niclaus vonWendeii
1292,bisizo?; Gem.Mechtilo, f 1292,nach Jan.iz.

. H.Barnims>1vonStettinTochter. de^iv. regiertenParHii»128 Iun. 22.
Barnim, MönchzuKolbatz. zuGüstrow1292,zuPenzlin>307,1-1316,nach

^ Sept.20.Gem.Richenza (Rixa),K ErichsV11,
vonDannemarkTochter,-j-vor1308,Oct27.

Johann derI, (Henning)Hr.W. 1277,Inn. 29. in
,* Parchim 1282,f nach1283,Iul. 6. Gem.Sophia,

Hn. GünthersvonLindowGrafenzuZlupplnTochter,

Bernhard derl.
1236»

Rixa, verm.1284 Ĵan. mitH. Sübtrt
demfeistenvonBraunichweig

-j-vorzzc>8,Oct.27.

Sophia, verlobt1310,Iul. 1c>.mit
H ErichvonSchweden,verm.mitGr.
GerharddemGrossenvonHolstein.

NicolasderVI.fuccedirt1352,vor
aiugi9.f 1354;Gem.Agnes,
Gr. Ulrichs11.vonLindowRup-
pinTochter.(S. auchdieIV.Ge*

schl.Tafel.)
Mechtild,Gem.

Hr. Loren;zu
WerleGüstrow.

Johann der111regiertzuGo ddergseiti z1 Dec.2.
-j-nachiz52, Aprili. Gem.Mechtild, H.Ottens

vonStettinTochter,»erm.1317,Jan. 20.

Sophia, MechtUt> Johann Rixa,Priö^
Gem.Gr. Gem.Gr. f in der »inzuDob-
Albrechtzu Otto I. zu Jugend. bertin,IZ92
Lindow- Schwerin. Oct.9.
Ruppin.

NicolasderV.regiertzuGÜstr 0w13471
Iul. 14, f 13S0,nachIun. 15. Gem.
(1) Agnes, Hn.Heinrichs1!.zuMecklen¬
burgTochter,verm.1338,Jan.6 71340;
(2)Mechtild, Gr. Johanns zn Ho!-

steinPlönTochter,verm.1341I

N. N. verm. 1341
mitH. Albrechkzu
Sachsenlauenburg.

Lernhardder 111. regiertzu Waren,
<&m''S1"r11f 1378,nachIul. 8.

^ ^^beth, Gr.Johanns
»uHolsteinPlönTochter,verm1341»

Anna, kommtin»
KlosterDobber-

tin lZ44>-

Aohan»derIV(Heining)
fuccebirt1355,f 1375vor
Aug.24.verlobtrz6Smit
E ufemia,H Henrichs!,
iuMecklenburgTochter.

Ahnes,
Gem.Hr.

JohannVi.
zuWerlc-
Waren.

Eufemta, Balthasar Fürst zu Wenden 14*8, f 1421/ Johann
fmu$1402, April5.Gem.(1)Agnes, H.BogislavsVl.von der-VII.

Kec.i?. PommernTochter,1°1396! (2)Cufemia, H. lebtnoch
Magnus1.zuMecklenburgTochter,verm.1397,' 1414,
(z)Heilwig, H.GerhardsvonSchleswigToch- Jan. 26.
ter, verm.1416, zumzweitenmalverm.mit Gr.
TheodorichdemglückseligenvonOldenburg,lebt

noch1440.

Lorenz,,geb.1339, regiertin
Gustrowvor1361,Aug18.im
Goldbergischen1375,Aug.24.
f 1400;Gem.M echt ild,Hn.
NicolasV!.zuWerleGoldber?
Tochter,f nach1422,Dec.17.

Johann der V. geb.
1340, >i-nach iz77,Aug.
24. Gt'in. Cufemia,

H.Henrichs!zuM-ck!en-
burgTochter,verm.iZ77,

Inn. 15.

Katharina, verm.
1 z66^Jan. 25. mitH.

AlbrechlvonSachsa-
Bergedorf.

Johann derv1.regiertimGoldber-
gischm1375,Aug.24; inWare»
iz?8,1-1395,vorOct.16.Gem.
Agnes,Hn Nicolasvi.zuWerle-
GoldbergTochter,lebtnoch1402,

Dec.17.

Metta, (Mech*
tild,)verm.1377^
Febr.26. mitH.
Henrichi.zuMe-

klenburg.

Merislawe,
konnnt ins
KlosterEl-

Vena.

Mlhelm, DomprobstzuGü-
strowl4oi,Fürst zuWen-
den 1418,suecedirtin Gü-
strow1421,April5.inWaren
1426,Aug.1-1436,Sept.7.
Gcm.(i)Anna, F.AIbrechts
juAnhaltTochter,1-1425;
(2)Sophia, H. Wartis-
lavs vui. von Pommern

Tochter,lebtnoch1441.

Nicolas
1- in der
Jugend.

Nicolasder
VII.f 1408,
nachMar;

21.

thristoff Fürst zu Wenden,
1418;f 1426,Aug.Gem.N.

N.GräfinvonLindow.

Agnes, imKlo-
sierMalchow,
vor1402,Dec.
17. lebt noch

1449/ Set, 21,

Merislawe, Canonisfi»
zu Quedlinburg1405,
Aug.18>Dechantin1407,'
Iul. 28. bis 1417, lebt
noch*436, No».39, j»»

Malchin.

Katharina, verlobt1444,J'in. 5- mit H UlrichI. zuMecklenburgStargard,vcrnt.1454.(S. die
IV. Gefchlechtstasel.)
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Fünfter Abschnitt. 629

ihres Leibgedings mit dem Mecklenburgischen Hof

in Wismar, jährlichen 200Mk. Lübsch aus der
dortigen Orbör und andern Hebungen aus Poel
und Buckow p).

F. Wilhelmvon WendenhattefeinesBru- Oldenburg
d-rö Balthasars Wittwe Heilwig, nach ihrer ander-

weitigen Vermahlung mit dem Grafen vonOlden-

bürg (vor 1425), aus dem Bestß ihres Leib-

gedings gesetzt und war deshalb gleichfals bei dem

BaSler Concilium verklagt worden. Der von die?

fem delegirte Richter, Bisch. Johann von Gur5,
verurtheilte ihn, (May 25.) 1 r000 gl. iübfch an
die Klägerin zu bezahlen cj). Vielleicht beschleu¬

nigte dieserVerdrus seinenTod, den er (Sept. 7.)
zu Güstrow fand r). Weil er von seiner ersten
Gemahlin, Anna, F. Albrechts von Anhalt Toch-
ter, (1-1425) O gar keineErbm und von der zwo-
ten Gemahlin Sophia, H.W^rnslavsdcs V l 11.Er'öschunK
von Pommern Tochter, die ihren Gemahl über? des

lebte, nur eine Prinzessin Katharina hinterlies, so jlj-

erlosch mit ihm der ganze Mannsstamm des Hau- Ma.ms.

ses Werle, nachdemer zweivolleJahrhunderteWallums,
einen blühenden Zweig des Wendischen Fürsten?

Hauses ausgemacht hatte,

p) Chemni; a. a. O.->-1 14Z6, Sept. 27; ad
1457, Aug. 9* aus Origg. Urkk. Sie lebte n»ch
1448,Nov.»8 (Chemniza.a.O.auseinerOrig.Urk.)

Chemniz im L. F. Wilhelms z.W. ad a. 1436, n.
d. Orig Urk.

r) Klüvers Gesch.desH. Mecklenb.>1Th. S.247.
5) Stiftung einer Viearie ;u ihren, Andenken m

Güstrow, vom iz. Nov. 1426, beim Chemniz a. a.
£>. aus einer Orig. Urk.

@8S833S3333SS B;



63o Dritte Periode,

D> | l MMi. Ii

BO LandesVerfaßung.

Grenzen und Eintheilung.

a) Der
ejf^

ie glorreiche Regierung des erstenH.AlbrechkS
^burg™ war und blieb die VergrössernngsPeriode

Schwerin- des MecklenburgSchwerinschen Gebiets; ftinTod
gab dessenWachöchuine einen Stillstand.

Lande.
2s„ hxx Sächsischen Seite erweiterte er die

Grenzen seines Landes 51363) mit dem eigen-

thümlichen Besitz des halben Schlosses Redesttl

und der herumliegenden Dörfer a), dievorhin das

Land Jabel ausmachten, und(iZ72) mit der völ¬

ligen LandesHoheit über den ganzen disseit der

Elbe und Elve gelegenen Theil der vormaligen

Grafschaft Danneberg, (die Stadt, das Land und

das Schlos Domenitz, das Land Wehningen,

die Schlösser Redefin, Gorlosen und Neuhaus)
nebst dem Lande Darzittg, mit den« ganzen Elb-

gestade,bis an dieWaldervonBlekedeamien-
seitigen Ufer des Stroms; doch kam NeuhauS

mit dem Darzing noch nicht zur Uebergabe, son¬

dern blieb in den Händen der Lauenbnrgischen

Herzoge. Seine Nachkommen verlohren (1420)
Dömitz und Gorlosen, und mußten beides erst'

rheuer

a) Namentlich der halben Dörfer Belze, Cordstorf,

Qnast, Trepze, Bandekow, Jabel, Lübtheen, der
ganzen Dörfer Pagets, Volzerade und Berendshol;
mit Antheilm in Loesen, Ramme und Berchhude.

a, a,IZ6Z.a.d.herzogl.Archiv.)



Grenzen und Einteilung. 631

theuer genug (1423) von Kuhrbrandeuburg wie:
der erkaufen. Auf eben dieser Seite befand sich
(1362) Boizenburg wieder in Mecklenburgischen
Händenhingegen gieng (1ZY2) das Schlos
Thurow anSachfcnLauenburg über, undzwischm
beiden '.nachte (1402) der DelmeNVWKanal die
Grenz«.

An der Braudeuburg^schen Seite gieng der
Pfandbesiß von Lenzen zwar bald (*363) wieder
verlohren; hingegen dtirch die Verpfändung der"
Stadt Habelberg und durch die Belehnung des

H. Albreckns mit Settsett, Wittenbergen und
der ganzen pngniy waren (1373) die Mecklen-
burgifchen Grenzen beträchtlich erweitert; und
beide Erweiterungen wurden, wieKärl der lV.
zum wirklichen Besitz der Mark gesäugt WW,
(1374) von dem ganzen LützetburgschenHäuft
durch eine förmliche Verzichtleistuug aufs neue
anerkannt. Es scheint aber fast, als vb selbige
entweder nie zur Würklichkeit gebracht worden,
oder doch nur von kurzer Kaller gewefeu fei, weit
alle diese zu Lehn gegebenen Stadt? UUd Schlösset

mit ihren Abgaben und Privatbesitzer» Unmittel!

bar hernach(1375,1377)»öch zurMarkBrandem
bürg gerechnet wurden b). Ohne Zweifel ward

dee
GleichwohlKurdenvon de» rinjelnenDörfern der

Prigniz in derengenauere»Beschreibungnicht mehr
als eilf in Anschlag gebracht. (S- K Karls deS
IV.Landbucb desKuhrsürstenthums und derMar?
Brandenburg,) herausgegeben nmit Annmkitn»

ite»
Meckl.Gesch.II.TH. S 9



63a Dritte Periode

der Herzog durch die bald nachher eröfnete Däni-
sche Thronfolge, zu deren Behauptung er mit
Grund auf die kaiserliche Unterstützung rechnen
durfte, abgehalten, auf einen dauerhaften Ge-

nuS der Früchte iener Märkischen LehnöVerlei-

Hung mit Nachdruck zu dringen, und nach fei-
nem Tode befanden sich feine Söhne kaum im
Stande, so gegründete Ansprüche geltend zu
machen. Deswegen aber haben sie sich derselben
nicht begeben, ob sie gleich, so lange dieStargar-
difchen Herzoge die Aufsicht über die Vormark ver-
walteten, (1404) selbige darin nicht zu stören ver-
sprachen. Im übrigen blieb die alte Grenze der
MecklenburgSchwerinschen Lande mit der Mark
mehrentheils unvcrrückt, wenn gleichMürnitz auf
eine kurze Zeit (1Z71-1Z74) in Brandenburgs
sche Gewalt geriech. Das Schlos StaVeNVW
ward itzt von den Schwerinschen Herzogen Privat-
Besitzern zu Lehn gegeben, die ihnen deshalb die
Erbhuldigung leistetenc). Die Belehnung, welche

der
gen erläutert (von Se. Excell.dem EtatsMinister
Herrn E. F. von Herzberg) S.9,13,-4, »7/18,
28, 29, Z5,38, 42, 289.300; (Vorrede, S. iv )
Auch hat sicheine alte Sage von der ehemaligen
MeckienbnrglschenBeherrschungder Prigni; bis itzt
daselbsterhalten, und veranlassetnochhäufigeAn«
fragen und Erkundigungenvon dortigen Unlertha-
nen beim heijoglichenArchivzu Schwerin

«) Nämlichvon Albrechtdeml. (1365) denenvon
Botzel, die es auchzurZeit des Landbuchs(1375)befassenund mit in die Beschreibungder Prignij
hineingezogentvurdenj von H. Albrechtdem v.

M



Grenzenund Einteilung. 633

derFreiherrOttoGans von Putlist (1354) über
das SchloS, dieStadt unddieganzeHerrschaft
Putlist erhaltenhatte, ward ebenso, wiedieErb-
Huldigungdes Putlister Stadtraths, nicht nur
unter H. AlbrechtsRegierungcj), sondernauch
unter K. Mbrcchtund H. Johann demIII. ver¬
schiedentlicherneuert und anerkannt. Jaspar
Ganö vonPutlist verehrtenoch(1408, Dec.Zi.)
dieMecklenburgischeCriminalGerichtSbarkeitirr
einerGefängnisstrafe und Geldbußee). Weil
aber ebendieserJaspar Gai-SvonPutlist, sowohl
unter Mkgr. Jobsten, 11409)als nachher(1420)
«nttr Kührs. Friederich, zugleichtandeShaupt-

S S 2 ltian»
Johann dem1F1.(1420")denenvonQuitzowund
vomKruge,dieesvvcher(1405)pfandweisevv«K.AtbeechtundH.JohannerhaUeuhallen.(Chem-
nizim L H. Awr.u. mibv.tu. undAlbr.v. z.SR.«d.a.1565,,405,1420,ausbneflandDriay.Urff.v.HerzbergsLandbuchK.Karlsdesiv. S.42.)

<J.)Joachimund BussenGebr.vonPutl-st, auch
desRathsunoderGemeinezuPiitlistHuidigungs--
Revers(,561)inLenzBrandenburg.Urk.168,169,
S. ?4tf/ 349. BeckmannsBeschreibungder
MarkBrand.v.,TH.S, 323, 324. H.Aibrrchts
BelchmnigOttensundJoachimsvonPvi'istmit
WendischenPancholvBnrchardsvon PutlistVer¬sicherung, nachseinesVatersOttoundJoackiin?vonPutlistTobedieHerrschaftPutlistvomH.Al-brechtz»Lehnnehmenzuwollen,6-2.1371 (beim
ChemnitzimL.Mbr.lt.adh.--.ausdenOngq.Urkk.)S. auchdie-McckicnhurgGöriizischeEhebereduuz
(1376) a. a. O.

«) LenzBrandenb.Urk. s. 1401,1409,S. 4074?518, 521. Chemnizin,L. K. All'r.ada. 1405*1»Dec.27.undzi. ausOrig.undauöfcult.Urkk.



634 Dritte Periode,

mann derAltmarkund Prignih war, 5) so gab
diesesohneZweifelGelegenheit,daß er und die
ganze PurlistischeFamilie seitdemfast in allen
BrandenburgMecklenburgschenKriegenundFrie-
denshan^lungen (1420, 1425, 1426, 1427,
1431) es mit der markgräflichenParthei gegen
dieHerzogehielten»

Von dem Hause Werle ward zwardas an
MecklenburgverpfändeteLandPlaU(1376) wie¬
der eingelöfet; dagegenwar (1362) Land,Stadt
undSchlos Röbel pfandweisean denH. Albrecht
gekommen,deSes(1366), mitVorbehalt derLan¬
des?und LehnsHoheit,denFlotowenwiederver-
pfändeteg) und nachherauf eineZeitlang (bis
?377)seinem Bruder überlies. Dieser Pfand-
besitzward (1377) mit demSchlosseWredem
Hagenvermehrt,unddieEingesessenendesLandes
Röbel waren nochlangehernach(1391) mit den
MecklenburgischenMannenundStädten associirt.
Auch nachher(141,5)ward Röbel, fwegender
MecklenburgischenAnsprüchedarauf,mitdenübri¬
genWerlifchenLandennichtin eineClassegesetzt,
sondernnebstWredenhagenbeidenLiniendesHau-
sesMecklenburgerst(1416) eigenthümlich,nach-
her (1418) nur von neuemals ein Unterpfand
abgetreten.

Gegen Pommern zu blieb die Brücke zu
DamgartenüberdenhiehergehörigenRecknitz-

ström,
f) Buchholz,II.Th. S. 56z; lil.TH. S. zz.
x) Chemniz im L. H. Albr. H. ad a. iz66, a. v.

Orig.Urk.
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ström, (S. 110) nachwievor, das aussersteZiel
des MecklenburgischenGebietsh)„ Jenseitsder¬
selben waren Grimm und Triebseesnun (seit
iZ6y)von allerunterpfandlichenVerbindungmit
Mecklenburgbefreiet; und Arenshope schied
(J395) das diesseitigeLandZwautewestrow von
dem jenseitigenDarß.

Ausserhalbder GrenzenMecklenburgswürde
H. Albrechtder l. mit seinemHausezweiKronen
vereinigthaben,wenn ihn nichtderTod übereilt,
oder seineNachkommenschaftsichdabeibehauptet
Hätte. Von denvorigenauswärtigenBesitzthü-
mern desHerzog!.Hauses war das PfandEigen-
thumderInsel Moen, vermuthlichschonüberdie
KostendererstenUnternehmungendeöH. AlbrechtS
gegenSchwedenundDannemark,verlohrengegan-
gen. Die Wiedereroberungderselbenmachteda?
her aucheinenGegenstanddeöWismarschenPar-
tageTractats(ig68) ans. Alleinbeider Danü
schenThronbewerbung(1376) wurdenvollends
alle noch übrige MecklenburgischeAnsprücheauf
LalandundMoendemHauseHolstein,theilsfür

Sö z ein
k) Bis dahinwardder Brautschatzder Prinzessitl

ElsabevonPommernvergeleitetunddaselbstvoll
MecklenburginEmpfanggenommen;(Chemnizim
L. H. Albr. II. ada. 1369, aus d. Orig.Urk.)
EbendaftbstfälleteH. Wartislavvon Pommern-
Rügenmit de»MecklenburgSchlvmnschmInte»
rimsNegentenHH. Johan demälternund"dem
jungemvonStargardei»EndUrtheilin Streits«»
chenzwischendemvonMollkezuStrietfeldund
Bartoldshagenim LandeRostockund der Stadt
Barth. (Dipl.Mfpt. d,3.13921Aug.9.)
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«in bereits angeliehenesDarlehn, theils für die
»ocbzüverwendendenKostenpfandweiseüberlaßen.
Skanoer undFalfterboe^nebstdenübrigenMeck-
KenburgischenBcfitzlichkeitenin Schonen, wurden
imrchdenAalholmerFrieden(1366) förmlichan
Dannemark abgetretenunddemH.AlbrechtfiAö?)
mit NyköptNgin Schwedenvergütet.Diesesward
<7373) mit demunterpfändlichenBesitzvonLawe
Xt?tciufd)t, welches sich iedoch nach einiger Zeit
(iz8A)wiederinWerleWarenschenHandenbefand^

Die ursprünglicheAbteilung deseigentlichen
Herzogthums Mecklenburg von der Grafschaft
Schwerin, der HerrschaftRostockund den neu
«rworbeneilNebenländernward zwar noch von
Auswärtigen,z. E. imAalholmerFriedenund bei
der BrandenburgischenV-rzichtleistung,(1366,
1374) beobachtet. Im Landeselbstaberward,
feit derVereinigung allerdieserProvinzen,, kein
»veitcrerUnterschiedzwischenihnengemacht,son¬
dern aus mehrerenderselbenwarenmanchmalein;
zclneVogteienunterderAufsichteinesgemeinschaft¬
lichenBeamtenvereinigti). Blos zurAufbrin¬
gung einerAnlagevon denMannen und Städ¬
ten (1,395) bei der Befreiung des gefangenen
Königsvon Schweden, so wie demnächst(1424)
zur einstweiligenbequememUebersichtder vor-
zmmdschaftlichenRegierungsgeschäfte,wurdendie
gescunmtenMecklenburgSchwerinschenLande,

ohne
i) ; E.Plan, Neustadt,TötNcm';(undLüchow)

t(THemnchvonBüiow !Z7Z. (Schröders vav.
Mckieub.S. 1459.)
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ohne Rücksichtauf die ehemaligenGrenzenihrer
HauptBestandtheile, nur nach ihrer geographi-
schenLage,das erstemalin drei, das andremal,
mit AusschlugderStädte Wismar und Rostocks
in acht Bezirkewillkührlichabgesondertk)„

Die Städte und VogteienSülze undMatt
low warenvonAlbrechtdem1.(1371) demStifte
Schwerin I), so wiedie Städte, Schlösserund
VogteienTessinan der Recknitz(seit1374) und
Gnoien (1375) von eben demselbendenenvon
Moltke zu Strietseld, verpfändet,welcheleßtereS,
mit landesherrlicherBewilligung,in demganzen,
von ihnen besessenenUmfange, nur blos mit
Ausnahmedes landesfürstlichenOefnungörechtS,

(1420) derStadt RostockwiederüberliessenII).
Ss 4 Die

k) PotkersEaml.vi. St. S. 29. GerdesSamt.
VIII.©f.S.689.

I) Dipl.Mfpt. d. a. 1371.
Jl) H. Albrechts zu Meekl.Verpfändung der Hüuftr,

Städte, LandeundVogteienRibnitzundTesstn,
mit Vorbehaltder Kirchenlchne,Mannschaft,
RosdienstunddesOefnungsrechts,für 3300Mk.
Lübschan dievon Moltkenauf n Jahre, d. J»
1374,Sept. 24: desRitters Otto von Dewitz
Quitungüberder vonMoltkenauf Striktfeld
Losungvon Gnoienzu 6©ooMk. Lübsch,d, «U
14.Febr.1375;H.Albrechtsz.M. Versicherung,
denenvonMoltkeden,infeineinDienste,besondersi«
demKriegegegenDännemark,etwaerlittenenScha-
denzu vergüten,,initAnweisungihrerSchadloS-
HaltungaufdasihnenschonverpfändeteHaus-Stadt
undLandGnoien,&.d. 25.Jnl, 1376, (Origg.

imherzog!.Archiv.)Rast. Anzeigen
175.5,S>97-103, 113,worairszugleichderUm»
fangdieserVogteienjn ersehenist.
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Die Stadt und Vogtei Boizenburg befandsich
(seit 1427) in denHänden derStädte Lüneburg,
Rostockund Wismar pfandweise. Die Gegend
zwischenRostockund derOstseezur r-'chtenSeite
hegWarnowstroinöhieöitzt derTcutMWinkel,
das iavJ) Bresen hieS nun Grevismühlenw),
vnd Hagenow war unter H, AlbrechtSdes k.
Regie ung (vor iZ?o) zu einer-Stadt empyy
gehörenn),

t>)Der Die HerrschaftStargard war zwar mit den

duc^Sra^ ^ n Z legten THeilm des eigentlichenHerzog-
gatoijdjcnthums V!ecklenburg,durcheineabgesonderteRe-

tanh?, gierungund Benutzung, von den Schwm'nschen
Landengetrennt., Im übrigen machtefie ö6cr„
seitder immerwahreudenJneorpyration (iZ?Z)
mit demvorhin (1348) errichtetenHerzogthum,
in Absichtdes TerritorialEigenchums, Ein ge¬
meinschaftlichesGanze aus. Mit selbigerwar
nun das unmittelbareEigenthumder vormaligen
GrafschaftFÜrftetlvel'gwiederconsolidirt, Das
eigentlicheJahr, in welchemdievon Dewitzum
dieGrafschaftgekommensind, laßt sichzwar, bei
dem tiefenStillschweigen,was alle urkundliche

und
w) „An dem Gude ta Tutendorpe, d.? de Winkel

h:t, alse an dem Dorpe etc." (hier folgen alle N»ch itzt
da;» gehörigenDörfer) Dipl,Mfpr,de a. 1361,
SchrödersWiSm.Erstl.S. izo.

,>)H. AlbreckitsStiftungeinerPiearieinSchwerm
von50Mk.jährlicherEinkünfte„deredduibs(lue
cenfu aut cjuocuncjtie alio fru&u oppidi noftri
H glicnowc ,,, accedente confuluro oppidi
Haghenow« tgofilioet «oafeoAi"d, a» ZZ7?»
(wxr.)
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und andre glaubwürdige Nachrichten darüber be-
obachten, eben so wenig, als die wahre Veran-
lassung der Zurücknahme dieses Stargardischen
Lehnö, mit authentischer Gewisheit angeben. S»
erklärbar es auch ftyn würde, wenn die Grafen
von Fürstenberg, denen ausserhalb Mecklenburgs
auch die Herrschaft Daber ieuseitS der Oder ge-
hörte, in dem MecklenburgPommerschen Kriege

(iz68) für die letztere Parthei sich erklaret und,
dem Aufgebot ihrer dortigen Landesherren mit-
ihren L,ehndiensten gegen Mecklenburg zu folgen,

sich genöthigt gesehen hätten; so wenig wahr-
scheinlich ist eS doch, daß sie diese, zwar Unglück-
liche, doch allenfalö verzeihliche Wahl in dem un¬
angenehmen Gedränge zwischen ihren beidersei-
gen Verhältnissen, nach dem entscheidenden Tref-
fen bei Damgarten, mit dem Verlust ihrer dissei-
tigen Grafschaft hätten verbüssen sollen, da doch
ihr hiesiger'Lehnöherr, H. Johann von Mecklen-
burgStargard, an ienem Kriege überall keinen

Theil nahm, vielmehr, als (seit 1363) Schwie¬
gervater des einen der beiden Pommerfthen Her-
zöge (Wartislavs des jüugern,) eine vollkommene
Neutralität beobachtet zu haben scheint und da¬
her in dem Ribnitzer Frieden nur, gleich mehreren
fremden Herren, von Mecklenburgischer Seite mit
eingeschlossen wurde, folglich hier, nachdem die
LehnShoheitüber die Grafschaft Fürstenberg ein-
mal (i35,5) m der letzten LandeStheilung von der
Schwerinschen Portion gänzlich abgesondert und

Ss Z «ttfc
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ausschließlich zur Stargardischen Herrschaft über-

wiesen war, überall feine Felonie begangen seyn

konte. Geseht aber auch, daß wahrend deöKrie¬

ges, der überhaupt, nach Art der mehrsten dama-

ligen Fehden, nur wenige Monate dauerte, das
Rachschwerdt der MecklenburgSchwerinschen Her-
zöge die Pommerschen Vasallen getroffen hatte
und deren hiesige Güter in Besitz genommen wä¬
ren; so würde doch in der unmittelbar darauf

jDeeember) zwischen beiden kriegführendenTheilen

geschlossenen ganz vollständigen und unbeschränkt-

ten Aussöhnung, an welcher die beiderseitigen Va-
fallen so vielen unmittelbaren Antheil hatten, daß

von ieder Seite drcissiig adliche Mitgelober, und

unter denselben auf Mecklenburgischer Seite auch
namentlich Otto und Bodo von Dewitz, den Frie-
DensVerrrag mit besiegelten o), gleichwie fast
in iedem Friedensschlüsse zu geschehen pflegte,
sicherlich für deren Wiederherstellung gesorgt seyn»
Da gleichwohl bei den Ansprüchen, welcheum eben
diese Zeit (1369-1371) das Hans Brandenburg
auf das Land Fürstenberg hervo^snchte, keineFür-
stenbergische Grafen weiter, sondern allein die
Herzoge unmittelbar unter den interessirenden
Partheien erscheinen, so wird cS wahrscheinlich,
daß erstere schon damals nicht mehr im Besitz der
Grafschaft gewesen seyn müssen. Unmittelbar
darauf (1371) wurden auch von H. Johann
dem l. alle des verstorbenen Gr. Ottens von Für-

fttlU
«) Sralfunder FmdmsInstrumcnt ä. a, izsz,

Dcebr, Mfpt,
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stenberg,in seinerHerrschaftbelegenegeistliche
und weltliche Güter :c. nur mit alleiniger A«Snahnie
desHauftS,derStadt und dersnunmchrigen)Vog-
tei Fürstenberg, dem Ritter (Vicke) Friedrich von
MoltkeaufStrietfeldunddessenBrudersJo-
Hanns Sohne, (Henneke) Johann von Moltke,
in gesammter Hand zu Lehn gegeben, und ersterer
versicherte demnächst ( 1372), mit feines genann¬
ten Bruders Söhnen das gekaufte Schlos, Land
und die Stadt Strelitz und alle ihre andern>
auch dieienigen Guter, welche sie etwa von der
Grafschaftodersonftennocherwerbenwürden,
zehn Jahre, für ieden Theil zur Hälfte, in unge,
theilter Gemeinschaft besitzenzu wollen; worauf
Henneke Moltke noch lange hernach (1381^
1384) Strelitz besaö 00). Die vorhin ansbe-k
schicdene Vogtei FürsienberA selbst aber befand
sich, wenigstens nach einiger Zeit, in unmittelbar
ren herzoglichen Händen; und zum Beweis, daß
dic von Dewitz selber keine weitere LehnöAnsprüche
daran machten, nahm der Ritter Bernhard von
Dewitz (1397, Febr. 20.) das Land, Schlos und
Stavtgen Fürstenberg von den Stargardischen
'HH. Johann, Ulrich und Albrecht, mit höchstem
und niedrigstem Gerichte, Schoß, Pacht, Geleits
grosser und kleiner Bede, nur mit Vorbehalt tet
Kirchen - und Mannlehne, für 1000 Mk. Vien-
«ugen zum Pfände, ohne eines eigenchümlichett

An-
00) Dipol, ivfrnffpp11a cZ.<5,(Neubralidenbmg)

L Sept. IZ7I, 2. Febr IZ72, 24.JUN. Utiid
11. Febr. 13S4, im herjögtichcnArchiv.
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AntheilS seiner Familie daran zu gedenken p).
In dem Bezirk der Grafschaft war unterdessen,

durch Gr. Ottens Wohlthatigkeit, zu Strelitz ein

neues Domkapittel und Collegiatstlft entstan-

den jpp), welches aber zugleich mit der Gräflich»

Fürstenbergischen Regierung wieder eittgegangei!

seyn mus, auch keine weitere Spur seiner Existenz

übrig gelassen hat. Inzwischen ist nicht nur das

jand Daber in Hinterpommern, sondern auchselbst

in der Herrschaft Stargard Kolpit! mit andern

Gütern, nach wie vor unverrückt bei der Familie

von Dewitz geblieben; und sowohl Gr. Eckards

Söhne Ulrich und Bernhard fuhren fort, (1372)
in Pommern, als Gr. Jacob (1377) selbst zu

Schwerin, unter den Augen des H. Albrechts,

sich des Titels „Grafen zu Fürstenberg" zu bedie¬

nen q), bis auch dieser Nachhall ihrer Würde
ans

p) Chemnizim L.H. Ioh. XU.z.M 3da. 1397,
aus eineraustollt.Ulk.

pp) VergleichzwischendemDechantLambertunddem
CanonicusBurchardvonDören, im Namendes
ganzenKapittels und der CollegiatKirchezu
Streliz, unddemKlosterWanzke,weM des,von
Graf OtlenzuFÜrstenbergicnerKirchegeschenk¬
tenPatronatrechtszu Gronow,<Z. Neubranden-
bürg1 May, i?66. (Dipl.Mfpt. imH.Archiv.)

<;) MicrAiiusaltesPommerland,IV. B. S- 479.
HerzoglichMecklenburgischesVerwahrungsDocu«
mentgegendieFriedensVerletzungci»vonSeitendes
KönigsundderKöniginvonNorwegen,d. I in
caftro Zucrin,9. Jan. t%77' »prcfentibus Dnd
Melchior?Epitcopo elcöo EcclefieZiterinenfisac
pobili viro Dno, Jacobo Comiti Vorften*
bcrgh?" (Dipl,Mfpt.imHerzog!.Archiv.)
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«US urkundlichen Ueberbleibseln sich verliert. In

Ermangelung zuverlässigerer Aufschlüsse, bleibt eS

also, bis auf nahern Bescheid, wohl das glaub-

lichste,^daß die drei Grafen, denen in der Thei-

lung (1364) die Grafschaft an beiden Seiten der

Oder zugefallen war, nachdem sie vier andre Mit-

Erben, wegen deren gleichen Antheilen, mit baa-

rem Gelde hatten abkaufen und, durch den Auf-

wand des SnccefsionsstreitS mit Gr. OttenS

Schwiegersöhnen, die Erbschaft mit einet neuen

Schuldenlast von 12550 Mk. beschweren müssen,

vielleicht auch eben diese Schwiegersöhne, wegen

deren unstreitigen AllodialAnfprüche, nicht ohne

Geld oder Verschreibnngen hatten befriedigen kön-

nen, bei dem langern Besitz der disseitigen Graf-

fchaft selber ihre Rechnung nicht gefunden, son-

dern selbige, theils dem Herzoge, theils dem einen

gräflichen Schwiegersöhne Johann von Moltke

und dessen Familie für baareö Geld abgetreten

und, zufrieden mit der lebenswierigen Beibehal¬

tung des gräflichen Titels, auf ihre übrigen

MecklenburgPommerfchen Güter freiwillig sich
beschränkt haben mögen.

Von den 18000 Mk. Silbers Märkischer

Pfandgüter kam zuerst Strausberg (rz6z)
au Pommern, hernach (1369) an Mecklenburg-

Schwerin, bald aber musten alle die übrigen

(1371) an Brandenburg abgetreten werden, ob-

gleich Fürstenwerder, vermuthlich wegen fehlen--

der Bezahlung des Pfandschillings, noch (1372)
in
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in Stargardischen Hände« blieb. In der Folge

(1373) kamen Liebenwalde, Zehdenick, der

Elbzoll zu Schnackenburg und die übrigen vor¬

mals Mecklenburgischen Pfänder in der Mark

in eben diesem Verhältnis, bis ausWi/tenbergen,

welches mit in der Prignitzischen LehnSverlcihnng

begriffen war qq), an die Schwerinsche Linie;

von dieser ward die Stargardische(iZ?6,Jttl.i7.)
dafür entschädigt, nachdem schon vorher, (Mar;

4.) von beide» innen die Zurückgabe von Straus-

berg, Zehdenik, iiebenwalde und Fürstenwerder

an die Marc verwillknhret war. Der Schna-
kenburger ElbZoll, dessen jährlichen Ertrag man
zu 1000 Schock Brandenbnrgifcher Groschen
schaßte, war schon lange an die Familie von
Schulenburg gekommen und ward aus deren
Händen (1376, Decbr. 13.) von K. Karl dem

IV. wider eingelöst!, bis Schnakenburg in der
Folge (1390) an das Haus Lüneburg kamr).
Boizenburg in derMarkhingegenbliebnoch
«ine Zeitlang (bis 1398) Stargardifch; nach
dessen Verlust ward (1399) die Stadt Prenztau
genöthiget, sich den Stargardischen Herzogen zu
unterwerfen, und LeNZM kam, vermuthlick zur
Entschädigung für den Aufwand der Prignihü

schen Statthalterschaft, (1404) pfandweise an da»
Haus Stargard.

Nach der Erlöschung des Goldbergschen Zw?i-
im Hause Ä^erle wurden die B sitzungen des-

ftl.'
qq) Buchholzlf. Th. S. 528

l r) (v. Herzbergs) Landbuchdes K. Karls des IV^S, zv. Corner »d », lzso, p. 1161.
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selben unter die beiden übrigen dergestalt verthei¬
let, daß Stavenhagen, Jvenack, Lawe und Mab
chin, nebst dem Eigenthnm des verpfändeten Lan- 0 De?
des Malchow und der Goldbergscken Hälfte von
^Bredenhagen, der Warenschen f), hingegen

* '

Goldberg, Parchim, mildem Rosengarten, (zwi¬
schenParchim und Güstrow) das Kloster Dobber-
tin r) und vermnthlich auchTeterow, derGüstrow*
schen Linie zufiel; und wenn das Kloster Broda
ni6)t schon vorhin unter der Warenschen Landes-.
Hoheit gestanden hatte, so wäre es doch seit dem
Abgange der Goldbergschen Herren an dieselbe
übergegangen »). Nachher ward nicht nur in
Ansehung PenzlinS (1414) eine Gemeinschaft
zwischen beiden Linien eingeführt, sondern auch
über LawebedientesichdieGüstrowscheLinie(1417)
eines Eigentumsrechtes v).

Von
f) Hn. Johanns von WWaren vippl. 8mn

BestenöesKiostersIvenachd.d.Stavenhageniz 82,
1384. Rost. Anzeig.1754, S. 141.DiPu.Maicho-
uicnf:M/fpptt. d. a. 1376; vonWt'kdenhagen0;
oben-6 s. 1416,1418.

r) EheberedungHn BalthasarsvonWerlemit Ense«
mia von Mecklenburg,IZ97 (Mfpt) Corner ad
a. 1404/ p. II87- D'pl. Dobbcrtin,Mfpc, d 3
1382.

«) Hn.NicolasundChristofsz.W.BestattigunnderPri«
vilegiendesKlostersBroda(ChemnizimL.H.Nicol.
XUI. ad a. 1402, nacheinerauscult.Urk. Ger-
des Saml. 8. St. S. 674.)

*) LeibgedingsvermachtnisH«. Balthasars vonWerle
an seine2te Gemahlinin Lawe-c. beimChemm't
in dessenLebe«»d-.1417,p. Orig. Urk.
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Von den ehemaligen auswärtigen Besitzun-

gen des Hauses Werle befand sichdieInsel Falfter,

wenigstens schon zur Zeit des DainschWiSmar-

scheu ThcilungsVertrags (izdZ) wieder in D'm-

nemarks Händen. Meienburg uud Freienstem

waren gleichfals wieder Brandenburgisch, als

(1373) die Prignitz dem Hause Mecklenburg ver-

liehen wurde, tleber die jährliche Hebung aus

der Kiritzer M/inze ward die Belehnung derGü-

sirowfchen Linie zum letztenmal (1361) erneuert.

Das Schwerinfche Sliftögebiet war nicht

«llcin durch die Reluirung der vormals verpfan-

Veten Ländereien wieder ergänzt, sondern auch

durch den Ankauf verschiedener Mecklenburg-

Schwerinschen Dörfer, auch auf eine kurze Zeit

(1371-1377) durch ansehnliche Pfandgüter'im

Mecklenburgischen erweitert worden w). Das

Bisthum Ratzeburg hatte, unter der haushalten?

ä) Der schen Regierung seiner Bischöfe Heinrich, Ger-

hard und Detlev, durchdieErwerbung des Schloft

und feö Stove, der von Bülowfchen und verschiedner

Siatzeburg.andern Güter(137s, 1377, 1393,1397-1399,

1402) die Greuzen seiner Landeshoheit (iuris

ruperioricatis^) über das Land Boitin tief in die

Mecklenburgischen Lande Gadebusch und Gre-

tzismühlenundin dieLauenbnrgscheVogtei
Ratzeburghineinerweitertx).EbendieseBischöfe

erwor-
HederichbeimGerdts S. 439.

2) Namentlichim Mcckienburgischen:Rodenberg,
Mellendorf, Blüsen, Griebkn, Lypjee, Rözcn«

' - trck,
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«rwarben auch sowohl binnen ihres Landes Boi-
tin, als unter SachsenLauenburgis-cherund Meck?
lenburgSchweriuscherHoheit, verschiedenePrivat-

Güter.

HausVerfassung.
In dem Erbvertrag zwischen der Güstrow? Erbfolge,

scheuund Goldbergschen Linie des Hauses Werle oc^wa,4.

(1365) ward schon auf den Fall, daß Ivpann

von Goldberg keineSöhne nach/gjftn würde, den
Güstrowscheu Herren der Anfall und feinen Hin-
terbleibenden Töchtern oder Schwestern nur eine

siandeöinafsigeAussteuer versichert. Eben soward

in der MecklenburgWarenschen ErbverbrÜdernng

(13??) den überlebenden Werlischen Prinzessin-

nen gleichfais ewe Abfindung , iedoch nicht an

Landen und Leuten, sondern nur an baarem Gelde

ausgesetzt. In dein Mecklenburgischen Hause

war zwar bei denLandeStheilungen (1ZZ2,1355)

den Agnaten die gesammtc Hand, b/oS mit Vor¬

behalt einer gebührenden Aussteuer für die nach-

bleibendenPrinzessinnen, bündig genug versichere

und zum Ueberfius das wechselseitigeSuccessionS-
recht

bechNosenij?imLauenburgischen:Stove^Krons«
kamp, Netzkow,Mordmühle^Steenborß, Karluws
Kluckfforp,Kulrade, Dependorp/-BuIZenmühle,

Noggeli». (vl^Iomarsr. Raceburg. ad 3,137fy

1377, 1393, p. 2271, 2278, 2285/ 2298:
Schröders Pap. Meeklenb.ai a. 1399? 140%
140z, 1418, S. 1670, 1698, 1717/ x$oo.)

Meckl.Gesch.».Th, Tt
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recht beider Linien vom Käiser (1373) besteigt:

Gleichwohl hielt man cS nicht für überflüssig,die

Schwerinsche Prinzessin Eusemia, bei ihrer Vw

^ mählnngmitdeniHn.BalthasarvonWi!rleXrZ97)

auf alle Ansprüche und Gerechtigkeit an den Lan-

den Mecklenburg, Schwerin, Stargard und Ro-

stockVerzicht leiste« zu lassen; und dennoch be-

hielt,/ie auf den Fall, daß der K. Albrecht und

ihr Bruder H. Johann ohne Söhne sterbenwür-

den, die Ausübung ihrer Rückfallsrechte an ge-

dachten Landen sich ausdrücklich vor z). In

der jüngsten MecklenbnrgWendischeu Erbverbrü-

derling (1418) hingegen ward de» überlebenden

Agnaten, gleich nach Abgang der männlichen Er-

ben die Succession, und den Töchtern nur eine

Aussteuer versichert. Eben dieseward auch von

den Mecklenburgischen Herzogen in der Lauenbur-

gischen Erbvereiniguug (1451) den nachbleiben-

den Sachsischen Prinzessinnen nur vorbedungen.

Im Hause MecklenburgSchwerin wurde, so,

^schast.^
lvohl nach H. Heinrichs Tode, (iZ82)als(iZ8Z)

über desH.Magnus minderjährigen Prinzen, die

Vormundschaft von dem Vaterbruder verwaltet.

In dem nächsten darauf vorkommenden Fall

(1412) begab sich der nächste Agnat seiner vor-

mundschaftlichenAnsprüche, zum Besten derMut-

ter, zwar freiwillig gegen eine verglichene baare

Abfindung von 2200 Mk. Lübfch. Sobald aber

nachher (1422) der Fall wieder vorkam, führte
der

z) Dipl, MfpC,«i,a, IZ97»



HausVerfasstmg. 649
tet nächste Agnat selbigewiederallein, nach dessen
Tode (142z) iedoch nicht der gefangene H. Jo-
Hann, auch nicht der bis dahin selbstnoch minder-
jährige H. Heinrich von.MecklenburgStargard,
sondern, mit Ausschliessung der entfernter» Agna»
ten vom Hause Wenden, die Mutter der jungen
Herzoge. Weil die Mecklenburgischen Landeitzt
Neichslehne waren, so mußte, nach den nunmehri-
gen Grundsätzen des käiserlichen HoseS, wegen
dessenRechts der Aufsicht und Beschirmung über
alle Reichv^ürstenthümer, auch nach der gemeinen
Gewohnheit deS Reichs, zu der mütterlichen
Vormundschaft die oberlehnsherrliche Bestätti-
gung des Kaisers gesucht werden. Die Her-
zogin Katharina entschloSsich nur erst spät dazu,
indem sie zugleicheiner anderweitigen Heirath ent-
sagte, worauf ihr von demK. Sigismund (1432)
t>ieVormundschaft über die beidenjungen Herzoge
und die Administration ihrer Lande, so lange sie
Wittwe bleibenwürde, bis ausdes Kaisers Wider-
ruf, unter der Bedingung förmlich anbefohlen
wurde, daß sie sichdes Beistands eines oder zwee?
ner ans der Ritterschaft des Landes, nach ihrer
Wahl, bedienen solle a).

Bei allem dem behauptetesichaber, durch ein
Beispiel im Stargardischen Hause, (1417) die
Freiheit, allen Streitigkeiten über die Vormund-
schaft, mittelst testamentarischer Disposition, zw

T t 2 vorzn-

«) Dipl. Mfpt. ans dem herzoglichenArchiv jtz
AchwlNN/ ct.a, I4Z2, May 12.



6zo Dritte Periode,

vorzukommen, und mit Ausschliessung des näch¬

sten Agnaten, entferntere neben der Mutter, nach

Willkühr, zu Vormündern zu wählen; wiewohl

man dock)nicht findet, daß letzteremit Vormund?
schaftlichcn RegierungöGeschäften namentlich sich

befasset?sondern sichvielleichtmehrdie Erziehungs-

sorge zugeeignet haben mag.
Volljährig- Ziel der Minderjährigkeit läßt sichzwar

nicht mit durchgängiger Zuverlässigkeitbestimmen,

weil es an Hinlänglichen Nachrichten von denGe-

burtsjahren der Fürsten fehlt. Von den Werke?
Güstrowschen Herren Lorenz sgeb. 1339) und
Johan (geb. 1340) weis man das Alter mit(3c:
wiöheit, in welchemsie (1360) ihrem Vater ohne
Vormund succedirten; H. 2l!brecht der V. hatte
wenigstens noch nicht über 20 Jahre, als ihn

(1417) seine Mutter (verm» 1396) ihrer vor¬
mundschaftlichen Aufsicht entlies; H. Heinrich
der III» war höchstens19, und fein Bruder 18
Jahre alt, als die Herzogin Katharina, (verm.
1416) nach einem schon vor 12 Jahren verabre-
deten Plan, (1436) ihre Regentschaft niederlegte.

WitthllM. Däs Verhältnis der Gleichheit zwischendem
Brautschatz und dem Witthum der fürstlichen
Gemahlinnen blieb noch unverändert, mithin der
jährliche Ertrag des letzteren20 Procent des er-

sierenb)» Daß nach der Gemahlinn unbeerbtem
Tode

b) S. z.B. dieEhepactenHn.Johanns vonWerle-
GvldbergmitderMecklenburgische»PrinzessinEu-
stiiua(iz66)i desMkgr.Ivhann vonGöritzmit

kiyer



HausVerfassung. 651

Tode,wenn deshalbin denEhepattennichtsver-
abredet war, derBrautschatzwiederan ihre Fa¬
miliezurückfiel,davonenthaltdieGeschichteHrn»
Balthasars vonWerle(1417) einunbestreitbares
Beispiel; in derGörlitzMecklenburgischenEhe-
beredung (1376) ward solcheszum UebcrfluS
ausdrücklichfestgesezt.Daß hingegennachdem
unbeerbtenTode des Gemahls, seinerWittwe,
auchselbstnachderenanderweitigenHeirath, das
Gegenvermachtnis,so wie im umgekehrtenFall
demWittwer derBrautschaß, auf ewigverblei«
ben solte,ward zwarbeiderVermählungH. Al,
brechtS,(142z) gleichsamals eineAusnahmevon
der Regel, verordnetund nach ft^-em Tode in
Erfüllunggebracht.DennochenthaltderUrtheilS-
sprnch,welchendieGrafin HcilwigvonOldenburg
(14Z6) gegendenF. Wilhelm von Wendener-
hielt, ein merkwürdigesPräjudicinm von der
UnwiderrustichkeitdeöLeibgedingSauchnachVer-
rückung desWittwenstuhls. Aus eben diesem
Titel ist auch derBesitzund dieAusübungver-
schiednerlandesherrlichenRechtezuerklären,über
welchedieHerzoginAgnesvonMecklenburgStar?
gard, noä) langenachihreserstenGemahlsHrn.
Nicolas vonWerleGoldbergTode,(1361,.1372)

T t 3 sogar
einerEnkelinH.AlbrechtsdesI. (1375); H. Al¬
brechtsdeslll. mitderSächsischenPrinzessinElisa-
beth(iZ78),'H. Albrechtsdesv. >»itdenbeide»
PrinzcssiüneiivonBrandenburg(141z,142z).Von
ander»EhestistnngenistentwederdieSumme des
BrautschetzeSoder des Gegenvmuächtn-ges««»
bekannt.
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sogar mit Zuziehungdes zweiten, in mehreren
Gütern desLandesLawedisponirtec).

Residenz, Titel «ndWapen.
Mit derErwerbungderGrafschaftSchwerin

HnujVs WibrechtsTitel dieVeränderungvor-
Mccken-gegangen,daß dergräflichedeinherzoglichenun-
bürg. mittelbar nachgeftztwurde; und sobaldnur ein

neues Siegel fertig war, wurdeder roth undgol¬
deneSchild derSchwerinschenGrafen demStier¬
kopf und Greif beigeselltcl). Der Lieblings-
Aufenthaltdes Herzogs bliebzwar nochRostock;
Hänsigaber residirteer seitdem,und in denleztern
Jahren fast beständigaufderVestUNgSchwerin

(in
«) S. derHerzoginAgneszuMecklenburgStargard

erweiterteSchenkungsurkundeüberewige,vorhin
schon, vonderWerleGoldbergischenVor-
mundschast,zueinermildenStiftungin Lawever«
wendeteGüterundherrschaftlicheRechtezndeutschen
KobrowundWeitendorf(in SchrödersP. M. -ck
et, 1361, 0. 1400, verglichen mit S. 1390, ad
a. 1360.) H.AlbrcchtszuMecklenburgschiedsrich-
terlicherAukspruch,inSachendeSKlostersDoberan
widerseineSchwesterdieHerzoginAgneszuMeck¬
lenburg,wegenderBedeausPrangenstorf(beim
ChemnizimL.H. Albr.Ii. z.M. ada. 1372,n.
d.Orig.Urk) VoneinemähnlichenBesitz,welchen
dieMecklenburgischePrinzessinJngeburg,nachihrer
zwote»VermahlungmitdemGrafenvonHolstein,
inihrenBrandenbmgischenLeibgedingsAemteinsoi4-
setzte,ohngeachtetin demerstenEheeontraetdavon
nichtsverordnetwar, S. K. Karldes IV.Land«
BuchJe.S. 29, 35.

i) HistorischeNachrichtvonder Verfassungdes
FürstenthumsS^werin, Beil.N. Westphalb*
Monument,T, IV,Tab,9, fig,30;32,3Z,36.
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(in caftro Zuerin). Hier fand er auch seinen

Tod c), undseineNachfolgerbehieltendiesevWohn»
slh beständigbei. Die spaternErwerbungendes
herzoglichenHausesmachtenkrineweitereVeran»
derungenimTitel undWapen, ausserdenjenigen,
welchederBesitzoderdie Prätensiondernordischen
Kronen darin hervorbrachten. Die Stargardi-
schenHerzogebedientensichdes gräflichSchwerin»
schenTitels und Wapens nicht, sondernbegnüg-
ten sichmit demTitel von denjenigenErwerbung
-gendes herzoglichenHaufts, welchederLandes-
theilung vorangegangenwaren,und unterschieden
fkchebenhiedurchvon derältern Linie.

SeitdemdieMecklenburgischenLande(1348)
in einenähereVerbindungmit demdeutschenReü
chegebrachtwaren und ihre WendischenBeherr?
schergleichsamdas Jndigenat in Deutschlander.'
haltenhatten, erwachtezwardas Bewustseynihrer
Abkunft von den uralten Regenteneinesausge-
breitetenTheils der WendischenVölkerschaften
mächtigerals jemals in ihnen; und Karl derlV.

selbsttrug (1373) keinBedenken, ihre edleAb/
stammungderseinigengleichzu schätzen(Identität

fsnguinis) und sieseineerlauchtenVettern (illu»
itres — confaiiguincos)oder hochgebohrneliebe

T t 4 Oheime
e) SchrödersP. M, ada. 1360,iz6i, 1379/S.

1389/ l397t l529- Diploraatar. Raceb, ad a„
1376, IZ77, p. 2271,2285. PötkersSamml.
II.St S 27. Diplom,Med. ada,1378/p.99*«
Dippl,Mfftta d. a. 1366, 1370, 1377,1379-
Auchin Wismarwarnochein fürstlichesHvflager
(137z).Schröderswism.Ersil.S. izo.
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Oheime und Fürsien zu nennen5). Alleinzu
demWendlande rechnetensiesichund ihredem-
scheuNeichslehneseitdemnichtmehr.

!>)Des Dieser Name ward nun ein auSschlieöliches
Nauses UnterscheidungszeichenderWerlischenHerrenund
Werte. Lande» Nicht alleinvon den Mecklenburgischen

HerzogenundvonauswärtigenFürsten,undindem
Sprachgebrauch derSchriftstellerwurdensieiht
im eigentlichenVerständeWendische Herren
(Domini Slauorum) genannt; sondern sie gebrauch-

ten auch selbstdiesenTitel. Indessenfuhrensie
dabei Häufigfort, durch die"Bezeichnungihrer
ResidenzenGoldberg, Güstrow, Waren, eine

} Verwechselungunter einanderzu vermeideng).
Dabei wußtensieeöebensogut, als dieMecklen-
burgischenHerzoge,aus was für einemedlenGe-
schlechtesieentsprossenwaren. Nicolas und Chri¬
stofsvon Waren nannten sich(1404) auchselbst

Fürsten,
k) Gerdts Samml. l. St. S. n. Kaisti licher M;it=

briefüberdiePrignij-i. 1373;K.SigisMMvs
BestättigungdermütterlichenVormundschaftüber
dieHH.HeinrichundJohann,I4Z2(Mffpptta
a. d. Herzog!.Arch)

g) z.B. »Iohan Hc« (0Werkandersgehetenvan
demGoltverge"cojpl.Mfpc.d.a.137-4.)»Ho
re to Wenden van dem Go'dderge" (Rost. Anzeig.
1754, S. 118.) „Johann(vonWaren,1381)
HcretoWendenin demNeddeilandeundeWerte"
(Feststehender Grund der Steuerfreiheit ze.
IX. Beil. 0. 8>) ..Herr von Waren und über M
LandzuWenden."(ChemnizimÜ.Hn.Ioh. XVii.
j.W.a<J2.1383)»'Hr.Balthasar(i4l4)„Herevan
WerieundthyGüsirvw"(Ausführi.Betracht.
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Fürsten, und Balthasar von Güstrow erhielt
(1408)von anSwärtigenPralatensogut, als in
seinemLande, unbedenklichdieseBenennung!,)»
Gewöhnlichaber.(noch1418, Aprils) begnüg;
ten sie sichmit dem Titel Herren von Werle,
bis endlich, seit der documentirtenLegitimation
ihrer fürstlichenAbkunft und Würde (1418,

Man ^.) diedreiHHn. Balthasar, Wilhelmund
Chn/.off sich nicht nur selbst beständigFür-
ftenzuWenden(Principe;Slauorum,Slawe
inferioris) und Herren j» Werle (Güstrow und

Waren) schrieben,fondernauch von ihren Nu-
terthanen sowohl,als von auswärtigenFürsten
durchgängigfo genannt wurden >) In ihrem

Wapen gieng iedochhiedurchkeineVeränderung

vor: stlbigesbestandnoch,wieman nichtanders

weis, bis zu Ende dieserPeriodeaus demgekrön-

tea, geradevorsichsehendenStierkopfmitbreitem
offenemMaul und aushängenderZunge, ohne

T t Z Na-
derGemeinsck.Verfaß.192-Beil.)"Balthasar,
Wilhelmund Christofs.... allevonWendenund
HmenzuWerle"(FavcrsStaatsKalizlchXiV.TH.
<5.7319»-)

h) Ungnadensamarnitates,S. 598. Schreibendes
Bisch.IoKann von Lübeckan Hn. Bal!.)asarzu
Werle;oesDomprvbstsHenrichWangelinunddes
DomherrnIohan MolnervonSchwerinan eben»
denselben,(vkpi. MmiTtrad. a. r408.) Kauf¬
briefüberFrauenmarkinderVogteiPmchim,
1409,^lpc.

j) Di.ipi.MfCttad.a. 1418;Apr.4. Man 4, Cc1.
27; 14.:3»1425. Etwasvonqel.Rvjiockschen
Sachen-717. S. 13, 809. RostocksAnzeig.
1755/ S. 133»
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Maftnring und Halsfell, mit der Umschriftdes
Besitzers: Dni. de Werle, nachmals Principis
Slauieinferiorisk).

Hof-und KanzleiBediente.
Kofbeam« Das^Amt einesMarschalls,welches,nachder

i(* WillkührderHerrschaften,bisherbald diesembald
jenemLehnmannverliehenwar, beschranktesich
allmählichauf gewisseFamiliendeseinheimischen

Adels.
k) Dipl, Laurentii Dir', de Werle -!. a. izZo. Mfpt,

cx vidirratione d. a 1411. Westjhalsn Monu-
menta, T. IV. Tab 9. Hg, 34, 35. Zwar findet
sichdaselbst(%, z8) auchdasvoWndigeMecklen¬
burgSiche Wapenin einemSiegel F. Wilhelms
vonWendenmitderUmschrift:„Du*siavorum"(d.
a. 1430). Wie aber dabei keine Urkunde, an
welcherselbigeshängensoll,angezoge»wird, soist
auchnoch>;t, nachden zuverlässigstenNachfor¬
schungenund verchrUchenVersicherungenV'S
Herrn GeheimenArchivraihsCv^rs (S. des«
selbenBetrachtungübereinein RostockgeprägteaU
te Münze,1785/8. S. 34) imHerzog!.Archiv
keineinzigessolchesWendischesSiegel,wedervon,
nochvorodernachdemangegebenenJahre anzu¬
treffen:sondernallestimmenmit obigerBeschreib
bungimwesentlichenübereiu,undnochF. Wilhelms
Stlftungsbncfüber6Viearieninderheil.BlutsKa«
peslezuGüstrow(d. d. 9 Ott. 1432)führetallein
denbezeichnetenSlierKopfin einemrechtsgelehn-
fettSchildeund überdenHelm-dessenDeckeher-
untechAngt,gleichfallseinenliegendenhalbenStier-
Kopfmit aushängenderZungeundfünfaufrecht»
stehendes!Federn,mitderUmschrift:-„S.Wilhcimi
jncip. flauie, infer. (Originale Mfpt. im herzog!.
Archiv")daheres wahrscheinlichwird, daßder
WestpbateaHe AbdruckmiteinemMeckienbur-
tischenSiegelverwechseltsei.
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Adels. An demMecklenburgSchwerinschenHofe
bekleidetensolches(1365-1377) LüderLÜtzow,
wohnhaftzuGrabow, und(1395; 1432) Wipert
NtzVW. DieseWürde, verbundenmit demlehn-
barenBesitzderHerrschaftGrabow, gab ihnen
einenso vorzüglichenRang, daß der Marschall
Wipert von Lützowunter den Mannen in den
VogteienSchwerin, Grevismühlen,Gadebnsch,
Wittenburg, Boizenburg, Grabow und Krivitz
(1395) obenan stund; und unter denVormund-
schaftlichenRathen der HerzoginKatharina be-
hauptete (1424, 1430) der Marschall Wipert
Lützowgleichstesden Vorsitzl). Der Stargar-
dischenHerzogegemeinschaftlicheMarschällewaren
(1404,1408) Wedigeund (1434) Joachim vott
Plate, dieauchunterihrenRathen oderLehnleuten
vonauszeichnendemGewichtwarenm). Johanns
von WerleGoldbergMarschallwar (1374) auS
der FamilieVonMolzahtt, aus welcherauchnach
demAbgang des GoldbergschenHauses dieWa-
renschenHerren (1377, 1404,1406, 1422) ihre
Marschällegewählthatten. Noch nachder Er-
lischung der WarenschenLinieHieöHenrichvon
Molzahn, ohneZweifelderselbige,welcher(1426)
dem F. Wilhelm auf Kosten seinerFreiheit daS

Leben
1) Diplomat, Dober. ada. 1365^, 1639. Dipp!.

Mfftca d. a. 1369, 1370, 1377. Pötkers
Saml. Vf. St. S. 29. Gerdts Saml. Vlll. St.
S. 689. WissnarscherSöhnbries, 1430.

01) Klüver» II. Th. S. 651^ 173. Wästphal fpecira,
«ioc. p, Moeller vfus prall. diftinß, feudal. Ap¬
pen!. n. I,
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LebengerettetHatte, (1429) Marschalln) ; wie¬

wohl zwischenhcr(1406) auch Claus Tamme

der WarenschenHerren von Warle Marschall

war nn). Von deuGüstrowschenHerrenhinge-

gen ward dieFamilievon Levezow(1372) mit

dem höchstenMarschallAmkeerblichbelehnt,und
seitdemblieben(1Z82, 14Z2)HenrichundJacob
von Levezowim BesitzdiesesPostens0). DeS
Bischofs zu Schwerin Marschallwar (1424)

Otto
n) Rost Anzeigen1754,S. 122: „Molzahn de

Sciiorflow noftcr maceCcaku\ " (Dipl. Malchow.

Joann. Dn.de W, d,a. lS77.Mfpt.) „glibrfe Mvl«

zahn von dem Stoveuhagen, vnse Marschalls"
(D:pl. Nico!. & Clipli. Dd d.W. d a 1404, Mfpr.
Gerdes Saml. Vitt. St. S 673, ad a. 1406,
Dee. 13) „OlrikeMoizahn NiddervnseMarschau
cke"(ChristofsFürsten zu Wenden und Herrn zu
Wrlr, >ipl. Mi'pc. d. a 1422.) Chemnizim
L.F W. aä a. 1429, J>.ü 25. nacheiner
Or»g.Urk.

»n) HHn. Clans uud.ChrisiofsvonWeileVerleihung
des Dorfs .sedeivwmit dem HaibenDorfe Iamen
an ihren Mai schallClaus Tammcn. d. <J,u.
Noo 1406. (Dipl Mlp r. im herzogl.Archiv)

0) Hn. Loren;und Iohans von Werk Velehnung
des Ritt rs H-nrichLevctzowundseinerErbenmit
demErdmarschallamte(Dipl. M5pr d. a, 1372,
May 1. ans dem herzogl.Archiv zu Schwerin.)
Hn.Loren;vonWerk VerpfändungderBogteiNeu-
enkalandan seinenMarschall.HenrichLewezowund
dessenBrüder für4000 Mk. Lübsch,;nr Auslösung
des besagtenMarschallsaus einer Gefangenschaft,
woriner, in seinesHerrn Dienstund Gegenwart
mit dessenFahne,auf deinFeldegerathenwar, und
für 2000 Mk LübschanberechnetenWeinen;ur Herr«
schastllchenKüche(Dipl Mfpt. d. a 1382, Febr.
1) „Hinrick-nidJacob deLeuezouenMarschaike.»
(Di^>I.Wilh«lmi Principis d, W. Mipt. d, a. 1432.)
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Otto Vieregge, der zugleichin demMecklenburg
ZischenVormundschaftsRatheinenSitz hatte^)»

Die MecklenburgSchwerinschenHerzogehat¬
tenfortwährendeinenKammermeister (pr»co.

cameran'us)q). Auch zn Stargard und zuGü¬
strowwar dieseStelle manchmalbesetztr ; selte¬
ner iedochdas Amt einesKÜ6)enmeifters t)»
?lnch scheintdas SchenkenAmtnicht mehr im
Gange gewesenzu seyn.

Die Kanzlerstelle war unter H. AlörechtKanzleien

dem nachBertram vonBere, derzugleich(bis
1364,1Domherr zu Lübeckwar r), erst (1568-

1374) mitJohann Schwalenberg» Domherr»

zu Schwerin u), hernach (1Z7Ü-IZ79) mitAl-

brecht
f) Gerdes Soml. VUI.St. S. 691.

q) Nämlich Bernard Alkun, '1365) Grube
Viereggc, (13^9, 1370' NicolasMan, (1424,
1430, Otto Vieregge (Rost Anzng. 1754, S.

69, IIO, Diplomat, Dober. a. 1365^.

1639. Dipl. Mipt. di a 1370. Gerdts Saml.

S 691. WismarscherSöhnbrief,1430./
1) Schröders P. M. 13611 S. 1400. Dippl.

Mffta d. 3. 1366, 1382, IZ86.
f) Nämlichan demHvfeH. Albrechtsdes 1 des K.

Mrechts und desH. Johann vonSchwerin, auch
derBischöse;u Schwerin, (Rost. Avzeig. 1754,
S. 69. Dipl. Mffcu d. a. 1370, 1392, Schrö¬
ders P. M. ^ 3. 1405, S. 1732. Hn. LorenMs
vonWerleGüstrvwKüchenmeisterwar HenrichLitt--
stvw. (Dipl. Mfpt.d. a. 1382)

t) Schröders P> M. ->da. ,z6o 1361, S. 1389,
1397. Wism. Erstl. S. 128. Dipl. Mfp t. de a.

1364. /

m) Dipl, Mfftta de a. 1368» 1371, 1Z74. Diplo¬

mat. Dober. ad a. 1374, p. 1641. Rost. 5IJV

i«g. >754,S. »lv,
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brechtvon Konow, ProbstdesIu»gfernKlo-
fierSEldenaw), beseht; und darnebenhatte er
(1361)nocheinenProtonotarius,JohanKrö¬
pelins). Unter seinenSöhnen findetman in den
zur Zeit bekanntenUrkundeneherkeinenKanzler,
als,seitderZurückkunftdesK.AlbrechtöausSchwe-
den,(13901400)Karl Haquilly). H. Johans
des III. undAlbrechtödesV.Kanzlerwar (1417,
1422,1433)MagisterNicolausReventlaUfdes
geistlichenRechts ticentiat ?). Die Herrenvon
WerleGustrow hatten Anfangs (1368, 1372)
nur einenProtvNvtariUs oder oberstenSchrei-
ber, Henrich von Stove, Pfarrer zu Kaland;
nachher(1375) war der Pfarrer zu Parchim
HenrichvonPlaue undzuletzt(1433)Henrich
Oytermann KanzlerzuGüstrow»). Auch
Hr. Johann von WerleWaren hatte (1385) einen

Kanz-
w) Diplom. Raceb. ad a, 1375/ p. 2269, 2271.

Di piom, Mecle d b. ad a. 1378/ p. 992. Dippl.
Mffpta. d. a. IZ77- 1379,

x) Rost. Anzeig.1754, S. 69.
y) Dipl.Mfpt, d, a. 1396. Schröders P. M. sä

a. IZ98, 1400, S. 1641, 1684-. In der Folge
war Johann Cremer des Königs Secretarius.
(Dipl. Mfpt. d. a. 1412.)

2) Klüver i!. Th. S. 885. Rost. Anzeigen 1755,

S. 77. Dipl.AlbcrciD. M.Mfpr,d. a. 1422, Febr.
26e Rostocker Etwas jc. 1739, ©. 207.

«) Rost. Anzeigen1754, S. 65. Dipi. Mfpt.d. a.
1372. Franks A. u. N. M. VI. B. S. 301. F.
Wilhelmsvon Wenden Bestätigung eines Kaufs
undVerkaufszwischendenKlösternMichelsteinund
Dobberan d. d. 10. Iut?. 1433. (Mfpt. originale
im herzosl.Archiv.)
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Kanzler, Hartwig Ratlow b). In derStare
gardischenund WerleGoldbergschenKanzleient?
decktmandieseWürdenichtbl?). Des Bischofsv»n
RatzeburgKanzler war (IZY8 N̂icolas Redde-
kendorp,vorher(IZYZ)bischoflicherProtmator,
hernach (1401-1415) GeneralOfficialc); und
bei demBisch. Rudolf zuSchwerin war (1406)
der SchwerinscheDomherr und Baccalaureusin
den Decretalsn, M. DiederichWitte, zugleich
Stiftskanzler (noürecuriaepi/copaJisCaucclla-
rius) cc).

RachevonMannenundStädten.
Sowohl dievornehmerenHofbedienten,als

auchdie Vögte und Hauptleute auf den Schköf?
fern wurden gewöhnlich,wiewohl nichtallemal
notwendig, aus den Erhgebshrnen Man-
nern gewählt,und das schienindiesenunruh«
genZeitenzurSicherheit des Landesherrnfastutv
umgänglichzu seyn; daher die Königin Agne»
über letzteres,beidemAntritt ihrervormundschaft-
lichenRegierung, (141s) dem H. Iohan eins

au&
b) Rost. Anzeig.1754, S. 141.
bb) Statt dessenwaren(1417) der nachherigeerste

StargardischeMinister Henrich Kran und Gott-
schal!Berner „clcrici, nocariiJohannis et UJrici
Ducum Magnopol," (Tcftament, D. Ulrici d. a.

1417/ Mfpt.)

c) Schröders P. M. ada. 1395, 1398, 1413/ <3,
1614, 1642,1649,1765. Dippl. Mffc. d. a. 14.SI,
1411, 1413.

cc) BischöfiichSchwerinscheVidimationeinerDob?
bertinlchmUrkunde(izz-) d. d.Bützvw»2. Map-
1496»
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ausdrückliche Versicherung geben muste 6).
Weil ersteredemHofe der Fürsten folgten, so
wurdensie nebstdemKanzler auch mit zu den
erfoderlichenBerathfchlagungengezogen; sieer¬
schienenoft mit unter derZahl derNäthe, durch

- deren Einflns und Zeugnis die vorkommenden
StaatsGefchäfte gelenktundbeglaubigetwurden»
Diesen Namen hatten sieaber immernochmit
mehrerenRittern und Lehnleuten,auchGeistlichen

tind städtischenMagistratSperfonengemein, die

sich, ohnebesondreDienstverpstichtung,imGe-
folgedesLandesherrneinesvorzüglichenVertrau-
enSwürdiggemachthatten. Durchdieabwechseln?

den Benennungen: „Lehnleuteund Gefährten,
(ficleliuni— collateraliumno(horum) c) Ritter

und Rathe (tniliteset confiliarii)f) Räthe und
Vasallen (constllZrüer v»szi!i)A)Rathgeberund
Manne "h), wurde fortwahrend der zwiefache
Beruf bezeichnet,dessenVereinigung zu einer
Theilnehmnngan densürstlichenBerathschlagnu?
gen berechtigte.Bald wurdensowohlim Meck-
lenburgischen,als imWerlischen,dieRäthe von
denMannen undStädten überhaupt, bald auch
nur die Rathgeber ans denMüNNM von den

Rath?
d) Dipl. Mfpt. d,a. 1412,ausdemherzogl.Archiv.
c) Diplomat. Dob. ad a, 1359; p. 1638.

f) Diplomat.Mcclenb. ad a. 1398/p. IOOO.
g) FranksA.u.N.M.VI.Buch,S.301. Diplom.

Raceb. ad a. IZ?6, p. 2271. Klüver, II. Th.
S. 885-

b) Diplomata Mfftt. d. a. 1402f 140z, 1406/
»4Z4>KlüverIi.S. 879»
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Mathgebern aus den Städten ausdrücklichunter?
schiedeni). Im Stargardischen k), fo Wie im
Wetschen!), geselletensichhiezugewöhnlichnoch,
seltener im MecklenburgSchwennfchcn, einige
geistlicheRathgeber.DiesevermischteV-rsamm-
lmig machteden iedeömaligen Rath (c»nsr>!arum)
der Fürsten aus, desseneinmüthige Beißimraunz
und Eutschliessung oder reiflich überlegtes Gut-
achten in Geschäften von Wichtigkeit gewöhnlich
vorausgesetzt ward m), aus dessenSchoossehäufig
die Schiedsrichter in <Bttxu:gfcitm mit Nychbae
ren genommenwurden,dieauchin desK. Albrechts
Abwesenheit dem Stargardischen H. Johann itr

dee
1) McckienburgWendischeErbverbchderungs 14-8,

^lspr.) DenkmalderRost.Jude^Feier,S. 19»
Pdtters Saml. lV. St. S. '17. Rvst.Anzeig.
1754, ©.141. »Na Rkde vastr truwen Rad»
gheuer vnd Stede." (W<cklen'vurgP»mmtrsch^BünbnisZractat<i.->.igtfg, Mtpc.)

k) »Na vniestruwcnJJsdesRatieyndevftferIjedtfcw
ucr papen und Scfjriuer," (Dipi.Vlrici D. M»
M fpc, d, a. 1409,)

!) „PrepofitiecclrfieGuftröutcnffset a,!i o r tia|.
noftrorumcpntiliariorutncoafiüo," (Rostocke?
Etwas sc.1739,S. 385.)

<») SchrödersP. M. «6g, IZÜI^ 1363, 14O0,
S. 1397,~142t, 1684; adV. ,M, 6. 1641^Rost. Anzeig.1754,S. 69, uz Diplomat
^eclenb. ad a. Iß62/; 1569, p. 986, 98?ü ad
J378; p. 992. Diplomat. Döbcr. ad a.
p, 1639. Diplomat, Raccb, ad a.. 1376; 1377^
p. 22711 2285. Ungnadens amoenitates,©, 372*
Pötkers Sgml.V. St. n,9, Klüver,ll. Th. S..
169, 174/ jy6/ 171. Dippl de a. 136<5j'
1382, 1396, 1402, 1404, 1421, 14Z0, 14ZÄ5,

Mttftmb. Gesch.II. Th. U tt
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der MecklenburgSchwerinschenLandesRegierung

zur Seite stunden.
Dieimigen Ritter undKnapen, welchenament-

als Räche ausgezeichnetwurden, waren z.B:
" ^ '

unter H. ?llbert dem l. (rz6c>, 1369, 1^74)
Heinrich von BÜlow, Hartwig Kvle, die Ritter

Albrecht von Peecatel, LüderLÜZ0W, Claus

ievezow,ClausSchmeckerundderWafnerDie-
derichVieregge,mit demKanzler Iohan Schwa¬

lenbergn); unter dem ,K.?llbrecht (1391-1412)
die Ritter Werner von Qftf0% Heidenreichvon

Bibvw, Wipert von Lützow, Otto Vieregge, ^

vielleichtderselbe,welcher(LZy2)bifchöffichSchwe-

rinscher Hauptmann war, der KüchenmeisterIo-

HauBere, Iohan von BÜlow, Ulrichvon Pentz,

Henrich Schröder? Grvsvvgt zuSchwerin, die

Knapen Busso, Gumpert und LüderLÜtzvWder

Ätere, Henning (Höge) Hobe und derSchwerin-

scheBürgermeister Henrich PrejsmtM o); unter

H. Iohan dem HL CI4I5) dieRitter und Kna-

penBerend von Plejsett, Matthias Apkow, Hans

von Bibow und Henrich Halberftadt f). Die
Herzogin Katharina behielthiervon (1424) den
Marschall WiprechrvonLützow,dieRitter Berend

von

») Scheids Nachricht?» vom Adel, Mant. docum««,
n. 96, b Schröders wism. Ersil. S. 230. üipi.
Mfpt d. a, 1374.

o) Pdtkers Sam!. Vf. ©f S. 27. DiPU Mfftt.
d.a. 1396,1412. Hist. Nachr. v d. Verf. des Für-
stench. Schwerin, Beil. P. Dipl Mfpt. d.a.
1392. Schröders P. M ad 1405, S. 1732.

r) AusführlicheBetrachtung ĵc.195.Beij»
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von Plessen und Matthias von Axkow, wie auch
den nunmehrigen KammermeisterOtto von Vier-
egge (der wahrscheinlichzugleichbischöfli^Schw»
rinscher Marschall war) in ihrem Vormundschaft?
lichen Rath, und verstärkte dessenMitglieder mit
den Vögten und Beamten Christian von Halber-
stadt,ClausSperling, demRittcrHeinrichund
dessenBruder Bicken von Stralendorf, Hen¬
ning und Nadeken Kerkdorp, Henrich Moltkett
vonStrietfeld, auch mit zweiBürgermeistern und
zweiRathmännern aus de»Städten Rostock und
Wismar. In derFolgebefandensichin dem
vormundschaftlichenRache, (1450) ausserdendliu
kern von Plessen, von Axkow und von Stralen¬
dorf, dem Marschall, dem Kammermeister, dem
von Halberstadt, dem altern von Sperling auf
Slawestorf und demWiömarschenRathmann Pe-
«er Wilde, auch noch der Abt Bernhard von
Dobberan,'dieKnapenHartwigundJoachim
von Bülow, Detlof von Negendank, Claus von
Oerzen, HennekeundCurt vonPlejsen, der
ältere Burchard von LÜtzow und Joachim von
PenZ. RadekeKerkdorp und Otto Vieregge wa¬
ren (1432) zugleichMecklenburgischeund Wen-
discheRache. Vor allen andern aber behaupte-
ten sich,besondersseitdemin dem kaiserlichenBc-
stätigungsbriefe (1432) die Zuziehung eines oder
zweener aus der Ritterschaft des Landes zu einer
Bedingung der mütterlichen Vormundschaft ge-
macht war, Matthias vonAxkowauf Belitz, der,

Uli » als
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als Vogt zuSchwerin, am nächstenumdiePerson

der Herzogin war, und der KammermeistepOtto

von Vieregge im vorzüglichenBesitz ihres Ver?

trauenö und, bis zum Schlus derVormundschaft,

(1436) am Ruder dertandesAdministrationcz).
Stargardische Rache waren unter H. Johan

dem I. (1366) der Ritter Hermann von der

Eichhyrft und der KammermeisterAlärd von

Zernttl. H. Johan der IV. nante (1430) Bicken

von Osterwald, und H. Henrichder II. (1434)
den Marschall Jochim'Plate vorzugsweiseseinen

Rath r).

b) im Lorenzvon WerleGüstrow zeichneteunter

Wxlischm.stinen Räthen (1368, 1372, 1380, 1382) den

Güsircwschen Domprobft Gerhard von Stump¬

fen, den ichnmann Marquard Nv^sentlN, den

Ritter Henrich von ^nstvw und seinenKammer-
meisterMartin Diesrelow besondersauö 5). Di?
Rach^eber deö Hn. Johan von Goldberg waren

(1374) derRitter HenrichSchmecker, seinMar-
schallMolzahtt, dieKnapenHenrichvon Berne-
Low,AlbrechtSchönfeldundWolfNegendank.

Ausser
l) Gerdes Sainl. VIII. St. S. 691. Schröders

P. M. ad a. 1429, S. 1898. Dippl. Mfkca d, a.
1430, 1432. Corner ad a. 1425, 142Z, p.
1264,1284. Lambert. Schlaggert DcilNWeft.
phalen, T, IV. p. 869. In certi audloris chro¬
nica Schlauica ad 3, 1436, Jul. 22. fit Linden-
brog-, Scripptt. rer. feprentrional, p. m. 216.

I) Dipl. Mfpt d a. 1366. Klüver, II. Th. S. 179.'
Möller diftindt feudal, append, n, i.'

0 RostockerEtwask. 1739,©.385.D''pp'.Mffcr,
d. 1372, X380, 1382.

)
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Ausserdiesen wurden (1Z74) die Ritter Henrich

LevezowundHeineLittstow,die Pfarrerzu
ParchimundKalandHenrichvonPlauenund
Henrich Stove, dieKnapen Hermann Vvs, Heiu

rich LtNftvw und Henning Kampfe, als Raths

der drei Linien des Hauses Werle, nahmhaft ge¬

macht c). Unter derenNachfolgern «Janen(140:2)

der Ritter Ulrich N., der Priester Johan Gü¬

strow, dieKnapenCordZapkendorp,Lüdeke
Welzin, Lüdekeund HenrichGebrüder?von
Molzahn, (1403) HenrichvonKöln, Medige
vonLeeste»,MatthiasSchmecker,CordGra?
byw,(1414)HenningDrake, ReimarNossen?
tm undHenningvonderOstenGüstrowscheu)^
so wie Wolf von Kargow zu Schönau, Claus

BvbsiN zu Lage,Hermann Vvß zuGievitz, Hen-

Ving Kampz zu Dratow, Claus Kargow ztt

Kargow (1404), ClausVoß, Joachim und Hans

Gebrüdere von Barmsteth (1414), Warensche

Räthe w)» F. Wilhelms von Wenden Räthe

waren (1432), ausserReimar Nossentin, Claus

Nortmann,JohannvonLeisten,AlbrechkSchö¬
nefeld,ClausFinecke,TiedekcLevezowunddie
Güftrowschen RathmännerPeter Struving und

Jacob Stavenhagenx).
U u z Pri-

r) Rost Ânzeig.1754, S. 118, 122. Liinig Co-
dcx Germ dipl, T, I, p, 1367.

u) Dipp!. Mfftta d. a. 1402, 1403f 1414,

w) Ungnadenssmoenicar-z,S.598.Kiüvzx, II.
Tb. S. 879.

zc)
Dipi, Mfpt. d. a. 1432, in A£t. Comic, pro-

uinc, «l. a, 1563/ Fol, 276.
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PrivatKriege.
Alle die vormaligen wiederholten Versuche

zur Verminderung der öffentlichen Unsicherheit

waren von allzubeschränkterWirkung, weil die
gesetzgebendenMachte sichnochnicht getrauet hat-
ten, ihren vereinigtenBemühungen einesehrlange
Dauer zu weissagen. H. Albrechtwar der erste,
der eö (1366) wagte, durch eiue vierzehnjährige
Verbindung mit seinen Güstrowscheuund Gold-
bergschen Vettern, dem Bischof von Schwerin

und feinen Mannen und Städten, dem inner»

Frieden der hiesigenLande eine bisher noch nie ge-

wohnte Dauer zu geben. Aller Gebrauch des

damaligen Schiesgewehrs der Armbrüste und

Bogen ward iedemandern, ausserden bekannten

Knechten und Dienern der padscirenden Herren,

ihrer Vögte und der theilnehmendenStädte, un¬
tersagt, ieder andrer Schütze aber, als ein öffent-
sicherFeind behandelt7). Durch dieseweiseVer¬
anstaltung glückteeö ihm, während seinerganzen
übrigen kriegerischenRegierung die Ruhe in den
HiesigenLandenzn erhalten, und eö bedurftekeiner
neuenLandfriedenöVerbindung. Durch diestrenge
Iustizpflege seines ältesten Sohnes wurden die
Wirkungen iener Verbindung noch bis jenseits
ihrer vorher bestimmtenGrenzen verlängert.

Allein die Gefangenschaft des K. AlbrechtS,

die Abwesenheitdes Schwerinschen H. Johanns

in Stockholm, die Schwache der Stargardischen
I-u

y) DenkmalderRostock.IubelFeier zc.S. 19.
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ZnterimsRegenten, und ohne Zweifel auch die

müßige Zurückkunft so vieler thätigen Krieger

von den Schwedischen Feldzügen, (1588-1394)
waren sehr einladende Auffodernngeu für den so

lange unterdrückten Hang zur Räuberei, denen

selbstKaiser und Reich durch wiederholte Landfrw

densVerbindungen das Gegengewicht nicht halten

konten. Die handelnden Städte, insonderheit

Lübeckund Rostock, gaben der Raubsucht die ein?

träglichste Nahrung und hatten daher destomehr

vondenBefehdungen des MecklenburgWerlischen,

wie des benachbarten Adels zu erdulden. So viele

Mühe sichauch der König nach seinerErledigung

gab, die äussere Sicherheit, durch wiederholte

Verbindungen mit Nachbaren, wiederherzustellen,

so war es doch so leicht nicht, das eingewurzelte

Uebel binnen Landes aus dem Grunde zu heben.'

Die Herzoge beiderLinien hegnügten sich, die aus

dergleichen Handgemenge entstandenen Streitig,

fetten zwischendem Adel und der Stadt Rostock,

nach dem Gutachten ihrer Rache und Manne, ge-

richtlich zu vergleichen, oder etwa die Entschädi¬

gungssumme rechtlich zu bestimmen z). Allemal

blieb zwar dieRauberei und Widersetzlichkeitnicht

unbestraft, und wenn gleichHenrich Moltke(iZ92)

der Stargaroischen JnterimsRegieruttg zumachtig

war, sowar es dochvermuthlich ebenderselbe,dessen

Güter(i4iZ>,aufAnklage derKöniginAgneS,we-

U u 4 gen

k) z.B. Ungnadens smocnlrztc;,S- 822. i|. 525,
Rost. Anjtigen 17S5i S. 29, 53*57.
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gen seinerRäuberei und seines Ungehorsams, von
Heu niedergesetztenadlichen Schiedsrichtern ihm
alle abgesprochen und der Herrschaft als verfallen
zuerkannt wurden 2). Die Befehdungen der
Stadt Rostock auf der .einen, so wie der Stadt
Lübeckauf der andern Seite, dauerten inzwischen
fort, oder verwandelten sich bei der Aussöhnung
gewöhnlich in eben so vieleVertheidigungöBund-
zussegegen andre Feindseligkeitenb), bis sichend¬
lich Rostock und Ribnitz mit samtlichen c.ngeses-
senen Rittern und Knapev der Lande Rostock und
Gülten (1418, Marz 28«) auf fünf Jahre ver¬
einbarten einander nicht nur wider Gewalt und
Unrecht gegen Fürsten, Herren, Ritter, Knechte
oder Städte, derensiezuGleich und Recht mächtig
seynmögten, zu vertheidigen, sondern auchunterein-
ander sichan Gleich und Recht genügen zu lassenc\

Die Landesherrschaft blieb freilich über diese
Freiheit der Privatkriege und Bündnisse ihrer
Unterthanen weit erhaben. Wenn ein Ritter
«inem fremdenHerrn das Oefnungsrecht in seinem
«Schlosseeinräumte, geschah es entweder mit aus-

drück-
s) Ungnad. ämo-mt. 372. Chemniz im 1H. Aibr.

V. ad a. 1413, n. d. Ong. Urk. ^ Aus gleicher
Ursache ward (141z) Wiprecht von Lützowvon dick
niedergesetzten Schiedsrichter» seines Antheils an
Grabow verlustig erklärt. (Ebendaselbst n. d. Ong.
Urk.)

k>) S. unten (e); imgleichen Corner ad a. 14OZ,
1422, p. 11 g6, 1250, Chronic. Slaaica ifiiff
Lindenbrog p. 216/ ad a. 14Z6.

Rost. Anzeigen1755/ S. SA.
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drücklicher Einwilligung seines Landeeherrn, oder
wenigstens ward dieser allemal von den Wirkuiu
gen derOefnung namentlich ausbeschieden6). In
allen Privatbündnissen der Stadt Rostock mit
Mecklenburgischen oder Werlischen Edelleuten
war es eine fast durchgängig gleichlautende Be-
dingung, daß sie dadurch nicht abgehalten seyn
wollen, in Kriegen ihrer angebohrnen Landes- und
Lehnsherren mit d?e Stadt oder deren Herren,
unter ihres Herrn oder dessenHauptmänner Pa-
nier, nach den Pflichten der Ehre und des Rechts,
gegen die Stadt zu Felde zu ziehen. Eben diese
Verbindlichkeit behielt sichdie Stadt in der Land-
friedensVerbiudung mit dem Herrn von Werls-
Waren (1Z85) ausdrücklich vor c); und in der
Conföderation der Manne und Städte in den
Landen Rostock und Ribnitz (1418) war es das
allererste Gesetz, daß dadurch niemand behinderZ
seyn solte, seinerLandcsherrschaftdiejenigenPflicht
tcn zu leisten, die er ihr von Ehre und Rechts»
wegen schuldig wäre.

U u 5 Lchm

d) Des Ritters von Peckalel Versschernna, wegen des
Ocsnunqsrechtcs zuPrillwitz,an dkl!Mkgr.Ottovon
B-andenbmg 1367, (l.iioiZ. Corp. itr. fcucJ.
Germ. T. il. p. 915.) OcsnungsVerschreibnnz
der von Botze!»wegenaller'Hrer LrandenburgischkN
Pfand-und Lehngüttr, ungleichen der yy« Möllen-
iwfr wegen ihres Hauses Löben, dem H. Albrccht
von Mecklenburg mheilet. (Ehemniz im L. H. Al¬
bert I!. &d e 1563, aus den Origg Urkk.)

-) Nest.Anzeigen1754/ S. 15z? 161,173? *755/
S. 41/ So, 69f 89. u»g:?adtks Amocrhät. S.
524, nr, 3, Dxjpp!, Mflfptta *, s. IZ92, 1407,
,1412t
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Lehnwesen.

Von der langen Unbekanntschaft der hiesigen

Krieger mit dem Gebrauch deS SchieSpulverS

zeuge: unter andern der Stargardische Krie^ mit

Brandenburg (1419) und die Unternehmung

des NostockWismarschen Seeräubers Hugo zum

Entsatz von Stockholm (1394). Weil solcher-

ZehnDien- gestalt die ganze Starke der Kriegsmacht auf den

Lehndienst beruhete; so blieb daher dieseDienst¬

leistung, auch bei einem noch so unbeschrankten

Eigenchumsrechre, eine allgemeine Verpflichtung

!>er Vasallen f). Indessen fehlt eö doch auch

«icht an Beispielen, wo, besonders Geistlichen, ein

iehngut verliehen und den Besitzern derRoSdienst

oder Burgdienst, so wie den Bauern die Land-

folge (Landwehre) und Heerfarch gänzlich erlassen,

oder eine geringe Recognition (z. B. eine Tonne

Honig) substumret wurde g). Burglehne gab

es, ausser den zum WredenhagcnschenBurgdienst

(1Z62) gehörigen Lehnen, auch zu Wittenburg,

zu Tessin und ;u Wariu h),

ZehnsVer« Wie es schon längst dei denVeränsserungen
ßusierung. Landgüter und der darauf haftenden Gerech-

tigkeiten ein gemeines hiesiges Landrecht war, sel¬

bige vor der Herrschaft auszulassen, um dadurch
den

f) Ungnadens ämoenir. S. 598.
g) Dipp!, Milchouicns, d, a, 1377^ Mffpptta»

Schröders P. M. -ä 1Z82, S. 1555.

d) Dipl. Mfpt» d. a. 1377. Rost. Anzeigen 1755,
S. 98. Cyeumiz im L. H. Henr. X. j. M. ™ a.
»427, aus buch. Utk.
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den neuen Besitzer gegen alle geistliche und welt,
lichePratendenten, die vor dem Landesherrn Recht
zu geben und zu nehmen hatte.?, in Sicherheit zu
sehen; so mußten besonders veräusserte Lehngüter
vor dem Herrn und dessen Rarh aufgelassen i)
und bei ieder sonstigen Veränderung des Besitzers
das Lehn, bei Strafe der Verwürkung desselben,
ju rechter Zeit gemuthet werden k)„

Nachdem der leztevon der männlichen Descen.-Lehnsfolge,

denz des Erwerbers mit Tode abgegangen war,
fielen nach alter Gewohnheit die Lehne an die
Herrschaft zurück. Nur wenn schon vorher Sei-
tenverwandte oder gar fremde Geschlechter von
dem Lehnherrn mit der gesaMMtkN Hand be;
liehenwaren, konnten iene oder dieseauf dieLehns,
folge Anspruch machen. Eine solcheGesammt«
Belehnung erhielt (i Z77) von H.Albrecht dem l.
die ganze, in den MecklenburgSchwerinschen Lan-
den angesesseneFamilie von Plessen: vermöge
derselben beschränkte sich auch bei Veräusserung
eines Guts die Notwendigkeit des Conftnftö der
Agnaten nicht, wie sonst allemal nur vorausgesetzt
wurde, auf die nächstenErben, sondern wenn einer

von

i) Dippl.Mffptt. d. a. IZ66, IZ80, I?92, -4Z5.
£) ipl 0111a t. K aceb, ada, 1377; p. 2276, Di p!6 m.
Doker. ad a, IZ75, p. 1644. Rost. Eiwasic.
1739; S- 487.

k) HHn Nicolas undChnsioffsvon Wnle Versiche-
ning, daß die von Tammen ihre Lehne Feder^»
vnd Iaiiien, wenn sie solche nicht zu rechter Zeit
mothcil, dennoch nicht verwürkt haben sotten, beim
Chemniz im L. Hii. Ricol. Xlll. z. W. «1 a. 1406,
nach einer auscult. Uck.



d?4 Dritte Periode,

von ihnen ein Gut ausserhalb des Geschlechtsver-

kaufen oder versetzenwolce, mußte er es erst seinen

Stammsverwandtk! anbieten, und sobald nur

einer aus der Familie es für einen landüblichen

Preis behalten wolte, genos dieserdesNäherrechts;

widrigenfals gab die Landesherrschaft weder Be¬

willigung nochBestüttigung dazul). Mit gleicher

Wirkung erhielt (1404) von HHn. Clauö und
Christof von Werke das ganze Geschlechtder von

Schönow die gestimmte Hand an allen ihren

Gütern-m). K. Albrecht verlieh (1Z96) sogar

denen von Hagen, Büßow, Zepelin und Thunen,

die sichdurch Tapferkeit um ihn verdient gemacht
Hatten, wechselseitigdie gesaimme Hand an ihren

Gütern ").
Frbtöchter' Indessen ward nicht nur bei dem Rückfall des

L,ehnSan die Herrschaft, sondern auch bei der
Succession eines Agnaten, sowohl in den Meckleiu
burgSchwerinschen, als in den Werlifchen iaiu
den, der lebenswierige Bestß der Erbtöchter ent."
5?eder von demLehnherrn, oder von den Agnaten,

aner»

i) „Belehnen se — na older Wahicheit, bat nein lehn
„edder erve an deHerschop komen effte fallen schal,
„Mder dat de latesie in deine schlechteinGottversal«
„len sy." (Dipl Mfpc. de a, 1377, ei adtis co-
mit. projinc, der Ritter- und Landschaft/ i. a.
1620, p. 585.)

5n) Ungnadens Arnoenltstes, S. 598.

?> Chemnizi im L-K. Alvr. ->ä, 1395, nach einet
brich. Urk. Besiattigmiz derselben, ebendaselbst im
keben H. Henr. X. «. Mag!!, ll. ada, 1471,1496,
«H bnefll. mi
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anerkannt und für dessenSicherheit oder Ems
fchadigunggesorgto), In derHerrschaft,Stav-
gard war dieseGerechtigkeitnichteingeführt,bis
H. Heinrich der H. CI434) auch denTöchtern
der Stargardischen Lehnleute,nachdemAbgang
des Mannsstammes, den lebenswierigenGenies-
brauchdes väterlichenLehnSoderErbesmit allen
denVorzügen bewilligte,womitdieErbtöchterin
seinemStammlande Mecklenburgbegnadigtmp
ren pj. Auch in Ansehnngihres Leibgedings
waren FrauenzimmerdeölebenswierigenBesitzes
einesLehngutsfähig, und wurdenvon der Herr-
schaftdamit belehntcj), Städ-

o) H. AlbrechtsI. gejjtibmfüberElmenhorstanHen¬
richvonDülow,nachdemsolchesGottschaikBoye»
neveneingezogenworden,dochmit Borbehaltdes
lebenswierigenGemcsbrauchsdessenSchwester;
(Chemmzim L.H. Mr. ^ 136a, „acheiner
briefl.Urk.)ebendesselbenLehnbriefüberdas, nach
Henrich NegeudanksTode heimgesaveneLehngnt
Hungersiorf,umselbigesnachdemTodederTochter
desselbenin Besitzju nehmen.(Dipl, M(Pc. d.
1373, a. d. herzogt.Archiv.) ...DenÄnval, de
to vnssiervenmag an demgude— — als?
heet zynerDochtereruethcft«-— wasvnsvo»
derftiuenVrowen wegenansteröenmach— —.
Hebbenwygeleghen—towa»rechft."(DipjLauten-
tiiDn.d,W.Mfpt.d.a,138b;a.d.Kopenh.Archiv.)
Bei derSamtbelehnungdervonHagen..Bötzow,

. ThuneundZepepelin(1396)wurdeauchdenTöch¬
tern ihreGn'echtigkeitvorbehalten(Chemnizim
L. K. Albr a. a. O.) S. auchPötkers Sami. V.
St. S. 28, 29. A Rudioff de nataJib,com-
wectitiisiur, vfufrud,etc.Adj,V. Vi. VJ1»VJ11.

p) Möller vfus pra&,dsftin&ion,feudal,Append.
nr, 1,

<3)Dipl,Mp t»ä. 1435,
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Städte undHandlung.
Die wohlthätigenGesinnungen,welcheder

«rsteH. Jllbrechtgegendie Städte nochmit sich
ins Grab nahm, hatten besonderseinenvortheil-
haften Einflus auf den Flor seinerbeidenSee-
stAdtcRostockund Wismar. Durch das mach-

^Äscher Band der deutschenHanse ward ihre Schis-

fahrt mit ihrer Handlung soausgebreitet,daß sie

dem ganzenNorden Gesetzevorschreibenund den
Landesherrenthätigen Beistand leistenkonnten.

Zu dengemeinsamenhanseatischenAusgabentru-

genRostockund Stralsund, iedeödieHalstevon

der LübeckischenQuote, HingegenWismar und

Greifswaldzusammennur so viel als Rostockbei.

Zu derHansischenFlouegegenDännemark(iz61)

aberlieferteWismar mit Rostockzusammeneben

so viel Schiffe mit Mannschaft und Munition

als Lübeckallein, oderals Stralsund undGreifs-

wald zusammen. In demfünfjährigenBündnis-

Tractat mit demneuenRath zuLübeck(1410)
übernahmenRostockund Wismar, jedes20 Ge-
wasfneteund 10 Schützen,gegen30 und 10 Lü¬
becker. Inzwischenwar Rostockdurchden kost-

baren Aufwand des nordischenKrieges, seitder

Befreiungdes K. AlbrechtS,so tiefin Schulden

gerathen, daß es die BeschwerdenDerselbennoch

lange nachherfühlte. Die Wismarfche Bürger¬

schaftward daherauch(1416) für wohlhabender

Schalten, als die Rostockischer).
Am

r) Werdenhagen derebuspublHanfeaticis,T, II.
P. IV. p. 8p. Rost. Anzeigen 1754, S. 65,129;

»755,
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AmausgebreitetenundeinträglichstenwarzwarSechandel,
ihreHandlungin dendreinordischenReichen:Für
die SichersiellungdiesesHandlnngsZweigssorg?
ten sie daher auch am unermüdetstendurchwie-
VerholteBestättigungSbrieseder dortigenMo-
narchen. Aberauch in Englanderhielten(iZyy,
Dec.6.) Lübeck,Wismar, Rostock,Stralsund
und Greifswald vom K. Heinrich demIV. eine
Bestätigung der HandlnngsPrivilegien seiner
Vorfahren, iedochnur unterderBedingung,daß
keineauswärtige Kauflentedaran Theil nehmen
unddieEnglischenUnterchanenindisseitigenHäven
gleicherVorrechtegemessensollenf). Die vor¬
nehmstenArtikelihrer ausgehendenHandlung bee
standenin Korn, Bier und Tüchern; eingeführt
wurdendagegenaus dennordischenReichenFelle,
StockfischeundHeringe: WederdurchdenSund
noch durch die Belke, weder auf derElbenoch
auf derWeser, durften andreKornLadungenaus-
geführt werden, als für Rechnung der Hanfe;
kein Schiffer durfte nach dem ri. Nov. di^ An¬

kerlichten, nochvor dem22. Febr. fein Winter-
lager verlassen,nur Vier- und Heringsladungcn
waren nichtan dieseZeit gebundenr). Die ein-
träglicheSchonenscheHeringsfischereinahm aber

ein
1755, S. 45. Corner l. c. ad 1416. Von den

übrigenGliedernderHanse©. Willebrandtshan-
fischeChronik,Hl. Abth.©.24.52.

f ) WillebrandtsHans.Chronik,ili.Abth.S. 35/ Z<5.

t) Corner ad a. 1418/ p. 1230 LÜNMgs R. A.

P. fpce.Conc,IV.u. Th.Kortsetz.S. 17.
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ein unerwartetesEgde, als dieserFisch(1425)
die Hohe von Schonen mit einmalverlies, und
den Küsten der NiederlandedieReichthümerzn-
führte, welchesonstdiebaltischenSeestädtedavon
eingeerntethatten u).

Strand- DasStrandrecht behaupteteinzwischennoch
Recht, sänge seinenverjährtenBesitzin denStrandge-

gendenund selbstan denUfernvonMecklenburg,
obgleichder P. Urban der III. (1383) durcheine
donnerndeBulle dieStadt Rostock,undderK. Si¬
gismund(1415} alleKausteutederdeutschenHanse
durchein Privilegium dagegenin Schuß nahm.
Dieses ward auch, bei einemStreit über eine
Strandung^ zwischendemHerzogevo.nMecklen?
bürg und der Stadt Lübeck,zum Grunde einer
schiedsrichterlichenEntscheidungderStadt Ham-
bürg gelegt. Auch das, an denUfernderStro-
y,e und FlüsseüblicheStrand - oderGrundruhr-
recht scheint,ob eö gleichvon K. Karl demIW

<1366) im ganzenRömischenReicheuntersagt
war, nochHieselbstund sogar auf, dem platten
Landenicht ausserAebung gewesenzu seyn; die
Stadt Lüneburgmußtedaher nichtnur ihre, auf
KanälenuntergegangenenFahrzeugeund derenLa-
düngen,sondernauch dieauf Brückenund We-
ZenverunglückendenFuhrwerkserst (1412) durch

M besonderesPrivilegium dagegenin Sicherheit
sehen

h) Corner I. c. ad. a. 1425, p. 1266. Von dem
AmtederHeringsWäscherinRostock(*4°8) S»
Aostock.Anjeig, 1755/ S. z?.
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setzenund den Eigentümern derenunweigerliche
AuSliefernngim voraus zusprechenlassenv).

Die vorzüglichenBegünstigungen dcöLutten
bnrgifchenSalzhandels, (1412, 1436) wovon
zu Wismar ft.r den weiteru Vertrieb zur See
eine beträchtlicheNiederlage angelegtwar, ver-
breiteuzugleichüber das Zollwesen derhiesigen
LandemehrereAufklarung. So lange8ieMeck?haaren«
lenbnrgSchwerinscheRegierung gecheilt war,
ward, vermögedesHandlungsTrattatö, C1412)
an der erstendisteitigettZollstatte, welcheiener
Handel berührte,zu Boizenburg nur die Halste
des sonstdaselbstgewöhnlichenZolles, (von ieder
LastSalz, so»achWismar oderGadebuschgieng,
statt 4 fjt nur 2 ßl.) und die andre Hälfte zu
MÜhlenEi^en entrichtet,dieaber, mit dereinstik
ger WiederVereinigungdes Landes unter Einer
Herrschaft, wiedereingezogenund nachBolzen«
bürg verlegt werden solle; zu Gadebufch gab
man nur 2 ßl. für die Last,und für andre Wah¬
ren nach alter Gewohnheit: auch was daselbst
blieb,mußte,ausserdemzuBoizenburg bezahlten
EintrutsZoll, dennochzu MühlenEmn, gleich
als ob es weitergienge,nocheinmalverzolltwer-
den: HingegenvondemSalz, was von Boizen-

bürg
v) RsstockerEtwasie.1741,<&.$itt v-p.'c-war.

Mcclcnb. ad a, 1400; p, 1002. FischersGe¬
schichtedesteutschenHandels,i. Th. S. 427,429.
Lünigs ReichsArchiv,P.Z n-r. if. p. 219/
n. 120. LüneburgischeHandlungsPrivilegim (1412,
Mfpt.)

Mecki.Gesch.». Th.
r
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bürg nach Mölln gieng, gab die Lastnur einen

Durchgangszollvon 6 Pfenningen.

_Strom- Durch die neue Richtung eben diesesLüne-
schiffahtt.ßurgjjc^cuHandels warddieZahl der schiffbaren

Ströme, wie derWasserzölle,(14Z0) mit dem

auf derSchaale, sowieschonvorher(1402) von

Lübeckaus, mitdemauf dcrDelmenow vermehrt.

Hier wurdennur 6 Pf. dort hingegenvonhinauf-

gehendemSalz und andremauf- oderabfahren-

/ den TonnenGut in Boizenburg4 ßl. für dieLast

gezollt, welche,nicht wie die übrigenAuskünfte

des SchaalzolleS,beidenTheilmzurHälfte, son¬

dern der hiesigenLandesherrschaftalleinberechnet

wurden; für Holz und andres nnbetonneteGut

gab iedes auf-oder abfahrendeSchiff 2 lübsche

SchillingeSchaalzoll. Allewissentlicheoderun-

wissendeDefraudanten sowohlder Landzölle,als
des WasserzolleszwischenLüneburgundWismar,
mußten ausservierfacheinZoll 3 Pfund Strafe
erlegen. Das zollfreieLüneburgischeEigenthum
mußteaufdie in beidenConventionenvorgeschrie-
beneArt erwiesenwerden\v).

Auch schonvorher war zuBoizenburgeine
StromschiffahrtimGange,undunterdendortige»!
Bürgern eineignesSchifferAmt errichtetgewe-
sen,dessenGenossenz. B. alle vondeutschenEl-
lern und nichtwendischgebohrenseyn mußten»
Dieseswar (1422) von H. AlbrechtdemV.mit
demauöschliessendeuRechte,dasschwarzeWasser
bis zumBandekowerSee mit FlössenundSchift

fen
w) Dipp!,Mmfppttad, a, 1412, 14Z0.
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fen zu befahren, begnadigt und mit dem Stadl-
vogt zugleichangewiesenworden,gegenalleStörer
dieserWasserfahktnach LübschemRecht zu «er?
fahren, die aufkommendenBrüche aber denHer-
zogen zu berechnen. Weil mm die L.nnebMKr
aus derElbe nichtanders, als durch das schwarze
Wasserund denBandekower See, m dieSchaale
segelnkonnten, so f'a$ die dortigeprivativeBoi-
zenburgerSchiffahrt mit demLüneburgischeuWa-
vigationsPlan (1430) in Ccllisi'on,welchevon
der HerzoginVcrmünderm (Jnl. io.), nnt Zli-
friedenheitdes Raths und der Bürgerschaft z«
Boizenburg, dergestaltgehobenward : daß beide
Theileauf demschwartenWasser, iedochmit allei¬
nigemVorbehalt derSuds für dieBoizenburger,

nack)Belieben fahren, hingegendie Boizenburger
mit ihrenSchiffen und Gütern sichauchderLüne-
burgischenKanäle (Waterwege), gleichdenLüne-
burgern, nach und von Wismar frei bedienen,
die LüneburgischmgrössernSchiffe, die auf dem
schwarzenWasser und der Schaale keineDienste
leisten konnten, vor Boizenburg auslade» tmd
nur die kleinerenLüuebllrgifchenFahrzeuge aus
de? Elbe, durchdas schwarzeWasser,dieSchaaie,

den Schaalsee und die künftigen Kanäle, «ach
Wismar und zurücksteurensollten; Damitkeiner
von beidenTheilen zum Nachtheil des andern zu
vielSchissehaltenmögte,wardderLandesHerrfchaft
darüberdieAuskunft vorbehaltenx).

3t p 2 3^

x) Dippl. Mfpptra. d. a. 1422, 1430, Jul, 10. es

Ii, imHerzog!.Archiv.
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Stadt Zu Rostock bestand derMagistrat (1419)
Werfassun-aus 4 Bürgermeisternnnd 19 Rathmännern und

SUi' Hatte (1394) seinenProtonotariuö oder obersten
Schreiber, derauchwohlzuweilendieDiensteeines
Syndicus leistenmuste7). Die verfassungsmäs¬
sigeAnzahl der RathsGlieder bliebindessen,selbst
mittenunter denbürgerlichenUnordnungen(1409,

1428) auf 24 festgestellt. Nach der Vereinbar

rung zwischenRath und Bürgerschaft in dem

Briefe derbürgerlichenFreiheiten,(1428) welcher

denGrundstein ihrer neueren Verfassungabgab,

durfte keinRathsglied Landgüter kaufenund kei¬

ner zuRath erkiefetwerden, der mit einemLand-

glit angesessenwar; dieSechSzigerwurdenhalb

aus den Kaufleuten, halb aus denAemternerkoh.

ren, und die Stellen der abgehendennach den

mehrstenStimmen derübrigenbeseht; Jahrmarkt

ward nur ans Pfingsten gehalten, Victualien

aber konten, ausserden Feiertagen, taglich über
See und Sand eingeführtund feil gebotenwer-
den; Wein durfte allenthalben,gegenErlegung

der gewöhnlichenAcctse, gezapft werden, nur
alleinderVerkauf des Rheinweins war auf den
Stadtkeller eingeschränkt;dieLeuchte zuWarne-

mündeward vom Rath im Stande erhaltenz)f
und

y) RostockerEtwas tt. 1737,S. 19z; 1742,S.
161. VollmachtundBestallungdesaltenRathsfür
dessenProcurator,inSachenwiderdenneuenRath,
(1432)in Rost.Anzeigen1755,Si 162.

2) Diplomat, Meclenb, ad a. 1428t p. 1048, Ab»

HandlungvomUrsp.derStadtRvstock,Xlij.B?il.
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und zu dem Bollwerk daselbstwurden häusig
Stiftungen vermachta).

Der Magistrat zu Wismar bestand(1384)
aus 4 Bürgermeistern, 17 Rathmännern und
einem Notarius, den man bald (1390) Proto-
notariuö oderoberstenSchreiber nannte b). Von
den Wiömarschen Burgerspracheu (ciuilvczujis)
sindnochvielevorhanden c). Weil dieverbesserte
Verfassung der Stadt (1430) einer landesfürst¬
lichenEntscheidungihr Daseyn zu dankenHatte,
so reftrvirtesichdieLandeSherrschaftauchdieHalfte
der Strafen für ihre Uebertretung. Zur Bezah¬
lung der Stadtfchulden war auch hier, nachdem
Vorgange i>ttLübecker,die Accise eingeführtd)<.
Unter den Bürgern gab es ein KramerAmt
(oKcium jnkiroruw) und eine SeeglerCvtN?
pagNie (velikcarorumlocierzz)e).

Unter den WerlischenLandstädtenbehauptete
Parchim, als die Hauptstadt der älteren Linie
diesesHauftS, seitdemsieschonin vorigenZeiten
(1351, 1354) an innerer Starke Güstrow über,
legen gewesenwar, in gemeinschaftlichenVer-
Handlungensowohlvor, als nach ihrer Vereinig

X x 3 gnng
a) RostockerEtwas 1738/©. 671; 7740, S.ßz:

1741-S. 384'
b) Schröders M. S>1011,-1!».iz9v,S. ^594,

imgleichmsä IZ2I, S. 995- Dipl,Mfpt, dea,
>;; i4J9- r •

c) Schröders P. M. ada. IZ73, 1385, IZ87,
1405, S. 1464, 1568, 1577, *728.

d) WismarscherSöhnbrief1430.
c) Schrddkcs P. M. aäa. 1410,1414,g>.1754,

1770; ada. 1415, S. 1777.
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Zung unter der GüstrowWerlischenHerrschaft,
<iz66, 1427) den Rang über Güstrow. Die
Stadt Neubrandenburg erwarb (1366) den
FriedländischenZoll daselbsti ). Auch'in Mal-
chow, Sülz undSchwerin wurden die öffentlichen
Verhandlungen in einem Stadtbuche verzeich¬
net ff}.

Münze.
Die Vervielfältigung der Münzstätten ward

eineimmer fruchtbarereQuelle der Verringerung
Silber« ^ inner« Gehaltö der Silbetniünzen, die sich
Jini,,/. demübrigen Deutschlandauchüber die hiesi-

gen Gegendenverbreitete. Ob und nach was für
laubes- einem MünzfuS die MecklenburgSchwerinfchen

KeMiche;HerzogeGeld geprägt haben, ist ungewis, weil
in ihrenbandenfast nieanders, als nachLübschem
Gelde gerechnetwurde: Doch scheintzuSchwerin
auch nach dem Verkauf der GrafschaftdieMünze
im Gange erhalten zu seynund es roulirten noch
(IZ77) Schwcrinfche Pfenningeg). Im Star-

gardü
f) Klüver, 11,Th.S. 143.
tf) „LiberConfulatusZuerincnfis„Codex ciuitatis"

(Malchow) »StadtbocktoderSutten." (Dippf,
Mffpta H.a. 1433, 1366, 1426.)

g) »ZwMiischePeniilnghe"(Dipl.Mfpt.d.a.1377,)In derFolge(1413) war eine,vorhin(1309)z'ildrei Mk.SchrverinscherPfenninge,verschriebene
jährlicheHebungaus Muez(ChemnizimL.Gr.
Nico!.11.S. ada.1309,Oet.28-a.d.OrigUrk.)schon,vielleichtinErmangelungdieserverschreibungs-
mäßigenMünzsoite,mehrentheilsmit Beibehal-
tung des vorhin (S.387) beobachtetenVerhaltii-s-
scs(3z: ) zuzweiMk Lubschreducitt.(vixi.

».Jan, 141z, imHerzog!.Archiv.)
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gardischenwar, vermuthlichschonmit der nnbe-

dingten LehnSverleihungüber Lichen,(iZ2y) we¬

nigstens mit dergänzlichenAufhebung allerBran-

^ denburgischenLehnöVerbindung,(iZZo) dievor-

Hin (1504) reservirt geweseneBrandenbnrgische

Münze zu Licheneingegangen. Seitdem verlohr

sichder Courö des Brandenburgischen Geldes;

und statt dessenwar (1391) zu Friedland eine

Münze errichtetgg). Die currenteLandesmünze

führte nun den Namen der FittkenAugm (Vien-

kenogen, vinconez) und bestandin leichtensilbern

nenHohlmünzen(Bracteaten), auf denensichviel¬

leichtvon dem Gepräge des Stierkopfeö im her-

zoglichenSchilde vorzüglichein paar grosserunde

Augen auszeichneten.Siewurden gleichfallsnach

Marken gszahlet,iedezu 16 Schillingen oder192

Pfenningen. In der angrenzendenMark Bran¬

denburg waren (1374), nach demgesetzmWgen

Cours, iZVinkenangenPfenningef^Schillmge)

einem BöhmischenGroschen oder7Brandenbur-

gischenPfenningen, mithin 6 Mk. 6 ßl. Vinken-

äugen einer Mark BrandenbnrgischcnSilbers,

und ZMk. IO ßl. einemSchockBöhmischerGro-

schengleich,derenUmlauf sichseitderVerbin

der Mark Brandenburg mit derKrone Böhmen^

besondersseitderVerpfandung an denMkgr. Jo-

Tx 4
dokuS

gg) Claus Voß Münzmeisters zu Friedland Werst-

cherungdesdereinsiigenRückfallseiner,füri2v Mk.

vcipfäi'.dcßmjährlichen,Hebungvon 12 Mk. aus

KobkankanAlertZcrnin ri.d. 29.

SkPt.izsl, imherzogl.Archiv.)
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dokus, auch über die hiesigeGegend ausbreitete.
Wenn man nun annimmt, daß die Brandenburg
ZischeMark zw,ölfLochfeinSilber gehaltenhabe,
folglich aus der feinenMark 90^/Groschen ge-
münzet worden, so würde diesein Finkenaugen
zu 8 Wk. 8 ßl. ausgestückeltftyn. Weiterhin
(14Z1) war das Verhältnis der Finkeuaugen?
Schillinge zudenBöhmischenGroschen,(vonZ: s)
der VerschlimmerungdesBöhmischenMünzfusseS
ungeachtet,schonW aufZ: Z heruntergefallen
Eben dieseMüuzsorkewar auchin denWendi:
scheuLandendie gangbalik?^.tmh ihr innerer Ge¬
halt mit der gemeinenWendischen Münze (de-
narii vllis!c5s sjzu/ca!c5)polikommengleich: beidS
blieben mit der Lübschennoch in dem bisherigen
Verhältnis, daß (1Z7Z, *382, 1406) %
tischeMk, (zu 16 ßl.) einer Lübeckischen,und
achtFinkenaugenPsenninge (1Z89) vier Lübschen
gleichwaren >)

Die
Ji) $. KarlsdesIV,LandbuchderMarkBranden¬

burg, S. 6,' S. Z57-Z60. Solle dieBranden«
burgischeMark,wieebendaselbstangenommenwird,
ggrnurlolöthiggewesenftyn,sowürdenausdiesein«
Mark 10MF.3 ßl.Finkeuaugenlommen.

i ^Schröders P. M- a. 1^65, p, 1433.Dipl,
Malchow, Mfpt.4. a. 1375, Dcc. 6. Mcichshet
Decis. Cairier, lmper, T, l, L, 1, Dec. 47, p. 815,
WgNadeNsAmoenitatts,XI,St. G, 82?. Wert-,
phalen fp?c, dec. p, ,z6, IZ7. „Mit Witten
penninghen....dereyllpenninghachteVinkenogen
fechtenutogeldende,eddern;itSundischenpennin,
gen,densundischenschillingvvrsosteynVmkenogen
penkiygchu«tfenOf/chethuRnenbran^ichvich»u
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Die Seestädte blieben ihrem alten Münzfusse SeestZdti«

am längsten getreu. Rostock kaufte zwar, nach .
der vorhin (1325) schon daselbst erworbenen law
desherrlichen MünzOfficin, nun auch vom H.
Albrecht dem I. (1361) für 800 Rostocker Mk.
die vollständige Münzgcrechtigkeit, mit allen da-
von abhängigen Nutzungen und der unbeschrankt
ten Freiheit des MünzfuPs, ohne den geringsten

Vorbehalt und mit der wiederholten Versicherung,

daß weder in der eigentlichen Herrschaft Rostock,

noch ausser derselben, in den landen Gnoien und
Schwaan eine Münze angelegt werden und in
Heren Umfang? kein andres, als Rostocker Geld

comsiren, auch in den übrigen herzoglichen Landen,

namentlich in der Grasschaft Schwerin, nirgends
unter Rostockischem Stempel Geld geprägt wer-
den solte k). Dennoch fuhr man aber (1375)
fort, die löthige Mark Silber an Pfenningen zu

4 Mk. 8 ßl. auszumünzen; und mit der Rv-
stockerMünzescheintdieSundischein derHerr-
schaft Rostock gleichen Courö gehabt zu haben i)

Bei dem allen blieb nicht nur in Rostock, im

Xx 5 Stifte

cctieweringheis" (WiederkaufsVerschreibnngüber
?aMk. izßl. PachtausGlivekeim LandeStar¬
gardfür?zo Mk.Finkenaugen,an denPfarrersn
Wesenberg,d. d. 4, Sept. lZ89, f. original,
im herzoql.Archiv.) '

k) Rost.An^eig.i?54/ S. 69. Hn.GeheimenAr-
chivrathsEvers Betracht,übereinein Rostockge-
vräqtealteMünze,S.17-19.

l) Ehcmn!?.'mL.H.Wr. ü. ad 1375,aus einer
auscult.Urk.Dipl.Mfpt,d,3, iz8s. Diplomat,

. Med, ad a. 1378/ p, 923.
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Stifte Raßeburg, und in den MecklenburgSchwe-

rinfchen, sondern auch in den Wendischen Landen

und selbst in den nordischen Reichen, die LÜbecklsche

Münze die gangbarste und dirigirte den Conrs

der übrigen m). Nach deren geseßmafsigem ConrS,

galt (1362,1366,1369, iZ??) dielöchigeMark

Silber (marcapura) drei LübfcheMark, (zu i6ßl.

oder 192 weiss:» Silberpfenningen) n) oder es

würden auch 20 Schillinge auf ein Pfund, mit-

hin if Pfund auf 1 Mk. fein gerechnet 0). Nach

dcm LttbeckifchenFuß lies auch die Stadt Wismar

Pfenninge münzen p). Man kan sicher anneh-

wen, daß der fortteijsende Strom der allgemeinen

Münz-

m) vipiom. «.aceek. sä a. 1376, 1377, 1379,

1388, P. 2269. fqq. 229Tf 2293, fqg. Scheidts
Machr.vom Adel,BeÜ- 73». v'plom.Mcclcnb,
ad ->. 139S. Dippl Mlfpt, d a. 139z, 1369.
Schröders P M. -- 1400. Mkgr. LudewigS
zu Brandenbürg Befehl an BürMSiekfi^ und Rath
zu Peilebcrg. zur Befolgung der, mit dem Heij-'ge
zuWecklenburg,in seinemNamen wegenderlübsche«
Münzen, zu treffendenVerembarung, d. 30 Jan.
1361. I Originale Mfpc. im Herzog!.Archiv.)

n) Rostocker Anz. t 754, S. 54. PdtkersSaml.
!11.St S. 22, 24. Chcmnik im 8. Hn. Laur. und
Ioh. xvm. z W. a'- 2. 1362 und 1366, aus ei¬
ner bliest, und Orig. Urk.; im L.H. Albr. II. z.M.
sä a. 1366, aus der Orig. Urk.

0) Schröders P. M. »da. 1379, 1400, ©, 1533,
1687.

p) „LübscheoderWismarsche Pfenninge." (Schrö¬
ders P. M. ->-! 1381, S. 1548. S- auch den
Wismarschrn Aussöhnungsbrief 1430.) „^oncca-
rius huius ciuitatis." (Schröders P. M. ad s.

'430/ 14z7, 0.1308/ 1969.)
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MunzDepravation sich auch schon über die städti¬

schen Münzen verbreitet und den Gehalt des Sil¬

bers verringert hatte, als die sechs Wendischen

Handelsiadte Lübeck, Hamburg, Rostock, Strak-

suiid, Wismar und Lüneburg, um derselben in den

nordischen Gegenden eine gesetzmassige Richtung

zu geben, (1403, Febr. 6.) zu Wismar auf zehn

Jahre eine gemeinschaftliche Münzorvnnng ver-

abredeten, ans welche sie alle ihre Münzbedienten

beeidigten. Nach derselben wurden an weissen

Vierpsenningsiücken (Witten), aus 12^- Loch

fein Silber, mit einer Beimischung von Loch

Ktlpfer^ 4 M?., mithin aus der feinen Mark

schon 5 Mk. 2 ßl.; an Hohlpfenningen aber

aus 9 Loch Silber mit 7 Loch Zusatz, Z Mk.,

folglich aus der feinen Mark SM** 5 ßl. 4pf.;
an Hellingen endlich aus 8 Loch Silber, mit

eben so viel Kupfer versetzt, Z Mk., also ans der

feinen Mark 6 ZahlMarken geschrotet. Andre

Silbersorten, als diese, durften von den vereinig-

ten Städten nicht geprägt werden: Witten konn-

te eine iede Stadt unter ihrem Wapen, (Rostock

mit dem Greif, und Wismar mit dem halben

Ochsenkopf)das voneinemgemeinschaftlichen
Stenipelschneider in Lübeckgestochen werden mußte,

so viel schlagen lassen, als sie gutwillig in Umlauf

zu bringen sich getranete, Hohlpfenninge aber

nicht mehr, als jährlich für 200, nur Lübeck allem

für 300 lothige Mark; zu den Pragekosten wnr;

den dem Münzmeister auf iede löchige Mark, die

zn



690 Dritte Periode,.

zu H Mk. ißl. eingewechselt wurde, 2 ßl. Z pf.

gut gethan. Bei aller dieser Einförmigkeit des

innen, Gehalts der städtischen Münzen, behaup¬

tete sich dennoch in der äusseren Währung der bis-

Herige Unterschied, daß drei Rostocker (und Stral-

sunder)HohlpfenningezweiLübekschen gleich waren,

folglich i.> dieser Münzsorte zu Rostock und Straft

fuiid die ylothige rauhe Mark, mit Jnbegris der

vergrösserten Plagekosten, zu 4 Mk. 8 ßl. 9 pf»
Vder die feine Mark zu 8 Mk. 1 ßl. 4 pf. vermünzet

wurde. Gegen vas Nachstecheu des Münzstem-

pels, gegen das AuSwippen, Beschneiden, Nach-

prägen und Uuischinelzen der Sorten, wie auch

gegen die Ausfuhr deö rohen Silbers, wurden so-

wohl in dieser Münzordnung, als auch auf dem

Kanserägezu Lübeck, (141L) scharfe Strafen fest-

^gesetzt
Seit dieser Zeit blieb der äussere Gehalt der

Rostocker und Stralsunder Münzen fortwahrend

einander gleich und von der Währung der vier

übrigen wendischen Städte (wie Z ; 2) verschie¬
den. Auch nach Ablauf des zehnjährigen Münz-
Vereins, blieb sich der StralsundRostocklfcheMünz-

fuS darinn wieder gleich, daß an beiden Orten

(1416) von der Feine der Vierpfenningstücke

Z?Loth abgebrochen und aus der ranhen Mark in

49Würfen (196 Stück) 4Mk. 4ßl. also aus der

fei-

<3) Gesterdings Pomiveisches Magazin, Vf. X^cil§
l. Saml. S. 21*35, Gebhardt Gcsch. von
Dännemart S. 657. Lorucr sä s« 1418/ p.
1230, A«,Ylll-Xl, v
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• seinen 5 Mk. 15 ßl. Lübsch (8 Mk. 14 ßl. 6 pf.
Rostocker) geschrotet wurden. In Stralsundec
KupferPfenntngen ward zn Rostock ein Mk. Lübsch
ahrlicher Rente (zn io Procent) mit 2c>Mk.Sun-

oisch bezahlt r).
Wie nachher (1424) auch die drei nordischen

Reiche den LübeckWismarschen Münzfnö an-

nahmen und die Danischen Pfenuinge mit den see-

städtischen gleichenCourö hatten, vereinbarten sich,
in desselben Gemäsheit, die Städte Rostock, Stral-
sund und Greifswald (1425, Ott. 9.) zu Stral¬
sund, eine neue Münzsorte von 6 lüöschen Pfen¬

ningen unter dem Namen SöchSlMg, von welchen

auö der 11^ löthigen rauhen Mark 42 Würfe

(168 Stück) zu 5 Mk. 4 ßl. Lübsch, mithin aus

der feinen Mark 7 Mk. 7 ßl. 6 vf. gemünzet wer¬
den solten, auch nach eben diesem gemeinsamen

Münzfuö die Witten (zu 4 Pfenninge), deren

folglich Z auf 2 Sechölinge (einen Schilling) gien-

gen, schlagen zu lassen; in beiden Sorten wurden

dem Münzmeister nöthigenfals zum Remedium

g Grän erlaubt; blos zur Scheidemünze wurden

Hohlpfenninge (Z für 2 Lübfche, folglich 9 auf

einen SechSling gerechnet) von ?^löthigem Sil-

ber zu Z Mk. 10 ßl. Lübsch auf die rauhe, und zn

8 Mk. Lübsch aufdie feine Mark, verstattet; Das

schlechtere Geld, was seit dem Ablauf der vorigen

Münzconvention bis dahin war geschlagen wor-

den, ward auf den innern Werth des neuen der.-

gestalt

t) Gesterdinga a.O.S. 26-29. Rostock.Etwasic,
1740, S. 418.
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gcstalt rcdueiret, daß die weissen Vierpfenning-

stücke z Lübfche Pfenninge, sechs schwarze Kupfer-

Pfenningeabernur einensolchenreducirtenWitten
gelten, und von letzteren niemand mehr, als den

zehnten Theil in Bezahlung anzunehmen schuldig

seyn solte: Ans diesen Sundischen Münzvcrein

wnrtzen sowohl die Rathöglieder, als die Münz-

meister und Wechsler der drei Conventionsstädte

beeidigt.

Wegen des Ueberffusses der reducirten Kupfer«

Pfenninge vermuthlich, welche genau die Hälfte

eines Lübsthen ausmachten, ward es seitdem zur

Gewohnheit, 12 solcher Pfenninge, die einem gu¬

ten Sechsling gleich waren, einen Schilling SUll-

dtsch und 16 solcher Schillinge, in gleichem Ver-

Hältnis mit der Lübeckschen Münze, eine Mark

Sundisch zu nennen. Die Sundischen ^Pfen¬

ninge verschlimmerten sich bald hernach (1435)

bis zu 10 Mk. 1 ßl. Sundifch aus einer, 8 Loch

ftin haltenden rauhen Mark, mithin zu 20 Mk.

2 ßl. gleicher Münze, oder 10 Mk. 1 ßl. Lübfch

auf die feine Mark 0.

KoldMün- Das Verhältnis des Goldes gegen Silber

tw. war bald steigend bald fallend: Ein ^übeckscher

GoldgÜldeN,(florentu aureus) welcher (seit 1340)

ien Florentinischen an Gewicht und Gehalt gleich

auögepraget werden mußte, war(iZZ9) 10Schil¬

lingen oder (1366) io£ ßl. dortiger Silbermünze

gleich. Demnächst (1369, XZ1°) ward die Mark

fein

f) Ungnadens Amocnitates, S. 6ol. Gesterdmz

g. K.S.S. ZZ' ZS. Rost. Anzeige« 1755/ V.114.
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fein Silber (zu 3 Mk. Lübsch gerelbnet) fünfLüb-

schen Gulden lzu ßl.Li/.sch)hernach aber (1395)

wurden r? Mk. fein Silber 50 Goldgülden gleiche

folglich dieser schon 2 Procent höher als die Mark

Lnbsch geschähet. Mit den Goldgülden oder

päbstlichen Kammergulden, waren die Ducütcn

(1397) in den geistlichen Abgaben an den Nömi?

schen Stuhl von gleichem Werth. Bald hernach

(1403, Nov. 30) galt der Goldgülden einer

Mark Lübsch völlig gleich; mit dem zunehmen¬

den Fall des innern Gehalts der Silbermün-

zen aber stieg (1419) der Ducaten (25 P.Ct.

Hoher) zu 1 Mk. 4 ßl. Lübsch, bis endlich (1427)

mit der Verbesserung des LnbeckNordifchen

Münzfußes, der Rheinische Gulden wieder

auf 16 ßl. 6 pf. (3| Procent besser, als die Mark

Lübfch) herunterkam r).

In der Mark Brandenburg ward (13* 4) eilt

Goldgülden, tnie der allmahligen Verschlimmerung

des Silbergeldes, zu iZ, 16, oder 17 (4:68 oder

einer Mark Brandenburgischen SiNkrS), in der

Folge (1427) aber zn 20 Böhmischen Groschen

verwechselt. An Finkenaugen gin<?n ebendaselbst

(1376) 28 ßl. ans einem wichtigen Goldgüldeir

(63 auf die Mark Goldes gerechnet) statt dessen

der gemeine, der um 9} P.Ct. schlechter war,
(68

t) Melle Dr.it den LübeckschenMünzen/ in DreyerS

venmsch) n Abhandlungen Il^-Lh © 931, 947,

987/ y'jftt ff. Eheinnij im L. H. Albr. J1. und

Hein. x. z. AZ. ad a. 1369, 1370 und 1427, auS

Oligg. Wlif- Difl. Mffptt, d.a, 1395, IZ97,1403,

1419.
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(68 üU'di- Mk. Goldes) kurz vorher (1374), ^5? ßl.

^irftNaugen gir ö (io A.Ct. niedriger) stund u).
Wechsel- Durch die Abgaben, welche die Apostolische

büefe. Kammer von der deutschen Geistlichkeit eiiihob,

wurden die hiesigen Gegenden zuerst (1403) mit

der Bequemlichkeit der Wechselbriese (literis

gjn^n> carabii) bekannt gemacht w). Die Zinsen wur¬

den noch gewöhnlich zu zehn vom Hundert gerech-

mt x).
Einkünfte; Steuern.

Domänen. Die DomaNialRebenÜeN der Landesherren

bestanden theils in den Pachten (pen/iones), wel¬

che auf Martini von den Landgütern, Bauerhu-

fen (Hofenpacht, ^anlörum psckcux) und Woh¬

nungen (Katenpacht, Katenpenning) in baarem

Gelde, (PenningPacht) oder an Hühnern, (pul-

torum recjäi^us, Honerpacht) Korn und Flachs,

(Vlaspacht) von Krügen und Fischereien, (Krug-

bede, Krogpacht, Waterpacht,) auch von Mühlen
tu s.w. entrichtet wurden)'), theilS in allerlei zufal-
ligen und zum Theil minder bekannten Hebungen)

als

u) K.^arl deä iv. Laudöuch, S. 4, ZusätzeS.- 358^
360. Diplomat. Mcclenb. ad a. 1427,^. IO47,

w) Dipl. Mfpt. d. a. 140^/
zc)Schrdders P. M. ad a. Ig79, S. 1534.

y) Di plomat, Dober. ad a 1365/ p, 1639. Dipplf
Mffpptta d. a. 1374, 1379, ig§2, 1404. vi'
plomat. Raceb. ad a. 1377, 1379, p. 2277,
2289. Wismarsche Ergl. S 347° Im Bisthum
Ratzeburggalt (1379) eineHufe2.5Mk. Lu^ch,
vnd gab ausserdemjährlich6 Mk. 4 ßl. Um.
(Schröders P>M. S. 15Z4.)
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als Jagd, Rauchhühnern, Zehentenpfemnng, gros¬

sen und kleinen (Schmal-) Zehenten au Hühnern,

Flachs, Lämmer», Schweinen (Schwcineschuld,

debicum porcorum, porcorum infcifio), Hunde?

korn und Bauerndiensten (fervicum diei, Daghe-

deeust) z). Alle diese Einnahmen wurden, nebst

' m, in den Wendischen Landen noch durchgehends

bemerklichen MÜNZpfeNNMg, häufig auch.Privat-

leuten und Commünen mit dem Besiß ihrer^ehn-

und eigenthümlichen Güter von der Landesherr.'

schaft überlassen.

So wie die hößere Gerichtsbarkeit an Haltz Bede,

und Hand, von der Niedern, (über 60 Schillinge

und darunter) noch immer wesentlich verschieden

blieb; so unterschied man auch bei den Bedm

noch gemeiglich, sowohl imMecklenburgSchwerin-

schen und Stargardischen, als im Wendischen, die

grossevonderkleinen,unddieGeldbedevon
der Kornbede, die Sommerbehe (precana eln-

uaIis) von der Winterbede (k/cmalis): iene war

in allen drei Landern auf Ostern oder Walpurgis,

diese auf Michaelis oder Martini fällig a). Im

Mecklen-

,)
vippI.XiMrs l a. 136g, 1371, 1376, IZ77,

1379,1382,1392,1404. FranksA. U.A.M.VI.

Buch, S. 301. vi pl omat. Raccb. ad a, 1377,

p. 2281. Rost. Anzeig. 1755, S 98.

a)
Diplomat, Dober. ad a. 1365, p. 1639. Rost.

Anzeig. 1754, S. loi, lio; 1755,S.98. Dippf.
Mfltta d. a. 1374, I37fy *377/ *379< 1384r

1395t »397, l4°2r »4°4, ->409, H-9- Klüver,

II. Th. S. 172. Teftamcnr, D, UJrici d. a. 1417,

Mfpc.

M?s!. Gesch.11, Yy
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Mecklenburgischen ward die Bede jährlich, von

allen Gütern, sowohl der Bürger und Bauern, als

aller andern geistlichen und weltlichen Einwohner,

auch selbst der Klosterleute, eiugesodert b). Je

häufiger sich aber itzt die hohe und niedere Gerichts

barkeit über die GutSUnterthanen, mit allen ande» ^

MittlernGattungen derJurisdiction und denda-

von fallenden Brüchen, in den Privathänden der

iandöegüterten, besonders der Geistlichkeit, be-

fand,- desto öfterer war selbige nun, wenn gleich

zn'cht durchgängig, mit attett Gattungen der Bede ,

vergesellschaftet, woserne sie nicht seit vorigen Zei-

ten oder bei neueren landesherrlichen Verauffer

rungen noch glücklich gerettet war c). Weil gleich¬

wohl die steigenden Bedürfnisse der Fürsten auch

ciuträglichere Zuflüsse erfoderten, so veranlaß« das

nicht allein an den Orten, wo die Bede ihnen noch

übrig geblieben war, deren Erhöhung; daher

unter andern ohne Zweifel die Ungleichheit der-

selben in verschiedenen Zeiten und Gegenden: In

dem eigentlichen Herzogthum Mecklenburg gab

z. B. jährlich iede Hufe (1388, 1396) 24Hl.

LübschVorbede und (IZ75, IZY6) iMk. Nach¬

bede<0,inderHerrschaftRostock(1376)18ßl.
und

b) Rostock.Anzeig.1754,S. uo.
c) S. z.V. Schröders P. M. ad3. iz6o, iz6z,

1388/S. 1Z90, izyz, 1421,1580. Pdtkers
Scnnl.V. St. S. z8>UngnadensAmoeuitat«,
S. 598.

d) SchrödersP. M. s. 1388/1396,p. 1579,
1622, 1623. Chemniz im L. H. Albr. Il, j. M.
ad 1375/ aus einer Hrig. Urk.
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und (139?) auf Michaelis 24 fzl. Lübsch e), ttt

der Herrschaft Stargard (1430) auf Walpurg-5

8 ßl., und (Jun. iZ.) auf Vitus 1 Mk. Vien-

kenaugen 5). Sondern aus eben dem Grunde

sahen sich auch die Landesherren oft in die Roth?

wendigkeit gesetzt, „um ihrer und ihres Landes

Noth willen", oder zu irgend einem ander»

Nutzen, unter diesem oder ienem andern Anschein,,

ohne sich an eine gewisse Zeit oder Summe zubin?

den, von ihren MaNnen und Landen besondere oder

allgemeine Landbeden, Schädlingen oder Hülfe«

geistlicher und weltlicher Einwohner zu begehren;

Aber auch diese ward manchmal den Geistliche»

entweder ganz erlassen, oder von ihren Hufen für

sich selbst einzubehalten erlaubt g)* Die Werli?

^ i) 2. schert
c) Chemniz a. a. O. 1376, aus einer auömlt.

Urk. Pötkers Saml. v. St. S. zZ.

f) Klüvec, I/. Th. S. 176.

g) Dipiomafar. Dober, ad a, TgiSj/ p, l6zy.'
„Etiim si generales vel /peciales precarias
au: fubüidia per totum noftrum ducatum dominium

et diftri&um, aut in parccm corani peteremus aut

reciperemas, quacunquc caufa vel neceffitate etiarrt

ad quoscunque ufus, fcu quocunque quefico colore

imponere vel inferre vel ab eis petere vel quomo-

dolibet extorqucrc non dcbebimus nee velimus

Item quocienscunquc etquandocunque nosaenoftros-

leredes et fucceflbres aliquas ptecarias genera¬

le« siue fpeciales aut fubfidia pro quibus«

cunque vfi felis in Ducatu feu dominio tioftra

petere et reeipere in quacunque pecunia-

ruin fumma contigerit, tantundem et tociens -»

prepofitus, dccanus et capitulum in quibusqunque

gpAntis ad ipips ccclc/um lubccenfem perei-

m-
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schen Herren unterschieden daher diejenigen Beden,

welche sie von ihren Voreltern geerbet hatten, von

denen, die sie oder in zukünftigen Zeiten ihre Er-

ben bitten oder gebiete» mögten h). Man unter¬

schied ebendaselbst die Bede der Landherren von

der dem Gutsherrn überlassenen Bede-'); und

im Mecklenburgischen ward, ausser den „schlechten

gewöhnlichen Beden", noch (1412) eine Fastel-

<lbendsbede gebeten k). In dem Lande Boitin

behielt der Raßeburgische Bischof, auch nach dem

Verkauf der Höhern Gerichtsbarkeit über die Ka-

PittelsGüter,(iZ98) noch den Hergebrachten Will-

kom-
«ent!bus et a preeariis per priuilegi'a noftra feu
noftrorum progenitorum libertatis et exemtis pre-
cariarum nomine licite petere, exigere et recipere

poterunt, nifi remiflionem facere decreuerint ex
benignitatc et gratia fpeciali" (H. Albrechts
MecklenburgVereinbarungmit dein Lübeckischen
DomKapittel,wegendessenhiesigerGüter, Mfpt.
orig. im Herzog!. Archiv, -l. cl. Rostock 18 May
iz6i ) Ohngesahr'einegleicheBegnadigunger-
hieltendie KlosterDobbertinvonHn. Balthasar
und JvenackvonHn. Christoffzu Werle. (Dippl.
Mfpptta d, a. 1042, Jul. 25. 1411 , Nov. 12.)
Schröders P. M. »6 a. 1^82, S. 1555. Fest--
gehenderGrund der SteuerFreiheit:e. ix.Beil.
S. 8. Klüver, il.TH. S. 170.

h) Dipl. Mfpt. d. a. iZ7i.

i) ClansundBerendBellinsKaufbriefüberdashalbe
DorfAZcndischenKowalk(Kogel/mitPfenniNMcht,
Huhnervacht,Rauchhühnern,»mid Ridderbede,
(vielleichtWinterbede)vthgenomenbebevndHunde-
korn, dat is der Lantheren," (Dipl. Dobbertin.
Mfpt. d. a. 1409 )

k) Letztes Wort k. Beil. 66, K. S. 146.
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kommen,welchendieBauerndesLandesiedem
neuen Bischof gleich nach seiner Beftattigung zu
entrichten hatten I).

Von den Städten wurde alle Jahre auf Mar- Orboer.

tini der Schos gegeben und dem Landesherrn
unter dem Namen der Orboer entrichtet m). Auf
dem Lande gaben die Abläger der reisenden Für- AbIZger.

sien mit ihren Amtleuten, Lehnmannern, Vögten,
Dienern und Knechten zu manchen Beschwerden
der Bauern Anlas, die ihnen Kost und Futter
reichen mußten; sie wurden deshalb, den Klöstern
zu gefallen, hie und da abgefchaft n)„

Gerichtsverfassung.
So wenig die häufige Belehnung der Unter?

obrigkeiten mit den verschiedenen Gattungen der
Beden die Landesherren verhindern konnte, allge-
meine Landbeden auszuschreiben; eben sowenig wa-

reu durch die Verleihung der Jurisdiction an so

Py 3 viele

l) Schröders P. M. ad a. 1393, S. 1649, 1652.

w) z.B. zuSchwaan und Kröpelins!); p lo m at. M ec1•

ada 13697 p.987.) HagenvW, (DipI.'Mfpt. d. 3.
1370) Waren, (Cyemniz imL.H.AIbr- tt.z M. -d

s. 1378, n. d. Orig. Urk.) Grevismühlen, (vi plo-
mat. Mcclenb, ada. 1398,?. 1000) Wittenburg,
(Chemniz im L. K. Albr. lll. ad a. 1409.) Gü-
sirow, Lawe undGvlVberg; l Ebenderselbe im L.
F. Balthas. und F. Wilhelms z. W. ad a. 14,2,
1418' 1426, 1432, aus Origg, Urkk.) Wismar,
200 Mk. Lübsch (Cbenders. im L. H. Henr. X. ad

s. 1436, a. d. Orig. Urk.)

») Dipl. Dobcrtin Mfpt. da. 1402. Schröders

.P.M. ad, a, 1382, S. 1555.
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viele Unterobrigkeiten der landesherrlichen Ge¬

richtsbarkeit die Hände gebunden»
Landding, Im Mecklenburgischen wurden noch (1362,

ZZ71) zuGrevismühlen, Proseken und anderswo

von den Landesherren gemeine Gerichte, Lands-

geding genannt, geheget. Von derselben Ge¬

richtszwange waren iedoch die Unterthanen der

Klöster Reinefeld und Neukloster befreiet c>). Bald

Nachher, vermuthlichwie H. AlbrechtderI. durch

die Dänische Erbfolge behindert ward, persönlich

Gericht zu halten. Hatte er (1376) den Ritter

Henrich Moltke zum Hoft'lchter (Iudex ctirie)

angenommen x>). Eben dieser Hielt auch unter

Zer folgenden Regierung (1391) an der Spiße

einiger, „im lande Mecklenburg belehnten Manne,

als geschworner Dingleute,^ das „herzoglich-

Mecklenburgische Hosgericht" zu Kröpelin, und
bestärkte dessen Urtheilssprüche mit einem eignen
HofgerichtSsiegel <z). Dieses Gericht scheint in
Abwesenheit der Herzoge die Stelle der Landge-
richte vertreten zu Haben» Wenn die Landesherren

im Lande zugegen waren, fällten sowohl H. Al-

brecht und seineSöhne, als auch die Fürsten von

Wenden, in einzelnen Streitsachen ihrer Lehnleute,

Klösterund MagistratsPersonen „ mit ihrem sitzen¬

den Gerichte" selber Urtheile, und nahmen die
davon

o) Chemniz im L.H. Albr. N. ad a, 1362,1371, «»s
briefl. und Orig. Urkk.

f) „Henricus Moltcke iudetf curic domlni noftri
Magnopolcnfis. „ (Dipl. Mfpr, d. a, 13,76.)

.?) AusführlicheBetrachtungen 235, S. 172.
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davon fallenden Strafgelder ein. Ihre Beisitzer

bestanden aus einer beliebigen Anzahl ihrer Lehn-

leute und Nathe r).
Die Klagen des Vasallen über seinen Herrn x?hnsge-

in Lehnsangelegenheiten, anch die Verbrechen des richtssiand;

Lehnmanns wurden im Mecklenburgischen, wie

im Werlischen, vor des HerrnRath nach desselben

Gutachten, oder von niedergesetzten SchiedSrich'

tern beigelegt oder entschieden 5). Der Ort des

Gerichts scheint zwar willkührlich gewesen zn ftyn

und von dem zufalligen Anffenthalt des Landes

Herrn, oder in dessenAbwesenheit des Hosrichters,

abgehangen zu Haben. In den Landen Penzlin, ie Don

Malchin, Stavenhagen und dem ganzen Lande -uo^ndv,

Wenden aber hatten die Lchnlente von Altcröher

das Vorrecht, nicht aus dem Bezirk ihrer Vog*

tci, und die Städte nicht anders, als vor dem

Stapel ihres Gerichts, vorgeladen zu werden, son-

den, bei ihrem gewohnten Recht und Gericht zu

bleiben, unter welchem sie angesessen waren r).

Insonderheit ward den Einwohnern des Landes

und der Stadt Penzlin (1414) die ausdrückliche /
Versicherung ertheilt, daß alle Streitigkeiten zwi-

Y y 4 schea

r)
Chemniz im L> Hcnr. viir. 5. M. ada. 1365,

im L. K. 5llbr: Hl ad a. 1395, aus Oligg. Urkk.

Ausführliche Betrachtungen k 195 Beil. Dippi.

Mi'Cpta, Albert; I. D. M. d. a. 1374, Alberci V.

d. a. 1421 / Guiüelani Pr, S. d. a. 1432.

f)
Chemniz im 8. K. Aiör. ih. mW H. Alb^rechts^v.

j. M. a 140z, 1412, ^413, aus Origg Urkk»

Laurencii Dm d, W, d. s. 1372; Mfptt.

0
AuSMri. Betracht. 192. Beil Gerdts Saml^

yiil. St. S. 675. LetztesWort ic. z-. B«»I*
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schenihnen und dem Landesherrn um Schuld oder

Brüche in der Stadt von den Rathmannen und

Bürgern, im iande aber von den Lehnleuten zu

Recht beigelegt werden selten, es wäre denn, daß
diese die Rechtspflege verzögerten, da sich dann
der Landesherr die Wahl vorbehielt, sie sonst \V
gendwo in seinem Lande zu besprechenu).

Appeva- Ohne Zweifel verstund sichdiesesaber nur von
^ ersten Instanz. Die Stadt Kröpelin erhielt

s'
gleichfals (1Z78) vom H. Albrecht bei der Vesta-
tl'gung ihres Lübschen Rechts, ausser andern Prü

vilegien, den Vorzug, daß kein Rathmann oder

Bürger, um einer binnen der Stadt und deren
Feldmark vorgefallenen Sache willen, in einer
andern Stadt vorgeladen werden durfte, sondern
alle Streitigkeiten mußten binnen der Stadt von
dem fürstlichen Vogt und den Rathmannern ge¬
meinschaftlich nach Lübschem Recht gerichtet wer-
den; Hielt aber jemand deren Erkenntnis demLüb-
schen Recht nicht gemäS, so konnte er deshalb, iiv
foferne es Geldstrafen betraf, (PenninghOrdel)
vor dem Rath zu Rostock oder anderswo Rem?-
bnr fuchen, so lange bis yie Sache nach Lübschem
Recht entschieden war w). In gleicher Ordnung
war auch eine, (1391) durch Appellation an das
fürstliche Höfgericht zu Kröpelin gebrachte Streit¬
sache des Raths zu Rostock gegen einen, im Lande
Rostock angesessenen Lehnmann anfangs vor dem

Tefsin-

u) Ausführt. Betrachtungen sc. 192. Beil.

,iv) Diplomatar. Medenb, ad a. 1378/ p. 992.
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?e>4 Dritte Periode,

scheu Kirche gegen das Ende des vierzehnten Jahr-

Hunderts erschütterten, erstrecktenihre Vibrationeit

auch bis in die hiesigen Gegenden, ohne «doch

eine merkliche Dämmerung hervorbringen zu

können. Die Stadt Wismar widersetztesich mit

besonder!« Eifer den Ketzern (fchismaticis) und,

um sie noch mehr dazu aufzumuntern, fertigte der

P> Urban der V?. (1382) seinen Nuntius den

Bisch. Johan von Schleswig an sie ab. Den-

noch fehlte es in Wismar und in Rostock nicht

an Heterodoxi, der päbstliche Inquisitor in den

Hiesigen Gegenden, ein Franciscaner Eykardus,

lies sieaber (140z)nicht aufkeimen, fondern ohne

viele Umstände auf demScheiterhaufen erstickenb\

Ausserdem fetzteman in Wismar manchen Polizei-

widrigen Misbrauchen der Geistlichkeit ernsthafte

Bürgerschlüsse (ciuiloquia) entgegen c). Beide

Städte erhielten übrigens (1398, iZ9y) von

Bomfacius dem IX. die Begnadigung, daß, wenn

verbannte Perfonen sich daselbst aufgehalten

Hatten, gleich nach Wegschaffung derselben das

Interdict aufhörte und der Gottesdienst wieder

fortgefetzt werden konnte d).

^
Die Besitzung der Pfarrstellen und Viearien

Atzung." geschähe regelmäßig von den KirchenPatronen,

auf

l-) SchrödersP. M. ^ 1Z82, S. 1351. C or ner
ad 3. 1401, p. 1186.

c) Schröders P M. 1373^-1435, S. 1464,
1568-1570, *793/ 1829, i844; 1845, 1856/
1908s i95r.

ä) Schröders P M. a.1398/6.1647, Rostock.
Anzeigen1754/ S. 19L.
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auf demWege der Präsentation. Dieser gieng
manchmaleinbischöflicherPreeeSbriefe), odereine
landesherrlicheNomination 5)vorher. Verschied?
ne Pfarrkirchen waren andern Stiftern auf ewig
einverleibtundwurden folglichaus derenSchosße
besetzt,oder gegeneine jahrlichePachtAbgabevon
Vicarien verwaltet g). Das Patronatrecht konte
von Uten an Laien, ohne Einwilligung des
DiöcesanbischofS,nichtgültigvekäussertwerdenK).
Nach der Präsentation ertheilteder Bischof die
Investitur, überPfarrkirchendurchÜberreichung

des bifchöstichenRinges, ubcrgeringeregeistliche
Pfrün-

t) BeiderGeorgenKirchezuWismar,mußtem Dem
HauptmanndesSchlussesStove, alsPatrone,der-
jemgeRatzeburgischeDvmherrpräseutirtwerden,der
vondemBischofunddemDomprobst;uRatzcburg
miteinemPrecesbrieseversehenwar. ^Tchröders
P. M ->c>s. IZ98,S. 1641,1642.)

f) Zu den drei Wismarscheu Pfarrkirchen ward von

demDoniKapitteizuRatzeburgderjenigealsWica-
n'us präse.'itirt,den die Herzogedazueruannteil»
(Schröders P. SD?,ada. 1409,S. 1748.ff.)

g) DiePfarrkirchezu,GoldbergdemKlosterDodber-
tin (vip!.Mt'pt.d.a. 1332); diedreiPfarrkirche»;
in WismarunddiezuGrcvismühlcndemBislhum
undKapittelzuRatzeburg;(vi piom. ad
a. 1396, p. 2300. Schröders P. M. od a»
1397,1398, 1401,1402, 1406, 1436,~p.1634,
1639, 1641, 1656, 1695,1702, 1734, 1963.
Klüver, 11.Th. S. 214) die Pfarrkirchenzu
Nibniz?SchwannundMarlowdemKlosterRibniz /
(Dippl.M/fpc. a, 1592,.1395, 1396); dieDi»
cariender3 WismarschenPfarrkirchengabendafür
einenjährlichenPacht von 100Mk. Läbschan Vas
DvmKapittelzuRatzeburg>(Schröders P. M.
adn.1409, S. 1748.)

h) Schröders P. M. aJa. 1398,-S. 1S4?.
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Pfründen aber durchAussetzungseinesBirets;
und dieserfolgtedie formlicheAnweisungdeSBe¬
sitzes(inftallatio i).

Päbstliche Von dieserkanonischenBeseßungsart machte

«en.^ iedochdieseschrankenloseWillkühr,welchediePabste
Johann derXXll (1317) und Benedictder Xil.
(1:335) durchdie berüchtigtenBullen Exfecrabilit
und ad Regimen, mit Vorbeigehungdes Wahl?
rechts und der ordentlichenCollatoren, demRö-
wischenHofezugeeignethatten Ic), auch in denhie-
sigenLandenHäufigeAusnahmen. Schon nach
der Resignation des Bisch. Andreas zuSchwerin \
(1356) war von Jnnocen; dem VI. die Wieder-
beseßungdes Stifts in der Person Albrechtsvon
Sternberg demDomKappittel über demKopfweg-
genommenwordenI). DiesemVorgange folgten
(1363, 1376, 1381) Urban der V. und der VI.
und Gregor derXI. freilichmit ungleichemErfolge,
durch die BeförderungRudolfs vonAnwalt,Mel-
chiorsvonBraunfchweigundIohann Pothensteins
zum Bisthum Schwerin. Aus gleichemGrunde
behauptetesichder herrschsüchtigeBonifatius der

(1395) im BesitzderausserordentlichenVer-
leihung des BiSthums Ratzeburg, nach derRe.-
fignationdes Bisch. Gerhards w). Durch die

Eon-
i) Schröders P. M. »63. !Zgz, 1405,1432.S.

1446, 1558,-1727, 1936, 2OZ7, 2038/ 2054,
2120,2158,2166, 2Z2I.

k) Cap. IV, XIII. Extra u, cotrim, de praeb. et

digtiit«.

1) Dipl Mfpt, d. a. 13^9/ aus dem Kopenh. Archiv.

n>) Cot11er ada. 1384,p.1140. Schröders P.M.
ada. 1395, p, 1614.

\
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Concordaten der detitschenNation mit Martin
dem V. war der Umfang iener beidenBullen von
der KöstlicherKirchenversammlung(1417) aus¬
drücklichbestätigt und die pabstlicheProvision
nur auf eineAbwechselungin denBeneficim be¬
schrankt. Eugen der IV«wagtedaherschon(1431)
einen neuen,wenn gleichminder glücklichen.Ein-
grifin dieWahlfreiheit des RatzeburgischenDom-
Kapittels n).

Doch nicht blos auf BiSthümer erstrecktesich
diese misbräuchlicheAnmaassnng; auch Präla-
turen, Prabenden und einzelnePfarren waren
für dieAnwendungder beidenBullen nichtsicher.
Nach dem Tode des Schwerinfchen Domprobsts
AlbrechtFoyzan erhieltderArchidiakonuszu
Stolpe Henrich von Wangelin eine pabstliche
Versorgung mit der erledigtenPralatur; Die
Domherren Johan von Bülow und Johan Kal-
vörde machtenihm, der apostolischenEmpfehlung
ohngeachtet, feineAnsprüche streitig und Johan

von Bülow fetztesichin denBesitzder Präpositur.
Bonifatius der IX. übertrug zwar (1395, März

25.) demBischof zuAcqs, demDomdechant und

dem Offic.ialzu Kamin die Beschützungund kör-
perliche Einsetzung seines Candidaten, nachdem
selbigerdurchdreigünstigeUrtheln im Römischen
Palatium die Erstattung aller entzogenenEin-

fünfte und verursachten Kosten'(zusammen125
Kam-

0) Samlung derReichsAbschicde(Frankfurti?47,
fol.j I. Th. ©.112/ "Z. Corner ad i>. I4Z0, p.
I2A8.

/



708 Dritte PerioZe,

Kammerfl.) wider seineGegner erstritten Hütte.
Von demBischof ward auchHenrichWangelin

dnrch dieAufstecküngseinesRinges mit derDom,

Probst« investirt. Allein, eheeszurVollstreckimg

des pabstlichen2luftragSkam,fandsichnocheinean-

dreGelegenheiten gleichfallsaufKostenderWahl?
freiheit, zum Genus der erfochtenenPfründe zu
verhelfen. Der Cardinal Raynald S. Viti von

Macello befas, aus einer ähnlichenapostolischen
Verleihung, einegrösserePräbende am Schwerin-

schenDom; mit diesemvertauschteHenrichvon
Wangelin, unter des Pabfts Genehmhaltung,
(Jnl, 2o.) seinArchidiakonat,obgleicher vorher
schoneinepabftlicheProvision mit zweigrösseren
DomPrabenden an den CollegiatKirchenzu Bü-
How und Güstrow, auch mit gewissenHebungen
aus einer milden Stiftung für Weltgeisrlichein
NeumKaland, und eine Anwartschaft auf zwei
andre Kanonikate in Büßow und iübeckerhalten
hatte. Auf Befehl des heiligen Vaters veran¬
staltete der Probst von Prata, Bartholomaus
Francifti, ungeachtetdes bifchöflichSchwmnfchen
Widerspruchs,(iZy6)diewürkUcheUeberlieferung
dervertauschtenStellen, und ohneweitereSchwie¬
rigkeit befandsich Hen-ich von Wangelin nicht
lange hernach(izy?, Sept. 29.) im ruhigenBe¬

sitzderDomprobstei0), die ihm in der Folgeden
Weg

q) „ProceflusfupraprepofituraquadamZoerinenfipro
Henrico Wangelin per Pecrum Epifcopum
Aquenfem habitus" (IZ9L, Apr. Ii.) „ Proceflus
BartholomaeiFrancis«fupcrperni«tationĉrchidia,

fpaa.



Geistlichkeit. 70g

Weg zur dortigenBischofswürde bahnte. Wis
die Marienkirchezu Wismar (von i6Mk. Sil¬
berjährlicherEinkünfte), durchfreiwilligeRestgna»
tion in dieHände einesCardinals, vacant gewor-

den war, gefieles Urban dem VI, (1566) sich
aus apostolischerMacht die alleinigeDisposition

darüber zuzueignenund sienachWillkühr zuver-

gebenp). Eben so mischteBonifacins der IX",

(1397) seineMachtvollkommenheitin diestreitige

Besehung der Pfarre zu FraUMMark, die der
nachherigeBischof zu Schwerin, Hermann Kop¬

pen, damaligerVicarms zu Lüchow,von ihm er-

Hieltq).
Dieser ausschweifendeDespotismus des Rö- Annat?^

mischenStuhls hatte nocheine andre nachcheilige

Folge fürdiedeutschenStifter. Das Laudeminm,

was ein neuer Bischof von den Einkünften des

ersten Jahrs, unter dem Namen der AnnatM

für die Consecration an seinenordinirendenMe-

tropolitan vormals hatte bezahlenmüssen, war

nun, bei demübertriebenenAnwachs der unmit¬

telbaren pabsilicheuProvisionen, wobei es keiner
erz-

«malus Stolpenfis et Canonicatus et prebendc ma¬

jori* ZuerineDfium a Raynaldo Cardinali et Hcn«

ricodeWangelin inuicem fa£te" l39Ö,Mart. Z )

Mffppta ausdemKopenhagenerArchiv. Schrö-
ders P. M. 1395/1396/S 1614, 1618. jji-
stor.Nachr.v. derVerf. desFürstenth.Schwe»

rin. Beil. P.

p) Schröders P. M. ada. 1366f1396,S. 1436^
1620.
Dipl, Mfpt, ä. a, IZ97, aus dem Kypenh. ArchiH'
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«rzbischöflichenOrdination bedurfte,einebeträcht¬

licheRevenuefür dieapostolischeKammer gewor-
den. Unter der geldbedürftigenRegierungBo¬
nifatius des IX. war selbigebis auf die Hälfte
der Einkünfte des erstenJahrS erhöhet und auf
alle Stifter und Pfründen ohneUnterschiedaus-
gedehnt r). Der Schwerinftbe Bisch. Rudolf
erhielt zur Bezahlung feinerAnnaten einenIn-
dult, vermögedessener alleJahr (Decbr. 25.) an

den apostolischenNuntius und Collectorderpäbst-

lichenKammerAufkünftein Deutschland,Michael

dePaganis, (einenKaufmann aus Lucca)solange

100 Ducaten oder Kammergulden an größeren
Gebühren (rarione communis fetuicii) bezahlen

mußte, bis die pabstlicheKammer(1Z97, Decbr.

2Z.) deshalbvölligbefriedigtwar; an kleineren
Gebühren (pro minuto feruicio) mußte er noch
ausserdem(1403, Nov. Zo.) der apostolischen
Kanzlei100 Mk. Lübsch,statteinesWechselbriefes

auf \ioo Goldfl. erlegen0. Bisch. Heinrich
der II. hatte erst kurz vor seinemTode (1418,
Decbr. 28.) seineAnnatenan diepabstlicheKam-
mer und an das CardinalsCollegium mit Zoo
Ducaten berichtigt. Bifch.Heinrich derM.hin?

Legen erhieltschon(i4iy,Dec. 18.) eineQuitnng
auf ZooDucaten für die pabstlicheKammer, und
auf 125Mk. Lübfch,statt einesWechselsvon100

Duca-
r) Nov.CXXI11.Cap.3, 16.Boehmer,Jus ceelcfiaft,

Proteftant, T. 1. L. I. Tit. XI. §. 34» 39.

f) Dippl, Mfftta d. a. 1397, 1403, a. d. Kopenh.

Archj». Schröders P. M. ad a. »397, S. 1624.
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Ducaten, (verlnuthlichpro miniitorcniitio)für
einenRömischenKanzleiBedientenChristianKo-
band, nachmaligenpäbstlichcnProvisionistenzum
Biöthum Raßeburg(1431) t). DieConcordaten
derDeutschenNation beschränktendieVerbind-
lichkeitzurBezahlungderAnnaten,nach derher?
gebrachtenKammertaxö, auf diejenigenStifter
und geistlichenLehne,welchevon dem päbstlichen
Stuhl vergebenwerdendurftest, auf diePerson
desBeneficiateu,und nur auf fünfZahre; Alle
kleinerePräbendett (unter 24 ff. jährlicherHe-
bung)Wurdengänzlichdavonbefreietu). Dage¬
gensuchtederHeil.Vater diehiesigeGeistlichkeit,Conserva»
beidenUnruhendiesesZeitalters,gegenalleBeeiu- torieu.
trächtigungentmdZudringlichkeitendesweltlichen
Arms, insonderheitgegenBesteurungenund Ab-
gaben, durchwiederholteSchutzbriefe in Sicher-
Heitzu fetzenw). Die

t) Oippi Mffpca <3.a. 141g, 1419/a. d. Kopen»
HagncrArchiv,

u) Samlung der ReichsAbschiede, I. Th. S. 114.
w) z.B. dieGeistlichkeitderStadt unddesBisthumS

Schwerin, (1369)auf dieDomPröbstezuLübeckund
Halberstadtund auf den Dechautzu St. Sebastian
in Magdeburg(Dipl. d, a. 1369-,Nov. 28.
a. d. KopenhagnerArchiv),'das Bisthum Ratze»
bürg, (1399) auf die DomPröbstezu Lübeckund
Güstrowund auf den Dechantzu Hamburg; den
GÜstrowfchenDom. (1400) auf die Dechante zu
Stendal und Halberstadt; dieSchwermscheDom-
Probst« (1401) auf dieOfficialeder Bischöfezu
Kamin,Ratzeburgund Lübeck;(Schröders P.M.
ad a, 1399, 1414, S. 1664, 1767. Thiele von

der Güstrowsch.DomKirche,S. 33. (Dippi.Mffca
d, i>»

Meckl.Gesch.II.Th. Z j
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Personale: Die innere Verfassungdes Schwermfchen
Domkapittels, besondersin Absichtauf denGot-

^
tesdienst,auf dieReceptionunddiecollegialifchen
Verrichtungen der Domherren, erhielt ihre ver-
besserteEinrichtungunter demBisch. Friederich
demll. Es bestandnoch,nachder erstenStift
tung H. Henrichs des Löwen,aus zehngrösseren
Präbenden, namentlichdemProbst, demDechant,
demScholasticus,demCantor, demThefaurarius,
dem Kellnerund vier Domherren,wozunocheine
Anzahl kleinererCanonicateundVicarienkamx).
Weiterhin(1429) hatten, ausserdemProbst und
Dechant, 12 DomherrenSiß und Stinime im
Kapittel(capiruiares). Die jahrlichenEinkünfte
jedesgrössernCanonicats wurdenzu 50 Goldfi.
oder17Mk. feinSilber geschätzt>). In derbe¬
ständigen WcchlKapinüation des Bischofs (1429 )
ward besondersfür die Erhaltung der Gerecht-
stmieund derTheilnehmungdesKapittesöan der

Stifts?
A. a. 1401 f 1411, 141z.) Die Akademie zu
Rostock, (142?) aufdieDechantezuLnnd,Ham-
bürg uno Kamin, auchauf denArchidiakonuszu
Rostock,hernach(1430) ausdenAbt zu Dobberan
unddieDechantezuHamburgundKolberg.(Etwas
v. gel. Rost. Sachen 1737, 1739, S. 545, 289.)
Ein gleicheserhielt (143?) vondemConeilinmzu
Basel die gesamteGeistlichkeitdes Schwerinschen
Kirchensprengels,auf die Dechantezu Magdeburg,
Lübeckund Stendal. (v>p>.Mfpt. d, a, 1433.)

sc) WestphalMonumenta T. IF,p,1969*1982,
EhemaligesVerhältnis ic.Hl.Beil.

y ) Schröders P. M. «ä s. iz66, x. 1436. Dipl,
Mfpt. d, a. 1395,
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StiftsRegierung, die BischofRudolf demselben

(rzyy) eingeräumthatte, gesorgt. Um demRö-
mischenHofe wenigstensEine Gelegenheitzur
Beschränkungder Wahlfreiheit zu benehmen,
mußtederBischofversprechen,das Stift nichtm
die Hände des Pabsts zu resigniren, nochmit
jemandzu vertauschenz). Die Urkundenund
Privilegien des Stifts wurden in einemeigne»
Behältnisse aufbewahrt a). GleicheSorgfalt
widerfuhrdeuUrkundendes Stifts RüHebmg,
die(1Z89)vondemBisch.HenrichineineSamm-
lung gebrachtwurden. Die Einkünfte derTa-
felgüterdes RaßeburgischmKapitttls wurdenzu
40 Mk. feinSilbers jährlichgeschätzt.!)). v) t,n

Das KlosterDvbberan hatte, unter derAuf- KIpster.
fichtfeinesOrdensSuperiorenzu Cneaux, ausser
dem Abte, noch einenPrior, einenUnterprioc
und eineMenge andrer geistlichenOffieiamenzu
Vorgesetzten. Die Regierung eines so reichen
Convenrs machtedessenAbt siolzgenug, um bei
dem Pabst Bonifatius demIX. (.140,3)die Er¬
laubnis zu bewürfen, diebischöflichenJnsignie»
tragenunddarin denSeegensprechenzu dürfenc)„

Z; 2 Das

-) EhemaligesVerhältniszwischenMecklenburg
und Schwerin/JH.Beil.

a) „ScriniußiJicemuinet priuilcgiorumZuerincn-.
Harn."(Dipl.Mfpt. d. a. 14.15.)

b) Diplomjt, Kaccb. ad a. 1373/ p. 2265t
ibid.p. 1997. SchrödersP. M. a, 1396,
1397, 6.1620; 1637.

c) SchrödersP. M. -da. 1375,S.1470: Wism.
Erstl.S. 372. ChemnijimL.K.Aibr.ltt. -d a.
140z, a. 0.Ol'ig.Ulk.
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Das KlosterRibnitz bestand(1373) aus einer
Aebtissin,56 Nonnen und 6 Kaplanen, und die
jährlichenEinkünfte desselbenwurdennichtüber
400 Goldfl. (136 Mk. feinSilber) gerechnetd).

yNeue Klösterwurden, ausserder Karthause zu
Marienehe(1396)undeinemMinoritenkloster
znNeubrandenburg(vor1417)e),sovielman
weis, nichtgestiftet Die Möncheund Nonnen
im SchwerinschenKirchensprengel,besonderszu
Schwerin, Parchim, Dobbertin und in dem
ganzen ParchtMschen Archidiakonat, oderviel-
mehr in derenNamen die Klöster, durften von
JntestatErbschaftenuichtausgeschlossenwerdenf).

Brüder- Kalandsbrüderschaften werden, ausserden
schaftm.ßor£,-„bekannten,keineandre, als nochdie im

LandeBresen (1363) und zu Bützow, (1396)
nahmhaft gemaä)t tk). Dagegen entstandzu

'Wismar (1379) "ne, zur gemeinschaftlichenBe-
sorgung der Beerdigungund Vigilien ihrer ver/
WordenenGenossenverbundene,sogenanntePa-
pagoienGesellschaft,imgleicheneineS.Annen-
Brüderschaft; auch behaupteten sich eine S.
Marien-,Gertruden-undOloffsBrüderschaft,

ohn-

d) vlpl. Ribnlcens. M fp c. d, a. IZ7?«
c) „Dcinde dcdit ,... fratribus minoribus in clau-

/ ftro Nycnbrandenborgh luum equum f. gra-
darium," (Teftament. D. Ultici d. a. 14177
Mfpt.)

f) Schröders P. M. ad 2.1408, S. 1746.
F) Schröders wismarsch?Erstl. S. 128. Dipl,

Mfpt, d. i>.IZ96.
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ohngeachtetselbige(1417) vomRath verboten
waren g). AuchzuParchim gab eS(1402) eine
BrüderschaftS. AugUsttM gg). In Rostock
hingegenwarenalledergleichenGesellschaftenbei-
derleiGeschlechts,welcheunterdemNamen ^nu
derschaftenoder Schwesterschaften,Gilden oder
Kalande,uiit BeobachtunggewissergeistlichenGe¬
bräuche,in den Pfarr-und Klosterkirchenjahr-
lichzweimalzusammenkamen, für dieöffentliche
Ruhe sogefahrlichgeworden,daßderRath seinen
Bürgern denBesuchderselbenuntersagte. Der
BischofvonSchwerin billigte(1367) diesesVer¬
bot und befahl, auf des Raths Anstichen,den
Geistlichen,diedergleichenZusammenkünftehieb
ten, keineBürger darin zu dulden, auch keine
neue Kalande oderBrüderschaftenzu errichten»
So lange aber nochdie altenKalande von den
Geistlichenfortgesetztwerdendurften, ward der
Zweckdes Magistrats nicht völligerreicht, bis
derselbebeidemBisch.Henrich(1421) dieganz-
licheAufhebungallerKalandederGeistlichenund
dieZernichtungaller ihnenverliehenenRechteaus-
würkte. Von beidenVorschriften blieb iedoch
der grössereKaland zu S.Manen anöbeschieden,
welchen,ausserdenPfarrern und denMagistrats-

Z z 3 Per-

g) SchrödersP. M. ada, 1434,1447,S. 19421
2042;ada. 1397, lZ99, S. 1625,1672;ad
1417, 1422, S. I?9Z, 1862; ad a, 1477, S»
222z.

gg) Testamentder verwittwetenFr. Mechtildvo«
Werled.s. 1402, Mfpc.
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Personen, auchselbstdieLandeSsürstenmit ihrer

Theilnehmungzu beehrenpflegtenK).
Universität, Auf dieAusbreitungderWissenschaftenwa-

Rostock vm ^'Sher von Seiten der Obrigkeit so wenig

Kostenverwandt,daß manvielmehrdieSchulen

sogar zum Vortheil der Cassenzu benutzenge¬

suchthatte i). Desto unsterblicherwar das Ver-

dienst, was sichdieHerzogedurchdiepatriotische

Stiftung einerUniversitäterwarben. Die innere

Einrichtung, dieihr dieStiftungsbullegab,ward

Zlecchvom Anfang ihres Dafeyns an, durch

Statuten näherentwickelt:Sie wähltealle
halbeJahre (April14.undOtt. 9.) ihrenRectvr,

setzteihm ein Rathscollegium(Confilium) und

öuß' demselbenjedesmaleinenWächterüber die
Gesetze(PrvMVtor) zur Seite; sieordnetedie
GebrauchederInscriptiomn, deröffentlichenPrü¬
fungen, der Promotionen :e. das Verhältnis zwi¬

schenden Principalen und denZöglingenin den
Regentien, die Disciplin derStudenten und die
Strafen der Uebertreter; sie beriefund entlkes
selbstihreLehrer,(Stipendiaten) bestimmteden
Rang, die Hebungenund Functionender Mit-

glie-

1») Rost. Anzeigen1754, S. 97; *755/ S> 105.
Etwas v. gel.Rost. Sachen 1738/ S. 128,193.

ä) In WismarmustendieSchulRcetores,aufAn-
WeisungdesMagistrats, einejährlicheAbgabevon
so Mk. Lübschentrichten?(Schröders P. M. ad
a. i z68, S-144?>) undderRath zuMalchowbe--
diente sichdes Schulzimmers(esmera fcoiae)m
seinem^Versamlungsplatz(pro cantiüorio). Dipl,
l4alcl»oaicni,Mfpt, d, a. IZ6S»
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gliederin allenFacultaten u. s. w. Sie besasdie
völlige bürgerlicheund peinlicheGerichtsbarkeit
über ihre Glieder; nur in Fällen, wo die Stra-
fen an Leibund Leben gingen, ward die Voll-
strecknngtheilö demBischöfe, theilS demMagi-
strat überlassenk). Das KaNZlevAmt,mit dem
dazu gehörigenRechte der Aufsicht, der Ober-
Gerichtsbarkeitund derAuötheilungderDo-toren
Licentiaten?und MagisierWürde in iederFacnl-
tat, bekleidetezwar der jedesmaligeBischof zu
Schwerin, oderwährend einer SedlsVacanz der
RostockischeArchidiakomiS. Wenn aberderBi-

schofabwesendwar, oderdie Erlaubnis zur Pro?

motionverweigerteundverzögerte,hatte deriedes-

malige Rector, vermögeeiner pabstlichmBegna¬

digung (1427), selberdieMacht, mit Zuziehung

einigerandernProfessoren,dieakademischenGrade

zu verleihen!).
Obgleichdie Theologieerst dnrcheinespätere Prosesso-

PabstlicheSanction (1432) dieRechteeinerFa-

cultät erhielt; sohatte -s dochgleichvomAnsang

5er Stiftung an nicht an öffentlichenLehrernder

GotteSgelahrtheit inRostockgefehlt. Berühmte

belehrte kann man zwar aus dem vorliegenden

Zeitraum hier nochnicht erwarten, fondernman

Z z 4 mus

k) Dlplomatar. Meclenb. cd a. 1419, p. 1008*
1044. UrkundlicheBestätigungder Herzog!.Ge¬
rechtsameüberd.Akad.und de»Rath zuRostock,
§, 15, 60, 6z — 76; 25; 27. Beil. Geschichte
derIuristcusacultätzuRostock,1745, S. 4-1?.

!) UrkundlicheBestätigung;c. 2Abschnitteu.9 Beil.
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mus sich mit einem sehr dürftigen NamenVer-
zeichnisse,sounvollständigals es die akademische
Matrikel und andre Bruchstückeliefern, zurZeit
behelfen. Indessen erkenntman dochans diesen
Urkuuden,alsdieerstenRostockischenProfessoren
(magiftros): ?)inderTheologie(i4i9-!4L4)den
ProfessorPrimarius derselbenHenrichvonWeis-
ymr, die Baccalaureos Peter Steillbelk, Die-
mich Engelhuß, HenrichToke, (1427? 1429)
den Professor Johan Holt, (1432) den ersten
Promotor dieserFacultätJohan Tukom, (1434)
die ProfessorenD. Matthias Döring, General-
Minister des MinoritenÖrdenS, und Johann
Biner; ?) in dengeistlichenoderweltlichenRech-
ten (J4ig: x43z) dieLicentiatenWerner Breke-
wold, DieterichSttkvw und Johan Bonrade,
den Dr. Tidemann JohanmH, dieBaccalaureos
Johan Vvs von Münster, Disderich Witte,
Hermann von Hamme, LudolfGrouwel, Bur-
chard Plötze, LudolfLerche lind Otto Gladow,
(1431,-1436) dieDD. Johann Stamme! und
HenrichBekelin, vormals (1419*1424) ersten
UniVersitätsNotaMls, die LicentiatenLudolf
Satorius von Ebkeftorf und Nicolas Wen-
tvrp; 3) inderArzneiGelahrtheit(i42o: 1430)
die Doctoren Reimav Sweder, Nicolas Ran-
zow, Bernhard Vorfchow, Albert Schröter
undArnoldvonTricht, denBaccalaurcus Albert
Nicolai, (143s-1436) denLt. Bernhard Bo-!
deckcrvonchaM und denDr. HcknoldyonUel-
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zen; 4) inderPhilosophie(insrtiku;)oderohne
Benennung einer gewissenFacultat, ausserver¬
schiedenen, zugleichin andern Facultäten gm-
duirten, (seit1419) die Magisters Jacob Nlghe-
bur. MichaelHegherstein,AlbertKikenisch,
Johan Werkmann, Valentin Melscholt, Hen¬
rich Vos, WilkinBvle, Michael vonStettin,
Nicolas TheodonchvonAmsterdamm u. a. m.II)«.

Die ersteAnweisungderakademischenGebäude Verhält-
und die Auszahlung der jährlichenBesoldungen der

in zwei Terminen (Dec. 6. und May 25,) hatte
zwar der Magistrat übernommen. Weil er aber
keinesvon beidenaus denMitteln der Stadt her-
gab, sondernnur, für dieRealisirungder, von den
Landesherren(1418) demPabst dazuverheißenen
und von diesemgenehmigtenAnstalten, die Stelle
einesBürgen vertrat, (auchohneZweifelauf feine
Entschädigung Bedacht nahm,) so war es eine
sehrbilligeBedingung: daß, sobaldderUniversität
die 800 RM aus andern Quellen unmittelbar
angewiesen, mithin die Hauptschuld berichtigt
feyn würde, die einstweiligesubsidiarischeVen
pstichtungdes Rathsaufhören solte: Nur was
überdem der Academieznfliessenwürde, solte sie
unwiderruflichbehalten, wogegender Rath auch
für die Zukunft den etwanigenAbgang an den

Z z 5 ange-
II) Rostocker Etwas»c. 1737,S. 234; 1739, S.

14, 47,76,141, 200, 2905 1740, S. .580,753,
Gescdichteder Juristenfacultätzu Rostock, S.
42 - 44- Urkufldl.Bestätigung24, Beil.Ä.
I4/Z5'
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«„gewiesenenZoofl. in gleichemVerhältnisse,wie-

der zu ergänzen,übernahmm). Nicht alleindiese
Verknüpfung der akademischenFinanzen mit der
Stadtcasse, sondernüberhaupt auch die Unsicher-

heit des Jahrhunderts, dieSchwierigkeit, gegen

eiue so muthig«Hanseestadtim Nothfall rechter-

licheHülst zu erlangenund mancheVorthelle,die

man auf der andern Seite von derStadt zu er?
warten hatte, legtendenGrund zu einemfreund¬
schaftlichenSystem zwischender Universitätund
Der weltlichen Obrigkeit ihres Wohnsitzes. Beide

Corps gelobteneinander das vollkommensteEin-

Verständnis und wechselseitige Gefälligkeit in der

AbfassungoderAenderung ihrer Gesetze,und die
AkademienahmverschiedeneVorschlagedesRaths

unter ihreStatuten auf; Selbst in dieBerufung,
Besoldung und Entlassung de«Lehrer gestattete

tncm dessen Beliebungen vielen EinfiuS. Inner-

licheUneinigkeitenim akademischenConsiliumoder
in einerFacultät wurdenvon dm Bürgermeistern
gütlich beigelegt. Streitigkeiten eines Universi-
tätSgliedeömit einemBürg« wurden, nachdem
Gutachten dervier juristischenPriucipalen, vor
demRath, undwenndieserdieJustitz verweigerte,

vor

m) Urk.Bestätt.7. 24.BeiI.S-z4 Iur Erleichterung
undVerminderungdiesereinstweiligenVerpflichtung,
wurdengleichanfangs(1420)vonandernWohltä¬
tern derAkademieStiftungenvermachtundz.B.
(1421) die ThürkowscheProfessionder Philoso.
phiemit demVorbehaltdesPatronatrechtsgestif¬
tet. (RostockerEtwas k. 1741, S. ZZ-;1738/
S. 5v8.)
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vor dem ArchidiakonnS, oder vor dem bischöf¬

lichenOfsicialdaselbst,abgethan. Vor ebendem-

selben gehörten auch, nach vergeblichversuchter
Vermittelung des ConstlinmS,die Streitigkeiten

eines AcademieVenvandtenmit demRathe oder

der Bürgerschaft selbstn).

Aeussere Verhaltnisse.

Von der unmittelbaren Unterwürfigkeitdes i) gegen
Herzogthums Mecklenburg und der Herrschaft Käiser

Stargard gegendenKaiserund das Reich, welche

(1373) zum Ueberffusnochmalerneuertwurde, z) der
*

waren nun die Proben schonhäufiger. Man fuhr Mecklcn-

fort, in denOsf- und DefensivÄllianzendenKaiser,

wegenderihmschuldigenLehnspflichten,vonFeind-
seligkeitenausdrücklichauszunehmen, und seine

Auftrage zu befolgen. Ob es gleichan Beispiel

len einer erneuertenBelehnung fehlte, so ward

dochbei der kaiserlichenBestätigung derHerzsgin-
Vormünderin Katharina nichtnur die einstweilige

Leistungder Neichslehndienste, sondern auch die

Verbindlichkeitder jungenHerzoge,nacherlangter

Volljährigkeit die Belehnung zn empfahen, aus-

drücklichvorbedungeno).
Die Unruhen, welcheder Verfolgungsgeist

nach Johan Hussens Hinrichtung (141$) von

Böhmen aus verbreitete,wurdenbald eineUnge-

x
legen-

n) Diplomat. Mcclcnb. 1. c. p. 1044 - 1047«. y

Urkundl.Bestätigung, 24?-8, 29. Beil. L

o) Dipl.MTpt.d. a, »4Z2,flu«öcmSchlvxrinschm % H'~-
hnjvgl.Archiv. . ^ ^ ^ .
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legenheitdesganzenReichs. AufmehrerenReichs-
Versammlungen wurden Feldzüge gegen die Hussiten

beschlossenund, zur ErleichterungderKosten,eine
Kopf- und Vermögensteuerim ganzenReichean-
geordnet. In demersten„Anschlagdestäglichen
Kriegs zuBöhmen für geistlicheundweltlicheFür-
sten, Grafen, Herren und Städte zu demheiligen
Reichgehörig" wurdenzuNürnberg(1422) von
dem H. Albrecht zu Mecklenburg(gleichdenein-
zelnen Herzogen zu Braunschweig) 10 Gleven
(Ülittev mit den dazu gehörigen Knechten und

Pferden) und 10 Schützen, von demSchwerin-
schenH. Johan ebenfo viel, vonHerzogUlrichs
zu Stargard damals noch minderjährigen Kin-
dern hingegennur 6 Gleven und 6 Schützen ge-
fodcrt. Der Frankfurter Anschlag der Reichs-
ständezu demHussitenKriege( 1427 ) ergrif nur
die am nächstenmit Böhmen grenzendenFürsten,
hingegen die zugleichverordneteAuflagedes ge-
meinenPfennings erstrecktesichauf allegeistliche
und weltlicheFürsten, Herren und Städte. Zu
demstehendenHülföheerevon84 r7Gleven, welches
auf demNürnberger Reichstage (1431) dem an-
fangs beliebtenFeldzuge der nächsten Fürsten

nachBöhmen vorgezogenward, solltendieHer-
zögevon Mecklenburg30, und die Prinzen von
Stargard gleichfals30 Gleven stellen, und den
samtlichenFürstenan der See ward ihr Plah im
Heer nebenden Bischöfen von Magdeburg, Hil-
deöheimundHalberstadt,denHerzogenvonBraun-

schweig
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schweigund demjungen Markgrafen von Branden-
bnrg angewiesen. Ausserdem mußten nochRostock
und Wismar, gleichmehreren mittelbaren Städten
der Hanse, zu den 1000 Gleven, welche auf die
Reichsstädte vertheilt waren, Jas ihrige besonders
beitragen p).

Streitigkeiten der Mecklenburgischen Herzoge
mit ihren Nachbaren wurden, nicht nur in Ge-
folgeeiner vorhergegangenen Übereinkunft, manch-
mal dem Urtheile des Kaisers überlassen, sondern
auch eben so oft unvorgeseheneKlagen bei dem-
selbenangebracht q). Auch ihre Unterthanen wur¬
den, bei demMangel einer ordentlichenJnstiz-Ver?
fassung, in Privathandel«, entweder mit Vorbeige¬
hung der Landesherrschaft, oder wegenderen Unver-
mögens den beklagtenTheil zu zwingen, vor dem
Richterstuhl des Reichshofgenchts oder Kammer-
gerichtS, oder des kaiserlichen Statthalters gezo-
gen, und mußten daselbst Recht geben oder neh-
men r).

Die
p) Samlung der ReichsAbschkede,l Th. S. 117,

124, iz6, IZ7, 139. Datt. de pace I.np, pubJ.
L. 1. cap. 27, §. 18 l cap. 2Z, § I8-2Z.

q) |. B. Die MecklenburgWerlischeF-eundschasts-
und Hülfsverbindungmit Pommern (izyz) und
der Templmer Frieden zwischenBrandenburg,
Stargard und Wenden (1427), ungleichendie
MecklenburgWerlischeAussöhnung(1417) a. a.O.

r) z.B. ausserdenvorhin bemerktenRostockschenAchts-
Processen (1402,14?!, 1433), Acbts- und Ober-
AchtsProeeßin Sachen LüdekeHartwigs von Gre-
venbuschhagenwider die Stadt Rostockvor dem
käiserlichmReichsHofgericht zu Ulm, und Auf-

trag
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l>) der Die Wendischen Fürsten standen Mar in hu
^1'auDrCtl nec Lehnsverbindung mit dem deutschen Reiche.

Weil sieaber auch in Ansehungihrer Allodiallande

niemandem als demKaiser unmittelbar, unterge¬

ordnet waren, so lÄirde selbigerauch von ihnen

in Bündnissen von den Gegenständendes Angrifö

namentlich unterschieden. In der erstenNürnber¬

ger ReichsMatrikel (1422) stehet auch „Herr

. Christoffel von Wenden," gleichden Stargardi-

schen Prinzen, mit 6 Gleven und 6 Schützen, so

wie in Verfolgenden (1431) „ der Herr von Wen¬

den, " gleich dem Erzbifchof von Bremen, mit

dem halben Magdeburgischen Contingent von

50 Gleven, so gut als alle andre unmittelbare

Reichsglieder, angeschlagen Q.
* Zwar

trag zudessinExcecutivnan Gr. OttenvonTccklen-

bürg (i4Z4-l4Z?.) inRost. Anzeigen1755, S.
,70, 174,1-85; Psalzgr.WiihclmsbeimRhein jc.
BeschirmersdesConcili/zuBasel und RömischKö-
nigllchenStatthalters vondes Rö-
mischenKönigswegenan VickeStralendorfzuKri-

vitz,Johan vonPlessenzuBarnekow,DietliebNe-
gesvankundHennekeBassewitzzuMecklenburg,auf
angebrachteKlage Eghard Wlhors! und ebendes.

selbenCommissoriuman BürgermeisterundRath zu
Wismar, in Sache« desselbenKlägers widerver-
schiedeneWismarscheBürger, d. d. Basel14ZZ(in-

demkurzenGegenbedcnkcnund Bericht von der
Churfürstl. Pfalz VicariatsGerechtigkeit, 1614,

4. Beil. Gg, Ii, S. 119, 124.) Auch wegen
zugefügterKricgsschädenwurdenRostockundWis«

mar mit derReichsstadtLübeckvonPreusflicheuEin¬

wohnernbei demkaiserlichenKammergerichtever¬

klagt(Rost. Anz. 1756/ S. 109.)

0 Samlutzg der R. A. 1.Th. S. nL, izs>
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726 Dritte Periode,

gerämm. Seitdem sie sich aber (1360) aller

LehnsAnsprüche an diese Grafschaft förmlich be¬

geben und selbige vor dem Kaiser aufzulassensich
erboten hatten, hörte die ganze ehemalige Lehnö--

Verbindung derselben mit dem Sächsischen Hause

völlig auf, und ward nachher nie wiedererneuert.
Die AnhrLinie lies es sich auch nicht einfallen,

an die Schwerinsche LehnSHoheiteinigenAnspruch

zu behaupten, den sie nie gehabt hatte. Sogar

in Ansehung des, von eben dieser Linie vorhin zu

Lehn gegangenen Theiss der ehemaligen Graft

schaft Danneberg und des zum Herzogthum
Sachsen selbst gehörigen Landes Darzmg ward,

tei dessen Überlassung (137a) an das Hans

Mecklenburg, kein einziges der bisherigen Sachs

sischen Hoheitsrechte vorbehalten, sondern dem

Herzoge die Erwürkung der kaiserlichenBelehnung

darüber versprochen. Seitdem waren also auch
dieseTheile der herzoglichMecklenburgschenLande'

Dem heil. RömischenReiche eben so gnt ohne Mit-
tel unterworfen, als das eigentlicheHerzogthnm.
In Ansehung des letzteren folgten die Lauenbnr?

gischenHerzoge (1360) gleichfalls demVorgange

der Wittenbergischen, indem sie allen etwa noch

möglichen Ansprüchen zum Ueberflns gänzlichent¬

sagten.

fe) Des Seitdem dem Bisthum Ratzeburg über vcr-
Stifts schiedeueStiftsgüter, welchebisher zurLauenbur-

Ratzeburg. Vogtei Ratzeburg gehört hatten, die völ-

lige Landeshoheit (omnimoda fuperioritas) von
den
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den Herzogen überlassen war, blieb selbiges' nur
in Ansehung sehr weniger neuer Erwerbungen in

dem Verhältnis der Unterwürfigkeit gegen das
Herzogthum Sachsen und verglich sich, wegen der
davon zu leistendenUnterthanenPsiichten, mit dem

H. Erich von Lauenburg v).
Mit der Mark Brandenburg war zwar schon ?) ZW!»

vorhin alle Mecklenburgische LelMverknüpfung^''^-^'
wegen der Herrschaft Stargard völlig ausge- s)w^t
hoben. Zum UeberfiuS entsagte indessenauch noch Meckien»
der lehte Markgraf aus dem AnhaltischenStamm burgische»
(iZ?r) allenAnsprüchen,nicht nur an Stargard Lmidc;
und Fürstenberg, sondern auch an demvonBran-
denbnrg sonst (seit 1356) zu Lehn gehenden Theil
der Grafschaft Schwerin. Diese Verzichtleistung
ward auf das unwiderruflichste befestiget, als

(1374) das, nun in der Mark regierende Haus
Lützelburgnochmalaller nochetwa möglichenBran?
denburgischen Rechte an gesammte Mecklenburg
zische Lande, namentlich auch an die Grafschaft
Schwerin und an dieHerrschaftStargard, auf
das bündigste sich begab. Unmöglich konten da-

her diese längst verziehenen Rechte von dem Lüßel-
burgischen Hause pfandweise oder eigenthümlich

auf die nachfolgenden Besitzer der Mark übertra-
gen werden. Selbst der neue Kuhrfürst Friede?
cich entsagte (1427, Iun. iy.) allen Foderungen
an die Lande des H. Heinrichs von Stargard und
erkannte in allen Lehnsstreitigkeitenmit demselben
den Kaiser für seinenRichter. DestomehrwiderFür?
stenWonund guten Glauben würde es also gewesen
seyn, von dem H. Johan von Stargard dennoch

wcni-

w ) @.J. B. Diplomatar. Raceb. ad 2. 1373f
*3931 P- 2266, 2295, 2297. Schröders P«
M» -><1->.1393/ i4Z6, S. 1607,1953.

Gesch.ll. xh. A a a
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-wenige Tage nachher sJun. 28) zu verlanget^,

daß cr alle seineLande und Leute, nicht etwa nach

de? ersten BrandenburgMecklenburgischen Ver-

P?illknhrnng, (1419) nur zum Pfände für.das

Dereinstige Lösegeld, sondern, neben seiner baaren

NliSlösung, auf ewig von dem Hause Branden-

bürg zn Lehn nehmen sollte. Ware nun auch
-eine selche unfreiwillige, nnthin rechtlichunwirk-

süine Handlung für ihn selbstund für seineLeibes-

Erben verbindlich gewesen, so wäre sie es doch

nicht, vermöge der unmittelbar vorhergegangenen

Abrede des Templiner Friedens für den H. Hein;

rich, der die Stargardifthen Lande mit ihm in
-tingecheilterGemeinschaft regierte, noch weniger

für die Schwerin scheLinie, die sich durch dieVer-

träge und So"isült der Vorfahren die grsammte

Hcnd vorbchaiten hatte, und mit deren Herzog-

ihnme dic crrschaft Stargard von dem Kaiser

(i373) auf das unzertrennlichst^:vereinigt war,

und eben so wenig für das sürstlichWendische

Haue, wegen der i!»ch kurz vorher (1423) in der

Herrschaft Stargard emgenpimnenen Eventual-

hnAigung, endlich auch nicht für das deutsche

Reicb, wider dessenWillen das, mit gefammten

MecklenburgischenLanden, und besonders mit der

Herrschaft Stargard, einnial geknüpfte und wie-

Herholt befestigte Band der Lehnstreue nicht ein¬

seitig getrennt werden konnte.

V) Der Ware auch in Absicht des kaiserlichen Hofes

WcndMekder LehnsNexn?, womit der Markgr. Friederich

Lande, von Brandenburg die freienWcndischcN Erb-

lande 0415) belasten wofte, nicht widerrechtlich

gewesen, so würde doch auch selbstdessen(zurZeit

-unerwiesen?)Vollziehung um so viel weniger für

bas erbverbrüderte HauS Mecklenburg von ver?
bind-
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bindlicherKraft gewesenseyn. Diesesgabendie
Fürsten vonWendenauchdurchdieerneuerteErb-
Verbrüderung(1418- deutlichzu erkennen. Jiu
zwischenentsagteauchselbstdas KuhrhausBran?
denburg in dem gemeinschaftlichenFrieden mit
Stargard und Wenden (1427) allenAnsodcrun-
gen aus die WendischenLandeund überliesdie
etwanigenLehnsstreitigkeitenmit demselbendem
gerichtlichenAusspruchedes Kaisers.

Die MecklenburgischenLehnSpflichtcngegen 4) M?»
das KönigreichDannemark wegenderHerrschüft Dünne«

Rvstvck wurden zwar noch (bis 1366) nicht
gänzlichverkannt. Seitdem aber, nachdemAb-
gang des EstridschenKönigsstammes,das Haus
Mecklenburgselbstans dieDänischeKrone so ge-
gründetenAnspruchmachte,findetsichvon dieser
ehemaligenLehnsUnterwürfigkeitkein Gebrauch
weiter, obgleichdieKöniginMargaretha, beson¬
ders währendund nachderGefangenschaftdesK»
Albrechts, Macht und Gelegenheitgenug gehabt
hatte, selbigegeltendzumachen,wenigstensin den
Friedensschlüssenmit Mecklenburgoder in den
Verbindungen mit der Stadt Rostock (1.392,
1399 derselbenzuerwähnen,wennsienichtschon
vorherausgehobengewesenwäre. Daß vielleicht
bei derFlensburgerVerzichtleistungdes K. Al--
brechtsauf dieSchwedischeKrone, (1405) die
Aufhebungdes RostockischenLchnScontractSeine
der geheimenBedingungengewesenseyn müsse,
wird daraus vermuthet,weilbaldnachher(1411)
dem SchwennschenH. Johan für das sonstige
LehnsContingentder HerrschaftRostockvon dem
K. Erich baareBezahlungversichertward7).

Die beidenVerhältnisse,worin das Bisthum Z) mitdttk
Schwerin, wegenseinerauswärtigenSkiftsgüter, Bisrhü.

Aaa 2 vor:
y) Sebhardi DänischeGeschichte,S. 64s. (L.)
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«)
Schwe«vorhin mit dem Hause Mecklenburg uud mit

NN, den SchweriuschenGrafen gestandenhatte, wa-
ren in der Person H. AlbrechtSdes 1. vereinigt

• , worden; Er versichertedaherdas Domkapittel,
sogleich nach dem Antritt seinergräflichenRe-
gierung seinesbesondernSchutzes bei
allen SchwerinschenGütern nnd Freiheitendes
Stifts z)* Weil durch dieseErweiterungdes
HerzoglichenGebiets das Anseheneines so mäch-
tigen Schußherrn einenbeträchtlichenZuwachs
bekam,fo fingendieHerzogebald an, sichin die-
jenigenZeiten zurückzu denken,wo ihren Vor-
fahren das ganzenachherigeStiftsgebiet eigen-
thnmlichgehört hatte. Sie sahen sich(*379)
als dieursprünglichenStifter, als die weltlichen
Oberfürfken und Territorialherren derSchwe-
rinfchenKirche an, und hieltensichberechtiget,
über diegeistlicheAmtsführung der Kapitnlaren,
so wie über die gesetzmäßigeVerwaltung der
KirchenGüter,einwachsamesAugezuhalten, und
die von ihnen erlittenenBeleidigungennachden
geschriebenenRechtenselbstzuahndena).

Vielleichtgab dienachherigeGelangung des
herzoglichenPrinzen Rudolf zur Bischofswürde
den Grundsätzendes Schn rinschenHofes eine
freundschaftlichereRichtung, und dieHerzogege-
wöf :ensichwieder,mitdemDomkapittel(1Z97)
auf -mein nachbarlicherenFusseumzugehe»b).
In Ansehungder neuenErwerbungendesStifts
in denMecklenburgischenLanden,blieb es ohne
allenZweifelder hiesigenLandeshoheitunterwor-

fenc).

-) Historisch«Nachrichtv. d.VerfassungdesFür-
stenth.Schwerin, Beil.N.

-) Ebendaselbst,Beil.l'..
b) Ebendaselbst,Beil.?.



AeussereVerhältnisse. 731

fette). Sehr natürlichwar alsodieAssociation,
worinn sichdas Stift (1424) mit denMccklen-
bnrgSchwerinschenStaaten freiwilligbegab; es
leistete demselbennicht allein bei verschiedenen
GelegenheitennachbarlicheHülfe, sondernder
Bisch. Hermann hatte anch in die vornnind-
schaftlicheRathsversammlungderHerzoginKatha-^
rina (1430) selbstpersönlichenEinsius 6).

Das Domkapittel zu Natzeburghatte vor- '
^

?*

mals den Grafen von Schwerin, für die Be-
schützungder Stiftögüter im lande Wittenburg,
jährlich einegeringeNecognitionentrichtenmüst
ftn und dieGrafen dagegenin ihreBrüderschaft
aufgenommen. Seitdem dieGrafschaftan Meck¬
lenburg gekommenwar, hatten dieherzoglichen
Vögte und Beamte, sowie nachmalediePfand-
besitzervon Wittenburg, diekleineAbgabeeinge?
hoben. Wegen angeblicherMisbranche ward
selbigehernach(1400) von demKapittelmit100
Mk. fcübfch abgekauft; doch behalten sich die Her-

zögedieBrüderschaftderDomherrenunddiesedie
Beschühungihrer Güter vor e). In Ansehung
der mehrstenneuenAcqnisitionen,die dieBischöfe
von Ratzeburg im Mecklenburgischenmachten,
würdensiezwarvonallerLandeshoheit(omni llipe-

rioriute) der Herzoge völlig befreiet; Andre hin,

gegenbliebenin dem bisherigenVerhältnisseg«
gen die MecklenburgischeOberherrschaftf).

Aaa z Wenn

e) Dippl,Mlpptta d. a. 1366, 1368, 1398/auS
demKopenhagnerArchiv. EhemaligesVerhält-,
ms zwischenMecklenburgundSchwerin,S. 37.

^) GerdtsSamlung^NjViil.St. S. 690. Com es
ada 1425,1430/?' »264,1258. Wistnarscher
Söhnbriesd. a, 1430.

e) SchrödersP. M. »ä1400, p. »684.
t) z. B. SchrödersP. M. »äa. 135*7/,598, g?,'

1630, 1650/1652.
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t) $mU Wenn H. Johan derl. vonStargard (1370)
öklg, von dem Bisch. Düterich zu Havclbergeinige

Lehneempfing, so erkannteer dadurch auch die
LehnshoheitdieserKirchegl,

6) Akeck. Das Domkc-vittelzuLübeckwar in Ansehung
femerMecklenburgischenGüter undUnterthanen,

' gleichsovielenanderngeistlichenStiftungen, von
<tllsem?inenund besorgern Beden, Zöllen und
Auflagen, auchin einigenvon der Jurisdiction
der herzoglichenBeamten befreiet,in andernhin-
gegen war die Gerichtsbarkeitmit demLandes-
surftengemcilischaftlich.Die Kapittelbauernaus
dem LandePoel mußten ihre /ahrlichenPachte
und Zehendennach WismarscherMaasseliefern,
und wurden widrigenfallsvon demKapittel ent-
wederselbst,odermit Hülfe der herzoglichenBe-
amten, ausgepfändet,wogegenausserdemdieAb-
fuhr derKornlieferungaus demLandeunbeschränkt
blieb. Im übrigenhatten die Prälaten des be¬
sondern herzoglichenSchutzes,bei ihren hiesige»,
Gütern sichzu getröstenh\ ^

6) mit den AusserdenverschiedeneirvorübergehendenLand-
Hansee-.friedens- und HulfsverbindungenderhiesigenRe-
ßadttn. gelten und ihrertande mit denbenachbartenSee-

stadten,besondersbeiGelegenheitder nordischen
Kriege(1360, 1392), brachtedieHandlungsschif¬
fahrt auf derDelmenow(1391, 1402) und auf
derSchaale (1430) die Städte LübeckundLütte-
bürg in ein bestimmteresVerhältnis mit dein
HauseMecklenburgSchwerin.

s) Buchhoiz,II Thcil,S. 49».
h) VereinbarungH. AlbrechtsmitdemLübcckschm

DomKapittelRostock,18 Mayiz6i, beimChem-
«ij in dchcnLebenausderOrig.Urk.

Vierte



VieNe Periode:
AlleinigeRegierungderHerzoge

zu Mecklenburg,
bis auf den

SchwmnschenHausvertrag.
(1436, Scpt. 7- bis i zvz, D?c.27.

67 Jahre.)

Aaa 4
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ViertePeriode:
alleinige Regierung der Herzoge

zu Mecklenburg,
bis auf den >

Schwerinschen Hausvertrag.

(1436, Sept. 7. bis 1503, Dec. 27»

67 Jahre.)
GleichzeitigeKfchichtfchreiber?

(Incerti Auctoris) Chronica Schlauica de Lübeck»
Hamburg, Lüneburg, Wismaria, Roftock, Sim-
disetc, (bt6 1488) in L1NDENBROG. Scrippr,
Rer. Germ. Saptehtrional. p, m. 189-247.

Alberti KRANZ (f 1517) Vandalia Libb. XIV»
(bis 1504} Frf. 1580, toi.; Eiusdem Saxo¬
nia Lib. XIII. (bis 150a) ibidem 1580, fol. j
Eiusdem Metropolis, f. hiftoriae ccclefvafticae
Lib. XII, (bis 1504) ßafil. IZ48, fol»

Nicola MARESCHALLl Thurii (f 1525) Annales
Herulorum er Vandalorum Libb. VII. (bis

IZ21) in WESTPHAL. Monum. Rer. Germ,

inedit. T. I» p. 166-319 ; Eiusdem Vitac

Obetritar. f. rerum ab Obetritis geftarum Libb»
V. 1. c. Tom. 1!. p. 1502.

Lamberti SCHLAGGERT Chronicon Ribnicenfc
(bis 1540), beim IVESTPHALEN,T, IV.
p.842>883.

Stgjjer ungenannteVerfasserderslawischenChro^
nickschreibtganzimGeistederSeestädte,

deren Geschichteer sichzumMgenmerk gewählt
hatte. Da derenInteressemit demInteresse der

Aaa 5 Für-



7Z6 Vierte Periode.

Fürsten gewöhnlichiim umgekehrtenVerhältnis
stand, so fallt er von denHandlungenderletzte-
ren oft ein sehrschiefesUrtheil. Sein Verdienst
bleibt indesseneine mehrentheilsziemlichrichtige
ZeitBestimnnmg.

KranzistunterallenGeschichtschreiberndes
MittelAlterS demreinenGeschmackderAltenam
nächstengekommen,sowohlin der Wahl und
BeurcheilungderBegebenheiten,als in derPrä?
eisionund EleganzdesStyls, und man kannihn
keinerauszeichnendenPartheilichkeitbeschuldigen.
Er hat zuerst, vielleichtaus allzugrosserPradi-
kectionfür das Alte undentlegene,dieWandalen,
feinNachfolger

Marschallhingegen,ausservielenandern
tvillkührlichenHypothesen, sogardieHeruler i«
»msrealtereGeschichtegebracht. Dieser hat über
dergleichenassektirteSchwärmereien den Kern
der Geschichteoft verfehltund scheintmehr die
Absicht gehabt zu haben, von den alternZeiten
»lnsersVaterlandes abencheuerlicheHelden-und
IlitterRomane, als brauchbareGeschichtBücher
zu liefern.

Der Ribnizer Predigermönchendlich ver?
breitet sichnicht viel ausser den Mauern seines
Klosters,dessenGeschichteer, beidereinbrechenden
KirchenRevolution,noch zn guter lezt der Ver¬
gessenheitentreißt. In denjenigenDingen, die
in demBezirkseinesengenGesichtskreisesliegen,
kannmanihn, denMönchsgeistundLegendenGe-
fchmackabgerechnet,weder gegendie Unpartei¬
lichkeit,nochgegen die ZeitOrdnungeinesmerk-
lichenVerstosseszeihen.

a.) Re-



m

A.) Regenten Geschichte.

Erster Ad schnitt.
(?4z6^ Sept. 7. bis 1443,Marz 17.)

A) zu Schwerin:
Heinrichder(jüngere)U'.
Johann der(jüngere)V.-j-nach144?,

Jul. 9.
L) zu Stargard:

1.)Johannder(ältere)1V,f i4Zy,Dc:.Zi.
2.)Heinrichder(ältere)u.

Bischof zu Schwerin:
Hermann der111. 1444,Jan 3,}

Bischöfe zn Ratzeburg:
Paridom f 1440,£>ct6.
Johann deril, (Proel.)

demTode des letztenFürstenvon Wenden Wendifchh
war der Zeitpunkteingetreten,densoviele

mühsambefestigteErbvertragederVorfahren zum
Vorwurf gehabthatten. Beide LiniendesHau^
seöMecklenburgsahen nun alledie Lander, die
vor 200 Jahren unter ihreAhnherrenvertheilee
waren, unter ihre Herrschaftvereinigt. Sobald
nur der ersteEindruckeinersoplötzlichenVerän¬
derung in denWendischenLandenvorüber war,
nahmen alle vier HerzogedavonBesitzund von

den
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denverwäifttenUnterlhanensNov.22.)zuGüstrow
Huldi- dieHuldigung ein. AllenWendischenMannen,

gungs« Städten,Prälaten, Klösternundübrigengeistlichen
und weltlichenEinwohnern,insonderheitderStadt
Güstrow und demDomKapitteldaselbst,wardder
ungestörteGenuS ihrer Privilegien und Güter
bestätigt; dieHerzogeversprachen,sie gegenalle
auswärtigeSuecessionsAnsprüchezuvertreten,das
LandWendennichtzutheilen,sonderngemeinschaft-
lichzu gebrauchen, die Lehnmännernicht ausser-
halb ihrerVogteienvorzuladen, sondernihreeige¬
nen Ansprüchean sievor demGerichtderVogtei,
so wie an dieBürger vor demStapel derStadt,
auszuführen,auchalleerweislicheSchuldsoderun-
gen derEinwohnerdes LandesGüstrow, nachdem
Gutachten der MecklenbnrgWendischenManne

" und Städte, zu bezahlen; ans den Fall, da einer
von ihnen dieLehnleuteundStädte an ihrenRech-
<enverletzenwürde, ward diesenverstattet, sichan
den andern Herrn allein zu halten. Das G;l*
firowscheDomKapittelerhieltnocheinebesondere
HerzoglicheVersicherungüber seineGüter und
Gerechtigkeitena).

Mb Zu gleicherZeit ward, in Gefolge der Erb-
VerträgenndHauSverfassnng,fürdieBefriedignng
derWittwe undTochterdesF. Wilhelms gesorgt.

Erste-
->)LetztesWort;c. Beil. 32,C.S. 72. Thielevon

derGüstwwsheaDomKche, Beil. Vielleicht
inn-derSchutzpatron!»dieserKirche, zurEapta»
tion ihrerBelttvoleu',den Hof zumachen,hatte
war.diefeierlicheHuldigungbis zumESeiiiculage
verschoben.
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Ersterer versichertendie Herzoge, aufVermitte-
lung ihres Bruders H. Barnims des VlU. von
Stettin, den lebenKwierigenungestörtenGmus
ihres LeibgedingS,welchesin demLande,Städt-

chen und SchlosseKaland, mit der Mannfthaft
und Zoo Mk. LubschjahrlicherHebung aus der

Vogtei Güstrow bestand; auf denFall, daß sie

ihr LeibgedingverlassenundnachPommernzurück-

gehenwolle, wurden ihr baare 5000 Mk. ausge¬

setztund der PrinzessinKathanna die jährlichen
Zoo Mk. Lübschvorbehalten; die Städte Par-
chim,Güstrow, Malchin undKaland versiegelten
diesenVertrag nebendenHerzogenvon Mecklen-
bürg und Stettin b). Die AbfindungderPrin- Abfin«
zessinfür ihr väterlichesErbe desLandesWenden dungs-
ward, nachdemAusspruchderWendischenManne
und Städte, zu 20,000 Rhfi. behandelt. Hier¬
für wurdenihr, oderan ihrer Statt demH.Bar-
nim und denWendischenMannen und Städten,
einstweilendieSchlösser,Lande,Mannschaftenund

Städte Güstrow und Lawe, nur mit Ausnahme

der obigenWitthnmshebungihrer Mutter, schuf-
denfreizumUnterpfandsangewiesen,und dieHer-

zögeliessenihr davondiePsandhuldignng leisten;

Wenn vor der Einlösung die Prinzessin, nach

ihres Oheims und der WendischenManne und
Städte Rath,, sichvermählenwürde, solteihr die
Abfindungssummebaar gezahlet,und wenn ein?
der verpfändetenSchlösseroderLandeverlohren

gehen

b) ChemnijimL.H.Henr.X.z.M. adz. 1436,aus
der Orig.Urk.
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gehenmögte,ein gleichgeltendesUnterpfandüber-
liefert werden; in beidenFällen seltendie sämt¬
lichenManne und Städte des LandesWenden,
ihrer HnldigungSpflichtengegendieHerzogeunbe-
schadet,solangezuderPrinzessinübergehen,bisdie
Zusage erfülltseynwürde; Nach demunbeerbten
Tode derPrinzessinward ihrerMntter und deren
ErbenderRückfallder20,000 fl. ansbedungenc).

Es lebteaber nochvonderWarenfchenLinie
Handlun- frje PrinzessinMerislawe, vormaligeDecanisssn

zu Quedlinburg, wie es scheint, zu Malchin. Als

daher dievier Herzogevon denStädten und Law
denMalchin und Stavenhagen (Nov. 2Z.) zu .
Malchin die Specialhulöignng annahmen und

dieseninsbesonderealle-die Versicherungenwie-

verholten,welchesie kurz vorher den sämtlichen
Wendischen Mannen und Städten ertheilt hat-

tm lZ), meldetesichdie Fürstin Merislawe mit
ihren Ansprüchenauf eine Abfindung, und die
Manne und.StädtevonWendennahmensichihrer
an. Weil sieaber,nachderErbvereinigungihres
Vaters mitdenHerzogenvonMecklenburg(1377),
keineLandeund Leute,sondern nur einestandes-
massigeAussteueran baarem Gelde prätendiren
konnte; sobegnügtesiesich,bei ihren hohenJah¬
ren, unter Vermittlung der Städte Parchim,
Güstrow, Malchow, Wa»en und aller Wendi¬
schenMinne, mit einer hinlänglichenLeibrente
und leistetedagegen,zum Vortheil beiderherzog¬

lichen
c) Dipl.Mfpt. aus demHerzog!Archivcl.a, 1435.
d) EerdesSaml. Vi.11.St, S. 676.



Erster Abschnitt. 74t

ilichenLinien,ausdieLandeihresVaters Verzichte)»
Es ward nun auch in denübrigeneinzelnenPro?
vinzendesFürstenthnmsWendenvon denMeck¬
lenburgischenHerzogenBesitzergriffen, namentt
lich(Nov. 29.) znMalchownndWaren, (Dec.Z.)
zn Parchim, (Dec. 14.) zuPenzlin. (Dec. 16.)
znTeterow,(Jan. 24.) zuKaland und(Jan. 25.) 14^
zu Plau. Allenthalbenertheiltensie den Eitu
wohnern allerleiStandes gleichlautendeVersiche¬
rungenüber ihre, vorhin schonimallgemeinenbe¬
stätigtenGerechtsameund Güter f).

Die gemeinschaftlicheRegierungdieserneuen ^
Erwerbung ward demnächst(Dec. 4.) zu Plan *43$
von beiden HerzoglichenLiniendahin naHer be-
stimmt, daß alle schuldenfreieGüter von iedem
*£beilczur Hälftegenutzt,dieverpfändetengemein-
schaftlicheingelösetod r, bis zur Erstattung des Auseinattz
halben Psandschil/ingS, von dem andern allein ^sctzu«»

behalten,alleGerichte,Zölleund andreEinkünf:e
^

gleichgetheilt,die geistlichenLehnewechselsweise
vergebenund alle,wegendes LandesWenden be¬
sorglicheKriegemit vereintenKräften abgewen¬
detwerdensollenff \ Nur dasSck'loSlmdVor-
werkStavenhagenhattensieschonvorhersJan. 55.)
unter sicb-getheiltund einandersowobldaselbst).
MSauf allen ihren gemeinschaftlichenSchlössern,

wo
cj Dipl Mfpt. ci.a. 1436, aus demHcrjogl.Ar-

chiv;!iSchwerin.
5 GerdesSaml. S^. S. 6ro. Cbemn-'za.
V O. «<!a-1337» nachansscultmidl'rchfl.
Uvff.LetztesWort Beil.5 ».32, S. 12, 70.

ff) Lhemniza.a.O. ^». 14z8,n. d. Orig.Urk.
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wo sie oderihreAmtleutezusammenkommennnlr;
den, vollkommnenSchloSglaubenund Burgfrie-
.deneidlichangelobtg). Hingegen das Schlos
Wredenhagen, welchesnebstRöbel schonlange
vor dem WendischenSuceessio.-.Sfall(feit 1418)
den Schwerinschenund StargardischenHerzogen
gemeinschaftlichverpfändetgewesenwar, hatten
die übrigenHerzoge(April 16) demStargardi-
schenH. Heinrich, bloS mitVorbehaltder Des¬
mins und des Schlosglaubens, auf dreiJahre
alleinüberlassenh).

Branden« Kaumhatten dieHerzogedie WendischeVer-

,4.^5 lassenschaftangetreten, so fiengdie, vondeniand^
ständenbei der GüstrowschenErbhuldigung ge-
ahndeteBesorgnis an, sichzunahern. DerKuhr-
fürst Friederichvon Brandenburg sah die Wen?
dischen5ande, nach den vormaligen(I. Th. S.
218. II. Th. S. 41/ 178.) hohenBegriffenvon

WendischeeinerAbhängigkeitihrerschwächerenFürsten,' als
heimgefalleneBrandenburgischelehne au und be?
würkte,unter derVorspiegelungeinersolchenur-
sprünglichenBrandenburgWendischenLehnsver-
bindung,beimK. Sigismund (Nov. 6.) einMan-
datumcum clausulaan dieWendischenPrälaten,

1 Manne und Städte, demKnhrfürstenoderdessen
(Bevollmächtigtenzuhuldigen. Alleinweilschon
vor Jnsinuirung diesesBefehls die Herzogevon
MecklenburgBesih und Huldigungeingenommen

hatten,
x) Dipl.Mfpt. d, a. 14Z8, Jan. 15. imherzoglich-

SchwerinschenArchiv,
i) Ehemnija. a. p. a. d. Orig.Urk»
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hatten,^0 ward zur rechtlichenUntersuchungdee
beiderseitigenBefugnisse,dochmit Vorbehalt der
etwanigenRechtedcS Kaisers und Reichs, ein
Termin(Marz 10.) angesetzt,zuwelchemauchdie *437
WendischenLandsiandevorgeladenwurden. Der
Knhrfürst erschienauf einer verlängertenTage- LehnMn-
fahrt (Jul. 18.) zu Eger und prod'ucirte,zurUn-
terstützungseiner2lutrage,denvorhin(1415)«^'
worfenenabernichtvollzogenenWendischenLehn-
Revers. Vermuthlichaber weildieandernPar-
theien ausgebliebenwäre», trug derKaiser mit
seinenfürstlichenBeisitzernBedenken,etwas weü
teres, als dieAnsehungeines neuenRechtötages
zuerkennen-). Die Prälaten, Ritterschaftund
Städte des LandesWendenentwarfenunterdessen
(Nov. 2,5.)auf einerVersammlungzuParchim,
eineGegenvorstellung,worin siedemangeblichen
Lehnreversedes Hn. Balthasars denMangel dee
EinwilligungseinesBruders, seinesVetters und
derWendischenLandstande,auch denzeitherigen
NichtGebrauchentgegensetzten;Sie rechtfertig?
ten dagegenihre den HerzogengeleisteteHuldi,
gung, theils mit der Stammöverwandschaftund
der ursprünglichengesammtenHand beiderHau?
ser, theils mit der durchgängigenVermischung
der beiderseitigenGrenzen, mit den vieljährigei,
Feindseligkeitenvon Seiten derMark Branden-

bürg
i) König!.PreussischeInformationvondemBranden-

burgischenSucccssionslcchtzc.Beil. G, h, 1, w
Fabers StaatsKanzkixiv. Th.S.L7' PS»

SM, Gcsch.II, Th. Bhh
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bürg ;c. :c. und baten, dieHerzogebei demrnhi«

gen BesitzderWendischenLandezu schützend).
Alleindurchdenbaldhernach(Dec.y.) erfolg-

ten Tod desK.Sigismunds geriechdieserRechts-

Branden-Handelin Stillstand, ohnedeswegenin Thätlich/

burgischefeiten auszuarten» Beide Partheien beobachte¬

ten vielmehrausserlichdas besteVernehmen,und

der Kuhrfürst vereinbartesichnoch(Oct. 15.) zu
" WittstockmitdenvierHerzogenvon Mecklenburg

über dieSicherheitder ans einemLandeins andere

wallendenPilger; auchin einemFriedensschlüsse,

den derjüngereH. Heinrich, vermögeeinesCom-

promisses,zwischenBrandenburg und dem H.
Bernhard vonLauenburgvermittelte,mußtedieser

versprechen,sichauf keineArt in den Wendischen
ErbfolgsstreitzumischenI). An Privatkriegen

und räuberischenStreifereien aus der Mark ins
Mecklenburgischeund Stargardische fehlteesdesto

weniger. UmsichhiergegenRuhe zu verschaffen,
UnternahmendieHerzoge,mit HülfeihrerStädte
Wismar, Güstrow,ParchimundSternberg, einen
Einfall indieMark undzerstörtendas Raubfchlos
Neilhaus. Die Besitzerdesselbenrächtensichda-

für durcheineUeberraschungdes Mecklenburgi¬

schenSchlossesStavenow m). Ehe diesewech-
ftl-

fc)PötkevsSaml. V. St. S. 40. Das Original
dieserVorstellungruhetmitdenanhangenden10Sie-
geln,wegenderimmittelsterfolgtenErledigungdes
kaiserlichenThrons, ohnevondenHerzogenüber«
geben;u seyn,nochiztimArchivSchwerin.

!) Chemniza.a O. ada. 1437,nachdenOrigg.Urkk.
Buchholzbrandenburg.GeschichteIII.Th. S. 56,

P») Vaad^Jiattil», XII?c, F.
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selseitigenFeindseligkeitenin eine allgemeinere »
Verbitterung übergehenkonnten,schlugsichder
jüngere Mkgr. Friederichvon Brandenburg ins
Mittel und verabredete,aufeinerpersönlichenZu- Zandsn»
sammenkunftmit den 4 Herzogen,zu Perleberg beus«
(Jan.Z.) eine schriftlicheRechtfertigungderre?
spectivenBeschwerden,welchevon denStargar-
dischenHerzogenzu Prenzlau, vondenSchwerin;
schenzuPerleberg,undvondemMarkgrafentheils
zu Neubrandenburg,theilszuParchim übergebe»
und demnächstin einerneuenConferenzzuP^rle?
berg,unter derHH.Otto und-FriederichvonLüne¬
burg Vermittelung,.entschiedenwerden sollen»
Durch derenVerwendliiigward auchwürklichzu
Wilsnack (Iul. 28.) dieseganzeIrrung beigem
legt: Die Herzogevon Mecklenburgbelehnten

* '

dievon Rohr, zumErsatzfür dieZerstörungihres
SchlossesNeuhaus, mit einerjährlichenHebung
von 100 Mk. Lübsch,halb aus Sternberg und
halb aus Hagenow, derenAbkaufungmit 1000
Mk. vorbehaltenwurde; dagegenward ihnenund
ihren Lehnleutendas Schlos Stavenow zurück?
gegebenn).

LangekonntensichaberdiePngnitzer ihrer ge.'
wohnten Lieblingsbeschäftigungnicht enthaltenr
Eine Anzahl reichbeladenerKanfmannswägenauf Vefchdsq»
der Strasse zwischenLübeckundWismar locktesie N«.
ju einemneuenAusritt ins Mecklenburgischeund

B b b 2 fiel

p) Chemm'zimL.H. Jvh. XVlk.undHenr.x.
»1*438undJ453/April14.au«deuOrigg.yttt'»

*439

/
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siel ihnenglücklichin dieHände. Die beraubten
Städte hieltensich,diesesFriedbruchshalber, an
den H. Heinrichvon Schwerin, in dessenLande

er verübt war. Weil derHerzogaber selbstbei

der GelegenheitnichtohneSchadengebliebenwar,

so konnteer ihnenmit nichtsweiter, als mit sei-'

ner Fürsprache,zuHülfe kommen. Es entstund

ein Schriftwechsel,der am Ende darauf hinaus

lief,daßzwardiemitgeführtenKaufleute,nichtaber

diegeraubtenMaaren, zurückgegebenwurdeno).
Alle diese Häuslichen und auswärtigen

AngelegenheitenHatten den SchwerinschenHer-
74?6 zogenkeineZeit übrig gelassen,sichum denZu-

^"s'v/?ock̂ ai!k^ Stadt undUniversitätRostockzubeküm¬

mern. Das Basler ConciliumhattedieAppella-

tion (S. 626.) verworfenunddieSache vonRom
abgerufen. Die akademischenLehrerentsagtenda-
her demganzenRechtsmittel,als dieKirchenVer-
sammlnngihnendagegen(Sept. 28.) dieErlaub-
ms ertheilte,au einemandernOrt desSchwerin-
sehenKirchensprengelöin demGebietihrer Stif-

' ter undBeförderer,oderwenn diesesolchesnicht
zugebenwolten, in iederandern bequemernGe-
gendderbenachbartenRatzeburgschenoderKamin-
scheuDiöcesensichniederzulassenund daselbst,so
langedas Jnterdiet dauerte, den ganzenUmfang

x derakademischenGeschäfteundVorrechtein allen
Faeultatenfortzufeßen. DieSchwerinschenHer-
zögewurdenohneZweifeldurchdieLage,worinn

sie

'«) Kränz,Vandal»Lib,XII.c, 13.'
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sieseit dem jüngstenVergleich(1430) mit dem
neuenMagistrat standen,abgehalten,derUniver¬
sität an einemandern Orte ihres LandesAufent-
halt und Schutz anzuweisen. Es bliebihr also,
seitdemTodedesFürsrenvonWenden,kaumeine
andre Wahl übrig,.als, nacheinemkürzenVer- *437
weilen(bis März 13) inRostock,(vor April 6.) ^
nachGreiföwald ihreZufluchtzu nehmenp). wald.

Der Bischof Paridom zuRaßeburg verglich
sich,unter H. Bernhards vonSachsenVernum- Regie-
lullg, (April 12.) mit derStadt, wegenUnterhab
tung der Brückeund derenunenrgeldlichenGe-
brauchs. Er starbnichtlangenachher,(Oet. 6.) 144»
und einDomherr, Johann Proch von geringer
Abkunft,ward seinNachfolger. Dieserhat das

' a 'il 1

Stift 'zwarnicht mit Schuldenbeschweret,-aber
auchdessenFinanzen durchgutenHaushalt nicht
verbessertq).

H. Johann von Stargard verliesnun eine
Welt, (Dec.31.) wo er so wenigFreudegenossenStargard.
hatte, ohneErbenzuhinterlassen:seineGemahlin *439

Luttrud, F. AlbrechtsvonAnhalt Tochter, (verm.
vor 1434, Nov. 10.) zogeinenTheil ihrer Wik-
thumsHebungen(1465) aus derOrboerzuFried-
land und überlebteihrenGemahlnochlange (bis
1472) r). Heinrich derU. regierteseitdemden

Bbb 3 gan-
p) RostockerEtwas;c. 17Z8,S-4-n>' 1739,

S- 291.
>z)SchrödersP. M.->->».'439/ T44°/1442, S.

1981,1987,2001. Kran? Mctrop. L. XF, cap. 23.
tj KlüversBeschreib,desHcr-vqthMcFienb.lk'.Ty.

S> 174. ChemnizimL.H.Henr.ix. ac>a.1465,
undHenr.X. !i. 1472,ansbrichtUlkk.
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ganzenStargardischenLandesAntheilallein. Er
traf kurzvorher(Nov. 11.) mit feinenLehnmän-
nern und Städten eineVereinbarung über das

Skargardi-sehrzerrütteteMünzwesenseinerLande: Ver-
^OrditUligmöge derselbensolrein zweiJahren gar nicht,

J
demnächstaber, nach näherer Verabredung mit
den Stargardischen Mannen und Städten, nir¬
gends, als zu Neubrandenburgoder Friedland,
nach dem Rostockschenund dem in gefammten
Wendischenlanden üblichenFnö, silberneScheide-
Münze geprägt werden; die Aufsichtüber die
Münze undWardirung derSorten ward zweenen
HerzoglichenRathen vom Adelund'zweenenRath-
inannernderiedeSmaligenMünzstadt anvertrauet;
In desHerzogs AbwesenheitoderBehinderung
bekamderMagistrat dercompetirendenMünzsradt
allein dieMacht, die von Mannen und Städten
«ntdecktenAbweichungenvon demvorgeschriebenen
Münzfusse,mitgefänglicherEinziehungdeöMünz-
Meisters, gebührend zn bestrafen; Verringerte
Münzsortensollen,nachderManne und Städte
Rath, von demHerzoge,beidessenVerhinderung
vder Weigerung aber, von ihnen allein, zu des
LandesBestenverrufenoderreducirtwerden. Für
diesen Antheil an der MünzDireetion und Ver¬
besserungdes Fussesbewilligtenihm die Stargar-
difchenLehnleuteeine allgemeineBede (für iede
Hufe 2 Mk. und für iedeWohnung i Mk.) in
gutem Gelde; die Städte Neubrandenburg,
Friedland, Woldeckund Lichengabenzusammen
410 Rhfl. 0»

(
Im

0 FracksA.u. N. M. VW.B. S. 38.
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Im übrigenwar er gegenseineUnterthanen
so nachsichtig,daß er ihnen allerlei ränberische
StreifereieninsBrandenbnrgscheundPommersche
zu gute hielt; darüber zerfieler mit denbenach¬
barten Landesherren. Mit dem Kührs. Friede-

. rich von-Brandenburg, dessenUnterthanenmit Branden«
Befehdungen vielleicht den Anfang gemacht ^rg

hatten, versöhnteer sichaufeinerZusammenkunft
zuArnstorfbeiFriedland, (Jul. 5.) imdderKnhr-
fürst versprach,des Herzogs Landgleichdemsei-
nigen zu beschützen. Hingegenmit denStettin- und
PommerschenHH. Wartislav, Beinum demal- Stettin

kern, Barnim demjüngern und Joachim ward
damals nur ein Stillstand und eineneueTage-
farth verabredet,auf welcherdieStreitigkeit we-

' gendes Friedbruchs(Sept. 29.) zuWilsnackvoi!
'

beiderseitigenRachen,oderallensalsvondemKuhtt
fürsten als Obmanne, entschiedenwerden solte.
Der Tod desKuhrfürsten ( Sept. 21.) vereitelte
aberdieseAbrede. H. Barnim derjüngerevertrug
endlichbeideTheilein Gegenwartder Schwerin-
schenHerzoge(May 22.) zu Demmin, durcheine ,44l
algemeineCompensirungaller wechselseitigenBe/
schadigungen.Nur wegenderGefangennehmung
einigerunruhigenEdelleutein Friedlandbliebder
Spruch ausgesetztt).

Es war aber dennochbaldmit beidenHcto* contra
seru zu neuenFeindseligkeitengekommen,an wel- Mccklen-
chensämtlicheHerzogevonMecklenburgTheilge? ^

Bbb 4 uo»m
») Chemnizimk. H.Hcnr.IX.ada. 1440,Inl. S'
» undX441/May 22. aufdmOrigg.Urkk.
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yommenhaben; die vereinigtenBrandenburger
und Stettiner hatten sichdarüber der Stargar-
dischenStädte und SchlösserLichen, Woldeck
und Helpte bemächtigt! Die Unterhandlungen
über dieZurückgabedieserEroberungenund über
die SicherstellungbeiderLandegegendie immer-
währendenwechselseitigenBefehdungenderUnter-
thanen gaben zugleichdemganzenWendischen

*442 Successionsstreitdas Ende. Auf einerpersönli¬
chenZusammenkunftder dreiHerzogevon Meck--
lenburz mit demKuhrfürftenFriederichdem ll.

Vertrag zu Wittftock (April 12.) ward vorläufigbeliebt,
anifr daß alleihrePrälaten, Manne und Städte dem

» ^Kuhrfürften, dessenBrüdern und allen künftigen
MarkgrafenvonBrandenburg in derAbsichtHub
digensotten,damit, wenndieHerzogeohnemann-
liche LeibesLehnsErbenabgiengen, die Lande
Mecklenburg, Stargard, Schwerin undWenden
mit derenPrälaten, Lehnkutenund Städten an
das Haus Brandenburg fallenmögten; dienach-
bleibendenTöchterfolten, nachNachher Präla¬
ten, Manne und Städte, ausgesteuertund die-
sen über denGenuS ihrer Privilegien von dem"
KuhrfürstenVersichsrnngsbriefeertheilt werden»
DerKuhrfürsthingegenwollte,imNamendesgan-
zen HanfesBrandenburg, auf alle markgräfliche
Ansprüchean das LandWendenVerzichtund den
Herzogengegenalle, die sonstauf dasselbePrä-

. tensionmachenmögten,freundschaftlichenBeistand
leisten;dafür wüstendieHerzögenochausserdem

eine
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eineSchuldfoderungdes H. JoachimszuStettin
von Zooo Rhfl.für den Kuhrfürstenübernehmen»
Wegen der erobertenStädte und Schlösseriu
chen, Woldeckund Helpte verhiesder Knhrfürft
zwarseinebestenVerwendungenbei denStettin-
schenHerzogenzur Tlbtretung ihrer Hälfte der
beidenletzternOerter; seineHälfte überlieferteer
sogleichden SchwerinschenH<Heinrich, tun sie
demnächstdemHerzogevon Stargard wiederab'
zutreten und bis dahin mit den Stettinern auf
Schlosglaubenzubehalten; aberdieStadtLkchM
und dasKlosterHimmelpfött mit allemZubehör
verbliebdem Haufe Brandenburg, in Gefolge
besondrerVertrage mit demalternH. Heinrich.
Heberdie MecklenburgscheLehnsHerrlichkeitder
HerrschaftPutiifr hattensichzwarschonvorhin
zu WittenbergendieHerzogemit denEdlenGan-
senvon Putlist auf Putlist verglichen,aberdiese
Vereinbarung ward wieder aufgehoben: dievon
Putlist behielten,was siein iedeöHerrn lande zu
lehn und in Besitz hatten und foltertdavon die
Lehnspflichtenleisten; die herzoglichenAnspruchs

an Putlist hingegenwurdendemKuhrfürstenund
dessenWthen zur unwiderfprechlichenEntscheid
dung anheimgestellt,und die Herzogeentsagten
allen thatlichenUnternehmungendagegenu).

Eine neueTagefahrt CMay8.) zu Perleberg Jtt
besiegelteienePräliminarien mit demVersprechen

*

beider Häuser, einanderdieaufrichtigsteFreund- -

B b b 5 schaft

u) FabersStaaksKanzleixiv. Th.S. 95/ Beil.K.
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schaft und den kräftigstenBeistand widerieden,
ausser dem Pabst, dem Röm. König und das
Reich, zu leisten: gegen dieStrassenrauberund
alles verdachtigeGesindelwurden die strengsten
Maasregeln gemeinschaftlichverabredet; künftige
Irrungen unter ihnen solten6 Rache von ieder
Seite und ein gemeinsamerObmann beilegen,
wozuvorläufig derH. Otto von Lüneburg,oder
nach ihm derSenior des HanfesBraunschweig,
beliebtwurde; Streitigkeitenzwischenbeiderseits
gen Unterchanensolten gleichsalsdurch Räche,
und im Nothfall von Bran^enöurgischerSeite
durch den Bischof von Havelberg, so wie auf
MecklettönrgischerdurchdenBischofvon Schwee
rin, als erkohrneSchiedsrichter,geschlichtetwer-
den: von demKuhrfürstenward derH.Joachim
zu Stettin, von denHerzogenhingegenH. Bern-
hard zu Lauenburgmit eingeschlossenv). Auf

Branden-der HerzogeGeheis und auö besondererFreund-
bürg» ^aj-t, auchzumErsaßfür dieCessiondervermeint-

lichenBrandenburgschenAnsprüchean das Für-
stenthumWenden, leistetensodann,zur Beförde¬
rung des gemeinsamenPuhe- und Wohlstandes
beiderseitigerLandeund Leute, im Namen aller
Prälaten, Manne undStädte derLandeMecklen-

Mecklen« Stargard, Wenden,RostockundSchwerin,

burgischederProbst von Friedland, der Ritter Matthias
von Axkow, zweiMarschällemit 11 Edelleuteu

und

w) Chemnizim L.H. Henr.X.sä 1442,n. d.
Orig.Urk.
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und die Rathsdepntirten von Rostock, Wismar,
Parchim, Güstrow, Malchin, Plau und Schwe-
rin dem Kuhrfürsten und dem jungen Mkgr. Frie-
derichseinemBruder den HnldigungsEid anfden Eventual^
vorhin bestimmten Fall; und es ward zugleichSuccesjion«
ausgemacht, daß künftig bei ieder Mecklenburgs
schenErbhuldigung diese Brandenburgische Even-
tualhuldigung in Andenken erhalten werden solte.
Der Kuhrfürst verwerte dagegen nicht allein in

einem besondern GegenReverse, nebstdem jünger»
Mkgr. Friederich, 14 seinerRathe und denStäd¬

ten Stendal, Salzwedel, Tangermünde, Perleberg,

Kirch, Prizwalk und Havelberg, die Herzoge und

derenLehnleuteund Städte wegen dieserEventual-
Huldigung beim kaiserlichen Hose zu vertreten
und die nachbleibenden fürstlichen Wittwen und
Prinzessinnen, nach Rath der Mecklenburgischen
Manne und Städte, standesmässtg zu versorgenx),
sondern er stellete auch noch überdem (May 9.)
eine förmliche Verzichtleistung auf alle Branden-

burgische Ansprüche an das Fürstenthum Wenden

aus, mit demVersprechen, alle darüber in seinen

Händen befindlichen Siegel uud Briefe den Her-

zogen auszuliefern y). Den Prälaten, Lehnman-
nern

x) viplnmstsr. k^ecleol». ad a, 1442, p. 1059^
1060.

y) Cbemni'za. a. O. »<l 1442, May 9. a. d. On'g.
Urk^ Da gleichwohleineWendischeLehnsverpflich-
tiiny gegenBrandenburg, so viel man weis, von
kuhrsürstlicherSeite nieausgeliefertist, welchesdoch
nachebigerVersicherunggewis geschehenseynwür«

dc,
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nern und Städten derLandeMecklenburg Rostock,

Schwerin, Wenden und Stargard ertheilten der

Kuhrfürst und sein Bruder, auf denFall dereinst^

maligen BrandenburgschenSuccession, im voraus

die Versicherung, sie bei allen Mecklenburgischen

und Wendischen Privilegien ungestört zu lassen

und sie dieser Huldigung halber gegen alleAnfech¬

tungen zu vertreten z)
Sobald die Herzoge hiermit in Ruhe waren,

empfiengHeinrich der jüngere, für sichund vermöge

seines Bruders und des altern H. Heinrichs

(May 26.) ihm ertheilten Vollmacht, a) von dem

Röm. König Friedrich dem Ih (feit 1440) zu

'lkhnung. Köln (Inn. 24.) die Belehnung über das Herzog-
thum und die Herrschaften Mecklenburg, Star-
garv, Werle (Wenden), Rostockund dieGrafschaft
Schwerin, auch eine Bestättigung aller Privileg
gien und Gerechtsame feines Hauseö, insonderheit
der gesammten Hand, mit der Versicherung, daß

der-
de, wennsolchevorhandengewesenwäre,'soistdas
ein Beweis, daß davonkeinOriginalexistirthabe,
sonderndas (14??) produeirteDoeument einim*
vollzogenesProtectgebliebenscynmüsse.

-) Pdtkers Sainl. U. St. S. 32. Hernachward
nochven denStädten Parchim, Plan, Friedland
und Neubrandenburg(Ott. 25, 26, 30 u. 31) über
die, demKührfürstengeleisteteReversmaßigeHul¬
digungeinebesondereVersicherungausgestellet(vn-
Ziozüz mlspprcz im herzogl.Archivs Oixio.
mstzi-, -Meclcnb. P- ko6l. ).

a) Chemnitzim L. H. Henr. X. Zä Z. 1442, n. d.
Orig. Urk.Zu denKostendieserReisewurden̂ Jun.
>5) von den Kloster Döbbercn 1600 Rhfl. ausge«
«»n,wen. (Cbendaseibstn. d. Orig. Urk.)
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derselben die bisherige, wie iede künftige Landes-
Theilung, unschädlich seyn solte b)„ Zu gleicher
Zeit ward die lehnsherrliche Bewilligung undBe-
stattigung derBrandeuburgfthenEventualSuc-es-
sion in den benannten Mecklenburgischen Lande»
sowohl vom Kuhrfürsten, als vom H. Heinrich
dem jüngern, Namens der andern beidenHerzoge,
beim Rom. Könige nachgesucht und von diesem
auf dem Reichstage zu Frankfurt (Jul. 9.) er-
theilt c).

Noch während des BrandenburgWendifchen
Erbfolgstreitö meldete sicheine neue minder furcht-
bare Prätendentin. Die Gräfin Heilwig von Ol- Oldenbur«

denburg, F. Balthasars von Wenden Witwe, W?k-?ums
hatte, zur Befriedigung der ihr (1436) von

'

dem Basischen KirchenRath zuerkannten Leib-
g-dings- und Br^mschatzfoderung, schon gleich
nach F. Wilhelms Tode (Nov. 26.) Executorial-
befehle an den Erzbifchof von Bremen und den
Bischof von Verden ausgebracht. Weil dieseaber
den Auftrag unbefolgt ließen, wandte sich der
Gräfin Bruder H. Adolf von Schleswig an den

P. Eugen den lV. und bewürkte (Febr. 14.) einen i4,.
Befehl an die Schwerinfchen Herzoge, die auöge-
klagten i iOOOMk.Lübsch bei Strafe des Bannes
zu bezahlen. Allein die Drohung blieb ohne Er- MM'
folg, und nur erst durch Vermittelung der HH.
Otto von Lüneburg und Bernhard von Sachsen,

ward

fc) LetztesWort K. 6. Beil.

O Fabers StaatSKaojleiXIV.Th.S. 108,
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,440 ward der ganze Streit mit dem H. Adolf vergli¬
chen und dieGräfin mit baaren ZZoo Mk.Lübsch,

welcheihr alle drei MecklenburgischeHerzoge (Dec.

28.) auszahlten, abgefunden
^4Z9 Die Wendifche Prinzessin Katharina befand sich

Wwische*noch im BesitzderLandeGüstrow und Lawe,und ihre
Mutter Sophia regierte dieselben(noch März 17.)
mit allen uuzbaren Regalien und Einkünften e)„

144t Zu deren Einlösung ward dieSchwerinsche Hälfte

Nelmtions«^ PfandschillingS von der verwittweten Herzo-

gm Katharina ausgeliehen und ihr dafür dieStadt

und Vogtei Gadebusch versetzt, mit dem Vorbe-

Halt, solche dereinst mit Boizenburg umzutau¬

schen. Weil H. Heinrich von Stargard seine

Hälfte nicht aufbringen konte, übernahmen die
Schwerinfcheu Herzoge den VorschuS,undHeinrich

der alterefttzte ihnendafür (März 15.) feineHalfte

an den Landen Güstrow und Lawe, nur mit Aus-
schws der Bede, zum Pfände f)+ Der Fürstin
Sophia und ihrem Bruder H. Barnim, als
Vormündern der Prinzessin Katharina, warv so-

dann
d) Chemniz a. a. O- aäa. 1436, 1439, 1441, aus

den Origg. Urkk.

«) viplomarsr. sä a. 1439/ p. 1057,
Dipl Mfpt. d, a. 1441? Marc. 17.

{) Chemniz ad a. 1441, a a. O. aus dm Origg.
Urkk.; im L. H. Henr. IX. ad a. 1443, Jul. 25. a.
d. Oriy. Urk. ix>ortnndas SchwerinschePfandrecht
auf die Stargardische Halste von Güstrow und Lawe
noch mit 2850 Rhfl. vermehrt wurde, die Heinrich der
jüngere theils zur Befriedigung des Kuhrfüistru von
Brandenburg, theils bei der Lehnsempfahung am
MerlichenHofe, für seinenVetter verwandtHM.
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dann die Abfindungssumme, gegen wiederholte
Verzichtleistung auf alle vormnndfchaftlich/und HandlM

eigneAnsprüche, geistlicheund weltlicheLehneund
a?n'

Gerechtigkeiten am Lande Wenden, nur die Leib-
gedingsRechte der fürstlichen Winnie ausgenom¬

men, (Marz 17.) zu Güstrow baar ausbezahlt

und den beiden Landschaften die PfandhuldigunK
erlassen g). Dafür setzteH.Barnim, aufVer-
Mittelung der Wendischen Manne und Städte, sei-

ner Nichte (April 25 ) dieLandeBarth und Zingst
mit denSchlossern Damgarten und Herzberg wie-
der zum Unterpfand?, und lies ihr davon, zur
Versicherung ihres Eigenthums- und Retemions-
rechts im Fall feinesAblebens während ihrer Min-
derjährigkeit, die Pfandhuldigung leistenh). Die
drei Mecklenburgischen Herzoge nahmen hinge¬
gen von Lawe Besiz, indem sie den Einwohnern
der Stadt und Vogtei allePrivilegien und Güter
bestättigten >').

Auf die Stadt Rostock hatten unterdessendie 14z?
gemeinschaftlichenDrohungen des geistlichen und
weltlichen Arms noch wenig Eindruck gemacht ^

weil vermutlich keiner der benachbarten Fürsten
mit den ExecutionsAufträgen sich befassen wollte
so lange die Landesherren selbstdie (1430) mit dem
neuen Rath eingegangene Verbindung fortsetzten.
Der Käifer machte schon dem Erzbisch. Balduin

von
3) Dip}

"• J441/ aus demherzogl.Schw».
nnschenArchiv.

h) Pötkers Saml. II. St. S. 29.
i) Ehemnij«. q. p.g.d. Srig. «L
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von Bremen denAuftrag, von den bevollmächtig-

ten Executoren selbst dievorhin angedroheteStrafe

der Acht beizutreiben. Anch dieses würde ohne

Zweifel eben so wenig von Nutzen gewesen seyn,

»439 wenn nicht endlich beide Schwerinsche Herzoge,

durch das öffentliche Aergernis gerührt, mit Zu¬

ziehung des Bisch. Hermanns vvn Schwerin,

ihrer Prälaten und Räche, auchderStädte Lübeck,

Hamburg, Stralsund, Wismar und Güstrow, zu

Aussöh- Rostock eine vollkommene Aussöhnung zwischen

vungs« j>emalten und neuen Rath gestiftet hätten : Die

entwichenen Rathsglieder und ihre Anhänger sol-

ten, mit Aufhebung ihrer Verbannung und nach

unentgeldlicher Loslassung der beiderseitigen Ge-

fangenen, in den Besitz ihrer eingezogenenGüter

wiederhergestellt werden, und die einstweilen erlit-

tenen Schäden und Kosten beider Parcheien gütli-

chenBehandlungen überlasten, alle andre nachLüb-

schew.Recht unterdessen gemachte Beschlüsse bei

Kraft und die im Rath sißenden Handwerker bei

ihren Aemtern und Hebungen bleiben; In Er-

inangelung einer andernAuskunft, mußten also

die alten Bürgermeister und Rathmänner neben

den neuen umschichtig so lang: im Rath beisam-

wen sißen, bis der Tod sieallmählig wieder anfdie

-verfassungsmässigeAnzahl von 24 Personen redu-

tiren würde; die sechszigRepräsentanten derGe-

meindewurden zwar nicht abgeschaft,aber demRath

ward überlassen, wie viel oder wie wenig er von

jhnm und der Bürgerschaft herbeizuziehennöthig
finde»
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finden würde; Die Aufhebung desJnterdittSund

Kirchenbannes wollen die vermittelnden Städte

bewürken, auch nebst den beiden Herzogen, zur

Wiederherstellung des freien Handels in dm aus?

wärtigen Neichen und in den Hanseestädlen, diese

Aussöhnung gemeinkündig machen; Die Be?

freiung von der ReichöAcht hingegen solle der

vereinigte Rath, unter Mitwürkung der Landes,'

Herrschaft, nachsuchen; Alle etwa nochvon Frem?

den besorglicheAnsprüche nahmen die Städte auf

sich zu behandeln. Hingegen alle, unter den Par-
theieu selbst noch übrig bleibende Streitpuncte

reservirten die Herzoge ihrer Entscheidung: Sie

bestätigten zugleich der Stadt ihre alten Gerech?
tigkeiten und empfiengen von Rath und Bürger-
fchaft dagegen den Eid der Treue k).

In Gefolge dieserVereinbarung eröfnetendie Handlua-
fünf übrigen Wendischen Städte nicht allein
(Sept. 29.) demRostockischenHandel wiedereinen
sichernZutritt beidenSchwedischen Reichsständen

und bei dem Deutschen Orden in Preussen, svn?
dern, auf ihre Aivzeigeund Bitte, gab auch die
Kirchenversammlung zuBasel, unter der Voraus?
setzung einer vollkommenen Erfüllung des Ans?
föhuungsVertragS, (Nov. 27.) dem Bisch. Her?
mann von Schwerin und demOffieial des Bischofs

von Ratzeburg Vollmacht zurAufhebung dergeist-
lichen

K) RostockerAnzeigen 1755, S. iL1, 189-194;
ChronicaSchlauica(Lindcnbrog.) ad a. !4Z9f
p, 2x6. Kranz. VandaliaL. XII.c. 9, Etwas
von gelehrt. Rostock.Sachen, 1738/ S. K.

WMnb. Hesch.U.Th. Cc^
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liehen Strafgerichte: Ersterer sprach die Stadt,

nachdem siefür die Zukunft Besserung gelobt hatte,

,440 (Jan. Z.) vom Jnterdict und Kirchenbann los»

H. Heinrich von Stargard entsagtean seinemTheil

1441 sogleich dem kaiserlichen ExecutionöAuftrag, lies

alle daher entstandene Feindseligkeit fahren und

versicherte der Stadt und deren vereinigtemRache

von nun an Schuß und Vertraglichkeit. Um

die Aufhebung der ReichsAcht bewarb sich der

Schwerinsche H. Heinrich, bei der Krönung des

Röm. K. Friederichs des lil.zu Acken, persönlich

,442 und erhielt von ihm, bei Gelegenheit der Reichs-
belehmmg (Zun. 25.) zu Köln, zwar die Bewilli¬
gung, die vom K. Sigismund der Stadt aufer-
legte Strafe der Acht und Oberacht für sich selbst
cinznfodern, aber auch den Befehl, in des Königs

Namen die Stadt ans der ReichsAcht zu ent-
lassen: In diestr Voruussehung nahm der Mo-
narch die Stadt vorläufig wieder in seinen und
des Reichs Schuß und bestätigte auf den Fall,
daß sieauchmit denklagendenMitgliedern des alten
Raths, der PrivatGenugthuung halber, sich ab-
finden würde, alle ihre vorigen Privilegien l).

Die Akademie hatte sich unterdessennoch eine

Mademi- Zeitlang in einer kümmerlichen Vegetation zu
scher Greifswald- erhalten; durch den Mangel ihrer

Rostockischen Einkünfte und
'alles

Zulaufs war
sieschon in denZustand einer ganzlichenStockung
versunken. Sie konnte daher kaum den Zeitpunkt

der
l) RostockevAnzeigen1755, S. 195-20z,'1756,

E. 2-7»
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der Aufhebung des Kirchenbanns abwarten, um
durch den Erzbisch.Gerhard von Bremen sichden
Weg zu ihrer Rückkehr zu bahnen: Dieser sparte 144»
auch keine Mühe bei den vermittelnden Seestäd¬
ten, tun durch sie die Rostockec zur Wiederaus-
nähme der hohen Schule und zur Herausgabe,
ihrer rückständigen Hebungen geneigt zu machen,
woran bei der Aussöhnung des alten und des neue»
Raths kein Mensch gedacht hakte. Allein die
Stadt konnte sich nicht überwinden, den Wissen-
schaften ein für sie selbstso schmackhaftes Opfer
zu bringen. Weil hingegen die meistenProfessoren
gebohrne Rostockerund schwachgenug waren, die
Sehnsucht nach ihrer Vaterstadt gar zu lebhaft
zu erkennen zn geben, so setzten sie sich selbst in Rcslmna«
die Verlegenheit, von der Stadt Bedingungen
annehmen zu müssen m). Diese emschioö sich
auch würklich nicht eher, mit Bewilligung des H„
Heinrichs, der Universität ihre Thore wieder zu
öfnen, als bis der zeitigeRector Henrich BekeliN,
mit allen Doctoren und Magistern, die damals
das akademischeCorps ausmachten, unter Vers
Mittelung derDomkapittel und der Magistrate von
Lübeck,Hamburg und Wismar, (März 17) einen 144z
Revers unterzeichnet hatte, worin« sich dieAka-
demie aller Ansprüche an den Stiftungsfond der
jährlichen 800 Nhfl. auf zwei Jahrhunderte be?
gab. Der Bisch. Hermann von Schwerin, das

Cce s Dom-
01) RostockerEtwas ic. 1738, S- 9-»12; 1741,

S. 324*327; 1739\ S. 68Z. Kranz V?a-»
4a}U L. XII, c. 9 ?' Mwopol, Lib, XI. «p. Az,
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Domkapitel und der Magistrat zu Lübecküber-

nahmen die Gewährleistung für sie, und die Stift

tungsActe mit der vormaligen CautionöNotul des

Magistrats ward (May 27) einstweilen den ver¬

mittelnden Commüuen zur Verwahrung anver-

trauet n). Nun eilten die verscheuchtenMusen,

dem stiefmütterlichen Schoosse wieder zu, und die

hohe Schule befand sich hier bald (seit Ostern)
wiederzn einem blühendem Zustande. Nur einige

ihrer Lehrer, die wahrscheinlich an dem nachthei«

ligeu Vergleich keinenTheil hatten nehmen wollen,

blieben in Greifswald und veranlaßt?« daselbst,

aller Gegenbemühungen des Herzogs von Mecklen-

bürg und der Universität Rostock ungeachtet, in

der Folge (1456) dieStiftung einer eignen hohen

Schule 0).

Todesfall Johann von Schwerin erlebte dieseZurücks'

zu fünft wahrscheinlich nicht mehr, denn nach der

Schwerin. Kölnischen Reichsbelehnung wird seinernicht wei¬
ter gedacht. Er war mit H. Kasimirs des VI.
von Stettin Tochter Anna (seit 1429) verlobt
und, (seit 1436, Sept. 17.) nach vorgangiger
päbstlichenDispensation, vermählt gewesen: Der
Braut war^n von ihrem Vater und von ihrem
Bruder H. Joachim 5000 Rhfl. zur Mitgabe,
die nach ihrem früheren Ableben an das Haus
Stettin zurückgefallen wäre, von demBräutigam

hin-
b ) Urkundliche Bestätigung k. §. 22; 12. Beil.

R»stockerEtwas:c. 1740, S. z87»
«>)RvstvckerEtwas ic. 1738/ S. 13; 1741/ G»

336; 17Z9, S. 66,
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Hingegen Haus, Stadt und Land Gadcbufch mit

einer jährlichen Einnahme von iooo fl. zumLeib-

gedinge, oder die Rückzahlung des Brautschatzes

. mit einer Verbesserung von 2,500 fi. verschrieben

worden p). Weil er keine Erben nachlies, so be-

fand sichseinBruder seitdem(Jan. r Z.) im alleini¬

gen Besitzder Schwmnschen LandesRegierung q).
p) EhebercduNgzwischenderHerzoginKathanna z.M.

und dem HerzogKasimirzu Stettin, d.^ Kumme-
row, 27. May, 1429; desKardinalsJulian, apo»
stolischenLegatenin Deutschlandund Präsidenten
der BaseischenKirchenVcrsa.nlung,Dispensation
zur Heirathdes H. Iohaiks zuMecklenburgmit der
ihm vor 6 Jahren verlobtenPrinzessinAnna, H.
Kasimirszu Stettin nachgelassenenTochter, d. d.
Basel, 25.©ej)t. 1435; H. JoachimsVersicherung,
demH. Johann zu Meckl.den Brautschatzseiner
SchwesterAnna, mit 5000Rhfl.binnenJahresfrist
zu bezahlen,d'. d. 17. Scpt. 1436, beimChemniz
im L.H- Joh. XXl. z. M. aus dreiOrigg. Urkk.

Mare fchall. Anrialcs,Lib. VU, cap46, 1.c. p»
zil, Eiusdcm vitae Obctritor. cap.93, TheiN«
atz im L.H. Henr. X. sä a. 1443, Jan. 13. nach
einerausscult.Urk.

Zweiter Abschnitt.

(1443, Marz 17. bis 1471, Jul. iZ.)
A) zu Schwerin:

Heinrich der jüngere.

I) zu Stargard:
Heinrich -der ältere f 1466, nach May

25; dann dessenSohn

Ulrich11471, vorJul. IZ.

<1?

+ * -fr
Ccc 3 Vi-
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Bischöfe zu Schwerin:

Hermann dcr in. f 1444/ Jan. 2.

Nicolas (Böddekcr) der I, bis 1457, (t 145s,
Sept. 3.)

Göttfried (Lange) f .1458/ 3ul. 8.
Werner (VZvlnms.)

Brfchöfe zu Raßeburgk

Johann der Ii. f 1454/ März 17.

Johann (von Prem) der Ui. 1461, Oct. 9*

Ludolf f 1466r Jan. 2.

Johann (Stahikoper > der IV.

fas eigennützigeBetragen der Stadt Rostock

bei der Wiederherstellung der Akademie

wüste nothwendig das geheime Misfallen ihres
iandesherrn erregen, wenn er gleich Bedenken
Zstragen hatte, öffentlich sich demselben zu wider-
setzen. In einem ähnlichen Fall befanden sich
«m eben die Zeit mehrere benachbarte Fürsten mit
ihren grösserenStädten. Dieses Zeitprmktö hätte

Ach der Dänische K» Christoff aus dem Hause
Bärern, der seit K. Erichs Absetzung (14AY) die

drei nordischenReiche beherrschte, gerne bedient,

um sichan den Wendischen Städten, für ihre
vieljährigen Feindseligkeiten gegen die Dänen, zu

Csngreß rächen. Ersuchte daher insgeheim auf einerZu-
zu fammenkunft zu Wilsnack, den Kührs. Friederich

SBü&wtf. tt0n Brandenburg, die HH. Heinrich von Meck¬

lenburg, Otto, Wilhelm und Heinrich von Bräun-

schweigund Lüneburg, nebst vielenandern Fürsten,
zu
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zu einer Verbindung gegen sie zu bereden. Allein

. die Weigerung des H. Adolfs von Schleswig

und dessen Freundschaft für Lübeck vereitelten die

Vollziehung des Bündnisses a). Auch die StadtRo-

stockbehandelte mit ihrem Landesherrn, unter Ver- Rostocker

Mittelung der MecklenburgSchwerinfthenPrä-
taten und Rache und der übrigen fünf Wendi»

fchen Städte, in Gefolg der (1442) vom Rom.

König ertheilten Vollmacht, ihre Strafe der Acht

und Oberacht (Dec. 11.) zu 3000 Rhfi. die dem

Herzoge auch demnächst würklich bezahlt wurden;

Er entlies sie darauf in des Königs Namen aus

der Reichsacht, versicherte sie der königlichenA«6*

söhnung und bestätigte ihr alle vorhin besessene

Privilegien und Güter. Anf Verwendung feiner

Räche und der Wendischen Städte, entsagten zu,

gleich die Erben des Bürgermeisters Witte allen

weiteren Anfodernngen und, nachdem die Stadt

auch den königlichen Hoftichter und die Hofge-

richtsKanzlei wegen ihrer Gebühren befriedigt 2[&oUtiMU
hatte, ward ihr die förmliche BegnadiguugsActe

des Röm. Königs ausgehändigt b).
Heinrich der jüngere erweiterte fein Gebiet

(Nov. 28.) mit dem PfandbesiH der Stargar-

Ccc 4 difchen

a) GebhardtDänischeGeschichteS. 6si. Chronic.
Slauic. Lindcnbrog, ad a, 1443.

b) RostockerAnzeigen1756,S. 21, 33, 37, 29,
25, 17. Fürdievorhin(1439) unberichtigtge¬
bliebeneEntschädigung:e.dernochlebendenMitglie-
der des altenRaths, mußtedie Stadt (1454)
s5voMk.LübschtheilsdcmDomKapittelzuLübeck,
HeilsdeinBischofvonSchwerinbezahlen.(Eben-
daselbst,S. 62*69.)
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bischen Hälfte des Landes und der Stadt Röbel

für 1500 Rhst. womit der ältere Heinrich deren,

bisherigen PfandJnhaber befriedigte c). Das

ba^scke
^Bredenhagen hingegen befand sich nun

^
(feit 1441) wieder in den.Händen beider Her-

zöge. In eben diefer Gegend hatte die Stadt
Wittstock die Güter des Klosters Altenkampen am
Rhein, und das Stift Havelberg die Güter des
Klosters Amelungsborn gekauft; beide bekamen

darüber einen Streit mit den Herzogen, welcher

KloffeiGü« durch Unterhandlung Brandenburgischer und
ter. Mecklenburgischer Prälaten und Edelleute ver-

glichen ward: Die Stadt Wittstock befriedigte

*445 (Mar; i i.).die herzoglichen Ansprüche durch Ueber-

lassung eines Theils der gekauften Güter, und an
den übrigen wurden dem Schlosse Wredenhägen

gleichfals verschiedene Eigenthumsrechte vorbehal¬

ten; Dem Bischof und Domkapittel zu Havel-

berg ward (Febr. 28.) zwar das Eigenthum ihrer
neuen Erwerbungen bestätigt, allein den Dienst,
die Bede, das Landding mit dessen Auskünften
und den Zoll zu Dransee behielten die Landes¬
herren in eben dem Maasse, worin die Ausübung
aller dieser Rechte mit dem Schlosse Wredenhagen
von jeher verknüpft gewesen warZ).

Skargard» Wegen verfchiedner Feindseligkeiten Star-
MeuWcher gardischer Unterthanen gegen die benachbarten

Güter
c) Chemniz im L. H. Henr. IX. 26 a. 1443, n. d.

Orig. Urk.
Z) I.VVVVVKZKeliq. Mf&or. T. VIII. p. Z09,

318. Vuchholz Brandenburgische Geschichte,
!!!« Th, S. 90.
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Guter des deutschen Ordens, verglich sichH.Hein-Vergleich,

rich der altere mit dem Hochmeister von Preussen

Konrad von Erlingshausen, unter H. BogiölavS

von Pommern Vermittelung, (Aug. 9.) zu Stolpe:

Er versprach nicht allein, in Zukunft seine Unter-

thanen zur Erstattung des Geraubten anzuhalten,

sondern auch dem Orden gegen äussere Angrisse 50

Gcwafnete, ieden mit 3 Pferden, zu Hülse zu

senden e)„
Der Schwerinsche Bischof Hermann hatte d.en ^44

Rostockschen UniversitatsVergleich nicht lange (bis Schwerin»

Jan. 2.) überlebt; der bisherige Domdechant zu

Lübeckund Domherr zu Schwerin Nicolas BöÄ-

deker(ansWismar)ward,nachdemerdemDom- Stifts«
kapittel die vorhin (1429) entworfenen Artikel be-

schworen hatte, zu seinem Nachfolger gewählt und

leistete dem Metropolitan zu Bremen (Aug. 27) den

Eid der Treue f). Er machte sich gleich anfangs

(Sept. 15.) um dieLiturgie und um die Kirchenzucht 1445

der Geistlichen seines Sprengels durch heilsame Regierung.

SynodalStatuten verdient, die in der Folge von 1451

dem apostolischen Legaten in Deutschland Kardinal

Nicolaus von Cusa bestätigt, auch von dem Bi- 145-

schofe selbst mit ähnlichen geistlichen Polizeigeseßen

vermehrt wurden. Zu seinem LieblingsAufenthalt

C c
cl

5 wählte

e) Chemniz im L. H. Henr. IX. ad a. 1445, n. d.
Orig. Urk.

L) Hederich beim Gerdes a. a. O. S. 45z. Schrö-
ders P. M. ad 1441, 1444, 1445, S. 1995r
3022, 2035, Kran», Metropol. L, XI, cap,
33/ 45.
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,448 wählte er Rostock, woselbst ihm von dem H. Hein-

rich auf Lebenszeit eine freie Wohnung angewiesen

ward. Sein Vicarius (in pontificalibus) war

(145.4) der Bruder Heinrich vomAugustinerOr-

den g).
T444 Die Wendische Prinzessin Katharina trat nun

Stargard» nieder in eine nahereVerbindung mit dem Hause

Hcirakhs^ Mecklenburg, alo sie, auf einer Zusammenkunft

Vertrag. H. .Barnims des VIII. von Stettin mit dem

älter» H. Heinrich (Inn. 5.) beiMalchin, desscn

Sohne, dem Prinzen Ulrich mit einem Heiraths-

gute von 6000 Rhff. zur Ehe versprochen ward:

diese solten binnen Jahr und Tag nach dem Beu

lager, dessen Vollziehung auf zwei Jahre (nach

Nov. 11.) hinausgesetzt ward, bezahlt werden

und nach ihrem unbeerbten Tode an ihre nächsten

Verwandten zurücksallen. Die Stargardischen

Herzoge vermachten ihr dagegen Stadt und Land

Sternberg mit einer jahrlichen Revenue von 2,000

Mk. Sundisch zum Leibgeding und, auf den Fall,

daß sie ihren Wittwenstand daselbst nicht zubrin-
gen wolte, die Rückzahlung des Eingebrachten mit
einer Verbesserung von 5000 Rhst. h)„ Durch
diese Verbindung öfnete sich noch eine andre
günstige Aussicht für das Haus Mecklenburg:

Weil

g) Diplomatar. Meclenb. ad a. 1444, 1451,
1552? p. 106g, %. Dipl, Mfpt, d. 3. 1445.

• Chemniz im L.H. Heiir x. ad a. 1448, a. d.Orig.
Urk. Lamb. Schlaggert Chronic. Ribn, ad a,
1454, I. c. p, 8?2.

1) Ctzcmnizim L.H. Henr. :x. ad a. 1444, Zun. 5,
n. d. Orig. Urk.
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Weil die Braut, durch ihre vaterliche GroSmutter

Mechtild von WerleGoldberg, von der Danischen

Prinzessin Richenza, Hn. Nicolas des IV. von
Werle Gemahlin, herstammte; so kam bei *44*

der Wiederbese'tznng des DänischNorwegischen

Throns, nach dem unbeerbten Abgange des K.
ChristoffS, der Prinz Ulrich von Stargard um
so mehr in Betrachtung, als ohnehin seine Mut-
ter Jngebnrg eine leibliche Schwester des vom

K. Erich (t 1413) zum Thronfolger aller drei
nordischen Reiche erklärten Pommerschen H.
Bogislav des VII/. (f 1447) war. Gr. Al¬

brecht der HL von lindowRuppin und H« Adolf
der VIII. von SchleswigHolstein waren zwar
der Danischen StammMutter des Hauses Werfe*
Goldberg um einen Grad näher, ersterer durch
seine Grosmutter Sophia, üne Tochter Johanns
des U). von Werls, letzterer durch eben dieses
Johanns des II!. Schwester Sophia und deren
Sohn Gr. Heinrich den eisernen von Holstein.

Allein aus H. Adolfs eigne Empfehlung, behielt

dessen Schwestersohn der Gr. Christian von Ol-
denburg, unter allen noch lebenden Descendenten
des K. Erichs, lJul. iz )dasUebergewicht i).

In dem Kriege, welchen dasHanS Pommern- j^
Wolgast, wegen Paftwalk und Torgelow, mit
dem Kuhrsürsten von Brandenburg führte, be- ^

mühe-

i) Gebhard«DänischeGcsch.II. Th.©. 687. Die
AltsprächesamtlicherDänischerKronCvmpctentel?
verhieltensichfolgendergestaltzueinander:

Erich
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müheten sich dieHH.Wartislav und Barnim von

der Wolgastischen, Bogislav der IX. und Bar¬

nim der jüngere von derHinlerPommerschen und

Joachim von der Stettinschen litjie, um den Bei¬

stand des H. Heinrichs von Stargard. Er ent-

schlos sich um so viel leichter, ihnen denftlben (Ott»

Ankiamscheg.) zu Anklam wider jedermann, nur das Rom.
Allianz. Reich, den H. Heinrich von Schwerin und >den

jüngern Mkgr. Friederich von Brandenburg-

Tangermünde ausgenommen, zu versichern, weil

er

Erich der Vff. König von Aalincmark.
*"""

Richenza, Gem.Hr.A?ieola6lV.zu Werke.
^Johann

derin. vonWerte- Sophia Gem.

Nicolas derVi. Sophia Gem. Gr. Heinrichder
Gr. Albrechtder Eiserne,
ll. zu Lindow-

1 Ruppin.
Mechtild, Gem. Gr. Günther Gerhard Herzog
Hr. Lorenzzu derV. znSchleswig.
WerleGüjirov. ^

Wilhelm Fl'irstGr.Ltbrechtder Herz.. Heilwig

Goidöerg. Gr.Gerhardder
Grossezu Hol-

stein.

zuWenden. III« Ldolf 2)Gem.
der Diete-
Vlil. richGrafKatharina, ver«

lobt 1444 mit
H. Ulrich zu
Mecklenburg.

zu
'

Olden-
bürg.
Gr.

Christi-
an vo«
Olden¬
burg.
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er hofte,dadurchiichen wieder bekommen zu können:

dieses versprachen ihm die Pommerschen Herzoge,

und er dagegen dem H. Joachim Angermünde,

erobern zu helfen; alle übrige Eroberungen sol-

ten
"unter

sämtliche verbündete Herren in fünf

gleiche Theile getheilt, künftige Streitigkeiten um

ter ihnen durch unpartheiische Fürsten und deren

Räche entschieden, der ungehorsame Theil aber,

durch die Absage der übrigen Alliirten und seiner

eigenen Unterthanen, zur Befolgung des Aus,

fpruchs angehalten werden k). Weil es aber

zwischen Knhrbrandenburg und Pommern bald H4&

zu gütlichen Unterhandlungen kam, so ward von

obigerHülfszusage kein weitererGebrauch gemacht»
Zwar hatten alle Verabredungen des Wittstocker
SuccessionsVergleichs ( 1442) die wechselseitigen
Befehdnngen der BrandenburgMecklenburgischen

Unterthanen nicht ganz zurückhalten können. In-

zwischen ward die hiedurch gestörte Freundschaft

beider Hänser, durch die Verwendungen der HH«
Heinrich von Braunschweig, Adolf von Schlei Fried«
wig, Barnim und Wartiölav von Pommern zu

(Sept. 15.) zu Perleberg wiederhergestellt I.)
PerleberK?

Dagegen geriechen dieMecklenburgschenHer-

zöge mit dem jüngern Mkgr. Friederich, der die

Prigni; und AltMark besaß, in eifie desto bittrere

Feindschaft; zu deren Beilegung wurden mehrere

ver-
k) Ungnadens amoenlfcites XIII, St. S. 1086,

berichtigt nach dem Original Msp t. des herzogl.
Archivs.

I) Chemniz im L. H. Henr. X. ad 1449, u. &
m-m
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vergebliche Zusammenkünfte angestellet, auf web
'4S1 chen anfangs (Febr. ig.) die beiderseitigen Rärhe,

sodann der Kuhrfürst selbst und H. Heinrich von

Braunschwelg, hernach auch H. ?tdolfvon Schles¬

wig, das Geschäft der Vermittelung übernahmen,

1452 bis es endlich dem K. Christian von Dännemark
Wlsnackcr h^i einem neuen Versuch zu Wilenack glückte,

(Febr. 7.) in Verbindung mit den bisherigen drei

Unterhandlern, die erzürnten Partheien vollkom¬

men wieder auszusöhnen. DieGrundlage dieses

Friedens beruhete auf eine dauerhaftere Befesti¬

gung der nachbarlichen Verträglichkeit; gegen de-

ren einfeitige Störer ward von dem competiren-

den Landesherr« die strengste Justitzpflege verheissen

uud,uach deren fruchtlosen Anwendung, dem Nach-

barn die SelbftlMfe erlaubt, an beiden Seiten

<mch die Abschaffung alles verdächtigen Gesindels

verabredet; für die Beobachtung dieses Vertrags

übernahmen die Schiedsrichter die freundfthaftlü

che und nöthigenfals eine bewafnete Gewährlei¬

stung in).
Es scheint, als wenn an dem damaligen Kriege

zwischen dem Bisch. Konrad von Havelberg und

dem Erzbisch. Friederich von Magdeburg, über den

MisbrauchS des heil. Bluts zu Wilsnack, auch

die Herzoge von Mecklenburg, zum Besten ihres

Nachbarn, thatigen Amheil genommen haben.

Kkkgleiche. Der Kuhrfürst von Brandenburg vermittelte (Dec.

au) zuiWilsnack zwischen dem Erzbischofe und

beiden

*0 Ebenderselbe ad a, 1451, 1452, aus sechsOrig.
ilttk.
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beiden Herzogen einen einjährigen Stillstand, wäh-
rend dessen alle Gefangene ihrer Freiheit unentt
geldlich geniessen solten. Ohne Zweifel machte
die Einmischung des Römischen Hofes in jene
Streitigkeit (1453) eine Verlängerung des Still-
stands unnöthig »).

Die vorhin (1443) abgebrochene Verbindung
gegen die Städte hatte sich inzwischen (Aug. 24.) *449

zu Malchin auf einen ParticularVerein zwischen
beiden Herzogen von Mecklenburg und den Stet-
tinPommerschen HH. Wartiölav, Barnim dem

VII. Barnim dem Vlll, und Joachim beschränkt:
beide Theile versprachen einander, zur Bezwin-

gung deö Ungehorsams ihrer eignen Städte und
gegen alle mit denselben in Verbindung stehende
auswärtige, einen Beistand von ZOOMann, auch
nöthigenfals ihre ganze Macht«). Unter die aus¬
wärtigen Städte war hier vermuthlich Lübeck ge- com?»

meint, welche dem H. Heinrich von Stargardihre Lübeck.

Theilnehmung an dem Pommsrfthen Kriege gegen 145»
Brandenburg versagt hatte. Heinrich gab ihr
seine Empfindlichkeit darüber durch eine persöm
liche Operation zn erkennen, welche er, in Beglei-
tlmg vieler Mecklenburgischen Edelleute, in das
Lübeckische Gebiet unternahm, wobei die Schanze
Friedburg zerstört, auch sonst viel Schade ange-
richtet wurde. Die Lübecker rächten sich dafür

auf
«) Ebendaselbst ad a. 1452; Der. 21. n. d. Orig.

Urk. Dreyhaupts Beschrcibusg des SaalKrcifts
I. Th. S. izz, 1Z4.

«) Chemnij a. a. O. ->ä 1449, «. b. Orig. Urk.
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auf eine sehr schmerzende Art an den Gütern seines

adlichen Gefolgs; und nach wiederholten Zusam-

menkünften zn Schönberg und Wismar ward Un

Lübeckern, ausser einer baaren Entschädigung, für

die Zukunft alle Sicherheit auf den Mecklenburg

gischen Landsirassen verheissen. Ueber eine ahn-

>453 liche Streiferei Mecklenburgscher Partheigänger

ins Lübeckische, gerieth die Stadt bald nachher mit

dem Schwerinschen H.Heinrich in eine neue Eon-

testation, die auf einer Conferenz zu Mölln von

demSchleSwigschen H. AdolfinGüte aufgegriffen

wurde p).

1450 Als aber H. Joachim iene Verbindung dazu

Nsisbrauchte, die Rostocker Kaufleute auf der

Heerstrasse bei Gnoien zu berauben, richteten die

Mecklenburgschen Herzoge ihre Massen gegen ihn

Kumme-
und eroberten KUMMervw. Ehe es zu wei-

rowsche teren Tätlichkeiten kam, mischten sich H. Bern-

hard von SachsenLäuenburg (des H. R. R. Erz-

marschall)und diePommerschm HH. Wartislav

und Barnim in den Handel und söhnten die krie-

genden Partheien (Aug. 29.) bei Kummerow

wieder aus: H. Joachim mußte den Rostockern

allen Schaden erstatten und den Herzogen von

Mecklenburg für die Zurückgabe derVogteiKum-

Gfand«
lnerow 6000 Rhfl. bezahlen oder, bis zu deren

Abtrag, ihnen und 6 ihrer Rache die Stadt, das

Schlos und die Vogt« zum Unterpfands lassen.

?)ie

j>) Kr.^nz. Vandal, L!b. XII. cap. 15. Beckers Ge¬

schichteder Stadt Lübeck(«ä a, 1450, it.) I.TH.

'O. zs6, 399.
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Die Bezahlung erfolgte zur bestimmten Zeit nicht:

Kummerow ward also von dem H. Barnim, dem

cS unterdessen von beiden Theilen aufSchloöglau-

ben anvertrauet war, den Mecklenburgischen Her- *45*

zogen überliefert; uud diese vereinbarten sichdar- *452

über (März 15J zu Malchin, daß eö biszurEin-

lösung iedem zur Hälfte gehören, von dem Pfand- VerHand-

fchilling aber demnächst Heinrich der jüngere 4000, Zungen,

und sein Vetter 2000 fl. bekommen jolte. Zwi- 145»

schen den Bürgern von Treptow und einigen

Mecklenburgischen Unterthanen fielen Zwar auf

der Wiese zu Wardelin neue Händel vor, die abcr

nicht im Stande waren, das gute Vernehmen

zwischen den beiderseitigen Landesherren zu unter-

brechen, sondern von dem H. Joachim und den

hiesigen Herzogen (May 11.) zuNeubrandenburz

gütlich beigelegt wurden

Eine weit ernsthaftere Streitigkeit bekam da?

gegen das Hauö Mecklenburg mitPommernWol- Weckten,
gast, als nach H. Barnims des VIII. Tode dessen burgW»!«

Nachfolger Wartislav der IX. sich weigert?, die Sastischer

Wendische Prinzessin Katharina mit ihren Abfin?

dungSx

q) LhemnizimL.H.Hmr.X.ada. 1450,1451,1452,
aus 3 Origg. Urkk. Die, zur unterpfändlichen
Bewahrung der Bogtei Kummerow bevollmächtig»
ten Räche beider Herzoge waren Reimar von Plessen
tu Pnllwitz, Lütke Hane zu Basedow, Henning
Zechel-n z» Herrenhapen, Otto Mvltke zu Striet-
seid, Henning Peckacelzu Vir!'n und LütkeMolzahn
zu Schorsow (Von einer, »wischcnMecklenburq und
Pommern vorgefallenen Schlackt bei Kunimerow,
S. Schwarz Pommersche Lehnshistorie, S.544»)

Meckl. Gesch. II. Th. D db
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dungsGeldern und den beträchtlichen Vermöchte

nissen ihres Oheims ihrem Bräutigam verabfol-

gen zu lassen» Gegen diese gedoppelte Vorent-

Haltung rüsteten sich beide regierende Herzoge von

*452 Mecklenburg (Jan. 14.) durch eine gemeinschaft¬

liche Verbindung Pi Malchin, und zur Belohnung

versprach der Herzog von Stargard, mit seinem

Schwerinscheu Vetter dasjenige, was von den

2.0000 si. der Prinzessin, nach Abzug der Ehegel-

der und AuSsteurungSkosten, übrig bleiben würde,

Krieg; p theilen 0* Es kam nun zu einem blutigen

Kriege Q: Von Mecklenburgischer Seite wurden

zwar (Sept. Z.) die Städte Roftockund Wismar

bevollmächtigt, mit Stralsund, GreDwald und

Demmin im Namen des H. Wartislavs, zum

Besten der Prinzessin von Wenden einen Frieden

zu behandeln^ Diese vermittelten auch mit den

Friedais-
beiderseitigen'Rathen (Jan. 18.) zu Damgarten

einen AuSsoHnungStraceat zwischen den« H» War?

tislav, dessen Söhnen Erich und Wartislav, H.
Joachims (^ 14z 1) Erben und den beiden Her?

<zogenvon Mecklenburg, vermöge dessen die Brauks

ausserihrem Schmuck und Geschmeide, mit 21500

Rbsi. unter Gewährleistung der drei vermitteln.'

den Pommerschen Städte, zuKalaud oder Ribniß
aus-

r) Chemniz g. a. O. sä 1452, Jan 14. a. d.
Or-q. Urk.

5) Sdhubricf zwischen dcr Stadt Rostock und dem
»mt Beehr zu Semlow über den, m diesemKriege
zwischenH. Heinrich und H. Wattislav, ihm zu«
gefügtenSchaden, d.». 146z, in Rostock. Anzeig.

m^i S. 94.
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ausgeliefert, übrigens die Pommerschen Feindse-
ligkeiten im Lande Stavenhagen und in den»Bran¬
denburgischen Werder gegen die Mecklenburgische
Heerfahrt ins Land Barth compensiret und alle
unbeschaßte Gefangene an beiden Seiten losge«
lassen werden sollen. Von beiden Theilen ward
dieser Vertrag vollzogen, fand aber dennoch in
der Erfüllung unbekannteSchwierigkeiten,die erst,
durch Unterhandlung beiderseitiger Räthe und der
Städte Stralsund, Rostock, Wismar und Greifs?
»vald (Febr. 24.) zu Ribniß, in einem neuen Vw 1454
trag zwischen beiderseitigen Herzogen und Landen, Schlus.

eine annehmlichere Wendung erhielten: Wartis-
lav befriedigte die von Rieben, für ihren Verlust
im Treffen bei Galenbeck, mit 3000 Mk. Sun¬
disch , wolte sich auch bei dem Bischofvon Kamin
für ÄieAushebung des Bannes verwenden, worin
H. Heinrich von Stargard, vermuthl^ wegen
Beschädigung einiger Kirchengüter, gerathen war;
Die Bürger von Pasewalk sollen den Mecklen-
burgern das Geraubte erstatten; hingegen liessen
die Mecklenburgischen Herzoge von der, vorhin
für die Prinzessin Katharina ausgemachten Sums
me 200 fl. fallen, und alle beiderseitige Gefan-
gene ohne Unterschied wurden umsonst entlassen;
zugleich verabredete man gegen künftige Befehk
düngen der respectiven Unterthanen die strengsten
Maasregeln r).

D d d » Spitt
t) Dlpp'. Mfpptta d. a. 145z, 1454, im herzogl.'

Archiv zu Schwerin. Rostock. Anzeige» 1756,
S. 57.
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Hindurch war die Freundschaft beider Häuser

so gut wieder befestigt, daß H. WartiSlav und

feine zw6 SöHne beidenMecklenburgischenHer-
zogen, auf einer persönlichen Zusammenkunft

1456 ^Ang. 29.) zu Dargun, wider alle ihre Feinde,
NwlMde

wider ihre ungehorsamen Städte,

Darg«»» Wechselseitigen Beistand gelobten, beide Theile

auch zur Verfolgung und Bestrafung der Friedens

ftörer, ,j«r Auslieferung geflüchteterBauern und

Verbrechet auf das thatigste einander die Hand

boten. Unter den widerseßlichen Städten war

Fchde"Ktt hier wohl von Mecklenburgischer Seite Wismar,
WisM«?, so wie von Pommerscher Stralsund, geineinet,

lieber die erster?Hatte der Schwerinsche-H. Hein?
rich iuanches Mißvergnügen, wegen nmsrnom-
mmsr Ausfälle in benachbarte L^eh-n.'und Kloster-

Hüter und andrer Eingriffe in seineJurisdiction,
wozu her^'ch noch mehrere Beschwerden, überfeine
ve..Hle Strandgerechtigkeit, über Störung der
Schiffahrt aus dem Poelschen Häven Golwitz,
über eigenmächtige Forrseßung der (1430) be-

Willigten Accise, über eine gcheime Verbindung

Mit Lübeck?c,kam«n. Hierüberrief er denBei-
stand des Dänischen K. Christians an, der die
Sradt in einem drohenden Schreiben zum &et

Hsrjam gegenihren Landesherrn ermahnte u). In
den Streitigbeiren des H. Wartiölavs mitStral-

sund ward den Herzogen zu Mecklenburg von ihm

Barth
") Chemniz a. a. O. a. d. Orig. Urkunde d. d.

Avstoch 7. Mari 1456 (und ad», 1462, aus briefi.
Urk.)
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Barth eingeräumt, um die Stralfnndervon dort Stralsund

aus zu bekriegen: sie foderten dazu auch dieStadt
Wismar zur Leistungihrer schuldigenDienste auf,
welche dieseihnen aber verweigerte w), Dagegen 145I
nahmen sie einen öffentlichen Feind der Stralsun«
der, Henning von Barnekow, in Schuh und wur-
den darüber in eine förmliche Fehde mit ihnen
verwickelt, wobei der Vortheil eben nicht auf her-
zoglicherSeite war. Eben dieserBarnekow hatte
kurz vorher (1457) auch die Stadt Lübeckdurch
seine Raubsuchr beunruhigt, unter Vermittelung
der übrigen WendischenStädte aber hatte H.Hein-
rich, auf einem Congreß bei Wismar, den gefan-
genenBürgern unentgeldlich dieFreiheit verfchaft.
Desto weniger glückte es auf einer ähnlichen Zu-
sammenkunft der Wendischen Städte in Lübeck, und
dem H.Adolfvon Schleswig und der Stadr Lübeck, Weck,

die Stralsunder mit dem Herzoge auszusöhnen x).
AufVermittelung der Stadt Rostock, versicherten
endlichdieHerzogeiJan.i7.)denStralfundern(zu ,460.

Ribniz) alleFreundschaft und künftige Verträglich¬
keit, denFall ausgenommen, da ihnen vom Pabste
oder Kaiser ausdrücklich feindseligeUnternehmung
gen gegendieStadt aufgetragen würden, und ver-
sagten dem von Barnekow ihren fernem Schlch;
die Stralsunder schenktendagegenden gefangenen
Mecklenburgern die Freiheit. Anchnach H.War-
tiölavs Tode (+ 1457) erneuerte seinSohn Erich

D d d Z mit
w) RostockerAnzeige»1756, S. ?z.
x) Beckers Gesch.der Stadt Lübeck,l.Th. S. 402,

4«S.
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mit dem H. Heinrich von Schwerin und dessen

Mecklen«Sohne Albrecht (Iul. 15.) die alte Frenndschafts?

mersche' Verbindung auf ewig, und beideversprachen, ein-

Werbin« ander wider jedermann, den Käifer und das Reich

jmug. ausgenommen, mit aller Macht beizusteheny).

In den herzoglichen Streitigkeiten mit Wismar,

.146s vermittelte (Sept. 1.) der K. Christian von

Dannemark zu Segeberg ein Compromiß auf

den Bisch. Arnold von Lübeck und die Stadt

Hamburg, während dessen(Sept. 30.) ein her¬

zogliches Verbot oder Ab- und Zufuhr, auch in

Rostock, noch fortdauerte, bis endlich (Dee. 33.)

durch der künftigen Schiedsrichter Verwendung,

gegen eine Abfindung von 1000 Rhfi» die ganje

Sache von den Herzogen abolirt wurde 2).

Die Rostocker behaupteten sich unterdessen

Mosiockscheununterbrochner in der Gnade ihres Herrn: H.
DrivücgienHenrich und seinevier Söhne ertheilten ihnen(Apr.

^59
4.) die Erlaubnis, die Strassenräuber und deren

Gehülfen allenthalben im Lande aufzusuchen und

selbst zu bestrafen, ohne dadurch in die landeS-

HerrlichenGerechtsame einen Eingrif zu begehen.

,462 Von ebendemselben erhielten sie, ausser einer all-

gemein

y) Chemnij im L H. Heinr. X. ad 1460, aus
briefl. und Orig. Urkk. Ein ähnlichesBündnis hat.
ten beide regierende Herjoge von Mecklenburgnebst
ihren Söhnen Ulrich und Albrecht(1457) mit den

HH. Bernhard und Otto vonBraunschweigLüneburz
wider jedermann auf »0 Jahre errichtet. (Chemnij
im L.H. Heur. IX. a. a. O. n. d. Orig. Urk)

a) Chemniz im L. H. Heur. X. ad a. 1462, auS
Orig und briefll. Urkk. Rostock. Akijtig. »756,

K. LS.
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gemein bestätigenden Schutzversicherung über-

alle, der Stadt oder dem Rathe, ihren Hofpitä?

lern und Einwohnern von denHerzogeu oder deren

Unterthanen vorhin verkaufte, verpfändete und

verschriebene Gerechtigkeiten, das schon aus der

vorigen Periode (S.?c>i), als ein schätzbares Ge?

genmittel wider das Eindringen fremder Gesetze,

bekannte Vorrecht, wegen ihre^Personen, Güter

oder Verschreibnngen nicht ausserhalb der Stadt

vor Gericht geladen zu werden a)_.

Das Stift Raheburg hatte (März??.) fti.- 14S4

nen BifchofIohannden Ii. verlohren,nnd dessen Regie-

Platz mit Johann von Prem wieder besetzt.
5^^

Dieser machte sich in der kurzen Zeit seinerRegie^
'

^

rung, durch die Einlösung verpfändeter StiftSgü- Ratzeburg

ter, um seine Kirche, und durch anhakenden Eü

fer für die Gerechtigkeit um die Sitten feiner Zeit¬

genossen verdient. Nach seinemTode(fO:: 9.) 1461

ward der bisherige Domprobst Ludolfaus Mölln

wieder Bischof!,).
Der Schwerinsche Bischof Nicolas resignirte

sein Bisthum in die Hände des P. Calixtns des Schwain.

III. der ihn statt dessen, ausser einer, jährlichen ^45?

Hebung von 200 Rhfi. ans den: Stifte Schwe-

rin, mit eimr DsmPräbende in Lübeck, und da-

gegen den bisherigen Inhaber der letzteren, Dr,

Ddd 4 Gott-

->) LSniKs RcichsArchiv P. fPcc. Co«. IV., 1k.Th.
Fortsez. S. 690, 691. Nostock^ An zeig. 1756,

S. 7U, 9o.
b) Schröders P. M. ad 1454,1453-, 1461, S»

flogo; 2088 - 2092, 2142, Kranz. Mstrop. L*
XI, cap. 34, 50.
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GottfriedLangeausLüneburgmitdemerledig?
ten Bischofsstabe versorgte. Er überlebte aber

seinen Nachfolger (f Jul. 8.) noch einige Zeit
*458 (bis 14z 9, Sept. z.); und sein bisheriger Dom-

probst, auch bischöflicherSecretär Werner Wol¬

lt! ers (i uris vtriusquc baccalaureus) ward darauf

wieder gewählt: dessenWeihbischyswar (1465,

1471) der Bischof in partibus, Michael Sim-

balienfis c).
Mecklen« Auö den fortwählenden Fehden Stargardi-

bürg- ^her und Wendischer Einwohner gegen dieLande

des jünger» Mkgr. Fri.dench von Brandenburg,

des Bisch. KonradS von Havelberg und selbst

gegen die kuhrfürstlichen Unterthanen wäre bald

ein neuer Krieg entstanden. Der Kuhrfürst machte

mit den beiden andern Herren schon alleAnstalten

zu einem gemeinschaftlichen Feldzug ins Stargar-

dische 6), wozu es iedoch nicht gekommenzu seyn

scheint. Mit dem folgenden Bischöfe von Ha-

Havelberg»v'lberg, Wedige von Putlist, verband sich statt

sche dessen(Ott. 14.) H. Heinrich von Stargard wi-
*462 Jochim und LütkeMolzahn zum Wolde, die

ihm die Zurückgabe des verpfändeten halben Lan-

Werbin- Penzlin verweigerten. Auch die Schwerin-

düngen. schenHH. Heinrich und Albrecht verglichen sich
mit

c) Kram Metro pol. L. XI. c. 51. Schröders P.

M ad 4, 1446; S. 3146; ad a. 1465, 1472, S.

2175, 22Z9 Hederich beim Gerdes a. a O. S.
454/455 Chr nie. Süll. Linden brog. p. 220f

(irrig) ad ,477.
d)Garcaeus de rebus gefHs Marchion. Branden»

bürg, in Fnd, II. p. w. 20J.
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mit dem Bischöfe (Febr. Z.) zuMarnix über ihre 1463

wechselseitigenIrrungen, und ieder Theilverfprach

des andern Unterthanen in seinem Lande zu

schützene).
Dagegen war H Henrich der jüngere in die 1462

Streitigkeiten der Stadt Lüneburg mit den geist- Lüneburg«

lichenInteressenten der dortigen Saline verwickelt,

denen man, wegen eines verweigertenBeitrags zur

Bezahlung der Stadtschulden, ihre Salzhebun-

gen entzogen hatte. Nicht nur insoferne diese

Einziehung sichvermuthlich auch über denAntheil

der Mecklenburgschen Klöster Doberan, Nenklo-

sier und Mariemhe, auch der Domstifter zu

Schwerin und Raßeburg f) erstreckte, ward der

Herzog genöthigt, sichdieserStiftungen anzuneh¬

men; sondern auch die HH. Wilhelm und Hein-

rich von Braunschweig, denen vom Römischen

Hofe die Vollstreckung des Bannfluchs gegen die
ungehorsame Stadt aufgetragen war, suchten bei

ihm und seinen Söhnen Albrecht, Johann und

Magnus Hülfe jti dieserAusrichtung: Zum Lohn

dafür verhiessensie (Märzgr.) ihm nicht nur den

drittenTheil der vorenthaltenen geistlichenHebuu-

gen aus Lüneburg, sondern auch 3000 fl. von der

den Lüneburgern auferlegten Geldstrafe. Zu er-

sierem gaben die Aebte der Klöster Walkenried,

Amelungsborn, Riddagshausen und Michelstein,

die Dechante der Collegiatstifter zuHamburg und
Ddd Z zu

e) Chemniz im L. H. Hcnr. IX. ad a. 1462, und

Henr.X.-ä 2.146z, ausdenOrigg.Urkk.

f) Pfeffingers braunschw. Iü»eb.Hist. u.Th. S. 41-57.
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zu St. Blasius in Braunschweig,; die Klöster-

Pröbste zu Ebstorf, Lüneund Walsrode, (April Z.)
in Ansehung ihrer (feit 1455} entbehrten Lüne¬

burgischen Einkünfte, ihre Einwilligung. Die
Mecklenburgischen Herzoge machten sichdagegen

verbindlich, die Lüneburger an Leibund Gut an-
zugreifen, ihnen alleAb- und Zufuhr an Salz und

Hol; abzuschneiden, alle Eroberungen aber den
Herzogen von Braunschweig zu überlassen. Es

ist auch kein Zweifel, daß H. Heinrich nicht sein

Wort gehalten und Feindfekigkeiten gegen die

Stadt ausgeübt haben solle. Aber alle dieseAn¬
stalten waren nicht im Stande, dem pabstlichen
Bannstrale die gehofte Wirkung zu verschaffen.

Durch einen schiedsrichterlichen Spruch des K.
Christians von Dännemark, auch der Bischöfe
Werner von Schwerin und Arnold von Lübeck

WerAeich°watÖ CDw* 18.) der Streit zwischen den Präla¬
ten und der Stadt zu Reinfekd beigelegt: erstere
mußten sich zu einer einstweiligen Abgabe von
ihren Sakzhebungen verstehen; übrigens behielten
die MecklenburgischenGeistlichen ihreAntheilean
der Saline g)„ Ersatz und Strafe blieben aber
aus, und die hiesigenHerzoge hatten also .für ihre
Bereitwilligkeit nichts»

In
g) Kranz VandaK Lib. XII, c, 19, 27. Reth«

Weiersbraunschw.lüneb.Chronic?,HJ. Th. S.
741, cap.54. Chemnizim L.H. Henr. X. -ä
1462, Märt z i. undApr.5 ausdenOrigg.Urkk.
Cbron. Slauic. Linden br, sd ». 1462, ©ff. «8,
p. 22j. BeckersGeschderSt. Lübeck,S. 409.
SchrödersP. M. »ä 1474,S. 226s.
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In Wismar entstmid eine neue Unruhe, als '4^3

man den ältesten Bürgermeister Peter Lang--

jvhanneinerverdächtigenCorrespondenzbeschul-Unruhe«,
digte und im Aufstande absetzte; er entwich dar-

über nachLübeckund, wie er anfmehrmaligeVvr-

ladung sich in Wismar nicht stellte, sondern statt

dessen von Lübeck aus sich zu rechtfertigen suchte,

ward er der Stadt verfestet. Damit sein Sohn

M. Johann Langjohann, nackheriger Domde?

chant zu Schwerin, nicht die gewöhnlichenWaffen

der Geistlichkeit aufbieten mögte, um des Vaters

Unschuld zu rächen, setzteman auch diesen fest,

aber er entkam glücklich nach Rom. Vergebens *464

bemüheten Lübeck,Hamburg, Rostock und Strafe

sund sich, den entwichenen Bürgermeister^ auf
einer Zusammenkunst zu Grevismühlen, mit der
Stadt zu vertragen. Durch des Herzogs und

der genannten 4 Städte Vermittlung ward er
endlich wieder eingesetzt, der Sohn entsagte dem ,467

am Römischen Hos- angestellten Proceß, und die

innere Ruhe kehrte in Wismar zurück h).

H. Heinrich der jüngere hatte zwar schon ver-
schiedentlich(seit 1459) bei seinen Regiernngö?
Geschäften sich des Beistands seiner heranwach-
senden vier Söhne bedient i). Ein eigemhümli-

cher Antheil an der LandesRegierung aber ward

ihnen nicht eher eingeräumt, als bis er den bei.'
den

Ii) Chronic. Slauor. Linicnbrog. ad a. 146z,
1467. Rostock. Anzeigen1756, S. 97, 126.
Kranz Vandai. L, XII. c. 29, (ad a. 1462.)

i) I>ifl®a«ca Mfpta d, a, 145p/ »46z, Nov, 4.
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1454 den ältesten Albrecht und Johann zu ihrem ab-

Regierung
^sonderten Haushalt (Febr. 7.) die Städte,

zu Schlösser und Vogteien PlgU, Lawe und Sta-

Güstrow. Venhagen, mit Jnbegrif der Stargardischen

Hälfte an Güstrow, fürs erstenur auf 6 Jahre,

abtrat; die Lehnmänner und Städte wurden

an sie überwiesen, aber deren HuldignngsPstich-

ten dem Herzoge vorbehalten. Die jungen Her-

zöge geriethen bald hernach in eine Fehde mit

einigen unrnhigen Bürgern von Rostock, die

aber binnen kurzem durch den altern Herzog und

dessen Räche gütlich beigelegt wurde; und sie

»466 versicherten der Stadt, (Oct. 9.) mit Entsagung

aller weitern Ansprüche, ihren Schuß k). Doe

dritte Prinz Magnus blieb dem Vater zur Seite

und der jüngste Sohn Balthasar warzumgeist-

lichen Stande bestimmt; er besuchtedeshalb die

,467 UniversitätzuRostock,dieihmmehrmalen(Oct.9,
1470 Sept. 27.) ihr Rectorat übertrugkk).
1464 In denStreitigkeitendes K. Christiansvon

Schleswig-Dannemark mit seinem Bruder Gr. Gerhard von

scherErb^' Aldenburg, über die (seit 1459) erösnete Schles-

folgsstreit. wigHolsteinischeErbfolge, leistete der Schwerin?

scheH. Heinrich dem Könige, in Gefolge eines

zu

k) Dippl.Mfptta. d.a.1464,Febr.26,Mart.17.
DerHH. AlbrechtundJohannVerpfändungdes
DorfesSchwisowimLandeGüstrowandenBisch."Werner

zuSchwerinfür600Rhfl,d. d. 10.Nov.
1464, beimChemnizimL. H. Albr.V11.a. d.
Orig.Urk. Rostock«Anzeigen1756, S. 97,
118,120.

Ick) Etwas von gel. Rostock.Sachen 1739, S.
361,403; 1737,S. 165.
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zu LübeckgeschlossenenBündnisses, seine Hülfe,
wozu auch Wismar und Rostock, auf des Her.'
zogs und des Königs Ansinnen, theils mit Mann-
fchaft, theils mit Lebensmitteln, das ihrige bei-

trugen. Dafür ward auch der Herzog in den ,46z
Frieden zwischen beiden Partheien mit einge-
schlössen, und Rostock erhielt von dem Könige ,46,
eine Bestätigung ihrer Norwegischen HandlungS-
Privilegien I).

In dem Hanse Pommern war, seit dem un-
beerbtenTode des vormaligen nordischenK. Erichs

(1-1459), über dessenHinterPommersche Verlas¬
senschaft ein Streit entstanden: H. Erich der I!»
von Wolgast hatte sowohl seinenVetter Otto den
111. von Stettin, als auch seinen leiblichen Bru-
der Wartislav den X. davon zu verdrängen ge-
sucht, bis der Kührs. Friedlich von Branden-
bürg (i4'vi) eine Theilung unter ihnen vermit-
telte. Ueber diese Theilung und über den unru-

higen H. Erich gleich unzufrieden, verbanden sich
die beiden aniNrnEompetenten (Jun. 3.) zu Fried-

land mit den HH. Heinrich und Ulrich von Star- Mecklen-

gard, gaben allen ihren wechselseitigenIrrungen
für dasmal Anstand und bedungen sich besonders
die Stargardische Hülfe, zur Behauptung ihrer
Gerechtigkeit an Pommern gegen den jüngern
Mkgr. Friederich von Brandenburg der ohne

Zwek

I) GebhckrdidänischeGesch.S 702. Rost. An-
zeig.1756,S. 101, 102.142, 161. Christiam
neuereGesch.vonSchle»wigini»Holstein/I. Th.
S. 52.
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Zweifel zur Aufrechthaltung des brandenkurgi-

scheu Vergleichs für H. Erich Parthei genommen

hatte, auch gegenandre Herren, die sich in diesen

Streit mischen, und gegen die iaudstände, die

sich ihnen widersetzenwürden. Die Herzoge von

Stargard begnügten sichmit der Verheissung des

gütlichen oder bewafneten Beistandes der Pom--

»nerschen Herzoge gegen die Molzahne und die

Stadt Treptow. Der Tod desMkgr.Friederichs

(October) machte denHerzogen von Pommern die

versprocheneHülfe unnöthig; und die Stargardü

schenHerzoge wurden durch dieHH. Heinrich und

Albrecht von Schwerin (Der. i.) zu Waren mit

den Molzahnen unter derBedingung ausgesöhnt,

daß dieseihnen Stadt, Hausund VogteiPmzlin

für zZOv StralenMk. wieder abtreten sollen m).
J4Ö4 Hingegen die, unmittelbar darauf mit H. Otto

dSSIi'. Tode eröfnete Suecefsion in Stettin söhnte

die beiden Brüder von der Wolgastischen Linie .

mit einander wieder aus, um den Ansprüchen,

welche der Kuhrfürst von Brandenburg aus einer

vormaligen Erbverbrüderung darauf machte, ver-

einig: die Spitze zu bieten. Der ganze Zweck

des Friedlander Bundes fiel nun weg: die durch
den/

w) Chemnizin>& H. Henr.IX.ad 1463;Jun.
3, undHenrX. ad». 146z, Dec.1. ausOrigg.
Xlvff.DieverpfändeteHälftevvnPenzlinbefand
sichabcrdochnochin denHändenoerMolzahne
zumSBol&e?«IS<1467)ihnenH. Ulrichdafürauf
denPfandschill'.ug410 ZW.auszahlte.(Eyenimz
in dejfmLeben«ä a, 1467, 13, a. d. Ong.
Urt.)
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denselbeneinstweileneingeschläfertenalternStrei-
tigkeitenmit Stargard wachtenwiederauf, und
mit der SchwerinschenLiniekamenneuehinzu,
die vermuthlich,ebenwie iene, in BefehdungenUnterhand«
ihren Grund hatten. Durch einen Stillstand
derHH. Erich undWartislav uiit densamtlichen
MecklenburgischenHerzogenbeiderLinienzu Rib-
nih, ward (May 19.) derweitereAusbruch(bis
Jun. 24«) unterdrücktund mittlerweileein Frie-
densCougreßbeiderseitigerRäche auf der hohen
Brücke beiDamgartenverabredet,dembeidePar- Regie-
theien in der Nähe zu Damgarten und Ribnitz rungsVer^
beiwohnenwoltenn); AlleinHeinrichvon Star?
gard erlebtedieseZusammenkunftnicht, (f nach StargarK
Mäy 25.) 0).

Seine Lieblingsneigungfür die Sternkunde
und für dieZeitrechnunghatteihn gegendieDinge
mitsr demMond so gleichgültiggemacht,daß er
sichumdieNegierungSgeschäfte,wieumdenHaus-
halt, gleichwenigbekümmerteund nicht einmal
die gemeinstenMünzsorten kannte. Dagegen
liebteer denKrieg und war in denWaffen sehr
geübt, folglichauchgegenPrivatkriege zu nach-
sichtigp). NachdemTodeseinererstenGemahlin
Jngeburg <})| H. Bogislavs des Vill. von

Stettin
a) KranzVandal.L. XII. cap,zz. Chemnijiltl

L.-y.Hcnr.X.ad a. 1466,n.d Orig.Urk.
s) CyemmzindessenLebenad a. 1466, May 25. n.

d. auscuir.CopeivvnseinerletztenUrkunde.
^>)KranzVaiidal.L.Xii).cap,15.
q5 H- HenrichsStiftung einerMcmvriefür seine

vetslvrbmeGcmayiinIngcburg,beimChemnizin
dessenLebmad->.1466,Mär; 33, n.d.Orig.Mxt
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StettinPommern Tochter hatte er sich (1452,

Sept. 4.) zu Dömitzwiedermit H. Friederichs

von LüneburgTochterMargaretha verlobt: sie

brachteihm 8^00 Mk. Lubsch(den Gülden zu

24 ßl. gerechnet)zumBramsche zu, die ihr Ge-

mahlmit einergleichenSumme verbesserte.Statt

der jährlichen1600 Mk. Zinsenhievon, war ihr

Stadt, Schlos und Amt Sternberg zum Leib-

geding,undauf denFall, daßsiedaselbstnachsei-

nein Tode nicht bleibenwollte, eineAbfindung

von 12000 Mk. verschrieben,nachihremvorher-

gehendenunbeerbtenAbschiedehingegen
"dem

Hause

Lüneburgder Rückfall ihres Eingebrachtenvor-

behalten. In derFolge, tvievielesvondenEin-

fünften der Stadt und des LandesSternberg,

mit ihrer Einwilligung,veräussertwar, ergänzte

der Herzog(1465), nnterBeitritt derHH. Frie-

dench und Otto von Lünebnrg,des H. Heinrichs

von SchwerinunddervierSöhne desselben,solchen

Abgang mit seinemAntheilan demSchlosse,der

Stadt uivdVogteiPlan, mit 10 Dörfern in der

Vogtei Lübz, verschiednenHebungen aus den

Städten Röbelund Friedland, mit allerFrauen-

Geradeund fahrendenHaabe, auchmit derBsde

von den LeibgedinqSgütern, wenn der Herzog vom

ganzenLandeBede begehrenwürde; Ihr Wim

wensitzwar ihr zu Plan angewiesen,und in Er,

mangelungderbaarenAbfindungvon12000 Mk.

ward ihr erlaubt, ihre Leibgedingsgüteran andre

ztiverpfänden,wenn sieselbigezuvor demNach-
solger
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folgerihres Gemahls, demnächstdenSchwerin»
schenHerzogenundendlichdenMecklenburgischen
Lehnleutenund Städten angebotenhabenwürde;
nur dieOrboerzuFriedlandwardihr, auchindem
Fall ihresWegzuges,auf Lebenszeitgelassen.Sie
überlebteihrenGemahlnochlangeZeit(1512) r).
AusdemerstenEhebettehinterliesderHerzogeinen
Sohn Ulrich, der schonlange (seit 1456) von
demVater bei RegierungsGeschäftenzu Hülfe
genommenwar 5) und nun allein regierteIT);
von den zweiTöchternward die jüngsteAnna,
(geb. 1465) von ihrer Mutter ('469) in das
LüneburgischeKlosterWinsengebrachtc),und die
ältesteMagdalena war gleichfalsnoch unver-
ehligtu).

/ Schon
r) Chemniza. a. O. »äs. 7452^457, 146?, 1465,- Iun 4! im L. H. Albr.VUl. sä a. 1512,

briefl.und Origa Urkk.
f) ChemnizimL.H. Ulrichsll z M. ada.1455je.

aus On'gg.undbrieff.Urkk. AjsZeugeerscheinter
schonin einerUrkundev. 1.1449 M.fpt,

ff) DmerstebekannteUrkundeseineralleinigenLandes-
RegierungisidicBestättigungderNeulnandenburgi-
scdcnPrivilegien,beimChemnizin seinemLebe«,6 a. 1466, Aug.2v. ans briefl.Ulk.

r) Sch1aggert Chronic.Ribnic.ada, 14657
i4*9r ?• 867, 869, (woicdochsowohlin Anse¬hungdesH.Ulrich?,alsseinerweltlichenSchwester,einegedoppeltegenealogischeUnrichtigkeitbegan-genwird.)

v) Daß diezwoteGemahlinH. Heinrichsihmmehr,als eineTochtergebohrenhabe,wird,ohnederen
Namenzunennen,in der Cvrrespondenj,welche

«ach»
Meckl.Gesch.11.TH. Eee
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und

Ratzeimr^. Schon vorher war derBisch. LudolfzuRa-

zeburg(Jan. 2.) gestorben,undderbisherigePrior
desKomstifts Johann Stahlkoper, einDoctor

der Arzneigelahrtheit,ward feinNachfolgerv).
Noch wahrendderMecklenburgPommerfchen

Friedenshandlungenwäre es baldzu einerneuen
Fehde mit Lübeckgekommen,als eine bewafnete
Anzahl Mecklenburgischerund MärkischerEdel-
leute, uuter welchensichverschiedenevonH. Hein- '

richsGefolgebefanden,sichhatten'gelüstenlassen,
die reichenLadungen'derKaufmannswägen, die
mit Französischemund Italienischen Waaren von

Strasse»«der FrankfurterMessekamen,zwischenRaßeburg
raubbei >,udMöllnaufzufischen.Die Lübeckerwarenschon

imBegrif, unter Anführung desGr. Moritz von
Pirmout, sichfür diesenVerlust, durcheineVer-
wüsiungder benachbartenMecklenburgischenGü'
ter zu rächen. Doch H. Johann von Sachsen-
Lauenburgund derRath vonLüneburgvermittel¬
ten (April10.) eineZnsammenkunftz»iSchlntllp,
welcherauf Seiten H. HeinrichsauchdieStadt

Rostock
yachherihreLeibgedinModerungveranlaßt?,(1512)
vonBraunschwejgjscherSeitebeiläufigberührt.Ob
aberdiePrinzessinMagdalenaausdieser,oderaus
dererstenEheerzeugtsei1 bleibt,inErmangelungnä¬
herergenealogischenNachweisungen,unentschieden:
Sic lebteinzwischennochsolange,(1520,Jan.14.)
daßmanschwerlichihreGeburtüberdiezweiteVer-
mähiungihres Vaters (1452) hinaussetzenkann
(Mffppta origitaalia ä. a, IFI2, 1520; im Her¬
zog!.Archiv.)

v) >l-cropol. L. Xll, c, 10. Schröders P»
M. sä a. 1452/1406/S. 2067,2x77.
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Rostockbeiwohnte. Der Herzog,von demUn?
rechteseinesAdels-überzeugt,verurthsilteselbstdie
Räuber, daß ffe die noch vorhandenenMaaren
nachSchsnbergabliefernund denWerth derübri-
gen ersetzenselten; Für dieZukunft wurdenernst?
hafte Maasregeln gegen ähnlicheAnsschweisun-
gen, und ans beidenSeiten Enthaltung von aller
Selbsthülseverwillkührtw),

H. UlrichvonStargard entferntesichbaldvon Stargard-.
demSystem der hauslichenFriedfertigkeitseinesSchwer,.!.

Vaters. Weil dieSchwerinschenHerzogeseinen
Hauptmann zuWredenHagenDiederichvonPles-

*

sen, wegeneinerBeraubung derRostockerKauft
lente,hatten aufhebenlassen,unternahmer dage-
genvon Sternberg aus einenEinfall in das Ge--
biet seinerVettern, wobeidieHH. Heinrichund
Magnus für ihrePersonenin Gefahrkamen. Ei-
nem weiternAusbruchederErbitterungzwischen

so nahenVerwandtenkamendieLehnmannerder

LandeWendet,und Stargard zuvor: steentwar-

sen zuSternberg (May ig.) einenPräliminar-

Vertrag, vermögedessenH. UlrichalleGefangens

losgebenund allenSchaden ersehen,die Genug»

thuung für diepersönlicheBeleidigungder beiden

Herzoge aber dem Resultat eineranderweitigen

Zusammenkunftin Plau unterwerfensolte; die

Gewahrleistungfür ihn übernahmender Koim

Eee 5 thue

yr) Chronic,Slauic.Lindcnbf, ad a. 1466/ P»
228 Kranz, Vandal. L. XII. c, 35. ChemNiz iM

L.H. Henr.X.sc!a. 1466,a.d.Oriz» Rost«
Anzeigen1756,S. 125.
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Hur zu Mirow Bernhard von Plessen,Reimar
von Plessen,HenrichundViekevonRieben,Busso
vonDorne und OttoJlenfeld. Zu Plau geneh-
inigte zwar H. Heinrich(Inn. iZ.)dicSternber-
gerAbredeund behieltsich,auf denFall dergegen-
seiligenZu?ücktretung, seine?l»sprüchean die
Stargard^schenUnterhändlervor. Weil aberH.
UlrichdenVertrag nichtannehmenwolte,sohatte
erstererschonim voraus seineLandeund Leutezll

> einem Feldzug gegen ihn aufgeboten; und nur
erstnachwiederholtenVerwendungendesKührs.
Friederichvon Brandenburg, ward (Sept. 29.)
zu Parchim, unterVermittelung derWendischen
Manne und Städte, dieFrage vonderVerbind¬
lichkeitdesH.Ulrichs zur Haltung desSternber-
ger Vereins demGutachten beiderseitigerRache
imd der WendischenManne, vderallenfallsder
Obmannschaftdes Kuhrfürstenunterstellet: im-
mittelst ward derStillstand zwischenallen sechs
MecklenburgischenHerzogen,denBischösenWer-
mr vonSchwerinundWedigevonHavelberg,den
Grasen Johann undJacob von LindowRnppin
<bisDec.25.) verlängert,allenGefangenen,auch
selbstDieterichenvonPlessen,einstweilendieFrei-
heit wiedergegeben,denjenigen,welchemit dem
H. Ulriä) an dem persönlichenAngris der beiden
SchwerinschenHerzogeTheil genommenhatten,
sicherGeleit bewilligt und den Stargardischm
Garanrs diebürglicheVerpflichtungfür diePrä-
Liminarienerlassen» Nach einerneuenVerlan-

-r-
gerung



ZweiterAbschnitt. 195
zwing des Stillstands, (bis Febr.,2.) welche *46&
die KnhrbrandenburgischenGevollmächtigten
(Jan. iz.) zuGüstrowvermittelten,war»(Jan.
20.) Diederichvon Plessen, gegen ein anfthnli-
cheöLösegeld,seinerHaft ganzlichentlassen.Auch
versöhntesichH. Heinrich, unterH. UlrichsGc>
nehnihaltung,(Marzzo.) mir der Stadt Stern-
berg,wegendes, in dieserFehde,von beidenSei-
ten erlittenenSchadens, und die Städte gelobte
ihm für die Zukunft Friedfertigkeit»Der Kuhrf^
Friederichvereinbarteendlich(May 8.) zuWils- Vergleich
nackbeideHerzoglicheLiniensoweit, daßsieihm -Msnack,
die gütlicheoder rechtlicheHinlegung ihrer bis¬

cherigenIrrungen übertrugen, sicheinander im
zwischenrechtenSchlosglauben zusti-zten,einige
neue Uneinigkeitenden Unterhandlungenihrer
Rathe übergaben, künftigeMiöhelligkeitenhinge¬
gen nichtmit denWaffen in derHand, sondern
durch Vermittelung ihrer Rathe, Manne und
Städte, ausmachenzu wollen, angelobtenund
demKuhrfürsten die Obmönnschastdabei über-
liessenx)„

Diese hauslichenUneinigkeitenhatte», wie-Mttti'n-
es scheint,denFortgangdervorhin (1466) an? ^hir Erst-
gefangenenFriedenstractatenmit Pommerir vv- ^ ^
terbrochen. Nicht umsonst aber hatce sich der
Kuhrsürstso vieleMühe gegeben,die innerliche
Eintracht in demHauseMecklenburgwiederher-

Eee 3 zustellen,
x) Chemniza. a. O -ä 1467,1468,aus4b,ikfll.

uiid7 Origg.Urft. Rost.Anzeigen1756,G*
141»
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zustellen. Er bedurfteihrer HülfezudemKriege,

welchener izt über dieStettinscheErbfolgeaufs

neue mit Pommernzu führenhatte. Hkzu war

auch wenigstensder Herzogvon Stargard um

so viel geneigter,weil er selbstan PommernAn-
sprüchehatte, die theils vonseinerMutter In?
Zeburg und von ihres Vaters Bogislavs des
VIII. Berechtigung zu K. ErichsAllodialVerlas-
fcnfthaft, theilsvon seinerGroömutterMargare-
tha, H. SwantiborS des IN. Tochter, theils
aus der Erbschaft seiner Schwiegermutterder
WentischenFürstinSophia^ H. Wartislavs des
V III. Tochter, theils aus andern Gründen Her-
rührten. Er HattedeshalbschonselbstdesKühr-
fürstm Beistand gesucht, den ihm dieserauch
(Jan. iZ.) widerdieHH.Wartislav denX. und
Erich den U. aufs kräftigsteversichertey). H.
Heinrich von Schwerin hatte zwar, wegendes
Moors und derFehre zwischenSülz und Trib-
sees, einen Grenzstreitmit Pommern, der aber
( Febr. 3.) durch beiderseitigeRäthe verglichen
ward 2). DurchseinenaheVerwandtschaftmit
demKuhrfürstenlies er sich inzwischenleichtin
dessenInteressehinüberziehen.

UnterdemVorwande der öffentlichenSicher-
heit, ward (Jul. 22.) zn NeuAngermündezwi-
schendem Kuhrfürsten,demH« Heinrich,dessen

drei
, y) EhemnizimL.H. Ulrichsl l. aäs. 1467,1465,

aus brich,undOrig.Urkk.
*j Ebenderselbeim l H. Hmr. X.ad a, 146g,<l

d.Ori^Urk.
'
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drei alterenSöhnen und demH. UlricheineVer-
bindungwiderdiePommerschen^andegeschlossen:
Der KuhrfürstübernahmgegenStettin und die
Randow, dieHerzogeaber langstderTollensee
gegenTreptow, einen Feldzug, zur Verfolgung
derRäuberund der Po mmersehenHerzogeselbst,
daferne sie die Rauber schützenwürden. In
GefolgedieserAbrede,rückteH. HeinrichvorTrep?
tow, eroberte es nach vielemWiderstand und
legte 2.00j.ehn?euteund Soldaten zur Besaßnng
hinein, die aber von denPommerschenHerzogen
baldwiederüberrumpeltundtßeilsgefangen,theils
niedergemachtwurden. Die Markischen und
Pommerscheniandstandevermitteltenzwar(Sept.
21,) zu PrenzlowzwischenihrenHerren und den
MecklenburgischenHerzogen einen Stillstand,
(biöDec. 2,5.) um während desselben(Dec. 6. )
eine Aussöhnung zu versuchen^Auf dm Fall
aber, daß derFriedenicht zumStande kommen
mögte, verabredetender Kuhrfürst und die hiesi-
gen Herzogeschonim voraus einenneuen Ope-
rationsPlan, wornach

'sie
ihm erst Ukermünde

AudPafewalk,Er ihnenhingegendemnächstTrep-
Lowund Demminmit demganzenToltenftrLands
erobernhelfen, und die gemeinschädlichenRaub?
schlössergeschleiftwerdensollen. ObgleicheSmit
Brandenburg noch nicht zum Frieden kam, js
übernahmdochderKuhrfürstselbstin denWechsel-
seitigenFoderungenzwischenMecklenburg unv
Pommern (Jan, 8.) zu Prenjlan, mit beider

Eee 4 Theile
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Theile Einverständnis, das SchiedSrichterAmt.
Eine neue Befehdung, womit während dieses
Stillstandes diePommerfchenLandevonMecklen,
bürg aus beunruhigtwurden,wardauchzuRostock
(Jul. 20.) gütlichbeigelegt3).

Weil aber der BrandenburgPommersche
Krieg(Jnl. 2.-1.)vonneuemangimg,sounterblieb
auch die übernommeneschiedsrichterlicheEntschei¬
dung: Heinrichund Ulrichfönten, vermögeder
genommenenAbrede, sich nichtentziehen,mit ei-
tiemAufgebotihrer ganzenRitterschaftund aller
Städte, demKuhrfürstenbeiderBelagerungvon
Ukermünde(bis Sept. 8.) Beistand zu leisten,
und die RostockerhieltenunterdessenRibniß be¬
seht,-um auf dieserSeite einen feindlichenEin-
fall zu verhüten. Allein die vereinigtenBemü-
Hungen der Belagerer waren vergeblich: ihnen
selbst warv alle Zufuhr abgeschnittenund ein
Wismarscher Bürgermeisterkamdabei ums ie:
ben. AusVerdrus legtederKuhrfurst dieWas-
fen und bald nachher(1470) auchdieRegierung
nieder.

Mecklen« ZwischenMecklenburgund demH. WartiS-

m/rscher***aoüon Stettin ward immNtelstauf derhohen
BrückevorDamgarten, selbstunterVermittelung
desKuhrfürsten,ein Stillstand (von Sept. 1.bis

Dec.

a) Ebendaselbst 1468, Jul-22. Sept. 2i.uni>
*469, 3an. 8. aus briess. und Origg. Urkk. Cliron.

Slauic. Linde nbrog. ad a. 1468, p. 229.

vandai. l. xii. c. 39. Rost. Anzeig. 1756/€.
»571»58.
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Dec.Zi.) getroffen,umwährenddesselben(Nov.
1.) auf einerZusammenkunftzu Perchow den
entscheidendenAusspruchdes Königs vonPolen'
zu erwarten, für dessenBefolgung von beiden
Seiten hinlänglicheSicherheit bestelltward; in
dieserAussichtzogman auchschon(Sept. 2.) die
NosiockischeBesatzungaus RibniHzurück. Ohne
iedochdenschiedsrichterlichenSpruch abzuwarten,
brachtendie beiderseitigenRothe vor ebendieser
hohenBrücke (Oct.21.) zwischensämtlichenHer« Frieden«»
zogen von Mecklenburgund den Pommerschen
HH. Erich, Wartislav und des ersternSöhnen
einenvollkommenenFriedenzumStande, der so-
gar in einewechselseitigeVerbindunggegenKühr-
brandenburgund iedenandernFeind übergieng,
auch mit gemeinschaftlichenMaasregeln zur Er-
Haltungder öffentlichenSicherheitverstärktward.
EbendaselbsterhielteineneuePommerscheFeind- 147»
seligkeitgegenRostockerKauffeute,(Dec. 13.) um
ter den Händen der beiderseitigenLandesherren
Heinrich und Wartislav, eine freundschaftliche
Behandlung b). Die Ruhe von dieserSeite
wandte H. Heinrichdazuan, demK^ Christian 1469,
von Dannemarkin demKriegemit demGr. Ger-
Hardvon OldenburgvortheilhafteUnterstützung
zu leistenc).

Eee 5 Mit
l,) Chemm'za. a. O. ad a. 1469,Oct.sjü 1470,

£>CC.13, ausOrigg.Ulkk. Ldronic.8!au!c,
nbtog. ada.1469,p,2zo.Kranz.Vandal,Lib,

XIIi.,c. 1. Rostock.Anzeig.1756,S. 15z.
-) GebhardtDänischeGeschichteS- 702. Chionlc*
Slau,Linticnbrog, p.233/ ad a, 1472.
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5471 Mit dem HerzogUlrich dem IT. verblühet«
(»achFebr.25.) derMannSstammdesHau-

Meckl. !eöStargard, nachdemesfast120 Jahre vondem
Staijjard.MecklenburgischenHauptstammabgesondertge¬

wesenwar 6). Erhalte seinenfrühen Tod lange
vorausgesehenund deshalb(1470,1denMannen
und Städten seinerLandeStargard, Sternberg,
Röbel lind des halbenLandesWendenanbefoh¬
len, nach seinemAbschiedeaus derWelt, nicht
gleich an feineVettern überzugehen,sondernsich
fo langean feineWittwe, SchwesternundTöch¬

ter zu halten, bis ersterewegenihres Leibgedings
hinlänglichgesichert,und letzteretheils standet

massigverheirathetund ausgesteuert, theils in
Klösternverfolgt, und alle redlicheSchuldenbe-

zahltwaren,widrigenfalsabereinenandernHerrn
anzunehmen,der eine von den hinterbleibenden
PrinzessinnenzurGemahlin nehmenunddieübri-

gen versorgensoltee). Seiner Gemahlin der
WendischenPrinzessinKatharina hatte er erst,
gleichnachihrer Vermahlung(14Z5) die halbe
VogteiGoldberg, oderbis zuderenEinlösungdie
halbeVogteiStrelitz, mit verschiednenHebungen
aus Nenbrandenburg,Woldeck,Stargard, Ne¬
verow u. a. m. nacheinemAnschlagvonjährlichen

2400
. «Z)ChemnizimL.H.Ulrichs,471, Febr.25,

aus einerbrkfi.Urk. CJiron.Slau.ad a. 1471,
i beim Lindetibr. p. 2z2. Kranz, Väodal, L,

X111.cap.5. AusJrrchumwirdgewöhnlichseine
Todesartmit der VergiftungH. Ulrichsdes1.
(1417)verwechselt,

e) Dipi.Mfpt.dea. 1470,Marzl l. ansdemhajogl.
Aichiyz«Schwerin.
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S4C0StralenA'k., zumLerbgedingverschrieben
und ihr dieWahl gelassen,sichdafür imFall ihres
Wegzugesihreeingebrachten6000 Rhfl. miteiner
Verbesserungvon ZoooRhfl. erstattenzu lassen.
Statt dessenhatte er ihr nun dieStadt undVog-
tci 5üpze, sonst Eldenburg genannt, mit allen
nntzbarcuRegalien, dcrMannschaftunddenMo»
bilien des dörtigenSchlosses, die halbeVogtsr
Parchim und den schuldenfreienUcberrestderOr¬
boer zuNeubrandenburg, samt allerFranenGe-
rade, angewiesenund ihr dieFreiheiteingeräumt,
selbiges,bei etwauigexVeränderungihres Witß?
wenstandes,solangezumPfands zu behalten,bis
ihr vonseinennächstenErben auchihreeigemhnm-
lichen20000 Rhfl. ausbezahltscynwürdent).

Seine einzigenbeidenTöchterJngebuvg und
Elisabeth (geb.1468) nahmendieSchwerinschen
Herzogezusich. Erstereward in derFolgezwar
(1487) mitGr. Henrichv. Stollberg versprochen,
aber (nach 1489, Ott.iL ) an Gr. Eberwin von
Bentheim vermählt und, gegen die gewöhnlich»
Verzichtleistungans alleAnsprüchean ihr väterli¬
chesErbebiszum2lbgangdesregierendenMc.w s-
stammes,mit4500Rhfl. ansgesteuert.(Sie starb
1509) g). letzterebrachtenihreVettern ins Klos

stee
f) Chemniza. a. O. ada. 1455auseinerbriefl.uM

-.da. 1470,Marz it. a. d.Orig. Urk.
x) Chemnizim L. H Magn.II. ad a, 1487,>nus

einerbriefl.Ulk. Verlobungs-undWerzichtlei-
stungsUrkunde-1. 1489,Iul. 7. ans demHerzog!»
LlrchivMlpt. (DieAnwerbunggeschähedurchdm
MitterVerth^idvvnMrg, undzurHiyahsiiedes
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sterRehna, woselbstsiein derFolge (vor 1505)
Priorin ward und noch lange hernach (1522,
Sept.8.) lebte.AuchseinebeidenSchwesternfielen
ißt den Schwerinschen Herzogen zur Versorgung

anheim, und diesebrachtendemnächstdiePrin-
Zessin Anna (147z) ins Kloster Ribniß, wo sie

(1475) denSchleierderKlarisserinnenanlegtek).
Nichts konntealsodenH.Heinrichweiterab?

Halten,als nächsterAgnat vondeneröfnetenStar-
gardischenLandenBesitzzu nehmen: er empfieng
von den Mannen und Städten deöLandesStar-
gard zu Neubrandenburg(Jul. 15.) dieErbhnl-
digungund bestätigtesämtlichenEinwohnernihre
Privilegien, insonderheitdem überlebendenweib-
lichenGeschlechtederEingesessenendas inMecklen-
bürg hergebrachteRecht des lebenswierigenBe¬
sitzesihrer Erb- undLehngnteri).

Leibgedingsvo» 800 Rhfi. jährlicherEinnahme,
welcheihrnachdesGrasenTodemit900©fi,vergü¬
tet werden sötten, ward Ciriac von Dischwang nach
Bentheimgesandt).I.-mb.Sebla^A-rc ad
1475,1489,(Ort. i8>)s>.876,877,(wosieiedoch
unrichtigzuH. UlrichsSchwestergemachtwird.)
Kranz, Vanda/. L. XIII. c. 5. Gr. Ebertvins von
BentheimMorgengabsVerschreibungaufjahrliche
150fl.;Quitungauf4500fl.Brautschatz,undGe-

/ genVermachtuis!NotificationdesAbsterbensseiner
Gemahlin,beimChemnizimL.H. Magn.11.ad
a. 1490;May10.undSept. 6. undHenr.xi. sä

1509/Aug.7. ausdenOrigg.Urkk.
Ii) Lamb.SchlaggertChronic,Ribnic.p.8?Z'8?6,
. ada. 1468, 1473, 1475; P- 880, ad a. 1522.

SchrödersWism.ErstlingeS. 237.Diplomat.
Meelenb. p. 1259, 11.30,ex a. 1503.

i) GerdesSaml. n. St. S. 901denStädtenNeu¬
brandenburg, Friedland,WolbeckundSternberg
wurden(Jul. 16.17.18. und28) ihrePrivilegien

. «ochbesondersbestätigt.(ChemnizimL.H.Henr.
X. ad a» 1471, aus briefll.Urkk.

Drit-
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FriederichSdes IH. und derganzenNation be-

schaftigt hatte, riefauchdenH. Heinrichauf die
ReichsversammlungnachRegenspurg. Für ihn

Hattedie BeschickungderselbendenNüßen, daß
Neue er von dem Kaiser (Aug. 16.) die Erlaub-

^and.Zölleniö cr^e(t/ jlt Nibnitzund Grevismühlen, zur
BestreitungderSicherheitsKosten,vondendurch-
gehendenKaufsmannsgüterneinenneuenZoll zu
erheben. Kaum hatte derHerzogdiesekaiserliche

*473 Bewilligung (May 12.) an den beidenneuen

Zollstattenbekannt machenlassen, als dieStadt

Lübeck,wegenihrer vormaligenMecklenburgRo-

stockischenZollbefreiungen,(S. 18A.) stchdarüber

beschwerteund, nach einer vergeblichenZusam-
menknnftmit demH. Heinrich(Jul. 1.) zuWiS-

mar, (wozuauchRoffock,Stralsund undGreifs-

wald eingeladenwaren) am kaiserlichenHefe zu
147z Augspnrg (May 14.) eine neueSchutzversiche-

rung über iene altere Freiheiten,
"mit ausdrück-

licherExemtionvondenbeidenneuenZöllen, un-
ter AndrohungeinerPom von ZoMk. löthigen
GoldesaufdenentgegengesetztenFall, auswürkte.

1474 Der Herzogappellirtedavon (Marz iZ.) an die
Person desKäiftrSund mogtevielleicht,imVer-

trauenanfdieeinmalerhalteneunbeschränkteZoll-
begnadigung,das erschlicheneVerbot so wenig
achten, daß er in Gefahr kam,siedarüberganz
zuverlieren. Der K. ChristianvonDannemark
brachtees endlichbeim Kaiser dahin, daß der
Herzogdie neuenZöllezwar behielt, aber dieLü¬

beck«:
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beckerganzdamitverschonensollea% Damit zu
Ribnitz dieHandlung n'7chtmit einerdoppelten
ZollAbgabebeschweretwürde, ward derbisherige
Zoll, welchendie Stadt, zu? Unterhaltungder
Brückenund Damme, zu erhebenhatte, eingezo-
gennndHr dafür (Nov. 27.) eineEntschädigung
aus derherzoglichenZollEinnahmeversichertb)„

Weil indessendieHandlung aus Lübeckund atttf
Pommern, zum Nachtheil der neuenLandzölle,
einenandern Gang zu Wasser nachRostockund Wassers
Wismar genommenHatte,soerlaubtederKaiserden
Herzogen, (2(pril 23.) auchdaselbst,nach eben 147s
demFuS, wie diebeidenLandzölle,für allezurSee
ein- und ausgehendeKaufmannsgüterzweiWaj)
serzölle,den einen zwischenRostockund Warn«
münde,den andern zwischenWismar uud Poel,
anzulegen. Durch dieseVergünstigunghielten
die beidenSeestädte ihre wohlerworbenenPrivi-

l11
a) Kranz.Vand.il.Lib. XIII. cap.7. Chemttijtili

L.H. Heur.X.z. M.ad a. 1471, Äug.16; 1472,
May 12; 1474-Marz 16; imL.H. Mag». IL
ad a. 1488, Dec. 26. aus den Origg. Urkk.
Rost. Anzeigen1756,S. 182. Diplomafar.
Meclenb. ad a, 147z, p. logz. Chronic.SJau,
Lxndenbrog. ad 3. 1472, p. 233. Drevers Ein¬
leitungzurKenntnisLübeckischerVerordnungen,S.
59. SchreibenK. ChristiansvonDännemarkan
H. HeinrichvonMecklenburg,d. d. Laucnburg23»
Aug.1474,beimChemnija. a. O. aus derOrig.
Urk. 1

b) Dipl.Mfpt,J. a.L474,Nov.27. Acccssions-
ActederjungenHH.Aibrecht,MagnusundSM*,
thasard,d.Viirth30.Nov.1475, in Dcdudlion.
vnion. comnmniun, et i 111spar ab, Mcclenb.
6. Beil.
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legtenverletzt,sieverwahrtensichdeshalb, gegen

die herzoglichenAnfsoderungenzur Befolgung

der kaiserlichenConcession,durch eine feierliche
Protestation und Berufung auf eine richtigere
Belehrung des KäiferS; um dieseAppellation

destokräftigerdurchzusetzen,verbandensie sich,
(Jul. 30.) dieselbegemeinschaftlichzu verfolgen

auch alle Vortheile und Gefahrenmit gleichen
Schultern zu tragen. Alleines bedurftedessen
nicht, sondernsobalddiebeidenStädte denHer-

zogennur die nachteiligen EinflüssesolcherZölle

auf ihreHandlung vorstellten,waren diesevon

selbstso grosmüthig, daß sie, anstatt von ihrem

RechteGebrauchzu machen, ihnendas Original

1476 derVerleihungsUrkundeausliefertenund auf de-

ren Inhalt, (April 23.) bei Bestätigung aller
GerechtsamebeiderStädte, Verzichtleisteten,auch

siedeshalb gegendenkaiserlichenHoszu vertreten
versprachenc).

Bischofs« Für den Prinzen Balthasar zeigtesicheine
Wahl zu AussichtzueineranständigenVersorgung,als im
'
he i'm» Stifte Hildesheim,nachdesBisch, Ernst Tode,

eine Spaltung unter den Domkapitularen ent.
stand, indemeinige den Landgr. Hermann von
Hessen,und diemehrstenanderndenDomdechant
HenningvonHaus, zumBischof wählcen: iener
hattedieRitterschaftdes Landes,dieserdieHH,
Friederichund Wilhelm von Braunschweig, den
Bisch. Bertold von Verden, die Stadt Hildes?

heim

- ) Rostock.Anjeig.J757,®.?»J®*
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heim und selbst die päbstliche Bestättigung auf
seiner Seite. Wie ersterer immittelst Admini¬
strator des Erzbisthumö Köln geworden war,
übertrug er seineAnsprüche demPrinzen Balthar
sar von Mecklenburg, und dieser ward nun (weil
er das zur Bischofswürde erfodcrliche Alter noch
nicht erreicht hatte) zum Administrator des Bis?
thums pvstuliret. In dessenNamen errichtet«
der H. Magnus mit dem Domprobst Eggert von
Wenden und den übrigen Stiftsständen zu Gro?
now eineKapitulation, worin diesees übernahmen,
den Prinzen zum Bestß desStifts zu verhelfen,und
demH. Magnus einstweilendas Schlos Steuer
wald einräumten, um selbiges auf den Fall, daß
sein Bruder das Biöthum nicht erhielte, bis zur
Erstattung ailet Auslagen und Kosten, unter»
pfändlich zu behalten. Beide Theile verbanden
sich aufs genaueste gegen die Stadt Hildesheim,
den Bisch. Bertold zu Verden, den jüngern H.
Friederich von Brannschweig und andre Anhän¬
ger des Bisch. Hennings. Steuerwald ward 147t
aber bald von der Gegenparthei belagert. Zn
dessenEntsatz, ergrif Magnus, auf Ansuchen der
Stiftsstande, (Jan. 20.) die Waffen wider den
Bifch. Henning, dieBrannfchweigfchen HH. Wik
Helm den ältern, Wilhelm den jüngern undFrie-
derich und wider die Stadt Hildesheim, nahm
auch von der vesten Stadt Peine Besitz. Doch
vermittelten der Erzbisch. Johann von Magde¬
burg, der Bisch. Gebhard von Halberstadt, die

M-ckl. Gesch.ll. Xh. Fsf Städte
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Städte Goslar und Braunschweig (Oct. 2Z.) zu

Quedlinburg einen Stillstand d)„
*474 Während desselbenward Balthasar, der in-

Schwerin
(April 18.) aufs neue das Rectorat der

^ '
Universität Rostock übernommen hatte, nach des

Bisch. Werners von SchwerinTode,(vorIau.2Z.)

mit wenigem Schwierigkeiten zum Verweser der

Kirche und des Stifts Schwerin (EccleficZweri-

nenfisin fpiritualibus et temporalibus Adminiftra-

roi)postnliret. DieGeistlichkeitdesStifts bewilligte

ihm, zur Auslösung der paöstlichen Bestättignng,

eine freiwillige Beihülfe ^lub/idium cbaricaciuum)

und erhielt dagegen von ihm die Versicherung, sie

künftig mit Auflagen nicht zu beschwerene).Es kam
nun

<1) Chronic. Slau, Lindenbr. ad a. I471f P* 232.

Kranz. Saxonia L. XII. cap. 10; Mcttopol. L.Xn.

c. 8. Chemnizim L.H. Balkhas.II. ad a. 1471,

und Magn. 11. ad a. 147z, aus britfll.Urft

«) RostockerEtwas ic. 1739,S. 494. Die Urkunde
in Schröders P. M. S. 2249. de die Mcrcurii
iricefima et penttltima menfis üecembris a, 147z,

worinder Bisch.Wernernochals lebendaufgesüh-
ret wird, gehört,nachder damaligenZeitrechnung
a naciuitatedomini,(25. Det.) iWflVins I475su>
nachderunsrigenaber, (vom I. Jan bis ZI. Dec.)
ins i4?2ste Jahr, in welchemauchder 30. Dec.
ein Mittwochenwar, wogegener 147z auf einen
Donnerstagfiel. PromotorialschreibendesHerzogs«
Administrators Balthasar an den Magistrat zu
Rost.d.d.BÜtzoW,sS.Jan.MCCCCLXXHII.(nicht

1484) in Rost. Anzeigen1758, S. 17,18. He-
derich beim Gerdes :e. S. 455, 456. Seinen
Titel S. man in Schröders P. M. ad a. 1476,

x. 2279. Oiplomarar. Ivleclend. ad a.
1477, p.io§(5, Rost. Anzeigen1757t <&<52i85.
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nun zwischen ihm und dem Bisch. Henning eine
Vertauschung beider BiSthümer in Vorschlag»
Weil aber nach Ablauf des Stillstands das Glück
unveränderlich der überlegnem Gegenpartei zur
Seite stand und Steuerwald an den Bisch. Hm-
ning übergieng, so mußte man, unter Vermitter
lung des K. Christians von Dannemark, (Jus»
28.) mit einem Vergleich zufrieden fetzig worin
H. Magnus, gegen eineEntschädigung von 9500
Rhfi. alle feine Besitzungen im Hildeöheimfchen
dem Bisch. Henning abtrat, und Balthasar allen
Ansprüchen an das Bisthum entsagte 5). Dieser
begnügte sich seitdem mit dem ruhigern Stifte
Schwerin und verbessertedie innere Einrichtung
seines Domkapittelü, indem er die Ordnung der
Suecession in Präbeuden und die Erfodernisse
der Competenten näher bestimmt«tk).

Mit den beidenverwittwetenHerzoginnen von SWgaM-
Stargard Margaretha und Katharina entstanden scheWii»
Irrungen über ihre Leibgedingögüter. Die erstere
wurde, durch einen vorläufigen Vergleich zwischen 1^
dem H. Heinrich uud ihxem Vater H. Friederich
von Lüneburg (Sept. 23,) auf dem Kuhsande bei
Boizenburg, beruhigt; und mit der andern ward
ein Tausch getroffen, wodurchsie, (Iul. 21.) statt 1475
ihres bisherigen Witthumö, dieStadt, das Schlos
und die ganze Vogtei Wesenberg, blos mit Vor?

F ff 2 behalt
5) Kranz Metrop. L. XII. c. g, et 9. CHM'Niz IM

L. H. Magn. II. ad a. 1474, Iul. 28. aus einer
briefl.Urk. Kochs Versucheiner pragmat-Gesch-
desHauses Braunschw.Lüneb.S. ZvA.

f) Hederich a. a. £>, S. 456.
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behalt derOefnung des Schlosses zu Kriegszeiten,

und die Orboer zu Friedland mit verschiedenenam

dem Hebungen erhielt g).
Fürstkrü« Unter die jungen HH. Albrecht und Johann,
!>«icyer

«achAblauf der vorhin (1464) bestimm?

ten sechs Jahre, ihre abgesonderteHofhaltung zu

Güstrow behielten, mischtesichgleichsalseiueUm

einigkeit, weil ersterer die Vogtei Neuenkaland

mit Zvoo st. von demBrautschatz seinerGemahlin

allein eingelöset, auch auf das verpfändeteSchlos

Kummerow 800 ff. mehr verwandt und seinen

Bruder von dem Mitbesitz ausgeschlossen hatte.

H?4 Wie sich nur H. Johann (Jan. 19.)zu Tempzin

zu einer gleichenVerwendung des BrautschaßeS

Tempzin.seiner künftigen Gemahlin erbot, ward die völlige

Gemeinschaft in Ansehung aller gegenwärtigen

und künftigen Gr>er unter beiden Brüdern wie-

derhergestellt und dem H.Albrecht von dem künf¬

tigen Pfandschilling für die Vogtei Kummerow

ein Ueberschus von 800 fl. vorausbedungen h).
M72 In dem fortgesetztenSrettinschen Erbfolge^

streit half H. Heinrich, nachdemer mit dem neuen

Kuhrf. Albrecht von Brandenburg, (Friederichs

des If. Bruder) wegen der wechselseitigenBefeh-

Laudsnededüngen ihrerUnterthanen (Apr. 27.) zu Wilsnack
zu eine gütliche Unterhandlung verabredet hatte,

Wilsnack,
24.) den Prenzlauischen Vertrag zwischen

dem Kuhrsürsteu und H. Erich von Pommern
ver-

g) Chemnitzim t H. Henr. X. ad g. 1473, 1475,
aus den Origq. Urkk.

h) Ebenderselbe im L. H. Ich. XXIll. ad ».
^474, Jan. 19. a. d. Ong.^Urk.
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vermitteln, wodurch letztererStettin als einBran¬
denburgischesLehnbehielt. Die Freundschaft des MGen-
H. Erichs mit dem HauseMecklenburg ward seit- bürg-
dem (Jul. i.) auf der Fehre bei Triebsees, durch
eine Ehestiftung zwischen seiner Tochter Sophia
und dem H. Johann noch mehr befestigt, der
Braut wurden 6000 fl. zur Mitgabe ausgesetzt,
das Beilager aber noch 2 Jahre ausgesetzt. Eine
Folge dieser Verbindung war (Mäy 27.)zu Neu- 1474
brandenburg ein allgemeines Vertheidigungsbünd- Pommer-

nis des H. Heinrichs und feiner 4 Söhne mitH. Verblii-
Erich und Wartislav auch des ersteren Söhnen düngen.
Bogislav und Kasimir wider ieden, ausser dem

Pabst und demKäiser i). Die verabredete Ehe

ward zwar nicht vollzogen: der Bräutigam un¬

ternahm, in GesellschaftseinesBruders Magnus,

eine Reise in das heilige kand, um vielleicht auf

diesem fernen Wege den Se:gen des Allgegen¬

wärtigen für feine nahe Herrath zu suchen, und

lies den H. Albrecht unterdessen (März 23.) zu

Güstrow und Plau allein reeieren, er fand aber

statt dessenunterwegs seinen Tod und kam nicht

wieder k). Dagegen ward durch die Hand der

Fff 3 Star?

i) Ebenders. im L.H. Henr. X.ad a. 1472, Apr.
27. und Jul. I > ad a. 1474, May 27. aus bricht.
Urkk.BuchholzBrandenb.GeschIii. Th. S. 192.
Von mchrernEonferenzenderHH. Heinrich, AI-
brechtund Johann mit demMkgr. Albrechtvoa
BrandenburgwegenSicherheitderStraßen (147z)
S. Rost. Anzeigen1756, S. 185.

Je) Lamb. Schlaggcrt Chronic. Ribnic, I. c, p,
870. Rost. Anzeig.1756,S. 185,194. Kranz.

VatvJ,
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®4;75 Stargardischen Prinzessin Magdalena, (H.Hen¬

richs des ll. Tochter) mit demH.WartiSlav dem X.

ein neues Band geknüpfet und mit einem Bral^t-

schätzvon 6000 Rhfl. begleitet I). ?luch der zer¬

rissen? EheContrakt des H. Johanns ward nach

H» Erichs Tode (f 1474) von dessenSohne Bo-
MZ6' gislav dem X. (May 21.) zuAnklqm mit demH»

Magnus wiederhergestellt und der künftigen Her-

zogin Haus, Stadt und Vogtei Schwaan zum

^eibgeding verschrieben; wobei ihr iedoch die

Freiheit, statt desselben, nach des Gemahls Tode

ihre 6000 ff. zmückzunehmen, fo wie dem Hause

Pommern, nach ihrem erblosen Ableben, der Rück-

fall des Ehegeldeö vorbehalten ward Wie

«in eben diese Zeit die Streitigkeiten zwischen

Pommern und Brandenburg von neuem auszu¬

brechen droheten, weilH.Bogislav an denPrenz-

Hauer Vertrag nicht gehalteu feyn wolte, hielten
un-

Vand; L. XITII, c. 33, f>.m. 336) v. 40. S(uf der
Rückreisewaresvielleicht,woH. Magnus in Ge¬
sellschaftandrerFürstendenH. Karl vonBurgund
bei derBelagerungvon Neustbesuchte. (Chrqn»
Slau. Li nden br. ad 3.14.74, p, 235. Gebhardt
DänischeGesch.S. 708.)

Z) Eheberedung d: Levin,7. Aug. 1475. (Dipl.
Mfpc, aus demherzogl.ArchivzuSchwerin.) Her«
jvglichMecklenburgischeSchuldVerschreibungauf
6000 Rhfl. beim Chemniz a. a. O. ad a. 1475,
Sept. 17.n. d.Orig. Urk. H. Wartislavs zuStettin
Quitirung derHH. Albrechtund Magnus zuMe-
rklenb.über 400 Rhfl. von demBrautschatzseiner
GemahlinMargaretha, -!.d.Levin,12. Aug. 1477,
beimChemnizim L.H. Albr.VII. a. d. Orig.Utk.

*0 Chemnij îm L.H. Magn. i».&da. 1476^gvs 2
Origg. Urkk.
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unter andern Albrecht und Magnus und deren
Nathe die, schongegen einander ausgezogenen
Schwerdter,durcheineaussöhnendeDazwischen-
fünft, zurückn).

Gleichwohlgab zufälligerweiseebendieVer- Molzahn-

MahlungdesH. Magnus zu einemneuenBruch schrFchd^

mit PommernGelegenheit,als ihm allezudieser
FeierlichkeitbestimmteKostbarkeiten(über4000fl.

Werth)auf demWege nachStettin, durcheinen
PommerschenLehnmann,JoachimvonMolzahn,
geraubt wurden, der immernochAnsprücheauf
Penzlin behauptethatte und sichkurzvorheraus

des Herzogs Gefangenschaftmit grossenSum-
menhatte lösenmüssen. Er konntevomH. Bo-
gislav keineGenugthuungerhalten, dieVollzie¬

hung der Hcirach ward darüber ausgesetzt,und

es kam schonzu FnndseUgkeittu. Der junge
Markgraf Johann von Brandenburg, der in
AbwesenheitseinesVaters die Regierungin der

Mark verwaltete, übernahmes zuKöln an der

Spree, (Jan. 16.) beideTHeilemit einander zu 1477
versöhnen, auf den Fall aber, daß Bogislav

sichdabeinichtberuhigenwürde, verbander sich
schonim voraus mit denHH. Heinrich,Albrecht

Fff 4 «nd

n) Buchhotza. a £>S. 195,ff. UebexdieBedin«
gungendiesermündlichenAussöhnungkonntedaher
auchH.Magnus(1500)einglaubwürdigesZeug-
nisablegen,als darübergestrittenundauf käiserli-»
chemBefehlvonden?BischofzuLübeckeinZeugen.
VerhörzumewigenGedächtnisangestelltwurde.
(GesterdingsPvmmerschesMagazinIi, Th. <&.
262, Kranz, Vand, L, XIII, cap, 6.)
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undMagnus um denHerzogvonPommernund
dieMolzahnesodann, ohneweiteregütlicheVer-
suche,mit vereinterMacht zur Genugthuungan¬
zuhalteno).

Den weiterenErfolg dieserUnterhandlung
Todesfall, erlebteH»Heinrichnicht,sondernmußteihn seinen

Söhnen überlassen. Noch knrzvorherhatte er
seinemPrinzenMagnus, zurstandeömafsigenUm
terhaltung seinesHofstaats, ausserdensonstschon
genossenen400 Rhfl. jährlicherEinkünfte, noch
dieVogteienStargard und StrelitzmitdenStäd¬
tenNeubrandenburg,FriedlandundWoldeck,die
unverschuldetenAntheilean denStädten undLan-'
den Röbel,PenzlinundWaren, nebstdenSchlös«
fern und Vogteien Wredenhagenund Marniz,
nur bloS mit Ausnahmede?Lchns- und Landes-
Hoheit (vomSept. 29.) auf zweiJahre angewie¬
sen. AlleinseinTod unterbrach(nachFebr.24.)
die VollziehungdieserAbfindungp).

im,Hssse Das Glück war ihm wahrenddes langwie-
rigenZeitraums feinerRegierunggünstigerge-
wesen,als allenfeinenVorfahren, indem es alle
dieLanderunter seinerHerrschaftvereinigthatte,
dienur iemalSvon Pribislavs Nachkommenei«

gen-
0) Rost. Anzeig.1756, S. 198. CW. Slau.

Lindenbrou,ada. 1476, p.235.Kranz.Vandal.
L. xiii. cap,,s. Chemmzim L. H. Hmr.X.
sä a, 1477, a* Orig. Ulk.

k) Mfpt. aus demher;ogl.ArchivohneDs«
tum. Chemmza. a. O- ad a. 1477, Febr. 34,
aus seinerletztenbekanntgewordenenbrich.Utk.Larob,Schlaggert ad a, 1477,«>,877.
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Kenthümlichbeherrschtwaren. Zwar hatte das
Glück nichtgewollt, daß er ebensoschwacheNach-
baren, als seinAeltervaterH. Albrecht, zuZeitge-
Nossenhaben solte, die seinen eignen Bemühuu-
gen eine Erweiterung seines WirknngsKreiftS
verstattet hätten. Der Muth und die Thä-
tigkeit der Brandenburgschen Markgrafen aus
dem Hause Nürnberg auf der einen, und dieauS-
gebreiteteMacht des nordischenMonarchen auS
dem Hause Oldenburg ans derandernSeite waren
viel zu sichere GarantS für die Sicherheit ihme

Grenzen. Dagegen Hatten die verführerischen
Schmeicheleiendes Glücks in eben dem Maasse,
worin sie feinenKörper mästetenund feinerSinn-
lichkeitfröhnten, seinenGeist so sehrerschlaft, daß
«sich allmählig von unternehmendenAnstrengun¬
gen entwöhnte. Das machteihn gegendieSchätze,
die seine Wohlthäterin mit verschwenderischer
Hand ihm zuwarf, so gleichgültig, daß bei allem

seinemGlücke, doch feine Einkünfte, zur Bestreu

tung der vergrößertenBedürfnisse, bald nicht mehr

reichten, sondern noch ein grosserTheil feinerDo-

manen undRegalien an diejenigenseinerLehnleute

und Unterthanen, die seineSchwache rechtzn bts

nutzenverstunden,veranssertoder verpfändet wnr;

de. So wenig er für seinePerson zum Kriegs

Neigung und Anlage hatte, so war doch ebendar-

um seinLandein immerwährenderSchauplatz von
PrivatKriegen und Selbsthülfe. Der Herzog war,

aller Landfriedcnsschlüsseungeachtet,eben sowenig

sff 5 im
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im Stande, Ruhe und Ordnung in seinemLande

zu erhalten, als sein Zeitgenosseder Kaiser Frie.'

derich der III. wahrend einerebenso langweiligen

Regierung mit allen seinenReichstagen im Reiche.

Doch würde man jenem, ebenso sehr wie diesem,
Unrecht thun, wenn man alle Fehler und Unord--
nungen ihres Zeitalters allein auf dieRechnung
ihrer Regierungen setzenwolte.

Mccklen- Seiner Gemahlin der Brandenburgischen

Schwerin PrinzessinDorothea (verm. vor 1438) hatte er
(1473, Nov. 23.) die Häuser, Städte und Bog-

teien Gadebusch und Greviömühlen, den Hof zn

Mecklenburg und den MecklenburgischenHof in

Wismar mit der Mühle zu Bukow, zum ieibt

Oedingvermacht. Von seinen Kindern überlebe

ten ihn, nachdemder Prinz Johann (geb. 14Z9)
ihm (1474) in dieEwigkeit vorangegangen war,
nur Albrecht, (geb. 14Z8) Magnus, (geb. 1441)
Balthasar (geb.1451)undElisabeth(geb.
1449). Diese war (14Z2) von ihrem Vater

ins KlosterRibniß gebrachtund von demSchwee
rmschenBisch. Nicolas (1454) eingekleidet, ihr
Gelübdelegtesie(1461) in dieHände derAebtissm
Hedewig ab, worauf sie (1464) zur Cantorin

und,(1467) nachResignation derersrerenXOct.4.)
zurAebtissingewähltward. In der Folge mußte

sie, (1493) um einer ärgerlichen Nachrede aus?

zuweichen,dieRegierung der keuschenJungfrauen

niederlegenund einer Vicaria überlassen(+1503,

Dec.Z i.). Ihre ältere Schwester Katharina
(geb.
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(geb. 1444) war gleichfalSdemKlosterleben.be-
stimmtgewesen,aberfrühe(14Z1) gestorbeF^und
die zwotePrinzessinAnna (geb.1447) warzwar
mit demH. Bogislav von Stettin (1461) ver-
lobt, alleinderTodletztesie,stattdesBrautbettes,
(1464, Sept. 7.) ins Grab zuDoberan q).

Die beidenweltlichenSöhne Albrechtund Fürstbrü«

Magnus traten nun dieRegierung desganzen
Landesan, und weil dieFolgen derunregelmaftschasts-Ltt'-
stgen Mirthschaft ihres Vaters keinegedoppelte trag.

Hofhaltunggestatteten,vereinbartensiesich(April

7.) zuSchwerin, noch zweiJahre ihre Landeund
Leuteungetheiltbeisammenzu lassen, alle Ein-
künfte gleichzutheilen, und ihren Hofstaat auf
gemeinschaftlicheKostenzu unterhalten. H. AT-
brechtSGemahlinKatharinenwurden,ausserdem
GüstrowschenZoll, jährlich100 guteMk. bewil¬
liget, so lange bis H. Magnus auchHeirathen
würde: Weil Albrechtemen^TheilihresVermö-
genszuEinlösungenverwandthatte, soversprach
Magnus, wenn ihm eine (Pommersche)Prin-

zessinmit 6000 Rhfl. zu Theil würde, ihrengan¬
zen Brautschatz, wenn ihm aber eine <mdre
20,ovo Rhfl. zubringensolte,dieHälfte davon
gleichfalSzugemeinemNutzenzu verwendenund

dage-

q) Lambert,Scblaggertad a.1438/1444/1449t
14.54,1461, 1464,1467,149z, 150z, l. c.p, 870,

871, 873/ 874' 877/ 878. Chemniza. a. N.
sä 3, 147z,Nov.2Z.0, d. Orii?.Utf. ©djt'0«
ders wism.Erstl.S. Z07. Rostock.Anzeige»
1756,S. II!-
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dagegen seine Gemahlin verhältnismässig zu be-
leibdingen r). Alle drei Brüder nahmen darauf
(May 12.) zu Güstrow von den Mannen und
Städten deö Landes Wenden die Erbhuldigung
an und bestätigten ihnen sowohlüberhaupt, als
insbesondere der Stadt und dem Dom zu Gü¬
strow, die vorhin (1436) versichertenPrivilegien»
Eben dieses geschahbei der Specialhuldigung in
den Landen und Städten Malchin (May zo.) und
Malchow, (Inn. 18.) auch in den Städten Rib-

Nitz/ (May 17.) Neuörandenburg (Inn. 12.) und
Rostock (Jul. 11.); doch ward an letzteremOrte
die Huldigung, im Fall einer künftigen Landes
theilung, vorläufig auf demenigen Herrn be¬
schränkt, der das Land Mecklenburg behalten
würde 5).

Pommern- Die vorzüglichsteAufmerksamkeitder jungen
Molzahn- Herzoge war seitdemauf die Beilegung der noch

rückstandigenIrrungen mit Pommern gerichtet.
Eö wurden verschiedeneZusammenkünfte, theils
zwischenbeiderseitigenRathen, theilSzwischenden
MecklenburgischenHerzogen und dem H. BogiS-
lav selbst, auf der LandesGrenzezwischenAnklam
und Friedland, oder zwischenDargun und Dem-

min
r) Dipl. Mfpt. d. 3. 1477, Apr, 7. aus dem her«

zogl.Archivzu Schwerin,
f) Ausführt. Betrachtung der Meckl,Gemeinsch.

undContrib.Verfassung,Z.Beil PötkersSam»
UlNgen, V. St S 42. Ungngdens ^moevicsr-!.
S. 208/ 209. ChemnitzimL.H Aldr.VII.ada.
1477,ausbricfll.llrkk. Rost.Anzeig.1737/S.
57. LetztesWort:c. 4. Beil.
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min geHaken, und eben so - 't
ward der Waffen-

stillstand,miteinstweiligerEntlassung derGesänge--
nen, verlängert r). Die Vermählung mit der
Prinzessin Sophia rr), ward inzwischen zu An?
klam (Nov.) vollzogenu). Gleichwohl suchten
Albrechtund Magnus sichim voraus nicht nur
in Pommern einen Anhang zu verschaffenv),
sondern letzterer reclannrte auchschon,(Nov.29.)
in Gefolge des Köllnischen Bündnisses, den Bei,

stand
t) Chemniz a. a. O- ai g. 1477, Oct. 12. und JD(c,

7; i 1478, April z. und Jun. 25. aus fcicfl.
und 3 Ongg. urkk.

rc) Sie verletzte hiednrch das voreilige Gelübde einer
immerwährenden Jungfrauschaft, womit sieden Toi»
ihres vorigen Bräutigams betrauert hatte, und wo«
von sie erst 7 Jahre hernach wieder losgesprochen
wurde (Cheumiz im L. H. Magn. tt. sä a. 1485#
Apr. ?. «. d. Orig. Urk.)

u ) H. Magnus M. Quitung über den Empfang
des Brautschatzes, beim Chemniz sä a. 1477, im L.
H. Magn. il.aus einer brich.Urk.! LeibgedingsVer-
sicherungdesH. Magnus, worin er seinerGemahlin,
mit Einverständnis des H. Alblvchts, dasSchloS,
die Stadt und Vogtei Schwaan mit einer jährlichen
Hebung von 1000 fl. zum Witthum und auf den
Fall, daß siedaselbstnicht bleiben mögte, sowie nach
ihrem kinderlosen Tode ihren Verwandten, die
Rückzahlung ihrer eingebrachten 6000 fl. mit einer
Verbesserung vvn 3000 fl. unter Verpflichtung zz
MecklenburgischerEdelleutezumEinlage«', von neuem
anwies, cl. Änkiam 5. Jun. 1478, in Gester«
dings Pommersche», Magazin, 6 Th. 2. Saml.
S. 66.

v) Verbindung der HH. Albrecht und Magnus mit
Claus und Ewald Heidebrekenauf Klempenow wi¬
der die Herzoge von Stettin und jedermann, beim
Chemniz im i!>H. Albr. VII. ad a. 1477, Nov. 1.
a. d. Orig. Urk.
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stand des Mkgr. ^>hann von Brandenburg,
weil unterdessensowohl die Molzahne, als H.
Bogislav selbst, durch wiederholteStreifereien
ins Mecklenburgische,dieErreichung einer gütli-
chen Vereinbarung von allen Versnchen immer
weiter entfernten w). Statt dessenwären beide
Herzoge, durch ihreVerbindung mit dem Mkgr.
Johann, beinahe in den Elogauschen Erbfolge

*478 Krieg desHauses Brandenburg mit.demH. Hans
von Sagan und dem K. Matthias vonUngarn
verwickeltworden. Sie liessendie Stadt Wis-
mar wiederholt (Nov.28.) um Truppen oder
Geld zu einemFeldzug nach Ungarn auffodern.
Allein die Stadt hielt es für bedenklich,zu einem
so entfernten Kriege sichohne Verbindlichkeit auf
Hülfe einzulassen, und bald machteder Friede die
weitereMecklenburgischeEinmischungunnöthig x).

1479 Die allgemeineKlage über die Unsicherheit
Landfriededer Strassen in der Prigniz, welche besonders

*u den hiesigenLanden und Städten sehr zur iaft
l?nCl 'war, veranlaßte (Jul. 27.) zu Wilsnack eine

Vereinigung derHH.Albrecht und Magnus, für

sich und ihren Bruder Balthasar, mit dem
Kührs. Albrechtvon Brandenburg, dessenSöh-

nm
w) Chemniz im L. H. Mag», ad 1477, Rov. 29.'

H. Magnus Berechnung des, von Berend Molzahn
und H. Bogislav von Stettin auf wiederholte»
Streiftreieien in den Landen Stargard, Penzlin,
Stovenhagen und Kummerow verübten Schadens,
zu 17600 fl. benn Chemniz a. a. O. aus bnefl.
Urkk. ad a. 1477.

x) Buchhslz Brandenb. Gesch. III. Th. S, 207. Rost.
Anzeigen 1757, S. 97.
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nen Johann, Friederich und Sigismund und dem

H. Bogislav von Pommern, zur wechselseitigen
Beschulung und Reinhaltung der Strassen von
Räubern, gegen eine mäßige Abgabe der reisen?
den Kaufleute an die Landesherrschaften, wofür,
so wie die Brandenburgischen und Pommerschen
Städte denhiesigenHerren,also auchvon Mecklene
burgischer Seite Rostock, Wismar, Schwerin,
Grevismühlen, Boizenburg, Ribniz, Gadebusch,
Gnoien, Parchim, Güstrow, Malchin, Neu-
brandenburg, Friedland, Waren und Röbel den
beiden andern Häusern, die Gewährleisteten und
vou den Herzogen eine EntschädigungsVersiche-
rung erhielten. Diese Verbindung ward nicht
nur sofort von einer allgemeinenFreundschafts-
und BeistandsVersicherungsamtlicherinteressiren-

-der Herren begleitet, sondern gab auch demH.
Bogislav Gelegenheit, zwischendenMecklenburg
zischen Herzogen und den ersten Anstiftern der
ganzenFehde,denMolzahnenaufWolde,(Aug.6.)
eineAussöhnung zu stiften, wodurch diese, gegen Penzlmsche
einigeMecklenburgischeLehngüter,(GotebendeundNeluitivn.
Helle mit der Anwartschaft aus Güßkow und
Tüzepaz) den Herzogen endlichdas Schlos, die
Stadt und Vogtei Penzlin völlig abtraten; die
drei Herzogen nahmen darauf (Nov. 16.) von
Sem Landeund der Stadt Penzlin, bei Bestäti¬
gung der, den Einwohnern vorhin (1436) versi?
cherten Privilegien, aufs neueBesiz y).

Die

y ) Rost. Anzeig.175?/ S. 106-m. Chemmz
im L.H. Albr.VU. sä ». 1479, qus den Origg.
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'1478 Die Irrrungen mit der Stadt Lübecküber
ZollErem- neucn götlc zu Grevismühlen und Ribniß

dauerten noch so lange fort, bis sie, durch Ver-
Wendung der Städte Rostock und Wismar, end-

Uch(May 4.) für ihre Bürger und Einwohner,
deren Güter und Waaren einevölligeBefreiung
von beiden Zöllen erhielt, wobei die drei Herzoge
ihr zugleich alle übrigen in Mecklenburg erlang-
ten Privilegien bestätigten. Eine gleicheBe-
freiung von den dem herzoglichenHaufe verliehe-
nen Wasserzöllenward den Städten Rostockund

1479 Wismar, gegen eine Erkenntlichkeit von 200 fi.
von dem H. Magnus erneuert z).

Halber- Um denH. Balthasar einehinlänglichereVer-

stüdtscheŝorgung zu verschaffen,als ihm dieAdministration
^lunqen^des

Stifts Schwerin gewährte, war H.Magnus
1477 mit demBisch.Gebhard zuHalberstadt und dessen

Domkapittel, überdieAbtretung diesesBisthums,
für eine baare Abfindung und eine'Leibrentevon
Zoo fl. ans demStifte Schwerin, (Ott. 2.) in
Unterhandlung getreten. Man hatte sichbereits
über die Bedingungen der neuen Bischofswahl
einverstanden,als sichdas Geschäft unvermuthet
zerschlug. In der Folge bekam der Prinz mehr

Ge-
Urkk. ErneuerungderWilsnackschmVerbindung
(ebendas. -d 1480, Jun. 6. aus briefl.Urk.>
Oeduüio vnion. cornmunion, et infepa-
rab. Meclenb. 7. Beil f. 9.

.-) Rost^Anzeigeni?57/ S. 69, 7z, 102. vi.
plomatar, Meclenb. ad a. 1478/ p. IO87.
Chemniz im L. Magn. II. ad 1479, ab#
driefl. Urk.
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Geschmackan weltlichen RegierungsGeschäften,
woran er schoneinigen Theil zu nehmen gewohnt
war. Er überliefertedem Schwennfchen Dom? *479

kapittel alleStiftshäuser, gegenErstattung seiner
Verwendungen mit 600 Rhfl. und legte den
Krun.'stab nieder, unternahm darauf eine Reife Schwerin
in das heilige Land, und Nicolas von Penzen,
bisheriger Domherr, ward zu feinemNachfolger
gewählt s). Um ebendieZeit vexlohr(Jan.21.) und
die Kirche zu Raheburg ihren geistlichenArzt Natzeburg.
Johann den IV. nnd erfthte die Stelle mit dem
Domherrn Johann von Parkentin d).

DieseEntfchliessungdesH. Balthasars brachte
einige Unordnung in der einstweiligen Gemein?
fchaftsVerfassungseinerBrüder hervor, und Al-
brecht scheintnun aus eine Theilung bestandenzu
ftyn. Zu allgemeiner Zufriedenheit ihrer drei xandes.
Sohne, veranstaltete die verwittwete Herzogin Theilungs-
Dorothea (Mär; 13.) zu Schwerin eine Thei- Vertrag,

lung sämtlicher herzoglichenLande. Albrecht be-
kam das ganzeFürstenthnni senden, wovon er
schon als Prinz einen Theil regiert hatte, nur
mit Ausnahme der Stadt Waren, des Landes,
der Stadt und Vogtei Penzlin, des Klosters

Brode,
a) Chemnijim L.H. Balthas.II.--l 1477, Sept.

30. aus bmfl, Urk. Hederich beim Gerdes. S.
457, 458. Rostock. Anzeigen1757, S. 11z.
Kaanz.. Mctropol. L, XII. cap, l6,

b) Schröders P. 1479, S. 229z.
>-lcrr»pk>!.l. xii. c, ig, Rostocker Etwas u,
»739; S. zz:.

Meei. Gesch.». Th. Ggz
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Brode? des Landesund derStadt Röbel, der
Bede und Vogtci zu WLedenhagM. Diese, mit

den übrigen LandenMecklenburg, Stargard,

Rostocks Gnvien undoerGrasschaftSchwerin,
behielten Magnus und Balthasar, ohne weitere

Theilung, ingesammterHand? nur reftrvirte sich

H. Albrccht bei Waren die Fischerei, beiPeuzlin

einenSee und von dem KlosterBroda dieHoheit

über dessenGüttr in der Vogtei Stavenhagen,

wogegen seineBrüder in einigenMalchowschen

und DobbertinschenKlöstel'gKem die Ablägerbe-

Hielten. Ausserdem wurden beiderseitige Lande

völlig von einander abgesondert und keinem in

des andernPortion Ablagcr gestattet, sondern so-

wohl dieVerleihung der geistlichenund weltlichen

Lehne, als die Bezahlung der aus das Land has¬

tenden väterlichenund vetterlichen(Schwerinschen

und Stargardischen) Schulden, auch die Einlö¬
sung der verpfändetenGüter blieb iedemin seinem
LandköAntHeileallein überlassen. Von den bei¬
den (weltlichen) Stargardischen Töchtern^ über¬

nahm Albrecht die Unterhaltung und anderweitige

Ausstattung derPrinzessinMagdalena, dieseitdes

H. Wartislavsvon Pommern Tode(fi479)Witt-
we war; zu deren Erleichterung wurden ihm nicht

nur ihre vorhin eingebrachten 3020 ff. nnd andre

Fodernngen angewiesen, die mit seinerBrüder
Hülfe von demH. Bogislav wahrgenommenwer-
den sollen, sondern zu eben diesem Zweck ward
ihm auch die, von den Mannen und Städten des

um
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Landes Wenden allen drei Herzogen bewilligte dies?

jährige Bede, nur mit Ausschlns der Warenschen

und Penzlinschen Quote, voraus gelassen. Mag-

nus und Balthasar verpflichteten sich dagegen zur

Unterhaltung und Aussteuer der Prinzessin Inge-

fuirg, zu welchem Ende ihnen, ausser der Wen-

dischen Bede von Waren und Penzlin, von den

Mannen und Städten der Lande Mecklenburg,

Stargard, Rostock, Gnoien und der Grafschaft

Schwerin, unter H. Albrechts Mitwürkling,gleich-

fals eine Bede einzufodern, freigestelletward. Die

Abfindung der verwittweten Herzogin Margare?

tha von Stargard aber, deren LeibgedingsGü-

ther in den Wendischen und Stargardischen Law

den vertheilt waren, übernahmen alle drei Herzoge

zu gleichen Theilen. In etwcmigen Streitigkei-

ten unter den HH. Magnus und Balthasar ward

der HerzoginMutter, dem H. Albrecht und ihren

Rathen die Aussöhnung überlassen. Alle drei

Brüder vereinigten sich zugleich, ihre künftigen

Kriege gemeinschaftlich zu führen, alle Tagsahr-

ten auf gleichseitige Kosten durch einen von ihnen

zu beschicken, und ihre Lande in gesanunter Hand

vom Kaiser zu Lehn zu nehmen, auch einer de»

andern ungehorsameManne und Städte zum Ge;

horsam bringen zu helfen. Wenn einer von ih*

nen minderjährige Erben hinterliesse, solten die

andern selbige zu sich nehmen und, bis zu deren

Volljährigkeit, sämtliche Lande wieder gemein-

schaftlich, regiert, auch alleSchulden gemeinschast-

G g g % lich
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!ich bezahlt, demnächst aber den Erben der väter¬

licheLaudesAntheil wieder eingeränmt werden c).

Die HerzoginMutterüberlieS daraufauch ihreLeib-

>gedingS?lemterGreviSmühlen undGadebusch ihren

beiden jüngern Söhnen, und zog zu ihnen auf das

Haus Schwerin mit einer jährlichen Einnahme

von 600 Mk. iubfch; diese behielt sie auch, als

sie (1485) sich ins Kloster Rhena zur Ruhe be-

gab, bis sie endlich (1491) zu Gadebusch ihr

Grab fand d).
Kmnme- 3n dem Wendischen tandeöAntheil ward auch

rowsche Pfandbesiz der Vogtei Kuinmerow so lange

Rcluttion. gerechnet, bis H. Albrecht dieselbe, ausVermit-

telung seiner Brüder und der MecklenburgPom-

Mersch?»Räthe,(Oct.2Z.) dem H.Bsgiölav, gegen

Erlegung des Pfandsckillings von 6000 fl. und

1400 fu Bcsserungskosten, wieder abtrat e).
Die ungeheuren Schulden, wdmit H. Hein-

rich seinen KammerEtat belastet hatte, waren oh;

ne Zweisel auch unter der haushälterischen Regie?

^ rung seiner Sohne, wobei, ausser deren drei Hof-

Haltungen, noch drei fürstliche Wittwen und zwei
nachgebliebenePrinzessinnen zu unterhalten waren,

noch wenig vermindert. Vielmehr häufte sich die

Aus..

c) Letztes Wort/ 7- Beil. S. 15.

d) Chemnitz im L. H. Albr. vil. und Magn. il. ad a,

1480, Marj 14. und 14x5, Nov 25. <1.d. Origg.

Urft Sckrdders P. M. S. iySi, alwo statt

NLLLLXli» vielleicht MCCCCXC1. geleftn werdm?

mus.

e) Chemniz im L. H. Albr. VN. ad a, 1481, a. d.
Orig. Urk.
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Ausgabe noch durch die verschiedenenReichstage,

die K. Friederich der III. wegen der beiden drin-

gendsten Bedürfnisse der Nation, Landfriede und"

Türkenhülfe, (1471) zu Regenspurg, (1474) Reichs-

zu Augspurg und (1480) zu Nürnberg gehalten,

und denen H. Magnus, nach dem damaligen

iuxus unter den Reichsfürstcn, mit grossem Auf-

wand beigewohnt hatte. Bisher waren die An-

terthaneu mit einem Beitrag zu diesen Kosten

verschont, weil eS doch nie zu einer würklichen

Unternehmung gegen den Erbfeind der Christen-

heit gekommen war. Wie es aber schon in vo-

rigen Zeiten nicht ungewöhnlich gewefen war, in

ansserordentl'chen Fallen eine ausserordentliche

Hülfe (Landbede) von den Mannen und Städten

zu begehren; so ward dieseZuflucht, bei dem izigen

bedrängten Zustand der Finanzen, immer nnver-

meidlicher, wenn auch gleich noch der jüngsteAn-

schlag zum Türkenk.-iege eben fo unerfüllt blieb,

als die vorhergehenden. Albrecht und Magnus

liessen daher, weil dergleichen Reisekosten, vermö- Steuer»,

ge des brüderlichen TheilungsVertragS, von allen

drei regierenden Herzogen mit gleichen Schultern

getragen werden mnsten, sowohl von dettMecklen?

burgischen und Stargardischen, als von den Wen-

dischen Landen, eine Bede(colleäam) einfodern.

Sämtliche Manne und Städte aller drei Pro¬

vinzen bewilligten den Herzogen dieseSteuer ohne

Zwang und Widerspruch. Auch den Städten

Wismar und Rostock ward, in Eefolg der all-

Ggg 3 g«-
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gemeinen Zusage sämtlicher Städte) von beiden
Herzogen ( Sept. 4. und Oct. 22.) angekündigt,
ihren Antheil an der Bede (Nov. 1 j.) nach Schwe¬
rin zu liefern, ihre landbegüterten Bürger a^er znr
Abgabe ihrer Quoten an die herzoglichen Vögte,
Unter welchen sie angesessen waren, anzuhalten.

Weil aber beide Städte, ohne Rücksicht aufdaS
Ganze, nur auf ihr einseitiges Interesse bedacht,
durch die Uebernehmung eine so ungewohnten
Ausgabe, sich für die Zukunft eine noch uner-
träglichere Last aufzubürden vermeinten, undweil

besonders die Rostocker, bei der Nachsicht ihrer
vormaligen Landesherren, durch die blosseOrboer
(die noch dazu iztverpfändet war) dafür gesichertzu
feyn glaubten; fo waren siesichschonvorher (Sept.

7.) heimlich darüber eins geworden, dem landes-
herrlichen Ansinnen sich gemeinschaftlich zu wider-
setzen. Ihre Weigerung veranlaßte weitläufigen
Schriftwechsel, vieles Hin- und Hersenden, zuleht
Drohungen f).

Rostock- Bizher war der Beitrag von Wismar und
Wiemai-, Rostockzu denReichshülfen jedesmal (noch 1480)

besonders ausgerechnet und eingefodert. Weil
aber Rostock auf der ReichsVersamlung zuNürn-

£48, berg bei dem Kaiser (März 18.) selbstdagegen vor-
stellte, daß die HH.Albrecht, Magnus und Bal-

thasar

O Samt, der ReichSAbschiede<Frf. 1747) 1. Th.
S. 248, 249, 265, 267, 268. Schmidts
Gesch.der DeutschenIV.Th. S. 459,51z. Kranz.
Vandal.L.XIIF, c,26. Rostock. Anzeigen 1757,
<5. 122, 125.
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thasar von Mecklenburgs welche sie für ihre allei-
»igen und unmittelbaren Erbherrcu erkcnnte,diesen
Reichstag beschickenund für sie, als ihre Untertha-
nen, das nölhige wahrnehmen würden kr); soward
daselbst in demneuen Anschlage zumTürkenKriege

(Aug. iZ.) das Contingsnt beider Städte unter
der Mecklenburgischen Quote namentlich n!it be?
griffen, iedoch eben so wenig wörtlich geliefert,

als die vorhergehenden. Magnus und Baltha-

sar waren zwar bereit, die Frage: Ob ihnen die

Städte von Rechtswegen Bede zu geben schuldig

wären? der rechtlichen Entscheidung derPräla-

ten. Manne und Städte ihrer Lande, insbesondere

ihren Rächen, dem Domkapittel zu Schwerin nnd

der Universität Rostock, zu überlassen. Es wurden 1482
auch von beiden Herzogen verschiedeneTagefahr-

ten mit ihnen zu Doberan, Zurow, Altenbukow

und Beiendors, auch mit Rostock allein (Apr. 17.)
znBützow, wiewohl ohnegemeinschaftlichcUeber-

einkunft, angestellt; doch scheinteö, als wenn Wie-

mar von seiner Widersetzlichkeit zurückgetreten sey.

Indessen errichteten beide Städte noch (Apr. 18.) eonfö5cra,
auf 20 Jahre eine genaue Confödcration mit ein? tn>n.
ander, die zwar nur die Absicht zu haben schien,
den Handel zu Wasser und zu Lande gegen Straft
senraub und Schiffbruch zu beschützen, auch an5
drücklich alle Pflichten der Ehre und des Rechts

gegen ihreErbherren voraussetzte, in so ferne diesa

nämlich siebei ihren hergebrachten Freiheiten lassen
Ggg 4 wür-

ff) LicteraeMl> t ae im h.rzogk.Archiyj» Schiven'li.
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würden. Ihr hauptsachlichster Vorwurs aver war,
einander wider ieden Fürsten, Herrn oder Parti-
culier, der sie beide, oder eine von ihnen, gegen
den Inhalt ihrer hergebrachten Privilegien mit
widerrechtlicher Gewalt beeinträchtigen ttnu'be,
gütliche Verwendungen und schiedsrichterliche Er¬
kenntnisse, oderimFall solches nicht angenommen
würde, den kräftigsten Beistand zu Wasser und
Lande, iede auf ihre Kosten und Gefahr, zu versi-
chern, insbesondere auch dieferVerbindung halber
einander wider ieden, dessensie zu Recht mächtig
seyn würden, bestens zn vertreten. In Gefolge
dieser Verabredung, lies Wismar auch anfangs in
der noch übrigen Streitigkeit der Herzoge mit
Rostock sich, in Verbindung mit dem Abte von
Dobberan und dem Ritter Heinrich von der Lühe,
zum Schiedsrichter gebrauchen. Von diesenward
ein neuer Termin (May 16.) in Schwerin an-
gesetzt, welchen die HH. Magnus und Balthasar
besuchten, die Rostocker aber, ohngeachtet des von
ihnen erhaltenen sichernGeleits, versäumten g ).

Alle drei Herzoge machten nun vertragmäßig
gemeine Sacheund verbanden sichschon(Jul. 12.)
zu Wolgast mit dem Pommerschen H. Bogislav,
um einander, sowohl wider ihre eignen ungehor¬
samen Untersassen und Städte, namentlich gegen
die widersetzlicheStadt Rostock, als auch wider
auswärtige Städte, mit aller Macht beizustehen

und
g) Rostocker Anzeigstt 1757; S. 117, 129, izo,

lZ7«i4i, 153. Ch.emnizimL. H. Magn. -<l».
»482, Apr. 17. aus brich, Urk.
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und erstere zum Gehorsam zu bringen h). Es
i'amen noch andre Irrungen hinzu, wegen der
L^ostocker Zollfreiheit, Ja»jdGere<htigkeit u.

a. i '!. DennochbliebH. Magnus immergeneigt,
gütlichen Unterhandlungen Raum zu geben, und Vergleich

es ward' eine abermalig- Zusammenkunft in WiS- WjM.ar.
mar veranstaltet. Vermöge der im TheilungS?

Vergleiche auferlegten Verbindlichkeit, übernahm

H. Albrecht die Vermittelung. Auf Verlangen

der Rostocker erschienen auch Abgeordnete von

Lübeck, Hamburg, Lüneburg, Stralsund und
Wismar, wiewohlH. Magnus anfange Schwier

rigkeiten machte, ienenFremden eineEinmischung

in Unterhandlungen mit seilten Unterth^nen zu
gestatten. Mit Hülfe derselbenu'.udder Mecklen¬
burgischenPrälaten, Räthe, Manne und Städte.,
brachte doch endlichH. Albrecht (Aug. 15.) eine
vollständige Aussöhnung, unter folgendenBedin-
gungen zum Stande: 1) Die Stadt löset? die
verpfändeteOrboer wieder ein, und die Herzoge
versprachen, selbigenie ohne derStadt Einwillü
gung wieder zu versetzen; 2) Von der allge-
meinen Landbede der übrigen Städte, Prälaten
und Lehnmänner befreietesichRostock, in Anse¬
hung ihrer binnen der Stadt Grenzen liegenden
Grundstücke, durch ein freiwilligesGeschenkvon
1000 Rhfl. auf immer, nur von ihren Landhu-
feu ward dieselbigeBede, wie von andern Man'
nen und Städten, vorbehalten; 3) Von den

G g g z neuen

k) Diplomatar, Meclcnb, ad a. 1482,p. 1088,
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neuen Zöllen zu Grevismühlen und Ribniz wur-
den dieRostockerzu ewigenZeiten für exemt er/
klärt; nur was sie vor der käiftrlichenZollven
leihung allda entrichtethatten, solleferner bezahlt,
künftig hingegenweder daselbst, nochaufde'/gan-
zen Heerstrassezwischen Lübeckund Dangarten
Zoll, Geleit oder andreUnpfiichtaufdie/Rostockec
gelegt werden; 4) Alle übrige Privilegien und
Gerechtigkeiten, insonderheit d*,< hergebrachte
Jagdzerechtigkeit, wuyben der Stadt aufs neue
bestattigt, es. ward ihr all« herzoglicheSchutz-
leistung verkündigt und dadurch das angebohrne
Verhältnis der Oberherrschaft und Unterthänig-
keit zwischenden Lo.ndeöfürstenund ihrer Stadt
vollkommen wieder befestigt. So vorteilhaft
auch dieser Vertrag für dieStadt war, so verur-
sachten doch die geringen Ausgaben, die sie da-
durch übernahm, schonMisvergnügen genug unter
derBürgerschaft i), obgleichdieStadt sichvorhin
auf derBüßowschenTagefarth schonzu einer Aver-
sionöSumme von 7500 Mk. Sundisch erboten
hatte.

Bischofs- Zu Schwerin war unterdessender bischöfliche
wähl Stuhl durchdenTodNicolas des tt.,eines sehrwelt;

Schwerin, klugen Mannes, (May) aufs neue erledigt und
durch die Wahl Konrad Losten, beider Rechten
Doctors, vormaligen ArchidiakonuS zu Tribftes,
«uch(bis i496)DomherrnzuLübeckund(ftit 1447)

zu
> S j) Lünigs R. A. p. (pcciai,Cent.IV. Ii. Th.Fort-.

setz. S. 692. Liiroo.8I»u. l.inäeol,r. s. 1482,
. X x. 242, in f. Rostock.Anjeig?»1757/S. l6i»
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zu Schwerin,(Jul. 1.) wiederbesetzt.Noch nachsei-

ner Wahl wohnteer derRostockschenAucsöhnung,

als herzoglicherRath, bei; seineBcftättigung em-

psieng er erst im folgenden Jahre (Marz 9.)
zu Bützow k ).

Wegen der vorhin (1474) behandeltenEnt- Hildes-

schädiglingaus dem Stifte Hildesheim, waren die

Herzoge noch nicht völlig befriedigt. Magnus

und Balthasar verglichen sich daher, unter Ver-

Mittelung der verwittweten Herzogin Anna von Lü¬

neburg, ihres Sohnes H. Heinrichs und der
LüneburgischenLandräche, (May Z.) zuLüneburg

mit dem Hildesheimischen Bisch. Barthold da?

Hin, daß das Stift alle, von den Herzogen wah-

rendihres dortigen Aufenthalts, gemachtenSchul-

den übernehmen und ihnen ausserdem noch

Z4Oo DihfL baar heraus gebenmusteV).
Schon mehrmalen hatten sich unruhige Me¬

cklenburger, wiewohl auf Kosten ihrer Köpfe,

an ihren Nachbarn, m), und zuletzt, (Scpt.12.)
in

lc) Ch*on.Slauic, Litide nbr. aJ a.1482/p 241.
Rostock.Anzcig.1757, S. 177- Kranz. Metrop.
L. xii. c.20, HederichbeimGerdts, S. 459.
H. Henr.z. M. Schuidverschrcbungan Conrad-
kostenh.R.Doctoraus2ooMk.Lübsch,beimEhem-
niz in deserstercnLebenada. 1454, ausörieflUrk.
D. H. KoeI'Ken memoria Conradi Loftii. (Roft.

1707, 4.) Schröders P. M. ad 1453, S.
2075, 2335, liz-,.2351; ad 3. 1495, 1496, S.
2568V2578/ 258z.

1) Chemnizim L. H. Mag«.«. a, 1482, a. d«
Orig. Ulk.

m) Lüron.8>auic.ai a, 1482/ (beimLinde nbr.
p. 241,) diesichhier beisehrungezogenvon ki«
ncr Theilnehmungdes H. Magnus ausdrückt.
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in Verbindung mit Märkischen und andern Edel-
leuten, unter Hartwigs von Ritzervw Anführung,
an den Viehheerden zu Mölln, vergriffen, als

Meck die Stadt Lübeckden Hehler des geraubten Gutes
Hartwig von LÜtzowauf seinenGütern in Me¬
cklenburg, durch ihren Hauptmann Gr. Werner

cotv» von Hanstein, (Sept. 27.) heimlichaufheben und
kötzow. nach Lübeckbringen lies. Man wolte ihmschon

den Proceß machen, als H. Magnus, von der
Familie des Gefangenen um Schutz angerufen,
die Stadt, wegen der in disieitigemGebiet ver-
übten Gewaltthütigkeit, zur Genugthuung auffo-
derte. Die Lübeckerberiefensichauf eineErlaube
nis, die ihnen Kaiser Karl der IV. (1374.) er-
theilt hatte, sichgegenFriedbrecher, in dieserweü
ten Entfernung von dem kaiserlichenThrone selbst
Recht zu verschassen. Zur Befreiung des von
Lützo.vwurden zwar verschiedeneConferenzenzwi-
schen den Herzogenund den Lübeckern,(Oct. 29.)
unter andern aufVermittelung derStädte Lüneburg

148z undHambnrg, (Jan. 2o.)zu Wismar und (Febr.
z.) zuSchlutup, veranstaltet, wozuauchdie übri¬
gen WendischenStädte entboten wurden. Aber
alle Unterhandlungen waren fruchtlos, und nur
mit Mühe ward der Ausbruch deß Krieges, den
der Herzog drohete, einstweilen verhütet. Doch
verursachteder grosseKornmangel an den Küsi-n
der Ostsee, welchen der Burgundische Krieg und
die Sperrung der französischenHafen gegen die
Niederlande, durch die höheren Kornpreise und
folglichstärkereZufuhr in Holland, nochfühlbarer

machte
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macht«, daß die Lübeckerder angesetztenExemtion
noch'Anstand gaben, um nicht auch die einzige
ihnen noch übrig gebliebene Versorgung aus
dem fruchtbaren Mecklenburg zu verlieren n).

Um ebendie Zeit geriethH. Albrechtvon Gü- *482

strow in eineFehde mit demHamburgischenDom- Hamburg-
kapittel, w«!l dessenDechant, in der Eigenschaft sche
eines pabstlichenExecutorö, einender herzoglichen Fehde.

Lehnleutemit dem Kirchenbann bestraft, und das
Domkapittel die Vorschreiben des Herzogs UNer-
brechenzurückgeschickthatte» UnterBegünstigung
des gleichfals excommunicirtenHauptmanns zu
Trittow Benedicts von Alefeld, rächte sich der
Herzog für dieseVerachtung, fSept. 24.) auf die
damals gewöhnlicheArt, durch einenzahlreichen
Ritterzug in dieKapittelsgüter der dortigen Ee?
gend, und that seinenFeinden vielen Schaden.
Er überlebteaber dieseGenugthuung, zur heim- 148z
lichenFreude derPfaffen, nicht lange und lies sein
LandkeinenErben 0), sondern seinenbeidenBrü-
dern, die aber auch dafür, weil siedenHambur-
gischenCapitularen ienen Schaden nicht wiederer-
setzenwollen, denUnseegendesKirchenbannes auf
sich luden, bis der P. Jnnocenz der VIII. sie erst
(1485) davon.wieder loszähltep). Er

n) Kranz. Varidai, L. Kill, cap, 25, 27. Chron. Slau.
Lindenbr. ad a. 1482, 1483, p. 243. Rvst.
Anzeig. 17571 S. 177. Beckers Gesch.der
Stadt Lübeck,S. 444, 285.

0) Kranz.Vardal. I.c.car.27.Chron.Slau. Lindcn-
brog. 0. 243. Schlaggcrc Cliron.Ribnic. p, 870.

p) Chemniz im L. H. Magnus ll. ad a. 1485, Jan.
19. a. d. Orig. Urk.
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Morgengabe, alles mit der Freiheit, sich nach
seinemTode ihren eingebrachtenBrautschaß mit
6000 Rhst. und einer Verbesserungvon3000 ff.
erstattenWlassen. Wie nun nach ihres Gemahls
Tode Magnus und Balthasar von dem erledig-
ten Fürsienthum Wenden (April 27.) Besiß nah-
men, wählte sie das letztere, erhielt 2000 st.
baar und auf die übrigen 7000 genügsameBürg-
schaft: dennoch nahm sie hernach, (Nov. 1.)
mit Zurückgabe des Geldes, das 4eibgedingS-
Amt Goldberg wieder an, und versichertedem
Hause Mecklenburgnach ihrem Tode dm Rück-
fall ihres Eingebrachtenf),

f) Chemnizim L.H. AlbrechtsVII. ad 1482,
Zun. 24; im L.H. Magn.II. ada. 148z,Apr.
27. undNov.1 ausOng. undbriefll.Urkk.

1

Vierter Abschnitt.

C1483, April 27. bis 1503/ Dec. 27.)
i

Bischof zu Schwerin:
Konrad f 150z, Dec. 24.

Bischof zu RaHeburg:
Johann derV.

Die
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«Tjie LübeckermachtennochSchmie rigkeiren,den
von Lüßow aus seinerGefangenschaft zu

entlassen. Magnus und Balthasar verbanden

sichdeshalb (Jul. iZ.) zu Walsmühlen mit dem

H. .Johann von Lauenbnrg, den man gi'eichfals
einer'Thcilnehmungan derMöllenfchenBefe^dung

Bündniszu5efc6iilbtgtc, gegen Lübeckund alle andreFeit,'de:
er versprach den Herzogenzu demerstenFewzu^qe
seinega.nzeMacht, zu den folgendenden dritten'
Theil der Mannschaft und Kosten; dieEntscheid
düng ihrer eignen künftigenIrrungen ward dem
Urcheil .ihrerRäche und alleiifals der Obmann¬
schaft eines der nächsten fürstlichenVerwandten

Vertrag überlassen. Inzwischen suchtender Bisch. Al-
brecht von Lübvckund verschiedeneandre Rathe
des v.mdes Hvlsiein die Sache aufzugreifen; sie
veranstalteten neueTageleistungensJuu. 26.) zu
M^rienwalde vorMölln,znMartinsmühlen/Jnl.
27 .) zu Friedeburgund (Iul.2Z.) zu Rhena,
welchen auch die Bischöfe von Raßeburg und
^Schwerin, nebstdenübrigen5 WendischenStäd¬
ten, als Unterhändler, und vieleandre Geistliche,
Edellenteund Städte aus Mecklenburg, Lauen-
bürgund Holsteinbeiwohnten.Der Blfch. Konrad
vonSchwerin, auch die StädteRostock, Wismar
undStralsund wurden zuSchiedsrichterngewählt;
mit derenlezteremAbschiedeaber waren dieHer-
zögevonMecklenburgund Lauenbnrgnichtznfrie-
den, sondern bestandenauf baare Befriedigung.
Endlich mischte sich die vekwittwxteKönigin

Doro-
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Dorothea von Dännemark in den Handel und

vermittelte nebst dem Bischof von Lübeckeinen

neuen CongreS mit den vorigen Unterhändlern

(Aug. 18.) zuWismar; und hier erst beförderte

der anhaltendeKornmangel, daß lSept. Z«)der 1

GefangenegegenBürgschaft losgelassenward a).
Bei allendiesenVerwendungenderHerzogefür

diePerson ihres Lehnmanns, fand gleichwohldas

Lasier der Raubsucht selbstso wenig Schuh bei

ihnen, daß siegegendieUnsicherheitderStrassen

(März 29.) zu Ratenow mit dem Administrator 1484

derStifter Magdeburg undHalberstadtH.Ernst,

»auch(Sept. io.) auf 20 Jahre mit der verwitt-bmt
wetenHerzoginAnna vonLüneburgundderenSoh- berstadt

neHeinrichihreKräftevereinigten; dieBeilegung
künftigerStreitigkeiten mit demHanseLüneburg und
und wechselseitigeVermittelung oder Hülfe in Lünebürg,

allenauswärtigenKriegen war ein zweiterGegen?

stand der letzterenVerbindung b).
Die StargardischePrinzessinMagdalena war StarMd---

(1482) zum andernmale an den Grafen Bur- Barbvsche

chardvon Mühlingen und Barby vermählt c),
aber

a) 3lofiocE.Anzeig.1757, S. 18»' 19?, -97?
1758' S. 202. Chrmnizim?.H. Mag«. Ii. ai

1483/Iul> 15. und23.nachd. Ongg. Urkk.
Vaa^al,I».X111.cap.28/ Z8-Chron.Slau.

Liudcobr. ada. 1483/P 244.
fc) Chemnija. a.O. ada.1484,ausbriess.undOrig.

Urkk.
c ) Gr. Burchards von Mühlingcn und Hewi za

Barbp Morgengab-und LeibgediugsDcrshrci-
bung

Meck!.Gesch.II. Th. Hhh
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aber ihre von deinH.Albrecht erbtheilungsmaßig
148z übernommene Aussteuer (von 4000 Rhfl.) war,

wegen seinesdazwischengekommenenTodes, UN'
bezahlt geblieben. Ihr Gemahl wandtesichdes-

halb nicht nur an den Erzbisch.Ernst zu Magde-

bürg und an denKührs. Ernst zu Sachsen und
dessenBruder H. Albrecht, dieihn mit Vorschrei-
ben an dieHerzogeunterstützten,sonderner machte
deswegen auch an die Städte des LandesStar-
gard (Aug. 22.) unmittelbar einePrätension auf
500t) Rhff. und schickte den Herzogen schon einen

Fehdebriefzu. Durch einen schiedsrichterlichen

Spruch der beidenHerzoge von Sachsen, mm

den ihm zu Jüterbock (Dec. 9.) die 4000 Rhst.
Abfin- BrautschÄh,gegenAushändigungstinesGegenver-

1'mifun uiächtnicBriefeS,demnächstaber,gegenpersönliche

gen.' Ver^ichtleistnngseinerGemahlin auf allevermeinte
besonderenGerechtigkeitenan den Mecklenburgi-
schenLanden,noch500 Rhff. für Geschmück,Klei-
dung und Mobilicn zuerkannt. Ersterewurden
sogleichausbezahlt; der Graf leistetedagegenin
seinerGenmhlin Namen auf alle ih e Ansprüche
an den LandenMecklenburg, Wendenund Star'
gard Verzicht, und versprachihre eigeneEntsa-
gung nachzuliefern6); dieseerfolgte aber nicht,

und
bnngauf400 fl. jährlicherHebung,mit derhohen
undGedernJagd in seinenGüterna'i derElbeund
©a<iK>nebst"deinSchlosseBarbyund einereven«
luaienAbfindungvon 7000fl.beimChemnizim
L.H.Albr.V11.ada.1482;Jnl. 14.a.b.OrigUrk.

d) Ekenverselbeim L. H. Magn. II. aHa. 148z,
May1.Aug.2o.(ausderherjvglichenAnlwortanden

Erz«
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und wahrscheinlichblieb also auch die dagegen
verheisseneletzteZahlung zurück.

Die Universität zu Rostockkonnte die Ein/ Racket
ziehung ihres Stiftungsfonds (1443) nochim-
mer nichtverschmerzenund durfte seitdem,für so
geringeBesoldungen,kaumnochaufnahmhafteGe-
lehrtenAnspruchmachen.Zwar hattederMagistrat
ihr bald nachher (1444,Jan.20.) eine ja^.liche
Hebungvon 184 Mk. angewiesen,dochauchdabei,
auf den Fall eines abermaligenWegzugsder2lfa;
demie, der Stadt den einstweiligenRückfallans/
drücklichvorbehaltenund vonderLandesherrschaft;
war ihr (1460) die Erlaubnis ertheilt, in dm
MecklenburgischenLandenHebungenund Rente»»
anzukaufen: aber aus diesenschwachenHülfs?
quellen war der Verlust beiweitemnicht ersetzt»
Damit indessendie Lehrernichtetwa ihr daselbst
durchlesenerworbenesVermögenamEnde ausser-
Halb Landes verzehren,sondern in Rostockselbst
einevon derStadt unabhängigereNetirade aufs
Alter findenmögten, hatte schonvorhin der dor-
tigeArchidiakonuSHeinrichBenzin demH. Heim
rich den Vorschlag gethan, ein Collegiatftift zu Dsmstift

errichten, und die Universitäthatte sichzu einer im^

Hhh » baaren
Erzbischosundaus demSächßschmJntercessional«
schreiben)undAug.22. nachbriest,undOrigg.Urkk.
H AlbrrchtszuSachsenschiedsrichterlichesErkennt
nis,inseinen:undseinesBrudersKührs.EinstsNa-
»neu,imqleichenGr. BntchardszuMühlinqenund
HerrnzuBarbyQuitungundVerzichtleistungA &.
Iüterbock,9. Dec. 148z. (vixxl. M(pcca aus
pemKerjvgl.Archip.)
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haaren Ilnterstüßnng einesihr besondersvortheil-

haftenInstituts erboten. Nur vomH. Albrecht

war der Ausführung immer widersprochenwor¬

den, bis er endlichauf feinemTodbetteselbstsei¬

nen Brüdern dieseAngelegenheitinständigst em¬
pfohlen hatte e). Das Project ward nun von

einigen geistlichenRathen an demHofe des H»
Magnus von neuemin Bewegung gebracht,mid
die RostockscheIaeobsKirche zu derneuenStif-

tung auscrsehen. Dem Herzoge, der wohlwußte,

daß eskeinensichrer»Weg zur Unsterblichkeitfür

Fürsten giebt, als das lob dankbarer Musen,

war einesobequemeGelegenheit,mit derVerbesse- '

vung der hohen Schule zugleichdieGotteSVer-
ehrung, nach damaligen Begriffen, und seinen

PrSikkt. Nachruym zu befördern, so schmeichelhaft,daß
er sichMit vieler Warme für dieAusführungdes
Plans interefsirte. Die Akademie nahm das
Anerbietendankbaran, auchderMagistrat konnte
einersoivohlthatigenAbsichtkeinevernünftigeEil»
Wendlingentgegen sehen. Nur um den gemei^
nen Mann zu gewinnen, der von demMiSver^
gnügenüber die jüngsteLandbedenochnicht wie¬
der zurückgekommenwar, wurde dem Rath eine
Bedenkzeiteingeräumt, obgleichdietandeöherreu

zueinergeistlichenStiftung nur dieEinwilligung

des Bischofs, nicht aber der übrigen Clerifci,
am

e) Khan-/.,Metrop.L,Xi. cap.22. Urkundliche23C»
stattiqunqder H. GerechtsameÜberd. Akade«
mieundMath znRostock,iz. 14.und2?.Beil.
S. Z2. Rost. Anzeigen1759, S. 14. ff.
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am wenigsten der weltlichen Kirchspielsgenossen,

bedurften.
Unglücklicherweise streuete in- diesem Zwischen-

räum der Feind neues Unkraut unter dem Weizen:

Ein berüchtigter StrassenrauberWange!m,desseu *

Verhaftung viele Mühe gekostet hatte, war aus

dem Gefangnisse zu Schwaan entwischt, von

einem Rostockischeu Borger auf dem Vorwerk

Grawetopshof aufgenommen und zur Stadt in

Sicherheit gebracht worden. Um dafür den Heh¬

ler, gleich dem Verbrecher, zur verdienten Strafe

zu ziehen, hatte der Herzog Truppen nach Grawe- Gefecht Bei

topshof geschickt: allein die Stadt widersetzte sich

dem ExecutionSA-uftrage, den sie ihrer (seit 1462)

privativen Gerichtsgewalt (^luri de non euocanclo)
nachtheilig hielt, und der herzogliche Befehlshaber

von Thun büßte nebst andern im Gefecht das Leben

ein» Eine so öffentlicheAnflehnung ward von dem

Herzoge für ein Staatsverbrechen erklart, und der

Stadt alle Zufuhr aus seinen Landen bei Lebens-

strafe unterfagt.

Der Ausführung des Herzoglichen Lieblings-

Entwurfs hatten solche ernsthafte Anlagen eben

keine günstige Aufnahme in den Gemüthern

der Bürger vorbereitet. Ihre düstere Ein?

bildungökraft, vielleicht anch ihr böses Ge-

wissen, ahndete unter den frommen Speculatio-

«en eines erzürnten Landesherren nichts, als Unter-

grabungen ihrer Freiheit, träumte von geheimen

Versuchen, die Herrschsucht der,ohnehin dem gemei-

Hhh 3 nen
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tien Wesen nur lästigen Geistlichkeit, auf Kosten

der Stadt, ohne Noth zu erweitern, und machte

sie selbst gegen den Rath argwöhnisch. Allein

genau in eben dem Maasse, wie sich die Bürger-

schaft gegen die Vollendung des Vorhabens em¬

pörte, mischte sich der ReligionSeiser ins Spiel

Und gab dem Enthusiasmus der Herzoge nur einen

desto höhern Schwung, um die Sache Gottes

dem zerstörenden Gaukelspiele des bösen FeindeS

Nicht preis zu geben. Doch schritten sie noch nicht

Iii gewaltsamen Mitteln, wenn sie gleich den Ro-

stockertt auch keine neue Ausbrüche des UebermuthS

zu gute hielten 5).
Sie begnügten sich, das geistliche Officium

des Bischofs von Schwerin um Hülfe anzurufen.
Dieser verfuhr mit Strasbefehlen gegendieStadt,

MkMti» welche denselben eine Appellation an den Metro-

politan zu Bremen entgegen sehte. Von dessen

Rostock.LadungenappellirtenhingegendieHerzogean den
*484 apostolischen Stuhl; und wie unterdessen dieStadt,

vok ihrem DiökesaN äuf die herzoglichen Anträge

sich weiter einzulüssett weigerte, schleuderte der
Bischof rasche Bannsträlen gegen sie und belegte
die Stadt mit einem Jnterdict. Hievon appel¬
lirten die Rostöcker aufs Neue 6N die erzbifthöflü
che Curie Und, wie der Bischof schon ansieng den

weltlichen Arm wider sie auszufodern, selbst an den

heil.

f) Kranz. Vandal, L. XIII. c, 39^ 40; Lib. XIV. c.
lf 6. Chron. Slau. L'indenbr. ad a. 1483r P»
245. Rostock. Anzeige» 1759, S. 14, m t?S8f
S» 10,
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heil. Stuhl zn Rom. Durch Drohungen wußte

man sogar die Universität dahin zu bringen, daß

sie, auö Furcht für den unvermeidlichen Verlust

ihrer noch übrigen Hebungen, aller Prolestationen

ungeachtet, mit der niederen Geistlichkeit dem er-

griffenen Rechtsmittel (Jun. 1.) beitrat, und die

Stadt versicherte ihr dagegen alle nöthige Schad-

losHaltung ff)*

Ohne Zweifel verlies sich Rostock bei diesem Städtische

Trotz auf ein geheimes Bündnis, welches die

sechs Wendischen Städte, bei so manchen Vorbo¬

ten wichtiger Revolutionen, (Nov. 11.) fürs erste *483

auf drei Jahre, zu Lübeck errichtet hatten. In

demselben war, wahrscheinlich, auf Veranlassung Confödcra-

der Rostocker, der ganze Inhalt der vorigen Ro- tivn.

stockWiömarschen ConföderauousActe (1482)

wörtlich zum Grunde gelegt. Wenn also gleich

vor allen Dingen iede Stadt auf die Pflichten des

Gehorsams gegen ihren rechten Herrn, in soferne

sie nämlich von demselben bei ihren hergebrachten

Freiheiten gelassen würde, zurückgeführt war,

nebenher auch für die Sicherheit der Heerstrassen

und der Schiffahrt gesorgt wurde; so waren doch

vorzüglich derjenigen Stadt, die von Fürsten,

Herren, Rittern oder Knapen wider den Inhalt

ihrer Privilegien beschweret werden, und vergeblich

auf ein rechtliches Erkenntnis ihres ordentlichen

* Hhh 4
oder

fi") Kranz. 1. c. Lil>. xiv. c. 6. Urkundliche Bestä¬

tigung )f. a. a. O. Rost Anzeigen 1759, S. 25.

Rostock. Etwas k. 1737, S. 769; 174z, S.

ilO« 312,
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oder der übrigen Skädte provociren würde, von dm

beiden nächstbelegenen, oder nach Befinden von

sämtlichen Bundsverwandten, znr Abhaltung fol-

cher Gewaltthatigkeit, alle mögliche Versuche der

, Güte oder des Rechts, nach deren Verwerfung oder

Verfehlung aber, vereinte treuliche Hülfe zu Wasser

und Lande, an Mannschaft und Pferden, an

Kriegs- und Lebensbedürfnissen, auf gemeinsamen

Gewinn und Verlust versichert; den Feinden hin-

gegen wurden alle Zufuhren an Lebensmitteln,

Waffen oder andern Bedürfnissen untersagt;

Streitigkeiten unter den Städten selbst foltert

durch Mitglieder des Bundes in Güte oder zu

Recht geschlichtet, auch alle, wegen dieser Verbin-

dung, besorgliche Feindschaften, insofern? man ein¬

ander zu Recht mächtig seyn würde, gemeinschaft-

lich abgewendet werden. Keine Stadt durfte

mit ihren Feinden sich in Friedenshandlungen

einlassen, ohne Mittvissen und Einwilligung aller

Bundsgenossen, keine dagegen auch einseitig Feh-

den anfangen, als in vorbefchriebener Ordnung,

und nur nach deren fruchtloser Anwendung ward

die Fehde von allen für gemeinschaftlich an-

gefehen.

,434 In Gefolge dieser Vereinigung welche, nach

geschehener Auswechselung, ^Jan. 12.) der Rosto¬

ckischen Bürgerschaft publicirt ward g), nahmen

. sich die Wendischen Städte der Rostocker an und
'timlT

verwandten sich für sie, sowohl in der Domsache,

als

g) Rostock. Anzeig. 1758/ S.85.' i?57, S.isi-
291, Kranz, 1, c»Lib, XIV. cap, I.
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als wegen der Ausladung ihrer landbegüterten

Bürger, bei den Herzogen. Diese erklärten sich,

in einer Conferenz ihrer Räthe (Dr. Nicolas

Kruft», Thomas Roden, Johann von Thun,

Johann und Cord von Sperling) mit den Städ- Handlung

ten (Febr. 16.) zu Lübeck, bereit, Rostock bei allen

den Privilegien zu lassen, die nicht wider be-

schrieben? oder göttliche Rechte wären, oder deren

sich die Stadt nicht selbst verlustig gemacht hätte»

In Ansehung der crsteren Streitigkeit liessen sie

dem geistlichen Rechte seinen Lauf, und die andre

wölken sie den rechtlichenErkentnissen competirender

Richter unterwerfen, wenn nur die vermittelnden

Städte Rostock auch dahin disponiren könnten.

Hieraufwolte diese es aber nicht ankommen lassen,

sondern bewürkte, durch Verwendungen der her-

zoglichen Räthe von den im Lande angescsscnen und

belegenen Mannen und Städten, daß die Herzoge

gütlichen Unterhandlungen Gehör gaben. Es

ward ein Tag zum Versuch derGüte (Aug. 1.)

in Wismar angesetzt, zu welchem die Herzoge

nicht nur die Rostockischen Abgeordneten verge-

leiteten,sondern auch die übrigenWendifchenStadte

einluden; aber alle Mühe der herzoglichen Rä¬

the von Herren, Prälaten, Mannen und Stüd-

ten, auch der Wendischen Rathödeputirten ver-

fehlte ihres Zwecks. Mit Vorbehalt der geistlichen

Rechtshängigkeit des DomstreitS, verstellten die

Herzoge ihre übrigen weltlichen und geistlichen

Ansprüche an die Stadt aufs neue dem competi-

Hhh 5 rem
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renden Urtheilsspruche der benannten in ihren

Landen angesessenenRathe. Zur rechtlichen

Verhörung und Entscheidung der Sache vor die-

sen gebührlichen Richtern, ward von den Herzogen

(Aug. ii.) ein Rechtötag zu Güstrow angesetzt:

aber von Rostock erschien niemand. Sie beschwer-

ten sich darüber bei dem K. Johann von Danne-

mark, der die Stadt (Ott. 9.) auch zurFolgfam-

feit auffoderte, und liessen schon unter der Hand

Truppen werben h).
Die Wendischen Städte liessen eö inzwischen

so wenig an gütlichen Versuchen, als die Herzo¬

ge an unmittelbaren Beschickungen, beidenRosto-

ckern fehlen: die herzoglichen und städtischen Be-

vollmächtigen hielten Zusammenkünfte zu Rib-

niz, zu Doberan, zu Kröpelin und in der Kar-

»hause zu Murienehe. Aber in keiner kam man

um einen Schritt weiter, als daß, nach dem, in

ganz Deutschland, z»r unglaublichen Erschwerung

aller Geschäfte, eingerissenen leidigen Brauch, im-

mer auf iedem CongreS nur ein neuer anberahmt

»485 und zuletzt (Jan. 11-iZ.) in Lübeck gehalten

wurde. Unglücklicherweise muste gerade wahrend

Strandung dieses letzteren vielleicht ein boshafterDämon einen

bei Sturm erregen, der ein Rostocksches Schif mit

Reubukow. reichen Ladung von Bergen in Norwegen

bei Neubukow auf den Strand trieb; der Herzog

lies die geborgenen Güter durch feine Vogte zu

Neu-

!>) Rost. Anzeig. 1758, S. 22! 1759, S. 10, iz,

*41 17, 18, 21/ 29, 37, 3g, 40, 41; 1758,
S. 295.
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Neubukow und Schwaan in Beschlagnehmen^
wobei es vielleichtnicht ohneExcessenabgehen
mogte. Hierüberwurden dieälterenSlrntigkei-
ten vergessen:die versamletenRathmänner und
Bürgermeisterbeschlossen,mit Bezug auf ihre
HandlungöPrivilegien,einmüthig,dieieuigenBe¬
amten,diezu derExemtiongebrauchtwaren, oder
sichkünftiggebrauchenlassenwürden,selbstgefäng-
licheinholenzulassenundihnen denProceszuma-
chen,auchwideriedermanneinanderdeshalbzuver-
treten; zwar erklartensichdieHerzoge(Jan.16.)
zu Wismar gar nichtabgeneigt,die gestrandeten
Güter nachberichtigterDomsachewiederherauszn-
gebeni). Alleindas dünkte denRostockernviel
zu lange, hingegen die zu Lübeckverabredete
Selbsthülfe kürzerund sicherer.Voll Vertrauen
auf denRückenhaltihrer Bundsgenossen,liessen
siedenHauptmann zu Schwaan GerhardFrese»
(einen Holsteins von Adel) mit dessenKnapen
zur Mtadt einbringen und beide als öffentliche
Räuber enthaupten. Dem BukowfthenHaupt-
mann Oldeschwagerwürdees nicht bessergegan-
gen feyn, wenn nichtH. Magnus, in Zeiten da-
von benachrichtiget,ihn unter einer Bedeckung
von 60 Reutern nach Schwerinhätte in Sicher-
heit bringenlassen.

Uin
i) Rost. Anzeig. 1758, S. 17; 1759, S. 46-54,

62,6z. (Die herzoglichenbevollmächtigtenRathe auf
der letzternZusammenkunftwarender Ritter Mat¬
thias von Bülow, der KanzlerThomas Rode und
der SchreiberJohann Tegeler.) Kranz 1. c. Lib.
XIII. cap. 40; Lib. XIV, cap. 1. Chron. Slau»
Lindenbrog. (irrig ad a. 1487,) p. 246.
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Versam- um einesofrecheErdreistung,beidenbekann-

Sternbergtm äusserenVerbindungender Stadt, mit gehö¬
riger Vorsichtzubestrafen,riefendieHerzogeden
Ade! aus allen drei Provinzen ihres Landes in
dessenMittelpunkt, (Febr. 9.) zu einergemein-
schaftlichenBerathfchlagungdarüber,unterfreiem
Himmelzusammen:Die angesehenstenvonderRit-

, terfchaft(tnilitiaemaiores)stimmtennichtfür eine
bewasneteUnternehmung,sondernentschuldigten

sichmit derUnzulänglichkeitihrer sonstallerdings
pflichtmässigenKriegsdienstegegendievereinigten

Städte und empfahlenstatt dessendie, von den?

selbenverabredeteeigneRechtspflege. Entrüstet

übereinenfo demüthigendenVorschlag: Bürgee

über FürstenRechtsprechenzu lassen, brachH.
Magnus auf nachTempzinund sah sichnachaus-

wattiger Hülfe um. Diese bestandiedochvor-

laufig nur in einemAussoderungSschreibendes
Administrators der BremischenMetropolitan-

KircheBisch.HeinrichsvonMünster, an welchen

sichsowohldieHerzoge,als dieFresenschenErben^
mit ihren Beschwerdengewandt hatten. Der
RostockscheMagistrat entschuldigte(April1.) die

Einholung und Hinrichtung des unglücklichen

Hauptmannsmit der thätlichenBehandlung de*-
zestrandetenSchiffs und unterwarfsicheinerrecht-

lichenUntersuchungundEntscheidungdieserSache

vor denWendischenStädten fc).
Das

fc) Chronicoa Slam'e. beim Lindcnbrog. p. m;
246, 247. Rost. Anzeigen 1759 t S. 160.

Kranz,
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DaS VerbotderZnfuhrdauertenochfort, und
vergebensbewarbsichdieStadt auchin derDom-
facheum dieAssisien;andrerStädte, oder»mein
Vorschreibenderselbenan denPabst und an das
CardinalsCollegium1). H. Magnus sah viele
mehrden einstimmigenBeifall aller Rechtschaf-
fenen als eine Einladung an, die widersetzliche
Stadt einmalzumGehorsamzu bringen. Durch *48^
seinenRath Johan von THUNwar die Sache
in Rom so gut eingeleitet,daß er von dem P.
Jnnocenz demvm. ohneSchwierigkeit(Nov. Fundati»

27.) die BestätigungsBulle erhielt: zur Voll- ousDulle.

Ziehungderselbenwaren derBischof von Ratze-
bürg und derDomdechantvonKaminbevollmäch-
tiget m). Sobald demBischofvonRaßeburg 1485
dieserpabstlicheAuftrag behandigtwar, beschied
er denMagistrat zu dessenAnhörung(März 13.)
nach Marienehe. Allein die Gemeine blieb schlech¬

terdings unbiegsamund tvoltelieberdiefürchter-
lichstenFolgen, als dieErrichtung des Collegiat-
stifts,sichgefallenlassen: Der Räch lehntedieAn-
nehmungderBulle ab und appellirte(Mär; 21.) gpprfo
von derenPnblication zum zweitenmalan den lio sIn-
heiligenStuhl. Hier ward dieSache mehreren
Commissariennacheinanderübertragen und zu?
letztdemTitularBisch. Johann von Nicaa, der

eine
Kranz.Vandal.L.XNI.c.40;Lib.X'V,cap.1.Driqi«
nalAntwortsckreibenBüraermeistcrundRaths zuRo--
sivck<M.x. April 148.7,Mfpr. im herzogl.Archiv.

I) Rost.Anzeig.1758,S 66.
rn) I. c. Lib.XIV.cap.6. Schröders V»

M. -l-I >484,Nov.27.S. 2Z59.
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eineCitation, mit einstweiligemVerbot an den
xabstlichenExecutor, erkannte. AberderBische
von Ratzeburg kehrtesichdaran nicht, sondern
bestrafte,in Kraft der ihmeinmalverliehenenGe¬
walt, diesämtlichenRathsgliederundHandwerks-
AeltestendereigensinnigenCommune,(Iun. i.)
auf Anhalten der Herzoge, mit allen Donnern

und Graden desKirchenbanns. DessenBerkum
digung-setztedie Stadt, mit Beitritt derdortigen
Geistlichkeit,(Nov. 17.) eineneueAppellationan

DenPabst oderdessenCommissariusentgegenund

lies selbigesowohldemHerzoglichenMinister Jo¬

hann von Thun, als demBischofvon Raßeburg

^Nov.24,27.) intimiren. Der Bischoffanddurch

diesenungewohntenSchritt seinenCharacter so

sehr compromUnrt, daß er (Dec. iz.) v .1 der

Stadt Wismar verlangte, dieRostock«zur Ge-
nugchuunganzuhalten0).

Um diesesZwischenspielauf das kürzestezu
«nden, reifeteH. Magnus, uach.mehrerenzu
Schwerin, Wismar, Doberan und Ribnitzver-

i486 geblich angestellten Unterhandlungen mit denRo-

siockern,in BegleitungdesBischofs von Ratze-

bürg und eineszahlreichenadlichenGefolgS,selbst

nach Rom 0). Die Rostocker unterlassen dage¬
gen

n ) Schröders P. M. 1485, x. ©. 236g.
2382. Rost. Auzeig. 1759, S. 66 96, 99,
RostockerEtwas ic. 1743, S. 216, 217 Thra«
zigers Hambmg-jche Chronikad a. 1485, beim
Westphalen, T. 11. p, 1380.

s ) UrkundlicheBestätigung;c. 2Z.Beil. Rost.
Anjngen i?üo, S. Z7, 1.c. «p. 6.
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genauchnicht,denProfessorJohann Berchma^l
an denpäbstlichenHof abzufertigen. Dieserbe-
würkte zwar für die Universität so, wie(Febr.

März) derHerzogund derBischof(vorMäyZ.)
für andreStiftungen, daselbstverschiedneapostoli¬
scheGnadenbriefe.In derRostockfchenDomsacheCoMina-

aber ward die Appellation(Marz 31.) gänzlich
abgeschlagen,dieStiftung bestättigtundder Exe- .
cutionsAuftragerneuert. DerBifchofvonRaHe-
bürg säumte nicht, diesesErkenntnis vonRom
aus (April 3.) mit den fürchterlichstenVerwün-
schungenderbesiegtenStadt bekanntzu machen,
auchdenKaiser, denKönig vonDannemark,den
Kuhrfürstenvon Brandenburg und alle benach-
barte geistlicheund weltlicheFürstenund Städte,
unter gleicherBedrohung, im voraus zurVoll-
streckungaufzufodernp).

Schon vor derAbreisedes H. Magnus war Rostocks-
ein neuer ZankApfelauf die Bühne geworfen:scherLand-

Nach dem ?lbgange der RostockschenFamilie
Wilden,hattensichdieHerzoge,demgemeinenLehn--
rechtzufolge,das hinterlasseneGut Sildemow,
als einheimgefallenesLehn,zugeeignet. Wie hier-
gegenderRath (Jan. 13.) sichauf die altern
VerleihungsBriefeberief,sehtendieHerzogezur
nähern UntersuchungeineTagefahrtin Schwerin
an: dieRostockererschienennicht,und denHer-

zogen

p) SchrödersP. M. ad»,i486, S. 2385-2390,
2394 WeitereNachrichtenvon gel.Rostock-
schenSachen:c. 1743, S. 204.237. Dipl»-
mar, Mcclcnb, ad a. 1486/p. 1091,
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z^,'genward nun von den niedergesetztenRichtern
der Besiz deßeröfnetenLehnsförmlichzuerkannt,
jedochbeidenTheilennochbinnenJahr undTag
iede Ausübung desselbenuntersagt»folglich das
Gut immittelstvon demHerzogin Sequestration
genommen. UeberdieseVorladung ausserhalb
der Stadt sowohl, als über dieEinziehungdes
Guts selbsi,befthwertensichdieübrigenWendischen
Städte, im Namen derRostocker,mitBezugauf
derenPrivilegien, (März ii.) beidemzuHause
gebliebenenH, Balthasar. Dlesererklärtezwar,
(Marziz.) dieStadt beiihrenPrivilegien lassen
zu wollen, insofern?selbigenichtdenangestammt
ten landesfürstlichenRegalienund demgemeinen
Landrechteentgegenliefen, bestundaber zugleich
auf die Einstellungaller Besizstörungen,welche

sichdieRvstockerin demsequestrirtenGute unter¬
dessenerlaubthatten. Zugleichward nocheines
andern RostockschenBürgers Heinrich Schön-
bergs LandgutKlingendorf, wegenversäumter
Belehnung, eingezogen,undvergebensberiefsich
die Stadt auch dagegenauf den erstenVerleü
hungsPrief, worin alle LehnsPfiichtenerlassen
warencz).

Exccuti« Die Wendung, welchedieDomsacheinRom
snsHaud- genommenhatte,fiengschonan, ihre beschwerliche

uugcn.
auf den RostockschenHandel zuverbrei-

ten. Auf Requisitiondes päbstlichenExeeutors,
veranstalteteder Bischof von Rothschild, daß

den
<1) Rost. Anzeig. 1759, S. i®7/ 108. Krane, L.

XIII,ciijj,40, in f.
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denRostockerKaufleutenund Fischern, bis zurAufc

Hebung des Kirchenbannes, alleHandlung in den

nordischenStaaten untersagt wurde. DieserUm*

stand lies derStadt, um nochschlimmerenFolgen

der Kirchenstrafenauszuweichen,keineandreWahl

übrig, als dem Bischof von Ratzeburg in einem

förmlichenPariüonsJnstrument Gehorsam gegen

diepabstlichenErkenntnisse anzugeloben, dochmit

demgeheimenVorsaz, diewirklicheEntstehung des

neuen Collegiums nimmer zu gestatten. Hiedurch

gelang es ihr, dieFreiheit ihrer DänischenSchif'
fahrt wiederherzustellenr). Unter demVorwan?

de eines Versuchs zur allmähligen Besänftigung

des aufgebrachtenPöbels, bewürkteinzwischender
Magistrat, nachdesH. Magnus Zurückkunft,von
dm Landesherren, (bis Zun. 15.) so wie zulcht
noch (bis Jul. 4.) dievermittelndenWendische»?
Städte bei den herzoglichenRathen, mehrereFri¬
sten, während welcherzwar ein Versuch zur güt-

lichen Behandlung der Sache fehlschlug, alle.'

mal aber die thatige Vollführung aufgehalten

wurde 5 ). -

In denweltlichenStreitigkeiten hatte sichuttt 1485

terdessender Kuhrf. Johann von Brandenburg, ?ra"jßU

mit beider Theile Zufriedenheit, zum Vermittler
**

aufgeworfen, die Rostockerdurch eine Gefandt-
schaff

r) Rost. Anzeigen1760, S.5!, 5Z.
Lib».XIV. cap. 6.

0 Rost.Anzeigen 1759,S. tu, 115,116, Kran«

/. c. cap. 7, mir.

MM. Gesch.». Th. Iii
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?486 schaft zu bedeutengesucht nnd (Febr. 26.) beivd
M-dia- Partheien mit den übrigen Wendischen Städten

(aufOet. iZ.)vor sichnachWilsnack beschiedenr).

In diesem Zwischenraum suchtedie Stadt Ro-

stock, ausser den schon bekanntenGegenbeschwer?

den, wegen der Unternehmung auf GrawetopS-

Hof, wegen des gestrandeten Schiffs und dessen

Bergung, wegen der Vorladungen ausserhalbder

Stadt, wegen dereiugezogenenBürgerGüter Sil-

demow und Klingendorf, noch neue hervor, näm-

lich : wegen erhöheter Zölle zu Güstrow und Zie-

sendorf an der OberWarnow, und der dadurch

gehemniten Praamfarth von und nach Büßow,

wegen gestörter Fischerei auf der OberWarnow

bis Schwerwitz, wegender, einemfürstlichenLehm

mann Evert Schmecker zu gute gehaltenen Be-

fehdung in den Stadtgütern, wegen Beraubung

zwecnerRostockschenBürger in Waren ic. :c.;

Sie machtefogar einenVersuch, denStreit wegen

der Domstiftung vor demgewillkührtenweltlichen

Richterstuhl zu ziehen; Noch besann man sich
einerFederung, wegenerlittenerSchaden und Ko¬

stenbei derBelagerung von Knmmerow (1449),
weshalb sie,von demH. Heinrich auf dieWieder-

bezahlung des Kummerowfchen Pfandschillings

vertröstetund gleichwohlbei derEinlösung (1481)
vergessenzu seyn, behauptete. Sie machte schon

Miene, denHerzogenfür dieseWeigerung deslan-

desherrlichenSchutzes die Orboer zu versagen,
und

0 Rost. Anzeigen1758/ S. 97, izz, iyii 138;

»759/ S. 139/ *43t
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und drohete, sichso lange klagendan benachbarte

Herren und Freunde zu wenden, bis ihre Bes

schwerdcnabbestelletund ihre Privilegien unge?

kränkt gelassenwürden» Ohne sich jedochin der

Collegiensachevon dem einmal rechtskräftig vole

lendetenPfade des geistlichenProcesses ablenken

ZUlassen,Übergaben die Herzoge alle weltlicheAn?

spräche,mi: demwiederholten evenkualenErbieten,

vor den behörigen Richtern Recht zn geben und

zu nehmen auch derenAussprüchezu befolgen,den

gütlichen Bemühungen des Kuhrfürsten, die frei?

lich sm Ende auch den gewöhnlichenGang aller

Unterhandlungen giengen u).
Des langern Schonens müde, drangen nun Gnwr».

die Herzoge in den Bischof von Ratzebnrg, nach

einer abermaligen vergeblichenVermittelung der
Stadt Lübeck,den päbstlichenAufträgen, mit dem
Bannstrahl in dcrHand, die endlicheWirkung z«
geben, und die Lübeckerselbstkonnten ihre Bun-

deSgenessen nun (Aug. 16.) mit nichts weiter

helfen, als mit der Ermahnung zur Einigkeit im

Rath, der sichin Factionen theilte x). Die (Nov»

11.) zu Ende gehendeVerbindung der Wendi?

schenStädte (148Z) war nnterdessenzu Lübeck

schon(Febr. iz.) in aller Stille auf fünf Jahre

verlängert und solte nächstensin allen interessirens

den Städten publmrt werden» Doch liessm di«

Iii i He«-
'

u) Rost.Anzeigenr?59,S.zo, »9,127. «»«gas
Lib.XIV.c„ 14. in f»

x) Rost.Anzeig 1759/ ®. »31/ rZ5»

t
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HerzogesichdurchderenfrühernEntdeckungvonder

Ausführung ihres Entschlussesnicht abhalten y).
Nachdem dieStadt wenigstensäusserlichsichzum

Ziel gelegt, und wegen Errichtung des Doms

(Nov. 16.) mit den Herzogenzu Güstrow völlig

vereinbart hatte, kamen sie, in Begleitung des

1487 Bischofs von Schwerin, als Diöcesanö, des Bi-
schofs von Ratzeburg, als apostolischenErecutorS,
vieler Prälaten und des einheimischenAdels, sel¬

ber nach Rostock. Die Einweihung ward, nach

Vorschrift der päbstlichenBulle, auch mit schein-

barer allgemeinenZufriedenheit des Raths nnd

der Gemeine, (Jan. 12.) glücklichzum Stande

gebracht: der Kanzler Thomas Rode ward zum

Probst, der Archidiakonus Henrich Benzitl zum

Dechant, und der Rath Johann VvttThUN, alle

zugleich Schwmnsche Domherren, zum Cantor
installiret. Kaum aber war die Feierlichkeitge-
endigt, als das nur so lang? zurückgehalteneMiS-

Tumult, vergnügen des Pöbels, unter Anführung zweener
unruhiger Bürger Runge und Boldewan, in
einemwütendenAufstande(Jan. 14.) mit einmal
alle Dämme durchbrach; der neue Probst kam
unter vielen Mishandlungen ums Leben,der De-
chant ins Gefängnis und das ganze Collegiumin
Unordnung; nur mit Mühe entkamen beide
Herzogeund die Herzogin Sophia lebendig aus

der

y) Ebendaselbst1758/ S. 126, 145. Chrom8I,U.
Lindenbrog. ad a. 1487, p. 246. Thrazigtr
a.a.O.S.»372, izö»,
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derStadt?). Die Bürgermeister Barthold Kirch--
Hof und Arnd Hasselbeck wurden für Verräther
der Stadt erkläret und mußten nach Wismar

flüchten, ihre Güter wurden in Beschlag genom'
men und ihreStellen mit andern besetzt,die mehr

in den herrschendenVolkston einstimmeten,und
der Magistrat durfte ohne Zustimmung der Ge-
meindenichts gültiges mehr unternehmen a).

Die Wendischen Städte, durch eineHkostock-Vergleich?«
scheDeputation nach Lübeckaufgefodert, schickten
den Hamburgischen SyndicusM. Albert Kranz
nach Schwerin^ um durch glimpflicheVorstellung

gen dieHerzogewiederausden einschläferndenWeg
Mündlicher Conserenzen zu lenken, die zuerst
(März 26.) von ihnen nach Schönberg ausge-
schrieben, aber (April 24.) fruchttos geendigtund
darauf von den Städten (May 24.) in LübeckVersuche
fortgesetztwurden. Weil aber hier weder die

prccyr von ^le^en j, n«u; ven« jomuiiyui vet ^
vermittelndenStädte, mit denRostockifchenAbge¬
ordnetenunmittelbar zu handeln, befehligt, noch
die letzterenvon ihrem eingeschränktenMagistrat
Hinlänglich bevollmächtigtwaren; so wurde die
Zusammenkunft (bis Jun. 19.) nachGreviömüh-

z) Chemnij im L. H. Magn. ad a. 14F6, No». 16.
aus briefl.Urk. j. c. Lib.XIV. c. 7 - 9.
Rost. Anzeig.1760, <0.77.

a) Krani. Lib. xiv. c. 10. Rostock. Anjeig. 1759*
S. 17 9r 18Z, 19Z-2vo.

Iii z

/
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fett verlegt, iedoch, wegenFortdauer des letzter«

Hindernisses, von den Städten wieder abgekün¬

digt, ohne sonstetwas ausgerichtet zu haben, als

daß die Rostocker, auf dieKlage der vertriebenen

Burgermeister, (Jun. 4,) mit Zurückweisungauf

die hanseatischen Verabredungen, (1418) zur

Wiederherstellung ihrer verunstaltetenStadtVer-

fassung von den verfamleteuBundsgenossen auf-

gefodert wurden b).
Xvffockfche D-n Fürsten blieb'als» mchtöwerterübrig, als,

v Belage- mie den Waffen in der Hand, stchselbstRecht zu

verschaffe». Die Strasse über Rostock ward,

bei Verlust der öffentlichenSicherheit, ganzlich

gesperrt und den handelnden Städten ein andrer

Weg über Bützow und Schwaan angewiesen.

Beider Herzoge Schwager, H. Bogislav von

Stettin,, schickteden Rostockern(Jul. 3.) einen
sörmkchen Fehdebri.esM. In Verbindung mit
ihm^vard die Stadt belagert; weikmanaber ver-
fätMtte, von der erstenBestürzung der Bürger-
fchaftGebrauch zu machzn>zog sich die Belage-
rung in dieLänge. Während derselbenverdop¬
pelten die bundsverwandteu Städte (Jul. 21»)
»hreUvterhandlungen und, nach 2:fruchtlosenEon-
ferenzenherzoglicherRüthe mit RostockschenDe-
putirten, waren noch (Aug. 3.) die Herzogezur
gütlichenBehandlung derStrafe des begangene»
MajestätsVerbrechenS bereit. Sie hatten unter-
dessenWarnemünde eingenommen und drohete»

schon

b'} Rostock«?Anzeigen17$pt S. 159t 167, 1%
171*200.
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schondenHafenzuversenken.AlleindieRostocker,

zu gleicherZeit (Aug. 2.) vonLübeck,Hamburg

undLüneburg,durchdasVersprecheneinerbnndS-

vertragmässigenbewafnetenHülfe gestärkt, ver-

sagten allen Verwendungen muthwilligGehör

und nöthigten,durcheineverheerendeLandungauf

demDarß, denH. BogiSlav (vorAug. iz.) von

seinenAlliirtensichzutrennen,umauf eigneSchade

losHaltungbedachtzu feyn. H. Magnus wolce

nun allein die Blokade nicht fortfeßen,sondern

begnügtesich,denHafen mitSteinen verschüttet,

auch Warnemündeund alle andreZugangemit

Postirungenbeschtzurückzulassen,um, durchAb;

schneidungallerZufuhr von derSee; undLands,

feite,die Stadt allmähliganszuhungern. Diefe

war abermitLebensmittelnreichlichversorgt,und

die Bürger wußten sichauchin einzelnen"Aus-

fällenihreBedürfnissevomLandezu verschaffen.

Es kam darüber einmal beiPanklow zu einem Gefecht

Gefecht,in welchemvon beidenSeiten Gefangene

gemachtwurden,aberamEndedieherzoglicheNeu-

terei den kürzernzog c). H. Balthasar be¬

suchteunterdessendenReichStagzuNürnberg und

empsiengdaselbst(Jul. 2.) vom K. Friederich

demU». für sichund feinenBruder dieBeleh¬

nung mit ihrenLanden-Z).
Iii 4 Ein

«) Thrazigera. a. £>.ad 1487,S. izzz, 1583»
Rost.Anzeig.1759,6.203, 204; 1760, S. 9,
lz, 14, 17, 18. Kranz. Lib. XIV. cap. 10, 11.

ehcmnizim t H Balthasarsad*. 14877ans
bricß.Urf,
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Ein sozweideutigerFortgang derBelagerung
machtedie HerzogeohneZweifelzu friedfertigen
Versuchengeneigter. Die Stadt lies zwarschon
zu offensivenUnternehmungenSoldaten anwer¬
ben (200 zuPferde und 2000 zu Fus), und mit
einemhinlänglichenVorrath anWaffenundMu¬
nition, von Lübeckkommen. Aber, alles wohl
überlegt, fand man doch, daß dieVerwüstung
desumliegendenLandesfür sieselbstnur vonschäd-

Waffen«lichenFolgenseynwürdee). DerKnhrfürst von
KWand.Brandenburg vermitteltedurch seineGesandten

(Nov. 9.) einenStillstand, (bis Dec. 27.) der
demnächstzu Wismar (Dec. 13.) von eben
diesenUnterhändlernund einerGesandschaftdes
Königs von Dännemark auf 13 Monate verlän¬
gert wurde, um währenddesselben,mit einstwei-
liger Loslassungaller Gefangenenund Wieder-
HerstellungdesfreienCommerre,einegütlicheAus-
kunft abzuwarten; in derenEntstehungfolteso-'
wohl indenStreitigkeitenmit.denHerzogen,als
über dieWiedereinsetzungder entwichenenBür-
germeister,nachförmlichemVerfahren,schiedsrich¬
terlichvonihnenerkanntwerdenundderungehorsa-
meTheildemandern o Rhfi. Straf« erlegen5)»

»486 Schon vor derEinweihung des Doms hatte
darauf gedachtwerdenmüssen,bei längererWi-

der-
e) Kranz. !. c. cap. 14. Rostock. Anzeig. 1760,

S. 89.
f) ChemnizimL.H. Mag» ir. 3az. 1487,Nov.y.

unsDec.ig. a. d.Origg.Urkk.WahrenddesStill»
ftauccsbliebendieNvstvcker(1488)imungestörten
Best;derFischereia»denDäliijchcnKÜsien.(Rost.
Anzeig.1760,S. 26.)
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dersetzlichkeitderEinwohner,dieAkademieaus der
excommunicirtenStadt abzurufen. In einem
neuenConservatorium,was ihr derPabst, noch
vor der Erlöschungeines, von Calixtusdemlll.
(1457) erhaltenen Zojährigen Schutzbriefes,
(Febr.10.) gleichdemvorhergehenden,aufdenAbt
zu Doberan und die Dechantezu Hamburg und
Stendal, für beständigausfertigenlies,wurdenihr
allebisherige Gerechtsameauch auf denFall ge-
sichert,wenn sie nach iedemandern Ort verlegt
werdenmüßte» Wie sichnachherdieRostocker( x487
sogröblichan ihreLandesherrenund derenPrä?
laten versündigthatten, untersagtendie Bann- Universität
fiüchedes BischofsvonSchwerin derUniversität
aufs neuealleGemeinschaftmit denVerfolgern
seinerDomherren,wahrendder apostolischeKam--
mersiscaleineLadunggegendieStadt (May 2.)
nachRom ausbrachte. Auchfür die Patronen
derAkademieward es nun Pflicht, dieMitglieder
derselbengegendie Ausschweifungendes Pöbels
in Sicherheitzu sehen: Vermögeeiner, deshalb von
mit ihr genommenenAbrede, ward ihr. zumUm«
zugnachWismar (Febr.15.) einGeleitsbriefge?
gebeng). Auf diesenzwiefachenWink nahm
sie zwar (April) ihreZufluchtin das Prediger«
klosterzuWismar, befandsichaberschonwährend
der RosiockschenBelagerung (Aug. 2. Ott«9 ) und

Iii 5 in

g) RostockerEtwas1738, S. 540, 668. Ro¬
stockerAnzeigen1759,S. 164. Chemnizß. a-
a. O. ->ä,487, May2.n.d.Orig.Urk. Ur¬
kundlicheBestätigungic.17.Bell.



864 Vierte Periode,

in Lübeck,jedochan beidenOrten ohneOrdnung

und ThätigkeitK). EinigeProfessorenwarenin

Rostockgebliebenund standenim Begrif, mit

den akademischenPromotionensichanderswohin

zu wenden. Die übrigen,mit dieserZerstreuung
eben so unzufrieden,mußten, bei längererEm-
fernungvon ihremWohnsitz,dengänzlichenVer¬
lust ihrer Gebäudeund Einkünfte,mithin einen
unwiederbringlichenVerfalldesInstituts befürch-
ten; derzweifelhafteErfolgdesschiedsrichterlichen
Verfahrens, konte,wiegewöhnlich,weithinaus-
gefetztbleiben, weil dieCompromishöfean keine
bestimmteZeit gebundenwaren. In dieserVer¬
legenheitbewirktendieGeflüchtetenbey demHeu

*488 ligenVater, (Marz 18.) unterdennöthigenMaas-
Rostock regeln für ähnlicheFalle, die Erlaubnis, noch

während des Stillstandes und JuterdictS, ohne
Abwertung des LaudumS,nach Rostockzurück-
kehrenunddaselbstalleakademischeUebmigenun-
gestraftfortsetzenzu dürfen. So befandsichdie
Universität,wiewohlnichtmit Zufriedenheitihrer
Landesherren,(J?ov. 4!) wiederauf ihrem ur-
sprünglichenPosten>).

Die
i) RostockerEtwas tc.1737,S. 806; 1739/S.

622. SchrödersWsmarschePredigerhistvrie,S.
27z K-^^x'7..l^.XiV.c»p.14, in f.

i) UrkundlicheBestättigungk. 18.und23. Beil.
S. Z2?Schröders M. S. 2405, an beiden
OrtenunrichtigmitderJahrzahl1487,(März18.)
welch?wedermitderZeitrechnungde«herzoglichen
GeicitsbriefeszumAuszügeansRostock,(Febr.15.)
«schdesverabredetenStillstandesübereinstimint,

jedoch
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Die übrigereWendischenStädte spartenunter-
dessen,um nicht dieSache ihrer Bundsgenossen
dem unerbittlichenAusschlagein derWage der
Gerechtigkeitzu überlassen,keinenFleiö, dieHerr
zögemit derStadt aussergerichtlichzu versöhnen:
Der Stillstand ward verschiedentlichverlängert,
aberebeissooft durchneueFeindseligkeitenunter-
Krochen.Insonderheit vermitteltenWismar und
Stralsund, nachmehrerenvorlausigenConfereu-
zenzu Schwerin, Doberan und Wismar, einen
DefinitivCongres mit sammtlichenBundsVer-
wandten(Febr..5.) inRibmß, nachdessensrucht- ^489
loftr Aufhebungein neuernachWismar auöge-
schriebenward. Dieserwürdewahrscheinlichsei-
nenZweckerreichthaben,wennnichtRunge und Rostocker-
Boldewan, naä)demsie gleichanfangs die Ge-
meine zu einer Verschwörung,in dieserSache
alle für einenMann zu stehen,vergeblichzubere-
dengesuchtHatten,einenAuflaufwiderdenRath
erregtHatten,umausdiesendieiastihrer,zurStrafe
gereiftenVerschuldungenzurückzuschieben:Man ,
wählte im KathariNjenKlosterneueStchsziger;
Der Rath ward (Febr. 10.) auf demRathhause
gefangengehaltenund gezwungendie StadtGcb Bürger-
der und Privilegien herauszugeben;verschiedene

/ Rathsglieder mußtensich,bis zur ausgemachten
Sache mit denHerzogen,(Febr.20.) zumHaus-
Arrest verpflichten. Darüber unterbliebdie Be¬

schickung
iedochdurchdasangegebenepäbsilicheReqierinigs-
Jabr (29.Aug.1W4)berichtigtwird. Nvftocker
Clwas:e. iyzy, S- 6-2. Schröders P. M.
a; 1492^ S. 2467. Krakz, !. c.
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schickungder neuenTagefahrtund eSkonntealso
nichts ausgerichtetwerden. Die übrigen fünf
Städte suchtenzwardieinnerlicheRuhe inRostock
wiederherzustellen:alleinselbstinGegenwartihrer
Abgeordnetenzwang die tobendeGemeindeden
Rath, (Marz23,) eineActezuunterzeichnen,worin
alles geschehenevergebenund vergessenund den
Bürgern gegenallegeistlicheundweltlicheStraft
gxrichtedieverlangtegemeinschaftlicheVertretung
angelobtwurdek).

xoinpro« Ueberdie Beschwerdenund Gegenbeschwer-
misHand-dender iandesherrschaftund der Stadt wurden

lungcn. jmmittelst(Jan. 6.17. Febr. 19. 22. Marz 16.
18. undApril 19.) vorden(1487) gewillkührten
RichternförmlicheSatzschriftengewechselt. Zu
derenEntscheidungkamen,nacheinerabermaligen
vergeblichenTageleistungMischendenherzoglichen
RächenunddenDeputierendesRaths, derSechs-
zigerundderGemeinde(Aug.12.) zuNeubukow,
derK.Johann von Dännemarkin Person und,
im Namen des Kuhrf. Johann von Branden?
bürg, derBisch.Bussovon Havelbergmit 5 an-
DernkuhrsürstlichenRathen (Aug. 29.) in Wis-
mar zusammen; H. Magnus erschiengleichfals
persönlichundwegenRostockeineDeputationvon
6 MagistratöPersonen; mit ihnen und im Ge-
folgedes Königs und des Herzogssähe man die
BischöfevonLübeck,von Schwerin und vonRa-

tzeb'.irg
k' RvstockerAnzeigen1758/S. 154; 1760,S.

22, 37/ *7°/ 77/ 7L, 86, 145. Kranz,L.
XiV, cap, 16.
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tzeburg, auch RathSsendeboten aus Lübeck,Ham?
bürg und Stralsund» Weil aber die Rostocker
Bevollmächtigten, um nicht, nach der erzwunge-
nen VertretungsActe, für die Erfüllung derUrthel

am Ende selbstzu haften, denRechtStag verliessen; '

so wurde die Stadt nicht allein durch ein Jnter;

locut für ihren Ungehorsam in samtliche Kosten,

nach deren schiedsrichterlichenErmässigung, (von
6000 zu 2500^.) vernrtheilt, sondern auch, nach

abermals versäumter Frist, (Sept. 7.) auf dem
Wismarfchen Rathhause das VerdammungsUr/
theil in contumaciam wider sieausgesprochen: (1) Definitiv«
Das Collegiatstift behielt in der vom Pabst be- Urthtl.

stättigten Maasse seinenBestand, dieBestimmung ,
der, von H. Magnus und dessenReifegefährten
auf dieseStiftung nach und in Rom verwandten
Kosten blieb zu des heil. Vaters Ermessenansge-
fetzt; (2) für die gewaltsame Verletzung des den
Herzogen ertheilten sichernGeleits, für die Ermor-
dung und Gefangennehmung ihrer Rache, für die
persönlicheBeschimpfung des H. Magnus, seiner
Gemahlin und HofJungfern, für die ihnen ver-
sagte Genugthunng gegen die Thäter, für die ge-
meinfchaftlicheVertretung der Verbrecher, für die
offensive Widersetzlichkeitgegen die Landesherren
und deren Alliirte, für dieHinrichtung des Haupt-
manns von Schwaan und feines Waffners, auch
zur. Büssung für die bei Grawetopshof erschlag«
nen Ritter, mit Vorbehalt einer PrivatGenug-
thuung der Erben der beiderseitigenTodten, ward

^ die
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die Stadt aller ihrer Privilegien, Gerichtsbarkei¬
ten undLchugükcr verlustig, auch noch überdemzu
einer ßjeldbusse von Zo,oooRhst. an die Herzoge,
zu einer neuen Huldigung und fusfälligen Abbitte,
Ungleichen (3) zur WiederAnfnahme und Ent¬
schädigung der beidenvertriebenenBürgermeister,
zur Abdankung der von der Gemeinde gewählten
Rakhsglieder und der SechSziger, auch zur Wie-
derherstellung des alten Stadtregimems, endlich
(4) zur Auslieferung der Anstifter des Aufruhrs
an die Herzoge, schuldig erklart; (5) Warne-

münde solte denNostockernzurückgegebenund (6)
von den Herzogen, sobald die Stadt dieser Urthel
genügt haben würde, ohne weitere Erstattung er-
littener Kriegsschaden und Kosten, die Warnow
wieder aufgeräumt werden; (7) die Memorien
und Seelmesseu für den erschlagenenDomprobst
blieben der geistlichenBehörde anheim gestellet;
(8) Tesstn bekamen die Herzoge wieder, und der
dahin verlegte Zoll blieb so, wie vorher zu Lage,
ohne Erhöhung; (9) Was die herzoglichenBe¬
amten, Unterthanen und Bundsgenossen, wahrend
der Fehde und gesperretenZufuhr, den Rosiockern
an Lebensmitteln abgenommen hatten, sollen sie
behalten und nur, was vor Anfang der Feind-
seligkeitenerpreßt war, solte, nebst den geborge¬
nen erweislich Rostockschen StrandGüteru, er-
stattet werden; (10) Wegen des Geleits zu Gü-
sirow, Ziesendorf und anderswo, blieb es bei den
vorigen Vereinbarungen der Stadt mit den Her-

i»M» Diese
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Diese erklärten sich zur Befolgung der Sen¬
tenz sofort bereit 1). In Rostockhingegenerregte Rofiockn

die Unzufriedenheit mit derselben(Nov. zo.) neue
Empörungen des Pöbels und neueEinschränkung

gen des Raths. Die meisten Rathsglieder und
viele gutgesinnte Bürger entflohen diesen Verfol-
Zungen, aber ihre zurückgebliebenen Anhänger

mnsten Güter, Freiheit und LebendemMuthwiK

leu der Rebellen Preis geben. An dieStelle der

entwichenen MagistratsPersoncn »nisten die w«
uigen übrigen, ganz nach dem Geschmack des
JanHagelS, neue wählen und Boldewan selbst

ward Bürgermeister m). Die Gemeinde suchte
zwar, durch Vorstellungen bei den Herzogen und
deren Rathen, die Verbindlichkeit zurGenügung
des Wismarschen Ausspruchs von sich abzulehnen
und dem Rath, vermöge der VmretungsActe,
zuzuwälzen, und provocirte sogar auf das Unheil
eines entscheidendenObmanns. Allein die Her-
zöge verlangten (Dec. 8Jan. 16.) die bnchstäb- 149»
liche Vollziehung des schiedsrichterlichen Erkent-
uisses von der ganzen Commune n).

Ausserdem hatte die Stadt zu der, auf dem Reichssteu»
Nürnberger Reichstage (1487 ) dem Kaiser be- «n.

willigten Reichshülfe wider den K. Matthias von
Ungarn

Z) Rost. Anzeig.1760, S.zo, iio.iiz, 94.10z.'
KraHz. Lib, XIV. c»p. 14 Schröders P. M.
1489, 0.2430. Thrazigers Hamb.Chrvnick,S.
1Z8Z, ada, 1489.

w) Rostocker Anzeigen 1760, S. 69- 8z, 14$.
Kranz, I. c. cap. 16.

n) Rostock.Anzeigen 1760, S. lv5, kv6, i9Si
1251 Kranz, lab, XIV,«p, 14.
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Ungarn, welche für das Herzogthum Mecklen¬

burg, mit Inbegrif der Städte Rostock und
Wismar, 3000 fi. betrug, der wiederholten her-
zoglichcnAuffoderungen (1488) ungeachtet, ihren
Beitrag noch immer verweigert 0); und in allen
den Iahren der bürgerlichen Unruhen war auch

die schuldige Orboer zurückgehalten. Vergebens
bestunden die Herzoge auf die Nachzahlung beider
Rückstände und fiengen schon an, durch einen
Beschlag auf die Rostockschen Foderungen im
Lande und durch die Aufhebung der Rostockischen

Zollfreiheit zu Ribniz und Grevismühlen, sichzu

einem Theil ihres erstrittenen Rechts zu verhel-

sin; wiewohl sie sichschonim voraus (Febr. 12.)
zu einigem Nachlas von der Strenge des Erkent-
nksseSin Absicht der verwirkten Privilegien, Ge-
richte und Landgüter geneigt erklarten. Aus der
Entziehung des Schutzes bei ihren Hebungen
und Privilegien nahm die Stadt sogar einen
neuen Vorwand zur Verweigerung der Orboer
her. Die Herzogedroheten ihr dagegen(Jun.i r.)
die Hemmung alles Handels sowohl in den hiesi-
gen, als in benachbarten Landen p), und um die¬
ses neue ZwangsMittel in Erfüllung zu setzen,

Exeeuti« federten sie, nach neuen unwirksamen Unterhand-
vnsAnstal-lungen ihrer Rache auch eines päbstlichen Bevoll-

»nächtigtenmit dem Rath und den Sechszigern,
den

o) Samlung der ReichsAbschiede,1. Th. S. 27«.
Chemmza. a. O. ad 1488/ Sept. 21. n.d.Oriz.
Urk. RostockerAnzeigen 1760, S. 29.

x) Dippi»Mfpta d, a, 1490,Frbr, 12.undItin.1r.
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denBeistand der schiedsrichterlichenHöfe zur Voll-

streckung der rechtskräftigen Erkenntnisse auf. Zu

gleicher Zeit requirirte derpäbstliche Executvr den

weltlichen Arm des Römischen Kaisers, als ober?

sien Vogts der Kirche, und der beiden Schieds-

richter, um die Vollziehung des BannProcesses:

Jener hatte schon(Marz 24.) ein scharfesParitor-

Mandat an den Magistrat, zur Befriedigung der

herzoglichen Federungen Und zur Wiederhersiel-

lung der Ordnung im Stadtregiment erlassen.

Der König von Dännemark bedrohete die Stadt

(Jun. 30.) mit der Untersagung alles Gewerbs

und Geleits in den nordischenReichen, so wie der

Kuhrfürft von Brandenburg (Jul. 22.) mit einer

thätigen Unterstützung ihrer angebohrnen Landes-

Herren Man war schonim Begrif, dieAka-

demieaufs neue von Rostock zu verlegen, und die

Herzoge ertheilten ihr (Jun. 16.) ficher Geleit

zum Umzüge, dochohne Anweisung eines bestimm-

ten OrtS r).
Mit dengeflüchtetenMagistratöPerfonen und Vergleich

Bürgern, die sich, mit einem Vorschreiben der Aach.

Wendischen Städte (März 10.) unterstützt, vo;r

Wismar aus (Aug. 2Z.) gegen die neue Stadt-
Obrig-

<3)Rostocker Anzeigen 1760, S. 141, iaif 129«
I37- ,

r) UrkundlicheBestätigung ?e.19.Beil Rostockee
Etwas:c 1737, S. 16,. H«edurchwird zugleich
die unerweislicheMeinunq, als ob dieAkadenm big
1491 oder 1492 in Lübeckgebliebensei,
ders P. Nt. »ä a. 1491, S. 2461) übttflüssiz
widerlegt.

Meckl.Gesch.N. Th. Kkk^
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Obrigkeit und Sechsziger wiederholt zur recht,
lichen Ausmachung ihrer Sache erboten hatten,
waren dieseschondarüber einig geworden, es ans
den Ausspruch der verbundenen Städte ankom?
men zu lassen, nachdem die beiden zuerst (1487)
entwichenen Bürgermeister vorlängst in Lübeckmit
ihrer Vaterstadt, von eben diesen Vermittlern,
ausgesöhnt, aber dennoch von ihren Gegnern aufs
neue beunruhigt waren» Allein wie die gedrohete
Sperrung des Dänischen Handels und derMeck-
lenburgischen Zufuhr in Erfüllung gieng, gab man
in Rostock den abgesetzten MagistratöPersonen
alle Schuld und die Stadt Wismar mußte den
Schuß, welchen sie den Flüchtlingen gewährte,
mit dem Verlust einiger Schiffsladungen in der
Warnow büssen. Durch mühsame Verwendung
der fünf Städte ward endlich (Dec. 17.) zuLübeck,
zwischen den noch lebenden 11 Mitgliedern des
alten und den Bevollmächtigten des neuen Raths
und der Bürgerfchaft, ein Vertrag zum Stande
gebracht, von beidenSeiten alles Vergangene der
Vergessenheitübergeben und gemeinschaftlicheBe-
würkung einer vollkommenen Aussöhnung mit
den Landesherren, auch einstweilen wechselseitige
Sicherheit angelobt; Nach der Erreichung die-
seS gemeinsamen Zwecks, sollen die alten Raths?
Herren in den Besitz ihrer Güter und Würden
wiederhergestellt, bis dahin aber, binnen Jahr
und Tag wenigstens, keine neue Mitglieder in
dm Rath aufgenommen werden; den Bürger-

mei?
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meisternKirchhof und Haffelbeckward der Bei-
tritt freigestellt. Die einstweilenzugesagteFried- 1491
fertigkeitwardaber den altenRathsgliedern nicht ^
gehalten 5). Runge und Consorten, mit der chcn^raa»
LübeckschenVerabredung gar nicht zufrieden,brü- MiklS.
teteu fchon über eine neue Meuterei gegen das
Geschöpfihrer eignen Hände. Allein das Maas
ihrerVerbrechenwar voll und der Anschlagward
verrathen. Das Haupt der Rebeikenfiel mit
einemseinervertrautestenGehülfen, BerendWar-
tenberg, derGerechtigkeitin dieHände, und beide
«mpfiengen allerStille mit demSchwerdt ihrer»
verdientenLohnt).

Sobald nur dieseverwünschtenUrheber der
ganzenKette von Unordnungen an die Seite ge;

schafftwaren, befandsichdieStadt aufdemWege

der öffentlichenAussöhnung auchschonum einen
beträchtlichenSchritt näher am Ziel. Der exft-

quirende Bischof von Raßeburg drang, in der

HerzogeNamen, (Apr. 28.) auf die endlicheBe¬

folgungderbald zurVollstreckunggereiftenkaiser¬

lichenStrafBefehle. Unter Vermittelung einer Wismar-

Gesandtschaftdes H. Bogislavö von Stettin, der fö«

BischöfevonRatzeburgundSchwerin, desDom-

probsts von Hamburg, der Mecklenburgischen

Manne und Städte, auchderfünf übrigenWen-

difchenStädte, kamendlichauf einerneuenTage-

fahrt (Mäy 20.) zu Wismar ein Aussöhnung«!-

Kkk 2 Receß

5) RostockerAnzeige«1760, S. 67, 117, *45«
-49, 153*158/ l<5l.ff.

«) Khan».L.XIV,c. 16,
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Receß über alle bisherigeStreitigkeiten zwischen
denHerzogenundderStadt glücklichzumSchlusse.
Das DanifchBrandenburgifcheLandumward zum
Grunde gelegt und nur in einigen allzuharten
Punkten der Ausführung näher gebracht: (i)
Die, dem Bischof von Raßeburg schon vorhin
(i486) angelobteBefolgung derpabstlichenStif-
tungsBull? ward von neuembündigstversichert,

(2) der Verlust aller RostockischenPrivilegien
und Landgüteraufzwei Dörfer, (Nienhüsen und

Zahrenholz) so wie die baare Geldbusseund Er-
stattung derKostenauf 20,000 Rhst»lübeckischer.
Wismarscher und RostockischerWährung, wo-
von jährlich (Dec. 25.) 1000 st. abgetragenwer¬
denselten,für dieHerzoge,.undauf 1000 fl»fürdie
HerzoginSophia, wegender im Tumult (148?)
erlittene»Beschimpfung,eingeschränkt; (z) Die
rückständigeReichssteuer(Käiserbedc) ward auf
lOOOgute Mark und die angeschwolleneOrboer
auf 2000 Rhff. behandelt; (4) Huldigung und
öffentlicheAbbitte ward demRath und der Bür-
schaftwie vorhin auferlegt und (5) dagegendec
Stadt von den Herzogen die Bestämgung aller
vorigenPrivilegien versichertu).

Handlun« ZugleichbewürktendieLandesherrenmit ihren
gen Rüthen und den fünf WendischenStädten nun

auch bei dem Bischöfe und Domkapittel von
Schwerin dieAufhebungdesBunnes undJnter-

' dictS,

u) Rost. Anzeigen1760, S. 17z. Schröders
P. M. »ä a. 149if S. »452.
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dicts, die seit der Ermordung des DomProbsts

und seit derGefangennehmungdeSDechantö,auf

die Stadt ruheten. Die Bedingungen waren

von Seiten des Bischofs: Entsagung desrechts

hängigenProcesseSbei der RömischenCurie und

Wiedereinweihungder profanirtcnKirchen; von

Seiten der Stadt, ein KosteSrsatzvon 400 Mk.
ein.Vermächtnis von 1200 Mk. Lübschsicherer

Renten aus den LandenMecklenburgoderWen-

den, zu Seelmessenfür den Erschlagenen, und

Errichtung eines steinernenDenkmals an der

Stelle seinerErmordung, mit Vorbehalt aller

weltlichenAnsprücheseiner Erben. Nur blieb

dieStadtnoch unter demBannfluch desBischofs

von Ratzeburg, bis siesichauch von dessenWir- *493

kungen, unter herzoglicherVermittlung, (Jun.

iz.) durchblosseErlegung derGebühr (2ZRHfl.')
befreietev).

Nun fanden sich die geflüchtetenRachsper- 1491

fönenwiederein und wurden, in Gemasheit des lmö

LübeckerVertrags, (Jul. 17.) unterVermittelung

der Rathsfendebotenvon Lübeck,Hamburg und

Lüneburg,nebendenneuen,in ihre vorigenWür-

den wiedereingesetzt.Zwischenihnenundden5 an: deren

der»WendischenStädten wardw) darauf (Nov.)
das Band der vorhin (i486) errichtetenfünft

Kkk Z jäh-

v) Lümgs ReichsArchiv,P. fprcfai.Conr,IV. II.
Th. Fortfez.S. 695, 697. Rost.Anzeig.1760,
S. 25, 205, 206: 1761,S. 9.

w) Rostock.Anzeigen1760, S. 17g; 1758, S.
185. Kranz, L, XIV.c, 17.
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jährigen Verbindung vonneuemgeknüpft. Auch
die Universitätbliebzur Stelle und bedeutetesich
mit den Herzogen(Ott. 12.) über allerlei, wäh¬
rend der Unruhen, ihr zur LastgekommeneVor-
würfe x). Der Vertrag mit denHerzogenward,
nachdem einige Schwierigkeitender Bezahlung
des erstenTermins und einerFederungvonZoo st.

Vollzieh»:«-Axhrungskosten(Dec. 22.) weggeräumtwaren,
149a (Febr. 2.) durchdieAbbitte,neueHuldigungund

Bestättigung der NostockischenPrivilegien, an
beiden Seiten vollzogeny), und H. Balthasar
konnte darauf (Apr. 9.) in Ruhe zumHeil.Grabe
wallfahrten z).

Es blieb aber nochdie Streitigkeit, wegen
der eingezogenenBürgerLandgüter unentschieden,
und eS kam bald eine neue hinzu, als die Stadt,
zur Ausbringung der, indem WismarschenReceß
übernommenen Geldsummen, eine allgemeine

Accise. Accise eigenmächtigeinführte. Aus gutenGrün-
streitig-, denbestandendieHerzoge,mit dengefammtengeist-fl' liehen und weltlichenRathen ihrer drei Lande,

auf dieAbschaffungdieser ungewöhnlichenAuf-
läge; und wiedieStadt dennochdamit fortfuhr,
ward ihr von neuem alle Ab- und Znsuhr aus
denherzoglichenLandenuntersagt, worübersichin
ihremNamen dieWendischenStädte (Sept. 20.)
beschwerten. Auch wie verschiedeneRostockische

Bür-
,) UrkundlicheBestätigung k. 23.Beil.
y) Rost Anzeigen1760, S. 181. Schröders P.M. aJa. 1492;S. -4^3-
-) ZraM A.«. N M. mh. Buch,E. 249.
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Bürger und derenGüter im Lande, bis zur aus-

gemachtenSache, von denHerzogenmit Arrest

belegt wurden, fodertedie Stadt ihre BundSge-

nossen zur gemeinschaftlichenBerathschlagung

flufa). Die neueBede, welchedie HerzogeüberKaiscrbede»

ihre Manne und Städte ausschrieben, um den

Antheil des Herzogthums Mecklenburg, mit In-

begrif der Städte Rostock und Wismar, an den

Reichshülfenaufzubringen, die (1491) zuNürn-

bergund (1492) zuKoblenẑ vonjederFeuerstätte

in denStädten i, und auf demLande? Ortsff.)

dem Rom. König Maximilian gegenFrankreich

bewilligtwaren, fand in RostockneueSchwierig-

Feiten,weilzufälligerweiseeinRömischKöniglicheS

EinfoderungSsthreiben(Inn. 14.) unmittelbaran

die Stadt gelangtwar. Von beidenBeiträgen

befreietesich die Stadt, bei einer neuenVerein-

darung in Rostock, (Dee. 6.) durcheineRecogui-

tion von 3550 guten Mark; die Jrrnng wegen

der (1486) eingezogenenBürgerLandgüter ward

von beidenSeiten demcompetirendenrichterlichen

Erkenntnisseder Prälaten, Manne und Städte

übergeben; wegen einiger andern Landgüter der

Stadt, ihrer Emwohner und Gotteshäuser, solle

die Stadt den Herzogendie verlangten urkund-

lichenBeweisein Rostockvorlegenund, nach de-

ren Inhalt, nnpartheiischeHandhabung bei ihren

Rechten, so wie bei allen ihrenvorhin bestätigten
Kkk 4 Pri-

??ostockerAnzeigen176g, S. 189,185, 197,
T$2-
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Privilegien und FreiheitendenherzoglichenSchuß
gewärtigenb).

Nosisckcr Zur Vollziehung der obigenAbrede, reiferen
Tho^jperre. Herzog? mit einemansehnlichenadlichenGe-2493

folge(Marz 17.) selbstnachRostock,fanden aber
dieThore für sieverschlossen.UeberdieseZnrückwci-
sung äusserstaufgebracht, liesscnsieWarnemünde
wieder einnehmen und der Stadt anfs neuealle
Communication mit ihren Landen abschneiden.
Die Accife Hatte inzwischenvermuthlich schon
durch die vorige Hemmung der Ab- und Zufuhr
von selbstein Ende genommen, und vergebens
suchteder Rath (Inn. 26.) zu deren Wiederher?
steklungdie landesfürstlicheEinwilligungc). In
dem Proceß wegender BürgerLandgüter weiger¬
ten sichdie Rvsiockerzwar, auf dieLadungender
erkohrnenSchiedsrichter, ausserhalbderStadt zu
erscheinen,und beschwertensichschonüber diesen
vermeinten Eingnf in ihre Privilegien bei den

M95 übrigenWendischenStädten, derenwillkührlichen
RichterstuhlsiedenHerzogengleichfalsaufzudrin-
gen suchte. Diesewaren aber nicht geneigt, Jr-
rutigen mit einzelnenBürgern zu einer Angele?
Heitder ganzenCommüne zu machen, mft der sie,
ausserder Verschiffung des Stadtthors, keine

un-
l>) Samlunxder ReichsAbschiedeL XI). S. 291,

294. Rost Anzeiq.1760,S. 19^202. Von den
VerhandlungenwegenErrichtungdes Rodenschen
Denkmals,S. ebendaselbst,S. 205; 1761,S.9.

j c) Kranz.Lb. XIV. cap.19. ChkMNizIML.H.
Mag«. >!.ad ». 14YZ,Iun. 26. und Aul.l. aus
dem Original derBittschrift desMagistratsund
demConeeptderabschlagendenHerzog!..Antwort.
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unentschiedene Händel mehr hatten, noch den ein-

mal betretenen Weg der Rechtshängigkeit zu ver-

lassen. Nach mehreren vergeblichen Unterhand-

hingen herzoglicher Rothe mit Rostockischen De-

pntirren, ließen sich endlich die Fürsten durch die

Wendischen Städte bewegen, den, von ienen zu

Parkentin verabredeten neuen AuSsöhnungsVer-

trag (April 10.) zu Rostock zu unterzeichen: Allen

beiderseitigen Mishelligkeiten und Erbitterungen „linarDer-

ward darin (bis May 17.) Anstand gegeben; in trag,

der Zwischenzeit, oder im Fall die Herzoge (durch

den Besuch des ausgefchriebenenReichStageS), oder

die Rostocker und deren Blindsverwandte, bchin^

Lert würden, auf einem nächstfolgenden Termin,

sollen die herzoglichen Räche von Prälaten, Man-

nen und Städten, mit Zuziehung der Wendischen

Rathösendeboten , in Wismar alle streitige Hän-

del iu Güte beilegen oder zu Recht entscheiden;

bis dahin blieb den Landesherren der ungestörte

Bcstß von Warnemünde in dem Stande, worin

es sich damals befand, anch aller für verwirkt

oder heimgefallen erklarten Landgüter versichert;

die öffentliche Communication ward wiederher-

gestellt und den Rostock« Handelsleuten zu Was¬

ser und Lande die gehemmte Ab- und Zufuhr wie-

der eröfnet; die zu Warnemünde von den Herzogen

in Beschlag genommene Schiffe wurden einstwei¬

len gegen Bürgschaft los gegeben, wovon nichts

als SeeGefahr befreien folte ci).

Kkk Z Der

d) Rost. Anzciz. 1761, S. 10, IZ, 14, 17, 22,
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Reichstag DaSvermutheteHindernis trafein: H.Mag-

W^tns
nug mußte (April 29.) in Person den ersten

0t '
Reichstag des Rom. K. Maximilians zn Worms

beziehen, und empfieng daselbst, in Gefolge einer

(April 28.) von seinem Bruder ihm dazu ertheil-

ten Vollmacht, lJul. 15.) die Reichsbelehnnng

über alle ihre Lande. Der Wismarsche Congreß

war daher von dem Herzoge selbst (April 17.) den

Wendischen Städten, und (Apr. 23.) von den

gewillkührten Rüthen (den Rittern Henrich von der

Lühe, Matthias von Bülow, Henrich von Plessen,

dem Dechant Johan Thun, Johan Sperling u.

Schiffs- a. m.) der Stadt Rostock abgekündigt c). Die

Warne»
Herzoglichen Truppen behielten Warnemünde un-

münve. terdessen besetzt, und die einlaufenden fremden

Schiffe wurden von der dortigen Bastei zum

Streichen genöthigt. Sobald der Herzog (Aug.

21.) das diesseitige U^er der Elbe bei Dömitz wie-

der erreicht hatte, ward eine neue Zusammenkunft

(Sept. 21.) nach Sternberg und demnächst (Nov.

17.) nach Wismar ausgeschrieben, die ohne Be-

schlnö auseinander gieng. Die beiden Herzoginnen,

die adlichen Rache und die Stadt Wismar trafen

Interims- erst (Nov. 29.) zn Doberan die Auskunft, daß die

Werginch Rostockischen Bürger die L,andgüter,welche sie in ru-
iuD°b. higxm Besitz hatten, ferner behielten und Warne-

münde,

e) Ebendaselhst 1759,65? 1761, S. z?.Sam-
lung dcr ReichsÄbsch-edc N. Th. S. 15-
Chemmz a a. O.1495? aus den Origg. Urkk.
woselbst auch von einem kaisrrlicheu PönaiVerbot an
ditS'.adk» (t!.ä.6.'Iii!. regender eiMwäch-
lig Mgelegitv Aenii-, Rurichs a<qe^n ^nt.
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münde, bis zu ausgemachter Sache, der tmge*

störten Bewahrung des Adels und der Stadt Wis-

mar eingeräumt wurde, um dasselbe nach vollzo¬

genem Vergleich den Rostockcrn, nack) dessen Zer-

schlagung aber, den Herzogen zu überliefern;

ausser der rückständigen Orboer, zahlte die Stadt

den Herzogen iooo Rhfl. und ivoo Mk. Lübsch

an Strafe und Kosten: die gänzliche Beendigung

des LandgüterStreitS ward auf eine neue Tlige-

leistnng in Schwerin, Wismar oder Güstrow

hinausgesetzt, wohin aber die Stadt (Dec. 27.)

ihre Urkunden mitzubringen verweigerte. Zur

Unterhaltung des Hafens und zur Tilgung der

Stadtschulden, bewilligten die Herzoge ihr dem

noch (Febr. 28.) die Accife von allem, zun» feilen

Verkauf ausserhalb Hauses, in Rostock gebraueteu AccijeVer-

Biere, nur mit Befreiung der Geistlichen und der leihung.

UniversttätsVerwandten 5).

Endlich erfolgte auch wegen derRostockifchen r49g

Bürgergüter (Nov. 24.) die völlige Berichtigung Rostock!-

aller noch rückständigen Zweifel und Ungewishei-

ten: Alle,während der Unruhen von den Herzogen

eingezogene Landgüter Rostockifcher Bürger ohne

Unterschied, nicht aber die bis dahin davon ge¬

nossenen Nutzungen, wurden ihren Eigenchümern

wiedergegeben und alle, wegen einzelner Privat-

und HospitalGüter, noch übrige Ansprüche und

son-

5) Rost. Anzeig. 1761, S. 41-49. Chewn-z a a.

O. a. 1495, Nov. 29. und Drc. 27: 1496,

Febr. 28>a»s bricjll. undOrig. Urkk. Thrazigcr -6

H95t S. 1386.



882 Vierte Periode,

sonstige Irrungen von beiden Seiten den gütlichen

oder rechtlichen Verfügungen erkohrner Schied«?

rechter oder eines entscheidenden Obmanns über-'

geben; verpfändete Domänen oder heimgefallene

Lehne, welche die Rostocker in Besitz hätten,' sol¬

len sie den Herzogen nicht vorenthalten, sondern

ihre Rechte daran gehörig bescheinigen; das Rs-

stockische Privilegium clc non cusczn^c» ward

nach seinem buchstäblichen Inhalt bestätigt,

jedoch der herzoglichen Landeshoheit und Ober-

gerichtsbarkeit unbeschadet; die Stadt behielt ihre

Münzgerechtigkeit und Gerichtbarkeit auf ihren

Gütern in dem hergebrachten Maaffe, ohne wei¬

tere Beeinträchtigung der fürstlichen Beamte«,

auch die Zollfreiheit wegen ihres Viehes. Zur

Abfindung für alle übrige Mishelligkeiten und Ans

sprüche, mußte die Stadt den Herzogen, mit In?

degrifihrer rückständigen Quote an der, von Prä¬

laten, Mannen und Städten bewilligten Bede zu
denReichsbelehmingSkosten, die sie künftig, gleich

andern Unterthanen, zu entrichten sich schuldig er-

kannte, nach gänzlicher Tilgung dervorhiu(i4yi)
behandelten Summe, überhaupt 8000 Rhsi. m

eben so vielen Jahrsfristen bezahlen,^).
Kaum hatte sich, nach dem ermüdenden Gang

Heil. Blut^
Rostockischen Domstiftung, die Aufmerksam-

zuSter»- keit des Publimms wieder erholt, als die Mis-

berg> Handlung einer geweiheten Hostie zu Sternberg

ein neues geistliches Schauspiel eröfnete, welches

sich

x) Dipl. Mfpc. aus dem hcrzygi. Archiv. 41498.
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sich (Ott. 24.) für 27 unglückliche Jsraeliren und

(März 8.) für den Priester, der ihnen den Gegen- 149Z

stand ihres Gespötts verkauft hatte, nach einem

weitläufigen InquisitionsProceß, mit dem Schei-

terhaufen endigte. Das grosse Aufsehen, was

diese schon mehrmalen (S. 384) benutzte Erschei¬

nung unter ihren leichtgläubigen Zeitgenossen ver-

breitete, und die noch grösseren Mirakel, die Aber-

glauben und Gewinnsucht dem wieder ausgesöhnt

ten Sacrament andichteten, ösneten eine reichhal-

tige Quelle für Gelübde, Wallfahrten und Opfer.

Einen Theil der letztem verwandten die Herzoge

(Nov. 11.) zum Ankauf jährlicher Renten für 1494

den Rostockischen Dom h), bis sie es endlich der

Mühewerth hielten,das Andenken des neuen Wun-

derS, durch die Stiftung eines eigenen AllgU- Augustiner-

ftinerEreMttenKlosters an derStelle desvor- Kloster,
maligen Sternberger Schlosses, wo das heilige

Blut vergossen seyn softe, zu verewigen; der Schwe¬

rin sche Domprobst Peter Wolkow mußte dazu

von dem P. Alexander dem VI. die Fundarions- 150*

Bulle (mit 25 Dueaten) einlösen i).

Die

h) Kranz, Lib. XIV. cap. 17^33. Nic.Marefcbalc.
Möns ftillarum f. hiftoria de hoftia ^cernberg, a Ju-
daeis 3, 1492 confofla, edic, Jo. Hübner, 1730.
Engelkcn de hoftia Sternberg. a Jud. confbflä,

Lipi. 1719. Schröders P. M. ad a. 1492,149Z,

S. 2525 ff. FranksA u. N. M. VIII, iL. S. 256.
Chemnjz a. a.O. -ä1494, Nov. n. aus bnefl.

Uik.

>) Chemniz a. a. O- -6 a. 1500, Nov. 1. a. d. Orig.

Urk. Tychsens Bützowsche Nkbmsiunden, V. Th.

S. 22.
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Die Rostockischen Händel Hatten den HH.

Magnus und Balthasar wenig Zeit gelassen, sich

Braun« miit auswärtigen Angelegenheiten zu beschäftigen.

schwejgLü« Mit dem H. Heinrich den, jüngern von Lüneburg

^488^ tv^kn eines streitigen Elb-

heitcn. werderS bei Dömih, an der dortigen Fähre und

*491 (Decbr.) wegen der Leibgedingsfoderung der ver-

wittweten Herzogin Margaretha von Stargard,

zu Nordhausen eine vorläufige Zusammenkunft

gehalten, aber beide ohne Erfolg. H. Heinrich

der ältere von Braunschweig vereinigte hernach,

wegen dieser und andrer respettiven Foderun-

149* gen, (Inn. 19.) auf dem Kuhsande in der Elbe bei

Boizenburg, beide Theile dahin, daß die beiderseits

gen Beschwerden und Gegenbeschwerden von den

Höfen zu Schwerin und Zelle einander communi-

.ciret, beantwortet und von drei, auf ieder Seite zu

Schiedsrichtern erwählten Rächen (Ott. 16.) zu

Kaltenhof zwischen Dömitz und Danneberg bei-

gelegt, oder m Fall ihrer Unvereinbarlichkeit der

Entscheidung des altern H. Heinrichs überlassen

werden solten. Die Lüneburgischen Klagen be-

trafen (Jul. iZ.) theils die vorenthaltene Leibrente

derHerzogin Margaretha von jährlichen ibooMk.

Lübfch mit der Orboer zu Friedland, theils die

Elbwerder bei Dömitz, theils einige von den

Hiesigen Herzogen entweder unternommene oder

begünstigte Streifereien ins Lüneburgische. Dis-

seitS hingegen wolle man sich weder auf die Er-

fimluns des, von H. Albrecht dem VI, oder dm

Me?
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Mecklenburgischen Unterthanen etwa verübten
Schadens, nochauf die Prätensionen einer längst
abgefundenen Stargardischen Wittwe einlassen,
sondern verlangte vielmehr von den Lüueburgischen

HerzogenGenugthuung, sowohl wegen der eigen-
mächtigen Anmaassungen auf den Dömitzer Elb-
Werdern, als wegen des, dem Hause Mecklen-
bürg vorhin <1372) versprochenen, aber noch im*

mer vorenthaltenen Landes Darsing mit dem

Schlosse Neuhaus, wie auch wegen deö, von

Heinrich dem jungem der Stadt Rostock geleiste,
ten Beistands wider ihre Landesherren und end-

lich wegenverschiedener,von H. Heinrichs Dienern

und Lehnleucen in Mecklenburg unternommenen
aber von ihm nicht bestraften Strasseuraube-

reienk). Die verabredete schiedsrichterlicheEnt-
cheidung aber unterblieb: der erkorneObmann war
unterdessenin einenKrieg mit seinerStadt Braun-
schwelg verflochten; Magnus und Balthasar lch

steten ihm nicht allein bei deren Belagerung per-

sönlich thätize Hülse, sondern ersterer arbeitete

auch auf einemCongreß zu Zerbst, wiewohl ohne

Effect an der Aussöhnung. Zur Dankbarkeit

dafür versprach ihnen Heinrich der ältere nicht

mir (Jan. zi.) eben so kräftigen Beistand mit
seiner

lc) Chemniz a. a. O. ad 0. ,488, 1491,1492, aus
6. Orlgg. und briefll. Urkk, Dlsseits wurden jll
Schiedsrichtern ernannt der Ritter Heinrich jvvn
der Lühe, der KlosierprobstzuDvbbcrtin und Gü«
sirvwscheDomdechant Johann Thun und Johann
Sperling.
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seiner Person und ganzen Macht, sondern lies

ihnen auch, (May 11.) vermuthlich zum Ersaß

der aufgewandtm Kosten, das SchloS Rüben-

berg, den FleckenNenstadt lind die Vogtei
Mecklingen unterpfandlicheinräumenI).

Fürstbrü- Die bisherige Gemeinschaft zwischenden HH.
dc.ücycr Mggnus und Balthasar ward, (Jan. i.) durch

GeniUtt- eine nähere Vereinbarung,wegen gemeinsamerBe-

schastvVer-streitung ihrer häuslichen Ausgaben nochmehr be-
tta®' festigt: H.Bulthafar,der(feir i48?)mitH.Bogis-

lavSvon Stettin andern Schwester Margaretha

vermahlt war m), versprach, von seinerGemahlin

rückständigen 2000 Nhst. Brautschaß die Hälfte

seinem Bruder zu überlassen, um dadurch zum

Mitgenusse, der von letzterem allein eingelöftten

Vogtei Grabow zu gelangen. Weil-iedoch dieser

Rückstand von dem H. Bogislav noch lange her-

nach (1500, Nov. 2Z.) nicht abgetragen war, so

behielt H. Magnus die Vogtei Grabow Zeit fti-

neSLebensallein n). Obgleich übrigens H. Bal?

khafar zu allen Geschäften den Namen und seine
körper-

!) Kranz. Saxonia, Lib. XlII.'c. 18, 19; Vand. L.'
xiv. cap. 19. Chemniza. a. O -kia. 149z,Jan.
21. und May 11. aus Ong. und ausscult. Urkk.

m) EheberedungH.Balthasars mitH Bogislavsvon
Stettin SchwesterMargaretha; ebendesselbenVer-
schresbungder Stavt, desSchlossesund derVoqlei
Goldberg zum Leibgedingsür 6000 fl Brantschatz
uuD3000 si. Verbesserung,beimChemntz in dessen
Lebenad a„ 1484, Jan. IZ. und 1487, aus brichl.
Urkk.

») Ehemni^im L. H. Magn. it. ad a, 1494, Jan.
1; im L H. Balthas. »d ->.1500, Nov 23, g. y.
Origg. Urkk. Leeres Wort ;c. 8. Bcil.
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körperliche Gegenwart mit hergab, so liebte er
doch vorzüglich dieRuhe und überlies dem Geiste
feines Bruders gern die ganze Sorge und Last
der Regierung c>).

Die Lübecker hatten sich seit langer Zeit ge-Delvenow-

weigert, für den Gebrauch des DelvenowKanalS
die(1402) festgesetzteRecognition zu erlegen; die
Herzoge liesseu daher den Kanal mit Ketten ver-
schliessen. Die Stadt Lübeck bewirkte dagegen
(Aug. 17.) beim Römischen Könige einen Befehl *495

an die Herzoge, bei 40 Mk. Goldes Strafe, die
Ketten wegzunehmen und den Lübeckerndie freie
Fahrt nicht zu behindern, sondern wegenihrerFo-
derung sieallenfalls gerichtlich zu belangen. Von
dieserVerordnung, welcheden Herzogen auf einer,
von dem Bisch. Johann von Ratzeburg und dm
Städten Hamburg und Lüneburg veranstalteten
friedlichen Zusammenkunft zu Gadebusch (Oct.

4.) behandigt ward, provocirteu sie (Ott. 10.) auf
eine richtigere Belehrung des Königs (a Rege
male inforniato ad fegem melius informandum) j
und zu destowirksamerer Unterstützung ihrer Im
tention ward, nachdemden Lübeckerndas ergrif,
fene Rechtsmittel (Nov. 8 ) intimiret worden,
(Nov. 14.) des H. Magnus ältester Prinz Hein-
rich mit del^ Güstrowfchen Domdechant Johan
Thun und dem Hofmarfchall Georg von Bifch-
wang, an denköniglichenHofabgefercigt p). Weil

aber
0) Kranz. Vsndai. L» XIV. c. 33,

p) Ebemniza. a. O- ad 1494,1495, A-ia.17.Ost.
4. Nov. 14. tc. aus briefll.und Oligg. Ürkk.

Mecki.Gcsch.». Th. Ll l
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Z4Z6 aber derRüm. König bald darauf nach Italien zog

und das, anf demWormser Reichstag zum Stan-

de gebrachte Kammergericht, in Ermangelung eines

llnterhaltnngsFottdS, noch nicht inActivität kom¬

men konte, so ward auf beide» Wegen der Gang

der Rechtspflege noch durch manche Schwierig¬

keit aufgehalten. Der Prinz lies sich zwar die

Mühe nicht verdriessen, auf des Königs Begeh-

ren, (Dec. iZ.) mit 200 Pferden nach dessenBur¬

gundischen Erblanden zu ziehen,um dieGeldrischen

Unruhen dampfen zu Helfen. Auch ertaubte ihm

,497 der König, die darauf verwandten Kosten (5280

Rhfl.) von der Mecklenburgifchen Quote der ge-

weinen Reichösteuern einzubehalten q ). In der

LübeckifchenStreitfache aber konte die Mecklen-

burgischeGesandschaft am Ende nichts .weiteraus-

richten, als,(No». l 9.) mit Aufhebung des Pönal-

befehls, die Ansehung eines Vorbescheids zu

1498 Freiburg im Brisgau (Jan. 10.). Daselbst

wurde dem Erzbisch. Ernst von Magdeburg die

nähere Untersuchung aufgetragen und den Lübe¬

ckern unterdessenein ungehinderter Gebrauch des

Kanals fowohl,als derdarauf angelegtenSchleuse,

gesichert» Ein wiederholtes königliches Verbot

an die Herzoge, (März Z.) die Lübeckerweder an

der Fahrt zu hindern, noch ie mit neuen Zöllen

bei derKronschleuse, bis zum Austrag der Sache,

zu beschweren, und eine Anssoderung an den b«

stelltenCommissaciuS, (Sept. i s.) der auchwürk-
lich

%)EbenderselbeimL.H.HM.Xt. -.1496,1497,
M» Srigg. Urff.
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i

lich einen Vorbescheid nach Stendal (Dec. 19.)
ausschrieb, lassenzwar neueBeunruhigungen ver?

muthen. Allein, ohne die langsame commifsari?

scheUntersuchungund königlicheEntscheidung ab?

zuwarten, vermittelte der Bisch. Diederich von Lü¬

beck,nach Jnsinuirung eines neuen PönalbefehlS,

(Febr. 22.) eine außergerichtliche Aussöhnung, Vergleich»
nach welcher sich die Stadt, durch «ine baare Ab-

findung, von allen herzoglichenAnsprüchen gegen

sie, in Absicht auf den freien Gebrauch des Del-

venowKanalS und derSchlenft, ohnealleRecogtM

tion loskaufen solte r).
MitSachsenLauenburg hatten dieHH.Magnus 14$?

und Balthasar nicht nur verschied»eGrenzstreitig,. Sachsen»

keiten, sondern sie richteten auch, besonders seil-

dem die Unterhandlungen mir dem Herzoge von HÄM.

Lüneburg (1492) abgebrochen waren, ihre Am

spräche an Darsing und Neuhaus gegen bereit

Besitzer den LauenburgschenH. Johann. Dieser

- suchtedagegen Prätensionen aufdie langstsizöo)

verzieheneLehnsherrlichkeit seines Hauses übet die

GrafschaftSchwerin und aufeineHälfte desSchloß!

sesRedefin hervor. Von iederSeite wurden (Apf.

6.) zuRatzeburg vier LehnleutezuSchiedsrichter

gewählt, namentlich auf MecklenburgischerSeite

die Ritter Heinrich von der Lüheund Heinrich vo»r

Plessen, der Domdechant Johan Thun und dev

Domherr Dt. Liborius Meier zu Güstrows Vvw

diesen solte die Sache, in Entstehung der Güte/
Nl % durch

0 Ebenderselbeim &H. Mag», aa a, 14^7, »498«
und tp9i aus Hrigg.tmdbliest.Urkk.
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durch Mehrheit der Stimmen entschieden, im Fall
derenGleichheit aber,demUrtheile eines Obmannes
unterworfen und demselben,bei losoRhst. Strafe,
unweigerlich gehorchetwerden; Beide Hauserver-
sicherten einander in den Streitigkeiten zwischen
ihren Unlerthanen die schleunigsteRechtspflege,

auf die erste Verwendung des klZgerifchenLandes-
Herrn. Auf einer persönlichenZusammenkunft
beiderseitigerHerzoge und der verwillkührtenRich¬
ter zu Schwerin, wurden (Mäyi2.) di-Mecklen-
burgischen Anfoderungen an Neuhaus und den
Darsing, fs wie dieLauenburgifchen aufdashnlbe
Schlos Redefin und Äuf die Schwerinsche Lehns-

hoheit, zu einer freuudschaftlichen Vereinbarung
ausgesetzt; die streitigenGrenzen inAnsehung des
Kraazes sollen von Lauenburgischer, so wie die in
der De von MecklenburgischerSeite, durchsieben
Lehuleute beschworen, hingegen die Lanenburgi-
schen Beschwerden- über die Nostorfer Schleuse
durch eine iocalUnteriuchungabgethan werden Q.

Landsrkde Um den zu Worms (14^5) publicirten allge-

Tenww
Landfriedenauch in deu hi-sigen Gegenden

1498
'

^,r Ausübung zu bringen, vereinigten sich(Sept.
Zo.) Magnus und Balthasar zu Tempzin mit den

HH. Heinrich und Erich von Braunschweig und
Bogislavvon Stettin gegen alle Friedbrecher und
mnthwillige Befehder: Ihre eignen künftigen
Streitigkeiten untereinander seltenvon ieder Seite
durch vier Schiedsrichter untersucht und, in Em-

stehung
0 Ebendaselbst ad a. 1497, Apr. 6. 7. und Map

12. a.d.Origg. Urkk.
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stehungderGüte, nachdemKlage,Ereeption,Re-

plik und Duplik, iedebinnenMonatsfrist, ein-

gegangen,rechtlichentschiedenwerden; im Fall

einerUnvereinbarlichkeitderNichterwolzemandie

Acten,zuEinholungeinerEndurthel,an eineUm-
versttätverschicken.Ebendaselbstversprachensamt-

" licheInteressentensich zugleich(Oct. i.) wider

jedermann,denPabst, denRom. Königund das

Reich ausgenommen,denwechselseitigenBeistand

ihrer ganzenMacht t). H. HeinrichvonBraun- 1501

schweighatte auch bald Gelegenheit,in seinem

Kriegemit den Friesländernvon dervertragmas-

sigenHülfedesH. Magnus nützlichenGebrauch

zu machenu).
H. Magnus hatte nundas selteneGlück, mit

seinenUnterchanen,sowiemit allenseinenNach-
baren, in ungestörterHarmoniezustehen. Von

den ausrührischenReichöstandenSchwedensward

«r zwarumBeistand gegendennordischenK. Jo-

Hannangerufenw); alleines scheintnicht, als ob

er diesemAntrag Gehör gegebenhabe. Ihm Herzogliche

war dagegen,in demSchoossefeinerFamilie, die |aÄ;n<

reinereFreudevorbehalten,einreichesMaas Haus- genhäten.
licherGlückseligkeitzu gemessen. Seine Ge¬

il l 3 mahlin

t) Ebendaselbst->äa, 1493,Sept. 30. undOct. 1.
a. d.Origg.Urkk. EinähnlichesalgemeinesHülfs-
bündniswarvvrher(1496,Oct.8.) zuGüstrowzwi¬
schendenMecklenburgschenHH.Magnus,Baltha¬
sarundHeinrichunddemH Bogislav»onStettin
errichtet(Chemniza. a.0. a. d.Orig.Urk.)

u) Kraus.Saxon.L.Xlll.cap,29.
w) Chemniza. a.O. *d1501, «.d.Ong. Urk.
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»nahlindieStettinfchePrinzessinSophia (verm.
Z477) hatte ihn zum Vater von dreiSöhnen
Wd vier Töchterngemacht

1) der älteste Sohn Heinrich (geb. etwa

1479) x), der schonverschiedentlichdurch seine
Theilnehmnngan GeschäftenAufmerksamkeiter-
regt hattt, war theilöbei feinenNegociationenin
derDelmenowStreitigkeitundaufseinemFeldzuge
nachdenRiederlanden(1496, 1498) thcils auf

i$oo, dem merkwürdigen Reichstage zu Augfpurg, dem

er in seinesVaters Namenbeiwohnte,demRom.
K. Maximilian von einersovortheilbaftenSeite
bekanntgeworden,daß er ihn (Aug.21.) auf ein

2JC3: Jahr, und (Apr. 28.) nochnialaufeinJahr, mit
einerBesoldungvon1sooft. für sichund 1924st.
zu 27 Pferden, als Rath in Dienst nahm. Hie-
durch erwarb er sichohneZweifelbei den neuen
Einrichtungen, dieder weiseKönig in derRegie-
rung desReichsund seinerErblandemachte,solche
Verdiensteum das höchsteReichöOherhaupt,daß
der König, statt baarer Bezahlung,ihm und sei-

gAnwB'k«nenErbenzuKaufbeuern(April28.) eineAnwart-
kchaslmisschaftauf diehalbeLandgrafschaftLeuchtenberg»

imFallderErlöschungdes landgräflichenManns-
stamm.es,verliehund dieselbezugleichgegenalle
nachtheiligeUnternehmungenseiner Nachfolger
am Reich verwahrte;' die andre Hälfte hiefts
Reichslehnsward zwar der königlichenKammer

vor-

,) I.,wb.Sc^IzA^err Chron,Ribuie,unrichtig->ä
»<I47S, p.8??.
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vorbehalten,dochdemjungenHerzogeauchhiezn

(Mäy 2.) nochHofnnngübriggelasseny).

2) Die älteste Prinzessin Dorothea (geb»

1480, Mäy 15.) war von ihren Eltern (1488)

demKlosterlebengewidmetund (1489) vondem

SchwerinschenBisch. KonradzuRibnitzeingeklei¬

det; sielegtein die HändedesSächsischenPro-

vinzialsLudwigsvon Siegen (Aug.25.) ihr Ge- *493

lübdeab und, sobaldes nur ihreJahre erlaubten,

ward sie, nachdemdas Klostereinstweilen(sei*. 1498

1493) durcheine Vicaria regierewar, zur Aeb«

tissin gewählt z).
3) Die zwoteTochterSophia ward, durch 1499

Vermittelimg des Erzbisch.Ernst von Magde-

bnrg, mit dessenBruder demnachmaligenKühr- genmit
surftenJohann (demstandhaften)vonSachsen Sachs««,

(Oet. 23.) zuBraunschweigverlobtund zuTor-

gau (Marz 1.) vermählt: zumBrautschahwut? 1500

denihr (Iul. 8; Oct.6.) 16000 Rhfl. baar mit- ,zt>r

gegeben,wogegensie(Iul. 25O allenAnsprüchen

4M 4 ans

x) Samlung der ReichsAbschiedeIi. Th.S. 6z,
90. Chemnikim L.H Henr. XI. -äs. 1500,Aug.

21; 1502, Apr.28. undMay 2. Vorläufige
Darstellungder herzoqlichMecklenb.Rechtean
die LandgrafschaftLeuchtenberg(1778) §. 9»
,4. und i. Bei!.inFaberssortgesetztenneuenEu-
rop.StaatsKanzlei,xvill. Th.S. 369. ff.

«0 Rostock.Anzeig.1757,S.^21. Sie regierte
das Kloster41Jahre, 153^ Sept 1.) in wel¬
chensiesichmancheVerdiensten,«dieZeitlichkeiten
desselbenerwarb.(Lamb.Schiaggcrt 1«c,.»da,
1480, 1488, 1489,i49Z, »498/ ,507-15??,
P. 877/ %•
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auf dieMeck'lenbnrgischenLande,zumBestenihrer
Brüder, entsagte; undzumLeibgedingwurdenihr
(Jul. iZ.) von ihremGemahl3000 jT.jährlicher
Einkünfte aus den AemrernKolditz, Altenburg

> und Borne, mit einereventualenAbfindungvon
20,000 Rhfl. angewiesen. Ein früher Tod aber

150z nahm sie vor ihremGemahl (Jul. 13.) aus der
Welt

,Soo 4) Anna errichtete (Aug. Z.) zu Wittenburg

ein Ehebündnis mit demLandgr.Wilhelm von
HessenHess«-'»,welchesbald hernachzu Kasselin Gegen-

wart des Vaters vollzogenward. Zum Braut-
schätzerhieltsie<Oct.21) eineVerschreibungauf

1502 20,000 Rh ff. die demnächst (Apr. 13; Nov. 17 )
baar ausgezahltwurden, und leistetedagegenauf
ihre aanze väterlicheund mütterlicheErbschaft
Verzicht. Von ihremGemahl wardderBraut-
schätz,aussereineranstandigenMorgengabe,mit

,503 andern 20,000 st.verbessertund ihr einLeibgeding
von 2coo ff. /ahrlicherEinnahme in den Vog-
teien Glessenund Grünberg angewiesen» Auf

den
a' Chemniz im L. H. Magn. II. ad 1499, Ott.

23; 150, Jul. 13.undOrt. 6. aus4 Origg.Urkk.
Lamb.Schlaggerc I. c, ad a. IZOO,P. 877,878,
unrichtigSil3. 1504, Dipl.Mfpt.d.a. 1501,Jul.
25 aus demherzog!.Archiv. OriginalNotifica«
tionsschreibmdes H. JohannzuSachsenvondem
TodeseinerGemahlinan d. H.Magnusd.d Tor¬
gau 17.Id.,1503- (Mfpt. im Herzog!.Archiv).
Durchihr.neinzigenSohndenKührsJohannFried«
ricbI hatsichihreNachkommenschaftinallenZwei«
genderCrnestmischenLiniedesHauseSSachse»
nochbisizterhalten.
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denFall ihres früherennnbeerbtenAblebenswar
ihrem Gemahl in denEhepactender lebenswie-
rigeGenus, und nachfeinemTodeerst,demHanfe
MecklenburgderRückfallihreseingebrachtenEhe-
gettes vorbehaltenb')«.

5) Erich, derdenNamen vonseinemmütter¬
lichenGrosvater erhielt, widmetesich frühedm
Wissenschaften:zu Rostockübernahmer dreimal 1495
(April iz. Ott. 9. April iZ.> die akademische iS02
RectorwürdeundstudirteseitdemZuBologna c).

6) Albrecht ward schonin seinerfrühen
Jugend, (Sept. 12«) gleichfalsdurchdes Er;-
bisch.Ernst vonMagdeburgGeschäftigkeit,mit eund
H. Heinrichsvon LüneburgTochterElisabeth Lüneburg

versprochen:Von demVater ward der Braut
ein Heirathsgut von 10,000, oderwenn er in¬
zwischennochmehrTöchterbekommenwürde,von
8000 fl. ausgesetzt;dagegenverhiessendieHerzoge
vonMecklenburg,solcheSumme zuverdoppelnund
derkünftigenHerzogineinleibl)edmgvonzehnfür
HnndertjährlicherZinsenaus demAmteGadebufch

Lllz oder
K) CheumizimL.H Magn.ada. 1.500,Aug.5.

Ott. 21» 1502, Äpr.iz. undNov.15: 150z,
März9- imL.H. Balthas.ada 1503, Dec 29.
und Zi. aus7 Origq.Ürkk. Sie überlebtede«
Landgrafen,nachdemsieihndurchihrenSohnPhi¬
lippdenGrosmüthiqcnzun«Stammvaterdesganze»
nachmaligenHausesHessengemachthatte, und
vermähltesich(150?)zumandernmalemitdemGr.
OttovonSolms. (Schlaggert 1.c.ad8.1500/
1509.)

c) Rostocker Etwas -e 1737,S. 170,171; 1739,

S. 655, 657. Kranz,Vandal.L. XIV,cap. Z2.
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oder andern Gütern anzuweisen:diesessoftesie

zwar, auch nach einerzweitenVermählung,Zeit-
lebensbehalten, aber auch, in Ermangelung ei-

»ngerErben, ihr Eingebrachtesauf ewigbeidem
Hause Mecklenburgbleiben. Auf dieVerletzung
DiesesEheContractSward vonbeidenSeiten eine
Strafe von 3000 Rhfl. verwillkühretd).

7) Die jüngstePrinzessinKatharina blieb
bei des Vaters Lebennochunvermahlte).

Mit

d) Chemnizim L.H. Magn. »d *, 1497,Sept. 12.
aus2 Origg.Urkk.

c) Es wurden ihr demnächst (i505)<fjt:(atf)ßtmtatcn

mit demK.FerdinandvouArragonien,auchnachher
(1510) mitdemH. KarlvonGeldernund(1510
mit deinH. Philipvon Braunschweigangeboten.
(Chemnizim L H. Henr. a. a. O. aus briefll.
Urkk.)Mein siebUcbfür denH. Heiuriä)von
SachsenFreibergausgehoben,mit demsie(1512,
Fcdr 26.) aufeinemTurnierzuRuppiuvermählt
wurde. Sie erhielteinenBrautschatzvon16000
Nhfl. wogegensie (15Kl/ Febr. 14.) den ge¬
wöhnlichenVerzichtausdievaterlicheundmütter¬
licheErbschaftleistete,undvonihremGemahl,aus-
sereinerMorgengabevonjährlichen100 fl., unter
kaiserlicherEinwilligung,(Febr.17.)ausden2km-
ter»lWessels, Eckartsberg,Sachsenburg,Pirna,
Häin, Geiern,Ernfriedrichstsrsundihren»künfti-
genWittwensitzeWolkenfteinmit einerjährlichen
Einnahme$oa3000 Rhil bekibdingetward, die

i ihr Gemahl,nachseinesalternBrudersH. Georgs
erblosemAbgang,(1540,Mär; n.) bisaus5000,
so wiedie Morgengabeauf500 Rhfl. jährlicher
Einnahmeverbesserte.(Schlaggen 1. c. ad a.
3512,p.879. ChemnizimL.H. Henr.XI.->6a.
3513, Febr.27; 1515, wiewohlunrichtigFebr.
17. und 19. aus 4 Origg.undad a, 1540, aus
bliest,Urkk.)DurchihrebeidenSöhne,dienachma¬
ligenKubrff.Mori; uiiS?AugustistsiedieStamm--

Mut.
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Mit denStädten Lübeckund Lüneburgver- 150?
bandensichMagnus und Balthasar noch(Jan. Schutzvex«

io.)zu Lübeckaufio Jahre, zurgemeinschaftlichen ScJ
ReinhaltungderStrassen, zurwechselseitigenVer- und
theidigunggegenalleunrechtmässigeGewalt und Lüneburg,

zur Oefnnngihrer respectivenLande,Städte und
Häfen in allen Kriegendes einenTheils mitaus-
wartigen: beideStädte versprachendenHerzogen
dafür einjahrlichesSchnßgeldvon400 Mk.Lübfch
oderauf denFall, daß auchHamburgdieserVer-
bindung beitretenwürde, von 4Z0 Mk. Lübsch
(300 Rhfl.) f). In GefolgedieserVerbindung
HalfH. Magnus dieAussöhnungderStadt Lü¬
beckmit demK. Johann von Dännemarkzum
Stande bringeng). Er war auchschonimBe- Münzde«
grif, der nachtheiligmVerwirrung, welcheder Valvation,

leichtereGehalt seinerSilbermünzefür ihn und
seineLandehervorbrachte,durchRedncirungdes
numerairenWehrtö auf den wahren innernGe-
halt, abzuhelfenund seinenStempel den in Lü-
beckcoursirendenMünzsortengleichzu machen»
AlleinderTod übereilteihn (Nov. 20.) undver- Regie--
grub dieAusführung diesesVorsatzes mit «HmnmgsVer--

jn der väterlichenGruft zuDoberan h), ^5*"

Seine
MutterderganzenAlbertinischenLiniedesHau«
sesSachsengeworden.

f) Chemnizim L. H. Mgn. II. »4 1503/ a. d.
Orig.Urk.

g) Kranz, Vandal L, XIV. cap, 30. ThrazigerA

Hamb.Chionic',a<la. 15SZ,6,1389.
h) Kranz. L,.XtV. r. 32, Marefcale, Anrial,

Her«],« Yand,l, Vif, cap.tz. beimWötiha-
t,sw
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Seine Klugheitund Rechtschaffenheithatten
ihn in den Best; allgemeinerAchtungseinerZeit-
genossengesetztundseinTodwardebensoalgemein
bedauert. Von wilder Eroberungssuchtund
muthloserNachgiebigkeitgleichweit entfernt, be¬
gnügte er sich, ohne blutigeKriege,bloSunter
demSchilde derFreundschaftunddesRechts, sich
bei seinenNachbarenim Ansehenund dieGren-
zen seines angestammtenGebiets unverrücktzu
erhalten. So verwildertauchder Zustandwar,
worin er die Finanzen seinesHauses, wie die
Sitten seinesVolks, vorfand; soglücktees doch
seinerStandhaftigkeit, sowohleinengrossenTheil
der verschuldetenDomänen wieder einzulösen,
als seinelandesherrlichenAnordnungen mitten
durch dieSchwierigkeitenund Widersprücheder
Miöverguügtenhindurchzuführen,wenngleichder
Genius seiner Zeitenund die ermüdendeDauer
der RostockischenDomhändel ihn verhinderte,
durch glänzendeUnternehmungenseineRegie?
rungsEpoche auszuzeichnen. Bei aller der

Strenge

len, T, I. p. ziz. (jedoch nicht wahrscheinlich vom
22. Novemb.) läem de reb, geft. Öbetrit, ibid.
T. II. p. 1582,

"Sehlaggerc
1. c. ad a» 150z, je¬

dochunrichtigin vigiliapurgationis (potius
pr aefentati o nis) Mariae p. 87^, Original«
Condolenjschreibendes H. BogislavvonStettin-
Pommern«ndH. HeinrichsdesälternvonBraun-
schweig,6.6.Barth24. undBraunschweig25.Nov.
izoz rMfftta imherzogl.Archiv). Die letztezur
ZeitbekannteUrkundeunterseinemNamenistvom
Z. Stpt. 1503. (Dipl, Mfptum,)
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Strenge, womit er dieRaubsucht aus demver-
jährtenBesitzderherrschendenNeigung seinerUn-
terthanen verdrängteund dem Landfriedenseine
verlohrnenRechtewiedergab, erhielt er dennoch
LiebeundGehorsamin allenGemüthern. Demfei-
etlichenLeichenbegängnisse,welchesihm (1504,

Jan» 7.) seinBruder H.Balthasar undderälteste

Sohn H. Heinrich,vorderBeisetzung,in Wismar
veranstalteten, wohnten, ausserdenbeidenHer-
zoginnenund demPrinzenAlbrecht,dieBischöfe

von LübeckundRatzeburg,dieGesandtendesErz-
bischofsvonMagdeburg,desKnhrf.Joachimvon
Brandenburg, des LandgrafenvonHessen,der

HH. HeinrichvonLüneburg,Bogislav vonStet-
tm und Magnus von SachfenLauenburg,auch
eine zahlloseMenge «inländischerPrälaten und
EdlenbeiderleiGeschlechtsbei,undderHamburgi-
scheSyndikusD. Albrecht Kranz hattedieEhre,
sein Andenkendurch eine Lobredezu feierni).
Der Bisch. Konrad von Schwerin erlebtediefe JJt
traurigeCercmonienicht,er war seinemBeschützerSchwerin,
bald (Dee.24.) in dieEwigkeitgefolgt, nachdem

er sichum die gottesdienstlicheund KirchenVer-
fassungseinesSprengels (1492) durch ftineSy.'
nodalStatuten verdientgemachtHktte, und der
bischöflicheStuhl war noch nicht wieder
besetzt,k).

Wegen

i) Kranz.I. c. eap.ZZ,33^34.MarfehäiJ, I. c.
k) Schröders P M. -6 1492, 15 4 v. 2513t

2709 jc. Kranz,l, c, c.p, ZZ. Hederichbeim
Eerdes, S. 460.
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Schwerin« Wegen Fortsetzungderbisherigengemeinschaft-

Haus- Iic^enRegierung vereinbartesich(Dec. 27.) H.
Balthasar zu Schwerin mit seinesBruders drei
Söhnen vorlaufig dahin, daßalleihreLandeund
Leute,mit Jnbegrifder,bisihtvondemH.Magnus
allein besessenenVogtei Grabow, mit allenNuz-
zungen und Regalien zwareinstweilennngetheilt
beisammenbleiben, der MobiliarNachlasunter
ihnen gleich gelheilt und alle vorhandeneoder
künftige Schulden aus der gemeinschaftlichen
Schatzkammerbezahltwerdenselten; eöwardda-

bei einegemeinsameHof, und WirthschaftsOrd?

nung vorbehalten; Im übrigensolteBalthasar,

als der ältesteFürst deSHauses, währenddieser
gemeinschaftlichenRegierung, d«s Direktorium
allerGeschäftebchaUen,iedochmit durchgängiger
Zuziehungdes älterenvon dendreijungenPrin?
zen. Die unter diesenbeidenIKgentenetwaent?
stehendenIrrungen wurdendemfreundschaftlichen
AusspruchderverwittwetenHerzoginSophia und
vierdazuvon ihr gewählterRatheanheimgestellet;
und im Fall dieHerzogezu längererFortsetzung
der Gemeinschaftnichtgeneigtseynmögten, sok
tenvierbeiderseitsbevollmächtigteRäthe die Lam
deötheilungunwiderruflichbestimmenl)»

Die
l) LetztesWort ic.8. Beil. W,A.Rudlöff <ZeJure

fcmi in famil» illuftrib. Ad;, A, unter der Jahr»

Zahl1504, «achder damaligenGewohnheit,vo»
dem25. Der. denAnfangderJahre nachChristi
Geburtzuzahlen. NachderneuerenZeitrechnung,
Mteam»7,£>((,1504 HerzoginTophi«nicht̂' Whr,
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IV- Geschlechtstafel:
des Hauses Mecklenburg.

Johann der 1. Herr tu Mecklenburg (©. die 1. Geschl«chtstafel^
-z-1264, Gem.Lndgard, Gr. Poppst

zu Henneberg Tochter, f vor 1268, Jim. 14.

Hemrtchderl. regiertvor 1265, Märt *7»St»Wismar bis 1272, Albrecht der1. N>c0!as,(1255)DomScholastieus,(1266)Idhgn» derIi. DomScholastiaszuLübeck1255 Hermann,Dom>
nachMärzu zumandernmal1298, August24, f nach1301,Oct. fucceD.br1265, Donchrobstzu Schwerinund(1275) zu bisnachi?8z, Meckl.MitRqent1276""8?: probstzuSchwe.

~ - " — ~ r"-
iHlöm:

- -
" " '

5. Gem. Änastasia, H. Barnims von StettinPommern Tochter, März 17, f wr

La«desRegentin1272»1287,-j-1314. 1266,̂ an.5.
^mermiöNegent

1°nach1289.
1275 .1283 regiertzu Gadebnsch seit1273, f 1299« rin , lebt

Gem. N. N. Gräsinvon Jasensberg, verm. 1313.
nach1283.

noch

Zudgard verm.
1274 mit H.
Priimslav von
Gnesen,fi2Kz,

seinricd der II aeb nach> ^266, rea. Herr zu Mecklenburg 1287, zuStargard,
*tmU* -

gtofMe^ May 2.. ^13297 Jan.2. Gem.(0 1292,
1304/ Jan. 15' Zu
9inril ia N -atrir. Marrgr. Alvrecyts zu Zornuvlttvu.y t .Z.,, ... ~.f..

M 2) Anna, H. ÄlbrechtszuSachsenWittenoergTochter,ver-

Günthlrs!oKmdowRMw MiZavs?V."»W RügenW«we? lebt'noch

Johann derüi. succedirt
1287, f 1289, Gem.
1289 Nov.Z>Hele.
na. F ÄMvsliz.volx

Rügen,Tochter.

Elisabeth, Gem.N. N. Graf vonHadinersleben,Wittwevor izZz, Aug.2.

13437Jul. 29-

Mechtild,
verm.izio
mitH.Otto
von Lüne«

bürg.

Heinrich
geb. nach
1316,lebt
nochi32i,
f vor
1328.

-ZUbreditCDerim aeb ftccMrt133s, ersterHerzogzu Mecklenburg

1348,<2 i ©Ä Schwertn .359, März 3.. f 1379,Febr. ,9. Gem(1)
34», JU1.8,©rß[§U*S>t ^ehVAetu»,TnA^r. «er! iooi. ^fllL24. -f-vor

1335iEufemia
l37°i Inn. 16,

. r fv Erichsvon SchwedenTochter,ver!.132:, Jul. 24. f out

M i?7L, März 5° Adelheid, Gr. Ulrichsvon Hohnstem
' ^ Tochter.

>

Ann«
f in

deiKmh.
heit.

Ludgqxd ticd. i29o,-j-1352; Gem. (i)Gr. Gerhard von der Hoy!' (2) Gr.AdolfVl.
^von Ovisteinf1317, (3) nach1318Gr. Güntherm.vonLindowRupPM,1 *340»

Ag»es aev. Joh.,?inder(IV.) !. (Henning)geb.nach1321 ŝucced.etwa1344,
etwa 1320, Herzog zuMecklenburg1348;Jul. 8. regiertjaStargas d seit

1352,'Nov.25.SchwerinscherJnterimsRegentis9o, 1-nachi392,
Oer.9. Gem.(1) Anna, Gr. AdolfsvonHolseinTochter,tvor
1356; (2) »er 1361,Agnes, Gr. UlrichsU.oonLindowNuppm

Tochter,Hn.NicolasVi. v»nWerleGoldb^gWittwe.

öeinrich derl. H. z. M.
succedirt1379,f 1383,
Marz:Gem(i)Jnge-
bürg, K. Waldemars
1v. ju DännemarkToch¬
ter,Verl.135°,Ott. 23.
f vor1370,3ml.16.(2)
1377, Febr. 26. Mech¬

tild, Hn.Bernhardszu
WerleWarenTochter.

Jngeburg Llbrechl der U. H. z. M. Konig

verM. (1) in Schweden 1363, Nov.30.
bis 1398, Sept. 29. gefangen
1389, Febr.24.bis1395?Sept.
26 ;-j-1412, nach März 21: Gem.

(i) Richardis, Gr. Ottensl.
zuSchwerinTochter,verl.1352,
Oct.12.verm.nach1358, f nach
1377,April23: (2) ,396, Febr.
Agnes, H.MagnuszuBraun-
schweigTochter,LaudesRegentin
1412, ^ul. 28. bis 1417,1-1436,

vorJan. 28.

13577Jul.
25. mit

KuhrfLude«
wig Ii. zu
Branden¬
burg, f

1365; (2)
mitGraf

Heinrichvon
Holstein,f
1381; lebt
noch13927
Aug. 17.

Anna,
verm- vor
1366, Sept.

8. mit Gr.
Adolf VII.
zuHolstein;
^vor 1416.

Magnus der >.
H. z.M. succed.
1379 t̂ 1385,
April; verlobt
5362, Jul. 5.
mitElsabe, H.
Barnimö von
PomincrnRügen
Tochter, verm.

etwa1377.

Albrecht

Seb/ uni>

tlZ79.

Venn,33g,
mitH.Nico-
lasV.v.Wer»
leGusirow,^

Beatrix, geb. 1324, verl. 1325,
Mär; 15. mit Jaroinar, ErbPriu«
tenvonRügen, kommtins Kloster
Ribnitz3329,Jan. 20. Aebtissinda¬
selbst134S bis 13957 f iZSL,

April 12.

Agnes, A n n u, Zohsnn der1l.H. z.M.
Gem. H. vermählt reg. in Meckl. Schwerin
Otto von 1363, 1392, inStargard seit
Stettin. April 2. ,393, Febr.3. f vor

mit H. i4i7!^em.(Wilhcida)
Wams» Katharina Prinjes-
lav von sinvonPolenundLit-

Pvinwern- thauen.
Rügen.

UlrichderI. H. &-M.
succed. 1393/ f
1417, Apr 8. Gem.

Margaretha, H..
Swantibors von
StettinPonunern»

Tochter.

Rudolf H. z. M.
Bischof zu Skam

vor 1389/ zu

Schwerin 1390,
•J 14x6.

Albrechtder IV.
H.z.M. succed.
iZ93, (Bischof
zuVörpt1396-
1397,) f nach
1405, Febr. L.

Constanzia,
geb. 1373,
kommt ins
KlosterR-b-
ni^ 1376,581«

caria daselbst
1395/ f

1408, Sept.
20.

Erich H. z.M. regiertin G0tt-
land 1395,f l39h Sept. 8;
verm.1396,Febr. mit Mar»
garetha, H. Bogislavsvi.»

PommernWolgastTochter.

Richardis, Gem.
Mkgr.Johann zu
Görlitznach1376,

März4.

AidrcchtderV.H.z.M. succedirt
1417, regiert in Slargard seit

1417, j; 1423, vor Nee. 6. verm.

132z,May,mit Margaretha,

Kuhrf.Friedrichs>.zuBranden-
bürgTochter,nachherH.Ludwigs
zuBäiernJngolstadtGemahlin.

3oba»rn der I V. H. j. M. Hedwig, gcb. 1Z90V
^ccrdirr in ML?tc>rgai-h kommt ins Kloster
l l'7/ in WcndeN 1436, Jlibnitz izs<5, Acbtis.
gMngm1419-1427^??? Mi 0WW 1423vlz
Nov. 23. f 1439, Dee. 1467, 41467.
zl. G m Luttrud,F.
Aibrechtövon Anhalt
Tochter,verm.vor1434/

Nov.10.s 1472. ''
l

lnna, Aebtissin»
ju Wanzki> vor
1422/ N-»v. 25.

(Johann?e.) ei¬
ner oder mehrere
Sühnk,^. ^ vor

142Z.

seinrichder11.H. z.M. succedirtinStar-
gard14-Z, in Wenden1436,Sept. 7.
f >4«, nach May 25. Gem. (1) 3««
ge5urg,^H. BogislavsV111.von
StettinPommernTochter, (2) Mar-
garetha, H. FriederichszuLüneburg
Tochter,verl.1452, Sept.4. lebtnoch

IL l2.

E u f emi a,
verm.1377,.
Jun.15.mit
Hn.Johann
V.zuWerle«
Güstrow.

Maria, Wibrechtder>i>.H.zM.Thron-
Gem. H. . folgervonDänemark1375,
Wartislav Oct 25.succedirtinMecklcn-
Vli. von bürg13857f I388; Gem.
Pommern- Elisabeth, Gr. Clausvon
Stolpe. HolsteinTochter, nachher

(1404) H. Erichs IV. von
SachsenkauenburgGemahlin.

Jngeburg
geb. 1368,
Aebtissinzu

Ribnitz
-395, f

14087 Sept.
28.

Johann der!U.H.z.M. regiert
inStockholm1389*1395,in
Meckl.Schwerin1395, in
Stargardseit141.: 1422,
Oct. 16: Gem.a) Jutta,
Gr.OttensvonderHoyeBrok«
HusenTochter,»erl.iZ?z,Dee.
15; verm.1399,Sept. 29.
(2) 1416: Katharina,H.

ErichsIV.zuSachsenLauen«
bürgTochter,LaudeSRegen-
tin 142Z.14Z6,«vrSepr.27.

1-nach1448,Nov.18.

Eufemia, Gem.
Hr. Balthasar
von WericGä-
strow,verl.1397,
Oetobr. 18. i

1414.

Ulrich deriL H. z. M. succedirt1466, vor Aug.20. f 1471. »ach
Febr.25.Gem.Katharina, F. WilhelmsvonWendenTochter,

verl.1444,J»l. 5. verm.14557lebtnoch1475, Jul. 21.
Jngeburg f 15097vorAugust7.

Gem.Gr. Eberwiuzu Bentheim,
verlobt14897Jul. 7. verm.1490,

May jo.,i-1509,Aug.7.

Elisabeth, geb.1468,Prio-
rin zuRehnavor 1505,lebt"

1522, Sept. 8.

Magdalena, Gem. (1) H..
Wartislav -*• von Pommer»,
verl.1475.'Aug.7. f 1479: (2)
1482,Jul. 14- Gr.Burchard von
Mühlingenund Barby; sielebt

noch1520,Jan. 14.

Anna, geb. 1465,
kommtins Kloster
Wienhusen1469,
insKlosterRibnitz

*473.

Magnus, seinrich derHl. H. j. M. geb.etwa14177succedirtin MecklenbnrgSchwerin
geb.undf 1436, nachJun. 24.imFürsienthumWenden 14^6,Sept. 7. inStar gard
vor1416. 1471,Jul. 15. f 14777»achFebr.24 Gen,.Dorothea, Kuhrf.Frie-

derichsl. zuBrandenburgTochter,verl 1427,Nov.̂ 4 verm.vor143L' f *491.

Johann der v. H. j. M. geb.etwa
1418, succed. in Mecklenb. und m
Wenden1436, vor --44?>Jan.
13, Gem. Anna, H. KasimirSVI.
vonStettin Tochter,verl. 1429,

verm.1436,Sept. 17.

Lldre<t'tderVI. H. z.M. Johann der Vi. Magnus berTi H. j. M geb.14417snccedirtin Wchwer>n 1477, vor
geb.1438,regiertzuGa« H.z.M.geb.i439, April7.j»Güstrow14837Apr.27.f i5°3, Nov.^20:Gem.Sophia, H.

regiert zu Gü« Enchszn StettinPommernTochter,verl. 1476,May 21.
strow seit 1464, Novbr.1-15047April26.

1474» nach Ma>)
20.

strowseui 464,Febr16
l4837vorApr.27.Gem.

vor 1472,May28. K a«
tharina, Gr. Wich«
mannsvonLinoowRuppin
Tochter,lebtnoch1433,

Nov.l.

verm.1477,

Katharina, geb.
1444, f 1451.

Annna, geb.1445,
verl.1459,mitH.
BogislavvonStet-
tin, 1° 1464, vor

Sept.7.

Elisabeth, geb.1449,
kommtins KlosterRib¬
nitz1452,Eantonnda¬
selbst 1464, Aebtissin
1467, Oct. 4. bis 1493,

-j-150z,Dec.31.

Lalrhajär H. z.D?. geb. 1451, Administrator zu Hildeeheim
i4?i,zu Schwerin 1474, vvr Jan. 25. bis 1479, regiert
in Mecklenbmgseit 1480, März 13. 1507,März 7,
Sein. Margaretha, H. ErichsvonStettinPommern

Tochter,verl.1484,Ja», iz. verm.14L7,1°1526.

S. dieV. Geschlecht-ras«!,
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Vierter Abschnitt. 901

Die Herzogin Sophia überlies demnächst 1504

(März 8.) ihrem Schwager und ältesten Sohne,

unter Vermittelung des Bisch. Johann von Ratze¬

burg und des Ritters Heinrich von Plessen,

auch ihrLeibgedingS?lmt Schwaan, zufriedenmit

einer jährlichen Einnahme von 500 Rhfl. aus dem-

selben, auch mit den Auskünften der Wolle aus

den Aemtern Schwaan und Goldberg, um ihre

übrigen Lebenstage mit ihrem Hofstaat an dem

Hofe und an der Tafel der beidenNachfolger ihres

Gemahls hinzubringen m). Der Tod unterbrach

diese vertrauliche Eintracht bald und vereinig» die
verdienftvolleStammMutterdesnachfolgendenNe-
gentenGeschlechtS(Apr. 26.) in der Ewigkeit wie-
der mit ihrem Gemahl, wenn gleich ihre Asche
den PredigerMönchen zu Wismar anvertrauet
wurde n).

mehr, Johann von Thun war nichtmehrDvmde«
chant zu Güstrow, sondern(seit August. 25.) Bi¬
schofzu Schwerin, (Schröders P. M. ad 1504,
S. 2716 ic. diehier nochvorbehalteneHofhaltungS-
und RegimentsOtdnung war bereits (Kee. 4.) ab--
gefasset(Dipl. Mfpt, d, 1504, Btc. 4. anZ
den, hmogl Archiv) und auf dem Grunde dieser
vorläufigenAbredewar unter denfürstlichenBrü-
dem schon (May 2!.) eine nähere Vereinbarung
getroffen. (LetztesWortie. 9, Beil. S. 21 - 23).

m) Chemniz im L.H. Balthas. U. ad 1504, MaH
8. n. d. Orig Urk.

v) L. XIV. cap. 35, Schlaggert I. c;

p. 878, ad a. 1504. Schröders P. M. sä
1504, S. 2721.

s.)2m>



90z Vierte Periode,

B.) LandesVerfassttng.
Grenzen und Eintheilung.

»)Acussere;̂ in kurzer Psandbesiz der Vogtei Kummerow

(1450-148?,) einige nnterpfandliche Be¬

sitzungenim BraunschweigLüneburgischen (1493)

und eine entfernte Aussichtauf die halb«Landgraf-

fthaft Leuchtenberg(1502) waren dieeinzigenausse-

ren Erwerbungen, deren das Haus Mecklenburg in

diesem Zeitraum sich rühmen durfte. Selbst die

wohlerworbenen Ansprüche gegen Lüneburg und

Lauenburg auf das Land Darsing und NeuhauS

blieben (1492, 1497) unbefriedigt.

Auf eine ernsthafte Sicherstellnng der ange?

stammten Grenzen gegen die Versuche mächtiger

oder eifersüchtiger Nachbaren mußte nun das

ganze Bestreben derHerzoge sichbeschränken,und

nur mit Mühe behaupteten sie diesenZweck. Ver¬

mögederGrenzberichtigung mitPommern,(i468)

blieb die Fehre bei Triebsees Mecklenburgisch

und das Moor der Stadt Sülz eigenthümlichs).

An der Brandenburgischen Seite hingegen gieng

(1442)LichmmitHimmelpfort unwiederbring¬
lich verlohren, wiewohl noch ' 1480) verschiedene

Güter dieses Klosters im Lande Stargard unter

Mecklenburgischer Hoheit blieben, b) und die
dissei-

0) Chemniz im L.. H. Henr. X. ad a. 146g,
Febr.. 3 a. d. Orig. Urk.

b) HH.AKlgnusundBalthasarsErkentnisinSachen
desKlostersHimmelpiortwideromKvilichurzujJie»

imrvw,



Grenzen und Einteilung. 905

disseitigeLehnsherrlichkeit über Putlist war dem
Spiele eines sehrmislichen Ausgangs anvertrauet.
Ueberdievormaligen Güter derKloster AmelungS-
born und AltenKampen in dieserGegend wurden
die zuni Schlosse Wredenhagen gehörige« Herzog-
lichenObereigenthumörechte, namentlich dieJagd
in der Kotzer Heide, der Zoll zu Dranfte und
andre Nutzungen, noch (1445) gegen das Bis-
thum Havelberg und die Stadt Wittstock gesichert,
auch von letzterer(1482) anerkannt und (1491)
fortwährend gegen sie behauptet c). Auch war
Stavenow noch(14Z8) Mecklenburgisch.So-
gar von den vormaligen grastichSchwerinschen
Lehnen ienseit der Elbe hatte sich noch (1442)
mitten im Stifte Hildesheim eineSpur der seit-
dem ausgeübten Mecklenburgischen L,etznöHoheit
erhalten <0.

Hin-'

merow,wegenderSeen zuDabelow,Brengentin und
Linow, zun, Vo'.theil des Klosters, beim Lhemniz
im L. H. MagA. U. -ci a. 1480, aus einer bliest.
Ulk.

c) Correspondenzmit deinRath zu Wittstockunddem
Bisch,BnssozuHavelberg, wegender Jagd, Höl-
zung, Bede und Dienste in der KotzerHeide,im«
gleichenwegender verhauenenWaldung u. Chem»
niz im L. H Magn. li. sä 2. 1482, 1491, aus
Origg. und briefl. Urkk.
Ernsis von Mövenberg, Schenkendes Stifts Hil¬

lesheim/ AuflassungzweierHufen auf dem Hel-
perefeldevor Aerstedeim besagtemStift, >.alsemy«
neOIdernvor, vnd ickna, devonder herschop vatt
Sweryn to lenegehadhebbe." vor den HH. Hen-

rich

Meckl.Gesch.n. Th. M inm
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Hingegen waren die Mecklenburgischen An-

sprüchc an die Stintburg, (1456) unter Ver-

ZtmttellingdcS H. ?ldolfs von Schleswig, von den

Lanenburgischen Herzogen und deren Lehnleuten

von Bülow, durch eine übernommene Abfindung

von 1020 M?.Lübfth zum Stillschweigen gebracht.

Die streitige Grenze mit Lauenburg im KraaZe

und in der Oe ward (149?) durch eidlicheZeug-

nisse von beiden Seiten berichtigt, nur wegen der

Lehnshoheit über das heimgefalleneBernstorf am

Schaalfte entstand(1Z0Z) eineneueUngewiö-

leite)»
In Ansehung der Grenzscheide des Fürsten-

<hu-»!öWenden mit dem Bisthum Schwerin im

Parummer und GeezerSee, entsagten(1468)
H. Heinrich und seine vier Söhne, zum Vortheil
'des Bisch. Werner, als die beiderseitigenRärhe

über eine schiedsrichterlicheUrthel nicht hatten

einig werden können, ihren Ansprüchen auf die

eine Hälfte, welche von den Wendischen Fürsten
dem Stifte verpfändet gewesen war, gegen eine
Haare Abfindung von 398 Rhfl.; für den H. Ul¬
rich von Stargard übernahmen siezwar, im Fall
derselbe seinen verpfändeten Antheil der Wendi¬
schen Lande(Güstrow und Lawe) wieder einlösen

würde,
richundJohann zuMecklenburg,beidm» ander-
WelligenVerleihung an Jordan undBorchard von
-HlNtensce,-i. -j. 22. Apr. J442. ; Mfpt. ans
deinherzog!.Archiv.)

-) Chemnizim L. H. Hcm'.X. und Mag«. U. ad
1456; ©ept 1. und 1503/ Nov. 3. aus bliest,und
Origg. Urkk.



Grenzenund EinHeilung. 925

tbfirte, dieGewährleistung; dochbehieltensiesich
vor, gegenZurückgabedes PfandschillinZSund
der Abfindungssumme,ihreAnsprüche zu jeder
Zeit erneuernund demrechtlichenAusspruchebei-
derseitigecRacheunterwerfenzu dürfen5).

Was dasGlück demHauseMecklenburgaus-JnsM-
serhalbseinerGrenzen versagte,ward demselben
durchdieinnerlicheCoalition aller abgetheiltge¬
wesenenProvinzen einigermaßenerseht.Im geo¬
graphischenVerständebliebzwar,sowohlnach
dem Wendischen,als nachdem Stargardischen
SuccessiousFall,beiderBrandenburgischenEven?
tualhuldigungundkaiserlichenBelehnunĝ 1442),
auch bei der neuenallgemeinenLandeötheilunz,
(1480) die altereEwtheilnng unter denLanden
und HerrschaftenMecklenburg, Stargard,
Wenden?(Werl?)Rostock(Gnoien)undder
Grafschaft Schwerin? und sieerhieltsichauch
noch nach der letztenWiedervereinigung(148Z)
im herzogliche»Titel und Wapen.

In Absichtde?politischen Einrichtungaber,
kanntemaukeinenanderninner«Unterschied,als
zwischenden, nochin neuerenZeitenvon dreiver-
schiedenenLiniendesfürstlichenHauses (Mecklen-
burgschwmn,MecklenburgstargardundWenden)
solangeabgesondertbeherrschtendreiHauprabthei,
lungenMecklenburg, Stargard undWenden.
Letzteresward, auch nach der Erlöschungseines
Regentenstammes,nicht mit dm beidenandern

M mm 2 veW

0 SchrödersPap.Meckl.ad->.146Z,S. 3194.
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vermischt, obgleichdie respectivenGrenzen sich
allenthalbensodurchkreuzten,daßdieRitterschaft

sie (1437) nur als Eines HerrnLandbetrachtete,

sondern ward nach eignerVerfassung von den

Regenten der beideneinseitigenStaaten gemein-

schaftlichregiert. Durch die LandeStheilnng

(1480) ward die innereAbsonderungdieserdrei

wesentlichverschiedenenLandschaften,auch nach

ihrerallgemeinenWiedervereinigung(1471), von

neuem bestätigt, wenn gleichMecklenburgund

Stargard gemeinschaftlichregiert blieben. Es

erhielt-sichauch dieseDreiförmigkeit nach der

letztenWiedervereinigung(1483), unter den zu

einer ieden gehörigenLehnleuteuff). Waren

gleichRöbel und Wredenhagen,durchden viel-

jahrigen MecklenburgischenPfandbesitz,von den

ÄbriK.i WendischenLanden, bis zur Erlöschung

T>eSHauses Stargard, abgesondert; so wurden

dochbeide(1480) zumFürstenthumWendenge?

rechnet,auchungeachtetderdamaligenneuenTren¬

nung, nebstWaren, Penzlin und Broda, fort¬

während als Bestandtheiledesselbenaugesehen;

so wie hingegenSternberg, und vermuthlichauch

Eldenburg mit der (1470) nunmehrigenStadt

LÜbZ,nochnachdemRückfalldesStargardifchen

Amheils an Mecklenburg,(1492) zumFürsten-

thum Stargard gerechne«wurdeg). Unterdem
Lande

ff") Pötkn'/ V. St. 41. Kranz. Vand, Lib,

XIII, cap. 26. (ad a. 1482) Chron'c. Sl.iu. Lin-

öcnbrog, ads. 1487/p«246.RostockerAnzei«
gen 176a, S. 189. (^d a. 149z.)

gj Krakz, I. c. L, XIV. cap, 17, ad a, 1492»



Residenz,Titel undWapen. 907

LandeMecklenburgbegrif man also dieübrigen
von derSchwerinfchenLinieansschlieölichbesesse-
nen Vogteicndes eigentlichenHerzogthums,die
-HerrschaftRostockmit demLandeGnoien, die
GrafschaftSchwerin, die HerrschaftGrabow,
dienun, (1493) ans dem172jährigenBesitzder
Familievon Lüzowkäuflichmit denHerzoglichen
Domänenconsolidirtwurdeh), und dendisseili?
genRest derGrafschaftDanneberg.

Residenz,TitelundWapen.

Die ordentlicheResidenzderStargardischen
Herzogewar zuStargard oderStrelitz und der
Schwerinschenfortwährendzu Schwerin, nur

^desH.AlbrechtS(i464- 148Z) zuGüstrow oder
Plan i). Doch pflegtendie Herzogeauch ge-
wohnlich alle Jahr einmal nachRostockzureu
ftn k).

Seit demAnfall der WendischenLandever-
mehrtenbeideMecklenburgischeLinienihrenTitel
mit demeines„Fürsten zu Wenden", (Slauie
inferioris prineipes) unmittelbar nach dem herzog-

M mm 3 ließen,

i) ChemnizimL.H. Mag».II. ad a. 1494,Jan.,
1. a. d Oriz. Urk.LetztesWort ic. 8.35a!. '

i) Franks21undN.M. vlil. B. S. zy. vipio-
lii,tsr. Mec1enb.ad,. i486, 150Z,p. IVYI,
1097. Nicht nur zu Schwerin, Güstrow und Star« -

gard,sondernauchzuSchwaa»,Lübz,Stavenha-
genundMecklenburghattendieHerjvgeSch.'os»
Kapellen,(il>>dcmp. 1097.)

k) Rostock.Anzeigen1761,S. 18.
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lichen, auck„ Herrn zuWerle" I). Die Hinter¬
bliebenenFrauenzimmerdes WendischenHauses
behieltendenTitel: ,, FürstinnenzuWenden,Frau
undJungfrau (Fräulein,Domiceila)zuGüstrow
und Werle"m). Die SchwerinfcheLinieunter-
schiedsichvonderStargardischennichtnur durch
den alleinigenGebrauch des graflichSchwerin-
fchm Titels, sondernHeinrich der jüngerefieng
auch in ebendieserAbsichtan, denTitel derHerr-
schaftRostockdemStargardischenvorzusetzenn),
statt dessendie Stargardischen Herzogedie alte
RangOrdnung: „ Stargard und Rostockder
LandeHerr" beibehielten; wiewohl es auchin
beidenKanzleien nicht an wechselseitigenVaria-
tionenfehlte»). Seitdem AbgangederStargar-
ZüschenLinieaberbehauptetesichdie, zu Schwerin

ange-
1) LetztesWort k\ Beil,32, C, S. 72. H. Jo-

HannszuMecklenburgundHerrn zu WerleBe¬
tätigungdes,demKlosterDoberanvorhinverkauf¬
ten Krakowscht'liiindOldendorferSees, d. -1.
12 Iul. 1441, beim Chemniz in dessen Heben, a. d.
OrigU'.k.SchrödersP.M. ada.1443,S. 2005.
Rost Anzng.1756, S. 29. LÜnigLorp.lue.
feudal. P, II p, 1565.

in) Diplomat. Meclenb. ad a. 1439/ p. 1057.
Dipnl, Mffrta d. a 1436.1

») Rost. Anzeigen 1756, S. 25, 33, 113, 189,

1439/ 1443, 1444' 1H64. Schröders P. M.
ad a. 1448; 1450, 1455, 1460, S. 2049,
2059, 2O92, 2135. Diplomat. Mcclenb,
ad 1450, p. 1062»' ibidem ad a, 1^56, Tab, X.
flg. 42.

c) Rost.Anzeigen1756, S. 29. (lada. 1443)FranksA.u. N. M. (»d a. 1448)Vllk.B. S.
77, 93- Schröders Wism.Erstl. S. 162. (ad

1460.) Ungtiad. amoenitites (ad a. 1469) S.206.
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angenommeneOrdnung im Titel faff tmimter;

brechen. ObgleichdiebeidenletztenStargardu

schenPrinzessinnenMagdalena und Jngebnrg

nur an Grafen vermähltwaren, sowardihnen

dochdas UnterscheidungsZeichenihrer fürstlichen

Geburt („HochgebohrneFürstin")gelassenvo).
In denSiegeln der Herzogegieng beiallen

diesenWiedervereinigungenkeineVeränderung

vor. Die Stüvgirdischen begnügtensichmit

demgekröntenStierkopf, nnddieSchweklNschen

mit den vorigendrei Schildern wegenMeckleiu

bürg, Rostockund Schwerin. Doch ward die

Bedeckungdes WapenfchüdeSmit einemHelm,

der mit Pfauenfedern,auchmanchmalmit einem

queerliegendenStierkopf, beladenwar, gewöhn?

licher; und nebendenSchwermschendreiSchill

dem erschienenSchi!R)aIter °.dergekrönteStier
mehrentheilsjttt rechten,undderGreif zurlinken.

Den Wendischen geradevorsichsehendenStier-

köpf, mit aushängenderZunge ohne-Nasinring

und Halöfess,behielt(1436) diePrinzessinMe- ^

rislawe in einemlinksgelchntenSchilde und auf'

dessenobernSpitze einengeschlossenenHelm mit

kreuzweisegelegtenFederbüschenund derUmfchrife

ihresNamens. Der BifchofWernerzuSchwerin

siegelte(i46Z) micdemBilde eines pontisicirm-

den Priesters und demKrummstabe ;u dessen

Füssenp). Mmm 4 Gc-

00) Mfrpptca».d. a. 1483/1485??ausdcm
Herzog!.Archiv'.

Diplomacar, Mecisnb, Tab. iX. ffg» 29t

40; Tab, X, fig-, 4:
-43; Tab. XVII. flg". 9.

Schrö»
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GemeinschaftlichregierendeHerzogegebrauch¬
ten bald ein gemeinsames,bald iederein beson-
dereSSiegel. Es gab ein grösseresoderMaje¬
stätssiegel (figillummaius,maieftaticum) und,
in dessenErmangelung, ein geheimeskleineres
Secret ). JüngereHerrenführtennichtleicht
ein eignes Siegel: H. Magnus bedientesich
(1468) seinesältestenundH. Balthasar (1478)
seines jüngstenBruders, so wie Erich und Al-
brecht (iZor) und letzterernochspater (1504)
ihres älteren Bruders Jnsiegels r). So viel
man weis, siengH. Magnus zuerstan, (147?)
vielleichtwegender ihm angewiesenenAppannage
im LandeStargard, einenaus den Wolken rei¬
chendenArmmiteinemRingeimWapenzu
führen. In derFolge(1482-1494) dientedie-
serArm (silberin roch) zur Ausfüllungdesdrit¬
ten Quartiers in dem gemeinschaftlichenMaje-
siätssiegelbeiderHerzoge,in welchemnun derge-
rade vor stchsehendegekrönteStierkopsmit der
HalskrauseundaushängenderZungeohneNasen-
ring wegenMecklenburg,und ein andrer blos
mit deraushangendenZungewegenWenden,das

erste
SchrödersP. M. ->.1490/S. 2446. Dipl.Mffpca.d. a. 1436r aus demherjogl.Archiv.RostockerEtwas:c. 1739, S. 226.
Scd?ddersP. M ad 1460,S. 2iz6. Ro»

stockerAnzeigen1759/ E. 39. Dippl.MfYta
d, a. 1496, 1500.

r) Schröders P. 59?. ad a, 1468, S. 2197. Di¬
plom. Meclenb. ad a. 1478/ p. 1088. Dipl.
M.fpc.d,a. 1501.LetztesWorttt. 9.Beil>S.2Z.
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ersteund vierte, derRosiockfcheGreif das zweite
Quartier, und dergräsiichSchwerinscheroth und
Gold queergetheilteSchild denMittelschild,aus-
machten; über demHelm erschienenfünfStabe
mit demqueerliegendengekröntenStierkopf, hin?
ter welchemPfauenfedernhervorragen; und die
beidenvierfüfsigenSchildhalter wurden,wiewohl
untermehrerenAbwechselungen,in einpaarEngel
verwandelt. Alle fünfWapenfchilderwaren, bei
demfeierlichenLeichenbegängnisdesH.Magnus,
in den Panieren der fünf herzoglichenLandean-
gebracht5).

HausVerfassung.
Zu allen Regierungögeschäftenwurden die

erwachsenenPrinzen frühemitherbeigezogen,und
in der SchwerinschenLiniefieng man (1464,
1477) an, ihnen schonbei desVaters Lebenge-
wisseAemter,mit Vorbehalt derLehns-undLan?
desHoheit,zur eigenthümlichenHofhaltunganzu-
weifen. In der Erbfolgewardzwar unter meh- Sucres,
rerenSöhnen keinUnterfchiedder Berechtigung sionsOrd-
beobachtet,und nur GemeinschaftoderTheilung nu"8

bliebendiebeidenAlternativenwöllkührlicherVer-
abredungen. 2lllein ie mehrman sichvon der
innerenStärke einerungetheilte»Regierungüber-

M mm 5 zeugte,

f) Diplomat. Meclcnb, p, 1255; Tab. X. fig.
44' 45, mit OnginatSiegelndesherzoglArchivs
verglichen,woselbstauchnochzweiganzunbehelmte
Schilderdcr beidenHerzoge,(6. a, 1503, Jan.
10.) das einemiteinemEngel,das andremitzwei
GreisenzuSchildhaltmi,sichbefinden.Kranz,
Vandal,Lib.XIV,cap.34,
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xeugte, destosorgfältigersuchteman, nach einer

so lange vergeblichentgegengesehenenVereini¬

gungallerabgetheiltenProvinzen,eineabermalige

TrennungvonZeitz»Zeit, wenigsteySdurcheinst-

weilige GemeinschaftoderEnthaltung von Mit/

Herrschaft,zuverhütenodermöglichstzuentfernen.

Bei demAbgängedesStargardifchenMannS-
stammes begnügtesichH. Ulrich(1470), seinen
nachbleibendenTöchternundSchwesterneinestau--

desmassigeAussteuer, oder Versorgung in Klö-

sternvor seinemAbschiedezu versichern. Durch

dieAussteuerder beidenPrinzessinnenMagdalena

und Jngeburg mit einemAufwände von 9000
RMund durchdieEinkleidungderbeidenandern
in denKlösternRibnitz und Rhena, versicherte«

sichdie Schk5erinschenHerzoge(1483, ^489)
einerVerzichtlnsiungder beidenersternauf alle
ihre Ansprüchean den väterlichenLandenMeck¬
lenburg, WendenundStargard. Für dieGräfin
von Barby leistetezwar nur in ihremNamenihr
Gemahl diesenVerzicht, und siewoltedaran in
der Folge nichtgebundenseyn. Weil aber Gr»
BurcharddenHerzogenihreeigneEntsagungnach-
zuliefernversprochenhatte, sowarendiesedadurch
völliggedeckt,und sie kontehernach(1500) mit
ihren hervorgesuchtenWidersprüchennichtsweiter
bewürken,als eineZurückweisungauf jenenVer;
zichtt). Nur auf denFall, wenndisSchwerin-

fchen

r) Dippl.Mffppta. J. a. 1470,148?, 1489, «lls
demherzsgl.Archiv. Ehemnizj;uL,H.Mag«.».

ad
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fchenHerzogeselbstohneLeiöeSlehnöerbenabgehen
würden, war derGräfin ^on Bentheim (r48y)
dieunverkürzteAusübung aller ihrer Rechtevsr?
behalten,ohngeachtetbei derBraudeuburgischen
Erbverbrüderung(1442) denüberlebendenPrim
zefsiimenanfdiesenFall nichtsweiter,als einestan-
desmässigeAussteuerbedungenwar. Ebendieser
eventnaleVorbehalt ward denTöchtern desH.
Magnus, wenn siegleichin denLandenihresVa^
terö undihresOheimS,zumNachtheilihrerBrü?
der, keineErbfolge prätendirenkonten, auf den
Fall des unbeerbtenAbgangesder lehtern, gleich
andernTöchternund Prinzessinnenvon Mecklem
bürg, „nach GewohnheitundHerkommendieser
Lande", offengelassenu).

Weil das Witthum fürstlicherGemahlinnen Brauk-
mit der Summe ihres Bramsches in einem
herkömlichenVerhältnissestand, so war es sehr
natürlich, beider Bestimmungdeö letztem,auf
das Vermögendes-Vatersund des Bräutigams

Rück-
aj a. 1500,a. &Orig.Urk. Inzwischenkoi.nte
siedschihrevermeintenSuceesßonsAnsprücheim-
wernock)nichtvergessen,sondernwandtesichsogar
(*.520,Jan. 14.) au dieKuhrfürstenvvnMäinz,
SachsenundBrandenburg,mit derBehauptung,
daßnachdemAbgangihres.VatersH. Heinrichs
undihresBrudersUlrichderenVcrlasseuschastohne
Ausnahmelediglichansieverfallensei. (0rix!nak«
Mi>t. imherzogt.Archiv.)

u) Dpi. Mfpr. d. a, 1501,Jnl. 25. aus demher¬
zog!.Archiv,zu Schwerin-Chemnizim L. H.
Magn. Ii. ad a. 1502.und.HenrichsXI. ad s.
iSiS/ aus denjDrigg.Urkk.
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Rücksichtzu nehmen. Aus diesemgedoppelten
Grunde überstieg,nach derVereinigunggesam-

ter MecklenburgischenLande, die Mitgabe der
TöchterdeöH. Magnus in einemsobeträchtlichen
Maajfe dieSummen, welchediean Grafen ver¬
mählten StargardischenPrinzessinnenund selbst
die WendischeErbtochterzumEhegeldeerhielten.
Nach den jährlichenZinsendesBrautschaßesund
des GegeiwermächtnisseS,(gewöhnlich;zehn.vom

Hundert) wurden die EinkünftedesLeibgedings
angeschlagenund dabeidenfürstlichenWittwen
allemal dieFreiheit gelassen,anstatt des ieihge;

dingö dieRückzahlungihres eingebrachtenCapi-

tals mit dessenVerbesserung,als einebaareAb-
findunganzunehmen. Hingegenward die sonst
gewöhnlichgeweseneGieichheitdeSGegenvermächt-
MissesmitdemBramschatze,unter densechswört¬
lich vollzogenenVermählungenMecklenburgischer
Herzoge (Johanns des VI. Heinrichs des II.
Ulrichs des II. Albrechtödes VI. Magnus des
II. und Balthasars) nur allein in der Ehebere-

dnng des alternH. Heinrichsmjt.de):Lüneburgi¬
schenMargaretha beobachtet: bei allen andern
betrug dieSumme des ersterennur dieHälftedes
letzteren,und dennochkamensowohldie Abwei-
chungenals dieBeibehaltung derRegeldarinn
wiederüberein,daß dort wie hier,dieeventuale
Abfindungssummeden Brautschatz,nur um die
Hälfte überstieg,und gleichwohldiemittlerweili-
gen WitthumsHebungenmehrentheilsdiezwie¬

fachen
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fachenZinsen(20 P.C.) des Brautschahes be-

tragensollten. Die ZurückbehaltungdesEhegel-

des,^iach dem unbeerbtenTode der Gemahlin

oderWittwe,ward, als eineAusnahmevon der

Regel, nur allein beiAlbrechtsdes VI«Wittwe

jn Anwendunggebracht, bei mehrerenEhebünd-

nissenaber vorbedungen.
Von fürstlichenVormundschaftenwird in

diesemZeitraum kein Beispiel angetroffen:die
Söhne des H. Magnus hatten bei dessenTode
ohneZweifeldas, in demherzoglichenHausege-
wohnlicheZiel derVolljährigkeiterreicht.

Hof- qnd Civil-Beamte.
SeitdemdieMarschallswürdeallmahlig auf LandMar«

einzelneadlicheFamiliensichbeschränkte,war sie
nicht mehr blos die obersteStelle am Hofeder
Regenten. Nicht nur unmittelbarnachdemAb-
gange des WendischenFürstenstammeswaren
(i437)dleMarschallederdortigenbeidenfürstlichen
LinienDieterichLevezowund UlrichMolzahn, die
erstender-Ritterschaftdes LandesWenden, und
letztererbliebals Marschall(noch 1441) an der
SpitzederWendischenManne; sondernauchnoch
langehernach(1463,.1467) war LütkeMolzahrr
zuin Grubenyagen beiderHerzoge,und seit dem
Abgänge des Hauses Stargard (1471, 147a ,
1480;^. Henrichsund seinesSohnes Albrechcs
Rath undMarschall imFürstenthumWendenv).

Nach
y) Pötkers SanilungenV. St. S. 40. Dippi,

Mil'cia d. a, 1441, 14S2. Chemnij im L. H.
Henr.
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Nach ihm hatte sichseinSohn derRath Wedige
Molzahn im BesitzdieserWürde behauptet, ohn-
geachtetGünther, AchimundJacob von Levezow
weitentferntwaren, ihre(1Z72)wohlerworbenen
Ansprücheauf das MarfchallAmt des Landes
Wenden den Molzahnen aufzuopfern: Nach
verschiedenenTagefahrten,wobeies letzterenihre
Befugnissenicht erwiesenhatten, endigtesichder
Streit auf einementscheidendenRechtSta-ge(1488,
May 2.) zuGüstrowso, daß denMolzahnen,nur
auf Vorbitte der herzoglichenRathe, zumlieber;
flus noch(bis May 26.) eineFrist, zur Beibrin¬
gung ihrerBeweisefür das MarfchallAmt, von
den Herzogenoffengelassenward, widrigenfalls
aber dervormaligeWerlischeVerleihungsbriefsür
dievonL,evezowbeiKraft erhattenwerdensolte^).
Dennocherscheintseitdemnichtnur WedigeMvl-
zahn zumGrubenhagen ununterbrochen(1492,

*495/ 1496, 1Z01)als herzoglicherMarschall;
sondern auchJacob und VickevonLevezowzu
Schorrentin und Markow wurden(noch1502)
von den Herzogenmit demMarfchallöTitelbe?
ehrt x). Am

Hcnr.X. g. 1467,ausei«erOrig.Urk. v-pp!.
MITta Hcnrici D. M.vdc a. 147I/ 1472, et Al-

b:n\ d, a. 1480.

w) Dipl. M fp t. <!. a, 1488, May 2> aus dem htt'«
zoql.Archiv.

-) Chemniz nn L H. Maqn.il. ad 1492, aus ei«

«erausscult.Urk. Rostock.Anzeigen1761,S.
ZO. Dipl. Mffpta d. -i. 1496;1501, Aus¬
führ!. Betracht, der Mick!. Gememsch. und

Conrrid. Verf. 198. Bei!. Dipl. Magiii et Bal¬

ihai. DD, MM. J. d, Rostock 16. Jan. 1502/ Mfpt,
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Am Stargardischen Hofe bekleidetenoch(1454)
Achim Plate dieseStelle 7). Wie nachher 5Hen-
rich Hütte auf Kuchelmiß (1469) von H. Ulrich
mit dem heimgefallenenBartekowschenLehngute
pleez belehnt wurde, verlieh der Herzog zugleich

.ihm und seinenErben das MarfchallAmt im
LandeStargard, mitallenvonAltersherdazu
bewilligtenGerechtigkeiten;und anf denFall des
unbeerbtenAbgangs seinerNachkommenschafter-
hieltendievon Haue zu BasedowundKuchelmiß
diegesammleHand, namentlichauchan demStar?
gardischenLandmarschallAmtez),

^ MecklenburgSchwerinscheMarschällewaren
(1442, 1450,1479) HelmoldUndLüderLÜ^
Zvwe. Nachdem(vor1494)dieVogteiGra¬
bowwiederan das fürstlicheHaus gebrachttt>oc*
denund stattderen(Jan. 1.) dasSchlos unddie
Vogtei Eikhof mit Gericht, Bede :c. blos mit
Vorbehalt der Wiederlösung,der Oesnung, der
Mannschaft, Rosdiensteund Kirchlehne,Claus
Lüzowenfür 5117 Mk. Lübsch,anfangs nur ver<
pfändetwar, wurdein derFolgeebendieserMar-
schall Claus Lüzow(1505, Jan. r?.) von den

HH. Balthasar und Henrich,jumihm, als Erb-
Marschalldes HerzogthumsMecklenburg,in
ihren Landeneinen festenWohnsitzanzuweisen^
mir demHauseund der VogteiGrkhof auf drei
Generationenbelehnt2). Weil

y")Dipl.Mfpt. d. a, 1454.
a) LÜMg Corp, iur, feudal* p. lf. p. I5f£, Di»

plornat. Meclenb. ad a. 14Ä9; p. 107g.

a) FabersSkaaksKcmzleixiv. Th. S. 106. Di-
pJoraac, MecJenb, ad 1450/p. Iv6z. Mo,
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Hofbeamte. Weil solchergestaltdie Herzoge i» allen drei

Provinzen ihrer Lande, auchnach derenConsoli-

dation, erblicheMarschällehatten, die derRegel

nach an den Besitz eines zumLohndafür ange¬

wiesenenLchnSgebundenwaren, so wurdendic

Pflichten derselbengetheilter und ohne Zweifel

nur auf dieherzoglicheAnwesenheitin iederPro-

viuz beschränkt. Dadurch sahensiesichgenöthi-

get, in ihrem Gefolg nocheinenbesondernHof-
Marschall oderHofmeister b) zu halten, über

dessenPerfon sie ohneUnterschiedderZeit unddes

OrtS zudisponirenhakten.
Das Amt einesKammermeisters bekleidete

zwar noch(1439; 1448) der Vogt zuSchwann

Otto ViereggeausWokrentamSchwerinschenc),
so wie das einesKüchenmeisters HenningWar-
bürg zu Ballin (1439 ; 1447) am Stargardi¬

schenHofe d). Seit der Zeit findet man diese
beiden

stock.Anzeig.1757, S. m. Chemnizim L.H.
Magn. II. ada. 1494, Jan. I. aus einerausscult.
Urk. Dippl. Mlptta d. a, 1494, Jan. x. u.

1505/ Ja» 17.
b) NamentlichGeorgvonBischwanger(vivi. ^ 5pk.

.1. a. 149z. Chemniz a. a. O- ad a. 1495, Nov.

14. aus briefi. Urk. Letztes Wort:c. 8. Beil.

Va»ci. Lib. XIV. cap. 34. ad a. IF0Z.)

c) Rostock.Anzeigen 1755?S. 189> 1756, S.
^5. Uipi. Mipt. d. a. 1444. Chemniz imL, H.

Henr.x. ad a. 1447, a. d. Orig. Urk. Schrö¬
ders Pap.Mcckl.ad a. 1448/ S. 2049.

d) Franks A. u. N. M. vui. B. <S.4°- Schrö¬
ders P M. ad a. 1447, S. 2046. Dipl.Mfpt.
d, a. 2449.
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beidenStellen nichtmehranfdenAdelbeschränkt
odermitLehngüternbelohnt,sondernweilderweit-
läuftigereUmfang der Geschäfteschonansieng,
einewissenschaftlichereund collegialifcheBehand-
lnng zuerfoderu,und besondersdie FinanzAdmi-
nistrationnichtmehr das Werk eines Hofmanns
blieb,vermuthlichmit besoldetenund an denHof
mehrgebundenensachverständigenMännern vom
Metier, nachWillkühr besetzt.

Die Anzahl der übrigen Hofbedientenstieg
und sielmit demzu- oderabnehmendenLuxusan
den fürstlichen,Höfen. Albrechtund Magnus
reducitten(1477) ihr gemeinschaftlichesHofge¬
sinde auf $0 Personenund Pferde, und die Ge-
mahlindes ersierenbegnügtesichjahrlichmit 100
Mk.Lübsch,zumGeschmückfürsichundihrFranen-
zimmer,und mit einerjährlichenneuenKleidung
ihres Hofgesindes.Magnus undBalthasar über-
nahmen([494) all»'Kostenzur Kleidung,Küche
und Kellereifür sich,ihreGemahlinnenundHost
gesinde,auch zur Aussteuerihrer Hofjungfrauen
gemeinschaftlich,und zu ihren täglichen kleinen
Ausgaben wurdenalleVierteljahr 50 Rhfl. für
iedenaus dergemeinenRentekammer ausgewor¬
fen. Dex verwittwelenHerzoginSophia wurden

(1504) 6 Wagenpferdeund 2 Zelter, ein Hof-
Meistermit 3 Pferden, 3 Diener zu Pferde, 9
Hofjungfrauenund eineHofmeisterininKleidung,
Futter und Mahl frei gehaltene). In

c) Dipl. Mfpt. d. a. 1477, a. d. H^rzogl. Archiv.

Chcmmzimt H. Magn.il.ada. i4S4/l»lldBaG.
ad

Mcckl.Gesch.II. Th. Nnn
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Kanzleibe« In denKanzleienarbeitetenmehrereSchrei-
diente. ^r unterderAufsichtdesKanzlers oderobersten

Schreibers, dessenbesondererPflicht die Bewcch-
rung desSiegelsanvertrauetzu ftyn scheinet.Am
Stargardischen Hofe wird Bernhard Kolbow
(1447 -1450) bald Kanzler, bdd Schreiber ge¬
nannt f). Die jungen HH. Albrechtund Jo¬
hann zu Güstrow hatten (1466) einenSecre-
tariUsVicke Dessinß). AmSchwerinschenHofe
war der RostockischeArchidiakonuöHenningKa-
ruz erst(1439)Schreiber,Hernach(144?)Kach«
ler b); nachihm (1448, 1449) derRostockische
Pfarrer Johann HesseKanzler, vorher(1444)
Schreiber i); seitdem, nach einer einstweiligen
Vacanz k), Thomas Rode erst(1463, 1469)

Schrei-

sä AZV4, a.d. Ongg. Urkk. Der künftigen Ge¬

mahlin-£>.AlbrechtsDes\ 1.wurde(1471) in ihrem
dereinstigenWitthumeiii-ßvfthmvon100Personen
«nd Pferden,ausReisenaberein Gesvigevon200
Pferden,bewilligt. (Chemmzin dessenLebenad
a 1471, aus bliest. Utk.)

£) Dippl,Mfl'ta d, a. 1447, 1449. Franks A.
und R. Mecki. Vijj. B. S. 77. Nach lhm waren
Johann Lmstow und Albrecht Floiow Stargardi¬

sche Schreiber, (D-ppl. MiTta d. a, 14Z4,1460,)

g) Schröders P, M. --ci a. 1466, S. 2181.

t) Rostock. Anzeig. 1755, S. J90., Dipl. Mfpc.
J. a. 1447; mit ihm waren (1443» JohanMake und

Johan Coei 8cr-xror-« (Rost. Anzeig. l?Z6,

S. zi.)
i) Dippl. Mffptta d. a, 1444, 144g, 1449.
k) In oexZwischenzeit(1450, 1452, 1459)scheine«

diebeivenSchreiberHermannWiedenbrügges^-
rer,undHenrichBenzui, VicariuszuRösivckoas

Kanjjer»
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Schreiber (Secretatius) und Vicarius zu Kabel-

storf, demnächst(1471 -1486) Kanzler, Pfarrer

zu Rostockund (seit 1480) zugleichDomherr zu
Schwerin I), aber schonvor seiner Jnsiallirung

zum Rostockische«Domprobsi (i486, 1491),
durch den Schwerinschen Domherrn und nach-

maligen(1493) RostockscheuDomdechant, bis¬

herigenSchreiber^ Johan Tegeler von Walters-
Hausen im KanzlerAmte abgelöset m). In der
Folge bekleidete(1495' IS°1) der Doetor Anto¬
nius Gravenwoldt von Nürnberg die Kanzler-
stellen); und bei demTode des H. Magnus war

(150,3) der, mit dem jungen Herzoge aus dem
Reich gekommeneBrandt von Schönaich der

HH. Balthasar und Heinrich Kanzler.
Nnn 1 Aus

KanäcrAmtverschenwWen. (Franks A. undN.
M. VUl. B. S. 9Z- r>ipiom. Meclcnb. ada»
1450/ p. i«6z. .Schröders P. M. ad »459,
S. 2125 )

1) Dippl. Mffcta d. a. 146z, 1471. Rostocker

Anzeigen1756/S. 149; i?57,S. m, 137/17?;
1758, S. 17»'1759/ S. 49. Diplomat. Mc-
clenb. ada. 1471, 1478, p, IC>8l/logg, Letz¬
tes Wort:c. 7. Beä. S. ig. Ilnter ftinrmKanz-
lerAnucwarLaurentius(1478)5 hernach(1484)
Petcr Sadelkow herzoglicherSecrerarius und
(1485)Johan TegelerSchreiber.(Rost. Anzeig.
*757t S 97', 1758, S. 17; 1759, S. 49.)

m) Pdtkers Sainl. lv. St. S. 19. Schröders
Pap. Meckl.-6 ». 1491, S. 2455. LdnigS
RelchsAichiv P. fpeciai. Cont. IV. Ii Th. Fortftj.
S.697.Rojt Etwas:e 1739,@.623. Rost.Anz^
i76i,S.9.^och unterihmblieb(1491) PetcrSa¬
delkow herzoglicherSeemanns ( Rost. Anzeia.
1^60, S. i8i-)

«) Rost. Anzeig.1761, S. zo. RostockerEtwas,
1739/S. 654. Dippl,Mfftta d,a. 1496,1591;
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?lus den Kanzleien der Fürsten war der küm-

«lerlicheNeberrestvon^ehemaliger Gelehrsamkeit,

die lateinische Sprache, nun gänzlich verdrängt,

und nur noch in den Ausfertigungen der geist¬

lichen Herren übrig geblieben. An ihrer Spelle

hatte die Popularität der einheimischenKanzlei-

bedientendie, für ihre Landsleuteund Zeitgenossen

verständlichere, wenn gleichfür das modernereOhr

nicht sehrschmeichelhafte,NiedersächsischeSprache

allgemeiner gemacht und bis an den letztenAugen?

blick des H. Magnus in dem auSschlieSlichenBe¬

sitz des KanzeleistylS erhalten. Dem Kanzler

von Schöneich war es vorbehalten, seineMutter¬

sprache, dieObersachsische,in dieMecklenburgische

Kanzlei einzuführen. Ebendemselben gehörte

auch ohne Zweifel das Project einer regelmässige-

rm Hos- und AemterOrdnung, welches erst
nachher (1504) zur Reife gekommen ist 0).

Stifts- Im Biöchum Schwerin waren (1449) noch
beamte. £tt0 Vieregge, hernach (1495) Diederich und

Friedrich Gebrüdere Viereggen desBischofs und
des Stifts Marschälle p). BischöflicherSecre-
tarms (Notarius) war erst (1452, 1466) der
Schwerinsche Domherr Arnold Mesen, hernach
(1477) Äohan Brodermann; Kanzler unterH.
Balthasaru (147 7) der Secretariuö Gerhard von
Sotten, darnach (1498, 1501) Hermann Mel-

berch

o) LetztesWortzc.8. Beil.Dipl-,Mfpr.d.a, 1504;
aus Demherzog!,Archiv,

p) Dippl. Mffpftca d. s. 1449/ 1495»
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berchcz). Wie dieBischöfevonSchwerin und
Ratzeburg, nachdem Vorgange der päbstlichen
und kaiserlichenKanzleien,schonfrüherangefaw

genhatten, die Glaubwürdigkeitihrer Ausferti¬

gungen,ohnesichmit derMühe einereigenhan-

digenUnterschriftin hoherPersonzubeladen,an-

stattder weitlüuftigernZeugenführung,in ihrem

Namen (ad Manrdatum)durchdas Zeugniseines

vertrautenKauzleibedienteubekräftigenzu lassen;

so ficngenauch dieHerzogean, mit Entfernung

oderVerschweigungdeszahlreichenZcugenheerö,

ihremKanzler die alleinigeUnterschriftund Be¬

glaubigungzu übertragenr).
Zu Vögten (aduocariV)oderAmtmättNem, Vögte.

XAmbachtlüden,plseseckig)aus denSchlössern

und Vogteien bestelletendieLandesherren,nach
Willkühr, bald einheimischebald fremde. Nur

da, wosieeinvorzüglichesInteressean derSicher-

heitu^dConfervatioildes anvertrauetenSchlosses

und der dazugehörigenUnterthanenhatten, als

beiderVerpfandungderLandeGüstrowundLawe

andiePrinzessinKatharina (1436), beidenVer-

HandlungenbeiderherzoglichenLinienwegenSta-

venhagenundWredenhagen(1438), in demLeib-
Mint 3 gedingS-

«) Diplomatar. Meclenb.aJ a. 1453/p. 1076.'
Schröders P. M 1466, ©. 2190. Rost.

Auzeig. 1757, S. 53. Dippl.Mfftca d. a. 1477, .

1498,>5©I
r) Diplomat. Meclcnb, 1, c, Schröders P.

M. ->äa. 1471, 1472,I48I/ S. 2226, 22ZZ,
2Z22. Dippl.Mfftta d. a, 1477,1496,1501.
Prinilegia "Koftochienf,ad a. 1476.
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gedingsVermachtnisH. Heinrichs des älteren,

(1465) ward eöausdrücklichzur Bedingung ge-

macht, daß keineandre als belehnteManne (der

HerrschaftWenden)und keineFremdezuVögtm

darauf gesetztwerdensolltenf).
RathevonPrälaten, Mannen

und Städten.
"Bliche Unter dem zahlreichenAdel ihresHofeSund
Mäche. Landeskonntees denHerzogenzwarniean recht-

fchaffenenund erfahrnenRathgebern fehlen: die

eingebohrnenLehnleute,miteinemnatürlichenBe-

ruf zur Kenntnisund zur VertheidignngdesVa¬

terlandes so, wie zur Treue gegenihren Herrn

versehen.Hattenebendaherauchfortwährendeinen

vorzüglichenAnspruchauf dieEhre, aus demGe-

folgedes Fürsten, nachdesseneignerWahl, in die
Rathsversammlung gerufenund, zur Beglaubi-
gung ihrer Beschlüsse,zumZeugnisseaufgefodert

zu werden. „ UnsreRächeundvieleandre unsrer
treuenManne,unsreManne und Räche" werde»
daher von denHerzogenvielfältigin unmittelbare
Verbindunggefetztc). Alleinie mehres beiein¬
heimischenund auswärtigenRegierungsGeschäf-
ten, beiUnterhandlungenund schiedsrichterlichen
Entscheidungen,in Streitigkeiten mitNachbaren

oder

O Dipl.Mfpt. -1.a, 14z6, a. d. herjvgl.Archi».
Chemnizim L.H. Henr. X. undIX.ad 1438,

1465.

e) LetztesWort ic.Beil.Z2,B. SchrödersPap.
Meckl.ada. 1455; 1459,S. 2094,2125.Dippi,
Mfpta d. a. 145-2, 1462. Ausführt. Betrach¬

tungen;c. 19L.Beil.
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oderUnterchanennunmehroschonallenthalbenauf

wissenschaftlicheKentnisse,ans dieGrundsätzeder

geschriebenenbürgerlichen,geistlichenund Lehn-

rechte,auf einekunstmässigeFassungu. s.w. an-

kam,destowenigerblieben,anchselbstunttr dem

EinflüsseeinesgelehrtenKanzlers, dieTreueund

ErfahrungadlicheroderbürgerlicherBiedermän-

ner, denenes oft an derKunst sichschriftlichauS-

zudrückenganzlichfehlenmogte,alleinderLastge-

wachsen. Sondern in ebendemMaasse, womit

blinderGehorsamund Unwissenheitder Laienzn

GrundpfeilernderherrschendenReligiongeheiligt

wurden,gewöhntemansich,wieschonborhiniS.

663) imWendischenundStargardifchenbemerkt

war, zu denverstärktenEinflüssenihrer geweihe-

ten Diener an den Höfenaller getreuenSöhne

der Kirche.
Unter demNamen derPrälaten behauptetePrälaten,

die Geistlichkeitdes Fürstenthums Wenden bei

derMecklenburgischenBesitznehmung(1436) den

Rang vor dengemeinenMannen und Städten

diesesLandes. Im Namen gesamterPrälaten,

Ritterschaft,Manne undStädte desLandesWen¬

den wurden derenBeschlüsseauf einer allgemein

neu Versamlung (1437) zuParchimvondemAbt
'

zu Dargun und demGüstrowschenDomprobst,

von den beidenMarschällen,zweiandernKna-

pen und denStädten Parchiin, Güstrow, Mal-

chinund Plau besiegelt;wiewohl,bei der baa-

ren AbfindungderPrinzessinKatharina, (1441)
N nn 4 ihrer
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ihrer Verzichtleistungnur Her Marschall, sechs
Edelleute und die vier genanntenStädte nebst
Waren das Siegel, Namens der Manne und
Städte des LandesWenden, aufdrückten. Unter
der Direction des Stargardischen H. Heinrichs
und dem Vorsitze seines erstenMinisters des
Probsts von Friedland, verbreitetesich(1442 )
dieClassificationderansässigenEinwohnerin Prä-
laten, Herren, (Ritter) Manne undStädte, bei
dergemeinsamenBrandenbnrgischenEventualhul-
digung, ausserdeyl FürstenchumWenden, auch
auf dasHerzogthumMecklenburg,dieGrafschaft
Schwerin, die HerrschaftenStargard und Ro-
stock. An der Wiederherstellungderöffentlichen
Ruhe in Rostockund an derEntlassungderStadt
aus der Reichsacht(*439,1443) arbeiteten,im
Gefolge des SchwerinschenH. Heinrichs, dessen
Prälaten und Rache, namentlichdieAebtevon
Doberan, zweiPfarrer aus Rostock,zweiRitter,
der Kammermeisterund mehrereandreKnapen,
(lsmuli)nebstdenStädten Wismar undGüstrow.
Unter der folgendenRegierungerkanntendieHer-
zöge(1481,1484, 1492) ihre(Rächevon) Her.-
ren, Prälaten, Mannen und Städten für die
gebührlichenRichter in ihren Streitigkeitenmit
Rostockund Wismar. Eben dieseRücksichtauf
Prälaten, Manne und Städte ward in derEin-
foderungundAufbringungderLandbeden(1482,
1498) beobachtetu). Mit

u) PötkersSamlungenv. Stück,S. 40; ir. St.
S. 32. ZabersStaatsKanzleixiv. Th. S' 87,

10z,
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Mit BeibehaltungebendieserRangordnung, Räche

wähltendieFürstenauchihreRalhgeberaus den
geistlichenund weltlichenLehnleutenundEingesest
senenihrerLande. Ebendieselben,welcheimNa-
wen derübrigen, im Landegesessenenund belege-
neuPrälaten, Manne undStadtobrigkeiten,den
HerzogenbeiHuldigungenTreue gelobtenundbei
andernGelegenheitenbewiesen,mußtenauchdurch,
weiseundnützlicheNachschlagedieentscheidendsten
Proben davon ablege»,und ohnederenBeiseyn
pflegtendie HerzogenichtgerneSachen vonWich-
tigkeitzubeschließenv). Man machteeinenlitt*
terschiedunter denverpachtetenRathengeistlichen
undweltlichenStaate« (iur-iciconßliariivcriiiscjue
flatus), Rathen von Herren, Prälaten, Manne
und Städten. Zu erstcrengehörten,ausserden
Superioren der LandesKlöfterund Domstifter,
auchangesehenePfarrer und Domherren, selbst
die Bischöfevon Raßeburg und Schwerin : alle
hattenmit denRittern den Vorzug gemein, von
denRegentenHerr(Er, Ehr) genannt zu werden.
Unter den weltlichenRathen unterschiedman die
Rathgeber aus den Mannen, die theilsRitter,
thrils Kuapen waren, vonden Rathgebern aus

'
den Städten w). N nn 5 Nur

103f©£il.G, Diplomat MccIenS,ada, 1443,
p. 1059, 1060. Rost.Anzeigen1755,S. 195;
1756, S. 25; 1757, S. 161, 165: 1759,S.
4s, 41; 1760, S. 202. Dipl.Mfptta d, a.
147,6,1441, 1498,a. d.hcrzogl.Archiv,

v) RostockAnzeig.1759,S. 21; 1760,S. 142.'
w) Geldes Sani!ungc»Villi,St. S. 678- 682.

SchrödersP.M. ads. 14571̂468,1491,1492,
S.
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Gelehrte Nur gegen das Ende des Jahrhunderts, wie
Räche, die Römischen RcchtSgelehrten, stolz auf die

Vorzüge, welchedie JustinianeischenGesetzeih-

nen beilegten, dmenigen geringer zu achtenan-

fiengen, die nicht, gleichihnen, alle Schatze der

Weisheit aus dem Corpus inris, denpabstlichen

Decreten, den Kirchenvätern und der aristoteli-

schenPhilosophie zu schöpfenwüsten, sonderntti

wa mehr Wehrt auf adlicheGebnrt, vieljährige

Erfahrung und deutscheRedlichkeitsetzten,seit-

deinverbreiteten sich die Folgen dieserEifersucht

auch auf die Rachsstuben der Fürsten x), und

vermuthlichwurden die letzteren, wann jene aus

rechtlichenGründen über Sachen von Wichtig-

keitvotirten, in manchedemüthigendeVerlegen-

hat gesetzt. Die Errichtung des ReichsKam-
merGerichtS empfahlden Vorzug besoldeterund
gelehrterRäche vor dengebohrnennochkräftiger,

und nun bemerktman unter den geistlichenRä-
then der Herzogeauch blosseunangesejseneUni-
versitatSgelehrce,Doctoren der geistlichenund
weltlichenRechte, diedurch keingeistlichesBene-
sicium, blos durch ihre Berufung und Besol-

düng, nicht an liegendeGrundstücke, sondern
allem

S. 2114,2203, 2455, 2464. LetztesWortic.
Beil.32,B.Franks A.u. N.M. Vitt.B. S. 40.
,.UnsetruwmRhatgeuer,ManneundStevedes
LandesWeildm"(Dipl.Mfpr. d. 1436,a. d.
herzogt.Archiv) RosiockerAnzeige»1759,S.
38, 4l> 176-, S. 26.

x)?er. de Andlo de imoerio Romano etc. Lib.

II. cap. ii, iz, 16.
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Mein an das Interesse ihres Herren gefesseltwa-

ren. Seitdem nannte man die im Lande belehn-

ten und angesessenenRache von Prälaten, Ritt

lern oder Herren, Mannen und Städten Vorzugs-

weife (geistlicheunv weltliche) Räthe der drei her-

zoglichenLande y), vermuchlichum siedadurchvon

den unbelehntm und nicht angesessenenRathen

am Hofe 2), zu unterscheiden. Der deutsche

Kanzleistyl vertheilte alle dieseverschiedenenClas-

sen unter die Beiwörter: »Würdige und hoch-

gelahrte", für die Prälaten und Doetoren, ,,ge-

streng? und düchtige" (flrenui, validi) oder „ ehr-

bare" (quafi liooeßos natu), für die Ritter und

Knapen, „ehrsame und weise" für die stadtischen

Rathspersonen.
Nicht nur der Probst zu HrieÄland Hein- Stargardi-

rich Kran, der Komthur zuMirvW Berend von

Plessen (f 1468) und der Kanzler, der Mar¬

schall, der Küchenmeister, die tehnmänner Hein-

rich Osterwald, Henning Tzeggelm zu Her-

reichaven, Hermann HoltebÜdel, Reimar von

Plessen zu ZülowoderPrillwiz, Henning Pecka-

tel der altere zu Blumenhagen, lüdke Schme-

cker, Philipp Prigmz, Eggert Hane, Heinrich

und Vicke Rieben, Busid von Dören, Otto

Jlenfeld, Heinrich, Claus und Heinrich Hane

zu Kuchelmis, Hans Hanezu Basedow, Jochim

Hane

•y) Rost. Anzeig. 1759/ S. 29/ 37r 4° > 1760,

S. 1,89-

2) „ Ihr fürfil.GnadenHsusrethe znr ZeitpmHoffe
unv vomLa.idc" fHofhMng.^-tU!dRegierungs-
Ordnung «I. 1504, Mfpi. i 0. herzvgl.Archt».)
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HanezuKölzöw,Jürgen GrabowzuGcmtow,
Henrich Haue zuArensberg, Joachim von Blatte

kenburgzuWnlfshagenundmehrihrerManne
des Landes Stargard zeichnensich(1439-'147°)
alsRäthe der Grargsrdtfchen HH. Heinrich und

Ulrich aus: sondern auch vier Rathmänner von

NenbrandenburgundebensovielevonFried-
land behaupteten(1439) einenPlatzunterden
„Rathen aus den Mannen und Städten des Law
des Stargard "

a).
Schwerin- Am Schrv>:emfchett Hofe blieben unterdeft

fen (14Z9) auö der vormundschaftlichen Admü
nistration die Ritter Matthias von Axkow, 2(mtt
mann zu Schwerin, und Betend von Plessen,
nebst dem Kammermeister noch lange am Ruder.
Neben und nach ihnen werden (1439-1472) die
Aebte Bernhard und Johann von Doberan,
die Rostockschen Professores und Pfarrer Thiede-
r.ch Suckow und Henrich Bekelitt, b. R.
Doctores, so wie unter den Mannen die Ritter
Johann Vieregge, (Bruder des Kanunermci-

sterS) Johann LÜZ0W, Heinrich von Plessen
zn Bruel und Werner von Bülow, die Vögte
zu Schwerin Otto Sperling (1446,1448) und
Joachim von PeNZ aufGorlosen (1459-1466),

. der

a) FranksA. u. N.M. Vllk.B. S.Z9. Ungnadens
gmocnirzrcs,S. 1089. Schröders P. M. ada,
3447, 1468, S. 2046, 220g. Vcrbeß.Klüver,
II. Th. S. 20. Dippl. Mfptta d, 3. 1449, 1450,
1454, 1470. ChemuizimL. UlrichsII. ad a,
1467/ a. d. Orig Ulk. Oixlomst. Meclenb,
ad a. 1469, p. 1078,
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der Marschall Lüder LÜzow, der Güstrowsche

Vogt Claus von Oldenburg zu Gremlin, die

Knapen Sievert von Oerzen, Cord von der

Lühe,Hans Stralendorf, HeinrichAxkow,
Hans, Hartwig und Henrich von Bülvw zu
Plüfthow, Jürgen und VickeHalberstadt, Gerd,
Lütke und Vicke BüssewiZ, Henneke Prem,
Wedige von ZÜlen auf Walsmühlen Vogt zu
Dömitz, Jacob Bercrhahn, Hermann von
KerkdorpVogtzu Gnoien,OttoMoltkezu
Strietfeld, Eggert LÜtzow, Hans und Henning
Parkentin, EggertvonQuitzow, Vollrath
und Helmuth von PenZe, Bartold Berse zu
Rambow und Hans Flotow, derKanzler Hesse,
der Secretarius Thomas Rode, die beiden
Schreiber und Pfarrer zu Rostock Hermann Wie^
denbrüggeund'Heinrich

Benzin, amhäufig-
sten als herzogliche.Räthe nahmhaft gemacht b)
Leztererjas, nebstGünthern von Fineckzu Karow,

der iedochauch (1472)unterH.HemnchsRathen

und Mannen erscheint,und dem SecretariuS Vicke

DesslN, (1466) zugleich in dem Rath der
jungen HH. 2llbrecht und Johann zu Gü¬

strow c),

b) RostockerAnzeigen1755, S. 190,195; 1756,
S. 27, ZZ, 90, 129, 149. Dipj1. Mffpta d, a.
J444/ I4<S>1449? 14?0/ i4<7, *458/ 1464,
1472. Schröders Pap. .Mi^ckl. a. 1446,
*448/ 145°r 1455r 1459r S 2039, 25.49,
20591 2«94, 2125. NoftockerEtwas 1741,

D S. 42O. Ol p !Olli,Med ei)b. ad a. 14JO, p.
1063. Chemuij im L. Heur. X. ad i».1447,
146g, ausSrigg. liltt.
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firoto 0* Nach demAbgang des Stargardischen

Hauses blieben von den dortigen Rächen (147 r,

i472)Claus Hane zuKummerow undJürgenGra-

bow zu Gömtow im herz. Schwerinschen Rath d).

Gemein» In gemeinschaftlichen Angelegenheiten beider
Gastliche HerzoglichenHäuser, insonderheit die dcjs Fürsten-

thum Wenden betrafen, wurden ausser den,

aus einseitigen Verhandlungen der einen oder der

andern Linie schon vorhin bekannt gewordenen

Rathen, (1442-1462) noch mehrere, größten«

theils Wendische Prälaten, und Manne, z. B.

der Dobbertittsche KlosterProbst Nicolas Be-

ringer, Mrich Molzahtt, Gmbo Vieregge, Hans

Peckatel,MartinvonDören, LüdkeH^tt'ezu
Basedow, (noch 1472 herzoglicherRath,)G chard

Descyn, Henning Pcckatel zu Vielen, Lütke

MolzahnzuSchorsow,BerendRohr zuNeu-
haus, ohne kennbare Beziehung auf alleinige

Pflichten gegen deneinen oder den andern Landes¬

herr», in den herzoglichen Nach gezogen; und

(1436) selbst die Bürgermeister und Rathmän-

ner zn Güstrow, Malchin und Waren hatten

einen Platz unter den Mannen des herzoglichen

Raths e). So lange die Wendische Fürstin
Sophia

c) Rostock.Anzeig. 1756, S. 121. Dpi. Mfpc,
d. a. 1471.

d) Di plom-acar. Mcelcnb, ad Z. 1471, p. 1087.
Dippl. Mffca d. a. 1471^ 1472.

e) Dipl!. Mffpca d. a. 1449, 1450; 1462, 1472.

LetztesWort jc. Beil. Z2, b. Faders StsatO
fta.ijiu XIV. Ty S. 106. Kummerviv scher Pfand- ^

Wettrag,beimCh^nniz im i?.H. Hknr. X. «d a.
1450, a. d. Pvifl. Urk.
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Sophia und ihre Tochter in den LandenGüstrow
und Laweeine abgesonderte PsandAdministration
unterhielten, bedienten sie sich dabei (1439) des
Raths der Vogte Gerd Behr zu Tribftes und
Clans K-.'rkdorp zu Güstrow, zweier Güstrow-

Den RathmannerundebensovielerGeistli-
chenf).

Den vertrautesten Antheil an denRegiernngS- Mccklen«
geschäften der drei Söhne H. Heinrichs hatten Lösche

aus ihren dreien Landen theils zugleich, theilS ^ c ~J*

fuccessive(1478-1503) als gtt'Wche Räche:
ausser den beiden Kanzlern Rode und Tegeler,
und dem RostockjchenPfarrer zuS. Jaeob, (feit
Z47o)ArchidiakonuS und (seit Z487)Domdechant
daselbstHeinrich Benzin, der SchwerinfcheDoM'
probstNicolas WitteHbvrg,dn Kvmchur zuMi-
row Jochim Wagmschütte, der Kiosterprosi zu
Rhena, Pfarrer zu S. Peter und ( seit 1487 )
DomCantor in Rostock, nachher Domdechantzu

Güstrow, Klosterprvöst zu Dobbertin un.d(i4y5)
Domscholaster zu Schwerin JohüNN THUN,
die Schwerinsä)en Domherren Johann Sper-

ling undDottorJohann Lange,derAbtJo¬
hann zuDoberan, der Pfarrer zu Gadebnschnnd

Domherr zu LübeckJohan Berner, der Gü?

strowsche Domherr und Professor zu Rostock

D. Liborius Meier, der Klosterprobst Jochim

Grabow zu Malchow,derPräeeptordes S.
Antoninshauseö zu Tempzin Johann C?VN, der

Waren?

f) Diplomat, Meclcnb. ad a, 1459/ p, 1057.
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Warensche ArchidiakonuS und Domherr zu

Schwerin Reimar Hane; selbst die Bischöfe

Johann von Ratzeburg und Konrad von (Achwe-

ritt auch,imNamendesganzenSchwerinschen
DomKapittels, derDechantJohannLaugjo-
Hann, der Catttor Henrich Probst und der Dom¬

herr JohannRemlintrugenkernBedenken,un-
ter den herzoglichen geistlichenRathen einen Plah

einzunehmen. Unter diesemischtensichauch, ohne

mit einem nahmhaften geistlichen Lehne im Lande

angesessenzu seyn, (1484) der RostockscheProfest

for Doctor Nicolas Krusen, (1487) der Licen-

tiat Gerhard von Zersen, (1495) t>erDoctor

HermanMeier, und AndreasBecker,
beider Rechten Dector und Professor zu Rostock,

mit den beiden Kanzlern Dottor Gravenwold

und von Schöneich. Neben U)nen erschienenals

zcvelrUÄ.)e Rache, zum Theil uoch aus der vori-

gen Regierung, die Ritter Henrich von Plessen,

Matthias.von BÜlow, Heinrich Von detf Lühe,

Jürgen von Grabow, Lütkeund Claus Haue zu

Basedow, die Marschälle Lüder Lüzow, Lüdeke

und Wedige Molzahn zum Grubenhagen, die

Lehnmänner Berend und Wipert Gebrüdere von

Plessen, EwaldVleregge, DrevesFlotow,
Lütke Molzahn, Clans von Oldenburg, Heiurich

Stralendorp, DetlovParkentin, VickeRie¬
ben, Henning, Otto und Heinrich Hane, Mar-

tin Halberstadt, Hans von Helpte, Sievert

von Oerzen, Curt Sperling, Diederich Rohr,
die

/
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die Schwennschen StiftsMarschälls Diederlch
und Friedrich Gebrüdere Blcregge, Henneke
Bassewiz,

'Joachim
Fineck, Herrmann Kerk^

dorp, LütkeMoltke, Henning Hobe, der Host
MarschallGeorg und dessenBruder Eiriqc volk
Bischwaug (aus Schwaben), Matthias Gra¬
bow, auchd^rStettinfche ErbmarschallundRitt
terBerend Molzahtt zuPenzlin, mit andernRa¬
then und Mannen, mehkoder wenigerhäufig an
der Seite der Herzoge. Doch hatten auch die
Bürgermeisterund Rathmanner vonNeybran--
denburg, Parchim, Friedland, Malchin, Wa¬
ren und -Schwerin, (1491) denNamen her-
zoglicherRäche mit den Pf fönten,Rittern und
Mannen gemeing )»

Der Rath des Bischofs von Schwerinbe? Stifts-
stand(1449, M92) aus denMiederndesDvM- Mche,
kapittcls, demRitter Johann unddemStifts-

Mar-

g) Diplomat, Meclen'b, si a. 147g/ P. logg.
Ausführt.Betrachtung.?c.197,198.%ii. Letz¬
tes Wörter.7, 8. Beil. Rost.Anzeigen1757,,
S. 97i in/ 173; 1759,S. ,4, 3°f 95/ 115s
1760,S. 189- 1761,V. £2/ 30-,38. Dippl»
Mffta d. a. 147a, 1480, i486, 1488/ 1494,
1495,1496/1498,1501..Pötters Sa ml.rv. St.
S. 19. Chemnizim L. Albr.Vl. -6 1481,
imL.H. Magn. ada. 1492,1497, ausO^'igq.
XU'ff.SchrödersP. M. ada.1481,1491,1500^1502,i5°4/ S. 2Z16,2455,2649^2677,2711^

Metropol.Lib. XII,cap. ig. Themae
AnalGüftrouieos.p.uz. LÜNiasR A.¥*
Cont.IV.II.Th.Fvttftj.S. 697.

MM. Gesch.!l. TH. Oos
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Marschall Otto Vieregge, auchmehrerenandern
Rathen und Stiftsmannen h ).

Lehnwesen.
Lchndienst. Seitdem die.Bekanntschaftmit Pulver und

Blei auchin denhiesigenGegendendenGebrauch
der Büchsen und Kanonen algemeinermachte,
verdrängtedie Norhwendigkeitgeworbenerund
besoldeterTruppen (Soldati), jedochnur erstall--
mählig, den Gebrauch'derPfeileund?lrmbrüste,
Harnische und andrer alten Waffen i). Lehn¬
diensteund Landfolgeverlohren also zwareinen
grossenTheil ihrer Brauchbarkeitund Zuverläs¬
sigkeitim Kriege; destosorgfaltigerscheintaber

, derAdelnochdieunwirthlicheRegierungsEpoche
der beidenHeinrichebenutztzuhaben, um entwe«
der neu«Lehnezu erwerben, oder dochnachund
nach dengrösienTheil derjenigennuzbarenRega¬
lien an sichzuziehen,wodurchbis dahindieEin-
traglichkeirihrer Guter noch beschränktworden
war.

Manu« VonderGerichtSbarkeitgehörte(i462,i472,
recht. 1496) zudemMannrecht nochan vielenOrten

nichtsweiter, als die vorhin bekannteniedere;
hingegendieBede, das Hundekornunddashöchste

Gericht
h) Dipl.Mfpt. dra. 1449. SchrödersP. M.

1492,S. 2517.
i) Chronic. Slauic, Lindenbrog, ad a. 1469/ p,

2zo. Rostock.Anzeigen1756,S. 74,101,9z;
-758,S. 10, 193; 1760,S.89; 1761,0.41.
Samwngder ReichsAbschiede,I. Th. S.22Z.
Kranz, Vandal, I-id. XIV, cap, 14,
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Gerichtbliebin denLandenWendenundMalchin
allenthalbenderHerrschaftvorbehaltenk)„ In
Pommern war es (14.52) ein ebensoaltes und
gemeinesLandrecht,daß dieienigen,welchein tu
nemGute oderDorfe Bede oder Münzpfenning
erhoben,auchdaö höchsteGericht daselbst'b^sasi
sen,andrehingegen,die nur diePachte von ihren
Güternzugemessenhatten, nichtüber 6oßl. Sun?
dischrichten durften I). Hausig wurden aber
auch in MecklenburgeinzelnenLehnlentenund
deren Nachkommen(z. B. denenNegendanken
zuEggerstorf,1450) in ihrensämtlichenMecklenr
burgischeuGütern alle, derHerrschaftsonstnoch
vorbehalteneRechte, insonderheitdas höchsteGe-
richtan Hals undHand, blos gegendieVerbind-
lichkeit, dafür, gleichandernL,ehnmannernauf
Erfodern mit Pferden und Harnischzu dienen,
überlassenm). An vielenandernGütern,(z.B^
GremmelinundMolzow) verkauftendieHerzoge
denBesitzernalle ihre erblichenRechte,als Bede,
Hundekorn, höchstesGericht und Burgdienst

für baaresGeld n); an den von Bassewitzische»
Ooo 2 Gütern

k) „Mytmesydestenrichtemital demedatto dcme
«Manrechtebehorp-.»MitdemMannrechte,alse
datsidesteRichtePacht-— deenftundallen!datth»
Mannrechtchöret", (vipp!.voi-b-rcia.
d. a. 1462, 147a,; «Vthgegamell cic bede, hoge-

steGerichtevnndHund-ckorne,als wy dievnnd
dathsülvesteimLandethoWendenvndMalchin
allenthaluenhebbenvniisvorbehviden".CDipl»
Magn. et Baltb. d. a, 1496, Dcc. 13 Mfpt.)

1) GesterdingsPomm.Magaj.is.Ty. S. 264.
») LÜNlgs Corp. iur. feudal. P. II. p. 1555.

a) Dipph Mffca <J. a. 1458; 1462.
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Gütern,(Klein- undGroßDalwiz, Sirow,Preb-
berede,Starkow, Tellekow,Bahe, Poggelow,
Stechow, Weitendorf,Wordenstorf,demWend-

felde)gegenAbtretungeinesHofes(Peterftorfv).
Den Hahnenward(1449) einGut (GroßBntzin)
znit allen denftlbigenEigenthnmsrechtenerblich
verliehen, womit dieLandesherrenihreGüter be¬
fassen, mit der unbeschranktenFreiheit, eö an

Ritter, Knapen, und iedenLaien— auswärtige
Landesherrenalleinansgeifdmmen— zn veraust
sern,und iedemKauferward im voraus dieLehnS-
reichungversichert. Von demdamaligenWehrt
der Lchngüterkannman sichz.B. aus demPreise
des Schlosses RößeMß einenBegrif machen,
welches(1450) mit noch17 andernGütern und
Feldmarkenfür 125OOJM. (i87ZoMk. Lübfch,
oder ttroai8?5 Mk.ftlnSüber)verkauftwurdep).

Mcdiat- AusserdenvieleneinzelnenRegalienundKam-
mergütern, wurden (1450) die beidenganzen
VogteienSülze und Marlow, selbstmit In?
begrifderalgemeinenLandbede,denenvon derLü-
he, nachdemsie ihnen schonvorher(1448) füe
1500 Mk. Lübschverpfändetwaren, blos mit
VorbehaltderManndienste,zu Lehngegebenpp).

Die
0) ChemnizimL.H. Mag«.Siis. 1490,auseiner

ausscult-Urf.
p) Dippl, Mfpta <3. a, 1449, 1450»
pp) SckrddersP. M. scig. 1448,1450,S. 2059»

InzwischenbestattigteH. Heinrichnoch(1459)der
StadtMarlowPrivilegien,insbesonderedenGe-
brauchdes LubeckischmoderRvsioekischenRechts,

indessenLeben,ausemcrausscult.Uit)
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Die Stadt Bruel gehörtenochdenenvonPlef-
sen,die(1487) derselbenPrivilegienerneuertencz).
Die, (1479)mit sovielerMühe an das herzogli?
cheHauö zurückgebrachteStadt und Vogtei mit
demSchlossePeNZltNwarddemStettinschenErb¬
marschallBerendMolzahnerst(1Zoo) vonneuem
auf fünfJahre verpfände^ hernach(1501) mit

allenEigenthumsrechtenund nuzbarenRegalien,

selbstder Orboer, demBurglehn, den jaudZöl-

len und denAblagern, zu Lehngegebenund nur

alleinderLehndienst,dieOefnung, dieallgemeine

Laudbede,dasNäherrechtbeieinemVerkaufoder

bei einerVerpfandungundder Rückfallnachab

ler MitbelehntenAbgangedaran vorbehalten.
Der Rath und dieBürgerschaftdes Städtleins
wurdenvon denHerzogenihrerHuldigungspsiich-

ten entlassenund an ihren neuenHerrn damit
verwiesen,von demsiedagegendie Bestattigung

aller landesfürstlichenPrivilegienerhieltenqq).
AusserdiefemPenzlinfchenBurglehn gab es

(1498) aucheins zu LöNZktNr).
Frauenzimmerwaren nicht anders lehnsfa- Erl'jung-

hig, als in so.ferneihneneinLehngutzum Leib- fern.
O 00 z geding

lz) vipl. Mfpt. <]. 1487»
qq) ChemnizimL.H.Magn.Ii. ada, 1500, a. d.

Ong. Urk. Oi^I.Mfpe.d. a.1501,Richter Fr.
deMagnoII, D,M.p, 10, 12.

r ) BelehnungJürgensvonStein aus Lindaumit
deniBurglehnzuLenzkenundeinemsteintHanse
in Skrnberg,uni ihndadurchZeitlebensin Me¬
cklenburgund in derHerzogeDienstzubehalten,
beimLhemtnza.a.O. adj, 149s.«.d.Ocig.Urk.
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gedingvermachtund vonderHerrschaftverliehen
war, wovon eShäufigeBeispielegiebt l). Nach
demAbgange dermannlichenNachkommenschaft
einesVasallen, konntewederin den LandenMe-
cklenburg, Wenden, Rostockund Stargard,
noch selbstin dem Stifte Schwerin, der näch¬
ste Agnat odereinneuerLehnmanneherzumBe-
sizdeöeröfnetenLehnsgelangen,als bis dieToch¬
ter, oder in derenErmangelung, die Schwester
des letztenBesitzersihre lebenswierigeErbgerech-
tigkeit genossen, oder deshalb eine gebührende
Abfindungerhalten, und vor denHerzogenoder
derenRathen auf alleväterlicheErb- und Lehns,
gizfprücheförmlichVerzichtgeleistethatte (fj,

ZchnsEröf- Wenn erofneteLehneandern wiederverliehen
Rvng. wurden, so muste der neueBesitzergemeiniglich

dem Lehnshereneine verhältnismässigeReeognü
tion entrichtenr). Doch fehlt es auch nichtan

linentt
f) z. B. Franks A. u. N. M. Vkii. Buch, S. 272.

Ungnadens tacezecc.S. 604. Dipl,Mfpc,
«!>a, 1460.

IT)Dippll,Mffpta<J.s. 1440,1448,1449,1450,
1453, 1455,1461. Diplomatar. Meclcnb.
ad 1469,p 1078. „VerzeichnisderFrauen
«ndJungftauen,diein denFürsienthümernMe--
cklenburgundWende»,auchin denHerrfchaften
RostockundStargard ihreväterlicheErbe,nach
derselbenLandeGewohnheitundGebrauch,besessen
habenundzumTM nochbesitzen"(28)<ä.a. 1500,
kim Westfalen, T. IV. p. ggy,

*) Z.B HeinrichsdeKjüxgernUeberlassunsseines
erblichenAnfaüsinMostelin,HphenEnzi»,Neuhoff
midNt.fiaudasKlofm'Dobbntiu,für 100Rhfl,'

EKeii»
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unentgeldlichenVerleihungenheimgefallenerlehne
und aller damit verknüpftenGnaden, Freiheiten
«nd Gerechtigkeiten,bloö mit Vorbehalt der
Lehndiensieund einer Erneuerung der Lehnsem-
pfahungin iedemVerändernngsFall u). Nach
derEröfnungeinesLehnöerkanntesichdie Herr.'
schaftnicht schuldig, eine, ohne ihren ConfenS,
gescheheneVerpfändung des Guts anzuerkennen
oderdie Schulden des letztenVasallen zu bezah-
len v). Desio weiterward aber oft derFall der
Eröfnung einesLehnshinausgesetzt,theils durchGesainmte
die gesamteHand, welcheentwedermehrereFa- Hand.

Miliensz.B. dievonPleffen undvonDören) in
Absichtihrer Guter, unterEinwilligungderHerr-
schaft, einanderwechselseitigversicherten,oder
auch die Landesherrenselbst, über dieGrenzen
deSerwerbendenoderbesitzendenGeschlechtshin-
aus, mehrerenZweigenderselbigenFamilie, die
sonst von der Lehnsfolgeausgeschlossengewesen
seyn würden, z. B. denHahNM zu Basedow,
Kuchelmisund Pleez, den vou PrigMZ in dem
Werder zu Fürstenberg,den von Moltken zu

Ovo 4 Striett
EbendesselbenVerleihungdesheimgefallcnenKar«
gowschmAntheilsinDevenan dieHahnezuBase«
dow,für215Mk.Hündisch,(vixxl.MTptcad. *.
(1452, 1471.)

u) z.B. LehnbriefH. Magn.über Snkow an die
»0» Blücherä. a. 1503, Sept. 3. Mfpc; H.
Heinrichsdes älternüberHclptean dievonVre-
fco»,beimöhemnizimL.H.Henr.IX.ada, 1445,
aus einerOng llrk.

v) Chemniz!!!!L.H. Magn.II. -ä Z. !?V2, aus
öilesi.Urk.
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Strietfeld, inNeuenkirchenund inPommern,auch
denvonBernftorf zuBernstors, Teschow,Wul-
kenhagenundRnls§hagen,inAnsehungderbenanu-

' tenGüter verliehen̂ ), theilsauchdurch?lnwart-
schaftsn,entwederaufgewissebestimmteLehngüter,
im Fall derenEröfnnng, oder auf ein iedeSzuerst
fälliges linbenanntesLehnx). Die Anpassung
und anderweitigeVerleihung verkaufterLehngü¬
ter gcschahejedesmalvor derHerrschaftund de-
ren sitzende!»Rath y).

Mattere» Die friedfertigenGesinnungenderRegenten
gegenihre zun:TheikmächligernNachbaren, die
MindereNuhlichkeit des LeHndienstes,die Zu-
fammenfthMelzunIder, sonstden Bcfthdungenso
behülstichgewesenekk,Trennung derverschiedenen
Herrschaftenund die allgemeinereSichersiettnng
des Landfriedens entwöhnte und entfernteden
Adel allmählig von seinerLieblingsbeschäftigung,
dem Kriegeund vomHose. Eine Würkung da¬

von
W) KrevsigDi'pfornatar.etScripte.Rer,Germ.T. III,

p. IIQf ad a. 1444. Di plomatar. Meclenb.
ad a. 1469, -p.1078, HH. Magn. und Balcha-
sarsVeichnutigdervonPrigni;mitdenvormaligen
PrignizischenGüternindemWerderzuFürstenberg
zurgesamtenHand,als gesamterHandRechtŴeise
und Gewohnheitist.(Uipl.Mfpr,d. d, 52, April
i48z,imheijl>gl.Archiv.)ChemnizimL.H.Magn.
sä a. 1489,ausbriest»Urk.DipJ.mfpt»d.a.1497,

* ) z.B. VelieihungderAnwartschastaufdieSchme-
ckerschcnRitter- undManulchnean dievonBö--
lowzuMeningen?(l-ipp>.Mfftta. d. a, 1496,
1500)1aufdu:erstenLchneAnfallvonzoc?fl.Wehrt
an jwriNürubergfcheBürger(ChtinnizjimL.H.Balchas.ad. -437, a. d.Orig.Urk.

y) DigfUMCCfit*d,'^, Iijsv 1444,
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von war, daßdieEdeLeuteeinestheils sichhäu¬
figerdenWissenschaftenund demgeistlichenStande
widmeten, und andern theils ihre Aufmerksam-
keitmehrauf dieCultur desfruchtbarenBodens
in ihrem Vaterlande lenkten. Wahrscheinlich
aberhatte dieseöconomischereNeigung desGuts--
Herrn, unter dem Schutze der, nun so hau-
fig in seinenHänden ungecheilrenhöherenGe-
richesbarkeit, und nach der Erwerbunganderer,
sonstdemLandesherrnvorbehaltengewesenenRe¬
galien, für den Bauernstand die lastigeFolge
einer Verwandlung seiner bisherigen germgen
Geld-undKornPächte in destogehüuftereFrohn-
Arbeitenund folglicheiner fühlbarerenErfchwe-
rung der Leibeigenschaft.Ohne Zweifelwuchs
auchin ebendemMaassebei diesenunglücklichen
GeschöpfenderReiz, ein so.beschwerlichesJoch
durchdieFluchtvomHalsezuschüttelnundausser¬
halb Landes, oder in den Gewerbendes Stadt-
lebenSSchuß für Freiheit undEigenthnMwieder
zu suchen. Auf der Seite nach Pommern ward
ihnenauchdiesertraurigeAusweg,durchdenDar?
gunfchenLandfrieden(1456), versperrt, und in
ebendieserAbsichtwares «ineBedingnngderend?
tichenAussöhnungzwischendenHerzogenundder
Stadt Rostock, (1493) daßderMagistrat die
erweislichentlaufenenBauern derLandbegütertm
unweigerlichwiederausliefernfoltez),

Oos Z Städte
t) Kranz. Van«}. Lib. XEV. cap, lg. Lib. XW. c.

57. Dipl.Mfpt. e. ». idpS; »(.t>,herzog!.Archis.
EhemnizimL.H.HAr.X.&d 145S.
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Städte und Handlung.

Hanfische Die sonstsofurchtbareMacht des hanftati-
Handlung. B^des hatte ihr grosse«Stufenjahr er-

reichtund nähertesichmit starkenSchritten ihrer

almahligenZerstörung. In England fing man,

inEngland,auf dieBereicherungendieserhandelndenZugvi'-

gel eifersüchtig, zuerstan, derenmehrmalenbe¬

stätigte Zollfreiheitauf diejenigenWaaren zu-
rückzusühren,welchesie aus ihrer Heimath nach

England odervon da nachHauseverschiften,und

die Erweiterungauf ihren Zwischenhandelabzu-

schneiden. Dadurch wurden sie des VortheilS

beraubt, die EnglischenWaaren in den Nordi-
schenHafen, undumgekehrt,wohlfeilerverkaufen

zu können, als andreNazionen, mit denensiein
England gleichenAbgaben unterworfenwaren,
und die EnglischenUnterthanenhatten nun den
eigemhümlichenVortheil der zollfreienAusfuhr
ihrer Producte vor ihnenvoran«. Nach man-
chenfruchtlosenUnterhandlungenderStädte Lü-
beck, Bremen, Rostockund Wismar mit Engli¬
schenAbgeordnetenüberdieseundandreBeeinträch¬
tigungen(i4ÜZ),wnrdendieFeindseligkeitenerwie-
dert,undeSward(l472)einförmlicherSeekriegmit
abwechselndemGlückegeführt. Die Vermittelnng
derAldermannerdeshansischenComtoirszttBrüg¬
geverschafte(1478) dendeutschenHandelsstädten
in einemvollständigenFriedenzuUetrcchtdiebün¬
digsteErneurungihrerEnglischenHandlungsfrei-

- hei-
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heilen, und siebehielten die grosseNiederlage in

dem Stahlhofe zu London s).
Ueber den Handelnach Frankreich und Spa- inFrank,

nien mischtesich(1438) eineschädlicheEifersucht vcic&'..
unter diesechsWendischen Städte Lübeck,Hain»
bürg, Rostock, Stralsund, Wismar und Lüne-
bürg, und die Handelshäuser in Holland, See-
land und Friesland, die icne nur auf den balti-
scheu Handel einschränken wolten. Vergeben«
stiftete K; Christoff von Dännemark (1441) zu
Kopenhagen einen 10jährigen Frieden zwischen
seinenReichen^ denWendischenStädten und dein

H. Karl von Burgund mit dessen Niederländi¬
schenStädten: die Hülfe, welchedie Holländer
dem abgesetztenK. Erich wider ihn und die Wen-
dischen Städte leisteten, gaben neuen Anlas zur
Erbitterung beider Partheien, Nach einemdrei-
jährigen Stillstand (1477), endigte diesenStreit
(1480, Mäy 1. ) ein 24/ähriger Friede zu Mün¬
ster in Westphalen, den der ErzHerz.Maximilian,
als Administrator der Niederlande, bestättigte.
Die HanptNiederlage der Osterfchen Städte für
den westlichenHandel blieb zuBrügge und ward
nnr während der Flandrischen Unruhen (1485),
auf Verlangen des Erzherzogs, nach Antwerpen

ver-

a) MöserspatriotischePhanthasienl Th. S, 273ff.
WillebrandtshansischeChronik,fIi. Abth.S. 68,
70, 72, 77, 80. Rostück.Anzeigen175«,
S. 189;1759/S. 61.LünigsR A- Co«.
IV. II. cheils Fortscz. S 26,36. Beckers Gesch.
derSt. Lübecki. Xlj,S. 431ff.
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verlegt b% Seitdem waren die östlichen Städte

darausbedacht, ihremHandel in Frankreich (1484,

1489) durch erneuerte Commerztraetate, worum

ihre alteren Privilegien bestätiget, und eine schleu¬

nige Justizpflege gegen alle Beeinträchtigungen

französischer Unterlhanen versichert ward, mehr

Festigkeit zu verschaffen c).
imNorden. In Norwegen erhielt die Stadt Rostock vom

K. Christoff(1447) wichtige Vortheile für ihren

Handel nach Anslo und Tunsberg, die ihr von

Christian dem F. (1451*1477) bestätigt und er;

, weitere wurden. Ihre daselbst handelnden Kauft

leute blieben unter der Stadt Gerichtsbarkeit,

und der Rath lies (1452) eine Instruction ab*

fassen, wornach sich die NostockschenAuslieger

sowohl unter einander, als gegendie Einwohner,

im Handel und Wandel zu verhalten hatten 6).
Auch dem NostockschenHandel nach Ludehusenin

Schweden verliehChristian der I. (1460) nahmhaft

te Vorzüge e), und die Stadt ward von ihm mehr-

malen (1464, 1474) mit Gesandschaften beehrt

f). 2» dem Kriege mit seinemSchwedischen Ne.-
ben-

l-) Gebhard!Geschv.DannemarkI. TH.S.6g1ff»
Lbnigs R. A- l'. lpec.Lonr. !V. II. TheilsFortsez.
S. 19- 24.B?cker<Gesch.dcrSt. Lübeck/1.Th.
S. 381• 434. Rost. Anzeigen1757, S. 69;
175Z,S 73.'77J 1759, S. 6°, 6z.

r) Rostock.Ureigen 1757, S. 188; 1758,S.
25. LtmigsR. A. a. a O. S. zt - 4z.

d) RostockAnzeigen1756, ©.42,54,58,61,69,
70,161,193; 1757, S.65.

c) Ebendieselben 1756/ S. 8r.

k) EbendÄftlbst,S. 102,190. Einliidungdcr
StadtRostockzudenFeierlichkeitenderVermählsvg

zwischen
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benbuhler K.KarlKnudson und dessenAnhänger,
dem Reichsrath Iswer?txelfo», lies er die Stadt
sowohl an den Unterhandlungen zn Halmstatt

(1468), als an dcrFreude überseineSiege (1469),
Theil nehmen; dafür abermnstenihn dieRostocker
beiderWiederEroberung Schwedens (1471) mit
Lebensmittelnversorgen helfen g).

Desto mehr kamendagegendieDänischenHand-
lungsfreiheiten der-Hanst ins Gedränge» Zwar
wurden die altern Begünstigungen der Wendi-
schenStädte in Dännemar? und Schweden noch
(1441, 1445) von K. Christoff, der ihnen,
für ihre Hülsteistung gegen seinen Vorgänger,
vieleVerbindlichkeithatte, und (1455,1461) vo»
seinemNachfolger bestätigt, nachdemsie zwischen-
her (1454) von den Dänischen Kapern viel Un-
gemach hatten ausstehen müssen. Die Accise,
welcheman (1476) in Dannemark auf das ein-
kommende Bier gelegt hatte, ward (1477) auf

Anhalten der Städte Lübeck, Rostock, Wismar

und Stralsund wieder aufgehoben. Allein das
grosseHauptcomtoir für den nordischen Handelzu

Bergen hatte durch mancherlei Unglücksfälle so
viel gelitten, daß (1476) eSin Gefahr kam, gänz¬

lich einzugehen K). Bei dem neuen K. Johann
(seit

zwischen dein Dänischen Kronprinzen Johann und der
Prinzessin Katharina von Sachsen (ebendics. 1757,

S.88)

g) Rostock. Anzeigen 1756/6 >42,145/165,17-7.

.h) Willedrandts Hans. Chron. 11 l. Abtheil. S.6,-63.
Beckers Gesch. der St. Lüh. S. 399,439 ff. Rost»
Anzeig. 1756, S. 1, 40, 42; 1757, 37, 45.
Gebhardt a.a.O.S. 708, 709,
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(seit 1481) kostetees (1484-1489) viele vergeb¬

liche Negociationen, ehe man ihn znr Anerken¬

nung und Haltung aller hansischenHandlnngs-

Privilegien bewegen konnte. Die nordischen

Reiche überzeugtensich bald von den Vortheilm

der erstenHand, bei der Handlung mit England,

imd einer Coneurrenz ausländischer Käufer mtt

den bisherigen Monopolisten der Hanse. Der

EnglischNordische HandlungStractat (1490) vol¬

lendete die Bemühung der neidischenDänen, zur

Kränkung dieser vormals so übermüthigen Kauf-

fahrer. Lange hatte man sichgescheuet, sieöffent-

lich anzugreifen; aber die Unterftüßung, welchesie

(?A0I, 1502) den aufrührischenSchweden an Le¬

bensmitteln und Waffen geflissentlichzuführten,

brachte sie vollends um ihre Handlungsvortheile

in Dännemark, die «doch der Friede (1503)

wiederherstelltei).
An den Streitigkeiten der PreussischcnHaw

seestädtemit dem deutschenOrten nahmen Rostock

und Wismar (1464, 1472) nur entfernten An-

kheil. Hingegenwar die zwiefacheZerstörung der

beträchtlichenNiederlage für denRussischenHan¬

dels zu Novogorvd durch denZaar Ivan Bast-

^ lowitsch (1477,1494) ohneZweifelauchfür die

Rußland. HiesigenGlieder des Bundes fühlbar k)» Ver-
MUthr

i) Rost. Anzeigen 1758/ S.26,29, 38,57,61,

105-110,129,145, 197 ; i?59, S.59> 1760,

S. 9° . Gebhardt a. a.O. S. 7197 729, 732,

Becker a. a, O.S. 474.

k) Beckers Gelch.j der St. Lübeck, <2.415,436,439/

475-
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nmthlich gaben ebendieseBedrückungen derhan-
statischenSocietät in diesen Gegenden Anlas zu
einer häufiger»Correspondenz zwischenden östli-
chenund westlichenHandelsstädten. Zu bereit
Unterhaltung nahm der sogenannte DanzigeL
Bote seinenordentlichenWeg durchRostockund
Wismar nach Lübeck, auf welchemer einmal das
Unglück hatte, in Mecklenburg beraubt zu wer¬
den I).

Bei so vielen äusserenBeschränkungen hatten Wendische
besonders die sechsWendischenStädte destomehr Städte.

Ursache,durch innere Eintracht ihrerVerbindung
von Zeit zu Zeit neue Stärke zu geben. Diese
ward zwar auf eine kurzeZeit unterbrochen, als
Lübeckeinen neuen WasserzollzuTravemünde an-
legte: Rostock, Wismar und Stralsund wider-
seztensicheinersolchenNeuerung und warenschon
im Begris Repressalienzu gebraucb-n; nur um

den Fürsten kein übles Beispiel zur Nachahmung

zu geben, ward der Streit so, wie eiue andre

Irrung mit Lübecküber das ungleicheMaas der
HeringStonnen, (1467) gütlich beigelegt m).
Zu den gemeinsamenHülfleistnngen der Wendi-

schen Städte wurden zwar (1483) Rostockund

Lüneburg einander gleich, Wismar hingegen nur

halb so hoch als Rostock,angeschlagen; dennoch
-aberbehauptete(1491) Wismar fortwährend den

Rang

l) Kranz.Vaod.Lib,X111.cap,24. Chronic,Slau,
Lindenbrog, ada. 1482,x,242. SchrödersP.
M. ada. 1482,^.2329,

10) Rost. Anzeig. 1757, S. 41, 69. 149, 198»
1756, S. 117, i33.
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Rang über Lüneburg«). Insonderheit ward das

schwesterlicheBand, was zwischenRostock und

Wismar schondas gemeinsameVaterland geknüpft

Halte, durch die engsten Verbindungen und ge¬

meinschaftliche Maasnehmnngen bis zur unun-

terbrochenstenVertraulichkeit verstärkto).
Je schärfer aber alle dergleichengeheimeVer-

schwörungen, besondersder grösserenStädte, ohne

Einwilligung Hrer Landesherren, insoferne sie

nicht die Befestigung des Landfriedens zum Vor-

wurf hatten, in den Reichsgefchen vorlängst «n;

tersagt waren; desto mehr ward dadurch dieAuf¬

merksamkeit und Eifersucht der Fürsten rege ge¬

macht, und dieganze Regierung des H. Magnus

liefert Beweise genug, wie sehr sie es Ursachehat-

ieru Wenn sie ihnen gleichihre einmal erworbe¬

nen Privilegien nicht nahmen, vielmehr öfters
bestätigten und bei mehreren Gelegenheiten be¬
trächtlich erweiterten; so hatten stedoch nun, seit

dem vertrauterenZutritt Römischer Rechtögelehr'

ten zu ihrenRathsversamlnngen, andre Begriffe

von dem VerhältnissezwischenRegenten und Un-
terthanen und lernten eS einsehen, wie nachthei-

lig solcheVorzüge einzelner Glieder, wenn der
Uebermuth ihrer nur zum Troz und znr Wider-

sezlichkeit gegen die Landesherrschaft miöbrauchte,

dem verändertenInteresse des Ganzen waren. Sie

fingen an, denSinn der RostockschenPrivilegien

(1484, i486, 1498) auf den Maaöstab ihrer
Rega-

n) Ebendaselbst1757, S. 205; ,758, S. 185-
«) S.z. B.Rostock.Anzeigen1756, S. 73; 1757,

S.9, 971 1061 I4I»
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Regalien, des göttlichen Lmd beschriebenenoder
gemeinen Landrechts zu redueiren, und liessenes
seitdem, bei jo veränderten Zeiten und Grund?
sätzen, ihre vorzügliche Maxime seyn, den Stäb-
ten nicht weiter die Flügel wachsenzu lassen, son-
der» sie in den gehörigen Schranken der Subor¬
dination zu halten, damit sienicht wiederzu dem
vormaligen Grad der Emancipation emporfliegen

mögten p).
Der grosse Kornmangel an den Küsten der Ksrchan-

Ostsee(1482), wodurch der Scheffel Nockenzulezt del.

auf 7 ßl. und die last Weizen MfiooMk. Lübsch

im Preise stieg, weil die Landesherrenversäumt

halte», durch eine Fnichtfperre einer Hungers?
noch vorzubauen, brachte für die handelnden
Städte zufällig die nachtheiligeFolgehervor, daß
Fürsten und Edelleute selbst Geschmackan dem
Gewinst des Kaufmanns bekamen nnd ihr Korn

unmittelbar verschifte«, Doch ftel-bald nachher

^1486) der Preis des Rockens wieder auf 9
Mk. Lübfch,oder 6 Rhsi. für dielast (1 ßl. 6 P5.
für den Scheffel) cz). Ohne Zweifel locktender?
gleichen Vortheile der Handlung auch adliche Fa?

Milien häufiger in die Ringmauern der Städte r).

Die

p) A UTea Bulla cap, XV. Kranz, Vanda], Libt.
XIV. cap. 19.

Chronic, Skmor. Liadcnbr, a<3a. T482/I4867

p, 242, 246. Kranz, Vandal, L» XIII, cap. 35;
XIV. cap. 18.

r) I» RostockhatteC1481) HeinrichvovPreendas
Bürgerrechtgewoimeu,ohngeachteter zugleichBe>

scher

WA Gesch.U,Th. Ppp
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Stadt« Die etatmasstge Anzahl der Rostockschen
Kersassun»MagistratsPersonen ward ( 1439) auf 4Bür-

^<a' germeister und 20 Rathmänner ftstgesezt. Nach¬

her bestand (1485) der Rath aus 4 Bürgermei¬

stern, iZRathsherrm und<1441) demSecreta-

riuÄ. Die Bürgerschaft ward durch die Aeltesten

der Tuchmacher, Becker, Schneider, Schmiede,

Schuster, GewandjKneider (pannicidarum), Leim

weher, Brauer und Böttcher repräsentirt. s).

Für den Durchgang des, vonLübeckzu Wasser an-

kommendenWeins nachGüstrow ward in Rostock

4, Hernach6darauf 8 Kl.und zulezt(1484) so

zar ein Halber Rhfl. Zoll von iedem Stück ge-

geben, Für dieseAusgabe ward der Güftrowsche

Machsweinkeller, durch ein unbeschrankte«Mono-

polium Mslvsfier, fremdemBier und

andrem ausländischen Getränk, entschädigt, wel-

che« ihm die Herzoge(i486) verliehen, und dem

sie sogar ihre dortige HofConsunm'on unterwar¬

fen t). Die Stadt ParchlM behauptete fortwäh¬

rend beigemeinsamenBesiegelungen(14Z6,1437,
1441,

fitzervon 9 kMgüter« war, undaus diesemGe-
schlechtvermuthlichward 485)ArendPremRaths-
Herrdaselbst(D-xi.k^spr.d. a. 1481. Schröders
P. M. ad a. 14L5, S. 2372.) Zu Neubran»
denbmg war <1439^ Achimvon Dewit und t«
FeiedlandClausvonGentkow,Rathmann(Frank»
A. u. R. M. V.'ll. B.S.zs.)Z

f) Rost. Anzeig-1755/ S. 194: l 759, S. 47,66,

67. Schröders P.M. S. 2572. Rost.Etwas:c.
1743?S. 224,225. Lüsigs R. Archiv«.«. O.
S. 59.

t) Rost. Anzeiz. 1759, S. 46. Pötkers M
iv, St. S. »z.
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*441, 1442,1479) den Rang über Güstrow.

Die Stadt RtbNltz besaß (145z) die Hälfte der

Gerichtsbarkeit, und von den Brüchen, die vor

dem Stapel des Gerichts nach LübschemRecht

aufkamen, gehörte die Hälfte der Stadt. Für die

Bewachung der Thor« und Mauern zu der Her?

zögetreuer Hand auch zu der Scadt und des Law

des Besten, für die Unterhaltung der Burg, der

Brücken und derDamme, Hatte siedenalten Zoll

daselbst zugemessengehabt, bis siefür dessenEin?

ziehung (1474) aus dem neuen herrschaftlichen

Zoll entschädigtwurde, u). Die Verbindlichkeit

zu Wachen und THorhüttn ward auchin Schwe-

ritt, nebstdem Schos an denMagistrat, (1476)

zu den gemeinentasten der Bürger gerechnetw).
In Waren x) und in Bötzow hauen zwei
Rathsgliederdas Recht, neben dem Stadtvogt

im Gericht zu ffzen, und ein Autheil der Brüche

gehörte der Stadt; auch zu Bühow hatte man

ein Stadtbuch y); und zuWismar gab e« (144s)

«in WollenweberAmt z).

Münze.
Unter allen in den hiesigen Landen coursirem Silker»

den SilberMünzen warendieLÜbeckschenSchill münje.

P p p 2 linge

«) 8pec!mcodocumcntorum,p. 216.
Dipl.Mfptd. a 1474,

w) Diplomatar. Meclenb, ad a. *476^ p. 1085.

») ChemnizimL.H. He«r.IX.ad 1464, auseiner
ausrult«Ürk.

)>)v!ppl. Mffpta 6. a. 1449, 1446.

») Schröders P. M. ad a, 1448, S. 204?.
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littge und Pfennige die gangbarsten, ihr Lauf er¬

strecktesichselbstbis in Rostock. Der MünzfuS,

nach welchemselbige ausgeprägt wurden, erhielt
^sichin seinensuccessivenVerschlimmerungen, durch

die fortwährenden Einverständnisse der (142z)
verbundenen Städte Lübeck,Hamburg, Wismar

und Lüneburg: Von 8Mk. 12 ß!. die daselbst

(nach 143z) an Schillingen, Sechslingen und

Hohlpfennigen, aus der feinen Mark auSgestük-

kelc worden,-waren, (1445) nach Lüueburgscher

Währung, der Schilling schon zu 9 Mk 8 ßl.

der Lübsche Sechöling zu 9 Mk. ßl. der

LübscheWitten zu 14 Mk. 6 ßl. 11 pf. tind der

Wiömarsche Witten zu 15 Mk. 1 ßl. 4 pf.
weiterhin (1451) aber die Schillinge zu 10 Mk.

aus der Mark fein, vervielfältiget. Mach einem

spätern Münzverein der vier Städte (1468, Jun.

15), musten aus der ylothigen rauhen Mark

icsi, also aus der feinenMar? J84 (11 Mk.

8 ßl.) Schillinge geprägt werden. Ohne Zwei-

fel blieb es aber anch hiebei nicht lange, wenig¬

stens ward (1492) schon eine neue MünzVeran-

derung von den vier Städten verabredet. Die

Mecklenburgische sSilberm ü n z c] hatte

zwar (1503) mit der Lübeckschengleicheäussere

Schätzung; an innerem Schrot nnd Korn aber

war sie weit leichter, und H. Magnus erlebte

die intendirte Zurückführung des Meckl nburgi

fchen Stempels zu der Währung der in Lübeck

coursirendenMünzen nicht -). In

->) HannoverschesMagazin, 1782/©. 1037,1043,
1022, g), Kranz, Vandai,Lib, XIV. cap, 32,j
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In Stralsund ward fortwährend die Flöthige
MarkSilber(i478)zu ic>Mk. i ßl. oder(i^,82)
io Mk, mithin die Mark fein zu 20 Mk. bis 20

Mk. 2 ßl. Sundifch ausgemünzt, und 2 Sundische
Mk.giengen also (1464) auf eine Lübsche. Ein

Pfund Stralenpfenninge (Stralenpfund) betrug

(1478) 1 StralenMk. und 4 Stralenschillinge.

Nun aber blieben Stralsundische und RoswA

sche Pfenninge (Straten und Greife) einander

im Werth und Gehalt völlig gleich, weil sienach

einerleiMünzfuffe ausgestückelt waren ; di/Ro'
stockfchenPfenninge wurden nach Sundischen

Marken gezählt und die Sundischen weissenPfen¬

ninge waren in Rostock und im Lande Ribn'iz

(1482) gang und gäbe fc>), Die NsstockSun-
dische Münze war nun nicht allein mit der vor-
maligen Wendischen (S. 668) in vollkommenem
Gleichgewicht, sondeni derselbigeMünzfus ward

auch (1439) im Lande Stargard geftzlichange¬

nommen. Weil solchergestaltdas Stralsundische

und RostockerGeld seinen Lauf durch das ganze

Fürstenthum Wenden verbreitete, und man gleich-

wohl hier nachLübschenMarken zu zahlengewohnt

war; so reducirteman in Gedanken die Straten

und Greife auf den LübschenMünzfuS, man rech-^

nett haustg zwar nachLübschenMarken A aber in

Ppp 3 Stral-

b) Chemm'zimk.H. Magn.--l -> 1478,1482, aus
brieff.und ailscult.Urkk. Gtsterdings Pomin»
MagazinVl. Theil, f. Saml. S. 4°
Mfpta d. a. 1440, 1478 Cfjron S1it. Lin-
denbr. ai) 2. 148?.,p. 243, Schröders P. M.
ad a. 1496, p. 2582.
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Strakfunder oder RostockfchenPfenningen, und

eine Mk. Lübsch an Stralenmünze bestand also

aus Z2 Rostocker oder Sundischen Schillingen

c). Jedoch auch noch lange nach Erlöschung der

Häuser Wenden und Stargard erhielt sich(1452,

14K6) die WendischeMünze (albus flauicalis),
und vorzüglich an der Pommerfchen Grenze rou-
lirt-'N noch (1499) die Fin?enaugenPsennige6).

Alle betrachtlichere Zahlungen wurden ißt
Goldgül-ig RHeinischemGoldeberechnet. Nach der Nürn-

n" berger ReichsMünzordnung (14Z8) ward allen
Güldenen: Reiche ein innerer Gehakt von 19 Ka-
rat fe.ii!Gold vorgefchieben, welchernachher auf
dem Reichstage zu Worms (1495) den vier
Rheinischen Kuhrfürsten zu 18%Karat herunter
zelaffen wurde, so daß *07 Gulden aus 14 Köl-
mschenMar? Goldes gemünztwerdensoften. Eben
dieser MünzfnS ward auch dem Hanfe Merkten-
bürg vorgeschrieben, als der Rom. K. Ma.rimi?
Kau der h Sem H. Magnus ebendaselbst(Aug»
29) das Recht verlieh, unter seinemNamen und
Wapen hieftlbst goldene Münzen prägen zu last
sen c).

Geldcours. Das Steigen und FaZen des Verhältnisse»
Wischen Silber und Gskd gieng zu LübecksWis,

mar
e) vi?!. Mfpt. 6. ->.1470. Franks A. u»N.M.

VUI. B. S. 59.
Diplomat. Mectenb. ssl a. 1452^ p.

Dippl. Mffpta A. a, i486, 149^
*) Sa ml. der ReichsAbschiedeI. Th. S. 16I? N.

Th. S. T7. Chem-ktzimL.H. MZAS.B.
Hm BW..2I. dkd. OM U&
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mar und Rostock (1443, 1491) in gleichen.

Schritt. Der Rheinsche Gulden galt in Lübfchem
Silbergelde anfangs (nach 1433) 20; daraus

(1445) 21,hernach (1452, 1461) 24, demnächst

(1465) wieder 23 ßl., dertübsche Goldgükdcn

gegen(1451) 2sßk. nnd(i46!>2Mk.LübfchH.
Die ConventionsStädte Lübeck,H«mbn?g,Wis-
mar und Lüneburg intendi-rtenzwar(i4SF,Febr»

22.) einen gemeinfiHaftlichenVersiuh^ das rän¬
derte Gleichgewicht des Silbers mit dem Golde,
durch Verbesserung ihrer Sitbsrmünze »mddurch
Hernnterfttznng desLübfch«.Güldtnsz.n28 mlddes
Rheinfchen zu Li ßj» Lübsch,wiederhcrz«Mkn;
eö wurden seitdem um Münzen A 24 pf. ode?
2 ßl. Lübsch nntsr dem Name» Groschen, Qu
69 Stück ans der istöthigen, oder gz ans der
feinen Mark), Keschlagen. Weil «be? LünsbmK
und Wismar, auf ihrer Herren Befehl, von iensr
MünzConventisn abwichen lmd das Silben
geld leichter zu prägen, auch d§RRHgüld«n M
23 Schilling zu nehmen fortfuhren, f->diente di«
LübeckHamburgifcheMünzvexbeKruKI nm dsz»,

daß gewinnsüchtig?Kcv.;ffememit derMünze einezz
vrdmMchen Handel trieben, die Mm Ssrke»
aus dem Landehinaus in dmSchmelztiege! brach?
tt», und auf Ksflm des PMicumS sich berei-

Ppp 4 cher-
£) KostockerAnzeZgm175^ S. 21. Schröders

P. M. ad 5. 149^5S. 245z. Mfpt. d. *.
S445. CtzeWKizimL.H. -hmt IX.a#». 1452a.
He«r.X a« 1465, Nö».13.ans Brief,8t5&«af*
ru!t. Urff. MsHazm, 178*
E-1037»304®,
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cherten. Der ganze Zweck der Münzvereinba«
rung blieb also unerreicht: ein Rhst. ward zwar
noch(l486) 24 ßl. Lübschgleichgeschaßt derinnere
Gehalt der Silbermünzen verstchlimmerte sich
aberimmer mehr, und das Gold stieg allmählig
fo hoch im Preise, daß Ein Rhfl. (1479) zu
Parchim und Güstrow 2 Mk. Lübschan gutem
groben Gelde, (ohne Hohlpfenninge und kleine
Witten) und (149«/) zu Malchin und Demmin

4 Mk. currenter (Rostocker oder Sundischer)
Pfeuringe, nach Währung der Finkenaügen-
Münze, und auch anderswo im LandeWenden
<1502) 2 Mk. Lübsch in StralenMünze werth
war. Man überzeugtesichnun, wie viel dieje¬
nigen, welchein solcherMünze jährliche Renten
einzunehmen hatten, der Landesherr an Steuern,
und Particuliers cm Zinsen, feit hundert Iah?
ten, daraus verlöhren; der Credit nahm ab, mit
ihm der allgemeineWohlstand, und Reichthümer
vertrockneten in derTaschedes tlnbehutsamen g).
Die Lübecketwaren daher von neuem bedacht,
den Werth des Rheinischen Goldes hernnterzn-
setzenund das Silber in besserenConrs zu brin¬
gen, weil doch in Silber alle Produkten und
Einkünfte bezahltwurden, ohne doch wederan
dem innern Gehalt des Silbers zu viel abbrechen,

noch
g") K»anz. Vandal. Lib, XIT. cap, 3g. ChroD,

Siauor. Lindenbrog. ad a. 1468, 1486, p. 229,
246. BcckcrsGesch.derSt- Lübeck,I. Th. S.
42?. v-s>pl. Mff?<a d. 3. 1490, 1502, ChtMM'i
imH. Ii. ad». 147-),Der.zr. a»sbrich.Urk.
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noch die Gewinnsucht der Geldwechsler dadurch

zu sehr reizen zu dürfen. Seitdem wurde zwar

in Lübeck (iZoz) der Rhfl. wieder zu i£ Mk.

Lübsch gerechnet; allein man überzeugte sich auch

zngleich von den Schwierigkeiten, daß Auswärtige,

gewohnt in Golde zu handeln, sich lieber anders-

wohin wenden, als von dem Werth ihres Goldes

würden verlieren wollen h).
Bei der Verschlimmerung des Silbergeldes Zinse«,

häufte sich der geringhaltige baare Vorrath dem¬

selben so sehr, daß der ZinftnsuS allmahtig zu 8,

6 auch 5 vom Hundert herunter fiel i). Nur

Wucherer wüsten sich eben dieser fortgehenden Ab-

nahine dee innern Werths der Stlbermunzen, zur

Steigerung der Zinsen, schon im voraus zu bedie¬

nen: Ein Jude zu Röbel nahm (1472) vott

Z Rhfi. (ioMk. Lübsch ode» 20Mk. Sundisch),
zehn Pfennige wöchentlicher Zinsen (43 ßÜ 4 pf.

jährlich^). Die Zahlungstermine wurden m
Schuldverschreibungen gewöhnlich ans Martini,

imd die vorgangige halbjährige Kündigung ans

hie 4 heiligen Ostertage verabredet»

Einkünfte.
Je allgemeiner ans dem platten Lande die, von

den Landesherren vorhin angeordneten kleine und

Ppp 5 grosse

Ji) Kranz. Vandal, Li!>, XIV, c, z2. ChNNNl'z i!Il
k. H. Magn.2^. a. 1503,Jan. a. d.örfg. Ulk.

i) Herzoglich?, dem KlosterIvenack ertheilte Erlaub-
nis, von seinen Kapitalien nur 6 (J)vocau Zinse
nehmen zu dürfen, beim Chemnk; ini t H.Mkg»»
II. ad a. 1502, a h, Ol'irt. Uff.

0 TychftnsBöhswftheNbensi.v. V.}.S. 20.
\
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grosse, Korn- «nv PfenningBeden, Hnfenbede,

Mannbede, Winter- und SommerbedesaufMarti-

piundWalpurgisfällig),Mühlenscha^Mün;pfen-

Zling, Aehendenpfenning, Hundekorn, Burgdienst,

«Katenpftnning und Gerichte i),Pnvatleuten über?

Hassen, verseht oder verliehe« wurden; desto weni¬

ger blieben die Beden und PachtAuskünfte aus

den herrschaftlichen Domänen, die Orboer von den

Städten, die Schulgelder de?Juden m), die alten

And selbst dk (14? r) errichteten neuen Zölle, samt

der Bede von den noch übrigen Privatgütern, hin¬

länglich, die vermehrten Bedürfnisse Ver Fürsten

Tches-. fra bestreiten. Bold war es die Amsteurung einer

fürstlichen prm^efftn a), bald der Aufwand zum

Besuch des Reichstages o) oder zur Empfahung

der Relchsbelehmtt'.z , bald die Aufbringung

«mer Rnchsfleuer bald ein Ersatz für ander-

wei-

!) LaudesherrlkcheKauf-mt>itynkhfe 4 A,1447,
1448, 1460/Mffta. CyemiüzkmL-H.Henr.lx.
undMügn.tf. 4a, »447, 1465,1453,ausaus«
cuttbriefi.undOi'ig.U?kk.

«) Im Stai'Hardzfthe»gab z.B. Nevbrinde»öurg
35»SkralenMk.Orbser,dieJudendafeiösi100
Mk; Woldeck^i©o M? Ordoer,Stargorb100
Wk.LübschPachtund75Mk.BedeûnddasDorf
Ksffvw1 Mk.8 Kl.Bedeso«iederHufeMrlich.

<Chemw'zimL.H.HmrichsIX.»i»,14Z5,146z,
aus bwfl' Urkk.)

») LaRöesthttkAKsVertraz ?48a»

«) K.RAKZ.Vaaiah Lib, Jöll. cat?, s6»

x) Die,M EmpfahMg bit'SciükkWmw trftöet»

iicheBede erkamtte sichdie Stadt Rostockm i>m
Wc?Mchmit denHerzoge», (: 49«;) gleich Wder»

Knß^g pi enbnchtes, mrössdAl.
<O!pZ. aus dem he>iM!. Archiv)

Rs-K. MMK. i?So, S. m
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weitige Vortheile r), bald ein sonstiges Bedürf-

nis oder Geschäfte s), was die Herzoge häufiger

in die Notwendigkeit setzte oder für die Zukunft

darausBedacht nehmen hies, von den Landereien^
Gütern und Wohnungen der Prälaten, Lehn-

leute und Städte ihrer Lande allgemeine Lantz-

beden oder Steuern einzufodern und beizutreiben.

Von den Beiträgen zur Aufbringung der, Käiser»
dem Römischen Kaiser oder Könige auf Reichs»'

tagen bewilligten Reichshülfen (Käifsrbede oder

Königsbede) insonderheit waren, nach ausdrück«
licher Vorschrift der Reichsabschiede, (1471,

1489, 1492, 1495) keinerlei geistliche oder welt¬
liche Unterchanen der Reichsftande befreiet r). Mit K5m?söe.
ihr hatte eine, um eben diese Zeit bekannter wer- dr.

dende jährliche Abgabt an die Landesherren, wenn
gleich nicht die Bestimmung, doch d?n Neimen oer
KöttigsBed e gemein, ohne daß man derm Entste¬

hung mit Gewisheit anzugeben im Stande ist u).
Auch die Kosten zur Beschirmung der Land- Geleit,

straffen und des Geleit« machten fehrbisliKenAm

sprach
r) Stargardische MünzOrdnung, 143&
f) Vergleich mit der Stadt Rostock(1482)» RostoeT.

Anzeig.1757f S. 165. PenzlinscherLchnbrief
I50ir Mfpt.

c) Saml. der ReichsAbfchiede^ l, Th. S. 230^
289, 295.' li. Th S. ,z.

u) z<B. die Stadt Marlow gab (Z44?) 20M., die
Dörfer Sildemow (1459) 14 Mk., Gmeshsrst bei
Rostock (1469) 24 Mk., Barteishagen im Lands
Rostock (1475) 4t Mk. und (1476) s, Mk. 4 ßf.
jährlich Königsbede. (Chemi?-> im k. H. Hcn?»
X. ad 1448, -475, aus kriefll. mch
auscuit. Urkk. Schröders msm. Etßl. S. 27».
Diph Mfpt, d» a, 347$,}
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spruch auf eine baare Erkenntlichkeit der reisenden

L.aufleute, die in dem Landfrieden zu Wilsnack

(1479', für iedcn Kaufmann auf der Hin- und

Herreise durch jedes Herrn Land, zu rz Schill. 4
Pfenninge von iedem Terling <28 Stück) schön

gefärbter Tücher, zu 6 ßl. 8 Pfenn. von eben so

viel ungefärbten Tüchern, und zu 5 Pfenn. von

ievem Packen unter 14 Stücken, gemeinschaftlich

verwilkühret ward.

GerichtsVerfassung.
HofGe- In den Streitsachen der Lehnleute, der Klo?

richt. sker und der Städte unter einander sprachen
Landing. ^,g

Herzoge mir ihren im Gericht stßenden Rachen

und Mannen selber Recht oder auch, auf ihr Ge¬

heis, dazu bevollmächtigte Räthe v), oder (1440)
der

v) Ausskkrl. Betrachtungen>c.196, 197,19g.
Beil. Rost.Anzeig17^6,-i£2.122,Thomae
analcct.Giilfrouici.Cp, I >7. Erkeütnisdessitzen¬
denGerichtsvorderSchlosbrückezuGiistrvw,na«
mentüchdesfürstlichenGenchrsvoqtsundjweener
adlichenBeisitzer,inSacheneinerKlosterfrau;uDob«
berlinwiderdievonLnstowaufkleinenSpreu;, im
NainenderFürstinSophiavonWenden,mitderen
m-vderGmchtspersvnenSiegelnbestärkt;(Dipl.
Mfpt. d.a. 1441.) H. Henrichsdesjüngern,in
SachendervonPreenwiderdenSt. GeorgzuRo»
stockundwiderdiei^tadt selbst,derStadt Rostock
widervonBeehraufGramstorf,dervonSchmecker
MverdieKarthauseManenehe;(Chcmnizindessen
Lebenad.1.1468, 1469,1472,ans ausenkt-und
Brief?!.!MF.)DerHH WrechtnndJohann,vorder
Brückezu in SachenvonOldenburgauf
Gremmelmfeiger von Oldenburgauf Tolzin?
GyimmzimL.H. Aibr.VU.ada, 14% ausei¬

ner
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der Landesherren Hofgericht ^). Das vorma¬

lige Merlische LanddtNg des Landes Röbel (S.

izö) hatte sich, auch unter der9)ecklenbnrgschen

Regierung (1445), im Besih der OberGeriehtS-

barkeit ii»d deren Auskünfte über die bisherigen

KlofterGüter der Stadt Wittstock und des Bis-
thumsHavelberg in, Lande Wredenhagin erhalten.

Um sich nicht den Subtilitäten eindringender

Römischer Rechtsgelehrten preis gegeben zu sehen,
sondern die Beruhigung zu gemessen, nach ein?
fächeren und bekannteren einheimischen Rechten,
von seines Gleichen, gerichtet zu werden, sorgten
nicht allein (1436) die. Einwohner des Fürsten-
thnmö Wenden für die Erneu.rung dieses Vor- ^

zuges, sondern auch die Stadt Neubranden-
bürg erhielt(1440)vonihremHerrndieVer¬
sicherung, daß selbst die Herzoge so, wie deren
Manne und Diener, in ihren Klagen gegen dor¬
tige Einwohner und Bürger sich vor dem Schul-
zen und Schoppen daselbst an dein Brandenburg
gischen Rechte genügen lassen wollen; Nnr dieie-
nigen Verbrechen blieben davon ausgenommen,

die
«er Orig. Utk.) Der HH Magnus And Balthasar'
in Gegenwart ihrer Ruthe zu Güsttviv, in Sachen
der vonkcvezowund von Mvlzahl?, wegen des Wen«
dischenMarschallAmls) (Dipl. Mfpr. d.148^.)
des Hausvogts zuSchwerin Marquard Preen, als
verordneten herzogl. Richters, in Sachen von Hal¬
berstadt zu Kampj wider von Bassewiz zu Turow.
(Dipl. M Tpt. d, a. 1476.)

*0 Kaufbrief Claus Tulendorps zu Lüsewizüber die
vormaligen BernefürschenHufen zu D''»>ewiz, „vor
mpnes gnedigenLandesheren̂ offgerichte to Rib»
kmcu(Dipl, mV. <u a. 1440.)
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hie ausserhalb der Stadt unter einem fremden Gtt

richtSzwange begangen worden x). Auch die Bür¬

ger zu Ribnitz Waren, durch ein herzogliches Pri¬

vilegium, (1455) aufdi« Entscheidungen des Lüb-

fchen Recht«, womit die Stadt bewidmet jwar,

beschränkt und gegen Ausladungen vor Herzogliche

Gerichte und fremde Recht« gesichert, y).
Einzelne Rvstocksche Bürger durften in

den, wider sie angestellten Klagen zwar (seit 1462)

eben so w^nig ausserhalb der Stadt vor die Herzoge

lichen Gerichte geladen werden; doch blieben der

landesherrlichen ObergerichtSgewalt in den Sa¬

che«, die ihre eignen Regalien betrafen, (1498)

tote Hände ungebunden» Wegen der gleichwohl

yonAostock noch immer nach L.übeckgehenden Ap-

peüarionen, machte der Rvstocksche Magistrat

t^45?) di« ^Verordnung, daß eine daselbst zurück-

Zewiesme Appellation mit 3 Mk. Silber, iede

dortige Bestätigung einer Rostockfchen Vor-und

Weiurthel mit 6 Mk. Silbers dem Rache, beide

«ber dem Appellateu mit <5 Rhfi. statt der Ko¬

sten, vergütet, und ein Verlust der Hauptsache in

der AppellationsJnstanz nach alter Weise vecbüs-

f-tt werden sollte. 2),

Wenn

«) KlSverS Beschreibung desHerzvgchums Mecklen.
bürgIUTh.S. 20.

y) Westphalen fpccimen documentor, f*g. ai5»

{ 2) Rostock.Auzeig.17Z6,S. 77. Beispielean.
gmomiimierundabgeschlagenerAppellationennach
Lübeckundeines, an dieLandesherrschastdeshalb
genommenenD!ecnrseSf. ebendaselbst175g,S.
117» is«
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ÜGSenttderBischof zu Schwerin an seinerSchwerlq»
Stiftömanne Güter Ansprüchezuhabenglaubte,
PflegtenbeideTheilevoreinem,aus seinenRachen,
demDomkapitte!undseinenSriftsmannen zusam¬
mengesetztenGerichteRechtzu gebenund zu neh-
wena). In geistlichenSachen warddas Gerichd
in der bischöflichenSchlosKapelle zu Bützvi»
gehalten. Der Bischof hatte einen HofFiscal,
derzugleichPrvcurator desDomKapittelSwarb).
Den vielenin ganzDeutschlandeinreissendenMiS-
brauchender geistlichenGerichtsbarkeitentgiengGeiMchtz
dieStadtRostockdurchdieVersicherungdesBisch.
Balthasar-, (1477, Der. ir.) die Einwohner
nichtvor seinoderseinesCommissariusgeistliche«
Gericht nachBützow sondern,in Erman¬
gelungeines bischöflichenOfficials an Ort und
Stelle, dutchdenRostockischenArchidiakonusund
dessenOfficial oder Commissarkuö,die Sache
abthun lassenzu wollen. Nur dann, wann der

Rath denKläger nichtzuseinemRecht verhelfen

wolle, oder wenn der Official, Archidiakonu<
oderdessenCommissariusdieRechtspflegeverwei-
gerten, imgleichenin allenzu Rostockgescholte¬
nen geistlichenRechtsSachmbehieltsichderBi-
fchofvor, Selbst rechtlichzuverfahren. Zugleich
ertheilteerdemRath dieErlaubnis, allefliehende
geistlicheundweltlicheVerbrecher,die auch nicht
»en Tod oder ewige Gefangenschaftverwnrkt

hatte»

») SchrödersP. M. ad 1452,149z, S.206«,
2517-

fc)Sbendtfftlbe«4 »49z,©,
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hatten und also im Schoosseder Kirche ohnehin

keineFreistätte fanden, von Kirchen, Klöstern,

Kirchhöfenund andern geweihetenOrten, ohne
' " Furcht für denKirchenbann, wegnehmenund in

die Hände der ordentlichenRichterüberliefernzu

dürfen c).
Zur Verhütung aller Collisionzwischenden

Gerichts- verschiedenenJurisdictionen in der Stadt,
tmkeit. ^tesich schonvorher (1471), unter denAugen

.des Bisch.Werner, derMagistrat mitdemArchü '

diakonus undden,NectorderUniversitätübereine
gemeinschaftlicheCustodie(Temnitz)für nächtliche

Tumultnanten, bis zur Auslieferungan ihre m

fpectivenGerichtsbarkeiten(den bischöflichen&t:
„eralDfficial, die Universität oder den Rath)
vereinbart Von der Concurrenzdes Bischof«,

vderseinesOfficialsundCommissariuSin derpein¬

lichen und bürgerlichenJurisdiction überdieAca-
demieVerwandtenward die UniversitätC1493)
durchdenBischofKonrad befreiet,nur mit Vor-
behalt der stistungSmassigenbischöflichenOberge-

richtsbarkcit.DagegenwaraberderRcctor(1494)
verpflichtet,auf diegenaueVollziehungder erkann¬

ten Strafen zu halten, und befugt, busfertige
Sunder selbstzu abfolvirenci).

Geistlich-
e) c,p«13.X. de iudieiis,SchmidtsGeschichteder

Deutsche»,>V.Th.S 584-594- Rost.Anzeigen
17571S. 85: 1758/S. 13, 14, ig

ä) Urfuribi.Bestättig. ver Herzog!.Gerechtsame
Überd. Akavemie Rath z. R. 16, 20, und
21.Bei!. Schrdders.P. M. -6 1468,147k,
*493/1494,S. S2os, 222:^2541, 2L4Z.
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i

Geistlichkeit,Gelehrsamkeit.
Die Sitten der Geistlichenwaren durch den

Weihrauch,den ihnen die Unwissenheitstreuete,

unddurchOpfer,die ihnenderAberglaubemit so

milderHand darbrachte, schonlängstso sehrin

Ueppigkeitund Selbstgenügsamkeitausgeartet,

daßeine Reformation derselbenin Haupt und

Gliedernie langer ie nöchigerward. Die Syno- Synod

dalstatuten der Kardinallegaten des dreizehntenstattttru.

Jahrhunderts waren längst vergessen,und neue

apostolischeVisitatorenwarenseitdemuichthieher

gekommen. Gegen die Befehdungender Läien

verbandensichzwar dieGeistlichenderBremisch.»

Diöcese(1442) auf einer ProvincialSynode zu

Hamburgf); aber au dieWiederherstellungder

verfallenenKirchenzuchtdachtekeinMensch, bi«

die Bischöfevon Schwerin denrühmlichenEnt-

schlusfaßten,selbstHand daran zu legen. Nach

dem Vorgange der allgemeinen KirchenVersamlui ?

genzuKostni;undBasel, .wurdenzuBüßow Ge-

neralsynodengehalten,aufwelchendieälteren
Verordnungen(S. 167) geschärftund auf neuere

Gegenständeerweitertwurden. Die Synodal^

statutendesBisch.Nicolas (1444, *445, *452)

betrafenzwar vorzüglichdie wüste und freieir-

bensart der GeistlichenbeiderleiGefchlechtSund

derengottesdienstlicheRechteundPflichten. Doch

wurde auch gegendie abgöttischenMisbränche

des Bilderdienstesgeeifert, dem Wucher Ziel
und

0 SchrödersP. M. -><i1442,S. 1998.

Mkcklevb.Gesch.Il.5h, Qqq
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und Maasse vorgeschrieben,dieZinsensoderung
über denBetrag desCapitals untersagt,dieVer¬
äußerung streitigerGüter an Geistlichean solche
Förmlichkeitengeknüpft,dieiedeCollusionmir tu
nem dritten entfernenselten, allesHandlungs-
Verkehr an Sonn- und Feiertagenaufgehoben,
keinemfremden Notarius die Ausübung feines
Aims gestattet, der nichtvon demBischöfe,des-
sen Qfflcial od«r dem DomKapittel bestättigt
worden; aus Too^blaguudMeineidwurdenneue
Kirchenstrafengestzt,unddieeigeumächtigenTrent
nungen derEhegatten verboteng). Der Bisch.
Konrad beschranktefällt Synodalstatuten(1492)
glcichfalsnichtblos aufiiturgis, Kirchendistiplin
und andre nur für du Geistlichkeitverbindlich«

\ Satzungen, sondernverbreitetesichauchüber meh¬
rere Pflichten der L.äien,über dieVeräußerung,
Verpfändung und Wiedererstattung geistlicher
Güter, über dieverbotenenZeiten der Hoch-
zeitfeier, überdie Ausschliessungenvon christli-
chenBegräbnissen,überdie Grad? dergeistlichen
Verwandtschaft,überdieFührungundAufnahme
der KirchenRechnunoeu,über die Beitreibung
der Zehnten, überdie Freist'.ttenin Kirchenund
auf Kirchhöfen,über das schonvon Bisch.Her-
mann deml. angeordneteGnadenjahr derGeist-
lichen, u. s.w: zum Bau und zurAusbejstrung
derKirchen,Kirchhöfe, PfarrGebaudeec.warm
in dem SchwerinschenKirchengebiet,nach den

Guido-
g) Diplomatar. Meelenb. p. loSz iqq. Dippl,

Mippt» J, a, 1444, 1445..
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EuidonischenVerordnungen,vorzüglichzwar die

KirchenProvisorenund Jurattn, wegendervon

ihnenberechnetenOpfer und rmachtnisse,in

Ermangeln»«,eines zulänglichenKirchenvermö?
ger.saber,alle Eingepfarretenvon Rechtswegen
(cleil,5c)verpflichtet; zumBauwesen (ta'oriea)
der Schwerinfchen CathedralKircheaber nniste

aus ebendemGrunde, weilsiedieallgemeineMut-
terkirchedes ganzen KirchSprengels war, ieder
Mitgenosse desselbenBeitrag leisten; den geiitli«
chenwar allesHandlungsVcrkehruntersagt; zur
Kindtaufedurftennicht,mehrals dreiGevatternge,

betenwerden.:c. Daß dieFilialkirchenzur Erbau-
ung und Besserung der Mutterkirchenbeitragen
musten, war ein allgemeinerLantzeSgebrauchK).
Die Ueberlrewng derSynvdalstatnten ward an
denGeistlichenscharfbestrafti).

Eine ebensounumgänglichePssichtwarde«für
dieObrigkeitenderKirche und des Staats, sich
demreissendenStrome der SitkenVerderbnisin
Manns- und Frauenstifternemgegenznfttzeu,wo¬

rin sichbesondersder H.Magnus sehr eifrigbe¬

wies, ohnesichdurch dieUnzufriedenheitseines
Adels und der benachbartenStadt« irre mach-.?

zu lasse»k). Die sehrausgearteteDisciplindes
CistercienserConvcntSzumheil. KreUZin Rostock
ward schon(145Z)von denBisch.Nicolas, durch

Oqq 2 «ine
hj SchrödersP. M. 1492,S. 2477.251z,

2514.
}) Ebendaselbst»i a. 1472,1473,6,3242/2253,
k) KßAtfz,Yand,tib, JiJV, c. ZZ.
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«ineneueKlosterOrdnung,auf ein«strengereClau-

für der frommenSchwestern, auf die Unterhal¬

tung desgemeinenSeckels(bur/äcommunis)und

auf einesorgfältigereBeobachtungderRegel de«

Heil.Benedictszurückgeführt:nachderselbendurf¬

ten J. B. keineandre Jungfern eingekleidetwer-

den, als die zu vernünftigenJahren (ad intclli-

gibilcm aetatcra) gekommen und, während des

Probejahrs in weltlicherKleidung, derKloster-

regelgehörigverstandigetwaren I) In Gegen¬

wart desH.HeinrichsundderBifchöfevonSchwee

rin und Raßeburg musten(1468) dieVäterDo-

minicanerzu Wismar denReformenderBevoll-

mächtigtendes GeneralVicarSderHolländischen

Congregation sich unterwerfen m). Das S.
KlarenKlosterzuRibnitz stand unter derAussicht

desSächsischenProvincialMinisterSderFrancisca-

ner und des CustoSzu Lübeck:von beidenward

«Sdaher,theilSdttfeigenemAntrieb(1467), theilS

(1492) aufAnhaltenderHH. Magnus undBat-

thasar, inGegenwartdes SchwerinfchenDomde-

chants,visitirtwobeiauch(i467)dieOrdnungder
?lebtissinnenWahlvorgeschriebenwurde n). Die
Denedimnerinnen zu DvbbertlN erhielten,auf
päbstlichenBefehl,(1498) durchdenAbtvonCiö-

mar, den Prior des KarthäuferConventSzuMa-'

rienehe,denGüstrowschenDomdechant(Johann
Thun

I) Dfplomatar. Meclenb, ad a. 145z,p. 1076,

m ) Schröders P. M. -ä a. 1468, S. 220z.

v )
Schlaggert Chron, Ribnie, ai », 1467,1492,

14.98/ p, 874, 875/ 177. - -
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Thun,) zweiDomherrenaus Bützowund den bi-
schöflichSchwerinfchenKanzler, eine verbesserte
Klosterzucht0). Dem JungferuKlosterebendie-
sesOrdenszuRühn waren (1487, 1489) die
PröbstevonGüstrowund Greifswald, nebstdem
RaßeburgschenOfficialvomPabste zuConserva-
torenzugeordnet. Das hinderteaber denBisch.
Konradvon Schwerin (1495) nicht, mit Hülfe
dreierPrälaten, ebensovielerStiftsManne und
derBevollmächtigtenbeiderHerzogevonMecklen-
bürg,dieHebungenundwechselseitigenVerhältnis-
sederPriorin undder(35) begebenenJungfrauen
in Ordnung zu bringen. Ebenderselbeveranstal-
tete(1501) j,durchdenPrior undProcurator der
Karthau^ezuMarienehe,denGüstrowschenDom-
dechantund SchwerinschenDomscholasticus(Jo-
HannThun), einenDomherrn aus Rostockund
seinenKanzler,eineVisitation desConventS,wo-
beidessenNaturalHebungennocheineVerbesserung
erhieltenp). Die VäterKarthäuserzu Martem
ehe beiRostock vereinbartensichmit denenzu
Arensboeckbei Lübek(146z) überZeinegleich«
förmige Liturgie: die Einkünfte der Karthause
beliefensich(1463), aussermancherleiNaturalHe-
Hungen,auf 1674 Mk. 14 ßl. 7 Pf. th^lSRo-
stockertheils LübeckerMünze<j%Die Congrega-

Qqq Z tion

0) Dipl.Mfpt. i. ». 1498.
p) SchrödersP. M' -«i* »487,»489, S. 241»,

2454. Dipl.Mfpt. d. a. 1495, 1501.
ij) Schröders P. M. ad ,46z, S. 2152:

Wijm.Ersik.S. 378.J
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tion zu St. Michael in Rostock, eineArt von
geistlichemSeminarium, (irslres communis vitae)
bestand(1488) aus demRector, einemPriester,

(Sacerdos) 6 Prcsbyteris, 2 Diaconen, 1 Aeeo-

lntha, 2 Scholaren, 3 Laienbrüdernund einem
Novizen r).

Ausserden vorhin schonbekanntgewordenen

Brüden geistlichenBrüdersä)6ften, gab es (144c?)einen
fchaften.Kaland zu Waren, (1446) eineKalandsbrüder-

schaftzu St.MarienMagdalenen, auch (1466)
zu St. Gregor» und Angustini in Parchiin, (seit

^ 1488) eineBrüderschaftzumRosenkranzderMut-
ter Gottes in Friedland, desgleichen(1500) zu
Wanzke, (1495) eine Brüderschaft des heil.
Christoffsund der11000 Jungfrauen zuGüstrow

s). Zn Schwerin und Güstrow suchteman den
«Stiftungen zumheil. Blut dnrch pabstlicheIn-
dnlgenzien(147y, i486) vielVerehrerundWohl-
thctterzu verschaffen,woran ihnen aber vermuth-
;ich das neuereMirakel dieserArt zu Sternberg
(14-92) Abbruchthat. Auch in den Kirchen
zu Wismar wurden(150-O canonischeStunden
gefeiert c).

Das
r) Rostock.Anzeigen1757,S. 114.
0 khemniziml H Hcnr.X. ad a. 1440,1446,

aus Okig'g.und briefl.Urkk.SchrödersP. M.
a. 1466, 1467, 14.71,1488,1489, 1495/1496, S. 2180, 2188, 2224, 2420, 24z2,

2555, 2577..D'pj. Mfpt ä. 1500.
t) Schröders P. M. sä z. 1222, 1479, 1486,

*5°°t S 559/ -297/ 2391, 2Z94, 2612 ff.vix!swiil»r. käsc!eot>.ad s. 1486,p, 1091.



Geistlichkeit, Gelehrsamkeit. 973

Das DomkapittelzuGüstrow bestand(1481) Domstifter

»ns einemProbst, demDechant, demScholastü
cus und 8 Domherren >-). Das Rostockische zu

St. Jacob war (1484, i486) auf vier Prälatu-

ren: denProbst, Dcchant, Cantor undScholastik

kus, die iede mit einer Pfarrerstelle an denvier
RostockischsnParochialkirchen verknüpft wa-
ren, 4 grössereund ebenso viel kleinereCanoni-

catc gestiftet,und in seinerganzeninnernEinrich¬
tung na6>derVerfassungdesSchwerinschenDom«
stifts gebildet. Die Besetzung der Probst« war

dem apostolischenStuhle, der dreiübrigenPräma¬

turen demBischof zu Schwerin, und nur der

acht DomPrAbendcn den Herzogen vorbehalten»

Für die eine Hälfte derselbenward (1484) der

Fonds ( 20 Goldsi. zu «der ) gleichfalls in den
Einkünften der 4 herzoglichenPatronarPfarrkir-

chendaselbstangewiesen; die übrigen 4 Canoni-

cate wurden demnächst,(1494) auf Befehl dcr

Herzoge, von der Universität, zum Besten »tefe

jähriger Lehrer,(iedesmit 24 Mk. Sundisch jähr?

licherHebung) dotirt und mitAkademieVerwand-

ten besetzt. Die Nomination der dazu bostiiums

ten Veteranen blieb der Akademie, die Prasentas

tion mit demPatronatrecht aber den jedesmaligen

regierendenHerzsgen überlassen; und derBischof

zu Schwerin bestätigte(May 22.) dieseEinrich¬

tung, mit Amortisirnng der dazu angewiesenen
Qqq 4 Reve-

u) Dipl.Mfpr. <l.3. 1481.ViMden©uftTtidieser
Stiftungs. Thiele »o«iderGüsir.Domk.B«i. l..
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Revenuenw). Die DomkapittelzuSchwerinund
Güstrow mustenden Herjogen jährlich gewisse

Gastgebotegeben, bis ihnen(1495, 1501) diese
Verbindlichkeiterlassenwurdex). Die Mitglie-

der des Schwerinschen Domkapittels waren

(150c?), ausserdemProbste, 4 Canonici non

jxlidcntes, 6 Canonici capitulaies rcfidentcs,

5 Canonici non capitulares, 25 Vicarti relidcn-

tcs und 9 Vicarii non icfidtines. Die innere

Einrichtung diesesgeistlichenCollegiumsund die
OrdnungdesGottesdienstesderDomkircheerhielt

von demBisch.Konrad eineneueVorschrift,und
zugleich«inStreit zwischendenDomherren und
ViearienüberihreHebungenseineEntscheidung/).
In Ratzeburg waren zwar samtlicheDomLonx
ventualen auf die Regel der Prämonstratenscr
verpflichtet, hatten aber schon lange nicht mehr

klostcrmüssigunter der Clausur, sondern, gleich
rveltlichenCapitularen, in abgesondertenCurien
gelebtund jederfür sichseinePräbende verzehrt.
Nachdemsieauchvom P. Pius dem11.(1462)
durchdieVerwendungdesBisch. Ludolfe,dieEr.^
laubniS,zurVerwechselungdesOrdensHabnsmit
einerweltlichenTracht, «rhaltenhatten, herrschte

so-
v) SchrödersP.M. ad*.1484,1494,©.2359/

2545 '2554- Rostocter Etwas Zt. 174z, S. 2O4-

237. UrkundlicheBestätigungic. 42, S.2Z.
x) Chemnija a. O. sd 2. IF01,1495, ausOrig.

undbriefl,Urkk.GleicheVerbindlichkeithattedat
KlosterNeinseid.(Ebendaselbstada. 1500/a. >.
Orig. Ulf.)

7) SchrödersP. M. ad a. 1500,E>26z6,2645^
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sowohlin AbsichtderKleidung, als in derDisci-
plin,einanstössigerUnterschiedunter den Capit?
telögenossen.Umihre^UnterweisungundUebung
in nützlichenWissenschaftenhatte sichzwarBisch.
Johann durcheine eigneStiftung verdientge- .
macht. Weil aber in den hiesigenGegendensel¬
tenMänner von Gelehrsamkeitund Erfahrung
sichdemKlosterlebenwidmeten,so konnten sie
dennochin geistlichenLehrämternund Collegien
nichtsonderlicheDiensteleisten. Die Personen,
welchedas Kapittel ausmachten, waren (1504)
schs Prälaten, namentlichderProbst, derPrior,
dir Cantor, der Succentor, der Thesaurarius,
der Structuariuö und 13 Domherren ?).

Die beidenvorzüglichstenBelästigungender Verbältms
i «utschenKirchevon denTmzriffendesRömische«mitdem

Hofes, dieReservationenderBeneficienunv die
Auuaten, bliebenimmernochwie siewaren. Alle

die anhaltendenWidersprücheund ernsthaftesten

BeschlüssederBaselerKirchenversamlungwurden,

durchdie ZkschaffenburgerConcordatender deut,

schenNation mit demP, Nicolas demV. (1447)
vereitelt, nur ward der bisherigenAbwechselung

5»nterden BenesicieneinemonatlicheAlternirung

substituirt. Die Wahlfreiheitder Bischöfe, mit

Vorbehalt der päbstlichenBestätigung, war da»

einzige, was den Domstiftern, und ihre EideSs

leistungdas einzige,was denMetropolitana zwar

versichert,aber willkührlichgehaltenward. Der

Q qq 5 Bisch.

O Ebendaselbst*i 1462,1504 Ŝ- 2147,a*4$/ .
2727. Kran», Mccrop.Lil».XI. cap.50.
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Bisch. Konrad von Schwerin mustederaposto-
lisch?«Kammer(1482) 46z fi. 8ßl. öps.Anna-
ten bezahlen->),und es war einebesondreGnade
vomP. Jnnocenz dem VIII. wenner demDom¬
kapittelzuRaßeburg (1486), diefreieWahl des
DomProbstS, ausserdenFällen,wodieseDigni-
tät dem apostolischenStuhl erösnetwar, unter
der Bedingung überlies, daß die dazugewählte
tüchtigePerson binnen4 Monaten diepäbstliche
Bestätigung auslösensofteb)* In dieBischofs-
wählen zu Schwerin undRatzeburgbemerktman
indessen,ausserderunmittelbarenProvision des
SchwsrinschenBisch.Gottfrieds, nachderResig-
nation Nicolas des 1. feine Einmischung der
päbstlichenMachtvollkommenheitweiter,sondern
diesebegnüg«sich, selbstbei derPosnüationdes

H. Balthasars, (147 Z) mit derBestätigung.
Die geistlichenAppellationengiengen(1484) von
dembischöflichenGerichtezu Büßowan denErz-
bischofvonBremenundvon da an denRömischen
Hof c).

Von dempZbstlichenAblasLegatenMarinuS
de Fregenohattenauchdiehiesigenlande wieder-
HoltelästigeBesuche,dochohnesonderlichenSee-
Henfür seineCasse. Auf seinererstenDurchreise
(146z ) verlohrer zwischenWismar und Lübeck
4240 fi. vielleicht die Frucht langwieriger mühsa-

men
») Schmidt Gesch.derDeutschen,iv.£jj, @.559

ff, Schrdd.rs P M. ^1482, S. 2zz2.
b) Ebendaftibstad i486, S. 2ZZ7.
c) Rostock.Etwas 174?, S. 209fo.
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wen Samlungen. H.Heinrich lies den gesunde-

neu Schatz nach Schwerin bringen, und der

Nuntius mogtt vorstellen, was er wolte, er be-

kam sein Geld nichtwieder. In Wismar muste

ebenderselbe(1469) das eingesammelteGeld auf

denFall, daß eSmit demabgezicltenKreu-zugewi*

der dieHussiten nicht zum Stande kommensoltt,
der Stadt im voraus zu öffentlichenAusgaben
afsiguiren 6). Desto theurer kam demH.Mag»
nus (1500) der Wehrt, welchener auf dieKraft
der unmittelbar aus Rom geholten Jndulgenzicn

setzte, zustehen c).
Bei der Wiederherstellung der RostockschenUniversität

Universität, (1443 ) werden unter derenProfessor ju

ren, ausser dem schon als herzoglicherRath bt?
ö

kannten D. HenrichBekeUn, nur der sonstigeCa-
nonist M. Borchard Plötze und Helmich Gan-
Mersheimals Doctores der heil. Schrift, derDr.

Arnold Westfal und der Lt. Nicolas Wentorp

als Juristen, und Helmold von UelzenalsDoctor

der ArzneiGelahrheit, namentlich ausgezeichnet.

Mit und nach ihnen waren, zum Theil schon in

GreisSwald, wenn gleich vielleicht nicht diegelehr-

Lesten und durch Schriften berühmtesten, doch

im bürgerlichenLeben die gcfthaftigsien-Lehrerdie-

ser Akademie: in der Theologie, (1437 -1451)
als Vaccalaurei, der Arzt Bernhard Bodeker,

Henrich
Lliron. 81»». LinJe nbrog. ai a. 1463; p.
225. Schröters P. M. -6 1469, 1474, S.
2210/ 226F.

«) (bis loooDucalen) Chemnizim Magu.
»-lt, ijco/ a. d Ovis},Ulf.
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Henrich Nettelhorst und Johann (de Nouadomo)
von Neuhaus, (1457.-1485) der Dr. Henrich

Schone, der Lt. Johann Hane, dieBaccalaurei

Konrad Schetzel,Johann Lehmann,AlbertKran;,

(148711503) Arnold Bevensen, Jacob Horst-

wann, Henning Schowart und derDr. Gerhard

Vrilde; in dencanonischenund bürgerlichenPech-

ten hatten dieDoctores Bekelin (bis 1454) und

Wentorp (bis 1461) zu Gehülfen und Nachfol-

folgern (1437«'1439) den Dr. Wilkin Bole,

den in allen Facultäten graduirten Baccalanreuö

Bernhard Bodecker, (bis 1465) den Dr.'Jo-

Hann Stammet, (bis 1476) die Doctores Lam,

bert Witinghoft) Nicolas Garden, Peter Benj

und Otto Ernst, den Lt. Hermann Gropelink,

die Baccalaur«vs Hrnrich von demW?rder, Tho¬

mas Stamme! und Johan Bremermann, (1477-

,504) die fürstlichenRathe und DD. Nicolas
Krnsen, Liborius Meier und Andreas Becker,

die Doctores Lubert Gedeler, Henrich Morin,

Johan Milete, Arnold Segeberg, Martin Glo-

den und Nicolas Louwe,die LicentiatenEberhard
Dyckmann, Balthasar Jendrick und Joachim

Papke, die BaccalaureoS Henrich Valke, den
vachmaligen GefchichtfchreiberAlbert Kran; und

Johan Berchmann; Lehrerder ArzneiGelahr-

heit waren (1449:1471) die Doctoren Henrich

Schauenberg und Albert Goyer, (1432-1502)
Johann Eberbach, Lambert Vryling, Johann

Haexvon Rüremond, Gerhard Gruter, Albert
Wim
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Winkel,Thomas Werth und DKderich Block; m

den freien Künsten halten fast alledievorstehen-

den, besondersaber die Baccalaurei der übrigen

Facultaten, zugleich das Meisterrechtund neben

ihnen vermuthlichdie, ohneeinensonst bekannten

FacultätsGrad,(i4?4- i494)nahmhaft gemach-

ten M. Heinrich Oldenstadt, M. JohanKrogher

u. a. m. t).
An derBesetzungderUniversitäterwarb(i477)

der Magistrat einen Antheil, durch den lieber'

gang desPrasentationSrechtS zu derThürkowschen

philosophischenProfesstion an die vier Bürger,

meister. Dagegen ward (1471) von Privatleu-

ten wieder eine theologischeProfessorstellegestiftet,

woran das Amt der Böttcher Antheil hatte ff).
Die Universität hatte (1494) einen eignen Gyn-

dicuss).
Die dortigen geistlichen Mi^aelisBrüder Buch«

(fratres, presbytcri er clcrici, congregationis Do»

mus viridit borti) hatten in ihrem Convent

(1472, 1476) eine Buchdruckerei h). Die

Zahl der gedruckten Bücher überstieg in Bü¬
cher,

f) UrkundlicheBestättigunq»2, 23. Beil. Rost.
Etwas sc. 1738, S. 12; 1739, S. 291, 325,

358» 492, 523/ 619, 654-658; 1740, S. 756.

75z. GeschichtederZuristenfacultÜtjuRostock,
E. 45?48' Fortsetzung,S. 8.

ff) Rost. Anzeigen1757, S. 49. Etwas von gel.
Rost. Sachen !?4Z, S. 19z.

x) Schröders P. M. »d». 1494, S- 2551.

t) WsrrpHALEMMonument. T. I. Pracf, f, 35, 9?Ost.

Etwas zc. 174°/ S. 529-538.
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cherfamlungen nun schonden Vorrath derHand-
fchriften i).

AcussereVerhältnisse.
»)mltKäk« Mit dem unbeerbten Tode des H. Johann

ftr und Stargard hatte der ganze vorhin (1427) an-
w^' gelegte Plan zu einer LehnsVerknüpfnng feines

Landesmit Kuhrbrandenbnrg von selbstein Ende;
und durch die eventuale ErbfolgsVersicherung

(1442) erkaufte sich,das herzoglicheHaus zum
Ueberflus auch noch eine förmliche Entsagung

aller etwanigenBrandenburgischen Ansprücheauf

das Fürstenthum Wenden. Die Herzoge vo»

Mecklenburg erwarben und befassendiesessowohl,

als, feit der Erlöschung der Danischen LehnsAn-
spräche (S. 729) die Herrschaft Rostock, in un?
wittelbarer Abhängigkeit von demdeutschenReich
eben so frei und eigemhümlich, wie die vormali¬

gen Herren von Werke und von Rostock. Die
Vorsicht, welcheK. Sigismund (1437) gebrauch;

ke, für die Sicherheit der etwanigeu Rechte des
Kaisers und Reichs an das erledigteFürstenthum

zu sorgen, war so lange überflüssiig,bis sichbeide
herzogliche Linien(1442), vermuthlichzu desto
mehrerer Sicherstellung gegenalleHervorsuchung
neuer Ansprüche, freiwillig entschlossen, beide

Reicksbe-
ursprünglicheAllodialLandedemRömischenReiche

lchnling; gleichfalls zu Lehn aufzutragen: über die Herr-
schaftenWerle (Wenden) und Rostock ward nun

eben
j) Diplom,t,r. Ncoroonaft, et Bordisholm, in

WfiSTPHAL,ad a. 1495/ 1.c. T. II. p. 485.
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ebensogut, al« vorhin (1348) über die'Herr«
schaftenMecklenburg und Stargard, und nun-

mehro auch zum erstenmal ausdrücklich über die

GrafschaftSchwerin vom K. Friederich dm, III»
in gesamterHand die Belehnung angenommen.
Eben diesegemeinschaftlicheReichöLehnbarkeitge»

sinnterMecklenburgischerLandeward von denfol¬

gendenHerzogen (1480) anerkannt, auch durch

die erneuertenLehnsreichnngenK. FrieoerichS des

III. O4S7) und Maximilians des l. (1495) bti

stattigt. Seitdem wsr also nicht blos in An-
fchuug der LandeMecklenburg, Stargard und
Schwerin, sondern auchwegenWenden und Ülo:

stock, die kaiserlicheGenehmigung und der Kühr-
fürsten Einwilligung für die Brandenburgische
Eventnalsuccessivn, nach der Rnchsvnsassung,
unentbehrlich k). >

Die übrigen Bande der unmittelbaren Unter- Reiche

würffgkeit und ReichestandschÄft,welchedieeinzel-

nen NeichsGlieder an dendeutschenStaatSKörper

knüpften,wurden, wennsiegleichdamals nochnicht

auf allgemein anwendliche Grundsätze redncirt

waren, auch mit Mecklenburg von Zeit zu Zeit
befestigt. Als auf dem Reichstage zu Nürnberg

(1438)/ der Erhaltung des Landfriedens halber,

und nachher ( 1500) zu Augspurg, zur Aufbrin¬

gung der ReichsständischenBeisitzer desReichsre-

gimentS, Deutschland in sechsKreise vertheilt

werden uuiste, wurden die Her"?ge von Mecklen- Kreit«
bürg,

i) Fabers StaatsKanjlei XIV,Th. S. in/ n6f
iai/ 137»
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£ bürg, mit Sachsen, Brandenburg und den an-
dern Fürsten :c. :c. an der See, zu dem sechsten
KraisegeschlagenI).

Stand- H. Heinrich der jünger« besuchte(5442) den

schast; Reichstag zu Frankfurt und, nebstseinenSöhnen
Magnus und Johann, denzuRegenspurg(1471),
zu welchemauch die Bischöfe von Schwerin und
Raheburg eingeladen wurden m ), H. Magnus
die folgenden (bis 1481), und den zu Nürnberg

(1487) H. Balthasar. Auf dem berühmten

Reichstage zu Worms (1495) übernahm und

unterschrieb H. Magnus die Verpflichtung zum

Landfrieden und zu dem gemeinen Pfenning um

mittelbar nach den fürstlichen Häufern Baiern,

Sachsen, Pfalz und Brandenburg, vor Jülich,
Würtemdergund Hessen.DieRegimemeOrdnung
unddenReichsabfchied zuAugspurg (1500) unter-
;eichnete,nachdenanwesendenFürstenaus denHäu-
fernPfalzBäiern,Sachfen,Braunschweiglüneburg
undBrandenburg,anstattfeinesHerrn und Vaters,

H. HeinrichzuMecklenburg,vordenGesandten al¬
ler abwesendenReichsfürstenund vor den Prälaten

n). Allein das deutscheStaatSsystem war damals

noch nicht so gebildet, daß nicht noch andre auf
Reichstagen verschriebenwären dder vonsichselbst
eingefundenhätten, die an derReichsRegierungkei'

nen

1) Saml. der ReichsAbschiede I. Th. S. 165;
11. Th, S. 58/ 92, 101.

« ) Ebendaselbst 1. Th. S. 247, 248.
«) Cde»daselbft ü, Th. S. iz, 14, 15, 16, 24,

6Z, C
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nettAntheilzunehmenhatten, entwederweil man
sie zu bcsondernRücksprachennöthig zu haben .
glaubte, wie unter K.Albrechkdemil. (14Z8)
dieJuden, oderweil siedieallgemeineReichster-
samlunznochals einenoberstenGerichtshofam
sahenundParcheisachenalldavorzubringenhatten.
Daher darf man sichauch nichtwundern, wenn
Rostockund Wismar nebsimehrerenmittelbaren
Hanstestädten den Reichstag zu Wien (1460)
beschicktenund zu dem RegenspurgerReichstag

(1471) verschriebenwurden 0).
Als zu Nürnberg (1467) demKaisereineReichsAn-

Reichshüifcvon 50J r Mann zu Pferde und Mag»

13208 zuFus gegendieTürken bewilligtwurde,
betrug das Contingent der beidenMecklenburg-
schenHauser25 zuRos und55 zu Fus für iedes,

des Bischofs zu Schwerin 10 zu Ros und 24 zn

Fus; derBischosvonRaßeburg ward ganzüber-

sehen; dagegenwurdenRostockund Wismar be-

sonders,erstereözu25 und 63, letztereszu15 und

Zv Mann, angeschlagen, folglich durch diese
unmittelbareHerbeiziehnngnichtsonderlichbegün¬

stigt. Zu den lyyi Reutern und 4073 Mann

FuSvolk,welchedieReichsVersamlungzu Regen-

spurg(1471) gegendieTürkenübernahm, solten
dieMecklenburgischenHerzoge14und 23, Wismar

ic>

«) Ebendaf.I.Th. S. 19^119Z,249- Schmidts
Gesch.derDeutsch.IV.Th.S. 188.W.A,Kud-
1off deJitcrisconuocar,adcomit,§,LZ.

OMM GM U«Th. Rrp
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10 und20, Rostock8 und 16, das Stift Schwe¬
rin 5 lind7 Mann, Raßeburgabernichts,liefern.
Alleines kamwederzudemeinen,nochzu deman?
dernFeldzuge. Das allgemeineAufgebotFrie-
derichsdesIII. widerdenH. Karl von Burgund,
zurRettung des ErzbisthumsKöly, erstrecktesich
ebenfalsauf diemittelbarenStädte, undermachte
denRostockern(147Z) unmittelbardie bittersten
Vorwürfe darüber, daß ihr Comingentausge-
bliebenwar, befahlihnenauch, bei Strafe der
ReichsachtundObcracht, ihm dazud-envierten
TheilallerMannschaftin derStadt unddenum-
liegendenDörfernzu stellen,wovonman sichde»
Erfolg leichtdenkenkann. Auf demRe/chstage
zu Nürnberg (1480) ward, wlewohlmit ebenso
wenigemEffect, der RegenspurgerAnschlagbis
auf 15OOOMann erhöht, mithin demBischum
Schwerin 8 und 10, demHerzogevon Mecklen-
bürg 20 und4s, derStadt Wismar 15 und 30
undRostock12und24Mann zustellen,auferlegt.
In derNürnbergerMatrikeldesAnschlagswider
Ungarn und dieTürken (1481) hatteman den
Bischof von Schwerin zu 10 und 8, das Her¬
zogthumMecklenburgzu 100 zu Ros und 100

zu Fus, Rostockund Wismar hingegen în Ge-
folg der eignenRostockischenGegenvorstellung

(S. 828)/ sowieMagdeburg,Stralsund, Greifs-
wald :c. nichtmehrbesondersangesetzt,sondern

iedeunter derQuote ihrer Landesherrennament?

lichmit begriffen» Mit demFrankfurterReichs-
Anschlage
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Anschlage;»einergrossenGeldHülfevon5,27,900

Rhfl. widerdenK. Matthias von Ungarn und

denTürken(i486), hatte man Mecklenburgund

diehiesigenStifter ganz verschont. Wie aber

(1487) z«Nürnberg derBeitrag allerund ieder

ReichsständewiderebendieselbenReichsfeindeaufs

neuejtiG«ldeberechnetward, wurdendenHer-

zogenvon MecklenourZ„mit Rostock, Wismar

undandernihrenSradten „Zooofl. zugetheilt,die

beidenBißthümer ab-r ganz übersehen. Die

Hülse von 29487 Mann, welchedas Reich zu

Frankfurt(1489) gegendieFranzosenzwarzuPa-

pier, aber nichtzuFeldebrachte,würdedeinStifte

Schwerin 5 zuR06 und 20 jw FuS, demHerzog-

thumMecklenburgaber, mit Jnöegrifser Städte

RostockundWismar, 50 und 200 gekostethaben.
Der Nürnberger Reichseonvent( 1491 ) taxirt-

Mecklenburgmit "Rostock, Wismar undandern

Städten,, zuZZvoff.undi2oMantt,da6Bischum

Schwerinzu 120ff.und 4 Mann. Der gemeine

Pfenning,welchenderWormferReichstag(1495)

demK. MaximiliananfvierJahre bewilligte,sollte

inMecklenburgjahrlich1954fr.10 Kr. imStifte

Schwerin ii7fl. iZKr. und vom ganzenReich

ohngefahr200,376 ff. 50 Kr. aufbringenp>
Die OperationenderKK. FriederichundMaxi--Nelchsge-

milian, das deutscheIustizwesenauf einen solidenrichtsbar-

Rrr 2 FuS

l>)Sammlungder R. Absch.I.Th. S. 219, 220,
222,241-244-265,267,268, 271 ff.278,284-
287,191: 1!.Th.S. 21. 22.RoftocrerAnzeigen
1756,S. 201: 1760,©. 193.
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FuSzu bringen, blieben,bis zur Errichtungdes
NeichsKammergerichtS(1495), vielzuunvollkom¬
men und vorübergehend,um sichauf eine so zer¬
brechlicheStühe alleinverlassenzu können. Die
ReichsgesetzeselbstmustenderenunverkennbareUns
zulanglichkeitund Unsicherheit, durch öffentliche
Anetorisirung der schiedsrichterlichenVerwillküh-
rungen in den Streitigkeiten der Fürsten, einst-
weilenzu erganzen und zu verbessernsich begnü¬
gen. Der RechtsstreitzwischenMecklenburgund
Lübeckwegen des DrlwenowKanalS ward zwar
<1495-1498) erstvor demköniglichenHoflager,
Hernachvor einereignen Commissionverhandelt,
allein seineEntscheidungblieb einerauffevgmd)U
liehenVermitkclungvorbehalten. Alleübrigebc
kannt gewordeneStreitigkeiten der Herzogemit
den benachbarten Häusern Brandenburg, Stet-
linPommern, SachsenLanenbnrg,Braunschweig-
Lüneburgund demBiSthnm Schwerin, (1442,
?44Z, 1466, 1468, 1469, 148Z, 1484,1492,
3497, 1498) auch in dem fürstlichenHause
selbst, (1467, 1468, u. s. w.) hatten ihre
BeendigungvondenBearbeitungenbeiderseitiger
Räche,odervoneinemgemeinschaftlichenObmann,
oder gar von einer auswärtigenUniversitätzu er-
warten.

Insofern? RostockundWismar (1477,1481)
mit LübeckgemeinschaftlicheRechtssachenhatten,
mustenauchgegendieConsortendieserReichsstadt
inersterJnstanz beimkaiserlichenKammergerichte

un-

/
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unmittelbareErkenntnisseergehenq), Hingegen
diemisbräuchlichenAusladungenvor demgehei-
menRichrerstuhlderWestfälifchenFreis6)öffen
gereichtenbesondersder Stadt Rostockzur Be¬
schwerfcc;sieerwürkte(1474) beiin K. Friederich
demIII. einenAuftrag zur UntersuchungundAb«
helfungderselbenan den H. Heinrich, der auch
dieSachevornahmundbeilegte.AufdemReichs-

tage zuWorms, (1495) wo überhauptdie Au-
massungendieserheimlichenGerichte in engere
Schranken zurückgewiesenwurden, erhieltH»
Magnus (Jun. 28) vomK.Maximilianeinsganz-

licheBefreiung seinerLandevon dem Gerichts-
zwangediesesund andrer fremdenGerichter)

Da die Herzogevon MeckenburgSchwerin^mitdem

schonlange gewohntgewesenwaren, sichals die
weltlichenSchutzherrendesBischnms Schwerin
anzusehen, so mustendieFolgen diesesVerhält-

nisseözwischenzweisoungleichenNachbarenna-
türlicherweisein ebendemMaassefürdieFreiheit

des StjftS nachtheiligerwerden, in welchemdie
Erwerbungendes herzoglichenHanfes, durchdie

Eröfnung des Fürstenthums Wenden und den
Heimfall des StargardischenAntheilsan Meck^
lenburg, sichauf allen Seiten um die Grenzen

5e6 kleinenLändgenszufammenründetens). Der
Rrr Z Bi-

<3)Rost. Anzeig.1757, S. 77,93' 105r iZZ.

r) Ebendieselben1756, S. 197; Samml.der
ReichsabschiedeIi.TH.S. 18. CbemnizimL.H.
Mago.II. sci3,14951a.d.Orig.l!rk.

1) H. Henrichszu Schutz-undBestä«
tigungsöricffürtai DomKapittel„vlistrKerckea
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Bischof und das Domkapittelzu Schwerin wur-
den nun, wie in auswärtigenVerbindungenschon
lange natürlicheAlliirte, also auch in einheimi¬
schen AngelegenheitengebohrneRathgeber und
Theilnehmeran den Entwürfen und Beschlüssen
der MecklenburgischenHerzoge. Sie Hattenkein
andres äusseresoder inneresStaatsinteresse, als
die Gunst und den Wohlstand des herzoglichen
Hansesund desgemeinsamenVaterlandes. Ohne-
hin gewohnt, Prälaten vom Range im Mecklen-
burgischen Conseil zn haben, machteman auf
der andern Seite keineSchwierigkeiten, ihnen,
wegensovielfachergeistlichenund weltlichenEin¬
flüsseund wechstlsettigerVerbindungen,den ersten
Plah in demselbeneinzuräumen.

Durch dieEinladung zuReichsVersamwngen
vnd und durch dieunmittelbareHerbeiziehungzuden

ReichSlasten, erhieltsichindessendas Stift auf
eine,freilichnochnichtsehrentscheidendeArt, doch
einigermassenimBesiß derunmittelbarenVerbin¬
dungseinerDotalgütermitdemKäiserund Reiche.
AuchverhütetendiefriedlichfrommenGesinnungen
der Herzoge, vielleichtauch nur das Gewichtder
Stimmen ihrer erstengeistlichenMinister, noch
allemerklicheCollisionenmit den obrigkeitlichen
RechtenderBischöfeüber dieeigentlichenStifts-
Lande.

Dem
lhoSchwerin"unddessenM'M' »,,'ttmtfeettSatt*
fcm".(Hjst.Nackivv. d. VsrfajfmgdesFürst.
Schwerin,Tttl. ü,)
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Dem Stifte Raßebnrg mangelten sogar auch Ratzebur??
iene zweideutigeKennzeichenseinerReichöunmit-
ttlbarkeit: es wurde durch die Nachlässigkeit der
ReichsKanzleimit MatrikularAnfchlägen gänzlich
übersehen, und man war damals noch nicht so
eifersüchtigauf die Reichsstaudschaft, um sich
durch dieseVerschouung für zurückgesetztzu hal-
ten. Desto ungehinderter standen den Herzogen
zu Mecklenburgund Sachsenlanenburg beideSei-
reu des StiftsGebietS zur unvermerkten Erweite-
rung ihrer Hoheitsrechte offen. Von der Nach?
barschaft der erstern hatte indessendas Stift kei-
uen Schaden, sondern weil der Bischof(1482,

2491) bte (£§ve fratte, unter ihren Rathen vom
Prälatenstande den oberstenPlatz einzunehmen;
so nahmen sie denselben (1492) widerden H. Jo¬
hann von LauenburgIn Schutz, wie diesersichdie
AblageröGerchtigkeit im Stifte anmassenwolte r).

Die in Mecklenburg belegenenGüter d?s hb c)den
beckischenheil. GeistHospitalS (zu AltenBnkow
und Poel) blieben der herzoglichen Oberherrlich-
keit unstreitig unterworfen: siegaben denLandes-
Herren von iederHufc 1 Mk.Lübfch jährlich Bede,
und nur über die höheren Erpressungen der her-
zoglichen Beamteu^beklagte sichdie Stadt (1466,

1471). Hingegen beschwertesich das Lübeckfche
Johanniskloster (1501) schonüberdieMecklenbur-
ZischenBeamten, als es von denselbenin demeig-

uen
r) Chemnlzim l H. Mag». Ii, ad3. ,492, Mp

jö. «, j>,£>rig. Urk.



Vierte Periode,

nett Besitz der Bede zu Rannekendorf beeinträch-

tigt zu seyn vermeinte u).

«nd Lüne« ®ie vorhin dem LünebnrgischenSalzdebit

bürg, eröfnete Schaalfahrt brachtedie Stadt Lüneburg

iu einenähereVerbindung mit Mecklenburg.Des

herzoglichenSchutzes bei diesemCommerce, wie

auch der freie» Ab - und Zufuhr aus denMerkten-

burgischen Landen, gegen Erlegung desgewöhn-

lichenZolls, versichertesiesichnicht allein(1470,

1479) durch eine Anleihe von 600 fl. sondern

auch (1491) durch ein jährliches Schutzgeldvon

2ooMk. Lübsch x). Wie nachher (150Z) auch

LübeckdieserVerbindung beitrat, ward für Hanu

bürg zwar vorläufigauch ein jä§vUd)c&Schußgeld

behandelt; alleinderenGenehmigungerfolgtenicht,

sondern beideerster?Städte zahlten(^noch150b )
das H-fschlagsGeld (400 W.lt'ibsch) alleinz)„

u) Dippl.Mffta. d. «. 1466, 1471.Chemniza. a.
O. a. 1501,Mälz18.a. d.Orig.Utk.

,) Chemnizin ?. H. Hmr.X.Albr.v/l. undMazn.
II. «d1.1470,1479,1491, aus bricfllUrkk.

Ebenderselbe im L. H. Magn. Ii. und Balthas.
aä a. 150311506/aus Orig. und bliest. Urkk.

gss -m

Schwerin,

gedruckt bei W. Bärensprung,

Herzogl.Hofbuchdrucker.
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AeussereVerhältnis

unmittelbare Erkenntnisse ergehen

die mißbräuchlichen Ausladungen

wen Richrerstuhl der Westfälische

gereichten besonders der Stadt A

schwerdc; sie erwürkte (1474) beiii

dem 111. einen Auftrag jur Unterst

helsung derselben an den H. Hein

die Sache vornahm und beilegte. A

tage zu Worms, (149Z) wo übe«

massungen dieser heimlichen Ger

Schranken zurückgewiesen wurde!

Magnus (Jun. 28) vom K. Maxin

liche Befreiung seiner Lande von

zwange dieses und andrer fremden

Da die Herzoge von Merken»,

schon lange gewöhn: gewesen wäre

weltlichen Schutzherren des Bisch

anzusehen, so musten die Folgen

nisseö zwischen zwei so ungleichen

türlicherweise in eben dem Maasse

des Stifts nachtheiliger werden,

Erwerbungen des herzoglichen Ha

Eröfnung des Fürstenthums W«

Heimfall des Stargardischen Ant

lenburg, sich auf allen Seiten u>

deö kleinen Landgens zusammenrü«'

Nrr z
Rost. Anzeig. 17571 S. 77, 8r,

r) Ebendieselben 1756, S. 19:
Reichsabschiede Ii. Th.S. 18- G

Mag». 11. ad a. 1495, n, d. Orig^

«) H. Henrichs zu M^enl'M'g S>.

tignngsbncf für da? DomK«pittt! 1
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